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3ahre
Westpreußischer Geschichtsverem.')

Von W a l t h e r Recke .

Wohl nie hat sich der Weg westpreußischen Schicksals in kurzem Zeit-
räum auf so stolzen Höhen, aber auch in so tiefen Niederungen bewegt, wie in
dem halben Jahrhundert, das zwischen den Jahren 1879 und 1929 dahin-
gegangen ist. 1879 — das erste Jahr neugeschaffener provinzieller Selbständig-
keit mit allen feinen Hoffnungen und Plänen für eine glückliche Zukunft der
neuen Provinz. 1929 — das Jahr, da in dem größten Teile Westpreußens
der neu erstandene polnische Staat das zehnjährige Jubiläum des Traktates
von Versailles feiert, der unsere Provinz in vier Teile zerrissen hat.

Vor 50 Jahren mit der Provinz Mestpreußen entstanden, hat der West-
preußische Geschichtsverein ihre Auflösung überdauert und damit einen un-
zweideutigen Beweis für die starke Lebenskraft und die Wurzelechtheit west-
preußischen Geistes und westpreußischen Heimatgefühles gegeben. Seine Be>
gründung war ein ausdrückliches Bekenntnis zu dieser wiedergewonnenen
Heimat, welche sich in der den Unterlauf der Weichsel umschließenden, am
1. Apr i l 1878 errichteten Provinz darbot.

Das wiedererweckte Heimatbewußtsein in den Nährboden der Heimat»
geschichte einzubetten und fest zu verpflanzen ist das I i e l der Männer ge-
wesen, die unter der Führung des Provinzialschulrats Oi-. K r u s e am
24. März 1879 zur Gründung eines historischen Vereins aufforderten"). Wie
sehr diefer Aufruf einem allgemeinen Wunsche entsprach, trat darin zu Tage,

1) Der vorliegende Rückblick schließt sich in seinem ersten Teile eng an den
Aufsatz an, den vor 29 Jahren der damalige Vorsitzende R. Damus im 47. Heft
unserer Zeitschrift veröffentlichte. I m übrigen haben die Akten unseres Vereins als
Quelle gedient.

2) Der Aufruf hatte folgenden Wortlaut:
„Der Beschluß des Provinzial-Landtags, die Bestrebungen für Wissenschaft

und Kunst in Westpreußen tatkräftig zu unterstützen, hat überall freudige An -
erkennung gefunden und das Interesse an der weiteren Ausgestaltung des wissen-
schaftlichen Vereinswesens aufs Neue angeregt. I n wie weit die bestehenden gelehr-
len Gesellschaften ohne Beeinträchtigung ihrer Selbständigkeit etwa als Sektionen
zu einem Ganzen sich Zusammenfügen oder doch zu gegenseitiger Förderung in
periodischen Versammlungen gemeinsam tagen wollen, mag zukünftiger Erwägung
vorbehalten bleiben. Vor Anderem aber bedeutsam und dringend erscheint es, der
heimatlichen Geschichtsforschung, welche im Süden der Provinz schon erfreuliche
Früchte trägt, auch in Danzig eine Stätte zu bereiten, wo so reiche urkundliche
Schätze zu heben sind und so herrliche Denkmäler der Vorzeit selbst den flüchtig
verweilenden Fremden zu geschichtlicher Andacht stimmen. W i r fordern daher unsere
Mitbürger in Stadt und Land auf zur Begründung eines

h i s t o r i f c h e n V e r e i n s
für die Stadt und den Negierungsbezirk Danzig,
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daß in kurzer Feit über 400 Mitglieder sich für diesen zu gründenden Verein
anmeldeten.

Führende Männer aus den Kreisen der höheren Lehrerschaft fanden
Nch dann am 1. September 1879 mit Führern der Verwaltung und der Wirt-
schast zusammen, um unsern Verein zu begründen. And es ist ein höchst erfreu-
lickes Zeichen für die allgemeine Wertschätzung, welcher sich damals die Heimat-
liche Geschichtsforschung erfreute, daß wir in dem ersten Vorstande neben
dem gelehrten Archidiakonus von St. Marien, A. B e r t l i n g , und neben
sechs Vertretern des Schulfaches zwei der bedeutendsten Kaufleute der Stadt,
den früheren Vorsteher der Korporation der Kaufmannschaft Geh. Kommer-
zienrat Go ldschmid t und den Konsul B a u m finden. Vor allem aber
war es für den Verein wichtig, daß seinem Vorstande der eigentliche Schöpfer
der neuen Provinz, der tatkräftige Oberbürgermeister von Banzig Geheim-
r a t v o n W i n t e r angehörte'').

Aber auch das Land stand nicht beiseite, ja in gewissem Sinne ging die
Schaffung des Westpreußischen Geschichtsvereins auf die Initiative des Ritter-
gutsbesitzer P l e h n - Lubochin zurück, der als Abgeordneter des Provinzial-
landtages den Antrag gestellt hatte, ein „wissenschaftliches Provinzialinstitut"
zu begründen und mit der Summe von 25 MO Mark zu dotieren. Auf diesem
Antrage, der zum Beschluß erhoben wurde, baute sich die Tätigkeit der
„Provinzialkommission zur Verwaltung der westpreußischen Provinzial-
museen" auf, einer Institution, durch deren finanzielle Beihilfe lange Jahre
hindurch unfer Verein in erster Linie die Möglichkeit erhielt, seine kost-
spielige Publikationsläligkeit durchzuführen.

Dieser treuen Anteilnahme des Landes hat sich der Westpreußische Ge-
schichtsoerein bis zur Gegenwart zu erfreuen gehabt") und einzelne seiner
Mitglieder, wie z. B. die Rittergutsbesitzer H. Schuch - Alt Grabau, H. v.
M a e r c k e r - Rohlau und A. T r e i c h e l - Alt Paleschken sind selbst als For-
scher tätig gewesen und haben durch zahlreiche und bedeutende Wissenschaft-

dessen Aufgabe es sein wird, die Kunde des Heimatlandes durch Quellenstudium,
Schriften und Vorträge Zu fördern und zu verbreiten.

Die Einladung zu einer constituirenden Versammlung wivd erfolgen, sobald die
Zahl der hiesigen und auswärtigen Mitglieder sich einigermaßen übersehen läßt: zu-
nächst bitten wir ergebenst, durch Namensunterschrift, welche zur Zahlung eines
jährlichen Beitrags von 4 M a r k verpflichtet, der Teilnahme für die Sache Aus-
diuck geben zu wollen.

D a n z i g , den 24. M a i 1879.
A l b r e c h t B e r l l i n g B i s c h o f f G o l d l c h m i d t Dr. Kayser

Geh.Commerzienrat Archidiaconus Geh.Commerzienlat Geh.Commeizienrat Plooinzial-.Schulrai
Dr . K r u f e M i r D l , P a n t e n

Prollinzial-Schulral Direktor des Kommerz- u. Admiraliläts-Collegiums Realschul-Direktor
von W i n t e r

Geheimrat und Oberbürgermeister.

») Der erste Vorstand hatte folgende Zusammensetzung: Gymnasiallehrer Dr.
Anger-Elbing, Konsul Baum, Gymnasialdirektor Dr. Carnuth, Geh. Kommerzienrat
Gobdschmidt, Provinzialschulrat Dr. Kayser, Provinzialschulrat Dr. Kruse, Sanitälsrat
I )r . Marschall-Marienburg, Nealschuldirektor Dr. Panten, Gymnasiallehrer
Dr. Strebitzki-Neustadt, Oberbürgermeister Geyeimrat von Winter.

4) Einzelne Familien, wie Z. B . H o e n e - P e m p a u und Graf R i t t b e r g -
Stangenberg find seit 50 Jahren Mitgl ied des Vereins.
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liche Arbeiten die Kenntnis von der Vergangenheit unserer Provinz enk-
scheidend gefördert. Maercker hat fogar eine umfangreiche von ihm verfaßte
Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Krei-
ses Thorn, die als Veröffentlichung des Vereins erschien^), auf eigene Kosten
drucken lassen.

Wenn auch von Anfang an bei feinen Gründern die Absicht bestanden
hat, den Wirkungskreis unseres Vereins auf die ganze Provinz West-
Preußen auszudehnen, so nannte er sich doch zunächst nur: „ V e r e i n f ü r
G e s c h i c h t e d e r S t a d t u n d des R e g i e r u n g s b e z i r k s
V a n z i g " . Denn in dem andern Verwaltungsmittelpunkte der Provinz,
Marienwerder, bestand schon der im Jahre 1875 gegründete „ H i s t o r i s c h e
V e r e i n f ü r d e n R e g i e r u n g s b e z i r k M a r i e n w e r d e r " , der
von dem energischen aber auch ehrgeizigen Regierungsrat von Hirschfeld ge-
leitet wurde. Die von dem Vorstande des Danziger Vereins schon bald nach
seiner Begründung unternommenen Versuche, diesen älteren Verein zum An-
fchluß zu bewegen, scheiterten nach längeren Verhandlungen, da Hirschfeld
die Selbständigkeit seines Vereins nicht aufgeben wollte.

Nunmehr tat unfer Verein den entscheidenden Schritt, indem er in der
ersten Generalversammlung am 29. M a i 1880 den Namen „ W e s t p r e u ß i *
scher Gesch ich t s v er e i n" annahm und dadurch auch äußerlich sein
Programm, die Vergangenheit der ganzen Provinz zu erforschen, kundgab.

Während die Verhandlungen mit dem Geschichtsverein in Marienwerder
Zum Mißerfolg verurteilt waren, erhielt unfer Verein von dort her einen
eifrigen Bundesgenossen, der sich auffallender Weise von dem Vereine Hirsch-
felds ferngehalten hatte. Das war der Gymnastaldirektor Dr-. M a x T o e p -
p e n , ein Mann , dessen Name in der westpreußischen Geschichtsforschung an
erster Stelle steht. Toeppen trat nicht nur unserm Verein sogleich bei, sondern
hat auch als Mitgl ied der Redaktionskommission die Publikationstätigkeit
entscheidend beeinflußt und auch selbst mehrere wertvolle Arbeiten in der
Zeitschrift unseres Vereins veröffentlicht.

Ebenso wichtig aber war, daß durch Toeppen und durch den Direktor der
Mealschule zu St. Johann in Danzig, Dr-. P a n t e n , der Westpreußische Ge-
schichtsverein von Anfang an die freundschaftlichsten Beziehungen zu dem in
Königsberg seit dem Jahre 1874 bestehenden „ V e r e i n f ü r d i e G e -
schichte v o n Ost- und Mestpreußen" aufnahm, die von diesem dadurch
erwidert wurden, daß er den Westpreußischen GeschichtsverAn am IN. Juni
188N zum korporativen Ehrenmitgliede ernannte. Der Mestpreußische Ge-
schichtsverein antwortete auf diese Freundschaftsbezeugung am 25. M a i 1881
mit der gleichen Ehrung. Aberhaupt trugen die Beziehungen zu dem Königs»
berger Verein einen ganz anderen Charakter als wie zu dem in Mar ien-
werder. Es gelang in einer Zusammenkunft, die am 5. Juli 1880 zu Elbing
stattfand und in der beide Vereine durch je drei Mitglieder vertreten waren,

Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens, Bö. I I .
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eine Einigung über die Abgrenzung der wissenschaftlichen Arbeitsgebiete
herbeizuführen^).

Ahnlich eng gestalteten sich die Beziehungen zu dem im äußersten Süden
der Provinz, in Thorn tätigen K o p p e r n i k u s v e r e i n , der gewisser^
maßen ebenfalls bei der Begründung unseres Vereins Pate gestanden hat.
Hier diente der bekannte Koppernikusforfcher Professor Ferdinand P r o w e
als Mittelsmann. Prowe, der schon bei der Begründung unserem Verein
beigetreten war, wurde im Jahre 1881 in unsern Vorstand gewählt und hat
diesem bis zu seinem Tode im Jahre 1887 angehört. Schon bald nach der Be-
gründung unseres Vereins hatte er sich hilfsbereit zu Verfügung gestellt, als
es galt, maßgebende Historiker für den neuen Verein zu interessieren und zur
Mitarbeit zu gewinnen. So wandte er sich an die beiden einzigen deutschen
Historiker, welche mit der Geschichte Osteuropas, insbesondere Polens, vertraut
waren: die Breslauer Universitätsprofefsoren N o e p e l l und C a r o .
Noepell, der als Danziger Kind naturgemäß lebhaften Anteil an dem wissen-
schaftlichen Leben in Westpreußen nahm, hatte sich vorher schon in einem
Briefe vom 9. November 1879, den er an den Oberbürgermeister von Winter
richtete, als Mitgl ied unseres Vereins angemeldet und ließ bald darauf (in
seinem Briefe an Prowe vom 24. November 1879) dem Danziger Verein
feine Ratschläge übermitteln. Noepell meinte, der Verein müsse als nächstes
Arbeitsgebiet die Feit zwischen 1466 und dem Beginn des großen Merkes
von Lengnich, der Geschichte Westpreußens, wählen und hier die reichen Schätze
des Danziger Stadtarchivs der Forschung zugänglich machen. Bemerkenswert
ist die von Noepell schon damals aufgestellte Forderung, daß ein Staatsarchiv
für die neue Provinz Westpreußen geschaffen werde, dessen Grundstock die
von Königsberg abzugebenden Archivalien und vor allem das Archiv der Stadt
Danzig bilden müßten. Dieses Staatsarchiv würde dann der Mittelpunkt der
Forschung und auch des Westpreußischen Geschichtsvereins werden. Wichtig
aber sei es, daß der Verein sich tüchtige Mitarbeiter in der Provinz selbst
werbe. Und da komme vor allem Max Toeppen in Betracht.

Auf Toeppen wies auch ein anderer Gelehrter, der ebenfalls aus Danzig
stammende Historiker an der Universität Greifswald, Theodor H i r s c h , hin.
Er nannte aber auch noch einen anderen Namen, den des jungen Kustoden an
der Greifswalder Universitätsbibliothek, Max P e r l b a c h . Der Beitr i t t dieses
Forschers, der gleichfalls einer Danziger Kaufmannsfamilie entstammte, ist
für unseren Verein von großer Bedeutung geworden. Obwohl Perlbach
nie in Danzig tätig war, hat er dem Verein alle Feit das wärmste Interesse
entgegengebracht, und es war daher eine wohlverdiente Ehrung, als ihn dieser
aus Anlaß seines 70. Geburtstages am 1. November 1918 zum Ehrenmitglieds
ernannte. Die Mitarbeit Perlbachs mußte unserm jungen Verein vor allem
deshalb höchst erwünscht sein, weil dieser an einem auf Westpreußen bezüg-
lichen Urkundenbuch arbeitete. Perlbach hatte seine Arbeiten bereits so weit
gefördert, daß der Verein schon in den Jahren 1880 und 1881 zwei bis zum

«) Vgl. den Aufsatz von Damus in der „Zeitschrift des Westpr. Gefchichtsver-
eins", Heft 47, S. 9 1 2
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Jahre 13W reichende Abteilungen a l s „ P o m m e r e l l i s c h e s U r k u n d e n >
buch" veröffentlichen konnte, das er feinem Ehrenmitgliede Theodor Hirsch
widmete. Hatte der Verein sich mit diesem staatlichen Urkundenbande schon
vorteilhaft in der wissenschaftlichen Welt eingeführt, fo war die Anerkennung
allgemein, als er in den Jahren 1884 bis 1887 das 160 Druckbogen umfassende
„ U r k u n d e n b u c h des B i s t u m s K u l m " , das von dem Tomvikar
Dr . W o e l k y in Frauenburg bearbeitet worden war, herausgab.

Es ist ein rühmliches Zeichen für den Wagemut des damaligen Vorstan-
des, daß er allen Ernstes den Plan faßte, als Fortsetzung zu den v o n M . Toep-
pen herausgegebenen „Akten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft
des Teutschen Ordens" als dritte große Publikation die sich auf einen Zeit-
räum von über 3W Jahren erstreckenden A k t e n d e r w e s t p r e u ß i -
schen S t ä n d e t a g e herauszugeben. Tatsächlich gelang es dem beauftrag-
ten Herausgeber Dr . Franz T h u n e r t nur, einen ersten von 1466 bis 1479
reichenden Band fertig zu stellen, der in den Jahren 1888 bis 1896 erschien.
Denn mitten aus der groß angelegten Arbeit wurde er durch seine Versetzung
in einen anderen Wirkungskreis herausgerissen. Seit dieser Zeit hat sich
leider keiner mehr an diese wichtige Arbeit, deren Wetterführung dringend
zu wünschen wäre, gewagt.

Von nun an hat der Verein die Veröffentlichung umfangreicher Quellen»
sammlungen nicht mehr in Angriff genommen, fondern sich darauf beschränkt,
kleinere Veröffentlichungen, deren Bearbeitung nicht allzu lange Zeit in An-
fpruch nahm, herauszugeben. Er war zu dieser Maßnahme hauptfächlich da-
durch gezwungen worden, daß es nie gelang, jüngere Historiker aus dem
höheren Lehrfach für längere Ie i t an Danzig zu fesseln, da sie meist im Inter-
esse des Dienstes nach kurzer Tätigkeit in Danzig in andere Städte versetzt
wurden. Ebenso erging es den meisten der jüngeren Archivbeamten, die an
dem im Jahre 1901 errichteten Staatsarchiv tätig waren. So war z. B . einer
von ihnen, der Archivar Dr . M . Foltz, der die bedeutsame Arbeit über die
Geschichte des Danziger Stadthaushalts in Angriff genommen hatte, gezwun-
gen, diese an seiner neuen Arbeitsstätte, an die er verfetzt worden war, fertig
Zustellen^). Es war selbstverständlich, daß unter diesen Umständen kein jüngerer
Historiker mehr geneigt war, eine größere Arbeit auf lange Sicht zu über-
nehmen, weil er nicht sicher war, ob er auch in der Lage fein würde, sie abzu-
schließen.

Die neue vom Verein unternommene und mit dem Zähre 19M be-
ginnende Publikationsreihe führt den Obertitel: „ Q u e l l e n u n d D a r -
stellungen z u r Gesch ich te W e s t p r e u ß e n s " . Hier sind bisher
14 einzelne Bände erschienen, in denen, wie der Titel besagt, sowohl einzelne
Quellen veröffentlicht, wie auch einige Probleme der westpreußischen Ge-
schichte behandelt worden sind^).

7) Die Arbeit ist erschienen als Band VIII der „Quellen und Darstellungen",
«j Bisher sind erschienen:

I. Lengnich, Gottfried. )us pudlicum civiwii5 QeäanenziL. Hgg. durch O.
Günther. 1900.



M i t besonderem Eifer aber widmete sich der Vorstand des Vereins der
Herausgabe einer Z e i t s c h r i f t , und es ist bezeichnend für die Begeisterung,
mit der man die Arbeit aufnahm, daß im Jahre 1880 zwei, im Jahre 1881
drei und im nächsten Jahre fogar vier Hefte erschienen sind. Später wurde
öiefes Tempo wesentlich verlangsamt, und seit mehreren Jahren erscheint jähr-
lich nur ein Heft, dafür aber in stärkerem Umfange.

Als vierte Publikationsreihe kamen seit dem Jahre 1902 die viertel-
jährlich erscheinenden „ M i t t e i l u n g e n " hinzu, die dazu bestimmt waren,
kleinere Abhandlungen, Miszellen und vor allem kritische Besprechungen auf-
Zunehmen.

llberblickt man die bisher erschienenen 14 Bände der Quellen und Bar-
stellungen, die 68 Hefte der Zeitschrift und die 28 Jahrgänge der Mitteilungen,
so erhält man einen überwältigenden Eindruck von der Fülle der hier nieder-
gelegten entsagungsvollen Forschungsarbeit. Fast alle Gebiete der westpreußi-
schen Geschichte sind hier in grundlegenden Arbeiten behandelt, und auch
regional ist mit Ausnahme der dem Verein zu Marienwerder überlassenen
Gebiete fast die ganze Provinz bedacht worden. Wenn auch schon wegen des
überreichen Quellenmaterials, welches das Stadtarchiv bietet, die Geschichte
Danzigs an erster Stelle steht, so enthalten diese drei Publikationsreihen
doch ebenso wichtige Veröffentlichungen für die meisten der übrigen Städte
und Landschaften").

Diese erfolgreiche Arbeit des Vereins ist sicherlich nicht zuletzt darauf
Zurückzuführen, daß zwischen Vorstand und Mitgliedern immer ein ganz
besonderes Vertrauensverhältnis geherrscht hat. Der alle Arbeiten und Ver-
anstaltungen beherrschende Heimatgedanke hat ein enges Band um alle Mi t -
glieder des Vereins geschlungen und irgendwelche Zerwürfnisse oder Iwistig-
Kelten nie aufkommen lassen. Der Westpreußische Geschichtsverein ist stolz
darauf, in seinen Neihen Mitglieder Zu haben, die, wenn sie auch nicht
3l) Jahre lang, wie Herr Oberstudiendirektor H o f f m a n n oder über 45 Jahre

I I . Maercker, H. Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren
Städte des Kreises Thorn. 1899—1900.

III. Simson, P. Geschichte der DanZiger Willkür. 1904.
IV. Kaufmann, I . Geschichte der Stadt Deutsch-Eylau. 1905.
V. Perlbach, M . Das Totenbuch des Prämonsimtenseiinnen-Klosters Zuckau. 1906.

VI. Panske, P. Urkunden der Komturei Tuchel. 1911.
VII. Stephan, W. Die Straßennamen Danzigs. 1911.

VIII. Foltz, M . Geschichte des Banziger Sladthaushalts 1912.
IX. Krollmann, C. Landwehrbriefe 1813. 1913.
X. Panske, P. Handfesten der Komturei Schlochau. 1921.

XI. Muhl, I . Studien Zur westpreußischen Gütergeschichte. Drei einzelne Hefte.
1926—1928.

XII. Rink, I . Die Orts- und Flurnamen der Koschneioerei. 1926.
XIII. Kloß, E. Das Bürgerbuch dr Stadt Konitz. 1927.
XIV. Kloß, E. Das Grundbuch der Stadt Dirschau. 1929.

») Die in den Heften 1—50 der „Zeitschrift" erschienenen Abhandlungen sind in
einer dem Heft 51 beigegebenen Übersicht verzeichnet: ebenso liegt ein im Jahre 1916
erschienenes Inhaltsverzeichnis für die Jahrgänge 1—15 der „Mitteilungen" vor.
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lang, wie Herr Chefredakteur Dr . H e r r m a n n , so doch über 25, 30, ja
M Jahre lang dem Verein die Treue gehalten haben").

Wesentlich hierzu beigetragen hat sicherlich der Umstand, daß die Leitung
öes Vereins in den Händen von Männern ruhte, die im wissenschaftlichen
und öffentlichen Leben Danzigs und Mestpreußens an führender Stelle stan-
den. Von Glück für den Verein war es auch, daß in der Zusammensetzung
des Vorstandes eine auffallende Kontinuität Zu beobachten ist. Obwohl
satzungsgemäß die Mitglieder des anfangs aus 15 Perfonen bestehenden
Vorstandes nach drei Jahren ausscheiden mußten, aber wiedergewählt werden
konnten, hat der Vorstand in seiner ersten Zusammensetzung über Zehn Jahre
lang amtiert").

Die beiden wichtigsten Vorstandsämter sind sogar 14 Jahre hindurch von
Mitbegründern des Vereins versehen worden. Geh. Regierungsrat Provin-
Zialschulrat Dr-. K r u s e legte im Jahre 1893 das Amt des Vorsitzenden
nieder, als der Schriftführer, Archidiakonus B e r t l i n g , im Januar dieses
Jahres starb) er blieb aber noch bis zum Jahre 1910 als Ehrenvorsitzender
Mitgl ied des Vorstandes. Der nächste Vorsitzende, Stadtschulrat Dr .
D a m u s , ist sogar 25 Jahre lang im Amte gewesen und hat fast für die
ganze Jett den Stadtbiliotheksdirektor Professor Dr-. G ü n t h e r als Schrift-
jührer neben sich gehabt.

Auch die übrigen Mitglieder des Vorstandes haben ihm fast alle über
10 Jahre lang, mehrere fogar über 2l) Jahre lang, angehört.

I m Laufe der Jahre erwies sich der große, aus 15 Personen bestehende
Vorstand als zu schwerfällig, und die Mitgliederversammlung vom 20. Novem-
ber 1909 beschloß daher eine Satzungsänderung, durch die ein engerer Vor-

" ) Von den gegenwärtigen Mitgliedern gehören dem Berein über 4l) Jahre an:
Buchhändler Dr. L e h m a n n , Danzig.
Studiendirektor i. R. T h u n e r t , Bad Warmbrunn.
Stadtrat W e s s e l , Dirschau.

Aber 25 bzw. über 3N Jahre lang: B a i l , Dr., Bürgermeister a. D., Danzig.
B e h n k e , E., Kommerzienrat, Danzig. B e n w i t z , Oberregierungsrat, Danzig.
B e r e n d t , Prälat, Altschottland. B e r t l i n g , Redakteur, Danzig. B i d o e r ,
Kreisfchülrat, Danzig-St. Albrecht, v. B o e t l i c h e r , Buchhändler, Danzig.
B u r t f c h i k , Pfarrer, Iezewo. C z a p l e r o s k i , Pfarrer, Byszewo. D o l l e , Ör.,
Polizeipräsident a. D., Ioppot. E s c h e r t , Dr., Senator a. D., Danzig. F a b i a n ,
Justizrat, Danzig. F r a n c k e , Or., Sanitätsrat, Danzig. H e v e l k e , Pfarrer,
Danzig. I a s f e , Gewerbeschuldirektor, Danzig. K a u f m a n n , Dr., Staats-
archwdirektor a. D., Leipzig. K l e e f e l d , Pfarrer, Ohra. K ö s t l i n , vr>,
Direktor, Danzig. K r i e g , Zandelslehrer, Danzig. K r u f e , Dr., Lanoeshaupt-
mann a. D., Danzig. v. M a c k e n s e n , Generalfeldmarschall, Falkenwalde bei
Stettin. M a c k o m s k i , Prälat und Konsistorialrat, Danzig. M i l z l a f f , Ober-
dürgermeister, Ber l in. P a n s k e , Professor und Domherr, Pelplin. P h i l i p f e n ,
Amtsgerichtsrat, Danzig. P o l e n s k e , Superintendent a. D., Ioppot. R o s e n -
b e r g , Verlagsbuchhändler, Danzig. R u h m , Justizrat, Danzig. S c h m i d , Dr.,
Oberbaurat, Marienburg. S c h w a r z , Dr., Bibliotheksdirektor, Danzig. S e l i g o ,
Professor, v r . , Danzig. S t e i n a u - S t e i n r ü c k , Dr., RegierungsVizepräsident, Han-
nover. S t e p h a n , Dr., Staatsarchivrat, Kiel. S u c k a u , Justizrat, Danzig.
W a s c h i n s k i , Dr., Professor, Kiel. Z i e h m , Dr., Staatsrat, Danzig.

" ) Nur vier Mitglieder schieden während dieser ersten zehn Jahre aus, und
Zwar durch den Tod: Geh. Kommerzienrat Goldschmidt f 18s1; Sanitätsrat Dr.
Marschall-Marienburg f 1881; Gymnasiallehrer Strebitzki-Neustadt f 1886; Konsul
Baum f 1886.
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stand von fünf Personen geschaffen wurde. Diese Satzungsänderung, die noch
heute in Geltung ist, bestimmte, daß der Vorstand aus dem Vorsitzenden und
seinem Stellvertreter, dem Schriftführer und seinem Stellvertreter und dem
SchaHmeister bestehen soll und die eigentliche Leitung des Vereins inne hat.
Bei wichtigen, die wissenschaftlichen Aufgaben des Vereins betreffenden Fra-
gen ist der Vorstand an die Zustimmung eines wissenschaftlichen Beirates ge-
bunden, der aus 7—10 Personen besteht, von denen mindestens die Hälfte in
Danzig ansässig sein muß. Dieser neue Vorstand und Beirat begann seine
Tätigkeit im Jahre 1910.

Betrachten wir die Liste dieses Vorstandes und Beirates von 1910, so
erkennen wir mit Wehmut, welche erschreckend große Zahl wertvoller M i t -
glieder der Verein in diesen 19 Jahren, die seitdem vergangen sind, durch den
Tod verloren hat.

Am 11. März 1911 starb Bürgermeister T r a m p e , der seit dem Jahre
1898 Mitglied des Vorstandes gewesen war. Er ist es gewesen, der Paul
Simson zu der Abfassung der großen Geschichte Danzigs anregte und auch für
die Aufbringung der erforderlichen Mi t te l Sorge trug. Am 2. M a i 1915 starb
Stadtrat E l a a ß e n , der 15 Jahre lang das Amt des Schatzmeisters ver-
waltet hatte. Am 29. August 1915 starb Geheimrat Dr . K r u s e , der schon
mehrfach genannte Mitbegründer und langjährige erste Vorsitzende. Das
nächste Jahr, 1916, brachte dem Verein wieder zwei schwere Verluste: am
2 .November starb Geheimer Kommerzienrat R. D a m m e , dessen große Ver-
dienste um Westpreußen zu schildern hier nicht der Ort ist. Er ist 20 Jahre
lang Mitglied des Vorstandes gewesen. Wenige Tage später, am 15. No-
vember, starb der Provinzialschulrat Geheimer Regierungsrat Professor
Ol-. K a h l e , der 23 Jahre lang dem Vorstande angehört hatte. I n dem, nach-
sten Jahre hatte der Verein einen seiner fchwersten Verluste zu beklagen:
am 5. Januar 1917 starb Paul S i m s o n , der 12 Jahre lang dem Vorstande
angehört hatte""). Und dann folgte am 25. März 1918 Stadtschulrat Dr . Rudolf
D a m u s , der als Nachfolger Kruses gerade im 25. Jahre das Amt des Vor»
sitzenden innehatte^). Wenn er auch nicht zu den eigentlichen Begründern
gehörte, so war er doch schon im Jahre 1879 Mitgl ied des Vereins geworden.
Von seinen großen Verdiensten um die Erforschung der Vergangenheit West-
preußens seien hier nur zwei erwähnt: er ist als Dezernent für das Stadt-
archiv dafür eingetreten, daß diefes im Staatsarchiv deponiert und dadurch
der Forschung in vollem Umfange zugänglich gemacht wurde. Außerdem ist
es ihm zu danken, daß die wertvolle Danziger Stadtbibliothek im Jahre 1896
eine fachmä'nnifche Leitung erhielt und 1905 in einem modernen Bibliotheks»
gebä'ude untergebracht wurde.

Das Frühjahr 1921 brachte dem Verein wiederum zwei schwere Verluste:
das Ehrenmitglied M a x P e r l b a c h und den um die Kirchengeschichte West^
preußens hochverdienten Pfarrer Hermann F r e y t a g , der seit 1910 dem

"a) Vgl. den Aufsatz von I . Kaufmann in „Mit t . d. Westpr. Gesch.-Vereins",
Ihg. 1b, S. 18 ff.

i2) Vgl. den Aufsatz von O. Günther, ebenda, Ihg. 17, S. 34 ff.
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wissenschaftlichen Beirate angehörte. Vor fünf Jahren verloren wir dann,
am 8. Oktober 1924, Professor Dr . Otto G ü n t h e r . Als er im Jahre 1922
voller Hoffnungen der ehrenvollen Berufung nach Breslau folgte, um dort die
Leitung der Universitätsbibliothek zu übernehmen, hatte er 26 Jahre lang dem
Vorstande als Schriftführer angehört. Ihm hatte noch bei feinen Lebzeiten
der Verein durch Verleihung der Ehrenmitgliedschaft im Jahre 1922 bezeugen
können, wie fehr er ihm zu Dank für sein Wirken verpflichtet war.

Vier Jahre fpäter, am 16. M a i 1928, starb der erste Direktor des Dan-
Ziger Staatsarchivs, Geheimer Archivrat Dr . Max B ä r , der über zehn
Jahre lang unferm Vorstande angehört hatte. Nur sehr schweren Herzens
war er aus Westpreußen, das ihm durch seine Forschungen und seine Amts»
tätigkeit zur zweiten Heimat geworden war, und aus Danzig, das er in seinem
Abfchiedsbrief an den Vorstand unseres Vereins die schönste Stadt des preu»
ßischen Staates nannte, in seinen neuen Wirkungskreis nach Koblenz über-
gesiedelt").

Am 5. September dieses Jahres starb der frühere Polizeipräsident von
Danzig, M a x W e s s e l . Er war vor 48 Jahren als Landrat des Kreises
Stuhm Mitglied unseres Vereins geworden und gehörte seit 19 Jahren
unferm Beirate an. Es war dem Westpreußischen Geschichtsverein eine ganz
besondere Freude, diesem treuen Sohne seiner westpreußischen Heimat die
Drucklegung einer umfangreichen Familiengeschichte ermöglichen zu können,
deren Bearbeitung er die Mußestunden fast seines ganzen Lebens gewidmet
hatte. Dieses für die Geschichte des Danziger Werders höchstbedeutsame Werk
erschien im Jahre 1926 als ein stattlicher Band von nahezu 4M Seiten").

Hat so die Kriegs- und Nachkriegszeit dem Mitgliederbestande unseres
Vereins schwere Verluste zugefügt, so hat diese Zeit auch für den Bestand des
Vereins manche schwere Belastungsprobe gebracht. Schon die mit der Prokla-
nuerung des Königreichs Polen am 5. November 1916 eingeleitete Polit ik
der Zentralmächte ließ ernste Sorgen um die Zukunft Westpreußens wach
werden. Der unglückliche Ausgang des Weltkrieges brachte dann die erste
schwere Bedrohung für unfere Provinz durch die Gefahr eines Durchmarsches
der polnifchen Haller-Armee. Als diefe Gefahr kaum abgewendet war, kam das
Jahr 1919 mit allen seinen schweren Sorgen um die Zukunft Westpreußens.
Moch hoffte man, daß der Bevölkerung das ihr feierlich zugesicherte Necht zu-
«rkannt werde, nicht wie eine Sache verschoben zu werden, sondern durch eine
Volksabstimmung über ihre zukünftige staatliche Zugehörigkeit frei zu ent-
scheiden, da erging der Machtspruch von Versailles, der die Provinz West-
preußen in vier Teile zerriß.

Und auch für unfern Verein erschien die drohende Frage: Wi rd er sich
auflösen müssen? Soll er seinen Namen ändern? Aber die feste Entschlossen-

i») Vgl. die Würdigung seines Wirkens in Westpreußen durch K. I . Kaufmann
in den „Mitteilungen des Westpr. Gesch.-Verems", 3hg. 12, S. 2 ff.

«) Gedenkbuch der Familie Wessel. M i t Unterstützung des Westpreußischen
Geschichlsvereins herausgegeben. Vanzig.
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heit, das schwere Schicksal, das unserer Provinz beschieden war, unerschütterk
zu tragen in stetem Glauben an eine bessere Zukunft, ließ Vorstand und Bei-
rat damals folgenden Beschluß fassen:

„Wenn die politische Entwickelung leider dazu geführt hat, daß die
Provinz Westpreußen, deren Errichtung im Jahre 1878 den äußeren An-
stoß zur Gründung unseres Vereins gegeben hat, als solche nicht mehr
bestehen bleiben wird, so hat mit ihrem Aufhören doch keineswegs auch
der Westpreußische Geschichtsverein seine Daseinsberechtigung verloren;
Vorstand und wissenschaftlicher Beirat sind vielmehr einmütig der An -
sicht, daß durch die jetzige politische Trennung der bisher die Provinz
Westpreußen bildenden Landesteile das gemeinsame Band, das diese auf
Grund einer langen gemeinsamen geschichtlichen Entwickelung verknüpft
hat, nicht zerrissen ist, sondern bestehen bleibt, und daß gerade der West-
preußische Geschichtsverein berufen ist — selbstverständlich wie bisher in
rein wissenschaftlicher Weife und ohne selbst irgendwie Politik zu trei-
ben —, unter seinem alten Namen zur Festigung dieses Bandes in seiner
Weise beizutragen."
Dieser Beschluß wurde in der Mitgliederversammlung am 22. Novem-

ber 1919 verlesen und fand — wie das Protokoll vermerkt — „allgemeine
Anerkennung und warmen Beifal l". Und es war sicherlich kein Zufall, daß
in dieser gleichen Sitzung ein Mann zum 1. Vorsitzenden gewählt wurde, der
in dem schweren Jahre, das seit dem November 1918 dahingegangen war, zum
Führer im Kampfe um die Erhaltung Mestpreußens geworden war: Archiv-
rat Oi-. K a u f m a n n .

Wie sehr diese Wahl dem allgemeinen Empfinden entsprach, dürfte dar»
aus hervorgehen, daß im Laufe des nächsten Vereinsjahres, das die endgültige
Auflösung Westpreußens brachte, die Mitgliederzahl trotz den dadurch her»
vorgerufenen starken Verlusten nicht geringer wurde, sondern sogar noch zu-
nahm (521 im Jahre 1919/20 statt 475 im Jahre 1918/19), um mit der Zahl
von 542 (1921/22) eine Höhe der glücklichsten Vorkriegszeit zu erreichen.

Aber schon zog eine neue Gefahr für unfern Verein herauf: Die I n -
flation. Ein großer Teil der Mitglieder mußte aus wirtschaftlichLN Gründen
die Mitgliedfchaft aufgeben; und fo verlor der Verein in dem einen Vereins»
jähr 1922/23 über ein Fünftel feines Bestandes (110 Mitglieder). Wenn auch
manches Mitglied, als geregelte Verhältnisse eingezogen waren, zu uns zu-
rückkehrte, so hatte diese Zeit für den Verein doch die geradezu katastrophale
Folge, daß er fast fein gesamtes Vermögen verlor. Noch kurz vor Beginn der
eigentlichen Inflation war unser Verein gemeinsam mit dem Verein für die
Geschichte von Ost- und Westpreußen Erbe eines recht beträchtlichen Ver-
mögens geworden. Der schon oft genannte Max P e r l b a c h hatte durch
Testament vom November 1905 beide Vereine zu Erben seines gesamten Ver-
mögens, das sich auf über 290 000 Mark belief, eingesetzt. Die nach dem Tode
des hochherzigen Stifters (18. Februar 1921) notwendigen Auseinandersetzun-
gen mit anderen Erbberechtigten, die unser Verein zugleich im Namen des
Königsberger Vereins durchführte, zogen sich so lange hin, bis die Barbeträge
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nahezu wertlos geworden waren. Nur die in Wertpapieren angelegten Be-
träge konnten zu einem geringen Teile sichergestellt werden. Wenn die Auf-
wertung abgeschlossen sein wird, wird jeder Verein über einen Betrag von
höchstens 6dM Gulden verfügen können.

Zwei andere Stiftungen, die dem Verein schon früher gemacht worden
waren, schwanden sogar vollkommen dahin. So das L e g a t F a h d e m »
rech t in Höhe von 3W0 Mark , das für die Ausarbeitung einer Geschichte
des großen Marienburger Werders „mit besonderer Berücksichtigung der
Kultur-, Familien- und Verwaltungsgeschichte" verwendet werden sollte"), und
die „ P a u l - S i m s o n - S t i f t u n g" in Höhe von 1500 Mark . Die Erben
Paul Simsons, insbesondere seine hochbetagte Mutter, hatten diese Summe,
welche das noch zu zahlende Honorar für den 2 .Band feiner Gefchichte der
Stadt Danzig darstellte, am 19. Juli 1917 dem Westpreußischen Geschichts-
verein mit der Bestimmung geschenkt, daß durch sie wissenschaftliche Arbeiten
auf dem Gebiete der westpreußischen Geschichte gefördert werden sollten.

Gerade in der kritischen Zeit der schweren Nachkriegsjahre zeigten sich die
Opferwilligkeit unserer Mitglieder und ihre Anhänglichkeit an den Verein in
befonders erfreulicher Weise. Bei der jährlichen Festsetzung des Mitglieds-
beilrages durch die Mitgliederversammlung wurde meist aus dieser heraus ein
höherer Betrag angeboten, als er vom Vorstand beantragt worden war.

And als der Vorstand seine Absicht kundgab, ein wichtiges größeres Merk
über die Kulturgeschichte des Danziger und Marienburger Werders zu
drucken, zugleich aber, da kein Geld hierfür vorhanden war, an die Hilfe der
Mitglieder appellierte, da kamen die erforderlichen fehr beträchtlichen Mi t te l
bald auf dem Wege der Subskription zusammen. So wurde es dem Verein
möglich, das grundlegende Werk „ D a s W e i c h s e l - N o g a t - D e l t a "
drucken zu lassen").

Es kann außerdem mit großer Freude festgestellt werden, daß der West-
preußische Geschichtsverein im Gebiete der Freien Stadt Banzig zunehmend
an Boden gewinnt. Die Überzeugung bricht sich immer mehr Bahn, daß es
eine Ehrenpflicht ist, die Arbeit des Westpreußischen Geschichtsvereins mit
allen Mi t te ln zu fördern. Trotz den großen Verlusten, die der Verein in
feinem Mitgliederbestande nach dem Kriege durch die Zerreißung der Pro-
vinz und die Inflation erlitten hat, ist die Mitgliederzahl gegenwärtig fast die
gleiche, wie in besonders guten Jahren vor dem Kriege, da noch die ganze
Provinz hinter dem Verein stand. Wenn unser Verein heute über 5M M i t -
glieder zählt, so ist dies nur dadurch möglich geworden, daß Männer unb
Frauen aus dem Gebiete der Freien Stadt Banzig in die Bresche gesprungen
sind, um daran mitzuwirken, daß der Westpreußische Geschichtsverein auch
weiterhin lebensfähig bleibe.

«) Vgl. hierzu öle Ausführungen von Vamus in der „Zeitschrift des W.G.V."^
Heft 47, S. 13.

«) Es erschien 1924 mit öem Untertitel: „Beiträge Zur Geschichte seiner land-
schaftlichen Entwicklung, vorgeschichtlichen Besiedlung und bäuerlichen Haus- und Hof-
anläge und hatte zu Verfassern: Oberbaurat 'Prof. Dr. H. Bertram, Museumsdirektor
Prof. Dr. W. La Baume und Hochschulprofessor O. Kloepvel.
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Von großer Bedeutung ist es auch geworden, daß die „ D a n z i g e r Ge -
s e l l s c h a f t f ü r deu tsche V o r g e s c h i c h t e " am 26. Dezember 1926
dem Westpreußischen Geschichtsverein geschlossen beigetreten ist und hier eine
Zachgruppe bildet. Dadurch hat unser Verein die Vorgeschichte auch offiziell
in sein Arbeitsgebiet aufgenommen.

Aber die Stellung unferes Vereins zu den übrigen deutschen Gefchichts-
vereinen sei bemerkt, daß er die Beziehungen, die feit dem Jahre 1888 zu dem
„ G e s a m t v e r e i n d e u t s c h e r G e f c h i c h t s ' u n d A l t e r t u m s -
v e r e i n e " bestehen, voll aufrecht erhalten hat. Der Vorstand hat immer Wert
darauf gelegt, daß der Verein bei den jährlich stattfindenden Tagungen des
Gesamtvereins vertreten war. Zweimal in neuerer Feit, in den Jahren 19U4
und 1928, hat der Gesamtverein seine Tagung in Danzig abgehalten, wobei
dem Vorstand unseres Vereins die gesamten vorbereitenden Arbeiten oblagen.

Ebenso gute Beziehungen unterhielt unfer Verein zu dem „ H a n s i f c h e n
Gefch ich t s v e r e i n", der zum ersten Male im Jahre 1881 und zuletzt im
Jahre 1924 zusammen mit dem „Verein für niederdeutfche Sprachforschung"
seine Pfingsttagung in Danzig abhielt. Aus Anlaß dieser Tagung ließ unser
Verein den noch von Paul Simfon druckferlig hergestellten ersten Teil zum
dritten Bande der Geschichte Danzigs, der die Jahre 1625—1630 behandelt,
drucken und den Teilnehmern als Erinnerungsgabe überreichen, um dadurch
noch einmal das freundschaftliche Verhältnis, das der Westpreutzifche Ge-
schichtsverein gerade durch Simson zum Hansischen Geschichtsverein unter-
hallen hatte, zu betonen").

Den Geschichtsvereinen in West- und Ostpreußen stand und steht unser
^Verein naturgemäß noch näher. So gehörten und gehören auch jetzt noch meh-
nere Mitglieder unseres Vereins einigen der genannten Vereine an und um»
gekehrt sind Mitglieder dieser Vereine auch Mitglieder unseres Vereins. Vie l -
fach haben auch Mitglieder dieser Vereine in Banzig Vorträge gehalten, wo-
gegen wieder Danziger in Elbing, Marienwerder, Thorn und Königsberg ge-
sprochen haben. Seit dem 13. M a i 1923 gehört unser Verein der „Historischen
Kommission für die oft- und westpreuhische Landesforschung" an, die ihren Sitz
in Königsberg hat.

Allen schweren Prüfungen gegenüber, denen er besonders in den letzten
zehn Jahren ausgesetzt gewesen ist, hat sich der Westpreußische Geschichtsverein
nicht nur behauptet, sondern hat sogar in Mitgliederzahl und wissenschaftlicher
Leistung durchaus den Stand der glücklichsten Jahre vor dem Weltkriege
wieder erreicht. Er wird auch fernerhin, fo hoffen wir, die Aufgabe erfüllen,
die ihm feine Begründer vor 5N Jahren gestellt haben, ein Hort und eine
Pflegestätte wahren Heimatgeistes zu sein, eines Heimatgefühles, das, aus dem
Boden gemeinsamer die Jahrhunderte umspannender historischer Vergangen-
heit erwachsend ein geistiges Band um alle Teile der ehemaligen Provinz
Westpreußen schlingt.

" ) Die Schrift erschien unter dem Titel: „VanZig und Gustav Adolf",
Danzig 1924.
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Die Entwicklung von Nürnbergs Handel und seine
Expansionsbesirebungen.

Nürnberg ist verhältnismäßig spät, und zwar um Jahrhunderte später als
die großen rheinischen Handelsstädte Slraßburg, Morms, Mainz und Köln^)
3n den internationalen Verkehr getreten. Erst um die Mitte des 11. Iahrhun-
derts^) erscheint sein Name zum ersten Male urkundlich in der Geschichte: aber
bereits aus der Zweitältesten auf uns überkommenen Nachricht über diese Stadt»
erfahren wir Tatsachen, die Zeugnis von der Bedeutung des Platzes ablegen.
Durch Verleihung des Marktrechtes war Nürnberg in gewissem Sinne zur
Stadt erhoben und sein künftiger Wohlstand vorbereitet worden: denn nur in
der rechtlichen Ordnung eines festgefügten städtischen Gemeinwesens konnte
Handel und Gewerbe zu hohem Gedeihen gelangen )̂.

Wie allgemein die kommunale Politik des Mittelalters bestrebt war, durch
weitere Ausgestaltung einer Marktverfassung die Stadt zum Mittelpunkt
eines selbständigen Wirtschaftsgebietes zu machen, fo erblickte auch Nürnbergs
Verwaltung in den nächsten Jahrhunderten ihre vornehmste Aufgabe darin,
solche Ziele zu erreichen.
Der Wirkungskreis^) der Stadt dürfte sich am Ende des 12. Jahrhunderts
westlich bis etwa an den Rhein, nördlich bis zum Main, östlich bis zum
Böhmerwald und südlich bis zum Vorlande der Alpen erstreckt haben. Jeden-
falls ist es irrig, Nürnberg um diese Ieit etwa den obengenannten rheinischen
Städten an die Seite zu stellen. Am Ende des 13. und Anfang des 14. Jahr»
Hunderts haben dann Nürnberger Kaufleute immer weitere Gebiete in den
Bereich ihrer Tätigkeit gezogen, so daß Kaiser Ludwig eine zusammenfassende
Urkunde ausstellen konnte, die alle Städte bis Flandern, Brabant und Lübeck,
bis Böhmen und zur Schweiz, wo die Nürnberger im 4. Jahrzehnt des
14. Jahrhunderts von den Jollen befreit waren, namentlich aufführt^.

1) Vg l . Quellen Zur Geschichte des Kölner Handels und Verkehrs im Mit le la l ler ,
3 Bde. Publikation der Gesellschaft für rheinische Geschichlskunde, B d . 33, hrsg. von
B . Kuske.

2) Vg l . von Schuh, Nürnberg im Iubiläumsjahr 1906, S. 174 und Segel, Chro-
niken, S. 14.

»j A ls am 11. Jul i 1313 Heinrich V I I .das Polizeirecht dieser M a d t anerkannte
nnd verfügte, daß für Fremde wie Einheimische Gellung haben sollte, was Bürger-
Meister und Schöffen zur Aufrechterhaltung der Marktpolizei beschlossen hätten, da
war diese Entwicklung schon ihrem Abschluß nahe und bereits in den Grundlagen
schriftlich niedergelegt. (Vgl . Wölkern, Historia I^orimber^enzig, S. 227 und 32ll und
H. Hoffmann, Getreidehandelspolitik Nürnbergs, S. 9.)

«) Vg l . W . Stein, Handels- und Verkehrsgefchichte der deutschen Kaiserzelt,
Be r l i n 1922, S. 304/05.

5) Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis 16. Jahrhundert (Nürnberg),
1 . Bd. , S. 222—223? vgl. auch Roth, 4. Bd. , S. 5—7 und 9—39, auch L.U.B. I I ,
A r . 552.
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Damit hatte aber der Nürnberger Handel noch nicht seine weiteste Aus-
dehnung erlangt. Die nächsten Jahrzehnte zeigen uns vielmehr, wie der Mittel-
alterliche Handel der Stadt seine Arme in immer größere Fernen erstreckt, wie
die Handelsherren ihre Marenzüge nach Österreich"), Ungarns und in die
Sumpflandschaften Podoliens begleiten, wie das alte Kulturland Spaniens
aufgesucht wird, wie die Produkte des Nordens in den Ostseeländern an Ort
und Stelle eingetauscht werden gegen Erzeugnisse aus den Landschaften
Italiens").

Bei einem solchen gewaltigen Umfang der Handelsbeziehungen, ei::er Aus-
dehnung, wie sie kein anderer unter den großen Handelsplätzen Deutschlands
in jener Ieit aufzuweisen vermochte, ist es nur natürlich, daß der Nürnberger
Handelsstand einzelne Nouten besonders bevorzugte und auf diesen Haupt-
Verkehrsstraßen entweder für das heimische Gewerbe unbedingt notwendige
Rohstoffe (etwa Metalle") oder sonstige im Zwischenhandel verwendbare Ar-
tikel herbeischaffte. Solche befonders regen und gewinnbringenden Beziehun-
gen wurden etwa nach Venedig, Südfrankreich, Thüringen, Ungarn und dem
hansischen Wirtschaftsgebiet unterhalten").

Versuchen wir nun einmal, uns Klarheit darüber zu verschaffen, wie es
denn überhaupt möglich war, daß Nürnberg, also eine Stadt mitten im Lande,
eine solche überragende Bedeutung im Handelsleben des ausgehenden Mittel-
alters gewinnen konnte oder mit andern Worten, welches die Grundlagen der
ausgedehnten Handelsbeziehungen waren.

Es kommen wohl vor allem zwei wichtige Punkte in Frage. Iwar heben
die Nürnberger Urkunden, wie von Schuh ausführt, es mehr als einmal her-
vor, daß die Umgebung keine Weinberge besitze, daß sie selbst an keinem
schiffbaren Fluß gelegen sei und das Erdreich ringsum sich durch Sand und
Dürre auszeichne? aber diese Nachteile hatten insofern ihr Gutes, als sie dazu
anspornten, die Vorteile, nämlich die geographische Lage, mit allen Kräften

») Ein glücklicher Zufall hat uns eine Quelle erhalten, aus der wir eingehende
Belehrung über den oberdeutsch-österreichischen Handel gewinnen: es find zwei
Passauer Mautbücher aus den Jahren 1400—1402, hrsg. von Th. Mayer. Verhand-
lungen des historischen Vereins für Niederbayern 1908—1909, S. 5 und 39. Öfter-
reich bildet als Vermittler des Handels mit Ungarn die Silbergrube für Oberdeutsch-
land, und dieser Erwerb von Edelmetall ist ein Hauptgrund für den Handel der Ober-
deutschen nach dem Osten.

y Th. Mayer, S. 117.
») Die Welser griffen sogar in den Bergbau der spanischen Kolonien tälig ein.

Vgl. K. Hä'bler, Die überseeischen Unternehmungen der Welser und ihrer Gesellschaf-
ter. Leipzig 1M3, S. 50: vgl. auch I . Strieder, Studien zur Geschichte kapitalistischer
Organisationsformen. München und Leipzig 1914, S. ?. Vgl. auch A. Schultze, Ge-
schichte der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft, Bd. I, S. 449/50.

») Vgl. das Büchlein des Kaufmanns und ersten Pavierfabrikanlen in Deutsch-
land Ulmann Stromer, 1360—1407, S. 102.

«) Vgl. W. Möllenberg, Die Eroberung des Weltmarktes durch das Mans-
feldische Kupfer. Gotha 1911, S. 4.

" ) Johannes Müller, Umfang und Hauptrouten des Nürnberger Handelsgebietes
im Mittelaller, Vierteljahrsfchrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 6. Bd..
1908, S. 1, 14, 17, 18.
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auszunutzen^), und zweitens muß hingewiesen werden auf die nach höheren
Zielen strebende Handelspolitik der städtischen Behörden, die einerseits den
Gewerbefleiß der Bürger zu fördern bemüht war und andererseits dem Scharf-
sinn des über Land ziehenden Kaufmanns ermöglichte, alle Konjunkturen der
damaligen Weltwirtschaft schnell zu erfaffen und auszunutzen.

Solange dem Mittelmeer und den beiden deutschen Meeren der Vorrang
unter den Meeren der alten Welt verblieb, konnte Nürnberg als Zentrum
Europas in kommerzieller und geographischer Beziehung angesehen werden.

Liegt es doch gerade an der Stelle, wo der Verkehr vom Mittelrhein zu
den Donauländern sich mit der großen süd-nördlichen Verkehrslinie kreuzt, die
von Venedig und Genua, den europäischen Stapelplä'tzen des Orienthandels,
nach Thüringen und Sachsen und von dort die Weser und Elbe hinab zur
Nordsee liegen. Ferner gingen die Straßen, welche die Gebiete des Ober-
rheins und der Schweiz samt den Hinterländern mit Böhmen und Schlesien
nebst Polen und dem Elbtal verbanden, durch Nürnbergs).

Solche günstige Lage, einmal in ihrer ganzen Bedeutung erkannt, galt es
also auszunutzen.

Wie bereits oben erwähnt war, bot die Umgebung Nürnbergs keine Er-
Zeugnisse oder Erdschätze"), um darauf einen Handel aufzubauen. Früh mußten
deshalb Rohstoffe herbeigeschafft werden, um damit einen Gewerbebetrieb ins
Leben zu rufen. Kupfer") war es vor allem, das hier verarbeitet wurde, und
fertige Metallgeräte dienten dazu, die Rohstoffe zu bezahlen. Auf dem Ge-
biete der Metallbearbeitung hat Nürnberg im Laufe der Jahre ein führende
Stellung erlangt, und dem Kaufmanne folgten Erzeugnisse der Erzgießkunst
seiner Heimatstadt nach, wie z. B . die prächtige Grabplatte Gerd Wiggerings
in der Marienkirche zu Lübeck aus Peter Vifchers Werkstatt zeigt"). Daneben
versorgle auch das Nürnberger Harnischmachergewerbe fremde Handelsplätze,
und nicht vergessen werden dürfen die Erzeugnisse der Goldschmiedekunst"), die

52) von Schuh, Nürnberg im Jubiläumsjahr 1906, S. 171 und Hegel, Chronik
Nürnbergs, S. 11, siehe ferner A. Schulte, Geschichte der Großen Ravensburger
Handelsgesellschaft I, S. 448.

5») Vgl. A. Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwi-
schen Westdeutschland und Italien 19W. Auch H. Simonsfeld, Der konäac« clei l e -
äegcki in Venedig und die deutsch-venezianischen Handelsbeziehungen, 2 Bde. Stutt-
gart 1887, I I . Bd., S. 73 ff. Ebenfalls Johannes Müller, Die Hauplwege des Nürn-
berger Handels (Jahresbericht des Vereins.für Geschichte der Stadt Nürnberg 1907),
derselbe. Umsang und Hauptrouten des Nürnberger Handels im Mitlelalter (Viertel-
jahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 6, 1908.) Vgl. auch Ävno Kunze, Die
nordtöhmisch-sächsische Leinewand und der Nürnberger Großhandel, Reichenberg
1926, S. 13.

«) „Daß wir nicht perkwerks oder sollich fachen bei uns haben", citiert nach
I . Müller, Die Handelspolitik Nürnbergs im Spälmittelalter, Jahrbuch für National-
ökonomie und Stalisttk, 1909, S. 599. ^

" ) Vgl. F. Roth, Geschichte des Nürnbergischen Handels, Leipzig 180!>-02, S. 37
und Lochner. Geschichte der Reichsstadt Nürnberg, S. 39. Berlin 1873.

" ) Es befinden sich auch Grabplatten von Vischer in Schwerin und Posen.
«) Daß diese Kunst in Nürnberg in hohem Ansehen stand, darüber siehe auch

E. Kroker, Handelsgeschichte der Stadt Leipzig 1925, S. 45.
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ebenfalls in Lübeck besonders geschätzt wurden trotz der eigenen gewiß beach-
tenswerten Leistungsfähigkeit der Goldschmiede").

Allmählich gesellten sich diesen Gewerbs- und Handelszweigen die beson-
öeren Gewinn versprechenden Gewürze hinzu, die feit der Mitte des 14. Jahr-
Hunderts in unmittelbarem Verkehr aus Venedig bezogen wurden").

Im 15. und 16. Jahrhundert stehen dann neben den bereits erwähnten
Handelsgütern Seide, Goldbrokat, feine Stoffe, Wachs, Leinewand^j und
Papier usw. im Bordergrund, und daneben offenbart sich das Verständnis für
Bergwerksunternehmungen in größerem Umfange. So löfen denn diejenigen

" ) Vg l . F. Rörig, Rezension zu Schleese in Zeitschrift des Ver. f. Lübeckische
Geschichte und Altertumskunde 1916.

«) H. Simonsfeld, Der ^onclaco äei 7eäe5cni in Venedig, Band 1. 1887. S.
43 ff. No. 120^-129.

2») Der Antei l Nürnbergs am Leinwandhandel ist im 14. und teilweise auch noch
im 15. Jahrhundert verhältnismäßig gering gewesen. Der große Leinwandausfuhr-
Handel Deutschlands lag damals vielmehr in den Händen der Städte am Bodensee,
wie auch der Reichsstädte Alm, Augsburg, Ravensburg u. a. Die große Blüte des
Nürnberger Leinwandhandels fällt erst in das spätere 15.—17. Jahrhundert. Er beruht
auf dem Veredelungsgewerbe, besonders den Tuch- und Wollfärbereien Nürnbergs.
Bei der immer wachsenden Bedeutung der Leinwand auf dem Weltmarkt war es
naheliegend, daß auch der in Nürnberg aufkommende Leinwandhandel den hohen
Stand dieser Färbereien für seine Zwecke nutzbar Zu machen suchte. Da ihm eine
eigene leistungsfähige Leinweberei nicht zur Verfügung stand, war er gezwungen, die
Leinwand, die er im Handel brauchte, von auswärts Zu beziehen. Anter günstigen
Bedingungen gelang es dem Nürnberger Kaufmann große Mengen Rohleinwand Zu
erwerben, sie in den heimischen Färbereien und Appreturen Zu veredeln und mit den
oben genannten Leinwandstädten in Konkurrenz zu treten. Das westfälische Er-
Zeugungsgebiet von Münster und Osnabrück kam als dauernder Lieferant, da es dem
niederdeutschen Handelskreise angehörte, nicht in Frage. Dagegen gewann der Nürn-
berger Großhandel — eine besondere Rolle spielt das Haus Viat is und Peller —
durch Bezug der Waren aus den sächsischen und nordböhmischen Leinwandgebieten
überragende Bedeutung. M i t Hilfe der den Nürnbergein zur Verfügung stehenden
Kapitalien wurde die ältere Produktionsform umgebildet und der „Ver lag" fand
weiteste Verbreitung. A ls dann am Beginn des 17. Jahrhunderts neben Leipziger
Kaufleuten besonders Hamburger und englische Häuser auf die Gestaltung des sächsi-
schen Wirtschaftslebens und am Ende des 17. Jahrhunderts auch in Böhmen einen
großen Einfluß gewinnen konnten und ebenfalls in enge Beziehungen Zu dem Leinen-
gewerbe traten, da hatte das Zeitalter der Nürnberger hier sein Ende erreicht. Vg l .
A . Kunze, Die nordböhmisch-sächsische Leinwand und der Nürnberger Großhandel,
Reichenberg 1926, S. 14, 15, 17, 20, 21, 24, 2>6, 27, 30, 32, 63. Besonders lehrreich
hinsichtlich der den Nürnbergern vorteilhaften Abfassung ist auch der „Contracth des
Handtwerg der Leinweber in Friedlandt, mit Innenn Bemelten gewandtschneidern in
Nürnberg Umb Bemelte Post Leinwandt Zu Verferttigen undt Zu Lieffern". Ebendort,
S . 80—84.

I n Verbindung mit dem Tuch- und Leinwandhandel haben wir hier noch den
M a i d Zu erwähnen. Er war das wichtigste und beinahe einZige Färbemittel bis ins
16. Jahrhundert hinein. Es ist daher natürlich, daß die Nürnberger auch im Handel
mit diesem begehrten Art ike l eine bedeutsame Rolle spielten. Zwar ist die Verbreitung
des Waidbaus in der früheren Zeit Ziemlich allgemein gewesen, aber durch den Um-
fang des Ertrages wie auch durch die Güte des aus der PflanZe gewonnenen Färb-
stoffs zeichnete sich doch das mittlere Thüringen nördlich der Waldreyion des t tMing i -
schen Waldes bis zu dem Gebirgszuge der Hainleite aus. Hier hatten fünf „Waid-
stä'dte", Erfurt, Gotha, Arnstadt, Langenfalza und Tennstädt, große Berühmtheit er-
langt. Wie in diesen Gebieten der Reichtum der Städte auf dem Waidhandel, so be-
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Geschäfte, die größeren Gewinn versprechen, bei den führenden Männern
immer die weniger lohnenden ab, ohne aber die älteren Handelsgüter völlig
beiseite zu lassen").

Diese Gewerbe und Handelsbeziehungen der Unternehmer zu pflegen und
zu fördern hat sich nun der Nat der Stadt von jeher besonders angelegen sein
lassen^).

Da Nürnberg schon frühzeitig eine zahlreiche gewerbetätige Bevölkerung
ernährte und bald zu den volkreichsten Plätzen auf deutfchem Boden zählte^),
so mußte es auch Pflicht des Rates sein, auf alle Weise dafür zu forgen, daß
die ersten Lebensbedürfnisse") wohlfeil und möglichst niedrig gemalten wurden,

ruhte die Wohlhabenheit des Landes auf dem Waidbau, der sogar vom 14.—16. Jahr-
hundert mit Saisonarbeitern — Wenden aus der Niederlausitz — betrieben wurde.
Nach allen Richtungen hin wurde der Waid von hier ausgeführt, in Oberdeutschland
nahm Nürnberg auch auf diesem Gebiete des Wirtschaftslebens eine Vormachtstellung
ein. Eine große I ah l von Färbern war hier in einem umfangreichen Veredlungs-
verkehr tätig. I n größtem Maße wurde der Waidhandel von den Nürnbergern —
trotz des Einspruchs der benachteiligten Waidstädte — in der Zeit betrieben, als auch
ihre Kapitalien im Mansfelder Kupferbergbau ŝ. oben Anm. 89 ff.) angelegt wurden
<2. Hälfte des 15. und im 16. Jahrhundert). Seit der M i t te des 16. Jahrhunderts zog
sich dann das Nürnberger Kapital aus dem thüringischen Waidhandel infolge der
Kriegsunruhen zurück, und hierzu kam noch, daß diesem Färbemittel in dem aus
Indien eingeführten Indigo ein Konkurrent erwachsen war, der in kurzer I e i t die
Vormachtstellung des einheimischen Färbstoffes brach. Vg l . dazu H. Iecht, Beiträge
Zur Geschichte des ostdeutschen Waidhandels und Tuchmachergewerbes, Görlitz 1923,
S. 6, ?, 8, 10, 31, 32, 39, 44. Siehe auch H. Hohls: Der Leinwandhandel in Nord-
deutschland, Hans. Gbll. Bd. 31.

2') Den Typus des spälmittelalterlichen Großkausmanns sehen wir etwa in Michel
BeHeim. Seine Faktoren sind im Norden und Süden gleichzeitig tälig. M i t voller
Berechnung wird die an den verschiedenen Orten eben herrschende Konjunktur aus-
genutzt. Der Iweck ist nicht mehr der einfache Absah am Orte, sondern der Handel
auf allen maßgebenden Plätzen Zu gleicher Zeit bei einheitlicher Leitung von Nürn-
berg aus. Der ständige Aufenthalt der Lieger in einem Gebiete ermöglichte die Ver»
bindung mit kleinen Geschäftsleuten, der Ein- und Verkauf der Ware geschieht aber
nicht nach dem augenblicklichen Bedürfnis, sondern nach der allgemeinen Konjunktur.
Dieser Typus zeigt bereits eine erhöhte Ausnutzung aller Vorteile der Kapilalskraft.
And damit geht Hand in Hand eine größere Mannigfaltigkeit in den Art ikeln, mit
welchen Handel getrieben wurde. Vg l . dazu die Briefe bei Th. Mayer, Der aus-
wä'rtige Handel des Herzogtums Österreich im Mil telal ler, Innsbruck 1009, im An-
hang besonders Brief N r . 13.

Ein eigenartiger erfolgreicher Kaufmann war auch Ludwig Münzer, dessen wahre
Bedeutung erst in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr entschleiert ist. Vg l . dazu
die Ausführungen A . Schuttes, a. a. O., Bd . 2, S. 17/18.

Die Anfänge des Typs sind besonders erforscht und prägnant zum Ausdruck
gebracht in der Arbeit F. Rörigs, Großhandel und Großhändler" im Lübeck des
14. Jahrhunderts, I t . d. V . f. Lübeckifche Geschichte und Altkde. XXI I I .

22) <Vgl. etwa H. Simonsfeld, Der konääco ciei leliesclii in Venedig, S. 141 und
die Schreiben Nürnbergs nach Lübeck, auf die wir noch in Kapitel 3 zurückkommen.

2») C. Ott gibt in seiner Bevölkerungsstatistik in der Stadt und Landschaft Nürn-
berg in der erIen Hälfte des 15. Jahrhunderts, Ber l in 1907, S. 47, an, daß in der
Ie i t der Hussitenkriege die Einwohnerzahl bereits das 20. Tausend überschritten habe.

" ) Für Iei ten der Teuerung wurde besondere Vorsorge durch Aufkauf von Ge»
treibe in größeren Mengen in Österreich getroffen. Vg l . Th. Mayer, Der auswärtige
Handel des Herzogtums Österreich im Mittelalter, S. 61, 62; vgl. auch Hegel, Chronik
Nürnbergs, 1, S. 455/56. .
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damit der Handwerker und Arbeiter mit geringem Arbeitslohn vorlieb nehmen
und dabei leben konnte. M i t Ernst und Nachdruck sind deshalb, wie Hoff-
mann^) nachweist, Bestimmungen über Wucher und Aufkauf des notwendigen
Getreides gegeben und aufrecht erhalten worden. Die vielfache Wiederholung
derselben Vorschrift in den Aufzeichnungen "̂) läßt allerdings vermuten, daß sie
trotz aller hohen Strafen häufig übertreten wurden, aber darum wurden sie
immer aufs neue eingeschärft.

Um indessen den Bedürfnissen des Handels und Verkehrs noch weiter
günstige Verhältnisse zu schaffen, bediente man sich im Nürnberger Rat in der
Handelspolitik selbst sorgsam ausgewählter Mittel. Zur Förderung von Unter-
nehmertum und Verkehr innerhalb der Stadt dienten Einrichtungen, wie z. B.
Bestimmungen über den Zoll, den Aufenthalt und die Handelstätigkeit der
Gäste usw., die ein volles Verständnis den wechselnden Forderungen des wirt-
schaftlichen Lebens gegenüber erkennen lassen und sich von der Systemlosigkeit̂
wie sie bei vielen anderen Handelsplätzen jener Zeit gerade hierin zu beobach-
ten ist, wohltuend abhebt^). Damit hängt zusammen, daß der Nürnberger Rat
auch der Pflege der Handelsbeziehungen zu auswärtigen Han^elsstätten die
größte Sorgfalt angedeihen ließ und dabei einen kaum zu überbietenden Weit-
blick bewies.

Wenden wir uns zunächst den städtischen Bestimmungen für die Gäste zu,
Ihrem Handelsverkehr stand noch im 12. und 13. Jahrhundert der Rut

sehr zurückhaltend gegenüber, da man in jener Zeit nicht mit Unrecht in ihnen
die Feinde fah^j. Als aber im 14. Jahrhundert die Handhabung der Sicher-
heits- und Gewerbepolizei und die Erlasse zur Regelung des Verkehrs allmäh-
lich vom Reichsschultheißen an den Rat und die Schöffen übergingen und als
die Handelstätigkeit der Bürgerschaft Nürnbergs sich immer reicher entfaltete^
da ging die Stadt dazu über — die einschränkenden Bestimmungen des Gäste-
rechts nach und nach fallen zu lassen und als I ie l unbedingte Freiheit des
Handels Zu erstreben^).

Diese allmähliche Gleichstellung der Gäste mit den eingesessenen Kaufleuten
machte sich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und besonders im
15. Jahrhundert nach verschiedenen Richtungen hin bemerkbar. So wurden
dem Aufenthalt der Fremden in der Stadt keine bestimmten Grenzen mehr

2°) H. Hofsmann, Die Getreidehandelspolitik der Neichsstadt Nürnberg, insbe-
sondere vom 13.^16. Jahrhundert. Erlangen 1912. Ferner F. Roll), Geschichte des
Nürnbergischen Handels, S. 105.

2«) I . Baader, Vie Nürnberger Polizeiordnungen aus dem 13.—15. Jahrhundert.
2?) Vgl. dazu von Schuh, Nürnberg im Iubilä'umsjahr 1906, S. 171—175; ferner

I . Müller, Hauptrouten des Nürnberger Handels und Die Handelspolitik Nürnbergs
im Spätmiltelalter, S. 598 f.: siehe auch A. Schulte, Geschichte der Großen Navens-
burger Handelsgesellschaft, Bd. I, S. 452.

2») I . Baader, Nürnberger Polizeiordnungen 2 und 4 und H. Zoffmann, Die
Gelreidehandelspolitik, S. 18.

2») H. Hoffmann, S. 10 und 11 und I . Baader, Nürnberger Polizeiordnungen:
Der Gäste Handel. Vgl. auch A. Schulte, a. a. O., Bd. I, S. 448.
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gesetzt, sie durften in Zinshäusern wohnen, weiter wurde das Verbot des Kom-
Missionshandels mit den Gütern fremder Kaufleute und das Gebot mit Gästen
in keine Handelsgesellschaft Zu treten, nicht mehr aufrecht erhalten^), auch
betreffs des Detailhandels der Gäste und des Kaufgefchäftes Zwischen Bürger
und Gast traten Erleichterungen ein, und um z. B. möglichst den gesamten
Transithandel mit Wachs aus dem Osten Europas nach dem Westen über
Nürnberg Zu lenken, waren die BurchgangsZölle gering bemessen"). Es ist nur
Zu natürlich, daß ein derartiges Entgegenkommen, ja sogar eine Bevorzugung
der Fremden hinsichtlich der Steuerabgabe bei einzelnen Gruppen von Ein-
gesessenen gelegentlich das Gefühl der Zurücksetzung und des Neides hervor-
rufen muhte, aber im Interesse der Gesamtbevölkerung hielt es der Rat doch
für besser, bei seiner bisherigen Politik Zu verharren.

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, wie sich dieser so wichtige
fränkische Handelsplatz in ganz entgegengesetzter Richtung entwickelt hal^)
wie wohl alle übrigen Handelsstädte Deutschlands, jedenfalls aber die nord-
deutschen Plätze. Wenn also Inama-Sternegg die Behauptung aufstellt^), daß
in den späteren Verkehrsrechlen des Mitlelallers a l l g e m e i n die Tendenz
geherrscht habe, den Fremden in der Stadt den Handel zu erschweren, so kann
sie in Bezug auf Nürnberg für die hier behandelte Zeit nicht aufrecht erhalten
werden.

M i t dieser inneren Handelspolitik des Rates berührt sich aufs innigste
die äußere, die als Hauptziel die Abfchlüfse günstiger Verträge mit auswärtigen
Mächten anstrebte. Unter Berufung auf die gastfreundlichen^) Bestimmungen
der eigenen Stadt konnten dann durch den Kaufmann an den Haupthandels-
platzen gleiche oder ähnliche Bedingungen gefordert werden. War doch der Be-
such fremder Städte und Messen viel wichtiger als die eigenen Märkte und
Messen. Die Handelszüge in ferne Länder brachten den Nürnberger Kaufleuten
Wohlstand und Reichtum und begründeten gleichzeitig Macht und Wohlfahrt
öes Gemeinwesens. Befestigung und weitere Ausdehnung der Handelsbezie-

3«) I . Baader, Nürnberger Polizeiordnungen, S. 136.
" ) 3. Mül ler, Vie Handelspolitik Nürnbergs, S. 608/09, gibt an, daß der Durch-

gangszoll für einen Zentner Wachs nur 2 Pfennig betrug.
"2) Die Feststellung des Gegensatzes zwischen der handelspolitischen Entwicklung

Nürnbergs und der anderen Städte, wenigstens als erste bestimmte Richtungslinie, ist
als ein wesentliches Ergebnis der Arbeiten F. Rörigs dargelgt in : Außenpolitische und
innerpolitische Wandlungen in der Hanse nach 1370, Hist. Zeitsch. 131, S. 15—18.

Großhandel und Großhändler im Lübeck des 14. Jahrhundert, Ht. d. V . f. Lüb.
Gesch. u. Altkde., Bd . 23, S. 130/31.

Rezension von Schleese, Zeitschr. d. V . f. Lübeck. Gesch. u. Altkde. 1916.
Die Hanse, ihre europäische und nationale Bedeutung. Deutsche Rundschau, Sep-

temberheft 1921.
->») Deutsche Wirtschaftsgeschichte I I I , 2, S. 240/41.
" ) Auffällig ist allerdings, daß die Ravensburger in Nürnberg keine Zollsreiheit

genossen. Warum gerade die oberschwäbischen Städte in dem Umkreis der Iollverträge
eine Insel bilden, ist indessen, wie A . Schulte, a. a. O., Bd . I, S. 451, ausführt, nicht
festzustellen. Wahrscheinlich spielt dabei doch die Furcht vor der Konkurrenz eine
Rolle.
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hungen, Beseitigung von Schwierigkeiten und Hemmnissen"') galt es daher
dauernd zu erstreben. Daß auf diesem Gebiete Großes geleistet ist, läßt sich nur
aus der umfassenden Geschä'stskenntnis derjenigen patrizischen Familien er»
klären, in deren Händen sowohl der größte Teil des auswärtigen Handels als
auch die Leitung der politischen Geschicke der Stadt lag"°).

Es gibt außer Nürnberg wohl keine Stadt mehr, die so systematisch für
die Handelsfreiheit ihrer Kaufleute eingetreten ist. Fast überall im Reich stand
es mit den größeren und kleineren Handelsplätzen auf dem Fuße einer gegen-
fettigen Handelsfreiheit und hatte sich so ganze Länder für den zollfreien Ein-
gang seiner Waren gesichert"). Die Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien,
Mähren, Polen und Ungarn gewährten den Kaufleuten der fränkischen Han-
delsstadt günstige Bedingungen hinsichtlich des Geleites, des Zolles und des
Handels. Ja sogar die Lagunenstadt an der Adria gab dem Nürnberger Han-
delsstand dadurch ihr Wohlwollen zu erkennen, daß sie durch Einzelerlasse Aus>
nahmen von den sonst gültigen scharfen gesetzlichen Bestimmungen zugunsten
einzelner Nürnberger traf^).

Solche entgegenkommende Haltung Venedigs war aber nur erreicht auf
Grund der diplomatischen Gefchicklichkeit unferer Stadt. Ihr egoistisches
Monopolsystem indessen selbst zu durchbrechen, daran konnten die Deutschen
wohl bei der bevorzugten Lage der Lagunenstadt nicht denken.

Aus der bisherigen Darlegung ist das weile Gebiet des Nürnberger Han-
dels bis zum 16. Jahrhundert zu ersehen und zugleich die Schwierigkeit dar-
gelegt, unter und trotz welcher er sich entwickelte und gedieh. I n rastlosem Eifer
und mühevoller Arbeit^) hatte sich der Nürnberger Kaufmann den größten
Teil Europas für feine Tätigkeit") erobert und dabei war er auch im 14. Jahr-
hundert in das hansische Wirtschaftsgebiet an der Ostsee eingedrungen.

Bevor wir aber nun des näheren darlegen, wie der hansische Kaufmann
ihm hier in seinem eigenen Tätigkeitsbereich entgegengetreten ist, müssen wir
uns erst Klarheit verschaffen über die Entwicklung des Verhältnisses der
Hanse zu fremden Kaufleuten im allgemeinen.

»») Vg l . dazu z. B . den Versuch des Rates von Nürnberg durch besondere Ge-
fandtschaft an den Herzog Albrecht von Österreich (1432) die Aufhebung eines Handels-
Verbotes in seinem Lande zu bewirken. Auch durch Vermittlung von mehreren öfter-
reichischen Großen wurde versucht, Vorteile zu erlangen. Siehe Th. Mayer, Der aus-
wärtige Handel des Herzogtums Österreich, S. 64.

»«) Vg l . die Ausführung A. Schuttes, a. a. O., Band I, S. 430: stehe auch
A. Kunze, Vie noroböhmisch-sächsische Leinwand und der Nürnberger Großhandel,
Reichenberg 1926, S. 13.

-") Vgl . z. B . H.U.B. I I I , S. 585.
»») H. Simonsfeld, Der konäaco äei 7eäe8cni I I , S. 35 und 36.
»») Vgl . dazu die Briefe an Michel Behaim bei Th. Mayer, Ver auswärtige

Handel des Herzogtums Österreich im Mittelalter, S, 191—199; siehe auch die Aus»
führung D. Reinhardts, Jakob Fugger, Berl in 1926, S. 43.

" ) Dem reinen Geldhandel und seinen Gefahren versagte er sich aber im allge-
meinen, und nur wenige erlagen der Versuchung in der Blütezeit des deutschen
Bankiers. Vg l . A . Schulte, a. a. O., Bd . I, S. 450.
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l l . Die Hanse und ihr Verhältnis zu fremden
Kaufleuten " ) .

Nordeuropa war seit dem 13. Jahrhundert zu einem einheitlichen Wirt-
schaftsgebiet zusammengeschlossen) und das war das Verdienst des deutschen
Kaufmanns, dem Erreichung und Behauptung gemeinsamer wirtschaftlicher
Iwecke das allein verbindende Moment waren. Denn nicht ein staatsrechtlicher
Bund — ein corpuZ — wollten seine Städte in Ost und West fein, sondern
nur eine Vereinigung zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Bür-
ger im Ausland.

Der Schauplatz der kaufmännischen Tätigkeit der hansischen Schiffahrt und
des Handels war in der Hauptfache Ostfee und Westfee. Und die geographische
Lage der jütischen Halbinsel zwischen beiden Meeren hat dann wieder seit der
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die räumliche Unterlage abgegeben für den
überaus fchnellen Aufschwung des Hauptstützpunktes des Ost-Westverkehrs,
nämlich Lübecks. Diefer hansische Handelszug verband die englische Küste und
die Mündungsländer von Scheide, Maas und Rhein, später auch die französi-
sche, spanische und portugiesische Küste mit der Mündung der meisten Tieflands-
flüsfe und vor allem mit den preußifchen und lwlä'ndifchen Häfen und mit der
Narwa. In dem letzteren Verkehr hatte der niederdeutfche Kaufmann feit der
Mitte des 13. Jahrhunderts eine entschiedene Vorherrschaft gewonnen. Damit
fiel ihm auch der handelspolitische Schutz der Flußmündungen und des an
ihnen konzentrierten Verkehrs zu. In der Kette der Verkehrslinien, welche
durch die großen und kleinen auf das Meer hinstrebenden Flußfäden bezeich-
net waren, bildete demnach der westöstliche Handelszug gewissermaßen den
befestigenden Einschlag. Vorher endeten die bis dahin wichtigsten unterem-
ander zusammenhanglosen Verkehrswege in den Zentren der antiken Welt.
Die Linie England, Rheintal, Italien in Rom, die Linie finnischer Mc:rbusen,
Schwarzes Meer in Byzanz. Der niederdeutsche Kaufmann hat dann als erster
die Brücke geschlagen zwischen dem rohstoffreichen, aber an Kulturgütern
armen Rordosien und dem hochentwickelten Westen des europäischen Konti-
nents und eine große Wirtfchaftsgemeinfchaft entstehen lassen, die durch

" ) Die Ausführungen allgemeiner Art dieses Kapitell geben den Stand der
Forschung wieder, wie er durch die neueste Literatur gewonnen ist. Ich nenne hier die
Arbeiten F. Rörigs: Außenpolitische und innerpolitische Wandlungen in der deut-
fchen Hanse nach dem Stralsunder Frieden Y370), Hist. Zeitschrift 131; Die Hanse und
die nordischen Länder (3 Kieler Vorträge, Lübeck 1925); Großhandel und Großhändler
im Lübeck des 14. Jahrhunderts, Lübeck 1920) Geschichte Lübecks im Mittelalter (in
Endres: Geschichte der freien und Hansestadt Lübeck 1926)- Die Hanse, ihre europäische
und nationale Bedeutung, Deutsche Rundschau, Sept.-Zeft 1921.

Von älteren Arbeiten ist namentlich auf die von W. Stein zu verweisen: Beiträge
zur Geschichte der deutschen Hanse, Gießen 1900, und über die ältesten Privilegien der
deutschen Hanse in Flandern und die ältere Handelspolitik Lübecks, Hans. Gesch.-
Blätter 1902. Von allgemeineren Darstellungen nenne ich: E. Daenell, Die Blütezeit
der deutschen Hanse, Berlin 1905? D. Schäfer, Die Hanse und ihre Handelspolitik
(Aufsätze, Vorträge, Reden 1913): W. Vogel, Kurze Geschichte der deutschen Hanse,
Pfingstblälter des hansischen Geschichlsvereins 1915.
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Warenaustausch großen Stils beide Gebiete in enge Berührung brachte. And
was der hansische Kaufmann durch seine herrschende Stellung in jenem Mi t te l -
verkehr von Osten nach Westen an Reichtum und politischem Ansehen gewann,
jiam auch ganz Norddeutschland unmittelbar zugute.

Aber nicht nur auf die oben erwähnten Gebiete beschränkte sich seine
Tätigkeit. Auch die Landverbinoungen dürfen nicht unerwähnt bleiben. Hansi-
M e Beziehungen nach West», Süd- und Mitteldeutschland waren damals
weit bedeutender, als das allgemein bekannt ist. Es entspricht nicht den Tat-
fachen, wenn immer wieder angenommen wird, daß der hansische und innere
deutsche Verkehr im Mittelalter keine nennenswerten Berührungspunkte ge»
habt hätten. Das Lübecker Niederstadtbuch") bringt uns reiches Material über
öie regsten Geschäftsbeziehungen nach dem Innern Deutschlands. Aber regel-
mäßige Transporte baltischer Waren über Lübeck nach Köln, Mainz, Frank-
fürt, Bafel, Magdeburg, Erfurt, Nürnberg und anderen Städten kann jeden-
falls kein Zweifel mehr sein. Lübeck hatte allen diesen Plätzen vorzugsweise
'Nauchware zu bringen. Ein guter Teil dieser baltischen Waren ist also nicht
über den Brügger Stapel gegangen, sondern zweigte von Lübeck nach Süd-
und Mitteloeutfchland ab.

Dieser eben erwähnten Vermittlung entsprach nun im 15. Jahrhundert in
steigendem Maße die Zufuhr oberdeutfcher und über Frankfurt und Nürnberg
auch norditalienischer Kunst- und Qualitätserzeugnifse nach dem skandinavischen
Norden.

Dieses Handelssystem, so umfangreich und vielfeitig es auch war, ist wohl
durch glückliches Zusammentreffen äußerer Umstände, wie der allgemeinen Zeit-
Verhältnisse und günstiger wirtschaftsgeographischer Möglichkeiten, gewiß ge-
fördert worden, aber gefchaffen hat es doch erst der deutsche Kaufmann. Sein
weitfchauender Blick und feine handelspolitifchen Fähigkeiten haben Wirt-
schaftsgeographische Möglichkeiten zu Wirklichkeiten gestaltet.

I n der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist die Hanse auf ihrem wirt-
schaftlichen Höhepunkt und damit auch ihrem politischen Wendepunkt ange-
langt. Auf dem Höhepunkt des überhaupt Erreichbaren tritt sie in die Ver-
teidigungsstellung des Errungenen ein^).

Der Friede von Slralsund vom Jahre 1370 bildet den Abfchluß der ersten
Periode hansischer Gefchichte. Damals war es einer gewandten und energischen
hansischen Diplomatie gelungen, durch Bindung des gefährlichsten Gegners die
Handelsstellung und die Privilegien in den westlichen und nördlichen Ländern
zu erweitern und auszubauen und den Ostfeehandel völlig zu beherrschen.

Diese erste Periode hansischer Geschichte trug ein freihändlerisches Gepräge
und war getragen von dem Geist wirtschaftlicher Expansion und ungebundener
Betäligung. Bei der Weite des Blickes waren engherzige Unlerdrückungs-

^) Herr Prof. Rörig hat mir liebenswürdigerweise die von ihm gesammelten
Mederstadtbuchausziige zur Verfügung gestellt.

«) Vgl. F. Rörig, H. I . 131, S. 14.
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besiredungen gegenüber jüngeren Nebenbuhlern so gut wie unbekannt"). Es
entsprach den Grundsätzen der hansischen Handelspolitik, dah seit früher Zeit
öer Handel der fremden Kaufleute untereinander erlaubt war und nicht nur
mit Bürgern der Stadt, in der die Geschäfte abgeschlossen wurden. Bas Prioi-
ieg Friedrich I. vom Jahre 1188 bestimmt schon, dah die Kaufleute aus allen
Neichen und allen Städten nach Lübeck „veniant, venäant et emant libere"
und daß sie nur zur Zahlung des schuldigen Iolles verpflichtet sind"). Derselbe
Grundsatz der Freiheit des Handels der Gäste in Lübeck kommt auch unzwei-
deutig in der Lübecker Zollrolle aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zum
Ausdruck"). Läßt auch im allgemeinen die Aberlieferung die charakteristische
hansische Handelspolitik jener Zeit nicht so deutlich zum Ausdruck gelangen,
so zeigen doch die Akten des Dammer Gründungsplanes vom Jahre 1252"),
welche Praxis in Bezug auf den Gästehandel in diefer ersten Periode herrschend
war. Denn jener Plan ist doch nur eine llbertragung der in der Ostsee bereits
geübten Handhabung. Deshalb sehen wir auch frühzeitig auf den Linien der
hansischen Schiffer Fremde, Friesen, Engländer und Schotten, tälig. Iwar
fehlte es auch gelegentlich nicht an Versuchen, Handel und Schiffahrt von
NichtHansen einzuschränken"), indessen aus der Ostfee ein märe clausum
machen zu wollen, davon waren die Hänfen der Frühzeit weit entfernt. Man
konnte für Freiheit und Gegenfeitigkeit sein, weil man sich zutraute, im freien
Wettbewerb die Konkurrenten aus dem Felde zu fchlagen. Drängte fo die
Oberschicht der hansischen Kaufmannschaft noch der ersten Hälfte des 14. Jahr-
Hunderts nach voller Freiheit, um aus der Anfumme der wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten auf dem Gebiete des Waren- und Großhandels auszuwählen und
nach Bedarf und Neigung zu wechseln, so weist dem gegenüber die zweite
Periode der hansischen Geschichte protektionistische Züge auf. Die Größe und
Schwungkraft der hansischen Kaufmannschaft der Frühzeit bis zum Ende des
14. Jahrhunderts weicht allmählich einem System, das abzielt auf Schutz des
Errungenen und das diesen wieder durch eine gebundene Wirtschaftsweise zu
gewinnen hofft.

In den Städten der Hanfe hielt damals die geschlossene Stadtwirlschaft
ihren Einzug. Hatte bisher die kraftvolle Einzelperfönlichkeit im Vordergrund
gestanden, die in rücksichtsloser Ungebuwdenheit durch harte, aber adelnde
Arbeit ihren Ermerbstrieb befriedigen konnte, so wird jetzt die Zeit ungünstiger.
Nicht mehr der starke Einzelne kann sich aus feiner Umgebung emporarbeiten,
sondern einem jeden sucht man innerhalb seiner sozialen und wirtschaftlichen
Gruppe ein gleichmäßiges Einkommen zü sichern. Und in dieser Zeit fängt man

«) Ausnahmen bilden die örtlichen Bestrebungen der Krämer in Lübeck, auf die
wir noch zurückkommen.

«) Vgl. L.U.B. 1, Nr. 7.
««) H.U.B. 1, Nr. 223.
" ) H.U.B. 1, Nr. 421, 422, 432.
«») Vgl. elwa H.U.B. 1, Nr. 1154 u. 1155. 3m übrigen ist Zu verweisen auf

R. Häpke, Friesen und Sachsen im Ostfeeverkehr des 13. Jahrhunderts. Hansische
«Geschichtsblatter 1913, S. 184—187 und 190/91. Siehe auch W. Vogel, Geschichte öer
öeutschen Seeschiffahrt, Berlin 1915, Bd. I, S. 190.
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auch an> den auswärtigen Kaufmann zu drangsalieren. Der Zug ins Weite, der
die Frühzeit hanfischer Geschichte auszeichnet, geht mehr und mehr verloren.
Der fremde Kaufmann wird in feiner Betätigung allmählich stärker und stärker
gehemmt, und alle Vorteile, die sich etwa aus der geographischen Lage der
eigenen Stadt ergeben mochten, werden nur für die eigenen Bürger nutzbar
gemacht. Langfam gelangen die hansifchen Städte zur Aufstellung fester Regeln
für den Verkehr und Aufenthalt der Nichthanfen in ihren Städten.

Neben den ins hansifche Wirtschaftsgebiet immer stärker eindringenden
Engländern und Holländern"'), die von folchen Maßnahmen betroffen werden^
erscheinen seit dem 14. Iahrhundett auch besonders oberdeutsche — Nürnberger
— Kaufleute. Ihnen gegenüber nahm die Hanfe als Ganzes meistens nicht
Stellung, fondern jede Stadt oder Gruppe von Städten, die sich dadurch be-
lästigt fühlte.

Danach ergeben sich also für die Behandlung unferer Aufgabe die nächsten
Kapitel.

Die Behandlung der Nürnberger im Hansischen
Kerngebiel.

I n den Hansestädten der westlichen Ostseeküste suchten die Nürnberger
schon früh ihren Handel einzubürgern. Wie in Kapitel I dargelegt ist, besaßen
sie seit 1332°«) bereits durch kaiserliche Verleihung in Lübeck dafür Zoll-
freiheit, und fchon früh erschienen sie in Verbindung mit Lübeckern auf deren
Fitte in Falsterbo"). Im Laufe der nächsten Jahrhunderte wurde dann die
Travestadt ein wichtiger End- und Durchgangsplatz eines nordwärts gerichteten
nürnbergischen Handelszuges. Und auch für Lübeck selbst war Nürnberg der
weitaus bedeutendste oberdeutsche Platz, fo daß sogar der augsburgische Anteil
am oberdeutsch-niederdeutschen Handel im Vergleich zu Nürnberg gering ist^).

Waren der verschiedensten Art wie Spezereien, Seide, Papier und Metall-
waren^) brachten die Nürnberger in Lübeck in den Handel und benutzten als
Rückfracht Rohstoffe, die entweder in der Heimat selbst verarbeitet oder in
Innerdeutschland bzw. Italien weiter verhandelt wurden.

Aber schon bald nach ihrem Auftreten in Lübeck entstand unter den Klein-
Händlern der Stadt eine Bewegung, die sich gegen die oberdeutsche Kaufmannn»
fchaft richtete. Denn besonders fühlbar hatte sich ihr Kramhandel gemacht, so
daß schon 1353 die Lübecker Krämerzunft den Vertrieb von Nürnberger

«») Vgl. H.R. I I , 1, Nr. 26, ß 10) H.R. I I , 2, Nr. 74.
°«) H.U.B. I I , Nr. 527.
21) H.U.V. I I , Nr. 584, ß 10. IIu6ericu8 XVitte, yuenäam no8pitem äe Mrem-

8Uper vitta I^ubicen8i mansntem.
°2j Vgl. F. Rörig, Rezension von Schleese in Zeitschrift d. V. f. L. Gesch. u.

Altertumskunde. 1916.
5«) Vgl. Kap. I, erste Hälfte.
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Messern in kleineren Posten als halben Hunderten verbot^). Gerade der Klein-
Handel in offenen Kellern ist es also gewesen, der den zähen Widerstand der
Krämer und der ihnen im nächsten Jahrhundert nachgebenden Natspolitik
herbeiführte. I n den Städten war ja gegen Ende des 14. Jahrhunderts der
Boden für eine solche fremdenfeindliche Polit ik grundsätzlicher A r t aufs beste
vorbereitet. Daß sie bei den Zünften und den Vertretern des Kleinhandels
populär war, bedarf keiner besonderen Begründung^).

Stießen nun schon in den ersten Jahrzehnten ihrer Tätigkeit die Nürn-
berger in Lübeck auf Handelsschwierigkeiten^), fo ließen sie sich doch dadurch
nicht entmutigen. Um dem wachsenden, mit der gästefeindlichen Tendenz dieser
Stadt zusammenhängenden Widerstände gegen die Nürnberger Kaufmannschaft
zu begegnen, schritt nun der Nürnberger Nat zu Verhandlungen mit dem
Lübecker. Unter Berufung auf die fremdenfreundliche Handelspolitik der eige-
nen Stadt^) forderte der Nak für die Nürnberger Kaufleute auch frele, den
Gästehandel wenig beschränkende Handelsformen. Durch Schreiben vom Jahre
1373 standen sich beide Städte für ihre Kaufleute wechfelfeitig besondere Ver-
günsiigungen zu^). Ausführlich antwortet der Lübecker Rat auf das Ersuchen
der Nürnberger, die der Bedeutung des Unternehmens wegen in dieser Ange-
legenheit ihre Briefe „per äiZcretum v i rum Vr i t^onem I^eltx pre5encium
oblatorem" gesandt hatten, und stellt damit den Vertrag auf, der für die
Kaufleute beider Parteien maßgebend sein sollte. Wenn auch bisher zwischen
beiden Städten keinerlei Briefe gegeben feien, welche die Freiheit von Jollen
wechselseilig erklärten, meint der Lübecker Nat, so wollten sie nichtsdestoweniger
auf ihre — der Nürnberger — dringenden Bitten hin und im Hinblick auf das
Anwachsen ihrer gegenseitigen Freundschaft — aä ingtanciam precum ve3tra-
rum atque mutue aceregcencie äilectionis intuitu — daß Nürnberger, fo
oft und wann auch immer sie mit ihren Waren Lübeck besuchten, von jedem
Jolle der zu entrichten wäre, frei und ausgenommen sein sollten, wofern nur
Lübecker Bürger, so oft und wann auch immer sie mit ihren Waren nach Nürn-
berg kämen, ebendort von jedem Zoll befreit seien. Das Lübecker Schreiben
schließt mit der Versicherung, „ubicumque et in czuibuscumque poterimu3",
den Nürnbergern in jeder Weise mit der Tat gefällig zu sein. Der Lübecker
Nat hatte die vorstehenden Abmachungen wohl sicher nur getroffen in der Er-
wartung, seiner Kaufmannschaft neue Wege für den Handel zu öffnen, denn
noch fielen diese Vereinbarungen in eine Zeit, wo die fernhändlerifche Lübecker
Oberschicht nach den alten Grundsätzen verfuhr. Daß man es aber bei den
Nürnbergern mit einer äußerst gewiegten Kaufmannschaft zu tun hatte, hatte

24) H.U.B. II I , Nr. 682, § 3. Eyn half hunderd Nurenbergherscher messede und
nicht min unde eyn dosin stekemessede und nicht min und eyn dosin slote und nicht min
und eyn grot dosin Paternoster und nicht min.

°5) Vgl. F. Ädrig, Hist. Zeitschrift 1925, Heft 1, S. 16.
5«) Vgl. auch G.'Fink, S. 331, Die Lübecker Leonhaidsbrüderschaft in Handel

und Wirtschaft. Lübische Forschungen 1921.
2y 3m Antwortschreiben Lübecks heißt es: L.A.B. 4, Nr. 205: cum nogtri civiz

—̂  d. h. Lübecker Bürger —zint äk omni tkeloneo vobizcum exompti, prmit 8cribiti8.
°») L.U.B. 4, Nr. 2«5.
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der Lübecker Rat kaum erwartet. I w a r ergaben sich für den Lübecker Kauf-
mann neue Handelsmöglichkeiten, indessen den größten Vortei l hatten aus den
Verbindungen zwischen beiden doch die Oberdeutschen.

Das gute Verhältnis, das bis um die Jahrhundertwende die Beziehungen
der Nürnberger Kaufleute zu Lübeck beherrscht hatte, erfuhr bald eine Trü»
bung. Die veränderte Haltung, die eintrat, ging von den Lübeckern aus, die
den steigenden Amfang des auswärtigen Handels einzudämmen gedachten. And
dabei konnte der Lübecker Nat nicht einmal offen gegen die Nürnberger vor-
gehen, da ja seine Bürger nach Oberdeutschland und besonders Nürnberg
Handel mit Wachs, Pelzwerk, Stockfischen, Heringen u. a. trieben^), dessen Er-
Haltung halber es natürlich nicht zum Bruche mit Nürnberg kommen durfte. So
stehen sich denn das freiheitliche Prinzip der Frühzeit und das sich mehr und
mehr entwickelnde fremdenfeindliche der Spälzeit gegenüber) aber in der Praxis
gewann die Ausübung des Gästerechtes durch allgemeine Erschwerung des
Handels der fremden Kaufleute immer mehr an Boden"").

Schon beim Beginn des neuen Jahrhunderts, — im Jahre 14N6 — treffen
wir in Lübeck auf Maßnahmen, die gegen die Nürnberger ergriffen werden.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß wir in Lübeck zwei Schich-
ten zu unterscheiden haben"): 1. die Großkaufleute und 2. die Krämer und
Handwerker. Von dieser letzten Schicht nun geht der Widerstand aus, der
gleich zum Beginn des neuen Jahrhunderts Verwicklungen zwischen beider.
Städten hervorruft. Während aus Großhändlerkreisen keine Bedenken gegen
die oberdeutsche Konkurrenz laut werden, sind es wieder die Krämer, welche
die Konkurrenz der Fremden als lästig empfinden und dadurch einzuschränken
wünschen, daß den Nürnbergern der Verkauf fremder Erzeugnisse in offenen
Kellern verwehrt werde^). Ihre Forderung findet allerdings bei dem Lübecker
Nat nur insoweit Gehör, als er meint, „men fulk gut nicht vordan van hier
uththovorende, dar moste men vorder up vordacht wesen". Am liebsten hätte
man zwar die fremden Verkäufer gänzlich ferngehalten, aber das ließ sich ja
nicht durchführen. So werden denn allerlei hemmende Beschränkungen er-
griffen. Und eine von der Traoestadt geübte Nepresfalie gegen die Nürnberger
war es auch, wenn im selben Jahre die Handelsabgaben erhöht wurden^).

Es zeigt sich hier der Beginn") einer städtischen Schutzzollpolitik, welche
das allgemeine Interesse der gewerbetreibenden Elemente gegenüber den Frem-

°») L.U.B. X. Nr. 87, 3W: vgl. Nr. 251, 253, 273, 284, 294, 303. Auch C. W.
Pauli, Liibische Zustände I I I , S. 43 f.

«°) Vgl. F. Rörig, H. Z. Nr. 131, S. 15.
«") Vgl. die Ausführungen F. Nörigs in „Großhandel und Großhändler im

Lübeck des 14. Jahrhunderts, S. 129—32.
«2) G. Fink, Die Lübecker Leonhardsbrüderschaft in Handel und Wirtschaft,

S. 331. Die Nürnberger erzielten bei ihren Geschäften angeblich an einem Tage
größeren Gewinn als der einheimische Kaufmann in einem Jahre. Siehe auch die
Antwort des Rates auf eine Beschwerdeschrift in Chronik Nürnbergs, Bd. I I , S. 401.

«-») Nürnberger Briefbuch I, B l . III b, B l . 29 a und 120 b, M e i t nach A. Tille,
Die Gewinnung Nordostdeutschlands für den Nürnberger Handel, S. 11N,

««) Die Schutzzollpolitik richtete sich in ihren ersten Anfängen zunächst gegen
Ausländer (Engländer in Danzig) und wird jetzt auch auf die Nürnberger angewendet.
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den wahren will. Immer mehr setzt sich der freilich noch nirgends klar aus-
gesprochene Grundsatz fest: der Fremde ist nur geduldet im Handelsleben, er
soll im übrigen das Wohl der Stadt fördern helfen.

Um diese Zeit fingen nämlich die Hansen an, selbst den Gewürzmarkt von
Venedig aufzusuchen"''), und so mußten sie denn die von den Nürnbergern über
die Alpen geführten Spezereien im Preise zu schlagen versuchen, indem sie dar-
auf eine Steuer legten. Aber diese Neuerung, die der Rat von Lübeck auf die
Nürnberger und ihre Habe zu nehmen gefetzt hatte, beschwerte sich natürlich
der Nürnberger Rat°°). Ob der Einspruch aber Erfolg hatte, läßt sich aus den
Quellen nicht erkennen? jedenfalls sprechen die folgenden Vorgänge nicht dafür.

Die bisher von Lübeck ergriffenen Maßnahmen haben den Handel der
Nürnberger kaum zu schädigen vermocht. Deshalb ist die Travestadt in den
nächsten Jahrzehnten weiter darauf bedacht, die fremden Kaufleute in ihrem
Handel und Verkehr einzuengen. Sie greift zu weiteren Neuerungen und vcr»
anlaßt teilweise Verschärfung bzw. Ausdehnung ihrer Verkehrsbestimmungen.
Es werden Anordnungen getroffen, den Nürnbergern den Handel mit Waren,
die sie nur als Zwischenhändler nach Lübeck bringen, zu unterbinden. Nur
Erzeugnisse, die in ihrer Vaterstadt selbst hergestellt sind, sollen sie in Kellern
und auf dem Markte feilhalten und vertreiben dürfen. Dagegen weist der
Nürnberger Rat im Jahre 1442 in einem Schreiben auf alte Abmachungen
hin, „daß auch Nürnberger Kaufleute und Bürger, wie der Nat von Lübeck
des wohl wissentlich sei, in altem Herkommen und länger, denn jemand ge-
denke, die Stadt Lübeck mit Spezereien und mancherlei anderer Ware und
Kaufmannschaft besucht und daselbst zu Keller und Mark t gehantiert und ver»
trieben haben"«').

Der Wunsch der Nürnberger, den Schwierigkeiten des Gästerechts aus
dem Wege zu gehen, hat dann schon vor der Mi t te des 15. Jahrhunderts zu
einem sehr beachtenswerten Vorgang geführt: Nach Lübeck siedelte eine Reihe
Nürnberger Bürger über, erwarb dort das Bürgerrecht und sicherte sich so eine
vorteilhafte Stellung im lübisch-nürnbergischen Handelsverkehr, da sie auf diese
Weise die Aechte des lübischen Bürgers genossen und bei der liberalen Gäste-
politik ihrer Heimatstadt, zumal bei ihren regen verwandtschaftlichen Beziehun-
gen, dort keine Hemmungen zu befürchten hatten. Der Zugang aus dem Süden
hat sich bis etwa um das Jahr 15W erstreckt, so daß man in dieser Zeit von
einer oberdeutschen Kolonie in Lübeck sprechen kann, die im engen Zusammen-
hang unter sich und zur alten Heimat stand^). M i t immer größerem

«°) H. Simonsfeld, S. 71. Auch C. W. Pauli, Lübische Zustände im Mittelaller 2,
S. 103 f.

««) Nürnberger Briefbuch I, Blatt 29 a u. 139 a und II B l . 22 b; zitiert nach
A. Tille, Die Gewinnung Nordostdeutfchlands für den Nürnberger Handel, S. 111;
ugl. auch I . Müller, Die Hauplrouten des Nürnberger Handels S. 17.

«?) Zitiert nach I . Müller, Hauptrouten des Nürnberger Handels, S. 17. (Aürn-
berger Briefbuch XV, S. 214.)

«s) Vgl. dazu F. Rörig. Nezenston von K. Schleese und ferner G. Fink, Die
Lübecker Leonharosbrüderschaft in Handel und Wirtschaft, Lübische Forschungen 1921,
S. 331.
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Vorteil konnten sich die Nürnberger in der Heimat und die, welche Bürger der
Travestadt geworden waren, gegenseitig in die Hände arbeiten und ihren Mi t»
gliedern in dem Gesamtbereich ihres kommerziellen Einflußkreises fortgesetzt
günstigere Handelsbedingungen schaffen. Sie gelangten mehr und mehr dahin,
als die äußeren Stützpunkte eines großen Systems Zu gelten, welches allmählich
immer bestimmter in die Erscheinung trat.

Für Lübeck galt es nun, gegen die fremden Emporkömmlinge die Prohi-
bitivmaßregeln weiter zu verschärfen, und ihre Zahl nahm zu, je mehr die
eigene Handelsmacht im Vergleich zu andern sank""). Sie waren ein Zeichen
des Stillstandes und des beginnenden Verfalls. Die Grenze des Aufstiegs war
überschritten, jetzt mußte die Fremdengesetzgebung den Handel der eigenen
Bürger erhalten helfen.

Da nun mit der Erwerbung des Bürgerrechts in Lübeck die dort wohnen-
den Nürnberger auch Teilhaber der hansischen Privilegien wurden, wurde im
Jahre 1447 auf einer Versammlung zu Lübeck auf die Initiative des deutschen
Kaufmannes in London hin der Beschluß gefaßt"), daß neben Holländern,
Seeländern, Flämlingen, Brabantern und Engländern auch die Nürnberger
vom Bürgerrecht ausgeschlossen werden sollten. Hatte man schon im allgemeinen
den Erwerb desselben in einer Hansestadt zu erschweren versucht, indem man
ihn abhängig machte von dem Besitze von Haus Hof, von vuer und roek, bzw.
war bestimmt: „desulve schal der frygheit nicht gebruken noch vrivilegie in
England, he en fy 7 jar lanck borgher gewefen in der hensestad, so sholen hir
ynne wesen ulgescheden" die oben genannten Konkurrenten. Den größten M i t -
bewerbern werden also die Nürnberger an die Seite gestellt, ein Beweis, wie
bedeutend ihre Tätigkeit im Hansegiebt gewesen sein muß. Ob aber diese Bc-
schlüsfe des Hansetages allgemein angenommen wurden, ist zweifelhaft")- jeden-
falls gehalten wurden sie nicht. Ja, die Einwanderung^) der Oberdeutschen^)

"») V g l . dazu H R . I I , 4, N r . 279.
7") M r deutsche Kaufmann in London hatte über mancherlei „besweronge" zu

klagen. V g l . H R . I I , 3, N r . 238 und 288, ß 72 und 73.
71) Daß es in dieser Zeit überhaupt an einheitlichem Vorgehen fehlt, zeigt auch

Livländisches Urkundenbuch 9, N r . 640.
72) I n h ^ Mehrzahl scheinen die in Lübeck sich niederlassenden Nürnberger den

Typ der Großhändler und Kleinhändler dargestellt zu haben. V o n einem ulleröings
— Mates Mul ich — wissen wi r , daß er reiner Großhändler war. Sein geschäftliches
Wi rken reichte von Süddeutsch land über Lübeck nach Dänemark. Eine ganze Reihe
an ihn gerichteter Geschäftsbriefe ist uns noch erhallen. Aus keinem aber läßt sich ent-
nehmen, daß seiner Tätigkeit irgendwelche Schwierigkeiten entstanden wären. Diese
friedliche Abwicklung der Geschäfte war aber nur dadurch möglich, daß die Groß-
händlerkreise der beiden beteiligten Städte besser miteinander auskamen als jene
Nürnberger, die Kleinhandel betrieben und deshalb mit den unleidlichen Krämern usw.
von Lübeck es zu tun bekamen. V g l . Die Mul ich-Br ie fe in Z t . f. Lüb. Gesch. u.
Altertumskunde, B d . I I , S . 296 ff.

" ) Das 15. Jahrhundert ist auch in Österreich das Jahrhundert der Nürnberger.
Die Kölner und Regensburger, die noch im 14. Jahrhundert den Handel in Österreich
vollständig beherrschten, verschwinden jetzt mehr und mehr) vgl. T h . Maye r , Der aus-
wärtige Handel des Herzogtums Österreich im Mi l te la l te r , S . 49 u. 67.
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nach Lübeck nimmt wenigstens in den nächsten Jahrzehnten zu und erreicht in
öen sechziger, siebziger und achtziger Jahren ihren Höhepunkt^).

Wie in den vorstehenden Ausführungen dargelegt ist, haben die bisherigen
^Verordnungen des Lübecker Rates den Zweck verfolgt, Handel und Verkehr
öer Nürnberger Kaufleute in der Travestaöt zu erschweren. Einem persön-
lichen Täligsein derselben steht man also bisher mit Rücksicht auf die eigenen
Unternehmungen nach Nürnberg hin nicht feindlich gegenüber. Ja, trotz aller
getroffenen Bestimmungen kommt man ihnen andern Fremden gegenüber noch
entgegen. Deutlich zeigt uns die Verfügung des Lübecker Rates vom Jahre
146l)^j über die Gerechtsame der Nürnberger und anderer auswärtiger Händler
diesen Unterschied. Da für die übrigen Gäste die Verpflichtung besteht, ihr Gut
in ihres Wirtes Haus oder in einem Keller unter Verschluß zu halten und die
Aäume nur offen zu haben, fofern Kaufleute zum Kauf oder aus Interesse an
den Waren zugegen sind, so ergibt sich daraus, daß ihnen nur der Verkauf im
Großen gestattet ist. Der gewinnbringende Kleinhandel mit einer stetig wechseln-
öen Kundschaft ist natürlich bei einer derartigen Bestimmung nicht möglich.
Diese Verordnung findet aber auf die Nürnberger keine Anwendung. 3hnen
wird zugestanden, „dat se opene kelre holden mochten, also se van oldyngs
Meholden hadden". Von e i n e r Einschränkung aber werden auch sie betroffen,
„men se en scholden in eren kelren anders nicht veyle hebben men tank, also
ambachtes man bynnen Norenberge maken mochte." Der Verkauf der Klein-
Handelsware ist ihnen also nach altem Herkommen gestattet, jedoch mit der
Maßgabe, daß sich der Vertrieb auf den sogenannten Nürnberger Tand zu
beschränken habe. Untersagt ist ihnen demnach der Zwischenhandel im Kleinen
und das Geschäft mit orientalischen und italienischen Waren, aber auch mit
österreichischen z. B. Steiermärker Messern. Eine Verschärfung im Vergleich
Zu früher hat den Nürnbergern diese letzte Bestimmung nicht gebracht. Sie
enthält nur eine Zusammenfassung der — nicht durchgeführten — Verord-
nungen von 1406 und 1442, und der Beschluß von 1447 ist überhaupt fallen-
gelassen. Aber auch mit dieser Regelung ihres Handels erklärten sich die Ober-
deutschen nicht einverstanden. Denn bald drangen die Klagen der in der Trave-
stadt tätigen Nürnberger Kaufleute über die Beschränkung ihrer Freiheiten
nach der Heimat. Der heimifche Rat wiederum steckte sich hinter den in Nürn-
berg anwesenden Lübecker Syndikus Simon Batz^j und veranlaßte ihn, in
der fraglichen Angelegenheit mit feinem Rate in Verbindung zu treten zu
Gunsten der Oberdeutschen. Er wurde gebeten, „den covluden gunstik" zu fein
imd sie „zu beholden by oren friyeyden, de se to Lübeck hebben". Die Nürn-

" ) Vgl. auch G. Fink, Die Lübecker Leonhardsbrüderschaft in Handel und Wirt-
schaft, S. 337, und F. Ro'rig, Niederstadibuchauszüge im Manuskript. Nicht nur mit
dem Vorort der Hanse selbst, sondern auch mit andern Städten dieses Gebietes, so
mit Stettin und Stralsund, standen Nürnberger zu dieser Zeit in Verbindung und
trieben von da aus Handel durch Mecklenburg und Pommern, vgl. Nürnberger Brief-
buch VIII, S. 183; XIV, S. 304; XVII, S. 249, zitiert nach I . Müller, Vierteljahrsschr.
a. a. O., S. 18.

75) L.U.B. x, Nr. 7. -
?«) L.A.B. X, 87. 7,
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berger „wollen des geliken ok unsen ^ den Lübecker ^ kopmann forderen^
wo sy mochten unde schulten".

Der Nürnberger Rat wandle sich ebenfalls noch schriftlich an die Hanse-
stadt und erreichte auf „follich fruntlich schreiben", daß der Lübecker Rat sich
„gutlich darinn beweist und ertzeigt halte""''). Da waren es aber wieder die
Krämer, die über die ihnen von den auswärtigen Verkäufern zugefügten Nach-
teile Beschwerde führten. Die alten Forderungen über die Nürnberger wurden
wieder vorgebracht, „daß se in eren kelren nicht hebben scholden anders den
tant, alse ambachtes man binnen Noremberge maken mochte"^). Hinzu kam
noch, daß sie wie auch Kaufleute aus Frankfurt, Venedig, Köln, Erfurt unö
Schmalkalden nach wie vor Zwischenhandel mit Poperingheschen Laken unb
sardok trieben.

Die hier geschilderten, als Mergriffe empfundenen geschäftlichen Betäti-
gungen der auswärtigen Kaufleute veranlaßten die Lübecker Krämer im nach-
sten Jahr — 1462 — bei ihrem Rate Beschwerde hinsichtlich der Handels-
berechtigung der Fremden einzulegen und Entscheidung zu beantragen^). Nach
Anhören auch der Gegenpartei entschied der „erlyke rad", dah die Bestimmun-
gen von 1460 die Grundlage von Handel und Verkehr der Fremden bilden
sollten. Verstöße gegen diese Regelung „wolde de rad rychlen".

Wiederum trat der Rat von Nürnberg für feine Kaufleute ein und wandte
sich in einem Schreiben vom 3. Apr i l 1462«") mit der Bitte an Lübeck, die
seinen Händlern in der Hansestadt zustehenden Berechtigungen aufrecht zu
erhalten, Privilegien, die ihnen zukämen „ in krafft keiserlicher und kuniglicher
freyheit und altem loblichen herkommen und gewonheit". Abermals aber seien
sie „solliches ihrer kaufmannschafft und hanntirung halb zu offen kelren ver-
hindert und nit zugelassen zu irem merclichen schaden". Im weiteren Verlauf
des Schreibens heißt es dann: „so bitten wir ewer ersamen freuntschaft in
sunderm fleiß und gutem wolgetrawen, so wir zu ewer lieb haben und euch
widerumb zu uns gutlich versehen mugt, darob zu sein und zu bestellen, daz unser
burger und kaufleut mit sollicher irer hanttirung und kauffmannschaft bey euch
in ewer stat gutlich bleiben und gehalten werden, inmasfen das mit alter lob»
licher gewonheit und herkomen gehalten ist."

Am diesem Protest gegen die Neuerung noch einen besonderen Nachdruck
zu verleihen, wies der Nürnberger Rat in freundlichem Ton darauf hin, daß
wir „den eweren in irem hanndel und herkommen ungern eynicherlek
krenckung bey uns zu tun verhenngen noch gestatten wollen". Wirkungslos
aber verhallten diesmal in Lübeck Bit te und Drohung. I m Schreiben vom
23. Juni desselben Jahres verharrten Bürgermeister und Rat des Hanse-
vororles bei ihren Entschlüssen, indem sie sich darauf beriefen, daß Nürnberg
eine solche Freiheit, wie es sie in Lübeck beanspruche, nicht nachweisen könnte").

" ) L.U.B. X, Nr. 161. ^ L.U.B. X, Nr. 119.
"») L.U.B. X, Nr. 132. ««) L.U.B. X, Nr. 161.
«) Urkunden des Nürnberger Kreisarchivs, Nr. 689. Zitiert nach I . Müller^

Die Handelspolitik Nürnbergs im Spätmittelaller. S. 627.
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Die strenge Durchführung der obengenannten Verordnung wäre für die
Nürnberger ein schwerer Schlag gewesen. Da eine M i l d e r u n g derselben durch
den R a t nicht in Frage kam, setzten sich die oberdeutschen Kaufleute eigen-
mächtig über die Bestimmungen, die ihren Handeln regeln sollten, hinweg. Un -
bekümmert um das Verbot vertrieben sie und ihre „kopgesellen" wieder „a l le r -
leyge kromerie und spitzerie in sodanen eren kelren, dat in doch nicht togelaten
zint to vorkopende na inholdinghe des weddedokes der siad Lubeke, wat en de
rad affghesecht hedde in körten vorledenen t i jden, da se den nicht navolgeden
unde en sodans nicht enhelden"^).

W e n n sie dann von den Lübeckern, die sich durch den oberdeutschen Händ^
ler benachteiligt fühlten, vor die Wet te oder den R a t gefordert wurden,
leisteten sie der Z i t ierung keine Folge und erklärten die Wet te als für sie
nicht zuständig^). Daraus ergab sich dann, daß die Lübecker Krämer „my t en
to nijnem utdrage defser erbenomeden sake halven komen Konen".

Diesem Zustande machte eine Ver fügung des Rates vom 14. Februar
1463") ein Ende. „ N a besprake den erbenomeden olderluden in yegenwardicheit
Pankrast j de dar to der t i jd allene was " , wurde bestimmt, daß die Lübecker
„enen isl iken van den erscrevenen Norenbergeren vor sin hovet, jewelken unde
besundern vor dat wedde mögen verboten laten unde se dar anclagheN unde be-
schuldigen se, wanner en des duncket behoff unde van noden wefen." Wieder —
4. A p r i l 1463 — erhob der Nürnberger R a t Protest in Lübeck wegen V e r -
letzung der Freiheiten der Nürnberger und bat, für Aufrechterhaltung der-
selben zu forgen. Es sei ihm noch, so schrieb er, wohl vor Augen und unver-
gessen, wie er „ i n vergangenen tagen auf anpringen der burger in k ra f f t der
Freihei t und altem und löblichem Herkommen gemäß erfucht habe, Nürnberger
Bürger und Kaufleute „ i r hant i rung und kauffmannschafft", die sie nach
Lübeck „ f ü r n und pringen, zu hant i rn und üben" zu lassen. Abermals seien sie
wider die „vorbemelten freyheit und loblich alt herkumen in hannt i rung i r
kauffmannfchafft verhindert und nicht zugelassen, zu offem Keller zu üben und
zu hannt i ren" . Des weiteren spricht er über dieses Verha l ten der Lübecker
sein Befremden aus und meint, daß er, wenn auch ungern, sich genötigt sehen
würde, „enicherley eintrag oder Hinderniß zu verhenngen". Da rum, so heißt es
weiter, wolle er „ f runt l ich pi t ten, darob zu sein und gutlich zu bestellen, daß die
Nürnberger mi t sollicher irer hanl i rung und kauffmannfchafft i n Lübeck gutlich
gehalten bleiben und zugelassen werden, inmafsen wie vor mi t loblicher gewon-
heit und in k ra f f t obgemelter f reyhe i t "^ ) .

Trotz alles Remonsirierens indessen beharrte der Lübecker R a t auf seinem
Standpunkt . Endgült ig waren seine Verordnungen den Oberdeutschen gegen-
über, wonach in offenen Kellern nur Tand verkauft werden dürfte. Z u folchen
Sperrmahnahmen war ja den Verhältnissen nach der Lübecker R a t einfach

«-j L.U.B. X. Nr. 292.
«°j L.U.B. X, Nr. 292.
»«) L.U.B. X, Nr. 292.
»°) L.U.B. X, Nr. 308.
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gezwungen. War doch in diesen Tagen der Zustrom des oberdeutschen Elements
nach der Travestadt, wie schon oben dargelegt ist, besonders stark. Sollte der
lübische Kleinhändler nicht empfindlich Schaden leiden, so mußte der Rat der
Stadt diesen Weg beschreiten, Zumal es den Nürnbergern ein leichtes war,
den hansischen Kleinhändler, besonders in orientalischer und venezianischer
Ware, im Preise zu unterbieten. Noch einmal unternahm indessen der Nürn-
berger Nat den Versuch, seinen Kaufleuten in d̂em Hansevorort die alten Frei-
heilen zu verschaffen. Miederum ging man deshalb den Syndikus Simon Batz
an und bat ihn, die Vermittlung zu übernehmen. Seinem Briefe an den Rat
von Lübeck vom 11. September 1463 fügt er denn auch die wenigen Worte bei,
„dat juwer wysheyt oren kopluöen to Lubeke wollen gunstich wesen"^).

Ob dieser Versuch der Nürnberger, in Lübeck Entgegenkommen zu finden,
Erfolg hatte, erfahren wir nicht direkt. Wahrscheinlich aber hat die oberdeut-
sche Kolonie in der Travestadt noch eine Zeit lang die Schwierigkeiten beseitigt.
Denn daß diese Gemeinschaft eine große Rolle in Lübeck fpielle, erfehen wir
daran, daß die Frage über Verleihung des Bürgerrechtes noch einmal erörtert
umd^). Lübeck schlug auf einem Hansetag vor, „dat men nicht fremder natien
alß Engelschen, Schottenn, Norembergher und andere, to borgher sulde nhemen,
wenn edt queme vake, dat desulvigenn inn andere stede nicht vanr anße toghenn
und glik wol der anße Privilegien alß vor brulieden". Für den Fall, so wurde
bestimmt, solle er nicht mehr für einen Bürger in der Stadt gehalten werden,
und „szo verlöre he ock denn geneth der privilegienn der anße".

Auf die Dauer waren also die Gegensätze zwischen der ober- und nieder»
öeutschen Stadt nicht zu umgehen. Wie uns der Verlauf der Beziehungen
zwischen beiden Städten zeigt, werden von der Travestadt immer schärfere
Bestimmungen ergriffen, wobei letztere die unlösbare Aufgabe übernommen
hatte, die auf einer wenigstens theoretischen Gegenseitigkeit beruhende Pr iv i -
legienpolitik der Frühzeit mit einem Wirtschaftssystem daheim verbinden zu
wollen, das in seinen letzten Konsequenzen nur den Bürger der eigenen Stadt
als berechtigten Nutznießer des städtischen.Wirtschaftslebens kannte. I m
16. Jahrhundert fand dieses Bemühen sein Ende. Damals mußte sich Lübeck in
^twas beschämender Form von Nürnberg darüber aufklären lassen, daß man
nicht den fremden Kaufmann nach den Grundsätzen des Gästerechts schikanieren
und gleichzeitig in dessen Heimatort freie Handelsbetätigung für die eigenen
m Anspruch nehmen könne. Das, fo meinte der Nürnberger Rat, fei keine
propol-tio, roerder eine pr-opoi-tio al-itkmetica noch ßeometrica^).

War es im 14. und 15. Jahrhundert vorzugsweise der Spezerei- und
Kramhandel der Nürnberger Kaufleute, defsen Ausdehnung man in Lübeck
einschränken wollte, so galt es in der Traoestadt am Beginn des 16. Jahr-
Hunderts, ihrem Metallhandel entgegenzutreten. Schnell waren nämlich die
Erträge der von Nürnberger Unternehmern in Betrieb genommenen ungari-

L.U.B. X, Nr. 396.
H.N. III , 4, Nr. 81, § 14.
Vgl. F. Nörig, Historische Zeitschrift, Nr. 131, S. 17.
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fchen^j und Mansfelder'"') Kupferbergwerke") so wie der Silbergruben in den
Ostalpen und im Erzgebirge^) gestiegen""). Unredlichkeiten im Verkauf von Gold
und Silber") warf man ihnen vor, eine Tätigkeit, die darin bestehe, „deme
simpelen unde gemeynen manne to bedrege unde gemener wolfart to schaden"^^).
Deshalb wurde, „ in saken dat gemeyne beste belangende, beschlossen, außer an
Frankfurt und Venedig auch an Nürnberg zu schreiben „wes sodanes nicht
gebeteret, den covman offte handeler na vorgerorder warschuwinge ungestraffet
nicht to laten"«°).

Die Verordnungen des Lübecker Rates hatten sich bis um die Wende des
15. Jahrhunderts ausschließlich auf die Einzeltätigkeit der Nürnberger Kauf-
leute bezogen. M i t Beginn des 16. Jahrhunderts galt es, den „großen Gesell-
schaften" entgegenzutreten. Um diese Zeit wurde der Handel, den die ober-
deutschen Städte betrieben, zum großen Teil von den Handelsgesellschaften
getragen, die in Oberdeutschland zu größter Entwicklung gelangt waren und

»») Eine glänzende Epoche des ungarischen Bergbaues begann im letzten Viertel
öes 15. Jahrhunderts. Wahrscheinlich war es die in Sachsen, Tirol , im Mansfeldifchsn
und sonst im großen St i l anhebende bergbauliche Tätigkeit, die auch in den Kar-
pathen einen neuen Aufschwung des Bergbaues veranlaßte. Vg l . I . Strieder, Studien
Zur Geschichte kapitalistischer Organisationsformen, S. 8.

»«) Gerade an der ersten Blüte des Mansfelder Kupferbergbaues hat das Kunst-
und gewerbereiche Nürnberg, wo der Rotgießer Peter Vischer seine Meisterwerke
schuf, wie kein anderer Ort, teilgehabt. Die glanzvollste Epoche in der Geschichte der
alten Reichsstadt war angebrochen, als sich der Unternehmungsgeist ihrer Bürger hier
ein neues Feld eroberte. Eine großartige Industrie wuchs in Thüringen und Nürnberg
heran, so daß die schwerbeladenen Lastwagen der Nürnberger Handelsherren den
Ruhm der Vaterstadt auf alle großen Handelsplätze trugen. Vg l . dazu M . Mollen-
berg, Die Eroberung des Weltmarktes durch das Mansfeldische Kupfer, S. 3—6.
Auf die wichtige Bedeutung des Mansfelder Kupfers für Nürnberg hat Daenell noch
nicht hingewiesen.

" j „Was die deutschen Kaufleute des 15. und 16. Jahrhunderts im Bergbau
und Handel mit Bergwerksprodukten verdient haben, geht in die Mil l ionen, ja man
darf sagen in die Mil l iarden." Vg l . I . Strieder, a. a. O., S. 6.

"2) Aje reiche Ausbeute der Silbergruben bot den Unternehmern die Gelegenheit,
rasch ein Vermögen zu erwerben. Von den von Nürnberg nach Leipzig übergesiedelten
Personen wie Ma r t i n Leubel und seinem Schwager Scherl weist z. B . E. Kroker in
seiner Handelsgeschichte der Stadt Leipzig, S. 3ll, nach, daß sie aus tiefster Armut
infolge ihrer Beteiligung am Bergbaubetrieb zu größtem Reichtum emporgestiegen
sind. Den Hauptanteil an der Silbergewinnung im Erzgebirge hatte allerdings nicht
Nürnberg sondern Leipzig. Siehe dazu E. Kroker, S. 53, 64 uNd 69.

»2) E. Daenell, Die Blütezeit der deutschen Hanse, I I , S. 280.
" ) Silber und Garkupfer sind die beiden auf den Saigerhütten aus dem Roh-

Kupfer gewonnenen Produkte, die den Handelsartikel der Kaufherrey bilden. Das
Kupfer- und Messinggewerbe war damals weit verbreitet, so daß es kaum eine
Stadt gab, in der nicht wenigstens ein paar Meister das Kupferschmiedehandwerk
betrieben hätten. I w e i Zentren aber beherrschten im 16. Jahrhundert die gesamte I n -
dustrie: im Süden Nürnberg, im Nordwesten Aachen, und in diese Sammelbecken er»
goß sich nun von den thüringischen Saigerhütlen einem breiten Strome gleich, dex sich
in mehrere Hauptarme teilt, die große Masse des produzierten Kupfers. Vg l . I .
Strieder, a. a. O., S. 9 und 35.

»°) H.R. I I I , 5, N r . 4s, ß 23. Vg l . auch die älteren lübeckischen Iun f t roNn bei
C. Wehrmann. S. 159.

««) H.R. I I I , 5, N r . 43, § 24.
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den früheren Einzel- und Eigenhandel immer mehr verdrängten"^). Durch I u -
sammenlegung von Geldmitteln und Arbeitskraft konnten dann auch die Ge-
sellschaften zu gleicher Zeit die verschiedensten Gebiete des Welthandels in
ihren Geschäftsbetrieb hineinbeziehen und durch Faktoren, Diener und Lieger
die Beziehungen in weite Fernen ausdehnen.

Mehr aber noch als die einzelnen Kaufleute waren die Zandelsgesellschaf-
ten, an denen Nürnberger beteiligt waren, im hansischen Wirtschaftsgebiet in
Mißkredit gekommen. Die Furcht vor der Monopolisierung und Preissteige-
rung war in der öffentlichen Meinung groß"^) und die Erregung der benacy-
teiligten hansischen Kaufmannskreise demnach verständlich. Die „großen Ee-
sellschaften" galt es vor allem zu verdrängen und gegen die Fuggerkompanie,
die bekannteste unter ihnen richtete sich daher auch der Haß der Hansestädte
unter Führung Lübecks besonders. Sie°"), die nicht für das gemeine Beste war
und in ihre Hand brachte, wovon sich sonst viele ernährten, „tat dem Handel
merckligen afbrock und krenckede dat allgemeyne gudt szere". Darum wurde im
Sommer 1511 auf dem Hansetag zu Lübeck beschlossen, „dar moth riplick tegen
gedacht unde mit der dath gekomen werden". Die Mitglieder der Tagung ent-
schlössen sich auch zu sehr umfangreichen Maßnahmen.gegen diese gefährliche
Konkurrenz. Zunächst wurde verboten, „dat jemandt myt en geselschop hadde".
Den Kaufmann, welcher nicht bei seinem Eid certificieren könnte, „daß folchs

»̂ ) Der Betrieb der Schächte und Schmelzöfen erforderte bei der damaligen stark
aufsteigenden Entwicklung bald eine kapitalkräftige Grundlage. Auf die Dauer ver»
mochte nämlich der Einzelhändler weder das nicht geringe, ständig wachsende Risiko
allein zu tragen, noch das gesamte erforderliche Kapital aufzubringen und das produ-
Zierte Kupfer zu bewältigen. So war der Boden vorbereitet für eine Handelsunter-
nehmung großen Sti ls. Vg l . dazu W . Möllenberg, Die Eroberung des Weltmarktes
durch das Mansfeldische Kupfer, S. 14 und 15; ferner E. Kroker, Handelsgeschichte
der Stadt Leipzig, S. 59, und weiter I . Strieder, Studien zur Geschichte Kapitalist!»
scher Organifationsformen, S. 25.

"») Die sogenannten „Monopolien" war das Schlagwort jener Zeiten, alle
Stände, Ritterschaft und Fürsten, Bürger und Bauern fanden sich zufammen in der
Verurteilung der großen Handelsgesellschaften, die einzelne Waren, Spezereien, Erz,
Wollentuch u. a. in ihre Hände gebracht halten und aus den Monopolen unerhörten
Gewinn zogen. Die öffentliche Meinung im Reformationszeitalter mit feinen eigen-
artig ausgeprägten siltlich-moralischen Anschauungen stand dem Kaufmann an sich
schon mit wenig Verständnis gegenüber und sah in seinem Tun und Treiben nur das
Trachten nach Gelderwerb, einen verdammenswerten Eigennutz. M a n hielt sich an die
Auswüchse. Männer wie Luther und Hütten gaben dabei den Ton an, der überall ein
Echo fand. Wie tief die Mißstimmung im Volke wurzelte, das zeigt sich recht erst
im Bauernkrieg, als die Aufrührerischen schworen, die Hütten dem Erdboden gleich
M machen. Doch ging dieser Sturm vorüber, ohne ernsthaften Schaden anzurichten.
Vg l . M . Möllenberg, Die Eroberung des Wellmarktes durch das Mansfeldische
Kupfer, S. 9 und 61. Be i der Entrüstung über die Gewinne und den Wucher der
großen Gesellschaften übersah man aber allgemein einen sehr wichtigen Punkt: ohne
sie hätten Engländer, Spanier und Italiener auf den Frankfurter und Leipziger
Messen die Gewinne eingestrichen, die so in Deutschland blieben. Dank der Erträgnisse
seiner Bergwerke und dank der Arbeit seiner Gewerbe und feiner Kaufleute hatte
Deutschland damals eine aktive Handelsbilanz. Vg l . A . Schulte, a. a. O., Bd . I I ,
S. 242.

°«j H.R. I I I , 6, Nr . 188, § 9? und Nr . 196, § 182.
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guder sein und nyet einer geselschaft monipoli weren", wollte man nicht in den
Städten weder zu Lande noch zu Wasser durchlassen""). Ferner wurde be-
schloffen, außer an Augsburg, Ulm und Leipzig auch an Nürnberg zu schreiben
und die Städte aufzufordern, daß die Waren der Gesellschaft bis Weihnachten
aus den Hansestädten abgefordert würden, „de man dar, wo ok alle vorforchtede
gudere, nicht liden will, noch enigermate scolen verhanlert werden, wowol men
sustes den oren allent wes wontlick unde sick gebort wil l gunnen". Ebenfalls
entschloß man sich, sich mit den Herzögen von Pommern und Stettin in Ver-
bindung zu setzen und sie zu Maßnahmen derselben Ar t aufzufordern^"). Auch
an den Kaifer wollte man sich beschwerdeführend wenden „fulker groter felscop
halver, da ja folcke monipolie kegen de keyferlike und apenbare rechte szyn".
Die Abmachungen, so wurde beschlossen, sollten von allen Städten „eindrechtick
geholden" und befolgt werden.

Die Entwicklung dieser Angelegenheit weiter zu verfolgen, bietet uns der
Handel der Fugger —der allerdings nur bedingt in den Nahmen dieser Arbeit
gehört — Gelegenheit.

Ihr Handel nahm trotz der getroffenen Vorkehrungen einen immer be-
örohlicheren Umfang an, so daß Lübeck, um entscheidend durchzugreifen, mit
Gewalt ihre Fahrten zu unterbinden versuchte"-). „ I r Kupfer und fchiffung"
wurde ihnen auf der Fahrt von Danzig nach den Niederlanden genommen und
festgehalten. Sofort aber wandte sich Jakob Fugger und sein Schwager Georg
Thurso"") an den Kaiser und baten ihn, ihnen zu ihrem Nechte zu verhelfen.
I n einem Schreiben an die Hansestädte begründete dann auch der Kaiser ein-
gehend das Necht der Fuggergesellschaft, ihre Handelstätigkeit im hansischen
Wirtschaftsgebiet auszuüben und forderte sie auf, der Gefellschaft die einbehalte-
nen Güter zurückzugeben. I m Weigerungsfalle, so drohte der Kaiser, sollte den
Hansen, „lyeb, hab und guter, wo man die im gantzen reich betreten mochte,
genommen werden". Auch von einer Monopolisierung, meinte er weiter, könne
keine Nede sein, da Fugger nur das Geschäft seines Vaters weiterführe und
das Kupfer selbst grabe, schmelze und es da verkaufe, wo er es absetzen könne.
Des Kaisers Begehr sei also, „bemellen Fugger seine Handelstätigkeit nicht zu
wehren""").

««) H.R. II I , 6, Nr. 220.
«^) H.R. II I , 6, Nr. 188, § 97.
«2) H.R. I I , 6, Nr. 220.
«3) Die Thurfos stammen aus Krakau. 3n den neunziger Jahren des 13. Jahr-

Hunderts hatten sich die Fugger mit Johann Thurso zu einer besonderen Handels-
geseUschaft vereinigt Zur Pacht und Ausbeulung von Silber und Kupfergruben. Vgl.
I . Slrieder, Studien zur Geschichte kapitalistischer Orgamsationsformen, S. 10 u. 106.

"«) In dieser hochwichtigen Behandlung der großen Gesellschaften befindet sich
der Kaiser in einem direkten Gegensatz zur Reichsgesetzgebung, d. h. zum Ausfluß
des eigentlichen Wirtschaftswillens des Reiches. Vgl. R. Hävke, Reichswirtschafts-
politik und Hanse nach den Wiener Reichsaklen des Ift. Jahrhunderts. Hansische
Oeschichlsblatter 1925, Band 30. Der Grund dafür dürfte wohl in Verpflichtungen
des Kaifers den Fuggern gegenüber liegen: stehe ferner die Ausführungen A. Schul-
tes, Geschichte der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft, Bd. I I , S. 240/41.
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Als Lübeck die Weisungen Maximilians erhalten hatte, setzte es sich so-
gleich mit dem Kaiser in Verbindung und stellte eine Stellungnahme in Aus-
ficht"''). Vorher wandte sich der Hanseoorort an Köln unter Beifügung einer
Abschrift des kaiserlichen Schreibens und bat dazu um Äußerung der eigenen
Meinung und der des Kölnischen Drittels""). Als diese in Lübeck eingelaufen
waren, schritt man zur Ausarbeitung der eigenen Stellungnahme und rüstete
eine Gesandtschaft an den Kaiser aus, denn „dy eygener bodeschop wollte man
syne keyserlike majestait" die Antwort auf feinen Brief geben. Am 12. Januar
1512 wurde dann auch diese Angelegenheit vor dem Kaiser erörtert und ein
Abschied des Inhalts erteilt, „daß keyferlike mat. will den von Lubeg zu
gnaden bey dem Fugger allen vleis ankheren, daz er die fachen für die vor-
gemelten comisfari gen Lubeg oder auf den künftigen reichstag zu verhör
khomen und gefchehen laß) das keyferlike mat. folch ausgangen mandata
suspendiren mog bis zu austrag der fachen, dar in wil sich alszdan die keyser-
like mat. gnediglich halten""^). Wie nunmehr die Fuggerangelegenheit weiter
geregelt wurde, erfahren wir aus den bisher gedruckten Quellen nicht mehr̂
fest steht aber, daß der Handel dieser Gesellschaft sich fernerhin in aufsteigender
Linie befand"^. Nach allen westdeutschen Ländern erstreckte er sich, und immer
umfangreicher wurden feine Freiheiten im Handelsgeschäft"«). Greifbar deut-

Die Verhältnisse bleiben auch unter Maximil ians Nachfolger die gleichen. Wäh-
rend auf den deutschen Neichstagen seit Beginn des 16. Jahrhunderts die kleinen
staatlichen und ständischen Gewalten gegen die Monopole wetterten und ihre strenge
Bestrafung beschlossen, verpflichtet sich der deutsche König Ferdinand und sein Kaiser-
licher Bruder Karl V. in den Monopolkontrakten, die sie mit den Kaufleuten ab-
schlössen, heimlich, die Monopolisten gegen jedes Eingreifen der Reichsgewalt Zu ver-
leidigen. Und dabei hatte sich Karl V. in seiner Wahlkapitulation verpflichtet, gegerr
den Mißbrauch der Monopole vorzugehen. Vgl . I . Strieder, Studien zur Geschichte
kapitalistischer Organisationsformen, S. 71 und 81.

Es wird von Interesse sein, an diefer Stelle auch auf Verhältnisse hinzuweisen^
wie sie ganz ähnlich in Österreich bestanden, als es sich um die Durchfuhr von Kupfer
durch Wiener Neustadt handelte. Das Kupfer gehörte den Fuggern, die es mit der
Mau t nicht sehr genau nahmen. Einmal kamen vier Wagen, von welchen die M a u t
gegeben wurde, ein zweites M a l wurde anstatt für zwölf nur für sechs Wagen bezahlt.
Dann kamen hintereinander 32, 20 und 40 Wagen mit Kupfer, ohne daß irgend etwas
für die Einfuhr bezahlt wurde. Endlich wurden auch 65 Wagen ausgeführt und keine
Mau t gegeben. Wiener Neustadt hatte auch ein Niederlagsrecht: das war natürlich
für die Fugger höchst unangenehm und bedeutete eine Verzögerung und mithin eine
Erhöhung der Spesen, die besonders ins Gewicht fiel, wenn ungewöhnliche Eile not-
wendig war. Da Kümmerlen sie sich einfach nicht um das Necht der Stadt. Maximil ian
schrieb darauf von Augsburg aus den Wiener Neustädtern, sie sollten von Ulrich
Fugger nicht verlangen, daß er seine Waren in Wiener Neustadt niederlegte, sondern
ihn passieren lasse, er würde ja in Miener Neustadt doch nichts verkaufen. Auch hier
erkennen wir den Einfluß der Macht der Handelshäuser, so daß für sie bestehende
Gesetze für ungültig erklärt werden. Vg l . Tb. Mayer, Der auswärtige Handel des
Herzogtums Österreich im Mittelalter, S. 147—49.

«5) H.R. i n , ß, N r . 222.
"«) H.N. I I I , 6, Nr . 222.
« y H.A. I I I , 6, Nr . 384, § 5.
«») H.N. I I I , 7, Nr . 39, § 271. H.R. I I I , 8, N r . 431, ß 15: Nr . 439: N r . 470.
««) H.N. I I I , 7, Nr . 108, ß 137 ff.: N r . 197, ß 18, 24, 32, 45—47: Nr . 284, ß 37—

38. Ferner P. Simson, Äanziger Inventar, Schreiben vom 2. M a i 1541.
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lich läßt sich aus dieser Entwicklung vernehmen, wie der einst so geschlossene
Bund der Hansemitglieder sich mehr und mehr lockerte und wie endlich Lübeck,
das Haupt der Hanse, und damit diese selbst erdrosselt wird. Ungleich war der
Rampf zwischen beiden Parteien von Anfang an, weil auf Seiten der Fugger
gerade die Städte standen, die am ehesten berufen waren, den oberdeutschen.
Bestrebungen entgegenzutreten, nämlich Vanzig und Hamburg"").

Die Behandlung der Nürnberger im Gebiete
der Preußischen Städte.

Einen Verkehr zwischen Nürnberg und dem hansischen Kerngebiet haben
wir bereits für das dritte Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts annehmen müssen.
In der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts haben sich die Nürnberger Kauf-
leute, indem sie weiter ostwärts vordrangen, auch das Land des deutschen
Ritterordens für den Absatz ihrer Waren hinzuerobert und immer weitere
Strecken dieses Gebietes in den Bereich ihrer Tätigkeit gezogen. Neben dem
Verkauf von Stahlwaren und orientalischen Erzeugnissen trachtete man hier
nach unmittelbarem Erwerb der Schätze des Ostens, die in Innerdeutschland
oder Italien abgesetzt wurden und so die Verbindung mit Brügge für diese
Ware entbehrlich machten. In den Städten des Ordenslandes waren die Nürn-
berger gern gesehene Gäste und ihre Stellung im Handelsverkehr war sehr frei.
Beliebt beim Volke^"), dem sie ihre Stahlwaren besser und billiger liefern
konnten als die heimischen Gewerbe, besuchten sie alle Wochen- und Jahr-
Märkte in den Städten, um ihre Geschäfte zu betreiben. Bestimmungen gaste-
rechtlicher Art kannte man hier bis zum Ende des 14. Jahrhunderts noch
nichts, und so betrieben die Nürnberger Kaufleute ihren Handel mit wem
und wie sie wollten. Gefördert wurde ihre Tätigkeit in diesen Cebie:e'i beson-
ders dadurch, daß sie es verstanden haben, die politischen Verhältnisse der Zeit
zu verwerten. Gegensätze der preußischen Städte zu den wendischen, ihr Ver-
hältnis zu Polen und endlich auch ihre Eigenschaft als Hanfe- und Ordensstädte
spielen dabei eine bedeutsame Rolle. Von nicht zu unterschätzendem Werte für
den Nürnberger Kaufmann war die Anterbindung des Verkehrs der preußi-
schen Kaufleute mit Lemberg""), wo italienische, russische, tartarische und arme-
nische Kaufleute in engem Tauschhandel sich befanden, und mit Nordungarn'")
durch König Wladislaw Iagiello von Polen aus Gründen feiner ordensfeind-
lichen Politik"°). M i t Erfolg haben die Nürnberger diese Umstände für sich
auszunutzen gewußt, indem sie einen Verkehr neuorgamsierten, aber so, daß er

"«) H.R. II I , 6, Nr. 355 und III , 7, Nr. 284, § 37, 38.
" i ) Vgl. P. Oswald, Nürnberger Kaufleute im Gebiete des deutschen Ordens,

S. 91.
"2) H.R. i, 4, Nr. 397, § 8.
"») Vgl. C. Sattler, Handelsrechnungen des deutschen Ordens, XXXIII, 136, 137.
"«) Verselbe, S. 56, 186, 276.
"») Derselbe XXXIIl,
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durch ihre Hände lief und ihnen den größten Verdienst brachte. Die Selbstän-
digkeit dieses Unternehmens erstrebten sie weiter dadurch zu fördern, daß sie
schon im Jahre 13W versuchten, von Preußen aus zur See Kupfer nach Flan-
dern zu verschiffen, gestützt auf ihre Beziehungen zu den ungarischen Berg-
werken und zu Krakau""). Gegen dieses Eindringen in die wichtigsten Ver-
Kehrsrichtungen der Hanse schritten indessen die preußischen Städte mit Ent-
schiedenheit ein. Die Thorner Versammlung, die im Juni dieses Jahres tagte,
wandte sich mit einer Beschwerde an den Nürnberger Rat, „daß etzliche ever
mitburgere dis jar kopper und ander kouffenschatz czu der zeewart ken Flan-
dern gesant und geschifft haben""^, und verlangen nachdrücklich, weitere Ver»
suche in dieser Richtung zu unterbinden. Besonders geschädigt fühlen sich die
preußischen Städte offenbar dadurch, daß die Nürnberger den Seetransport
selbst vorzunehmen gewagt haben"^; gegen den Handel mit Kupfer selbst, wo-
fern es auf hansischen Schiffen verfrachtet wird, scheint man Bedenken nicht
ZU haben.

In den letzten Jahren des 14. Jahrhunderts hat der Nürnberger Handel
nach Osten hin weitere Ausdehnung gefunden. Ein neues Feld ihrer Tätig-
Keit haben die gewiegten Kaufleute aus Oberdeutschland sich erschlossen. Aber
Krakau knüpften sie mit Russen und Lwländern Verbindung an und brachten
den Silberhandel dorthin in ihre Hände zur großen Beunruhigung der preußi-
schen Städte. Ja, die Bedeutung der gefährlichen Wettbewerber auf diefem
Handelsgebiet muh fchon so beträchtlich gewesen sein, daß man gegen sie vorzu-
gehen bereit ist. Die Versammlung, die im Februar 14l11 zu Marienburg
tagt"°j, versieht einen Boten, den man nach Lübeck senden will, mit Vor-
schlagen in dieser Angelegenheit. Empfohlen wird, daß man den Silberhandel
den Städten, die „bussen der henze syn, als Crokaw, Noremberg etc. vorbyte".
Ob dieser Vorschlag indessen zur Ausführung gelangt ist, erfahren wir nicht)
Jedenfalls wird später von einer Tätigkeit der Nürnberger auf diesem Gebiete
des Handels nicht wieder gesprochen.

Betrafen die Bestimmungen über die Kupfer- und Silberausfuhr den
Handel im Großen, so wurden doch auch fchon um diese Ieit Stimmen laut, die
sich gegen die Nürnberger Landfahrer erhoben, die auch außerhalb der Markt-
zeit zum Schaden der einheimischen Gewerbe Kleinhandel im Lande trieben.
Diese gästefeindliche Politik ging nämlich von Maßnahmen aus, welche die
Städte gegen die Engländer ergriffen. Als man im Jahre 1397 deren Gewand-
schnitt verbieten wollte, wurde betont, daß man dann ein generelles Verbot
für den Gewandschnitt überhaupt erlassen müsse, „uff das dy Englischen nicht
dorfen clagin, das man is in alleyne verboten habe"^'"j. Die Abwehr eines
besonders unerwünschten Konkurrenten zog also notwendigerweise allgemeine
^Verbote nach sich, wenn anders man sein Vorgehen einigermaßen mit be-

"«) Vgl. das Piichel von Ulman Stromer.
"7) H.R. i, 4, Nr. 539, § 8 und 540.
"») daz sie de zee vortan nicht me vorsuchen.
"«) H.R. I, 5, Nr. 7, § 2.

. I. 4, Nr. 397, 8 8.



E. B i r k n e r . Die Behandlung der Nürnberger im Ostseegebiet. gg

stehenden allgemeinen N o r m e n rechtfertigen w o l l t e ^ ) . A u f der Tagung zu
M a r i e n b u r g im September 1401 wurden daher auch nicht einzeln aufgeführte
K lagen, sondern nur Beschwerden unbestimmter A r t vorgebracht und dem-
gemäß auch nur M a h n a h m e n allgemeinen I n h a l t s beraten, wie man außer
Engländern auch Nürnberger „büßen dem lande beHalden m o g e ^ ) . I u einem
energischen Vorgehen gegen die oberdeutschen Eindr ing l inge ist es damals
jedoch nicht gekommen, ja im Gegentei l , der nach Osten gerichtete wirtschaft-
liche Eroberungszug der Nürnberger w i r d immer stärker, die Aussicht auf S ieg
i n diesem wirtschaftlichen W e t t k a m p f immer größer und der E in f luß der um
öie Wende des 14. Jahrhunder ts verhäln ismäßig noch recht fpärlich vertrete-
nen Kaufmannschaft n immt an Umfang mehr und mehr zu. Der Entwick lung
des Handels in dieser Richtung sind die politischen Verhältnisse der ersten
Fahrzehnte des 15. Jahrhunder ts besonders förderlich gewesen.

In fo lge des schweren Kriegsunglücks, das 1410 das preußische Ordensland
betraf und eine dauernde Schwächung der M a c h t des Ordens zur Folge hatte,
wa r eine w i rk fame F o r t f ü h r u n g der fremdenfeindlichen V e r k e h r s - und Han -
öelspol i t ik damals nicht möglich. M e f e günstigen Umstände benutzten die N ü r n -
berger Kauf leute, um ihren V e r k e h r im preußischen Gebiete k rä f t i g zu för-
öern . Nach der Septembertagung der preußischen Städte i m Jahre 1401 er-
folgte infolgedessen von ihrer Sei te lange Ze i t nichts in dieser Angelegenheit.
Augenbl ickl ich wichtigere D inge t ra ten i n den Vo rde rg rund . M ö g l i c h ist i n -
dessen auch, daß Verhand lungen der Städte m i t dem Orden gepflogen wurden
i n diefer Sache, die fo wenig ermutigend ver laufen waren, daß man den Z u -
stand vor läu f ig h innahm, so drückend er auch an sich war . D ie derzeitigen Hoch-
meister nämlich waren nicht imstande, die V o r t e i l e , die ihnen der V e r k e h r m i t
den Nürnbe rge rn bot, den Wünschen der preußischen S täd te zum Opfer zu
br ingen. B i l de ten sie doch durch den Zo l l , den sie entrichteten, eine treffl iche
Einnahmequelle der Landes reg ie rung^ ) .

Doch die Verhä l tn i f fe und die Lage der Handwerker müssen dann durch
die auswärt ige Konkurrenz so schwierig geworden sein, daß der R a t der großen
und kleinen S täd te sich dieser N o t seiner B ü r g e r nicht verschließen konnte und
nach Abh i l f e strebte. A u f den Tagfahrken seit 1438" ' ) t r i t t die Nürnberger

121) Es war schon an und für sich mißlich, den Handel der Engländer in den
hansischen Städten zu erschweren und gleichzeitig auf die Einhaltung der hansischen
Priv i legien in England zu drängen. Vg l . F. Rör ig, Außenpolitische und innervolit i-
sche Wandlungen in der Hanse nach 137V. Hist. Zeitfchr. Band 131, S. 15 f.

122) H.R. I, 5, Nr . 31, § 4.
«») Vgl . den Rezeß der Elbinger Tagfahrt vom 14. I I I . 1442, M . Toppen, Akten

der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des deutschen Ordens, I I , S. 410 und
H.R. I I , 2, Nr. 562. Daß der herre homeister den arlikel nicht zu lisse, wen er were
den gebietigern als wol schedelich als en.

124) Treffen wir im Jahre 1438 erst wieder auf den Namen „Nürnberger", so darf
doch nicht unerwähnt bleiben, daß auch in der Zwischenzeit Maßnahmen gästerecht-
licher Ar t von den preußischen Städten beraten werden. Neben Engländern und Hol-
ländern werden auch „andere Gäste" erwähnt, also es wird einer Konkurrenz gedacht,
deren Heimat nicht besonders genannt ist. Es ist sehr wohl möglich, daß zu diesen
Gästen auch die Nürnberger gehören, zumal auf den Städtetagen Klagen und Ange-
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Angelegenheit infolgedessen wieder in den Vordergrund. Vor allem waren es
die fünf großen Städte Banzig, Thorn, Kulm, Elbing und Königsberg, die sich
auf ihren Tagungen immer wieder mit dieser Sache befaßten und den Hoch-
meisler zu einem Schutzgefetz für das heimische Handwerk und den Kleinhandel
veranlassen wollten. Leicht sollten sie indessen ihr Ziel nicht erreichen) nur
Schritt für Schritt ging es vorwärts, ja es fehlen nicht Zeiten, wo eine Hoff-
nung auf Besserung des unerträglichen Zustandes überhaupt schwand. Bis
zum Jahre 1448 zogen sich die Verhandlungen zwischen dem Orden und den
städtischen Behörden hin, und erst seit dieser Zeit kann man von einer end-
gültigen Regelung der Angelegenheit sprechen.

Schon die erste Tagfahrt zu Marienburg, Anfang April 1438, bei der zum
ersten Male wieder nach langer Zeit die Städte die Nürnberger Sache auf die
Tagesordnung gesetzt hatten, verlief ergebnislos, denn die Beschlußfassung
über fast sämtliche Veratungsgegensiände wurde vertagt^). Nicht weiter
waren die Städte auf der Versammlung zu Danzig Ende April desselben
Jahres mit ihrer Forderung gekommen. „Item zu reden uff der Noremberger
fache kegen die nehste tagefart, eyn idermann seyn gutdungken dooon mete in»
brenge"^«), heM es in dem Rezeß.

Auf zwei Tagfahrten waren also bisher die preußischen Städte mit ihrer
Bitte durch das schroffe Verhalten des Hochmeisters Paul von Rusdorf nicht
einen Schritt weiter gekommen) trotzdem wiederholten sie hartnäckig ihre For-
derungen. Schon zwei Wochen später — am 12. Mai desselben Jahres —
finden wir sie in Marienburg versammelt, um ihr "Gutdungken" vorzubringen.
Aber die Hoffnungen, die die Städte auf diesen Tag gesetzt hatten, erwiesen
sich als vergeblich. Die Antwort des Hochmeisters an die versammelten Städte
läßt erkennen, daß er seine Politik, die Städte zu ermüden, fortsetzte. Was
war erreicht, wenn er ihnen erwiderte, „daz eine itzliche stat das möge be-
waren mit eren wilkoren, daz die burger und amte nicht vorterbet werden^)?"
Die einzelnen Städte im Hinlerland waren ja wirtschaftlich zu schwach, als daß
sie sich mit ihren Willküren gegen die gewiegten Nürnberger Kaufleute schützen
konnten, so lange der Hochmeister nicht selbst ihnen seine Unterstützung versagte
und ein Landesgeseh ihrer Tätigkeit Einhalt gebot. Der Orden aber als Groß-
Händler hatte ein starkes Interesse daran, daß die Nürnberger ins Land kamen.

legenheiten gästerechtlicher A r t besprochen werden, wie wir sie später betr. der Ober-
deutschen wiederfinden. Da wird gefordert, daß der Gast nur sein eigenes Gut in
seines Wirtes Haus verkaufen soll, in Kellern darf nur grobe Ware gehandelt werden,
die nicht in Häusern verkauft werden kann. Durch Eid und Strafe sucht der Aat
Verstöße dagegen zu verhindern. Für den Handel der Gäste werden bestimmte
Straßen vorgeschrieben, um sie besser überwachen zu können, über Ausfuhr von Pech
und Teer ergehen Bestimmungen. Wenn Gast von 'Gast kauft, darf das Gut nicht
wieder im Lande verkauft werden. Auch der Aufkäufertätigkeit fremder Händler
sucht man dadurch einen Riegel vorzuschieben, daß sie nur zum Ver- und Einkauf den
M a r k t drei Monate lang besuchen und nicht das ganze Jahr über im Lande bleiben
sollen. Vg l . M . Toeppen, I, S. 89, 98, 103, 330, 383, 428, 434, 313 und 674.

i2°) H.R. I I , 2, Nr . 193, ß 5.
i2«) H R . I I , 2, N r . 214, § 16.
127) H.R. I I , 2, N r . 223, § 3, und M . Toeppen, a. a. O. I I , S. 60.
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Wie es allgemein das vornehmste Ziel der mittelalterlichen landesfürstlichen
Handelspolitik war, selbst möglichst viel Gewinn daraus zu ziehen, so betrieb
auch der Orden eine Wirtschaftspolitik, die der der Städte des Landes unter
Umständen entgegenstehen konnte'-^).

War oben darauf hingewiesen, daß die Klagen über die Konkurrenten
allgemeiner Natur waren, so erfahren wir nunmehr, welche näheren Umstände
Veranlassung gaben, nämlich „daz sie so vi l und gefach ins land komen und
mancherley wäre, cromerey und gescheste hir brengen, den borgern in den
Städten zfu vorsänge und schaden und sunderlich den ampten"^°). Neben dem
Großhandel, wie er bereits 1399 erwähnt war, betrieben also die Nürnberger
auch Kleinhandel auf dem platten Lande durch Vertrieb gewerblicher Erzeug-
nisse ihrer Heimat und Verkauf ausländischer Waren. Krämer, Messer-
schmiede^"), jedoch auch andere Ämter fühlten sich besonders durch ihre Kon-
kurrenz geschädigt und müssen als Triebfeder für die immer wiederholten
Klagen angefchen werden.

Daß in der Tat die Städte mit eren wilkoren nicht einen Schritt ihrem
Ziele näher gekommen waren, zeigt uns die weitere Entwicklung der Nürn-
berger Angelegenheit. Zwar erfahren wir aus einem Br ie fe^ ) Königsbergs
an Danzig vom 9. November 1438, daß die Pregelstadt die Nürnberger gleich
den andern fremden Gästen auf den gemeinen Markttag verwiesen habe —
ähnlich werden andere Städte auch gehandelt haben — aber trotzdem werden
auf den kommenden Städtetagen die Paragraphen über diese Konkurrenten
weiter auf die Tagesordnung der Versammlung gefetzt. W i r haben demnach
einen Beweis dafür, daß dieses Mi t te l der Städte durchaus unwirksam war.
Schon ein Jahr später, am 17. M a i 1439, wurde in Marienburg, wo Königs-
berg, Danzlg, Kulm und Thorn vertreten waren, wieder über die alte An-
gelegenheit erfolglos verhandelt, und die Teilnehmer der Tagung wurden mik
dem Auftrage entlassen, „Handlunge czu haben eyn iderman in süme rate alfe
von der Noremberger wegen . . . roy mans domete vorbas welle Halden und
czur nehsten tagfart ir gutdunken dovon inczubrengen""^. Auch die Ver-
sammlung zu Elbing Ende Juli 1439 geht mit der Aufforderung auseinander,
„fleißige Handlunge zu haben, wy men eynen beqwemen rath und wege fynden
muchte, das en sulche schedeliche hantirunge muchte neddergeleget werden ader

52») Mrigens hätte auch durch gästerechtliche Bestimmungen ein gesunder Boden,
auf dem das Gewerbe blühen konnte, auf diese Weise nicht geschaffen werden können,
da die Gewerbetreibenden nicht gezwungen wurden, durch verbilligte Herstellung ihrer
Erzeugnisse sich Absatzmöglichkeiten zu schaffen. Ganz anders waren M« Verhältnisse
in den oberdeutschen Reichsstädten, wo bereits umfangreiche Betriebe bestanden. Ent-
sprechend den stadtwirtschaftlichen Grundsätzen der Zeit Kümmerle man sich wohl um
die Beschaffenheit der für den städtischen Konsum bestimmten Waren, gewährte aber
dort, wo es sich um Ausfuhrware handelte, große Freiheit. Vg!. Th. Mayer, Ver
auswärtige .Handel des Herzogtums Osterreich im Miltelaller, S. 56.

"«) tz.R. I I , 2, Nr. 223, § 3.
5>W) H.A. i i , 2, Nr. 279 und 305, § 5; ferner M . Toeppen, a. a. O. I I , S. 112.
«i) H.R. I I . 2, Nr. 279.

i, 2, Nr. 305, ß 5 und M . Toeppen, a. a. O I I , S. 112.



36 E. B i r k n e r . Vie Behandlung der Nürnberger im Osiseegobiet.

in was weise das men eyn sulches vorbieten muchte^). Der Hochmeister ver-
folgte also feine alte Taktik des Hinhaltens und Auffchiebens weiter. Erst
müßten, fo meinte er, genau aufgezeichnete Wünfche und Äußerungen der
Städte vorliegen, bevor er in eine Beratung eintreten könne und ein Befchluß
in der Nürnberger Sache überhaupt möglich fei. Der Hochmeister halte wohl
gehofft, auf dem alten Wege, wie er feine Verfchleppungsvolitik betrieb, fort-
fchreiten zu können. Er hatte sicher erwartet, die Städte würden gefondert
ihre verschiedenen Wünsche vorbringen, so daß die daraus entstehende Un-
einigkeit die künftige Versammlung nicht zu einem bestimmt formulierten An-
trage gelangen lassen würde. Aber wie fehr hatte er sich geirrt. Um dem Hoch-
meister jede Möglichkeit abzuschneiden, diesen Ausweg zu benutzen, halten die
fünf Städte Kulm, Danzig, Königsberg, Thorn und Elbing gemeinfam ihre
Entfchließung verfaßt und dargelegt, wie nach ihrer Meinung die Konkurrenz
der geriebenen Nürnberger Kaufleute vorteilhaft eingeschränkt werden könnte.
Am 26. August 1439 legten sie nun auf der Marienburger Tagung ihre Wün-
fche vo r^ ) . Da wurde gefordert, daß den Oberdeutschen nur erlaubt sein solle,
den Jahrmarkt zu Marienburg zu besuchen „mit redlicher wäre und knuffen-
schätz und besonders solle verboten werden, daß sie spitzerei ins Land bringen
zum Verkauf,' von dem Wochenmarkt in den Städten sollen sie ebenfalls aus-
gefchlossen fein. Am diesen Forderungen Gesetzeskraft zu verleihen, wurde
gleichzeitig der Wunsch ausgesprochen, sie in die wilkor der lande aufzunehmen.
Deutlich und bestimmt hatten sich also die preußischen Städte geäußert. Wie
stellte sich nun der Hochmeister zu dieser veränderten Lage?

Die alte Praxis wurde beibehalten. Der 26. August brachte keine Ent-
scheidung, und am 2. Januar 1440"°) erfuhr die Angelegenheit in Elbing
wiederum eine Vertagung. Damals"") machte sich die erregte Stimmung des
Danziger Rates Luft in einem Schreiben, das die Verhältnisse genau kenn-
zeichnet. Während die einheimischen Kaufleute wie Gäste behandelt würden,
genössen die Nürnberger die großen Freiheiten; im Handel in den Städten und
im Verkehr mit den Russen seien sie keinen Beschränkungen unterworfen, ihre
Geschäfte betrieben sie, wie es ihnen bequem sei. Da auch die Engländer, welche
von der See her ins Land kamen, das Wohlwollen des Hochmeisters genossen,
waren die einheimischen Kaufleute und Handwerker durch die von zwei Seiten
gegen sie vordringenden Handelsmächte in der Tat in eine schwierige Lage
geraten.

Hatte Paul von Rusdorf bisher allen Versuchen der Städte gegenüber,
eine Besserung der Lage ihrer Kaufleute und Handwerker herbeizuführen, an
seiner bisherigen Taktik festgehalten, so machten ihn doch jetzt die ungünstigen
politischen Verhältnisse gefügiger. Am 13. März 1440 schloffen Städte und
Landadel einen Bund zur Wahrung ihrer Interessen und Rechte gegen den

H.A. I I , 2, Ar. 308, § 6.
H.R. I I , 2, Nr. 313, § 7 und M .Toeppen, a. a. O. I I , S. 122.
H.R. I I , 2, Nr. 319, § 2 und M . Toeppen, I I , S. 131.
M .Toeppen, a. a. O. I I , S. 140.
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Orden"'), und der Hochmeister sah sich zu dem Versprechen genötigt für die
Beseitigung der Mißstände sorgen zu wollen^).

Als sich die Städte am 24. Juni 1440"') wieder zu Elbing versammelten,
fanden sie daher auf Grund der foeben erwähnten Vorgänge bei dem Hoch-
Meister schon mehr Entgegenkommen für ihre Wünsche. Iwar gelangte man
noch nicht zu einer entscheidenden Regelung der Frage, aber Paul von Nus-
dorf halte sich doch schon in längere Unterhandlungen der Nürnberger An-
gelegenheit wegen mit den Städten eingelassen. Die neue Frage nämlich war
aufgetaucht, wie man es mit den Nürnbergern halten solle, die das Bürgerrecht
zu erwerben beabsichtigten; ob man sie aufnehmen folle oder nicht. Denn die-
selbe Taktik, durch welche es den Nürnbergern bis zum Iahrhundertende in
steigendem Matze gelang, den Schwierigkeiten des Gästerechts in Lübeck aus
dem Wege zu gehen, indem sie Bürger der Travestadt wurden, hatten sie auch hier
bereits eingeschlagen. Der Hochmeister stand auch ihren Wünschen wohl-
wollend gegenüber und gab daher den Städten zu bedenken, daß nicht äugen-
blicklicher Vorteile wegen ein übereilter Entschluß — also auch eine Ablehnung
des Antrages auf Bürgerrecht — gefaßt werden möge: man solle auch er-
wägen, „ob das der steste from in czukomenden czeiten syn werde". Da indessen
die Vertreter der Städte keine Vollmacht besaßen, über die Erwerbung des
Bürgerrechtes durch die Nürnberger ein Gutdünken ihrer Heimatstädte abzu-
geben, ging die Versammlung wieder auseinander mit dem Auftrage, „das eyn
iderman in syme rate fleißige Handlunge" der erwähnten Punkte wegen habe.
Waren die Nürnberger so der ihnen allgemein drohenden Gefahr noch einmal
entgangen, so brachte ihnen trotzdem diese Tagung der Städte eine Beschrän-
kung ihres Handels. Aber einen Punkt nämlich war ein Beschluß zustande
gekommen, neben den „Meideborgern" auch ihnen die Ausfuhr von Wachs
und Pelzwerk „czu wagenen" aus den preußischen Städten zu verwehren"").
Das war also ein Beschluß, der den Nürnberger Großhandel anging. Indessen
traf das Ausfuhrverbot die Nürnberger nicht allzu schwer, denn sie fanden
bald als gewiegte Kaufleute einen Ausweg. Unter Umgehung"^) der ihnen
gesperrten Gebiete bezogen sie diese russischen Güter durch Litauen und Polen,

«?) Th. Hirsch, Handels- und Gewerbegeschichle Danzigs unter der Herrfchaft des
deutschen Ordens, S. 52: auch H.N. I I , Nr. 348.

««) H.R. II, 2, Nr. 313, ß ?.
««) H.A. I I , 2, Nr. 379, § 5 u. 6.
"") Die oben erwähnten Zerwürfnisse in dcn 40 er Jahren hattenxyatürlich dazu

geführt, daß die Nürnberger ihre Tätigkeit noch erweiterten. Sie waren daran ge-
gangen, jetzt auch Wachs und Pelzwerk — einen wichtigen Nückfrachbartikel — in
Preußen aufzukaufen und sie über Land nach Innerdeutschland Zu versenden.

" i ) H.N. I, 8, Nr. 625: H.U.B. 6, Nr. 73?: Liv.U.B. IX, Nr. 153. Vgl. auch die
charakteristische Äußerung Thorns 1497 — H.N. III, 4, Nr. 39 u. 40. —Die Russen
von Nows, Pskow und Moskau würden, wie es auch schon früher bei rufstsch-hansi-
schen Zerwürfnissen vorgekommen fei, Wege finden nach Breslau Leipzig und Nürn-
berg. Vgl. auch H. Wendt, Schlesien und der Orient, Darstellungen und Quellen zur
schlesischen Geschichte, Bd. 21. Breslau 1916. S. 8: ferner Th. Hirsch, a. a. O., S. 160.
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um sie in Innerdeutschland abzusetzen"'). Dieser Beschluß war von großer Be-
deutung: es ist der Beginn zu der Umlegung des Handelsverkehrs der Nürn-
berger über Binnendeutschland.

Aussen und Litauer aber benutzten nur zu gern den ihnen gebotenen Weg,
um bei den erwähnten Absatzschwierigkeiten ihr Pelzwerk über Warschau und
Breslau den Nürnbergern zuzuführen.

Die Städte durften nach den Verhandlungen auf der letzten Elbinger
Tagung hoffen, daß der auf den 13. Januar 1441 angefetzte Richttag"^) ihnen
die Erfüllung ihrer Forderungen bringen würde. Aber die Erwartungen er-
wiefen sich als trügerisch. Am 2. Januar hatte Paul von Nusdorf sein Amt
niedergelegt und war wenige Tage darauf gestorben. Die Unterhandlungen
waren infolgedessen verlegt worden und sollten am 29. Januar zu Marienburg
geführt werden""). Ohne zu einem Ergebnis gelangt zu sein, wurden indessen
die Verhandlungen, die unter Ausdorfs Amtsverwefer stattfanden, auf die
nächste Tagfahrt verschoben. I u seinem Nachfolger wurde im Apr i l 1441 Kon-
rad von Erlichshaufen ernannt, ein Mann , der die redliche Absicht hatte"^), die
Nürnberger Angelegenheit endlich zur Entscheidung zu bringen. An gutem
Willen fehlte es ihm nicht, für die Wohlfahrt aller einzutreten) aber trotzdem
mußte noch mehrmals in der Sache verhandelt werden, bevor die Verhältnisse
geklärt wurden. Hatte Paul von Rusdorf eine Polit ik betrieben, welche die
Forderungen der Städte fchroff ablehnte, so versicherte er im Gegensatz dazu,
„das her vil lieber welde, das die stete gedigeten, denne das sie vorlurben""°).
Daß der Haß einiger Städte bei den bisher erlittenen Mißerfolgen immer
mehr anwuchs, läßt sich wohl verstehen, und daß auch der Wunsch laut wurde,
den Nürnberger Kaufleuten den Zutritt zum Kaufhaus zu verbieten, ist nur
eine notwendige Folge dieser Verhältnisse. Indessen fanden derartige Eingriffe
in die Handelstätigkeit der Oberdeulfchen doch nicht die allgemeine Zustimmung
der Städte. Denn Thorn erklärte wenigstens am 25. Juni 1441 „als den
Noremberg eine erliche keiserreichs stat ist, so sint sie gleik andern wirdig uff
das koupenhuws zu geende""^). I m übrigen erfuhr die Nürnberger Angelegen-
heit auf dieser wie auch auf der folgenden am 25. November 1441 anderer
dringlicher Angelegenheiten wegen eine abermalige Vertagung. Am 14. März
1442"8) sah Elbing die Abgesandten der preußischen Städte wiederum in
seinen Mauern bei den bekannten Verhandlungen. Die Städte begehrten hier,
daß den Nürnbergern verboten würde, Sporen und Spezerei ins Land zu

"2) Auf ähnliche Verhältnisse stoßen mir bei den Beziehungen Zwischen Ober-
deutschland und Ungarn. Auch hier lag es im Interesse der beiden Beteiligten, einen
unmittelbaren Verkehr herzustellen, der von den jeweiligen politischen Zuständen in
Österreich unabhängig war. Vgl. Th. Mayer, Der auswärtige Handel des Herzogtums
Österreich im Millelaller, S. 27.

"«) Vgl. H.R. I I , 2, Nr. 405, § 2, und Vorwort zu Nr. 421.
i«) H.N. I I , 2, Nr. 422, ß 3.
"5) M . Toeppen, Akten der Ständetage II, S. 591.
"«) H.A. I I , 3, Nr. 81, ß 5.
"^) tz.N. I I , 2, Nr. 478, § 8 u. 9 und M . Toeppen, a. a. O. I I , 346.
"») H.N. I I , 2, Nr. 562, § 24 und M . Toeppen, II, 410.
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bringen, sunder Pfeffer, Safran und dergleichen: dadurch richteten sie die
Handwerker und Kaufleute zu Grunde, die schwer darüber klagten. Der Hoch-
meister hätte diesmal wohl nicht umhin gekonnt, den Anträgen nachzugeben,
wenn es nicht zwischen der Ritterschaft und den Städten zu einer Unstimmig-
keit des Pfundzolles wegen gekommen wäre. So aber machte der Landadel
geltend, daß die Wünsche der Städte zum Schaden des Ordens seien und bat,
daß der Hochmeister den Artikel nicht „zu lifse, wen er were den gebietigern
als wol schedeüch als en". Wie sollte sich nun der Hochmeister diesen beiden
gegensätzlichen Forderungen gegenüber verhalten? Wenn er Diplomat war,
durfte er keinem Antrage zustimmen. Was blieb also weiter übrig, — als die
Angelegenheit zu vertagen. So setzte er deshalb den Artikel von der Tages-
vrdnung ab mit den Worten „ i r seyts nicht eyns umbe den artikel, voreyniget
«uch voer underenander".

Nunmehr wollten die Städte die Regelung der Sache selbst in die Hand
nehmen und verhandelten am 11. November 1443"«) darüber zu Danzig. Die
Bill igung des Hochmeisters fand aber ihr Vorgehen nicht, weil er wünschte,
„daß lande und stete zcusampnekomen",' er legte also Wert auf einen gemein-
samen Beschluß von Land und Städten.

I m M a i 1445^") erschien endlich eine Landesordnung für das ganze
Ordensland. Sie enthielt auch die folgenden Bestimmungen über den Handels-
verkehr der Nürnberger: „Item das man den Norembergern zculasse, das sie
alleine den jarmarkt zcu Marienburg Walpurgis und czu Danzig Dominici be-
suchen mit redelicher wäre und kouffenschatz, und keinen markt me in dem
jare, und sunderlich, das sie keine spitczerie hier in das landt meer czu vor-
kouffen brengen noch keinen wochenmarkt in den steten im lande meer Halden,
domethe sie die Handwerker vorlerben und das men sie nicht vorbaß me das
jar obir hier im lande laesse legen, noch er leger gestate zcu haben, noch gesel-
schafft mit imand hir im lande haben, bey 10 guthen marken, alfo fachen men
das erfaret."

Das langersehnte Landesgesetz lag also nun vor: sein Inhalt deckt sich mit
der Forderung des Jahres 1439, nur daß den Nürnbergern noch der Besuch
des Dominikmarktes in Banzig erlaubt ist. Aber — es trat nicht in Kraft, weil
bie meisten Gebietiger ihm die Zustimmung versagten^"). Die Nürnberger An-
gelegenheit blieb demnach weiter in der Schwebe. So sahen sich dann die
Städte zu dem Beschluß gedrängt, selbst einen Termin festzusetzen, wenn der
Hochmeister nicht „binnen kortez" eine Tagfahrt berufen würde^-). So energisch
sie aber auch auftraten, um endlich eine Enlscheidng herbeizuführen — die
nächsten Tagungen brachten ihnen doch nicht die Erfüllung ihrer ÄNnsche. Ja,
die Tätigkeit der Nürnberger hatte immer weiteren Umfang angenommen: sie
Zogen sogar ins Hinterland, um Flachs, Garn und Leinwand aufzukaufen, und

«») ft.R. I I , 3, Nr. s i , 8 5, auch M . Toeppen, a. a. O. I I , 591.
«") M . Toeppen, a. a. O. I I , 670.
i") M . Toeppen I I , S. 664, auch P. Ostwald, a. a. O., S. 97. Daß die Forderung

Vom Mai 1443 ohne Wirkung blieb, zeigt auch H.R. I I , 3, Nr. 231, § 7.
«-) M . Toeppen, a. a. O. I I , 689) H.N. I I , 3, Nr. 231, § 11.
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dabei waren ihnen noch etliche Bürger behilfliche). Auf den nächsten Städte-
tagen zu Elbing"') ^ 5. Apr i l 1446 —, zu Marienburg^) ^ 30. Apr i l 144k
— und wiederum zu Elbing"") — 9. Juni 1446 ^ traten die Gegensätze unter
den Teilnehmern abermals fo stark hervor, daß die Angelegenheit wiederum
eine Vertagung erfuhr. I w a r hätten wohl Teilverordnungen der Notlage bis
zu einer endgültigen Regelung der Frage zunächst abhelfen könnnen, aber da-
von wollte der Hochmeister zugunsten eines allgemeinen Landesgesetzes nichts
wissen. Inzwischen aber wuchs die Not der städtischen Handwerker zusehends^
und ihre Klagen wurden immer eindringlicher.

Einen Einblick in die traurige Lage der Thorner Messerschmiede gewährt
uns ihre Eingabe an den heimischen Rat, ein Schreiben, das seiner Bedeutung
wegen hier wiedergegeben werden sol l "^: „Ouch liben heren, wir klagen gote
und euch, daz wir obirfuret werden mit auslendischen messern von den Noren-
bergern. Mochte es gesin, daz is hir worde, als czu Crakaw ader czu Breslaw,
daz man ir nicht seile helte in der Woche noch keinen markettag, funder im
rechten jarmarkte, als helt mans czu Crokaw und czu Breslaw und do außer
landes in allen enden. Ersamen liben Hern, wir bitten eweren herliket, daz i r
uns dis weldet wandeln ader wir müssen vorterben."

Trotz dieser überaus mißlichen Lage mußten die Handwerker die ober»
deutsche Konkurrenz noch ein volles Jahr ertragen. Nachdem auch die Tagun-
gen zu Marienburg am 4. A p r i l ^ ) und zu Elbing am 23. Apr i l 1447"«) die
Nürnberger Angelegenheit nicht geklärt hatten, und alle Versuche, eine allge-
meine Landesordnung zur Durchführung zu bringen, gescheitert waren, be-
quemte sich der Hochmeister endlich dazu, am 3l). März 1448"°) den schlimmsten
Nöten durch ein Gesetz abzuhelfen. Mas man ein halbes Jahrhundert lang
erstrebt hatte, war jetzt erreicht. Auf gesetzlichem Wege follte der Verkehr der
Nürnberger und um der gleichen Behandlung wegen auch der anderer aus-
limbischer Krämer im Preußenlande geregelt werden. Am 3. M a i desselben
Jahres^") wurde die Verordnung des Hochmeisters dem Lande mitgekeilt.

Der Inhalt des Erlasses deckt sich genau mit der bereits 1445 in der
Landesordnung vorgesehenen Anweisung, nur daß die Strafe von 10 M a r k auf
20 M a r k erhöht ist.

Es wird sich nun darum handeln, im folgenden noch näher zu erläutern,
welche Rechtsgrundlagen den preußischen Städten mit dieser Verordnung in die
Hände gegeben waren.

Mährend bis jetzt, wie schon erwähnt wurde, der Handel der Nürnberger
von gästerechtlichen Beschränkungen im allgemeinen frei war, follten von nun

«-,) H.N. I I , 3, Nr. 231, § ? u. 9: M . Toeppen, a. a. O. I I , 689.
"«) H.R. I I , 3, Nr. 232, § 8; M . Toeppen, a. a. O. I I , SW.
"°) H.R. I I , 3, Nr. 233, 8 2: M . Toeppen, I I , 699.
"«) H.N. I I , 3, Nr. 235, § 2: M . Toeppen, a. a. O. I I , 711.
«7) H.R. I I , 3, Nr. 273, ß 2 u. 3; M . Toeppen, I I , 754.
«8) H.N. I I , 3, Nr. 280, 8 7: M . Toeppen, a. a. O., I I I , 8.
«») H.N. I I , 3, Nr. 282, § 11: M . Toeppen, II I , 16.
"») M . Toeppen, I I I , S. 48 und O.R. I I , 3, S. 331, Nr. 403, 404.
i") M . Toeppen, II I , S. 58 und H.N. I I , 3, S. 331, Nr. 404.
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an Bestimmungen dieser Ar t auf sie Anwendung finden. Der völlig freie Han-
del war ihnen nur auf dem Jahrmarkt zu Danzig Dominici (Anfang August)
und zu Marienburg Walpurgis (Anfang Mai ) erlaubt. Nur einmal also waren
die Monopole der städtischen Händler und Gewerbetreibenden für eine gewisse
Zeit aufgehoben, und nur hier sollte der Nürnberger Kaufmann vollständige
Freiheit des Ein- und Verkaufs genießen. Die Tätigkeit, als sogenannte Land-
fahrer mit den Erzeugnissen des heimischen Gewerbefleißes^) und mit den
aus dem Orient eingeführten Spezereien die Wochenmärkte in den Städten
und auf Straßen und Flüssen das flache Land zu befuchen, war fomit unter-
bunden und gerade der gewinnbringende Kleinhandel lahm gelegt. War auch
ihr Aufenthalt in den Städten bisher keiner zeitlichen Beschränkung unter-
worfen, fo wurde ihnen nunmehr durch radikale Maßnahmen verwehrt^
Vinterlage zu halten, Haus und Hof zu erwerben"'), eigen Rauch und Feuer,
beständige Speicher, Packkammern und Lager zu hallen, eigene Geschäfts-
räume anzulegen und zu mieten und damit durch herausgesteckte Zeichen und
Fähnchen Käufer anzulocken. Das Verbot, Winterlage zu halten, hatte für
den tätigen Nürnberger Kaufmann insofern große Bedeutung, weil ihm nun
versagt war, in diesem Zeitraum an dem geselligen Leben teilzunehmen, welches
in den Städten blühte und Gelegenheit bot zur Annäherung zwischen Fremden
und Einheimischen. Gleichzeitig war ihm auch die Möglichkeit genommen,
Vorbereitungen für neue Handelsunternehmungen im Frühjahr zu treffen. So-
wollte man alfo auch verhindern, daß die Nürnberger fich Kenntnisse des Ortest
der Menschen und Verhältnisse in den neuen Handelsgebieten verschafften,
die sie dann geschäftlich ausnutzen konnten, datz sie ferner an der Gunst der
Städte teilhatten, wo sie ersichtlich den Nahm abschöpften.

Endlich hatte man dem Nürnberger Kaufmann untersagt, mit Einheimi-
schen in geschäftliche Verbindung zu treten und Handelsgesellschaften zu bilden,
denn der Unterschied zwischen Bürger- und Fremdengut konnte zu leicht dadurch
verwischt und für letztere lokale bzw. hansische Handels- und Zollprivilegien in
Anspruch genommen werden. Alle vorgenannten Maßnahmen würden ja dann
auch illusorisch werden.

Für Mißachtung der Verbote war eine schwere Geldbuße in Aussicht
gestellt.

Diese den Handel der Nürnberger eingrenzenden Bestimmungen waren
recht schwer, und ihre Nachteile auf den oberdeutschen Handel müßten wir
sehr hoch anschlagen, wenn alle Satzungen auch wirklich durchgeführt wären.
Der weitere Verlauf der Entwicklung aber zeigt uns, daß sich der Handel der
Nürnberger noch weiter sehr wohl lohnte.

" 2 j Wenn Tille, S. 112 meint, daß der Vertrieb der gewerblichen Erzeugnisse aus
Nürnberg bei den maßgebenden Städteboten weniger Mißmut erregt habe, fo glaube
ich dem nicht Zustimmen zu können, weil ja in der Verordnung eigens hervorgehoben
ist, den Nürnbergern den Besuch der Wochenmärkte zu verbieten, domethe st die Hand-
werker — d. h. doch die Hersteller der gewerblichen Erzeugnisse — vorterben.

«») H.N. I I , 3, N r . 593, ß 2 u. 5? H.R. I I , 4, N r . 134, 8 6 und S. 95, Anm. 1.
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Übertretungen des Erlasses müssen trotz der angedrohten schweren Strafen
noch vorgekommen sein, so daß die Städte sich schon nach einem Vierteljahr
W . August 1448) zu Marienburg genötigt sahen, sich gegenseitig das Ver-
sprechen zu geben, auch genau die Verordnungen des Hochmeisters zu be-
achten""). Der Danziger^) Rat besonders scheint es mit der Durchführung der
Verordnungen nicht genau genommen zu haben, da ihm vorgehalten wird —
27. November 1449"«) — daß viele Bürger der Stadt mit den Nürnbergern
gemeinsame Geschäfte betrieben. Die Absicht der preußischen Städte, die ober-
deutschen Kaufleute fo gut wie ganz aus dem Lande fern zu halten, war also
nicht erreicht und wurde auch in Zukunft nicht erreicht) unaufhaltsam drang
ihr Handel gegen Osten vor. Ja, die Verkehrssperre brachte dem eigenen Lande
so schwere Nachteile, daß viele Bürger nur dadurch noch etwas verdienen
konnten, daß sie die Beziehungen mit den Nürnbergern fortsetzten, etwa in der
Ar t , daß sie gegen Provision ihren Namen hergaben zur Umgehung der eigenen
Satzungen wider den Fremoenhandel"^).

Noch einmal traten zu Marienwerder am 8. März 1450"«) die Städte zu
dem Beschluß zusammen, „daz man die Noremberger so uffte broche unde busse,
so mannich stunt sie kegen die gemeyne ussatczunge der jarmarkte Walpurgis
und Dominici kouffslagen. Item von der spitczereye das me'n die alle umme
neme geleich als es berecesset ist unde nicht gestate veile czu haben".

Die Städte mußten bald einsehen, daß alle ihre Maßnahmen nicht zum
Ziele führten. Deshalb beschlossen sie auf der Tagfahrt zu Elbing am 19. Apr i l
1456^) die Überschwemmung des Landes mit Nürnberger Ware und allerlei
Spezerei auf andere Weise zu verhindern. Durch direkte bzw. indirekte Steuern,
die auf die vorgenannten Waren gelegt wurden, — es sollten auf die M a r k
zwei gute Schilling gegeben werden — fuchten sie nunmehr den Einheimischen
Kaufmann und Handwerker zu schützen.

Als sich die Städte nach der Unterwerfung des Ordensgebietes unter die
polnische Krone ihre Freiheiten und Privilegien von Kasimir bestätigen ließen,
werden sie dazu auch die Verordnungen gegen die Nürnberger gerechnet
haben. Nur von Danzig wird uns berichtet, daß es sich 1457 ausdrücklich zu-
sichern ließ, „das kein Noremberger in der vorgeschrebener unsir stat Danczig
macht, privilegia addir freiheit haben sal zcu kouffslagen addir zcu wonen an
willen, wissen und volborth der burgermester, radmanne, schepper und gantze
gemeine unsir stat Danczik"^"). Trotz der scharfen Bestimmungen, welche auf

««) H.N. I I , 3, Nr. 414 und M . Toeppen, a. a. O. II I , S. 76.
"5) Vanzig hat auch die Politik des Ordensmeisters beeinflußt: daher erklärt sich

wohl auch ein Teil der Politik des Hochmeisters gegen die Fremden.
««) H.N. II, 3, Nr. 580, ß 4 und M . Toeppen, a. a. O., I I I , S. 114.
"?) Ähnlich war auch den Engländern gegenüber das Verhalten einiger Vanziger

Bürger, die englisches Gut vor der Beschlagnahme verbergen halfen. E . Schulz,
Vie Hanse und England von Eduard III. bis auf Heinrich VIII. S. 57.

«») H.N. I I , 3, Nr. 593.
"«) M . Toeppen, a. a. O., IV, S. 493.
"«) M . Toeppen, a. a. O., IV, S. 559.
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Betreiben der preußischen Städte über den Handel der Nürnberger getroffen
worden sind, zeigt uns das 16. Jahrhundert doch wieder eine rege Tätigkeit der
oberdeutschen Kaufleute in der Meichselstadt. Alle im 15. Jahrhundert von
Handwerkern und Kaufleuten fchwer erkämpften Verordnungen gegen die un-
bequeme, ja man möchte fast fagen unheimliche Konkurrenz sind gewissermaßen
über den Haufen geworfen. Wie einst der junge hansische Kaufmann als Faktor
auf einem der ausländischen Kontore in Bergen, Nowgorod usw. sich Men-
fchen- und Geschäftskunde erwarb und die M i t te l zu einem eigenen Geschäft,
so begannen jetzt tüchtige und unternehmende Nürnberger Kaufleute als Fak-
toren z. B . in Danzig ihre Laufbahn oder blieben auch dauernd in diefem ge-
winnbringenden Geschäft. So treffen wir im Jahre 1535 in Danzig den Faktor
Merten Noseler des Nürnberger Lederhändlers Heinrich Kno f f ^ j .

Daß die Handelsbeziehungen zwischen den Kaufleuten beider Städte in der
Tat recht rege waren, läßt sich auch aus der Klage erkennen, die Danzig auf
Anregung Nürnbergs an Wi lna und Kowno weitergibt, worin über Gebrechen
öes Litauischen Garns geklagt wird"^).

Mährend wir über Handelsbeziehungen zwischen Nürnberg und den
preußischen Städten Thorn, Marienburg, Königsberg, Elbing, die noch im An-
fang des 15. Jahrhunderts von Bedeutung waren, infolge des völligen Ab-
schlusfes im 16. Jahrhundert nichts mehr hören, spielt Banzig im Nürnberger
Handel immer noch eine große Nolle. Je ausschließlicher nämlich die preußischen
Städte auf den Export ihrer Hinterlande beschränkt wurden, desto mehr traten
öie an den großen Strommündungen vor den übrigen hervor. So überflügelt
Danzig im 16. Jahrhundert seine vorher bedeutenden Nachbarn"-').

Lag im 15. Jahrhundert der Handel zwischen Nürnberg und den preußi-
schen Städten ausschließlich in den Händen der oberdeutschen Kaufleute, weil
den preußischen Händlern die nötige Geschäftsgewandtheit, Umsicht und Reg-
famkeit und die Kenntnis der Sprache und der kaufmännischen Schreibweise
fehlte, so war das im 16. Jahrhundert anders geworden, denn zahlreich sind die
Beziehungen der Banziger nach Leipzig und Nürnberg/"). M a n hatte ein-
gesehen, daß mit den radikalen Maßnahmen, wie sie im 15. Jahrhundert er-
griffen wurden, die feindliche Konkurrenz doch nicht wirksam bekämpft werden
konnte, sondern der Handel nur nach andern Orten hin verscheucht wurde.

' " ) P. Simson, Danziger Inventar, Nr. 816. K. ist wohl reiner Großhändler.
"2) Ders., Nr. 1162, vgl. auch Nr. 5512.
i7») Mehr noch als Lübeck spielte um diese Zeit in Vanzig der Handelsverkehr

der Fugger eine Nolle. Ihre Erze schaffte die Gesellschaft die Weichsel abwärts, um
sie von Danzig aus nach Westen zu verschiffen und damit in den Hauptverkehrsbereich
der Hanse einzutreten. Hatte Lübeck, wie bereits erwähnt wurde, diesem Eindringen
der Konkurrenz entgegenzutreten versucht, so hatte doch Danzig selbst gegen die Unter»
nehmungen der Fugger ntchts einzuwenden. Ernstlich wird sie deshalb von der Trave-
stadt auf die Folgen hingewiesen, die das Anwachsen des Handels der großen Gesell-
schuften für sie — die Hansestädte — haben werde. H.N. II I , 6, Nr. 355.

"«) P. Simson, Danziger Inventar, Nr. 3573/74- 5013/14: 5021; 5602; 6204: 6291.
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Deshalb griffen die Vanziger nunmehr zu einem wirklichen Gegenmittel, sie
fuchten so viel wie möglich den Handel nach Nürnberg selbst in ihre Hände zu
bekommen.

Die Behandlung der Nürnberger im Gebiet
der Livländischen Städte.

In der Ieit, als dw oberdeutsche Expansion nach Norden und Nordosten
in großem Maße beginnt — vor der Mitte des 15. Jahrhunderts —, erscheinen
Nürnberger Kaufleute auch in Livland und dessen russischem Hinterland. Trotz
der sirengen hansisch-livländischen Sperrpolitik^j hatten sie hier Eingang ge-
funden und waren besonders neben den Holländern als scharfe Konkurrenten
der hansischen Kaufleute aufgetreten. Unumstritten hatte die Hanfe bisher hier
allein Handel getrieben: im 2. Jahrzehnt"") des 13. Jahrhunderts aber treffen
wir auf die Holländer, die felbst in den livländischen Städten ihre Waren ein-
und ausführen. Bald indessen richten sich die Verordnungen der Städte gegen
ihr Vordringen. Während dann bereits am Beginn des dritten Jahrzehnts gegen
den immer ansehnlicher werdenden Verkehr der Seeländer und Holländer
Maßnahmen beraten und ergriffen werden"^), die nach einer gewissen Ein-
fchränkung "u) ^ der Folgezeit wieder mit ganzer Strenge"") aufgestellt
werden, erfahren wir von Klagen über die Nürnberger erst in der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts. Wahrscheinlich aber sind sie schon längere Ieit hier tätig
gewesen und haben ebenso wie in Preußen beim Ordensmeisier, so auch hier
beim Meister von Livland -^ wie die Holländer"") — einen Rückhalt für ihren
Handel gefunden. Nach den bisher gedruckten Quellen ist allerdings nur sicher̂
daß sie im Jahre 1457 da waren, als sich die livländischen Städte mit ihnen
auf der Tagung zu Wolmar am 13. Februar"^) befaßten. „Hier hebben fe ge»
fproken van den Norenbergeren, de desse lande, stede unde ok Nussenlande vor-
soken mit erer kopenfchoppen unde in der gemenen henze nicht begrepen zin",
aber zu einem bestimmten Beschlusse über die Beschränkung ihrer Tätigkeit
war man — wahrscheinlich des Landmeisters wegen —, nicht gekommen. Die
Angelegenheit wurde vertagt, und man nahm sich vor, „tor negesien daghvarö
dat wedder intobringende".

Und in der Tat, gerade nach einem Jahr, am 5. Februar 1458"^) steht diese
Sache wieder auf der Tagesordnung zu Wolmar. M i t gewohnter^) Schärfe

"») Vgl. etwa H.R. I, 7, Nr. 609, § 23 und Nr. 800, § 11.
"«) H.R. I, 6, Nr. 396 a, ß 7.
" y g.R. I, Nr. 6, Nr. 396 a, ß 7? Nr. 397, § 39: H.N. I, 8, Nr. 4? H.N. I I , 1.

Nr. 800 ß 11.
"«) Liv-, Esth-, Kurl. Urk.-B. VII, Nr. 412: H.R. I, 8, Nr. 4: H.R. I I , 1,

Nr. 226, ß 9: vgl auch W. Stein, Beiträge Mi Geschichte der deutschen Hanse,
S. 133/134.

"«) H.R. II, 1. Nr. 321, § 27: 2, Nr. 608, § 28: 3, Nr. 588, ß 4.
«") W. Stein, Beiträge zur Geschichte der deutschen Hanse, S. 133.
i«) H.R. I I . 4, Nr. 478.
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Werden diesmal über die Nürnberger, „de hir ere kopenschopp holden unde
allem manne in deme dele to vorfange zin unde doch nicht in der henze be-
grepen", Maßnahmen beschlossen, die bei hoher Strafe für einen Verstoß den
freien Handel auf nur drei Tage beschränken. „By 50 mark Nigesch wurde ge-
boten, dat ze hir kopslagen mögen, kopen unde vorkopen eyns ymme jare, als
i t en denne gelevet, unde nicht lenk mit eren guderen dan 3 dage utstan unde
denne darna wedder invlyen unde toslan und nicht mer vorkopen".

Bei diesem Gebot handelte es sich also nur um eine Einschränkung des
Kleinhandels, llber den Großhandel waren noch keine Bestimmungen ergangen,
«r war demnach damals nicht verboten. So betrieben denn auch die Nürnberger
außer dem Kleinhandel an den erlaubten drei Markttagen ihre Geschäfte im
großen in Häufern und Kellern, die sie von Bürgern gemietet^) hatten, wei-
ter. Ja, sie fchlossen sogar Handelsgesellschaften mit Einheimischen, für die der
so gestaltete Betrieb auch recht lohnend gewesen sein mußte.

Da brachte überraschend der Anfang des Jahres 1461 auch in bezug auf
den Großhandel eine einschneidende Verfügung. Der Städletag zu Pernau^)
im Februar dieses Jahres gab den Bürgern selbst „ in dusfen Lifflandesfchen
sieden" auf, den Nürnbergern, außer an den drei Markttagen, keine Möglich-
keit zu bieten, ihre Geschäfte Zu betreiben. Deshalb wird verboten, ihnen „jenige
ftenhufere noch kellere tho hure" zu überlasten, „dar fe eren kraem utvlyen".
Ja, um eine genaue Befolgung der Befchlüfse zu erzwingen, wird auch den
Bürgern für Verstöße eine Strafe von „IN marken Nigesch funder beschoninge
fo vaken dat gefchuet", in Aussicht gestellt. Ein besonderes Augenmerk hatte
man auch auf die Handelsgesellschaft zwischen Nürnbergern und Livländern
gerichtet. „ B y 50 marken Nigefch funder alle gnade der siadt dar it geschuet
to botende unde to beterende", waren sie verboten. Eigenartig berührt
uns endlich die letzte Maßnahme der Städte gegen die unheimliche
Konkurrenz""). Um das Vordringen der oberdeutschen Kaufleute in die inneren
Territorien zu verhindern, hatte man geboten, „ze upp de forake nicht to
don"^ ) . Diefe Bestimmung läßt uns erkennen, daß man auch die Beziehungen
öer Nürnberger landeinwärts dadurch abzufchneiden unternahm, daß man sie
von den Svrachschulen ausschloß.

Daneben werden auch die Wolmarer Bestimmungen — „dat olde recezze
van den Norembergeren ymme jare 58 berecesset" — die scheinbar auch nicht
genau innegehalten waren, noch einmal in Erinnerung gebracht und den
Städten die Verpflichtung auferlegt, „dat fulvige recesse by werde und macht to
holdende" und die Nürnberger für Verstöße gegen biese Bestimmungen mit
„der vorgeschreven pene van 50 marken Mgesch zu belegen".

H I I , 4, Nr. 568.
Vgl. Die allgemeinen Bestimmungen vom Jahre 1450, Anm. 179.

««) H.A. I I , 5, Nr. W, § 3.
«5) H.A. I I , 5, Nr. 60, ß 5.
««) H.N. I I , 5, Nr. 87.
«y H.R. I I , 5, Nr. S0, § 5.
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M i t Strenge überwachten in der Folgezeit die Städte die Beobachtung
ihrer Beschlüsse, und schon im selben Jahre bestraften sie den Verstoß eines
Nürnbergers"^). Worin seine Übertretung bestand, erfahren wir nicht sicher,
wohl aber, daß er „gepandet" ward. Wahrscheinlich handelt es sich indessen um
dieselbe Angelegenheit, die noch im Jahre 1465 des weiteren ausgeführt wird.

Drei Jahre, nachdem die oben erwähnten scharfen Bestimmungen ergangen
waren, erneuerten die Städte am 21. Februar 1464"«) zu Wolmar den alten
Beschluß und verpflichteten sich, ihn „by vuller macht in siner wise ernstliken"
zu halten. Daß es den Städten in der Tat ernstlich darum zu tun war, sich
die Nürnberger vom Leibe zu halten, zeigt uns die Korrespondenz der Ver-
sammlung zu Pernau vom 12. März 1465"°), Sie legt aufs deutlichste die Ein-
stellung gegen die Nürnberger klar. Sogar gegen diejenigen unter ihnen, die als
Handelsknechte nach Livland kamen, brachte Aeval jene erwähnten Beschlüsse
zur Anwendung. Der Lübecker Bürger Clawes Munther — er stammte aus
Nürnberg/") — hatte Güter nach Livland gesandt und seinen Knecht mit der
Ausführung des Handelsgeschäftes beauftragt. Ihm — er ist auch Nürnberger
Herkunft wie sein Herr, aber ohne Lübecker Bürgerrecht, — werden in Reval
die Güter abgepfändet. Lübeck, dem Clawes Munther feine Klagen vorbrachte,
wandte sich an Reval und forderte Freigabe der Güter. Dem gegenüber heißen
indessen die zu Pernau versammelten Natssendeboten der livländischen Städte
die Weigerung Nevals gut, und weifen darauf hin, daß die Pfändung recht-
mäßig erfolgt sei. Denn die lioländischen Städte, so erklärten sie, hätten kürz-
lich den alten Rezeß erneuert, daß die Nürnberger, „de doch in allen enden de
kopenschopp sere vorderven, dat de hiir in dessen skeden nene gudere anders
vorkopen sollen dan dat ze sollen unde moghen hir uthstan in dessen sieden mit
eren guderen oppenbar dre dage langh unde in der myddelten tiid vorkopen
so velle ze mögen, unde na den dren dagen sollen ze hir nicht mer ulhstan noch
vorkopen unde nymandes van den borgern sal en sienhuse edder Keller vor-
huren". Der Knecht von Munther hat wider dieses Statut gehandelt, und ist
„umme sine broke unde pene darup gesath gepfändet worden, welke pande eme
noch vri i zin, so de broke unde pene uthgerichtet is, alse de heren van Nevm
sineme knechte ok sulvest unlanges angehoben hebben": den Schluß der Kor-
respondenz bildet das Ersuchen an Lübeck, den Clawes Munther anzuweisen,
daß er Neval nicht weiter behellige.

Diese Einigkeit der livländischen Städte in der Bekämpfung der auswärti-
gen Konkurrenz konnte natürlich nicht ihre Wirkung verfehlen. W i r hören
seit dieser Zeit nichts mehr von Nürnbergern im livländisch-russischen Handel
und dürfen daher wohl annehmen, daß es bei diesen ersten Versuchen der Nürn-
berger, in ihn einzudringen, blieb und die energische Abwehr durch die Liv-
länder weiterhin Erfolg hatte. Aber nur wenige Jahrzehnte hatten sie die Ge-

«») H.R. I I , 5, Nr. 101, § 15.
«») H.R. I I , 5, Nr. 384, ß 21.
««) H.R. I I , 5, Nr. 589.
5«) Vgl. G. Fink, Die Lübecker Leonhardsbrüderschaft w Handel und Wirt-

schaft, S. 333.
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nugtuung, sich dieser oberdeutschen Konkurrenz erwehrt zu haben. Denn schon
bald nach der Jahrhundertwende erscheint ein neuer Wettbewerber — auch ein
oberdeutscher — dem gewaltige Mi t te l und Protektionen zur Verfügung"'^
standen, die Fuggergesellschaft. W i r haben sie in ihrer Tätigkeit bereits kennen
gelernt und wollen auch hier des näheren auf sie eingehen.

Ihr Auftreten"') in Livland fällt zeitlich zusammen mit den schon oben
erwähnten Mahnahmen, die gegen sie ergriffen werden. Damals — nach
Schließung des Nowgoroder Kontors 1494 — verdoppelten die livländischen
Städte ihre Anstrengungen"*), den russischen Ausfuhrhandel in den Mauern
ihrer Städte zu sammeln und sogar die zur See anlangenden deutschen Kauf-
leute allem hansifchen Gemeinsinn zum Trotz im Kauf und Verkauf von den
Russen entfernt zu halten. Wie mutzte sie da die Empörung ergreifen, als be-
kannt wurde, „daß eyn Lettouver van den Fuggern mith gude to Mghe ange-
komen und tor Muscow getagen" ist. Die Versammlung zu Wolmar beschäf-
tigte sich daher am 7. August 1513 mit den unwantlicken kopluden, als „den
Fuckern und andern outen der hense, welke hir duth lanth befokken und nicht
gefolget den recessen und bolevinghen der siede sendebaden". M a n war eins,
„so wor de fremde kopman ankumpt an jenighe stadt disser drier, dar schal he
syne wäre sliten und nicht wider int lanth flan""^).

Außerdem wurde gerade wegen der Fugger „ock ernstlick to holdende bo»
slaten, vam aller Hern ertzbifchop und hoich Hern meister mith tzamvt oren wer-
digen ordens gebedigern und gestrengen ritterschop", Abertretungen der Gesetze
schärfer und unnachsichtiger denn je zu ahnden und jeglichen Widerstand mit
Gewalt zu „sturen". Indessen, mögen auch die Städte famt Erzbischof, Hoch-
meister und Ordensrittern in der Abwehr des fremden Kaufmanns einig ge-
wesen sein, das Verhängnisvolle war, daß die Spannung zwifchen der Zanse
und dem moskomilischen Fürsten dauernd groß war"°) und man immer be-
fürchten mußte, daß der Großfürst, um die Städte gefügig zu machen, die
Dänen oder die Fugger gegen sie ausspielen"^ würde, so daß ein leidlich
freundliches Verhältnis immer noch gewahrt werden mußte. Daran lag auch
den Ständen. And daher konnten die Städte in ihrem eigenen Bereich nicht
immer so vorgehen, wie sie es gern getan hätten. Das zeigte sich z. B., als sie
gegen die ständische Verfügung „dat men de drudde march sulvers an de munte
bringen mußte""«), Einspruch einlegten und verlangten, daß der Satz „gemetiget
mochte werden". Da wurde „en gedruwet, dar se dat nicht bringen wolden de
Fucker brochtent geherne""»).

«2) Vgl. zu den in Kapitel III gegebenen Anmerkungen. Noch etwa H.R. l l l ,
8, Nr. 439. >-.

«2) H.R. II I , 6, Nr. 117.
««) Vgl. etwa O.R. II, 2, Nr. 602, § 5: 603, § 3? 623 ß 3; I I , 6, Nr. 143; 144,

§ 1; 145, ^ - ferner F. Aörig, H.I. Nr. 131, S. 5. und W. Vogel, Kurze Geschichte
der deutschen Hanse, S. 88.

«5) H.R. III, 6, Nr. 522, ß 14.
"«) Vgl .Einleitung M H.N. III , 6.
«') O.A. II I , 0, Nr. 705.
«») Z.H. II I , 7> Nr. 39, ß 2W.
««) O.M. III , 7, Nr^ 39, ß 271. ., , ^ . , ^ ' .
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Welchen Wert hatte demnach unter diesen Verhältnissen die neue Ver-
pflichtung der Städte, „item gast mith ghaste to kopslaende, sunderlinghs mich
den Fuckern ,is oorbaden by vorlust der guter!" Ständig wuchsen die Handels-
beziehungen der Fugger, und ihre Tätigkeit gewann immer mehr an Boden.
Auch den „waszköep hadden de Fockers und grote geselschafter, de daerna
stunden, an sich gekregen"^"). Aber trotz der sich täglich ungünstiger gestalten-
den Zustände unternahm man im Jahre 1521 doch noch einmal den Versuchs"),
„by den heren der lande zu beantragen, dat sodanth afgestelt worde mit den
Fockers". Aber einen Erfolg dieses Unternehmens erfahren wir nichts, ja wir
dürfen wohl annehmen, daß es vergeblich war. Bie Abgaben, die bei den im
Zroßen St i l betriebenen Geschäften der Fremden natürlich auch recht betracht-
lich waren, hatten wohl für die Gunst der Herren den Ausschlag gegeben. Und
so stand auch hier, ähnlich wie im Gebiet der preußischen Städte, die territoriale
Wirtschaftspolitik der der Städte des Landes entgegen.

Siegreiche) drangen die Oberdeutschen vor, und immer eifriger verfolgten
sie im Bunde mit dem Bänenkönig ihre Interessen^).

Mittlerweile hatten sie auch „wunderlike wege"^") gefunden und standen
nun unter Vermeidung von Livland mit den Nüssen über Polen in Ver-
bindung. 3n dieser Ie i t — 1521 — wurde auch das Nowgoroder Kontor fque
caput e8t Kusianäie) für immer aufgehoben, weil die livländifchen Städte
eine Erhaltung und Erneuerung für zwecklos erklärten. Denn der Handel, so
meinten sie, habe andere Wege^) eingeschlagen, gehe über Smolensk und
Pskow und könne von dieser Bahn nicht mehr abgedrängt werden, auch hätten
öie Russen über Polen mit den Oberdeutschen Verbindung angeknüpft.

die Behandlung der Nürnberger in Posen.
Wie in den beiden vorsiehenden Kapiteln dargelegt ist, haben die sich mehr

nnd mehr häufenden gästerechtlichen Bestimmungen im Gebiete der preußischen
Städte und in Livland die Nürnberger veranlaßt, seit den vierziger Jahren
des 15. Jahrhunderts ihren Handelsverkehr nach Rußland über Binnendeutsch-
land und Posen umzulegen. Es dürfte daher von Interesse sein, ebenfalls in
dem letzteren Gebiete ihre Niederlassungspolitik näher zu betrachten.

Auch in diesem Verkehr übernahmen die Nürnberger Kaufleute die Auf-
gäbe, die Erzeugnisse ihrer heimischen Gewerbe bzw. italienische oder orientali-

2°«) H.R. I I I , 7, Nr. 113, 3 48.
2") H.R. I I I , 7, Nr. 370, § 15.
2°2) Darüber, daß sie auch bei der Seefahrt sich den hansischen Bestimmunqen nicht

unterwarfen, vgl. etwa H.R. I I I , 8, Nr. 439.
2°2) H.R. I I I , 7, Nr. 413, § 21N, 211, 228, 287, 288.
2°') H.R. I I I , 7, Nr. 413, § 288.
°«°j Vgl. H.R. I I I , 8. Nr. 203, § 3- Einleitung H.R. I I I , 8: ferner A. Minkler, Die

deutsche Hanse in Rußland, S. 80 f. nebst Anmerkung: siehe auch Th. Hirsch, Handels-
und Gewerbegeschichte Danzigs, S. IM.
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sche Produkte den östlich von ihnen gelegenen Ländern^«) gegen Eintausch
von Rohstoffen"") — Wachs, Pelzwerk und wenigstens um die Wende des
15. Jahrhunderts Schlachtvieh — zuzuführen^»). Es war zunächst der Süden
des polnischen Reiches, dem ihr wirtschaftlicher Eroberungszug zustrebte. I n
gerader Richtung ostwärts über Prag und Breslau führte anfangs der Weg.
Seit 1365 trieben sie in Gemeinschaft mit Breslauern'"") auf Grund eines be-
deutenden Privilegs Kasimirs des Grohen"") nach dem damals wirtschaftlich
aufstrebenden Polen Handel. Anter der Voraussetzung richtiger Zollentrich-
tung und Benutzung der gewöhnlichen Straßen gewährte es zunächst auf
M Jahre „omnidu8 et 8inßuli8 dul-Zen8ibu8 8eu cividu8 äe I^uremberk
mercat0l'ibu8 et qujdU8vi3 idiäem 6eZentibu8 et mercari volentibuZ per
omnia loca reßni 1103^1 et maxime per° civitatern lüi'ac:0Vlen3em aä teri'N3
Ku83ie U3que I^emderzam tran3eunäi, 3tanäi, mercänäi et omnia oppor-
tuna kacienäi et aä propr ia reäeunäi . . . . kacultatem". Unbeschränkte
Handelsfreiheit für ganz Polen und befonders für die Gebiete von Krakau
und Lemberg-"), an welchen den Nürnbergern zunächst besonders viel gelegen
war, sicherte also dieses Sonderrecht zu. Als die Frist abgelaufen war, erwirk-
ken die Nürnberger von Kasimirs Nachfolger-^) Wladislaus Jagiello —
ß!ol-i08i88imu8 princ:ep3 et äominu8 ^Iaäi8lau3 — und darauf von Wladis-
laus Warnensis eine Erneuerung jener ersten Iusicherung. I m Handelsleben
Krakaus erfreuten sich die Oberdeutschen einer besonderen Wertschätzung, wie
daraus zu ersehen ist, dah König Wladislaus Iagiello selbst für einen Krakauer
die Bürgfchaft übernimmt"'').

2nn) Handelsbeziehungen Oberdeutfchlands nach dem Nordosien — einen Verkehr
Negensburgs mit Kiew — glaubt H. Ammann,Iur Geschichte der wirtschaftlichen Be-
Ziehungen zwischen Oberdeutschland und dem deutschen Nordosten im Mittelalter,
S. W, bereits für das Ende des 12. Jahrhunderts annehmen Zu können — vgl. oben
Anm. 73 —. Er erfolgte durch Österreich und weiter wahrfcheinlich durch Anciarn.
Auch ein Verkehr Zürichs mit Polen bestand fchon in der ersten Hälfte des 14. Jahr-
Hunderts, vgl. Seite 51.

2«?) Ich möchte noch an dieser Stelle auf einenHandelsartikel des polnischen Ge-
werbes hinweisen, der, wie H. Ammann, a. a. O., S. 55—57 nachweist, eine weite
und starke Verbreitung gefunden hat, das ist das polnische Tuch. Es ist ein Erzeugnis
von ganz geringem Werte. Während sonst die Gewebe ihren Weg immer von Westen
und Süden nach Osten und Norden nehmen, sehen wir hier den umgekehrten Vor-
gang.

2u») Vg l . die Ausführungen Ammanns, a. a. O., S. 5l1.
2»») Den Breslauern war der Handel nach Polen von 1348"—1365 gesperrt- vgl.

G. Korn, Breslauer Urkundenbuch, N r . 243 und. S. M9.
2«) Veröffentlicht von A . Til le, Deutsche Geschichtsblätter 1913, S. 107. H. Am-

mann, a. a. O., S. 50, hält es für ganz Zweifellos, daß dieses Privi leg nur deit Abschluß
einer längeren Entwicklung bildet und die Handelsreisen der Nürnberger nach dem
Nordosten noch weiter zurückgehen.

2") Von Lemberg aus find die Nürnberger nach den Angaben H. Ammanns, a. a.
O., S. 51, auch nach Konstantinopel vorgedrungen.

212) <Pgl. dazu den B^lef des Nürnberger Nates an den Bischof Andreas Opa-
linski aus dem Jahre 1444, auf den wir weiter unten noch näher einzugehen haben.
"Veröffentlicht von G. Sommerfeldt, Forsch. 3. Gesch. Bayerns XV, S. 293.

21») (^oäex äiplomaticuz maiaris poloniae V, 21.
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Mögen nun, wie Tille^") für das Ende des 14. Jahrhunderts annimmt^
die Nürnberger Kaufleute auch schon die nördlichen Gebiete Polens — also
z. B . die Stadt Posen — aufgesucht haben, so gewann doch dieser nach Posen
gerichtete I u g erst größere Bedeutung, als der Weg über Böhmen und Bres-
lau unterbunden wurde. Und das geschah infolge der hussttischen Wirren^") im
Beginne des 15. Jahrhunderts. Der neue Verkehrszug, der durch Thüringen
und Sachsen^") führte, nahm dann seit den vierziger Jahren des 15. Jahr-
Hunderts immer stärkeren Umfang an, als die Nürnberger daran gingen, auch
auf diesen Weg ihre Beziehungen, die nach dem preußischen Zinkerland führ-
ten, umzulegen^).

Der Hauptverkehr der Nürnberger im völlig freien Handel mit Posenern
bzw. mit anderen Gästen spielte sich an den Jahrmärkten ab» von denen es
drei gab bei einer Gesamtdauer von über ein Vierteljahr^"). Aber auch über
diese Zeit hinaus betrieben die Oberdeutschen ihre Geschäfte im großen wie im
kleinen. Dieser Handelsbetrieb aber erregte, je mehr Nürnberger in Posen
erschienen, um so lebhaftere Mißstimmung gegen die oderdeutsche Konkurrenz.

Hatte bereits 1430 König Wladislaus Iagiello für die fremden Kaufleute
das Verbot ergehen lassen, ihre Waren außerhalb der Stadt zu verkaufen —
Schleese^") sieht in nonnull i mercatoreg, in8titore8 et al l i i quam
plures meckanici die Nürnberger — fo erfahren wir sicher doch erst anderthalb
Jahrzehnte später etwas über eine Einschränkung ihrer Handelsfreiheit
„contra et aävel-8U8 conce88ionem" durch die Posener Natsherren. Der
Nürnberger Rat, der für seine Kaufleute eintrat^"), bediente sich der Ver-
mittlung des Bischofs Andreas Opalinski von Pofen — r-everenäi^ime i n
(Hri8to pater et äomine! — um wieder einen freien und ungehinderten Ge-
schäftstrieb zu erwirken. Unter Berufung auf alte Abmachungen^) und P r i v i -
legien im Königreich, daß Nürnberger Bürger alle und jegliche Kaufmannschaft
im Lande treiben dürften, bat er den Bischof — kumil i ter petimu8 et

2«) Er beruft sich auf das Privileg des König Wladislaus vom Jahre 1390 und
auf das Posener Niederlagsprivileg. Vgl. <2oäex clipiomaticus maiori8 poloniae I I I ,
1390 und H. Wuttke, Städtebuch des Landes Posen, S. 38.

2«) Vgl. I . F. Roth, Geschichte des nürnbergischen Handels I, S. 165, ferner
den Brief Breslaus an Prag bei Rauprich, Ver Streit um die Breslauer Niederlage
1490—1515, S. 79.

2") Vie Leipziger Messen verdanken diesen Verhältnissen ihre stets wachsende
Bedeutung.

2") Vgl. S. 66. 3n diese Richtung weisen auch, wie A. Schulte, a. a. O., Bd. 1̂
S. 454/56 ausführt, einige wenige Dokumente der großen Ravensburger Handels-
gefellschaft. Allerdings ist der Weg erst energisch durch die Nürnberger Kaufleute über
Leipzig und Posen weiter ausgebaut, so daß der Hanse ein großer Teil ihres ost>
europäischen Handelsverkehrs damit genommen wurde.

2«) Vgl. K. Schleese, Bie Beziehungen Oberdeutschlands zu Posen, I t . d. hist.
Ges. für die Provinz Posen 1915, S. 188/89.

2«) a. a. O., S. 192.
22°) Vgl. den Brief bei Sommerfeldt, a. a. O., S. 293,
2^) conceäenZ eizäem pr6 äeäucenäiZ et atterenäiZ tractanäizcius mercibu»

in reMO memurato ubilidet plenam libertärem.
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MU3 ^ den Kaufleuten zu ihrem Rechte222) zu verhelfen^). Genauere Angaben
darüber, welcher A r t die Handelsbeschränkungen waren, liegen leider nicht vor.
Höchstwahrscheinlich aber handelte es sich um Maßnahmen, wie sie später
wiederkehrten. Es sind Bestimmungen, wie wir sie bereits in Lübeck und im
Gebiet der preußischen Städte — zeitlich schon früher — kennen gelernt haben.
I m Jahre 1459 nämlich erwirkten die beiden bedeutendsten Handelsplätze
Posen und Gnesen vom König für den Handel der fremden Kaufleute die
Festsetzung von Mindestquanten^) für den Verkauf von Krämereiwaren.
Außerhalb der Iahrmarktszeit sollte demnach auch hier nur der Verkauf im
großen gestattet und der Kleinverkauf allein den Einheimischen vorbehalten sein.
I u dieser Einschränkung kam nun wenige Jahre später eine andere hinzu.
146222») wird auch durch Ratsbeschluß ein Handelsverbot für die Gäste unter
einander erlassen.

Vergleichen wir nun einmal die Stellung der Nürnberger im Handels-
leben der preußischen Städte und Polens zu dieser Ie i t , so ergibt sich — trotz
der obigen Bestimmungen — ohne weiteres, um wieviel günstiger ihre Lage in
dieser Stadt war. Die Umlegung des Verkehrs nach Rußland hin über Posen
war also ganz natürlich.

Daß dieser Verkehr in der Folgezeit trotz mancher Störung doch stetig
wuchs, verdankte er den in Posen auch fernerhin geübten milden gästerecht'
lichen Bestimmungen. Um selbst diesen Verordnungen aus dem Wege zu
gehen, erfolgte auch nach Posen — wir kennen bereits diese Polit ik der Ober-
deutschen — ein übersiedeln aus Nürnberg. Indessen besonders groß ist die
I a h l der Personen nicht, die hier, wie Schleese^) nachweist, seit der Mi t te des
Jahrhunderts eine neue Heimat gefunden haben. Die Notwendigkeit, sich in
Posen dauernd niederzulassen, lag ja auch bei den hier geübten gästerechtlichen
Bestimmungen nicht vor.

Wenn auch später noch einmal - ^ 1482 — eine gewisse Erschwerung des
Nürnberger Handels in Posen eintrat, so hat es sich dabei wohl nur um eine
vorübergehende Erscheinung gehandelt. Hinsichtlich des Pfefferhandels^j war
es zu nicht näher erläuterten Unstimmigkeiten gekommen, die eine Einmischung
des Nürnberger Rates veranlaßten. Und ebenfalls war man zu Unterhandlun-
gen wegen des Einkaufs von Wachs, Ochsen und Leder auf dem Markte zu

26 koc, czuoä cive8 et mercatoreg nc)8tri conce88ionibu8 et in-
tiuiu8mc)äi re3alibu8,ce882ntibu8 imp6äimenti8, 26 äecorem l63s.Il8 maie8t2t>8

plens Läuders et pertrui valsänt, avut pre6ict08 con8ule8 ip82 ve8tra reveren-
6l88i'm2 Mternit28 3enel08o promocioni8 cliznetur intelponere parte8. ^

22») Außer dem Bischof wurden auch der Erzbischof Vinzenz I I . von Gnesen und
der Schloßhauptmann Melscke von Posen um Unterstützung angegangen.

22«) Wegen Übertretung dieser Bestimmung wurden am Ende des Jahrhunderts
wie Schleese, a. a. O., S. 222/23 nachweift, zwei Nürnberger Bürger mit einer Geld-
strafe belegt.

22°) B. Lukaszewicz, Hisiorisch.statistisches Bild der Stadt Posen I, 157.
22«) a. a. O., S. 2lV ff.
227) F. Priebatsch, Politische Korrespondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles I I I ,

S. 224.
»4
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n'^) geschritten. Beide Schwierigkeiten aber dürften unter Hinweis auf
öie gäsiefreundliche Behandlung in Nürnberg wohl bald befeitigt worden sein,
denn später erfahren wir von ähnlichen Störungen nichts mehr, und öie Be-
Ziehungen"-'') zwischen beiden Städten nehmen ständig zu.

Der historische Gesamlverlauf.
Überschauen wir nun die Ergebnisse der vorstehenden Ausführungen, so

kann man doch trotz des bedauernswerten Mangels an Quellen feststellen, daß
Nürnberg, obwohl in wenig ertragreicher Gegend entstanden, zielbewußt über
seine engere Umgebung hinausstredte und rege an den Handelsbeziehungen nach
dem Osten teilnahm. Als gegenüber der älteren südlichen Querverbindung die
nördlichere mehr in Aufnahme kam, da verstanden es die Nürnberger, die
Konjunktur zu erfassen, sich den neuen Verhältnissen anzupassen und die be-
schwerliche Reise ins Hansegebiet zu wagen. Dabei wurden sie begünstigt von
einer klaren, nüchternen Auffassungsgabe, die sich mit Verständnis den
wechselnden Forderungen des wirtschaftlichen Lebens gegenüber verhielt. Der
sonst bei vielen Handelsplätzen üblichen Systemlostgkeit fetzten die Nürnberger
eine oft überrafchende Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit entgegen. Das Gefühl
ihrer wirtschaftlichen Stärke äußerte sich in der allmählichen Gleichstellung der
Gäste innerhalb Nürnbergs und in der fukzesswen Verwirklichung der unbe-
dingten Handelsfreiheit. Das war Zugleich ein feiner Schachzug ihrer Polit ik,
denn sie konnten bei Verhandlungen stets darauf hinweisen und gleiche Be-
Handlung ihrer Bürger in anderen Städten verlangen. Biese Proportio kehrt
immer in den Verhandlungen wieder, sie bildet die scharfe Waffe, mit der die
Nürnberger Kaufleute sich ihren Wirkungskreis eroberten, ähnlich wie es der
hansifche Kaufmann zum Beginn feiner Tätigkeit auch getan hat. Wurde doch
in den ältesten Verträgen, etwa mit Rußland, die volle Gegenfeitigkeit stets
betont.

I n Norddeutschland hatte die Hanse durch Weitsicht und handelspolitisches
Geschick die gegebenen wirtschaftsgeographifchen Möglichkeiten zu Wirklich-
Kelten gestaltet. Aber bei dem längeren Genuß diefer Konjunktur erwies sich
fchon bald die fchmale Basis des Baues. Auf dem Höhepunkt des Erreichten
sieht man den Rücktritt der Hanfe in die Verteidigungsstellung, die durch eine
enge Polit ik der gefchlossenen Stadtwirtfchaft gekennzeichnet ist.

Diefe Atmofphäre fanden die Nürnberger vor, als sie in das Kerngebiet der
Hanfe, nach Lübeck vordrangen. M i t zwei Strömungen konnten sie demnach
hier rechnen: mit der Freihandelspolitik aus Lübecks Frühzeit und einer
fremdenfeindlichen der Folgezeit.

Die Quellen lassen es leider nicht durchaus zweifelsfrei erkennen, wer die
Träger der einen wie der anderen Richtung gewefen sind, fowie gegen wen

F. Priebatsch, a. a. O. II I , S. 224.
F. Priebatsch, a. a. O. III, S. 331, vgl. auch die Angaben Schleefes, S. 200.
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sich ausschließlich die feindliche Spitze richtete. Viese beiden Fragen können
wohl zusammen fallen, wenn das Verhältnis von Großhandel und Kleinhandel
scharf gegeneinander umrissen werden könnte. Das ist aber nicht der Fall. Denn
dank den Ergebnissen der Forschungen F. Nörigs haben mir in Lübeck vier
Schichten^") zu unterscheiden-^):

1. Reine Grossisten, -
2. Grossisten mit gelegentlichem Kleinverkauf,
3. Kleinhändler mit gelegentlichen Partiekäusen,
4. Kleinhändler, die ihre Ware beim Grossisten beziehen.

Für die Nürnberger läßt sich eine derartige Gruppierung nicht vornehmen^
sei es, daß die Quellen nicht genügend klar diese Tatsachen zum Ausdruck
bringen, sei es, daß in der Frühzeit oberdeutscher Expansion hier keine scharfen
Grenzen eingehalten werden, sondern eine gesunde Gefchäftstüchtigkeit jede
sich bietende Konjunktur blitzschnell erfaßte und ausnutzte. Immerhin lassen die
Quellen doch soviel Zur Genüge erkennen, daß es Groffisten — im Hauptberuf
möchte man sagen — gegeben hat. Es läßt sich das klar aus den im Lübecker
Niederstadtduch^) zur Verhandlung siehenden Objekten wie auch aus der
Höhe der Strafen ersehen.

Diese Großhändler hatten es auch in Lübeck wohl leichter, die fremden-
feindlichen Mahnahmen zu umgehen, bzw. waren sie infolge der zwifchen Lü-
beckern und Nürnberger bestehenden wirtschaftlichen Abhängigkeit von gaste-
rechtlichen Bestimmungen im 14. und 15. Jahrhundert überhaupt verschont ge-
blieben.

Schlimmer waren die Nürnberger Kleinhändler dran, die in Kellern usw.
ihre Kleineisenerzeugnisse, Nürnberger Tand usw. feilhielten. Aber sie, die den
Lübecker Handwerkern und Krämer befonders gefährlich werden mutzten, ergoß
sich die Schale des Unmuts vorzugsweise.

Mannigfaltig waren daher die Maßnahmen gegen die mehr und mehr
vordringenden Nürnberger, die im Laufe der Zeit durch den Nat der Stadt
Lübeck zur Anwendung gebracht wurden.

Von den Verordnungen über den Verkauf von Mindestquanten, von dem
Verkaufsverbot fremder Erzeugnisse in offenen Kellern und von der Erhöhung
der Handelsgabe griff man weiter zu Bestimmungen, die den Erwerb des
Bürgerrechts in Lübeck erschweren bzw. ganz unmöglich machen sollten. Und
endlich, nach wiederholter Erneuerung und Erweiterung dieser Gebote, schritt
man zu gewaltsamer Wegnahme von Schiff und Ladung fort.

2»«) Oben S. 32 sind nur die beiden Hauptschichlen erwähnt.
2-"j Vg l . F. Nörig, Großhandel und Großhändler im Lübeck des 14. Jahrhunderts,

S. 122.
2»2) Neben M . Mulich (vgl. oben S. 36) möchte ich etwa noch nach dem mir von

Herrn Prof. F. Rörig liebenswürdigerweise Zur Verfügung gestellten Manuskript hin-
weisen auf Eintragungen vom 26. Juni 1472, 21. Juli 1472, 21. November 1472,
4. Januar 1475, 28. Apr i l 1479, 28. März 1504, 28. Februar 1520. Die hier gemachten
Angaben lassen sich noch vermehren.
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Diesen gästerechtlichen Mahnahmen gegenüber wandten nun die Nürn-
berger je nach den vorliegenden Verhältnissen verschiedene Mittel der Am»
gehung an. Auf persönliche und schriftliche Nemonstration und Hinweis auf
Gleichberechtigung in der Heimatstadt folgte Drohung mit Vergeltungsmaß-
nahmen.Und als sich die Handelsschwierigkeiten trotzdem stetig mehrten, ging
man über zum Zusammenschluß in der Fremde, zum Erwerb der lübifchen
Staatszugehörigkeit, zum Kompagniegeschäft mit Einheimischen und zur Selbst-
Hilfe, indem man der Zitierung vor die Wette nicht Folge leistete. Und endlich
suchte man beim Kaiser Unterstützung.

Vom hansischen Kerngebiet aus drangen die Nürnberger weiter nach Osten
vor. Unter stillem oder auch oft erheblich anwachsendem Widerstand schoben sie
sich in das Gebiet des Ordens, ins Baltikum und nach Polen vor. Sie waren
sich dessen bewußt, daß zielbewußte Wirtschaftspolitik ihrer bedürfte, und fo
fanden sie dann auch die wärmste Unterstützung der Ordensgebietiger: des Hoch-
meisters in Preußen wie des Ordensmeisters in Livland, die sie gegen ihre
eigenen Städte in Schutz nahmen, weil sie selbst große Vorteile von den innigen
Handelsbeziehungen zu Oberdeutschland haben mußten.

Auch die Bevölkerung sah die Nürnberger gern, weil sie die Stahlwaren
gut und billig lieferten. Als sie aber in die von der Hanse eifersüchtig bewachten
Verkehrswege nach dem Hinterlande eindrangen und den Versuch unter-
nahmen, auch den Handel dorthin in die Hände zu bekommen, da wurden die
preußischen und livländischen Städte außerordentlich beunruhigt und wandten
alle Mittel an, um der drohenden Gefahr zu begegnen. Jedoch unter sich selbst
nicht einig, ohne genügende Unterstützung bei den Gebietigern des Landes er»
wiesen sie sich als unfähig, der neuen Lage Herr zu werden.

Schließlich aber nutzten die Nürnberger noch eine andere geographische
Möglichkeit dadurch aus, dqh sie ihren Handelsweg auf die Straße durch Mittel-
deutfchland umlegten, und diesen Weg durch Thüringen und Sachsen nach
Polen konnte ihnen die Hanse nicht streitig machen. Siegreich führte sie ihr
wirtschaftlicher Eroberungszug vorwärts. Planvoll angelegte Unternehmungen
und Gesellschaftsbildung moderner Art begünstigten sie aller Orten, während
durch Festhalten an alten Verbandsformen^j die Mehrzahl der Hansestädte
immer mehr in Verfall geriet.

Vgl. Dr. Reinhardt, 3akob Fugger, Berlin 1926, S. 43 und 64.
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<M ls die Gründer unseres Vereins 1880 das erste Heft der Zeitschrift her-
ausgaben, n>urde es mit einer Aussatzreihe eröjfnet, die obigen Titel trug. Der
Führer der preußischen Geschichtsforschung wandte sich nach dem Abschluß
seiner großen Quellen-Veröfsentlichungen diesem Gebiete zu, das scheinbar nur
ortsgeschichtlich war, in Wirklichkeit aber eine der wichtigsten Fragen der
preußischen Geschichte behandelte. Seine Untersuchungen trugen zum ersten
Male für acht Burgen den gesamten Bestand an urkundlichen Quellen zufam-
men und schufen damit die geschichtlichen Grundlagen für die Burgenforschung,
die'Steinbrecht in den beiden ersten Bänden seines Werkes über „Die Bau^
Kunst des Deutschen Ritterordens in Preußen", 1885—4888, bot. Auch die Be-
arbeiter der „Bau- und Kunstdenkmäler", Johannes Heise, Adolf Boetticher
und der Schreiber dieser Zeilen, mußten oft auf Töppens Auffätze zurück-
greisen. Inzwischen sind aber unsere Kenntnisse durch neue Archivfunde ver-
mehrt, — auch Karl Heinz Clafen konnte kürzlich in seinem Buche über „Die
Burgbauten" eine große Iaht alter Schloßpläne veröffentlichen —, fo mag es
angebracht sein, sich dem alten Thema von Neuem zuzuwenden. Die Wieder-
holung der von Toppen gewählten Überschrift soll zugleich ein Dankeszoll sür
den Mann sein, der uns durch sein Lebenswerk reich gemacht hat.

Die älteren Arbeiten sind der Auffatz von Toppen, Heft V I I , Seite 78
diefer Ieilfchrift, Danzig 1882, dann die auf die Burg Graudenz bezüglichen
Abschnitte in den Werken von
Froelich, Geschichte des Graudenzer Kreises, 2. Auf l . 188^-1885;
Steinbrecht, Preußen zur Zeit der Landmeister, 1888>
Heise, Die Bau- und Kunsidenkmäler des Kreises Graudenz, 1883.

Es sind nun die folgenden allen Ansichten neuerdings bekannt geworden:

1. Eine Tuschezeichnung in dem „Journal van de Legatie, gedaen in de
Iaren 1627 en 1628 . . . . dor A(braham) B(oot) een von de tree Secretarisen
der felver Ambassade . . . . t'Amstelredam by Michiel Colijn, 1632. I n der
Schloßbibliothek zu Marienburg befindet sich das Handexemplar des Ver-
fassers. Hinter Blat t 16 ist eine Tufchzeichnung eingefügt, bezeichnet „Het
Casteel von Grvdents". 15,5 :20,0 cm groß. Abb. 1.

2. -Handzeichnung von Georg Friedrich Steiner aus Thorn, zwifchen 1727
und 1745 entstanden, im Eigentum des Coppernicus-Vereins zu Thorn. Wie-
dergegeben auch in der teilweifen Veröffentlichung der Steinerschen Zeich-
nungen '„Das Merkwürdigste in, bey und um Thorn. Zeichnungen von George
Friedrich Steiner, erläutert von Reinhold Heuer, Berl in 1925." "Das Blatt
ist bezeichnet als „Prospect der Stadt Graudentz von Westen". Blattgröße
17,5 : 36,5 cm. Abb 2.

3. Kupferstich, bezeichnet: „ A r . I . Graudenz nebst der Beste von der
Wasserseile. W . Asschenbrenner del pinxit 1795". Plattengrcße 21,0 :31,7 cm.
Der Künstler war Rendant des Kadettenhaufes in Kulm und gab eine Reihe
von Kupferstichen mit Städteanstchten heraus. Vergl. Preußisches Archivs
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6. Jahrg. I , Königsberg 1795, S. 120. Das als Vorlage dienende Ölgemälde
erwähnt Toppen, a. a. O. S. 83, es war später nicht mehr auffindbar. Ein Ab-
druck des Stiches befindet sich im Denkmalarchiv von Westpreußen. Abb. 3.
Alle drei Blätter zeigen das Schloß vor dem Abbrüche. Aus der Zeit, als der
Abbruch begann, stammt

4. „Oculare Grundlage und Prof i l Riß von dem alten Schlosse zu Grau-
öentz nach welchen ersichtlich, das der Giebel c—ä Grundlage, und Prof i l Riß,
nicht abgebrochen werden kann, ohne die an denselben gelehnten Gewölbe L(D
völlig Zu zerstören. O und T sind Gewölbe unter der Capelle, wovon D über
die Hoff Sohle, L aber unter derselben liegt, k' ist die Durchfahrt nach dem
Hofe." Die Zeichnung ist 1796 von dem Mineur Lieutenant von Krohne in
Graudenz angefertigt und am 4. März 1796 der Kriegs» und Domänenkammer
vorgelegt. Eine Kopie von 1910 im Tenkmalarchiv von Westpreuhen. Dieser
Grundriß ist für die Kenntnis der alten Schloßanlage besonders wichtig. Abb. 4,5.

5. Auf den von Toppen, S. 82, erwähnten Stich von M . Swidde^Stock-
Holm 1694 nach einer Zeichnung von Dahlberg in Pufendorfs Werke äe rebu8
H lüarolo Ou8tavo 8uecwe re^e ßestis, Nürnberg 1696, Tafel 31, sei noch
hingewiesen, obwohl gegen die Zuverlässigkeit einige Bedenken zu erheben sind.
Abb. 6.

6. Die Lithographie der Südfront, die der Prediger Iacobi im Programm
der höheren Bürgerschule zu Graudenz 1848 veröffentlichte, ist erst nach dem
Abbruch, aber anscheinend nach zuverlässigen Vorlagen angefertigt. Eine Nach»
bildung bringt Toppen. Abb. 7.

7. A ls schriftliche Quelle von besonderer Wichtigkeit muß die polnische
Lustration des Schlosses Graudenz von 1565 bezeichnet werden, früher im
Staatsarchiv Königsberg (Westpr. Foliant 172). Für die Schloßbibliothek in
Marienburg fertigte Johannes Sembritzki 1890 eine Übersetzung, die dort die
Signatur 6k 16 trägt. Aber diese Beschreibung unterrichtet auch ein Aufsatz
Sembrihkis in der Altpreußischen Monatsschrift, Band X X V I I I , 1891. Eine
wichtige Ergänzung findet sie in der Beschreibung von 1739, im Stadtarchiv
Graudenz, die Toppen schon benutzt hat. Fast jeder Raum wird im Iuge
eines Rundganges erwähnt und beschrieben, so daß man sich ein zuverlässiges
B i ld von der örtlichkeit machen kann. Bort, wo aber alte Zeichnungen vor-
liegen, kann man sich mit Hilfe der Beschreibungen den alten Zustand ziemlich
genau ergänzen. Bas soll im Nachstehenden versucht werden. Keine der alten
Zeichnungen hat absolute Genauigkeit; aus dem Vergleich mit einander läßt
sich aber doch das Richtige an den meisten Stellen ermitteln. Die holländische
Zeichnung von 1629 verdient besondere Glaubwürdigkeit. M i t Benutzung der
Krohneschen Ieichnung von 1796 ist ein Grundriß gezeichnet, und dessen Raum-
nummern entsprechen den (vom Verfasser nummerierten) Abschnitten der Be-
schreibung von 1565. Abb. 8.

Die Revision beschreibt zunächst im Süden die Vorburg, mit ihren Toren
und den Wirtschaftsgebäuden, und geht dann zur zweiten Burganlage, zum
Hochschloß, über. Es wird die neue Brücke erwähnt, dann das Tor, neben dem
eine Pforte lag, und vor jedem eine eigene Zugbrücke, also genau so, wie es
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Abb. 8. Grundriß des Schlosses Graudenz zur Lustration von 1565. Hauptgeschoß.
Ungefährer Maßstab 1.600.

auch am Marienburger Hochschloh ist. Es folgt der Zwinger. Links von ihm
nach der Weichsel hin, auf dem Parcham ein Anbau mit Flur und zwei Stüb-
chen, zur Aufbewahrung von Rüstzeug und Waffen. Rechts wird der Parcham
erwähnt, von zwei Mauern gestutzt; am Ostende der oberen Mauer war ein
alter Turm von gutem Mauerwerk für die. Gefangenen. Der Anbau wird auf
allen Zeichnungen dargestellt, wenn auch mit verschiedener Fensterzahl. Er war
im Keller- und Erdgeschoß zweifellos ordenszeitlich. Bas Obergeschoß, das noch
1565 fehlt, ist erst später hinzugefügt. Der Turm wird auf der Steinerschen
Ansicht und auf dem Grundriß von Krohne gezeichnet. Der Revisor geht dann
durch den Torweg des Hochschlosses in das Erdgeschoß. Nach beendigtem Rund-
gang kommt er zur Haupttreppe, die im Südflügel des Kreuzganges gelegen
haben mutz, und gelangt in das Hauvtgeschoß. Hier ergibt sich die nach»
stehend beschriebene Raumfolge:
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1. Der Große Remter gewölbt, mit drei Fenstern, einem Ofen und mit
Iiegelfuhboden.

3. Ver kleine Aemter mit einem Fenster und einem Ösen,
3 a. Das Vorgelege für die Remteröfen, zugänglich vom Kreuzgange aus.
3. Der zweite Große Aemter mit vier Fenstern und einem Ofen. Da Boot im

Jahre 1629 fünf Fenster zeichnet, die noch 1739 beschrieben werden, so war
1565 vielleicht ein Fenster vermauert. Ebenso müssen die kleineren Fenster,
die Boot auf der Weichselseite für diesen Remter andeutet, 1565 vermauert
gewesen sein, oder sie waren so fchmal, daß man sie bei der Beschreibung
gar nicht beachtete. Neben den Türen der beiden letzten Aemter befindet
sich eine Treppe zu einem Obergeschoß über dem Remter, in welchem die
gleichfalls gewölbte Kammer des Anterhauptmanns liegt. Damit ist der
Südflügel vorläufig erledigt. Es wird dann in den Weichselflügel ge-
gangen, zunächst aber ein Raum ausgelassen, dessen Vorhandensein aus
der Fensterzahl des Erdgeschosses und der Beschreibung von 1739 zu
schließen ist. Dann folgen:

4. die Kammer des Schreibers, gewölbt und mit einem Fenster,
5. ein gewölbtes Gemach mit einem Fenster und Danzk,
6. ein großes Speisezimmer, 6 : 8 Klafter groß, mit 2 Fenstern. 1739 halte

dieser Raum 12 Fenster. Der Unterschied läßt sich nur so aufklären, daß
hier in alter Zeit eigentlich drei größere Fenster waren, die auch Boot
1629 zeichnet. Bei einem späteren Ambau wurden hier vierteilige Fenster
mit Fensierkreuz eingebaut, so daß 12 selbständige Flügel vorhanden
waren. I n den Beschreibungen der späteren Zeit werden oft nicht die
Fensteröffnungen, sondern die beweglichen Fensterflügel gezählt. Neben
diefem Raume ist

7. der Danzker, zu dem man durch einen gewölbten Gang gelangte. Auf der
holländischen Zeichnung ist der Danzker genau dargestellt, der Verbin-
dungsgang hat vier große Bögen und er ist vom Erdgeschosse aus zu-
gänglich. Dagegen scheint es eine Ilngenauigkeit zu sein, daß der Danzker
vom Eckturme ausging. Ber Steinersche Prospekt zeigt nur zwei Bogen^
die vor der Westfront stehen, dort, wo etwa der Nordgiebel dieses Raumes
lag. Der Turm hat hier eine Iwiebelkuppel. Auf der Ansicht von Aschen-
brenner fehlt der Danzker bereits.

8. Der gewölbte Kreuzgang liegt ror diesen Aemtern und Kammern, also vor
dem Westflügel und dem Südflügel. Der Revisor geht nun durch den
Kreuzgang zurück und kommt am Osiende des Südflügels neben dem
Remter in

9. die Kirche, die allerdings nicht näher beschrieben wird. Es mag hier die
Beschreibung, die der Domherr Ludwig Strzeß 1667 in seinem Visitations-
Protokolls niedergelegt hat, mitgeteilt werden: Die Kapelle, die um das
Jahr 1280-) unter Gottfried von Hohenlohe, dem 11. Hochmeister, mit dem

1) 3ocietä8 litsraria lo runen^. 5onw8. VI—X. Thorn 1W2^1W«, S. 311.
2) Diese Notiz ist sehr zweifelhaft. Gottfried v. Hohenlohe war 1297—13«3 Hoch.

meister. —
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Schlosse Zusammengebaut ist, steht in großartigem Aufwande und ehr-
würdiger Majestät da, wie man sie bei den Ordensrittern gewohnt ist. Sie
ist sehr geräumig. Der Altar ist mit einem unversehrten Stein bedeckt und
unverletzt trägt er das Merkmal der kirchlichen Weihe an sich, wie auch
die Kapelle. Das Bi ld des Todes der allerfeligsten Jungfrau, von ausge-
zeichneter Kunstfertigkeit, wird in doppeltem Verschluß nach Ar t eines
Schreins verwahrt: auf den Türen sind die Geheimnisse des Leidens Christi
von erfahrenem Pinsel gemalt"). I u r linken Seite steht ein anderer Altar.
Von wunderbarer Schönheit ist hier das Standbild der schmerzensreichen
Mutter , welche den Leichnam des vom Kreuze abgenommenen Christus
hegt. Der Bildhauer hat fie aus einem Stück Alabaster mit kundiger Hand
gehauen und mit einheimischer, echter Lebenskraft geschaffen, bei-
nahe beseelt) durch das Abschlügen eines Fußes ist sie befchädigt. A n jeder
Seite der Kapelle sind in langer und fortlaufender Reihe gleichförmig die
Chorstühle angeordnet, nach Ar t eines Klosterchores, und zweisitzige Stühle,
aus einer ungeheuren Eiche geschnitten, und Lesepulte ^mbona ) . Soweit
der Domherr Strzeß. Die Beschreibung von 1585 geht nun weiter in den
Ostflüge! und kommt zunächst in Verlängerung des südlichen Kreuz-
ganges zu

19. einem verschlossenen Gange, der ebenfalls gewölbt war. Vielleicht war dies
ursprünglich ein ähnlicher Raum, wie er nördlich der Schloßkirche von
Golau als Sakristei noch heute vorhanden ist. Bei dem Umbau des Ost-
flügels wurde dieser Raum dann zum Gang hergerichtet. Von hier gelangt
man

11. zu einer Kammer, in welcher Reitzeug verwahrt wurde,
12. einer Stube von 4 : 4 1 ^ Klaftern mit 3 Fenstern, einem Ofen und einem

Kamin,
13. zum Zimmer der Herrschaft,
14. I u einer andern Stube mit 7 Fenstern und einem Banzk.

Alle diese Räume 11—14 waren von dem damaligen Hauptmann Peter
von der Damerau neu gemauert,' da er seit 1548 Hauptmann war, so ist die
Bauzeit dieser Räume damit ziemlich genau bestimmt.

Es ergibt sich also, daß nur im Süd- und Mestflügel alte Räume waren, im
Ostflügel war das Obergeschoß erst 1548—4565 zu Wohnungen aufgebaut, der
Nordflügel hatte im Obergefchoß überhaupt keine Räume. Die Raumverteilung
im Hochfchloß ist damit festgelegt. Hiernach werden auch die Räume des E r d -
g e f c h o f f e s leichter unterzubringen fein.. Die Befchreibung wendet sich von
der Durchfahrt des Tores nach links und nennt hier (vergl. Abb. U:

1. u. 2. zwei Gefängnisse, und
3. einen Raum, in welchem Holz verwahrt wird, alle drei gewölbt. Sie liegen

alfo unter dem Remter Nr . 3 des Obergeschosses, während die Durchfahrt
unter dem kleinen Remter Nr . 2 liegt. Es folgt

4. rechts vom Tore eine Kammer mit 3 Fenstern, und auf zwei Pfeilern

») Dieser Altar befindet sich jetzt in der Marienburg.
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Abb. 9. Grundritz des Schlosses Graudenz zur Lustration von 1565. Erdgeschoß.
Ungefährer Maßstab 1 - 600.

gewölbt. Dieser Raum entspricht also in seiner Wölbung genau dem dar-
überliegenden Großen Remter Nr. 1. Dann wendet sich der Revisor nach
links in den Westflügel und beschreibt

5. ein Kämmerchen,
6. ein Speisezimmer von 5:7 Klaftern Größe, mit 3 vergitterten Fenstern,

und mit Gewölben auf zwei starken Pfeilern,
7. ein gewölbtes Kämmerchen mit einem Fenster, alles in altem Mauerwerk,
8. u. 9. zwei Kämmerchen mit je einem Fenster,

10. einen hohen Turm neben diesen Kammern, in welchem drei Gefängnisse
sind. Meser Turm ist von gutem Mauerwerk und wird „Klinik" genannt.
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Hieraus hat sich wohl der heutige volkstümliche Name Klimmeck gebildet.
Es ist dies der schöne Turm, der allein noch als weithin stchbarer Überrest
des Hochschlosses in einer Höhe von 2l1.9 m erhalten ist. Krohne zeichnet
ihn freistehend innerhalb der Ringmauer. Alte Ansichten finden wir auf
der holländischen Zeichnung und auf den Prospekten von Dahlberg und
Steiner. 1795 war er bereits soweit heruntergebrochen, daß Aschenbrenner
den Turm hinter dem hohen Schloßdache nicht mehr sehen konnte. Eine
erschöpfende Darstellung des neueren Zustandes enthält das Buch von
Sleinbrecht. Der Zugang liegt 13,5 m über dem jetzigen Erdreich an der
Nordseite. In alter Zeit wird also von der Nordmauer in der Höhe des
Wehrganges eine Zugbrücke den Zugang vermittelt haben.

Die Beschreibung von 1565 sagt dann „neben dem Turm ist die Küche"̂
erwähnt aber nicht, was in dem Zwischenraum etwa vorhanden war. Die
Ansicht in dem Pufendorfschen Werke zeigt nun ungefähr an dieser Stelle
vor dem Bergfried ein Tor, und es ist nicht anzunehmen, daß die im allge-
meinen zuverlässige Ansicht hier freie Erfindung hat. Es ist also mög-
lich, dah hier eine alte Toranlage war, die aber 1565 vermauert oder nicht
gangbar war, und vielleicht auch späterhin blieb. Es sei hier darauf hinge-
wiesen, daß auch das Oröenshaus in Mewe, dessen Eingang jetzt in der
Südostfront liegt, noch ein älteres, früh vermauertes Portal in der Süd»
Westfront hatte. Etwas ähnliches muffen wir auch in Graudenz annehmen.

11. Die Nordmestecke des Hochschlofses wurde durch einen viereckigen Turm
gesichert, der auf den Ansichten und Plänen von Boot, Steiner, Dahlberg
und Krohne zu sehen ist, 1629 mit Pultdach zwischen Treppengiebeln,
später mit Satteldach dargestellt. Dieser Turm hat auf allen Ansichten
zahlreiche Lichtöffnungen und es ist wahrscheinlich, daß die vorerwähnten
Gefängnisse nicht in dem Bergfried lagen, fondern in diefem Eckturm, da
der Bergfried in den unteren Geschossen unzugänglich war.

Nun werden die Räume an der Nordseite und Ostseite beschrieben
und zwar zunächst

12. die Küche, in welcher ein großer gemauerter Rauchfang und 3 Fenster
waren. Sie wird ähnlich gewesen sein wie die Konventsküche in Marien-
bung;

13. die Bäckerei neben der Küche, mit Gewölben überdeckt, in ihr Zwei Fenster?
14. die Brauerei ebenfalls gewölbt, mit drei Fenstern. Küche, Backhaus und

Brauhaus werden schon 1414 und 1434 im Amterbuch erwähnt. Zwischen
der Brauerei und der Bäckerei war ein großer Rauchfang, durch den der
Rauch aus beiden feinen Abzug fand. Es werden Bierkeller und andere
Keller unter der Brauerei beschrieben. 3m Erdgeschoß muß sich aber noch
ein Raum angeschlossen haben, der an die Beschreibung des Obergeschosses
am Schlüsse der neuen Wohnung des Ostflügels angefügt ist. Es heißt dort:
vor diesen Stuben ist ein Gang, aus welchem man auf einer Treppe zur
unteren Baulichkeit hinabgeht. Dort ist

15. ein Gemach mit Kamin, drei großen Fenstern und einem vierten ganz
kleinen Fenster. Aus diesem Gemache war ein Bedürfnisort im Gange.
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Vielleicht war es ein Aufenthaltsraum für das Küchenpersonal, das Ge>
finde, u. dergl.
Es läßt sich also die Raumverteilung von 1565 gut wiederherstellen, und

man' kann annehmen, daß, abgefehen von dem Damerauschen Bau, der Zustand
s«it der polnischen Besitznahme 1454 nicht sehr verändert war. Für die Wieder-
Herstellung des-Aufbaues bieten die alten Zeichnungen ebenfalls einen unge-
fähren Anhalh obwohl sie in der Fensterzahl alle von einander abweichen. Ent-
scheidend ist dieBootsche Zeichnung von 1629, die mit der Beschreibung von
1565 am besten übereinstimmt. Die gesamte Anlage ist noch weit entfernt von
der regelmäßigen Bauweise, wie fie im 14. Jahrhundert die Burgen Rehden,
Schlochau oder Schwetz Zeigen; sie ist altertümlicher als die etwa 1274 be-
gonnene Marienburg. Als besondere Merkmale müssen wir bezeichnen: der
Mauerzug bildet kein Vieleck, wie in Engelsburg, Kauernik (bischöflich) und
Balga, oder selbst noch Birgelau, sondern ein unregelmäßiges Viereck. I n
Birgelau hat der fünfteilige Maucrzug fchon zwei rechte Winkel, Brandenburg
ist vollständig Rechteck. Obwohl diefe Entwicklungsstufen nicht in jedem Falle
der zeitlichen Reihenfolge zu entsprechen brauchen, fo wird man doch Graudenz
zwischen die Typen von Engelsburg und Marienburg einreihen müssen. Weitere
Merkmale sind: als ältestes, massives Haus nur ein Flügel, der südliche, der
sich auch durch sein hohes Dach hervorhebt, und der freistehende Bergfried
innerhalb der Burg. Dieses Haus enthielt die Kirche, zwei mäßig große Rem-
ter und ein kleineres Gemach, darüber aber noch ein Obergeschoß, das minde-
siens zum Teil bewohnbar war. Den Westbau von Graudenz, mit kleinen niedri-
gen Fenstern und unmittelbarer Verbindung zum großen Danzk, wird man als
später ausgebaut bezeichnen müssen. Die beiden anderen Seiten der Ring-
mauer hatten im Erdgeschoß die Küchenbauten. Ob Peter von der Damerau
um 1550 die Wohnräume des Ostflügels ganz neu aufgebaut oder Vorhandenes
umgebaut hat, ist fchwer zu entscheiden,' ein massives Obergeschoß wird kaum
vorhanden gewesen sein, denkbar wäre aber ein Aufbau mit Fachwerkwand
an der Hoffeite, wie ja auch in der 1386 vollendeten Kapitelsburg Schönberg.

Der Orden wird das fchon 1222 von Herzog Konrad von Masowien über-
eignete ehemalige „ca8ti-um" Graudenz wohl erst 1234, ehe er nach Quidin ^
Marienwerder zog, befetzt haben. Der ältere Holzbau kann noch 1254 bestanden
haben, als sich der Bischof von Pomesanien in Graudenz zur Ausstellung einer
Urkunde aufhielt. Wenn aber um 1267 der L>ndmeister mit zahlreichen Gebieti-
gern in Graudenz anwesend war, und bald darnach der erste Komtur von
Graudenz, Berthold, auftritt, fo fetzt das einen Mafstvbau um 1265 voraus.
Aus jener Zeit haben wir leider wenig Vergleichssioff. Das Ordenshaus Thorn
ist noch zu wenig unterfucht. I n den älteren Ordensburgen erscheint immer das
einflügelige Haus als ältester Teil ; so in Birgelau der Nordwestflügel 47,0 m
lang, und in Engelsburg der Ostflügel 40,0 m lang, fo auch Starkenburg in
Syrien, freilich 76,0 m lang. Die verschiedenen Größenmaße bedeuten nicht
Altersstufen, fondern Anzeichen für die Bedeutung des Haufes. I n Thorn,
dessen erste Anlage wohl die älteste Steinburg darstellt, war der Weichfelflügel
nach Stetnbrechts Zeichnung 59 m lang. Wichtig wird hier ein Vergleich mit



Abb. 1. Graudenz 1629.
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Abb. 2. Graudenz, 18. Jahrhundert Abb. 3. Graudenz 1795
Zeichnung von Steiner. von Aschenbrenner.

Teilanstchten.





Abb. 4 und 5. Aufnahme des Schlosses GraudenZ von v. Krohne 1796.





Abb. 6. Ordensburg Graudenz, Ostansicht.
Ausschnitt aus dem Kupferstich von W. Swidde 1694

in Pufendorf, Taten Karl Gustavs.

Abb. 7. Schloß Graudenz.
Ansicht im Programm 1848 nach Kopie von 3. Heise

in den „Bau- und Kunstdenkmälern von Westpreußen" Heft
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Elbing. I n einem Kapitelsbeschluß^) von 1251 wird bestimmt, erstens, daß die
Brüder in Preußen zur Bestätigung von Handfesten ein Konventssiegel führen
sollen mit der Unterschrift: „8ißi11um kr-atrum äonius ' lkeutonicorum in
prus ia" , und zweitens: das Ordenshaus auch die Bedeutung eines Kon-
ventes haben solle — eanäein eciarn äoinuin v im conventuZ volumu8 odti-
nere —, und es solle das an erster Stelle stehende Haus in Preußen sein, äc»mu3
prmcipal is, was später mit Haupthaus verdeutsch wird.—Nach Gottfried Ja-
mehls historischer Beschreibung der Stadt Elbing"') war das an der Tienerstraße
liegende Gebäude, der Stock, „das rechte Schloß, welches das älteste gewesen".
Dieser Bau ist jetzt 58,0 m lang. Ihm würde der Graudenzer Südflügel ahnen.
Dessen Ausdehnung können wir, solange Ausgrabungen fehlen, nur schätzen.
Mach dem Krohneschen Plan, und den Größenangaben für die Kapelle ^
27:57 Fuß rheinl., sowie nach der Zahl von neun Achsen für die Remter
kämen etwa 62 m Länge heraus. Zweifellos ist der Elbinger Bau spätestens
nach jenem Kapitelsbeschluß von 1251 begonnen und bald darnach muß auch der
Steinbau von Graudenz abgesteckt worden sein. Wenige Jahre später haben
wir schon den Forschritt Zum Rechteck ,und zur Planung des vierflügligen
Hauses: Brandenburg 1266 gegründet, Marienburg 1274—1280°). Graudenz
zeigt noch eine frühere Stilstufe, und das Dominieren des einen Flügels. Auch
in Marienburg stand der Nordflügel zuerst da, doch so, daß man von vorherein
die Absicht hatte, im Westflügel weiter zu bauen, ähnlich wohl Lochstedt. Grau-
denz zeigt also den älteren Typ mit der Kirche und zwei Aemtern in einem
Gebäude. Die Lithographie von 1848, die auch Toppen günstig beurteilt, hat
über den Remterfenstern noch kleinere Fenster eines Obergeschosses, dessen
Anlage dem Oberboden des Marienburger Kapitelsaals ahnt. Erblickt man
hierin den Schlaffaal, so ist dann im Südflügel der Bedarf eines Konventes
vollauf befriedigt. Für die frühe Ieitstellung spricht auch die Kreisblende am
Ostende der Kirche, ein architektonisches Mot iv , das wir an den Giebeln der
beiden ältesten Kirchenbauten, St. Johann in Thorn und St. Mar ien in Elbing
finden und das im Anfang des 14. Jahrhunderts verschwindet.

Die stattlichen Abmessungen des Südflügels lassen aber erkennen, daß
man dem Hause Graudenz damals eine besondere Bedeutung beilegte, obwohl
Thorn und Kulm-Althaus immer ihre hohe Rangstellung behielten. Es möge
darauf hingewiefen werden, daß hier in dem Polenkriege 1330 der Hochmeister
Werner von Orseln, nebst den Meistern von Deutschland und Livland ihr
Hauptquartier hatten.

Jünger war der Weichselflügel. Hier wurden 1565 im Hauptgeschoß zwei
kleinere Räume und ein großer Speisesaal beschrieben, 1739 aber drei Räume und
ein Saal) offenbar ist 1565 hier ein Raum übergangen. I m ersten Bauzustande
Hatte dieser Flügel wohl nur eine gewölbte, lange Halle, die wir als den späte-

«) Philippi, Preuß. Arkundenbuch I, 1. Königsberg 1882, S. 182. Auch bei Perl-
bach, Me Statuten des Deutschen Ordens. Halle a. S. 1890. S. 161.

«) Heft XXI dieser Iettschrift, 1887, S. 61, Anm. 4.
«) Vergl. des Verfassers Aufsatz im 6. Jahrgang, 1929, der Altpreußischen For-

schungen.
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ren Schlafsaal ansprechen müssen. Ob sein Ausbau noch im 13. Jahrhundert
oder etwas später erfolgte, bleibt ungewiß. Boot zeichnet hier im Gegensatz zur
Südfront niedrige Fenster, und in geringerer Zahl, als sie 1739 gezählt werden;
das deutet auf einen Umbau nach den Schwedenkriegen. Der Verwendung als
Schlaffaal würde es auch entfprechen, daß an diesen Flügel der große Herren-
danzk angebaut war. Allerdings liegt der Iugang 1629 in der Höhe des Erd-
gefchosses, damals vom einstigen Schlaffaal nur durch eine Treppe zugänglich.
Das Dach des wohl schmäleren Weichselflügels war niedrig, der alte Südflügel
behielt auch im Dach das künstlerische Übergewicht!

Vor dem Süd- und dem Westflügel war der Kreuzgang gewölbt, also
ordenszeitlich, während dem Gang im Ostflügel diese Kennzeichnung fehlt.

Küche, Brauhaus und Bäckerei werden ebenfalls ordenszeitlich, und wohl
schon früh angebaut gewefen fein. Das Obergeschoß kann aber nur leichten
Ausbau, vielleicht in Fachwerk gehabt haben, sonst hätte nicht Peter von der
Damerau hier einen Neubau um 155U—1560 errichten können.

I m Erdgeschoß lag östlich vor der Tordurchfahrt ein auf zwei Pfeilern ge»
wölbter Raum, alfo stattlicher als die übrigen Vorratsgewölbe. M a n wird hier
an die auf drei Pfeilern gewölbte sehr ansehnliche Halle im Marienburger
Hochschlotz, unter der Kirche, erinnert. Vielleicht war es ein Schlafsaal für
militärisches Personal, Torwächter u. dergl. Ein zweiter Raum dieser Ar t , 1565
als Speisefaal bezeichnet, lag im Westflügel des Erdgeschosses. Wichtig ist in
der Revision von 1565 die Beschreibung der Heizanlage. Aber der Durchfahrt
lag das Stübchen A r . 2 zwischen den beiden Remtern, und dann heißt es:
zwischen den Remtern ist (im Kreuzgangej eine Tür, durch die man Zum Ofen
des ersten Remters kommt. Hier war also noch 1565 das Vorgelege, vermutlich
für Öfen in beiden Remtern. Diese Öfen können dann nur Kachelöfen gewesen
sein) eine Luftheizung im Fußboden ist nicht möglich. Die Ansichten von Boot
und Aschenbrenner haben hier auch einen Schornstein. Eine gleichartige Anlage
ist in der Burg Golau im Westflügel erhalten, auch über dem Torwege, es
steht hier sogar noch der große Rauchfang,' dagegen hat der Golauer Kapitels-
remter im Südflügel Luftheizung. M a n verwandte also beide Heizarten neben-
einander.

Die Schloßkapelle hatte, nach der Lage der Fenster zu urteilen, drei Ge-
wölbejoche, wobei die Gestalt des östlichen Abschlusses unsicher ist. Bereits
1413 werden drei Altäre im Amterbuch genannt, deren Errichtung aber sicher
in das 14. Jahrhundert fällt, abgesehen von dem von Anfang an notwendigen
Hochaltar. Noch 1739 waren hier drei altertümliche Altäre.

Schloß Graudenz stellte dem Baumeister durch die Lage auf hohem
Meichselufer eine fchwierige Aufgabe: der Abhang zur Weichsel hin mußte
durch Terassieren gegen Absturz gesichert werden, und das führte zur Besetzung
der Terrassen mit Gebäuden, um sie besser zu schützen.

Johannes von der Pusilie^j berichtet nun zum Jahre 1388: „item dry tage
vor Margarethe (— IN. Juli) was so gros reyn im lande zcu Prußin, . . . ^

3crwtore8 rerum Pru88icarum. III. Leipzig 1866, Seite 153.
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und geschach gros schade, das des kompthurs gemach von Grudenz nedir vi l in
die Wysel". Dieses Komtursgemach kann nur auf dem Weichselabhang gelegen
haben. M a n hat es dort nicht wieder aufgebaut, und hat sich wohl nur mit der
Festlegung des steilen Abhanges begnügt. Vielleicht entstand aber nach 1388
der Anbau vor dem Südflügel, für den Ankommenden linker Hand auf dem
Parcham gelegen. 1565 war der Anbau eingeschossig, mit 2 Stäbchen von je
2 Fenstern und mit einem Flittchen, 1629 zeichnet Boot aber noch einen
zweiten Anbau auf der Weichfellerraffe. 1739 war die füdliche Anbau zwei-
gefchofstg, die Ecke vollkommen umfassend, und vom Dachboden gelangte man
in die Wappenstube A r . 3. Obwohl also im 16. Jahrhundert der stadtwärts
gelegene Ostflügel ausgebaut war, lockte doch wieder die Aussicht in das
Meichseltal, deren Schönheit noch heute jeden Besucher des Schlohberges
fesselt. Aber schon früh im 14. Jahrhundert empfand man ebenfo, als die alten
Konventsräume zu eng wurden, und der Komtur sich ein eigenes Gemach
baute.

Der Ostflügel, der im 16. Jahrhundert neu ausgebaut wurde, bietet für uns
nichts Besonderes und auf die Ergänzung der Vorburg kann hier auch ver-
zichtet werden. Erwähnenswert ist nur die Kapelle, die Boot 1629 mit großer
Deutlichkeit zeichnet. Jedenfalls war es, wie St. Lorenz in Marienburg, eine
Kapelle für die Halbbrüder und das Dienstperfonal. I n der Befchreibung von
1565 wird keine Vorburgkapelle erwähnt, sie war bereits profaniert, und
verbirgt sich vielleicht in dem Gebäude, das 1565 als Schmiede in altem Mauer-
werk beschrieben wird, nur ein Giebel war schon erneuert. Strzeß erwähnt
1667 ebenfalls keine Kapelle in der Vorburg.

Für die Entwicklungsgeschichte des Burgenbaues ist diefe Ergänzung des
Graudenzer Hochfchlosses nicht unwichtig, denn sie zeigt uns eine Form, die der
ersten Anlage der Marienburg ziemlich unmittelbar vorhergeht. Der Burghügel
wäre groß genug gewesen um ein quadratifches Haus in den befcheidenen Ab-
Messungen von Papau, 4l): 4l) m, hinzusetzen. Trotzdem baute man noch einen
unregelmäßigen Mauerzug: es fehlt die Abficht, alle vier Flügel auszubauen
mit Konventsräumen, was dann auch nie erfolgt ist, und es fehlte wegen der
eigenartigen Lage des Bergfriedes die Möglichkeit, den Kreuzgang rings her-
umzufahren. Es steckt hierin auch etwas von örtlicher Überlieferung des Kulmer-
landes, die wir freilich auch im Norden finden, in Balga, und viel später, um
1330, noch in Stuhm. Der Mergang zu dem Typus des regulären Vierecks
scheint im Norden, in Brandenburg, dann Lochstedt und Marienburg zuerst
vollzogen zu sein, und beeinflußte dann wieder die etwas späteren Burgen
des Kulmerlandes. Graudenz steht daher auf einer für die Gesamtentwicklung
wichtigen Zwischenstufe.

Toeppen erwähnt auf Seite 94 Rosetten aus Iiegelton zur Verzierung des
Baues, die er aber nicht mehr vorgefunden hat, da das Schloß längst abge-
brochen war. Tatsächlich sind sie noch vorhanden, und zwar eingemauert in die
oberen Geschosse des Turmes der katholischen Pfarrkirche, die um 18W mafsiv
erbaut wurden. Leider sitzen sie hier so hoch, daß man sie nicht photographieren
kann. Gleichartige Figuren befinden sich aber am Westgiebel der Kirche in
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Griffen, Landkreis Thorn, wohin sie wohl aus Graudenz gleichzeitig mit dem
Schloßbau, oder wenig später, gelangt sind. Sie zeigen die Herbheit und
Strenge, die für die Anfänge einer jeden Kulturperioöe charakteristisch ist;
Zusammen mit dem Bildwerke über dem Burgtor zu Birgelau sind sie die
ältesten Merke der Tonplastik im Ordenslande.

Zum Schluß noch ein Wort über die äußere Architektur. Asschenbrenner
deutet 1795 lange Blenden in der Südfront an, die in der Zeichnung des
Bürgerfchulprogramms von 1848 deutlicher gezeichnet find: auch das Aquarell
von Boot 1629 läßt hier Blenden vermuten. Demnach hätten sie die Fenster
der beiden Aemter und der niedrigen Räume des Obergeschosses zusammen-
gefaßt. Es wäre das ein Mot iv , das wir am Kapitelschloß in Marienwerder
und am Königsberger Schloß aus etwas späterer Zeit finden. Ahnlich sind auch
die Längsfronten der katholischen Pfarrkirche zu Schönfee, Kreis Thorn, ge-
gliedert, die Heise^) frühestens mit 13M datiert. Für die Zeitbestimmung der
Burg Graudenz müssen aber doch die Grundrißverhältnisse und die oben S. 65
gebrachten Erwägungen maßgebend sein. W i l l man die zeichnerische Aber-
lieferung als rchtig anerkennen, fo hätte man in früher Zeit hier den Versuch
einer kräftigen architektonischen Gliederung, der wegen der hohen, weithin
sichtbaren Lage der Burg berechtigt war. Die großen Blendbögen der Nogat-
front des Marienburger Hochschlosses, die in der Ordensbaukunst einzig da-
stehen, wären dann aus gleicher künstlerischer Absicht entsprungen. Erst später
werden die schmalen Blenden an anderen Bauten nachgeahmt.

Den oberen Abschluß des Bergfriedes stellt Boot im Zustande der Be-
schädigung und ohne Zinnen dar. Steiner und Dahlberg zeichnen Zinnen. Es
hat den Anschein, als ob die drei Öffnungen, die Boot zeichnet, einem unteren,
überwölbten Umgänge und einer Wächterstube angehörten, über der dann
noch offene Zinnen lagen, die aber 1629 schon nahezu ganz heruntergefallen
waren. Bald darnach müssen sie wieder ausgebessert worden sein, wie Dahl-
bergs Aufnahme erweist. Die in regelmäßigen Streifen angeordneten schwarzen
Schichten finden ihr Gegenstück am Hochschloßportal zu Marienburg, ein An-
Zeichen dafür, daß der Turm in Graudenz später eingefügt ist, nach 1280. Noch
ein Nest der Burganlage ist erhalten, in Gestalt des 1889 wieder aufgefundLnen
Brunnens, der bis zu einer Tiefe von 50,0 m herabsteigh da der Schlohberg
etwa 49,0 m über dem Weichselufer liegt, fo ftand die Grundwasserschicht des
Brunnens mit dem Meichselwasser in Verbindung.

Ausgrabungen würden uns ein genaueres B i ld von dem Verlauf der
Mauerzüge bieten, und auch einzelne Bauglieder zu Tage fördern. Die Niick-
sicht auf den schönen Baumbestand dieser viel besuchten Erholungsstätte verbot
es bisher, den Boden aufzugraben, und das wird wohl noch längere Zeit fo
bleiben. So muß einstweilen die Nekonstruktion mit archivalischen Hilfsmitteln
genügen, um diefes Baudenkmal für die Geschichte der Ordensbaukunst nutzbar
zu machen.

8) Bau- und Kunsidenkmäler der Provinz Westpreußen, Band I I , Heft 5, 1887,
Seite 189.
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V i e eigenartige Persönlichkeit des bisher nur als Kulmer Skadtschreiber
bekannten Conrad Bitschm hat lange Feit nicht die ihr gebührende Beachtung
gefunden. M a n weiß nichts davon, daß seine Zeitgenossen seine Bedeutung
erkannt und seine literarischen Werke gewürdigt hätten. Erst seit der Mi t te
des 19. Jahrhunderts fing man an, sich mit ihm zu beschäftigen. Toeppen, der
anfangs noch sehr abfällig über ihn geurteilt hatte^), lieh dann in den 8crir>
tore3 l-erum l'l-uZZicarum^) den Bitschinschen Werken Gerechtigkeit wider-
fahren. Er wies nach, daß die Fortsetzung der Chronik des Peter Dusburg von
Bitschins Hand herrühre, und befaßte sich zuerst eingehender mit dem umfang-
reichen Werke Biffchins „Oe vita conjuZaii", von dem er Auszüge gab.
Steffenhagen hat immer weiteres Mater ia l über ihn beigebracht^, und Franz
Schultz ist nicht müde geworden, Bitschins Lob zu verkünden^), wenngleich er
sich von Toeppen'') vorhalten lassen muß, daß er dabei alles Wesentliche nur
von diesem übernommen habe. Die umfassendste Arbeit über Bitschin hat so»
dann R. Galle in seinem ausgezeichneten Buche „Konrad Bilschins Päda-
gogik" (Gotha 1W5) geliefert. Er hat das 4. Buch der V i ta conjusaÜ8 nach
dem Prachtcodex der Königsberger Staatsbibliothek N3. 1310 unter Bei-
fügung der Lichtbildwiedergabe zweier Seiten des Werks herausgegeben und
übersetzt. Die Einleitung des Buches stellt alles zusammen, was bisher über
Conrad Bikschin bekannt war. Es braucht deshalb hier nur darauf verwiesen
Zu werden.

Abgesehen von zwei späteren Nachrichten aus Bikschins Leben von 1454
und 1464 war bisher nur über die Feit seiner Kulmer Tätigkeit, die Schultz
auf die Jahre 143N—1438 begrenzt, Näheres bekannt. Schon Toeppen") und
ihm folgend die weiteren Bearbeiter vermuteten, daß Bitschin vor dieser Ie i t in
Danzig gelebt habe. Denn sein Hauptwerk äe vita conjuZaii hat Bilschin
seinem verehrten Freunde, dem Danziger Protonokar Nicolaus Wrechk und
dessen Frau Beronica gewidmet. I n der Zueignung hebt er hervor, daß sie ihn
beim Lesen der Schrift des Petrus Blefsensts über die Ehe inständigst gebeten
hätten, seine Lesefrüchte zu fammeln und ebenfalls ein Werk über die Ehe zu
schreiben^). Außerdem sprach für seine Beziehungen zu Banzig, dah er eine
Zeitlang eine Rente von 4 M a r k aus der Danziger Marienkirche bezogen hat^).

Geschichte der preuß. Historiographie (1853), S. 42.
Bd. II I , Einleitung Zu Abschnitt VI, S. 472 ff. (1866).

») Bei Stobbe, Beitr. z. Gesch. des deutschen Rechts (1865), S. 91, A. 1, Alt-
preuß, Monatsschrift 2, O58: 3, 469; 8, 523—530: Deutsche Rechtsquellen in Preußen,
S. 55: Allgemeine deutsche Biographie, Bd. 2, S. 683.

«) Altpr. Monatsschrift 12 (1875), S. 513—530: „Conrad Bitschin während feines
Aufenthalts in Culm 1430-^38", Bd. 13, S. 94^96: ZWG. 23, S. 4 ff., 41 u. a.

5) Altpr. Monatsschrift 13, S. 55 ff., 191 f.
«) 3cr. rer. Pru58 III , S. 474.
7) Galle, S. XXX l'.
») f. unten S. 80.
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Ansckieinend hat aber niemand bisher in Danzig selbst nach Spuren von Bit-
schins Tätigkeit gesucht) wenigstens ist mir darüber nichts bekannt geworden.
Dank den vorzüglichen Registern des Danziger Staatsarchivs gelang es mir,
den ersten urkundlichen Beweis zu finden, der dann auf weitere Spuren
führte. Sie lassen mich annehmen, daß der Schwerpunkt von Bitschins Tätige
keit überhaupt in Danzig gelegen hat.

1. In Bd. 1 der Mifsivenbücher des Danziger Staatsarchivs (300, 27,
Nr. 1) B l . 32 (a 3) findet sich folgende Eintragung:

Oomi(ni) ccOdlXXIII«: Pl-ocon8ule3 ^icol
bazenei' (^on8ule8 ^acob Ll'otkaß(en) ^okann

kiläedranä va(n) el8e lamdert äckur-eman ^okan ^vinranek^e)
au3 merten8äol'kk 1uca3 mekelkelä ^lonan terrax

kuxer-.
( kkreäei'ici et < ^ 0 n r - a ä u 3 L ^ t 8 c k i n . "

Bei Vergleichung der Handschrift dieser Stelle mit solchen Handschriften, die
als unzweifelhaft von Bitfchin herrührend bereits bekannt waren"), war un-
schwer festzustellen, daß dieser Vermerk von Bitfchin selbst geschrieben ist. Va
aber die Handschrift seit Anfang des Buches genau die gleiche ist, so kann man
mit Sicherheit Bitfchin als denjenigen ansprechen, dem die Anlage der für
Danzigs Geschichte überaus wertvollen Misswenbücher zu danken ist. Auf das
erste Blatt des Bandes hat er folgenden Vermerk gesetzt:

„InceptU8 et Inckoat(u8j e8t I8te lidei' in quo continent(ui') lüopie
litei'(arum) a l^iuitate(e) Oancxik et alii8 <Üiuitatid(u8) kui (uz^
Kui(u8j p(ro)vincie kinc Inäe mi83ai'(um). ^nno Oomi(ni) Nill(e8)imtt
<H<IX <̂I!vice88imo. k'l'0c0(n)8ule8 ^okan da8enei' (^erä von äei' beke
<Ü0li8ule8 l̂acod Lrotkaß(en) ^okan n^eman kiläedranä von e!8en
k'eter' ci'ouxvel ^okan Minranke ^akonn 5ckel'mdel((e) 0Iau8 merten8-
äorkk Nerten branäendurß k'etei' ^aräer^viM et ^eäize mo^8el'
l ^ o t a i ' ( i i j ^ o k a n (nj e3 I o 8 a l i et I ^ i co1au8 M i ' e o k t."
Dem letzteren Namen ist mit blässerer Tinte von Bilschins Hand zugefetzt:

„3eu al(ia)8 kkreääei-i". Der Sinn dieses Zusatzes ergibt sich aus dem Entwurf
einer Urkunde vom 27. 4. 1450 in den Mifstvenbüchern Bd. 5, S. 124 (v 7), die
sich auf den Nachlaß des verstorbenen Stadtschreibers Mrecht bezieht und in
der es heißt: „Nicolaen Mrechl anders fredtznci benampl". Banach steht also
fest, daß Bitfchins Freund Nicolaus Wrechk auch den Namen Fridericl
führte, daß er schon 1420 Danziger Stadtschreiber war, Mtschin zu diesem
Amte aber erst später gelangt ist und es jedenfalls 1423 innehatte. Man wird
daher Bilschins schon seit 1420 erkennbare TätigKeit in der Danziger Stadt-
Verwaltung zunächst als die eines Hilfsarbeiters bei dem ordentlich angestellten
Stadlschreiber ansehen dürfen, wobei nicht hervortritt, inwieweit dessen An»

°> z. B. Kulmer Privilegienbuch (Vanziger Staatsarchiv 322, ^ Nr. 2, früher
Königsberger St.-Archiv, ^. 78), das unten noch zu erwähnende Kulmer Manuale
^lotarii, die bei Galle gegebenen Schriftproben der Vita conju^aliz und die unten
S. 89 wiedergegebene Urkunde.
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regungen oder die eigene Initiative des Hilfsarbeiters für die Einführung von
Neuerungen in der Führung von Stadtbüchern maßgebend waren.

2. I u diesen Neuerungen hat auch die Anlegung eines sogenannten Kür-
büchleins gehört, d. h. eines Buches, in dem die Natsmitglieder, Bürgermeister
und Schoppen jährlich eingetragen wurden. Hirsch behandelt in den Zcripture»
reruin ?ru88icarum Bd . I V S. 302 das älteste Danziger Kürbuch (jetzt (^ 1
des Danziger Staatsarchivs) und hebt zutreffend hervor, daß Caspar Schütz die
Zusammenstellung unter — keineswegs fehlerfreier — Iurückführung bis 1342
bearbeitete. Hirsch sagt, die Arbeit sei ihm dadurch erleichtert worden, dah er
für die Zeit von 1418 bis 1520 Originallisten vorfand. M i t der Frage, von
wem diese herrührten, hat sich Hirsch aber nicht befaßt. Eine einfache Schrift-
vergleichung des Anfangs diefer Originallisten, die in Wirklichkeit den Kern
des ältesten Kürbuchs bilden, läßt zweifelsfrei erkennen, daß die ersten mit dem
Jahre 1418 beginnenden Aufzeichnungen von Bitschin geschrieben sind. M a n
wird also den Beginn seiner Hilfsarbeitertätigkeit noch in die Zeit vor 1420
zurückverlegen dürfen, wenngleich natürlich nichl ganz ausgeschlossen ist, daß
bei der Anlage dieser Aufzeichnungen nicht mit dem laufenden Jahrgang, son-
dern schon einem früheren begonnen wurde.

Leider sind' in diesen Aufzeichnungen die Stadlschreiber nicht mit auf-
geführt. Erst Neinhold Curicke gibt neben Verzeichnissen von Nat, Schoppen
usw. auch ein solches der Syndici und Secretarii, letztere bis 1342 zurück-
geführt"). Für die hier fragliche Zeit sind dort folgende Angaben gemacht:

1410 Johannes Walter
Nicolaus Uttecht

1423 Nicolaus Friederici
1424 Conradus Bosiinus Notar. Public.
1436 Gregorius Kirschfeld Notarius.

Diese Angaben sind kritiklos in den überaus zahlreichen handschriftlichen Ver-
zeichnissen gleicher Ar t , die im 18. Jahrhundert angefertigt wurden, wiederholt
worden..Nur ein einziges wohl noch dem 17. Jahrhundert angehöriges Ver-
zeichnis dieser Ar t in dem Kürbuch <3. 2 des Staatsarchivs Danzig gibt folgende
Namenliste: ^ 0 M . Johannes Walther oder Losack

Nicolaus Mrecht
1423 Nicolaus Fridrich
1424 Conradus Bilschinus
1436 Gregorius Kirtzfeldk.

3n N8. U M . koi. 91 der Danziger Stadtbibliothek lautet die Angabe bei 1410
(S. 576):

„Nicolaus Attecht, Wrechl.
. . . heißet Niclas Wrecht, war 1434 nebst dem Bürgerm. Heinr. Vor-
rath mit bey der Hansischen Gesandschaft an den Homeister")."

"») Beschreibung der Stadt Danzig v. 1645, herausgeg. durch Georg Reinhold
Curicke 1686, ssedr. 1687, S. 129.

" ) Über Wrecht als VanZiger Gesandter s. Toeppen in 3cr. rer. pruss. II I .
S. 474 A. 1 und S. 507 A. 1, als DanZiger Kaufherr und Reeder s. Charl. Brämer
in I W G . 63, S. 53.
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Dagegen sind zu 1423 und 1424 dieselben Angaben wie bei Curicke enthalten.
I n dem Handexemplar der Curickeschen Beschreibung auf dem Banziger Staats-
archiv ist aber der gedruckten Zeile:

1424 Conradus Bostinus Notar. Public,
von einer Handschrift des 18. Jahrhunderts zugefügt:

„ i n iitel-18 8enaw8 a. 1433 toi. 32 äicitur- L M c k i n " .
Zu dieser Notiz ist zu bemerken, daß mit ihr offenbar die obenangeführte
Stelle aus Band 1 B l . 32 der Missivenbücher gemeint ist, nur daß der Autor
der Notiz irrtümlich 1433 statt 1423 gelesen hat").

Bei Berücksichtigung der zuverlässigeren Angaben in dem ältesten Misst»
venbuch wird man die Liste dahin berichtigen dürfen, daß zunächst — ob schon
1410, sei dahingestellt ^ - Johannes Malter oder Losack und Nicolaus Wrecht
oder Friederici neben einander Stadtschreiber waren. Attecht ist lediglich eine
irrige Lesart für Mrecht, und Friederici keine andere Person als derselbe
Wrecht. Statt Bostinus ist Bitschinus zu lesen. Dieser wird vermutlich durch
das Ausscheiden des Johannes Malter oder Losack zum Stadtschreiberamte
gekommen sein: doch ist die Zahlenangabe 1424 mindestens 1 Jahr zu spät.

3. Das Danziger Staatsarchiv besitzt ein schmales langes, in Pergament
gebundenes Buch im Format 29 X> X 11 cm, das die Außenaufschrift trägt:

„Manuale I^otai'ii Oiuitati8 Oancxk".

Hirsch bespricht es unter den Banziger amtlichen Aufzeichnungen in den
8cripto!-e8 rer. ?l-u83. Bd. I V S. 351 Anm. 1 und teilt S. 353—357 eine
Reihe von Aufzeichnungen daraus mit. Die Frage der Autorschaft hat er nicht
untersucht. Berücksichtigt man, daß für Kulm das „Manuale notarü <ülvitati8
Kulmen"") als Merk Bitschins von 1430 bekannt ist, so legt bereits der
gleichgeartete Titel den Gedanken an einen Autorenzusammenhang sehr nahe.
Die Handschriftvergleichung läßt nun keinen Zweifel daran, daß es sich auch
hier um ein von Bitschin angelegtes Buch handelt. Die Vermerke darin machen
durchaus den Eindruck flüchtiger Notizen des Stadtschreibers für seine äugen-
blickliche Tätigkeit und sind daher zu einem erheblichen Teil nach ErlediWng
wieder durchstrichen. Sie beziehen sich auf die verschiedensten rechtlichen und
wirtschaftlichen Angelegenheilen, vorzugsweise aber auf Schiffahrtssachen, 'und
Zwar scheint es, daß die Tätigkeit des Verfassers mit der Erhebung des söge-
nannten Pfahlgeldes, der Abgabe von den ein- und ausgehenden Schiffen im
Danziger Hafen, in engem Zusammenhange stand. Die Eintragungen rühren
aus den Jahren 1422—1424 her,- man wird daher mit Rücksicht auf die Außen-
auffchrift des Buches annehmen dürfen, daß Bitschin schon 1422, nicht erst 1423
Notar, d. h. Stadtschreiber, in Danzig gewesen ist. Einige Nachträge sind auch
von 1420 unö 1421 vorhanden, aber an einer Stelle") durch den Vermerk ge-

12) Unter den Handschriften des Werks von Curicke, die sich im Staatsarchiv
Danzig befinden, hat eine einzige, I.! M, nicht „Bostinus", sondern richtig „Bit-
schmus" und neben „Johannes Walter" noch „alii Johannes Losack", ebenfalls unter
Verweisung auf die Missivenbücher.

«) Danziger Staatsarchiv Abt. 322, Nr. 102.
" ) S. 33.
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kennzeichnet: „^xerpta ab antiquo Nanual i Oe ^.nno XX o et XX I mo".
Leider ist nur das eine Manuale in Danzig erhalten.

4. Iwe i Codices des Tanziger Staatsarchivs, nämlich Abt. tt. ^. qu
Nr . 1 und 2 haben von jeher die Aufmerksamkeit der Forscher erregt, die
sich mit dem mittelalterlichen Seerecht im Gebiete der Ost- und Nordsee be-
faßten. Vorzugsweise waren es ausländische Forscher, wie Pardessus, Holtius,
Schlyter, Trawers Twiß und Telting; von deutschen Forschern sind Goldschmidt
und Hirsch zu nennen. Eine eingehendere Behandlung der belden Codices be»
absichtige ich in einer besonderen Schrift über die Geschichte des Danziger
Seerechts zu geben. Hier sei nur das erwähnt, was mit Bitschin zusammen-
hängt. Der Codex Nr . 1 enthält u. a. eine auf Papier geschriebene Zusammen-
slellung von Danziger Seerechtsurteilen aus den Jahren 1425—4436, von denen
die beiden ersten durchstrichen sind. Es folgen, von späterer Hand nume-
riert, 15 solcher Urteile, die als ältestes erhaltenes Denkmal der Gpruchtätiaikeit
des Danziger Rates in Seesachen für uns von erheblichem Wert sind. 5 davon
hat Pardesfus"), 7 weitere Holtius") bereits abgedruckt. Von diesen im ganzen
17 Urteilen zeigen 15 ganz deutlich Bitfchins Handschrift, nur 2, nämlich die
mit Nr . 11 und 14 versehenen, können vielleicht von anderer Hand herrühren.
Gleichfalls ist als von Bitschin geschrieben der erste Teil des Codex Nr . 2
anzusehen. Es ist das ein Text des flandrisch-holländischen Wasserrechts, wie
es zu jener Ie i t auch in dem mit Flandern und Holland im regsten Handels-
verkehr siehenden Danzig Geltung erlangt hatte. Welches Vorbild Bitschin
dabei benutzte, steht bisher noch nicht fest: der Text weist jedenfalls eine Reihe
von Besonderheiten auch gegenüber dem in Codex Nr . 1 enthaltenen/ wahr-
scheinlich unmittelbar aus Flandern oder Holland stammenden Texte auf. Me
Handfchrift ist besonders sorgfältig angefertigt und ist durch rote Überschriften
und rote und blaue Initialen schön verziert. Aber die Ie i t , in der Bischin den
Text dieses Seerechts geschrieben hat, ergibt das Buch nichts) gewisse Eigen-
heilen der Schrift, die mit denen der Urteile in der Ie i t vor 1429 übereinstim-
men, lassen ungefähr auf diese Ie i t schließen.

5. Nicht wie bei den unter 1—4 genannten Schriften der Charakter der
Handschrift, fondern die Eigenart des Inhalts gibt mir bei einem andern wert-
vollen Danziger Rechtsbuche zu der Vermutung Anlaß, daß auch hier Bitschin
der Versasser mindestens eines Teils davon sein wird. Es ist das die Samm-
lung, die Toeppen unter dem Namen,, Das Danziger Schöffenbuch" heraus-
gegeben hat") und deren Hauptteil sonst unter dem Namen der „Landl'äuffigen
Culmifchen Rechte" bekannt ist, ein Sammelwerk von Rechtsfätzen, das in der
Danziger und wohl auch sonstigen preußischen Gerichtspraxis eine nicht unbe-
deutende Rolle gespielt haben muß, wie man aus der recht erheblichen Iaht der
vorhandenen Handschriften schließen kann. Es scheint, daß das Werk aus ganz
verschiedenen Teilen zusammengewachsen ist, die in den einzelnen Handschriften,

in) collection 6e lois maritime Bd. III (1834), S. 461.
" ) Ouäe ^eere^ten in DantM, S. 14 ff.
" ) Als Wissenschaft!. Beilage des Gymnasialprogr. Marienwerder Mich. 1878

erschienen.
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z. T. auch in verschiedener Anordnung, erscheinen"). Schon Steffenhagen"^
hat angenommen, daß der Abschnitt „Dis is von der ffrauwen rechte" (bei
Toeppen S. 19 ff. mit Nr . 13 (1) — 27 (15) versehen) den eigentlichen Anfang
des Rechtsbuches ausmacht. Der erste Satz davon lautet:

„So denne wir manne dy ffrauwen vor das beste und wirdigste Halden
uff erden, szo czhemit is och sich wol und ist billich, das men von in und^
irem rechte zcum ersten gedenke und schreibe."

Sehr richtig hat dazu schon Faber im Preuß. Archiv^") bemerkt:
„Nicht leicht wird bey irgend einer Gefetz-Sammlung älterer oder

neuerer Ie i t diejenige Rücksicht auf die dem anderen Geschlechte schuldige
Achtung genommen seyn, welche der Verfasser einer Sammlung alter ge-
schriebener Gesetze, Colmischer Rechte und Willkühren nahm . . ."

Noch weit mehr muh es aber auffallen, wenn der galante Verfasser mitten in
den Vorschriften über das „Recht der Frau" eine historische Begründung gibt..
Es heißt dort"):

„Eyne ffrawe teilet gleich öy helsfte ires mannes gutter, stirbet ihr
man: also thut ouch der man widder. Dis ist widder das Magdeborfche
Recht, sunder das dy ffrawen zo gut recht haben, das ist des landes und
Colmischen rechtes milkore, u n d dy f r o w e n h a b e n i s v o r -
m a l s v o r d y n e t du rch i r e w o l t a t i n de r s t a d t h
C o l m en."

M i t den letzten Worten spielt der Verfasser deutlich erkennbar auf die Sage
an, nach welcher die Frauen Kulms in Abwesenheit ihrer Männer die Stadt
gegen den Angriff Gwantopolks im Jahre 1244 erfolgreich verteidigten, indem
sie die Rüstungen und Waffen der Männer anlegten und den Feind dadurch
täuschten. Franz Schultz hat in dem Aufsatze „Die Frauen Culms"^) dargelegt,
daß es sich um eine auch an anderen Orten auftauchende Sage handelt, die be-
züglich der Frauen Kulms von den älteren Chronisten nicht überliefert sei und
von den späteren erst immer wiederholt werde, seitdem Bischin in seinem Werke
„Oe vita conju^aU" den Vorgang geschildert habe^j. Schultz nimmt nun an,
daß Bitschin die ganze Erzählung selbst nur als Anekdote habe aufgefaßt wissen
wollen. Für diese Annahme fehlt aber jeder Anhalt, und Schultz widerlegt sich
einige Seiten später selbst, wenn er unter Hinweis auf die oben angeführte
Stelle der „landläufigen culmischen Rechte" sagt^):

„Es war auch eine ganz gangbare und namentlich bei den Juristen
allgemein geltende Ansicht, daß diese Abweichung von dem magdeburgi-
schen Rechte mit jener Verteidigung Culms zusammenhänge."

«) z. B. in 3 10 der Königsberger Stadtbibl.
«) Deutsche Rechtsquellen, S. 216.
2«) 1. Sammlung (1809), S. 70 ff.
" ) Nach Toeppen, a. a. O., Nr. 23 (11).
22) Allpr. Monalsschr. 12 (1875), S. 51 ff.
2») 8ci-. rer. pruss. I I I , S. 509.
2«) a. a. O., S. 67.
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Da doch nun Mtschin ein Jurist jener Ie i t war, so bleibt unverständlich, warum
gerade er die angeblich allgemein geltende Ansicht nicht geteilt haben sollte^).
Her außerordentlich naheliegende Zusammenhang ,daß Mtschin, der Erzähler
der Sage, zugleich der Autor der eigenartigen Stelle in den landläufigen culmi-
schen Rechten sein wird, ist Schultz aber entgangen. Tatsächlich sprechen für
diese Vermutung mehrere Umstände. Einmal die schon von Faber bemerkte Be-
sonderheit der Darstellung. Sie ist nicht einem gewöhnlichen Juristen zuzutrauen,
wohl aber einem Manne, dessen literarische und geschichtliche Interessen so im
Vordergrunde standen wie bei Mtschin^) und der sich in seinem Werke äe
vita conjußM ja ganz eingehend mit den Frauen beschäftigt. Auch spricht der
sonstige Inhalt der landläufigen culmifchen Rechte deshalb besonders für B i t -
fchin als Autor, weil gerade ihm als zuerst Danziger, dann Kulmer Stadtschrei-
ber die eigentümliche Durchmischung Danziger und Kulmischer Rechtspraxis
am ehesten zuzutrauen ist, die in diesem Buche auffällt. Zeitlich steht auch nach
dem, was Toeppen über die Entstehung festgestellt hat^j, nichts im Wege, Bi t -
schin als Autor anzusehen. Toeppen kommt zu dem Ergebnis, daß das Rechts-
buch zwischen 1435 und 1454 in Danzig entstanden sei. Wie noch zu erörtern
fein wird, bestehen Anhaltspunkte dafür, daß Mtschin während dieser Ie i t zu-
meist in Danzig war. Außerdem kann man aber für das sogenannte Frauen-
recht auf eine etwas frühere Zeit schließen, wenn man dem von Toeppen nicht
ausreichend gewürdigten Umstände Rechnung trägt, daß das Buch offenbar
erst aus verschiedenen einzelnen Teilen zusammengestellt worden ist,

6. Außer den bisher behandelten Aufzeichnungen, die höchstwahrscheinlich
durchweg auf Bitschin zurückzuführen sind, wird man bei genauerer Hand-
schriftenvergleichung wahrfcheinlich noch eine ganze Reihe weiterer Schriften
als von ihm herrührend ansprechen dürfen. Die Prüfung ist allerdings nicht
immer ganz einfach. Schultz fagt von Mtfchins Handschrift, wer sie einmal ge-
lesen habe, verliere sie sobald nicht wieder aus dem Gedächtnis^). Galle be-
anstandet das als überschwenglich, wenngleich auch er die „kräftige, klare,
charaktervolle Hand" betont^). Mtfchins Handschrift zeigt namentlich in der
ersten Ie i t eine Reihe auffallender Befonderheiten in gewissen Schnörkeln, in
öer Schreibung des 8, k, ^, L, N und anderer Buchstaben: doch kann man
bort, wo diese Besonderheiten nicht so stark hervorreten, noch nicht immer
negativ darauf fchließen, daß die Handschrift nicht von Mtfchin herrühre; denn
es finden sich auch unter den unzweifelhaft von ihm verfaßten Schriftstücken
solche mit stark abweichenden Buchstabenbildungen, je nachdem er flüchtig oder

2°) Dah sie unrichtig ist, ergibt sich schon einfach daraus, daß die sog. flämische
Erbgerechtigkeit, auf der das angebliche Vorzugsrecht der Frau beruht» schon der ur-
sprünglichen Kulmer Handfeste von 1233 angehört, also nicht erst 1244 eingeführt fein
kann. Vgl. den Abdruck im Preuß. Urkundenbuch, Pol. Abt. I, 1, Nr. 105.

2») Man betrachte nur den Katalog der von Mtschin zitierten Autoren bei
Steffenhagen, Altpr. Monatsschr. 8, S. 523 ff., den Galle, S. XI. auf nur (!) 68 theo-
logische und 98 sonstige Schriftsteller zusammenstreicht.

27) Danziger Schsffenbuch, S. 4.
2«) Altpr. Monatsschr. 12, S. 517.
2«) S. XXVIII.
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sorgfältig schrieb: Feit und Umstände, Schreibmaterial, Iweck der Aufzeich-
nung usw. sind offenbar von starkem Einfluß auf die A r t seiner Schrift.
Jedenfalls erscheint es lohnend, bei Danziger Urkunden aus der I e i t nach etwa
1418 die Frage von Bitfchins Urheberschaft in den Kreis der Erwägung zu
ziehen. Erst Kur zvor Abfchluh diefes Auffatzes gerieten mir noch verschiedene
urkundliche Aufzeichnungen in die Hand, die vermutlich Bitschin geschrieben
hat, so das Denkbuch von St. Mar ien (Staatsarchiv Danzig 78, 25 Nr . 433) aus
den Jahren 1437 ff., eine Danziger Urkunde betr. einen Zins von der Mar ien-
Kirche von 23. 12. 1427 (Staatsarchiv Danzig 78, 25, 1083) und ein Schreiben
des Danziger Rats an den Hochmeister vom 3. 9. 1445 (Staatsarchiv Königs-
berg, Ordensbriefarchivj.

Ich bin bisher noch nicht näher auf die Frage eingegangen, wie lange denn
nun eigentlich Bitfchin in Banzig tätig gewesen ist. Eine zeitliche Begrenzung
scheint sich zunächst ohne weiteres daraus zu ergeben, daß er in dem oben
unter 3) genannten Kulmer Manuale auf B l . 1 R. den Beginn feiner Tätig-
keit als Kulmer Stadtfchreiber auf das Jahr 143t) angibt. Aber fast bei allen
vorstehend behandelten, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit als von ihm ge-
schrieben anzusehenden Aufzeichnungen muß man die überaus feltfame Be>
obachtung machen, das genau die gleiche Handschrift wie vor 1430 auch nach
diesem Jahre weitergeht. So z. B . in dem oben unter 2) behandelten ältesten
Kürbuch allermindestens bis 1432, und sehr wahrscheinlich wieder von 1436 an;
bei den unter 4) genannten Seerechtsurteilen könnte höchstens, wie erwähnt^
Nr . 11 von 1432 und ein undatiertes Nr . 14 einer andern Handschrift zuge-
rechnet werden, während z. B . Nr . 9 von 1431, Nr . 12 und 13 von 1433 und
Nr . 15 von 1436 die übliche Bitfchinsche Handschrift zeigen. Könnte man sich
hier vielleicht noch mit der Erwägung helfen, daß Bitfchin seine in Danzig
begonnene Sammlung später aus Interesse an der Sache in Kulm mit Hilfe
von Danziger Mater ial fortgeführt und die Sammlung nach Banzig zurück-
gegeben haben könnte, wie er etwa die V i ta conjuZali8 feinen Danziger
Freunden von Kulm aus widmete, so häufen sich die Iwei fe l an der Möglichkeit
dieser Lösung, wenn man die Handschrift der ununterbrochen fortgeführten
Danziger Missivenbände Nr . 1—6 einer näheren Betrachtung unterzieht. Die-
selbe Handschrift, die in Band 1 unzweifelhaft als diejenige Bitfchins sich dar-
stellt, begegnet dauernd weiter in den folgenden Bänden, zwar hin und wieder
unterbrochen durch Eintragungen von 1 odm 2 anderen Handschriften, aber
dann doch immer wiederkehrend bis 1464, vielleicht sogar 1466. Und die
Schwierigkeiten in der Lösung dieses Rätsels erhöhen sich noch dadurch, daß
ich die von Schultz getroffene, von Toeppen, Steffenhagen und Galle über-
nommene Feststellung, Bitfchin sei nur von 1430 bis 1438 als Kulmer Stadt»
schreiben tätig gewesen, nach dem „Nanuale ^ararü (Üivitatig lüulmen" (vgl.
oben Nr . 3) in Iweifel ziehen muß. Schultz gibt selbst zu'"j, öaß er für feine
Annahme keine andere Grundlage habe, als die Handschrift in diefem M a -
nuale; sowohl in dem dort enthaltenen Verzeichnis der Behörden wie der Neu-

»«) Altpr. Monatsschr. 12 (1875), S. 523.
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bürger finde man von da ab andere Schriftzeichen. Ich vermag aber z. B. in
der Schrift von 1438 und 1439 nicht den geringsten Unterschied zu finden, und
auch die Abweichungen in den folgenden Jahren sind nicht so erheblich, daß man
mit Sicherheit das Aufhören Bitfchinfcher Schrift behaupten müßte. Vielmehr
ergeben erst die Jahre 1457 und 1458 einen scharfen Einschnitt bei diesen Auf-
Zeichnungen; das Behördenverzeichnis bricht mit 1458 (Bl. 46 R.) und das
Neubürgerverzeichnis mit 1457 (Bl. 58 R.) völlig ab, um dann von anderer
Hand erst 1470 (Bl. 48 R.j bzw. 1476 (Bl. 59) wieder aufgenommen zu wer-
den. Das entspricht auch genau den politischen Verhältnissen in Kulm, die ja
durch den Abfall der Stadt vom preußischen Bunde und Rückkehr unter die
Ordensherrschaft im Jahre 1457 eine schwere Erschütterung erfuhren.

Sollte es nun wirklich möglich sein, daß Bitschin in den Jahren seit 1430
sowohl in Danzig wie in Kulm StadtschreibergeschWfte wahrgenommen hätte?
Ich gebe ohne weiteres zu, daß das in hohem Grade unwahrscheinlich ist. Als
ganz ausgeschlossen wird man es aber auch nicht bezeichnen können, wenn man
berücksichtigt, wie oft die Vertreter der preußischen Städte in jener Zeit jährlich
zusammenkamen"), daß man überhaupt damals viel mehr reiste, als wir ge-
wohnlich zu glauben pflegen, und daß die Vornahme von Aufzeichnungen in
Stadtbüchern ja keineswegs die dauernde Anwesenheit des Stadtschreibers an
einem Orte bedingt. Einen gewissen Anhalt dafür, daß Bitschin in Danzig
jedenfalls über 1430 hinaus gewirkt haben muß, bieten noch die oben unter
2 genannten Verzeichnisse der Danziger Secretarii, die hinter Bitschin erst im
Jahre 1436 die nächste Erennung eines neuen Stadlschreibers berichten. Freilich
sind diese Verzeichnisse, wie schon erörtert, wenig zuverlässig. Eine neue Er-
nennung besagt dabei keineswegs sicher, daß ein Vorgänger ausgeschieden ist;
es kann auch eine Stellenvermehrung eingetreten sein. Danzig hatte in der Ieit
um 1420 gleichzeitig mindestens 2 Stadtschreiber, um die Mitte des 16. Jahr»
Hunderts waren es bereits 7^).

Vielleicht kann man einen Weg zur Lösung der Zweifel auch aus einer
Urkunde entnehmen, die einen späteren Vorgang aus Bitschins Leben berührt.
In Wölkys Urkundenbuch des Bistums Kulm ist unter Ar. 611 eine Urkunde
vom 15. 4. 1454 abgedruckt, in der ein Thorner Notar Jodocus Johannis in
der Neustadt Thorn ein Beneficium stiftet, als dessen ersten Bezugsberechtigt
ten er Bitschin bestimmt. Es heißt dort:

„. . . konoi'adili viro äomino lDon i 'aäo L i t 8 c k i n O u l -
m e n 3 i 8 ä i o c e 5 i 8 , 8 u c c o 11 e o t o r>i c a m e r e a p 0 8 t o >
1 i c e i n t e ^ r i 3 (̂  u I m e n 5 i 8 e t p o m e p a n i e , ibiäem pre-
3enti contulit et äonävit, ip8uinquy tamquam pr imum ip8iu3 vicarie
mini8trum oräinavit et in,3tituit, ut jp8am aä vite 3ue tempora tenere
äedeat il-revocadiliter et nader-e. . ."

Bitschins Haupttätigkeit zu jener Zeit war also die eines päpstlichen Beauf-
kragten, vermutlich für die Einziehung des Peterspfennigs, über die gerade in

" ) Vg l . Toeppen, Akten der Ständetage Preußens.
22) Lencmich, Ver Stadt Danzig Verfassung und Rechte, in Günthers Ausgabe

(1900), S. 238.
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Her Kulmer Diözese schon früher erhebliche Streitigkeiten bestanden hatten^).
M i t diesem Amte war sicher eine umfangreiche Reisetätigkeit verbunden^),
und es ließe sich dann vielleicht annehmen, daß Bitschin nebenher die Fort-
führung der von ihm angelegten Stadtbücher in beiden Städten Dänzig und
Kulm, wo er sicher oft weilte, weiter beibehalten hat. Daß er zu ihnen gute
Beziehungen unterhielt, läßt sich auch aus der letzten von Bitschin bekannten
Urkunde entnehmen, die zudem einen weiteren Beweis seiner Vielseitigkeit
gibt. Biese auf dem Danziger Staatsarchiv befindliche, aus dem Archiv der
Marienkirche stammende Urkunde (78, 25 A r . 1W3) ist von Bitschin eigen^
händig am 18. 3. 1464 ausgestellt und bietet deshalb für die Feststellung der
Eigenheiten seiner Handschrist noch ein besonders gutes Vergleichsmaterial.
Sie ist schon einmal in den 8cl-. rer-. Pr-U83. I I I S. 474 Anm. 5 abgedruckt,
aber mit so erheblichen Fehlern, daß es mir zweckmäßig erscheint, sie erneut
wörtlich abzudrucken, insbesondere weil auch Galle in Unkenntnis der Fehler
ihren Inhalt nach den 8cr. rer . Pru88. übernommen hat und die unrichtigen
Ortsangaben zu falschen Schlüssen verleiten könnten. Sie lautet:

„Wissentlich sey allen Cristgloubigen lewten das Ich Conrad Bitschin
etzwenn(igerj Pfarrer zu Nesemb(ur)g vnd czur Swetze vnd ouch noch
vicar(ius) czum Colmen. gote dem h(er)ren. vnd siener werden muter
Mar ien czu lobe vnd eren obergebe dy vier gute mark Ierlich(n) czinss(es)
vnd leibrenthe. dy Ich so lange bys doher gehabt habe. uff der pfarkirchen
unser lieben frauwen zu Dantzik vnd mich der gantz vnd gar oorczeige.
der Kirchen czu gute. dy vorbas nym(m)er czufurder(e)n noch czuheben in
allen czukomenften) czeiten. meyns lebens wie lange mir denn(e) got der
almechtige meyn leben wirdt fügen vnd vorleyen. fo obergebe Ich der vor-
gen(annten) Kirchen, gentzlichn fulche leibrenthe vnd czinse vnd gelobe in
krafft diss. briesf(es) vor mich. meyne(n) bruder(en) vnd alle meyne
fru(n)de: dy nym(m)er czu heische(n) noch vorbaßmer czuheben. adir czu-
manen(de) czuemigen czeiten su(njder dy offtgenante Kirche vnd I re vor»
stender fulcher renthe vnd aller betzalujn)ge ledig vnd loes qweit vnö frey
sage. mit diesem offen(e)n briefe und eygener meyner Hand geschreb(e)n
vnder meyne(m) Ingefig(el). Gegeb(e)n zu Lugkow. I m Iar(e) Cristi
X l l l l l ü vndiviervndsechsczigsten Iare. am Dinstage nach santt Gregorii
tage des heiligen BabMesj."

Unter der Urkunde befindet sich ein PaMersiegel, das eine Lilie über einem
Kreuze und eine Kaum lesbare Umschrift zeigt. Der Ort der Ausstellung ist mit
voller Deutlichkeit L u g k o w geschrieben, so daß man kaum versteht, wie in
den 8cr. rer . Pru88. a. a. O. S u v k a u gelesen werden konnte. Freilich führt
auch die richtige Ortsangabe zunächst nicht weiter, da nicht ersichtlich ist, welcher

««) Vgl. Schultz, Geschichte der Stadt und des Kreises Kulm (1876), S. 149 ff.
»4j Der aus der Urkunde vom 15. 4. 1454 ersichtliche Aufenthalt Bilschins in

Thorn wird vermutlich auch nur vorübergehender Art gewesen sein. Denn die Ur-
Kunde selbst nimmt schon auf den Fall Rücksicht, daß er vielleicht nicht in Thorn
bleiben kann. Daß er darin neben einem andern zum Testamentsvollstrecker bestellt

iwurde, bedingte auch nicht dauernde Anwesenheit in Thorn.
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Ort damit gemeint ist. Der Name Lukow oder Lukowo (bzw. ähnlche Formen)
kommt fo häufig vor, dah es mangels anderer Anhaltspunkte zunächst muffig ist,
^Vermutungen anzustellen. Sehr merkwürdig erscheint die Angabe „etzwenn(iger)
Pfarrer zu Refemb(ur)g vnd czur Gwetze". Es handelt sich bei dem erstgenann-
ten Orte um R i e s e n b ü r g , nicht R o s e n b e r g , wie die 8cr-. r-er.
k'l'UZg. I I I S . 474 irrtümlich angeben. Aber die Entfernung Riesenburgs von
Schwetz ist etwa die gleiche wie die Rosenbergs. Die Annahme einer gleich-
Zeiligen Verwaltung beider Pfarrämter begegnet den gleichen Bedenken, wie
öie Annahme gleichzeitiger Stadtschreibertätigkeit in Danzig und Kulm. Ver»
mutlich handelt es sich hier lediglich darum, daß Bitschin die Einkünfte beider
Pfarreien bezogen hat, vielleicht als Entgelt für feine Tätigkeit als päpstlicher
Succollector; auch die Zusammenstellung mit seiner alten Vicarie in Kulm
spricht dafür.

Wie lange Bitschin noch gelebt hat, wissen wir nicht, ebensowenig wann
und wo er geboren ist. Selbst wenn er sehr jung in das Danziger Amt gekom-
men sein sollte, dürfte fein Geburtsjahr noch vor 1400 liegen. Dah er in Dan-
zig geboren wäre, wie Toppen glaubt-'"'), ist durch nichts erwiesen. Keyfers Buch
„Die Bevölkerung Danzigs und ihre Herkunft im 13. und 14. Jahrhundert^)"
enthält den Namen nicht, auch in anderen in Frage kommenden Quellen habe
ich ihn nicht finden können. V ie l wahrscheinlicher erfcheint mir die Herkunft
Bitschins aus Schlesien^). M i r haben in dem L i e g n i t z e r Stadlschreiber und
"Bürgermeister A m b r o s i u s B i t s c h e n eine derartig merkwürdige Pa-
rallelerscheinung zu dem Kulmer Stadtschreiber Conrad Bitschin, dah man säst
glauben könnte, es wären Brüder gewesen, zumal ihr Wirken zeitlich zu-
sammenfä'llt. Prof. Schirrmacher, der alles über den Liegnitzer Ambrosius
Bitfchen erreichbare Material mit größter Sorgfalt gesammelt hat^), konnte
jedoch einen verwandtschaftlichen Iufammenhang der beiden nicht ermitteln""),
obwohl er auf Grund einer Liegnitzer Urkunde von 1422 fünf Geschwister von
Ambrosius Bilschen namhaft machen kann, einen Bruder Augustinus und
4 Schwestern. Immerhin wäre denkbar, daß der vielleicht schon in jungen
Jahren in die Ferne gegangene Conrad bei den Rechtsgeschäften der in Schle-
sien zurückgebliebenen Geschwister keine Erwähnung mehr gesunden hätte. Der
in der Urkunde Conrad Bitschins von 1464 erwähnte Bruder mühte dann
jener Augustinus sein, über dessen weitere Lebensschicksale wir nicht genügend
unterrichtet sind) denn Ambrosius war damals längst tot. Für den nahen ver-
wandfchaftlichen Iufammenhang sprechen folgende Parallelen:

a) Ambrosius Bitschen, der seinem Vater Johannes im Amte folgte,
wurde 1420 Stadtfchreiber in Liegnitz, Conrad Bitfchin ekwa um die gleiche
Ie i t Stadtschreiber in Danzig und 1430 in Kulm.

3°) 3cr. rer. Pru85. II I , S. 474.
2«) Pfingstbl. des Hans. Gesch.-Ver. B l . XV, 2. Aufl. mit Namensverzeichnis.
-") Von Galle S. XXI vermutet.
»8) Einladungsschrift der Nitter-Akademie in Liegnitz, 18W.
«») S. 44/45, Anm.
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b) Beide haben, wie zwar noch nicht urkundlich feststeht, aber schon von
den bisherigen Sachbearbeitern vermutet wird"), vorher ein Aniversitäts-
studium absolviert- bei Conrad Bitfchin kann man nach der Lobpreisung von
Paris in der Vita conjugaliz lid. 4 cap. 51") sehr wohl annehmen, daß er
dort studiert hat.

cj Beiden ist die Anlegung von Stadtbüchern ganz ähnlicher Art zu
danken. Ambrosius Bitschen vollendete 1447 ein Privilegienbuch der Stadt
Liegnitz^j, Conrad Bitschin legte 1431 das Privilegienbuch der Stadt Kulm
an"), außerdem haben beide für Geschoß- und Iinsbücher gesorgt, die noch
heute die wertvollste Erkenntnisquelle hinsichtlich der Wirtschafts- und Be»
völkerungsgeschichte jener Zeit in den Städten Liegnitz und Kulm bilden.

ä) Beide hatten ausgesprochen historischen Sinn. Ambrosius Bitschin
fügte in sein Liegnitzer Iinsbuch geschichtliche Rückblicke ein nebst einem Aus-
zug der Chronika Polonorum, zu der er Ergänzungen gab"). Conrad Bitschin
hat, wie eingangs erwähnt, die Chronik, des Peter Tusburg fortgesetzt.

ej Weniger tritt die Parallelität in der politischen Betätigung der beiden
hervor, wenngleich sie auch hier nicht ganz fehlt. Beide lebten in der Ieit des
gewaltigen Emporstrebens der Städte gegen die Landesherrschaft, das zu den
schwersten Konflikten führte. Ambrosius Bitschen setzte alle Kraft daran, seine
Heimatstadt Liegnitz aus der Abhängigkeit von der plastischen Fürstenmacht zu
lösen und zum Range einer selbständigen freien Stadt zu erheben. Er suchte
fein Ziel unter Anlehnung an Böhmen zu erreichen, fand aber nicht die ge-
nügende Unterstützung und endete 1454 auf dem Schaffot. Auch Conrad Bit-
fchin ist von dem Kampfe der preußischen Städte gegen den deutschen Orden
nicht unberührt geblieben. Seine Kulmer Tätigkeit fällt mit der des Bürger-
meisters Sterz zusammen, der ihn vermutlich dorthin berufen hatte. Sterz
wurde wegen feiner Opposition gegen den Orden gefangengesetzt. Die von
Schultz geäußerte Vermutung, daß Bitschins Ausscheiden aus Kulm mit dem
Falle von Sterz in Verbindung stehe^j, wird allerdings dann hinfällig, wenn
— wie oben erwähnt — Bitschin auch später noch in Kulm tätig gewesen ist.
Wir sehen dann, wie Conrad Bitschin eine Rechtfertigung des deutschen Ordens
in seinem Kampfe gegen Polen schreibt"). Er scheint aber das Geschick besessen
zu haben, es mit keiner Partei ganz zu verderben. Diese diplomatische Be-
gabung würde es auch erklärlich machen, daß die politische Korrespondenz der
Stadt Danzig, wie sie in den Missivenbüchern gesammelt ist, so lange in seiner
Hand gelegen haben mag. Für eine diplomatische Mission war er ja auch ver»
wendet worden, als er 1434 mit Sterz zum deutschen Kaiser geschickt wurde");
ein Erfolg wurde damals freilich nicht erzielt.

«) Schirrmacher, S 13, Galle S. XXII.
«) Galle, S. 62 und 102.
«2) Schirrmacher, a. a. O., S. 21.
«) Vanz. Staatsarchiv 322, Nr. 2 (Bilschins eigener Vermerk, S. 2).
«) Stenzel, 3crwtorL8 rsrum 3ile8wcarum, Bd. I (1835), S. XV? Bd.

S. XIII u. 490.
«) Altpr. Monatsschr. 12, S. 523.
4") In der Vita conjuMÜ8 lib. 8 c. 49.
" ) Galle, S. XXIV.
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Zeigt hiernach das Wirken der beiden Stadtschreiber so auffallende Ahn-
lichkeit, dah hier kaum ein Spiel des Zufalls vorliegen kann, so darf noch auf
die Perfönlichkeit des Vaters von Ambrosius Bitschen hingewiesen werden, die
dann, wenn er auch Conrads Vater sein sollte, für beide Söhne die eingeschla-
gene Richtung erklärlich macht. Johannes Bitschen ist von 1392 bis 1420 Stadt-
schreiber von Liegnitz und dort ein angesehener reicher Mann gewesen: schon
er hat dort ein Stadtbuch geführt, das dann von feinem Sohne Ambrosius
fortgesetzt wurde) man kann annehmen, daß der Vater den Söhnen schon früh
die Bedeutung derartiger Aufzeichnungen klar gemacht hat.

Was die Verschiedenheit der Namensschreibweise Bitschen und Bitschin
anlangt, so ist sie für jene Zeit bedeutungslos. Der Vater wird besonders in
älteren Urkunden häufig Pitschin oder von Pitschin genannt"), auch Ambrosius
führt in Urkunden von 1447 und 1454 den Namen Pitschin. Die schlesische
Stadt Pitschen, auf die der Familienname offenbar zurückgeht, heißt in alten
Urkunden oft auch Bitschen, Bicina") usw.: die Namen gehen alfo willkürlich
durcheinander. Man darf übrigens nicht etwa annehmen, daß der Vater Io-
hannes Bitschen unmittelbar von der Stadt Pitschen, etwa bei seinem Zuzüge
nach Liegnitz den Familiennamen erst erhalten hätte. Vielmehr begegnet der
Name Bitschen schon am Ausgang des 13. Jahrhundert als Familienname in
Brieg, wie sich aus dem Aufsatze von Schaube „Kanonikus Peter Bitfchen
und die Tendenz seiner FürsienchronM'")" ergibt. M i t der Familie des Am-
brosius Bitschen besteht auch sehr wahrscheinlich ein Zusammenhang, wie
Schaube dort erwähnt").

Die vorstehenden Ausführungen dürften ergeben, dah noch zahlreiche
Rätsel hinsichtlich der Person des Conrad Bitschin und seiner Familie zu lösen
sind^), aber vielleicht mit Hilfe des für jene Zeit reichlichen Urkundenmalerials
noch gelöst werden können. Ein um Danzig und Kulm so verdienter Mann hat
Anspruch auf befondere Beachtung, und es würde mir eine große Freude sein,
wenn von anderer Seite die Forschungen über ihn weitere Ergänzung fänden.

«) Schirrmacher, a. a. O., S. 46 und im Urkundenbuch der Stadt Liegnitz (1866)
Nr. 724 und 782.

«) Koelling, Geschichte der Stadt Pitschen (1892), S. 15.
«') In der Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, Bd. 61 (1927),

S. 12—43.
" ) S. 13, Anm. 1.
52) Erwähnen möchte ich noch eine merkwürdige Notiz bei Fr. Schultz, Die Stadt

Kulm im Mittelalter (ZWG. 23 S. 36 A. 2) über ein Protokoll vom Jahre 1471 von
„ M . Mlschms". Bei der mangelhaften Iitiermethode von Schultz konnte ich bisher
dieser Spur nicht weiter nachgehen.
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l . Pommerellische Siegel.
Pommerellens Fürstengeschlecht war seit den Zeiten, in denen wir es in

bestimmten festumrissenen Persönlichkeiten kennen, bestrebt, das Land dem
fördernden Segen deutscher Kultur zu öffnen. Mönche friedlicher Arbeit und
streibare Rittermönche zogen sie in ihre Gaue und Burgbezirke.

Benediktiner gründen eine Propstei in St. Albrecht; Iohanniter er-
werben umfassende Besitzungen bei der Burg Stargaro und in Liebschau (1238).
Me ritterliche Erziehung der Söhne aus fürstlichem Hause war dem Kon-
vente der Ritter von Kalatrava auf der Burg Tyymau bei Mewe anvertraut;
sie halten die Macht am Weichselstrom gegen die Pruzzen. Um das Urbar-
machen des Landes und die Förderung seiner Kultur erwerben sich die Zister-
zienser die größten Verdienste. Im Wasser- und Brückenbau sind sie erfahren.
Ihre Entwässerungsanlagen machen die Niederungen und Sumpfgebiete an
öen Flüssen nutzbar. Ihre gründlichere Bewirtschaftung steigert den gesamten
Kulturzustand.

Bei der straffen Regelung der Ordensverfassungen blieben die Tochter»
gründungen durch die Generalkapitel in stetem Zusammenhang mit dem
Multerkloster. Iu r Ausstattung ihrer Kirche erhielt der neue Konvent von ihm
die handschriftlichen Agenden für den gottesdienstlichen Gebrauch. Das Tafel-
bild für den steinernen Altartisch war dagegen in der hier betrachteten Ieit
des 12. und 13. Jahrhunderts keineswegs immer ein Kunsterzeugnis aus
dem Mutterkloster, mochte dieses in Deutschland, den Niederlanden, Belgien,
Frankreich oder Spanien seine Stätte haben. Die künstlerische Vorherrschaft
von Byzanz im 12. bis 13. Jahrhundert gebot vielmehr über das ganze Abend-
land. Werke der Kleinkunst, Elfenbeinschnitzereien in Tafelform mit den Dar-
stellungen der Mutter Gottes, der Verkündigung, der Geburt Christi, der An-
betung, der Kreuzigung und des Kruzifixus zwischen Maria und Johannes als
Kanonbild, auch Freikruzifixe, Weihwasserbehälter, Becher, Reliquiengehäuse,
Knäufe kirchlicher Hirtenstäbe, Schach- und Brettsteine wurden dort zum Han-
öelsvertrieb in Massen hergestellt. Dazu kamen die leicht beweglichen Tafel-
bilder kleinen Formats, die Ikonen, Diptychen und Triptychen.

Auf dem Handelswege zuerst nach Italien gelangt, wird das Kunstguk von
öork über das weitere Abendland verbreitet. Man braucht dafür keineswegs,
wie Prof. Paul Elemen in Bonn meint, die Eroberung von Konstantinopel
durch die Kreuzfahrer im Jahre 1204 als den unmittelbaren Anlaß zu betrachten.
Schon viel früher, feit der Mitte des 12. Jahrhunderts, hatte die byzantinische
Kunst auf italienischem Boden eine neue Stätte gefunden; und zwar in Sizilien
und Unkeritalien, in den Residenzen normannischer Könige und Hohenstaufen'
Kaiser, und besonders in Venedig. Als Ausstrahlungszentren üben diese
Stätten den umfassendsten Einfluß aus.
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Auf dem Handelswege über Venedig kamen auch Erzeugnisse des nahen
Ostens, insbesondere reliefgezierte spätsassanidische Silberschalen, mit dem byzan-
tinischen Kunstgut nach dem Norden, nach den Donauländern. Der Austausch
der Waren an den Hauptniederlagsorten Krakau und Breslau brachte die Er-
Zeugnisse weiter nach Böhmen, Schlesien, Polen, dem Weichselgebiet mit Pom-
merellen und Danzig.

Die Schwarzen Madonnen, so genannt wegen ihres tief nachgedunkelten
Inkarnats, sind zweifellos byzantinische Malwerke. Die Tafelbilder der Mut ter
Gottes in der Klosterkirche zu Iarnowitz, in Schwanau, das Gnadenbild in der
Klosterkirche zu Schwetz und das vor der Belagerung von Kulm durch Swanto-
polk, 1243, „flüchtende Marienbi ld" mögen gleichen Ursprungs gewesen sein;
desgleichen die wahrscheinlich aus Elfenbein gefchnitzte klein« Marienstatue
zu Iakobsdorf").

Bei dem Marienbilde im Siegel des Meisters
Florentius der Kalatravaritter zu Thymau bei
Mewe, um 1224'j, läßt sich mit großer Wahr-
scheinlichkeit das Elfenbeinwerk nachweifen, nach
welchem der Stempelfchneider das Siegel in S i l -
ber oder Bronze anfertigte (Abb. 1). Das in dem
Mantelbausch, auf dem linken Arm, getragene
Jesuskind, legt seine Rechte kosend um den Hals
der Mutter) in anmutiger Neigung ist ihr Haupt
dem Kinde zugewandt. Ein so gekennzeichnetes
Eilfenbeinbildwerk bewahrt das Cluny-Museum
in Paris. Nach dem Urteil Prof. Ad. Gold-
schmidts ist es die Nachbildung eines byzantini-
schen Originals in der belgisch-rheinischen Kunst-
weise der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts^
wobei die strengen hieratischen Formen des Vor-
bildes in den Kopftypen und der Gewandung
weicher und flüssiger behandelt wurden"). Ein
Elfenbein-Triptychon dieser A r t mit dem M a -

rienbilde als Mitteltei l , während die Flügel mit Heiligenbüsten in Rund-
einfassungen besetzt waren, mag das Altarbild in ihrer Burgkapelle gewesen sein.

M i t diesen Bildtafeln statteten die Landesfürsten und die Bischöfe die
Altäre der ihnen zugeordneten Kirchen aus, sei es in Originalen oder in
Wiederholungen von der Hand eines mönchischen Künstlers) zusammen mit den
wenig zahlreichen, dafür um so kostbareren, mit Miniaturen geschmückten
Meßbüchern machten sie den Hauptbestandteil der Schätze der Kirchen und
Klöster aus. Ihre handgeschriebenen Missale, Perikopenbücher und Antipho-
narien hatten ihren Ursprung in den Mutterklöstern, sofern sie Pflegstätten

Abb. 1.
Siegel der Kalatraoaritter.

i) Paul Behrend, Mestpreuß. Sagenschatz, Bd. IV, Nr. 14, Bd. V, Nr. 13, 15,
30, 35.

-) Vgl. F. A. Voßberg, Geschichte der Preuh. Münzen und Siegel, Berlin 1342.
») Adolf Goldschmidt, Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der Karolingischen

u. sächsischen Kaiser u. der romanischen Zeit, Bd. I I , S. 48, Abb. 28 u. Tafel XI.V, 155.
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der Kunst des Schreibkiels und der feinspitzigen Rabenfeder waren. F ü r Ost-
pommern und die Weichselländer kommen hierfür im 12. und 13. Jahrhundert
Bamberg , Regensburg, Kö ln , F landern und Nordfrankreich i n Betracht.

Siegelstempel und M i n i a t u r e n , die besinnlichsten Gattungen der mit telal ter-
lichen Kleinkunst, stehen irgendwie in Beziehung zueinander. Ve rm i t te lnd
zwifchen beiden stehen die Edelfchmiede.

Die Siegelstempel, W e r k e einer bis in die feinste Einzelheit durchgearbeite-
ten Kleinkunst, formte der im Mode l l ie ren und Zeichnen gewandte Edelschmied
in Si lber , Bronze und Eisen,' Staatsstegel i n der Hand des Kanzlers wurden
auch wohl in Bergkr is ta l l geschnitten. F ü r die dekorativen Umrahmungen der
Siegelf iguren und des Wappenkleinods boten ihm die feinstilisterten Ie ichnun-
gen der M in ia tu renma le re i brauchbare M o t i v e , sei es, daß er sie auf seinen
Wander fahr ten dem Skizzenbüchlein einverleibt hatte, oder daß ihm der
Landesherr für seinen Au f t r ag , ein Hoheitssiegel zu schneiden, die gewünsch»
ten Fo rmen durch einen Kler iker , i n einem Missale, Legenden- oder Stunden»
buch vorlegen ließ. Eine f re i zugängliche und ständig dargebotene Anregung
bot sich dem Siegelplastiker i n der kirchlichen Glasmalerei . N u r galt es hier-
bei, den vielgl iedrigen Ausbau auf das Wesentlichste zu beschränken und i n
verjüngtem Maßstabe zur Umrahmung der F i g u r in das N u n d - oder Spitz-
oval des Siegel einzuordnen. A u f den Siegeln f inden w i r sie wieder, diese
hieratischen Throne byzantinischer M a d o n n e n , romanische Bogenstellungen und
Baldachine, Tü rme mi t posaunenblasenden Engeln bekrönt, gotische Gehäuse
mit zierlichem Strebewerk aus Bogen, F ia len und M a ß w e r k g i t t e r n , i n denen
anmutige Engel ihr Wesen treiben. Der T h r o n der Glatzer M a d o n n a , die
himmelanstrebenden Prachtaufbauten derHochgräber der PäpsteJoyannes X X I I . ,
Clemens V I . und Innozenz V I . i n und bei A v i g n o n ^ , boten später im 14. und
15. Jahrhundert , für die großen Hoheitssiegel von zwölf und mehr Zent imeter
Durchmesser, dankbare Vorb i l de r : die heraldische Umbi ldung gestaltet aber die
Engel zu lockigen Hofpagen.

Anfässig war im 12. und 13. Jahrhundert i n unserem Gebiet wohl keiner
der Edelschmiede, welche die Siegel verfert igten.Es ist die Zei t , welche die
Wanderkünst ler durch die Lande führ t und sie ihr Gewerbe nach der Gelegen-
heit der Auf t räge ausüben läßt. Erzgießer, Goldschmiede, Stempelschneider f ü r
Siegel und M ü n z e n aus dem Westen und Süden verbreiteten den jeweil igen
Ie i t s t i l und trugen die Kunstformen von den Kul turzentren in aller Herren
Länder°). Steinmetzen und M a l e r führten in ihren Modelbüchern die Schätze
der avignonesischen Kunst nach dem M i t t e l r h e i n , nach Böhmen, Schlesien und
den Weichselländern.

Ist auch aus den frühgefchichtlichen Zeiten an Kunstdenkmäl^rn außer den
in der Klosterkirche zu O l i va erhaltenen Baute i len so gut wie nichts übrig ge-

«) Ernst Steinmann, Die Zerstörung der Grabdenkmäler der Päpste von Avignon.
Monatshefte f. Kunstwisf. 1918, S. 145 ff.

«) Auch Italiener kamen nach dem Osten. Ein Goldschmied und Stempelschneider
aus Florenz fertigt im Jahre 13M im Vienste des Böhmenkönigs Wenzel I I . die
Stempel für die ersten Prager Groschen.
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blieben, so sind allein die Siegel von Landesfürsten, Klerikern, Standesherren
und Städten die einzigen beweglichen Kunstwerke, die uns in Danzig und Ost-
pommern aus der Zeit vor dem Beginn der Ordensherrschaft im Jahre 1309
überkommen sind. Nur scheinbar geringfügig, sind sie vielmehr überraschend
aufschlußreich für die kulturellen und künstlerischen Bestrebungen in den Län-
öern an der unteren Weichsel und ihren Nebenflüssen und für ihre Beziehungen
zu den Vororten des mittelalterlichen Kunstlebens. Die an dieser Stelle zum
ersten Male kunstgeschichtlich gewürdigten Siegel sind nicht nur als Denkmäler
für die geschichtlichen Ereignisse zu bewerten, sie vermögen auch eine Reihe
fast wesenloser Erscheinungen unter den vommerellischen, masowischen und
sarmatischen Fürsten dieser bewegten Ieit um 1280 bis 1309 uns persönlich
näher zu bringen.

Jede frühgeschichtliche Untersuchung über die Werke der bildenden Kunst in
Danzig und Ostpommern muß mit diesen Denkmälern der Kleinkunst beginnen:
sie geben die Grundlage für die weitere Erkenntnis.

Kein einziges Stück, ob aus Banzig, Ostpommern, Masowien, Kujawien
oder Großpolen, verleugnet die Hand deutscher Künstler, deutscher Edelschmiede.
Nach ihrem Können zu urteilen, kamen sie aus dem Sächsischen, dem Erzstift
Magdeburg, aus Köln, vom Niederrhein und aus Lothringen. Später, am Ende
des 14. und im 15. Jahrhundert aus Flandern, Burgund, dem Mittelrhein,
Schlesien und Böhmen. Ihre Arbeiten sind wie ein Spiegel der wechselnden
Kunstweise in der Plastik und der Malerei.

Das älteste bekannte Werk ist der silberne Siegelstempel Mestwins I.,
„princep8 in Oanc-K", aus der Ieit um 1216 bis 1220. Die spitz-
ovale Platte, mit oberer öse zum Anhängen an eine Kette, wurde in der
Gegend von Schwetz gefunden. Die Gestalt des alten Fürsien hat der Stempel-
schneider mit großer Sorgfalt offenbar bildnisgerecht modelliert"). Zum Er-
fassen der Persönlichkeit werden dem Künstler in dieser Ieit und bis in die
ersten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts keineswegs Sitzungen gewährt sein,'
zu seinem Beruf gehörte ein so scharfes Formengedächtnis, daß er die Person»
lichkeit, die ihm in der Öffentlichkeit zu Gesicht kam, nach dem Erinnerungs-
bilde mit allen Besonderheiten darzustellen vermochte. Bon dem Steinbildner
Otto von Speyer ist uns ein Vorgang dieser Art für ein Bildwerk Rudolfs von
Habsburg überliefert.

Im 13. Jahrhundert, haben wir ein Pecht, ein ikonographisches Porträt
in jeder zur Darstellung gebrachten Einzelheit für beobachtet und dem Vor-
bilde durchaus ähnlich anzufehen.

Der unbehelmte Fürst ist frontal stehend, mit breitem Schwert und Schild,
normannischer Form, bewehrt dargestellt, llber dem die Knie bedeckenden, eng-
anliegenden Waffenrock, trägt er einen mit Ärmeln versehenen Brustharnisch
aus Leder, verstärkt durch aufgenietete, in Reihen angeordnete eiserne Schup-
penplatlen. Von dem Gürtelrand hängen breite Lederstreifen zum Schutz des
Unterkörpers herab: auch sie sind mit Platten gepanzert. Die Rüstung ist durch

«) E. von Berchem, Siegelkunde, S. 70, Abb. 37.
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einen Kegelhelm mit Randwulst vervollständigt zu denken) sie entspricht eigent-
lich einer früheren Zeit, dem IN. bis 11. Jahrhundert. Der Brustharnisch mit
den Behangstreisen ist der römischen Lorika nachgebildet) überliefert wurde sie
durch die longobardische Kriegertracht. Die im Ieitstil begründete Seitwärts-
stellung der Füße gibt der untersetzten kurzhalsigen Gestalt etwas senil Unbe-
holfenes. Leibesschwachheit mochte ihn genötigt haben, die Regierung schon
bei Lebzeiten dem ältesten Sohne Swantopolk zu übertragen. Das ausdrucks»
volle Antlitz zeigt über den starken Augenbogen eine breite niedre Stirn, dazu
eine starke, mächtig vorspringende Nase, breite Backenknochen und ein läng-
liches Kinn mit gespitztem Bart . Die angedeutete niedere Kopfbedeckung könnte
eine Beckenhaube sein. Die Majuskelnumschrift Mistvinus - ^ - ist fast
erloschen. Die sorgfältige Durchbildung des Siegelbildes zeigt den Sinn für die
Darstellung der Einzelformen mit allem Besonderen, wie er sich in der Plastik
des magdeburgischen Kunstkreises äußert.

Die Gestaltungsweise niedersächsischer Siegelstecher läßt auch das um 122N
vorkommende Fuhsiegel seines Nachfolgers Swanlopolk (122N—1266) erken-
nen. I n der Körperhaltung und Ausrüstung gleicht es dem Fußsiegel Markgraf
Albrecht des Bären von Brandenburg/). Es ist der seit 11M bis in die erste
Hälfte des 13. Jahrhunderts in der höfischen Siegelkunst herrschende Idealtyp
in Frontalstellung mit Helm, Dreiecksschild und Fahnenlanze, entsprechend den
Standfiguren der Ritlerheiligen in der romanischen Wandmalerei.

Architektonische Umrahmungen von F i -
guren und biblischen Szenen begegnen uns
in den Miniaturen, mit denen die Schule
von Regensburg ihre Handschriften zu
schmücken pflegte»). Meister Berthold,
der Kustos im Benediktinerstift zu St. Em-
meiam, gilt als der hauptsächlichste Ver-
treler. Deutlich verwandt mit den Min ia-
turen von seiner Hand in dem Perikopen-
buch, welches in dem St. Petersstift zu
Salzburg aufbewahrt wird, ist das Evan-
gelienbuch Kaifer Heinrich des IV . ,
welches sich gegenwärtig in Krakau befin-

Abb. 2. det. Nach einem Vorbilde in der A r t des
Siegel Herzogs Mestwins II. 12W.1295. Meisters Berthold wird öas Baldachinsiegel
des Herzogs Mestwin I I. um 1271 entstanden sein (Abb. 2). Nach dem Brauch
der Fürstenhäuser im 13. Jahrhundert verlieh er Klöstern und Pfarrkirchen
reiche Vergabungen. Miniaturengeschmückte fromme Handschriften werden in
seinem Besitz gewesen sein) dafür wird schon sein Kanzler, seit 1279 der Pfarrer
Liudger von St. Katharinen in Danzig geforgt haben"). Für die zinnenähnliche

7) E. von Berchem, a. a. O.
n) Als Vorbilder vgl.: Ad. Goldschmidt, a. a. O., Bd. II , S. 48, Abb. 28

und Tafel XIII, Abb. 40, Thronumrahmung der Maria.
«) P. Simson, Geschichte der Stadt Banzig, I, 23.
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Abb. 3.
Siegel Swenzas, Palatins

von BanZig (1308).

Bekrönung des Baldachins haben unter byzantinischem Einfluß entstandene
Elfenbeinbildwerke das Vorbild gegeben. Ihre dreispitzigen Blätter fanden
Nachahmung bei Bildern der Echternacher Gruppe, dort oder in Trier, Ende
des 10. und im 11. Jahrhundert. Von der Regensbuger Schule wurde die Form
weiter übernommen.

Von allen hieratischen Formen weicht das
Rundsiegel ab, welches Graf Swenza, Pala>
tin von Danzig, seit 1281 in Gebrauch hat.
Unter der harmlosen Form einer Jagd-
szene (Abb. 3) klopft hier die Hölle, nach der
Legende, an die Pforten. M a n ist versucht,
zunächst an die Legende des H. Aegidius oder
H. Julian zu denken, doch es fehlt das Haupt-
merkmal aus den beiden Heiligengefchichten.
Der das Hifthorn blasende Reiter, welcher
mit zwei Bracken den kapitalen Rothirsch
hetzt, ist kein anderer als Metrich von Bern
in der Gestalt des wilden Jägers, nach
einem 1139 entstandenen Bildwerke am Portal

von St. Ieno in Verona. Das Relief erläutert eine in lateinischen Versen. ver-
faßte Legende, in Deutfch:

„O des törichten Königs) er heischt Tribut von der Hölle!
Bald ist ein Rotz bereit, das ein feindlicher Dämon ihm sendet.
Sattellos taucht's aus dem Wasser und trägt ihn auf ewig zur Hölle.
Renner, Hirsch und Hund erhält er, so spendet die Hölle!

Auf der Wanderfahrt durch Oberitalien von dem Siegelbildner im Skizzenbuch
geborgen, konnte er dem der Jagd leidenschaftlich ergebenen Grafen kein
passenderes Mot iv vorschlagen. Im Miniaturzeichnen erfahren, ist es ihm nicht
übel geglückt, die Szene mit allen Figuren in dem Siegelrund von 35 mm
Durchmesser unterzubringen? von der wirklichen Bedeutung hatten wohl beide
keine Vorstellung").

Für die Standbildplastik ist das Siegel Wladislaws Lokietek, um 1315,
bemerkenswert. I n der Idealgestalt, welche er zu sein wünschte, die ihm aber
die Natur, wie fein Beiname „der Ellenlange" anzeigt, versagt hatte, ließ er
sich abbilden. Der Waffenrock über der straffanliegenden Lederrüstung, der
kühn geraffte Mantel, das in die typischen Locken des Ieitstils gekrallte Haar,
die preziöse Haltung der Finger, Herzogshut und Fahnenlanze, alles zeichnet
ihn als aller Rittertugend Preis in der Tracht und Haltung, die am Königs-
Hofe zu Paris geltend war. Nach der persönlichen Weisung des Fürsten arbei-
tete hier ein Miniaturenmaler und Siegelstecher nordfranzösischer Schule: er
brachte eine formvollendete Kleinplastik heraus, in der sich die feminine Ro-

" ) Vgl. Simrock, Hdbch. der deutschen Mythologie, Bonn 1878, u. E. Krause,
Tuiskoland, S. 228.
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Abb. 4. Siegel des
Herzogs Wtadislaw Lokietek v. Polen. 1315.

mantik ausspricht, welche der
nordifch-gotischen Bildwerks-
Kunst in dem ersten Viertel
des 14. Jahrhunderts bis-
weilen eigen ist (Abb. 4j.

Aber Karawanenstrahen
und Seewege kamen die
kunstgewerblichen Erzeugnisse
des Orients von den Stapel-
platzen Alexandrien und Da»
maskus nach den Emporien
des Handels und Gewerbe-
fleißes in Flandern und Bra-
bant, nach Brügge und Gent.
Dem gewerblichen Kunstfleiß
boten die orientalischen Or-
namente auf den Metallge-
raten und in den Mustern
kostbarer Seiden- und Gold-

stoffe willkommene neue Vorbilder für die eigenen Erzeugnisse. I n der Blütezeit
der flandrischen Kunstweberei, im 13. Jahrhundert, wetteiferten Wern , Brügge,
Gent und Mecheln in der Herstellung von Seiden und Brokaten, mit den
neuen Mustern und Farbenstellungen.

Die Metallkunst dieses Jahr-
Hunderts blühte in der Maas-
gegend in Mederlothringen. Aus
den frühmittelalterlichen Darstel-
lungen spätsassanidischer Silber-
schalen und alexandrinisch-hellenisti-
scher Seiden» und Goldstoffe über-
nahmen die Künstler die phantasti-
schen Tierformen, die Drachen, Grei-
fen und geflügelten Löwen, sowie
die Kampfszenen eines Königs, be-
ritten oder zu Fuh mit diesen Unge-
heuern. Für ein Siegelbild verwer»
tet, galt die Darstellung in christ-
licher Auffassung als ein Kampf der
von göttlichem Geiste erfüllten Tu-
gend mit den erdgebundenen, natur-
haften Lastern. Eine solche relief-
geschmückte Schale gelangte auf
dem Handelswege über Kien?
nach Krakau zum Herzog Leszek
Bialy (1206^1227). Nach der ^. , <> .
. « «< « » , / «, Siegel Herzogs Leszek Bialy.
dargestellten Kampf zene als Bor- von Polen 1224
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bild, ließ er sein kunstgefchichtlich sehr bedeutsames Siegel schneiden,- ein
leider etwas beschädigter Wachsabdruck davon an einer Urkunde des Krakauer
Kapitelarchivs von 1224 (Abb. 5j.

Mittelst eiserner Stanzen, der Matrizen, wurden nach den neuen Vor-
bildern in Maastricht und Lüttich, den Pflanzstätten dieser niederlothringischen
Maasschule, Werke der Kleinplastik und Ziertechnik in Silber und Bronze
hergestellt. Aber Köln und Soest in den Handel gebracht, wurden sie in Nord-
deutschland und seiner Ostmark, in Schlesien und den Weichselländern, stark
begehrt als Schmuckstücke für die Kleidung der Fürsten und Edelleute und
ihrer Frauen, als Auflagen für die Prachteinbände kostbarer Meßbücher und
miniaturengeschmückter Handschriften und als Vorlagen für Siegelstempel. Vem
in I ierform gestalteten Vrachen und dem Mot iv des Kampfes eines Fürsten mit

Ungeheuern begegnen wir
auf den Siegeln der Her»
Zöge Iiemowit von M a -
sowien, dem jüngeren
Sohne Konrads, von 1262,
Leszek Czarny von Kuja»
wien, 1289, und Przemi-
slaws I I . von Großpolen^
von 1290"). Das Siegel des
Grafen Peter von Neuen-
bürg, Sohnes des Gra-
fen Swenza, zeigt um
13W einen fischschwänzigen
Greif. Einen nach heraldisch
rechts schreitenden Dra>
chen enthält das Schild-
siegel Herzogs Iiemowit

Abb. 6. von Masowien-Czersk oder
Siegel des Herzogs Iiemowit von Neusten vom Zähre 1343

Masowien-Czersk. ^

l l . Danziger Vuchbinderslempel.
Unter dem Einfluß der Maasschule verbreitet sich das Kunstgewerbe über

den ganzen Mittelrhein von Mainz bis Köln. Der Formenschatz wird bereichert
durch die Nachbildung religiöser Szenen, rein ornamentaler Motive und pro-
faner Darstellungen aus dem Kulturleben. Edelschmiede stellen die Matrizen

" ) F. A. Voßberg, Siegel d. Mittelalt, in Polen, Litauen, Schlesien, Pommern
u. Preußen. Berlin 1854. Taf. 16, Abb. 3, Taf. 18, 1, Taf. 5, 1, Taf. 17.

Kaufleute, Mönche und Pilger brachten auch Erzeugnisse koptischer Kunst aus
Ägypten, dem Lande des h. Menas, nach dem Norden. Truhen aus Iypressenholz
waren besonders begehrt. Vas Flachrelief einer Kampfszene von einer solchen Truhe
ist das unmittelbare Vorbild für eines dieser Siegel. Vgl. Vas orientalische Italien von
O. Strzygowski, Monatshefte f. Kunsiw. 1908.
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her und prägen die billigen und gefälligen Schmucksachen in beliebiger Zahl.
Der Vertrieb der Prägestempel an Bildschnitzer, Tischler und Keramiker hat
uns solche Abdrücke oder Model in großer Iahl überliefert"). Verwendet
wurden die religiösen Szenen für Kirchenglocken, billige Altärchen, auf Mör-
fern, Kesseln und dem Steinzeug von Siegburg, Köln und anderen Stätten
keramischen Gewerbes, als Widmung- und Geschenkbildchen, auf Kästchen
und Spanschachteln, die einfacheren Bilder und Ornamente zu Verzierungen
auf Unedelmetall und auf Leder. Reichhaltig und von überraschender Eigenart
und frischer, naturalistischer Behandlung sind die profanen Darstellungen, auf-
schlutzreiche Bekundungen aus dem Kulturleben.

Für Geschenke kommen vorwiegend Liebesszenen vor. Der Triumph der
Göttin Minne bringt die Freude an der Darstellung des nackten Körpers voll
zur Geltung. Bevorzugt werden die Formen des Kreises und des steilen oder
liegenden Rhombus. Eigentümlich ist fast bei allen Darstellungen die vollständige
Ausfüllung der Fläche. Mo zwifchen den Figuren noch etwas Raum sreibleibt,
wird er mit zierlichen Ranken, vor allem mit kunstreich um und durch die
Szene geschlungenen Inschriftenbändern ausgefüllt; eine Auffassung, die sich in
der Scheu vor dem leeren Raum auch bei den gleichzeitigen Goldschmiedearbei-
ten, Miniaturen und Wandteppichen zeigt. Die Blütezeit der Model liegt
zwischen 142l) und 1460) verwendet wurden sie bis weit in das 16. Jahrhundert
hinein"). Der mannigfaltige Formenschatz erhielt weitgehende Bereicherung
aus dem burgundisch-niederländischen und dem französifchen Kunstkreise, ihr
Einfluß auf die mittelrheinische Kunst in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
ist unverkennbar.

Ein gütiges Geschick hat uns eine große Sammlung von Modeln in den
kunstvollen Ledereinbänden einer Reihe von Handschriften der jetzt in der
Stadtbibliothek aufbewahrten Kirchenbibliothek von St. Marien in Danzig
erhalten. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden, ergänzen
sie den bisher bekannten Formenschatz in der Richtung der runden und rhombi-
schen Zierformen von geringen Abmessungen und der Rankenstäbe").

Wie vielseitig die Beziehungen Danzigs zu den Kulturzentren des Westens,
besonders stark zum Rheinlande zu allen Zeiten gewesen sind, zeigen uns wieder
die Danziger Buchbinderwerkstätten des 15. Jahrhunderts.

2̂) Vgl. Miltelalterl. Ton- u. Steinmodel, von W. v. Bode u. W F. Volbach.
Jahrb. d. Preuß. Kunstsammlg. 1918. S. 89 ff.

«) Das Wohnhaus Langemarkt 11 war durch das Portalwappen als Besitztum
der Ratsfamilie Cölmer gekennzeichnet. Auf der Westseite des Hofes befand sich ein
etwa 10 m langer Seitenflügel in Fachwerk. Aber dem schlichten Erdgeschoß sireckte
sich das Obergeschoß auf den Balken 60 cm weit hervor. Jedes Balkenende wurde
durch ein etwa 21 cm breites Kopfband unterstützt. Nach dem Befund von 1898 trug
jede dieser Schrägstützen auf der geschweiften Schauseite ein Bildwerk nt derbschlichter
Schnitzweise. Als Vorbilder hatte der Holzschnitzer Model benutzt; darunter das Vogel-
motiv (Taf. V, W, Nankenstabbuchbinoer). Vieser Fachwerkbau aus der Mitte des
16. Jahrhunderts war das einzige erhaltene Beispiel im Herzen der Rechtstadt. Bei dem
gründlichen Umbau des Hauses zu einer neuzeitlichen Gaststätte gingen Portal und
Fachwerkbau verloren.

" ) Abgebildet auf den 9 Tafeln des Handschriflenkatalogs der Kirchenbibliothek
von St. Marien (jetzt in der Stadtbibliothek Danzig) in Vanzig. 1921, von O. Günther.
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Nach ihren kennzeichnenden Modeln hat Otto Günther in der Einleitung
HU seinem Katalog sie benannt als den älteren und jüngeren Drachenbuchbinder,
den Rosetten» und den Rankenstabbuchbinder. Ein jeder verfügt über einen be-
stimmten Fundus von Modeln, den er fast ausschließlich in Gebrauch hat. Einige
altertümliche Stücke beweisen, daß wir es tatsächlich mit den einst aus dem
Orient überkommenen Iierformen aus der Maasschule und den im Rheinland
dazu neuerfundenen zu tun haben. Die Drachenmodel (Taf. I , 1 u. 9 und I I I ,
55) und der Vogel (Taf. I I , 25) sind es nicht allein, vielmehr geben der
Rundmodel ( I , 11) und die Iagdszene (I V , 74) des Rosettenbuchbinders Hin-
weise auf spätsassanidische Vorbilder. Ersterer enthält, geschickt komponiert, den
Kampf eines Löwen mit einem Drachen. Auf dem kleinen Iagdrelief wird der
kapitale Edelhirsch von drei, laut Hals gebenden Bracken einer zu Pferde
sitzenden Fürstin zugejagt? sie trägt auf der linken Faust den Jagdfalken und
verhält ihren Zelter, um den Falken auf den Hirsch loszulassen. Die Scheu
vor dem leeren Raum im Bilde ist recht auffällig in den ausfüllenden Bäum-
chen, der Schlange und dem molchähnlichen Brachen unter dem Pferde.

Von religiösen Darstellungen bemerken wir den die Jungen mit seinem Blut
nährenden Pelikan ( I I I , 57), das Evangelistenzeichen des Adlers und die viel»
gestaltige Passionsblume. Die profanen Darstellungen geben manches Belang-
reiche. Da ist der beliebte Triumph der Göttin Minne (Taf. I I I , 54). Aus
ihrer Minneburg ist sie hervorgeschritten und bewegt sich tänzelnden Ganges
nach dem Flötenspiel eines am Wege sitzenden Amors oder Pans, durch die
blumige Aue. Frau Minne im Liebesgarten finden wir auf zwei Modeln
(Taf. I V , 63 und 68). Die Base mit der Unschuldslilie steht zwar neben ihr,
aber welch' Sprüchlein mag auf den Inschriftrollen stehen, die sich herum-
schlangeln!

Das spielerische Bewegungsmotiv entspricht dem mittelrheinischen Gemälde
der unbekleideten Schönen mit dem Liebeszauber^j. Recht dazu passend die
Mägdleinbüste (Taf. I I I , 51) und der Schalksnarr (Taf. I I I , 52): war doch der
^ a r r im 15. Jahrhundert der ernsthafte Berater und Helfer in allen ver-
zwickten Lebens- und Liebesnöten.

I I I . Danziger Mimaluren.
Die ausgezeichneten Denkmäler der Wandmalerei in Marienburg, Loch-

stedt, im Chor des Königsberger Domes und namentlich in den Kirchen West-
Preußens,, dem eigentlichen Kulturlande des Deutschen Ordens, müßten uns für
die Buchmalerei Bedeutendes erwarten lassen. Die hohe Stufe der monumen-
talen Freskomalerei in England gab Danzig und dem deutschen Orden die
Anregung ihrer bevorzugten Pflege. Die umfassenden Handelsverbindungen mit
London und anderen ostenglischen Häfen, die Kriegsreifen des ritterschlags»

v. Bode u. Volbach, a. a. O., Abb. 21.
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Abb. 7. Aus Ms. Mar. F. 83.
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Abb. 8. Aus Ms. Mar. F. 83.





Abb. 9.
Aus Ms. Mar. F. 88.

Abb. 11.
Aus Ms. Mar. F. 401.

Abb. 10.
Aus Ms. Mar. F. 88.

Abb. 12.
Aus Ms. Mar. F. 80.
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Abb. 14. Aus M s . Mar . F. 399.





ms mmWmawlM ^Mtt

M l

^ ^

^ M
Abb. 15.
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Abb. 16.
Aus Ms. Mar. F. -l06.

Abb. 17.
Aus Ms. Mar. F. 406.

Abb. 18. Aus Stadtbibl. Ms. 2310.
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burstigen Adels von Altengland förderten die kulturellen Beziehungen. Dennoch
wurde der Verlauf ein anderer wie in England. M e hier geübte Übertragung
großer Bildsysteme auf das Pergament der Handschriften gab der englischen
Buchkunst in lebhafter Zeichnung, hellen Farben und gewandter Modellierung
das ausstrahlend Vorbildliche. Auf dem Wege über Brügge, Gent und
Maastricht gewinnt die englische Miniatur seit 125t) und entscheidend seit Be-
ginn der Regierung Ludwig IX., des Heiligen, bestimmenden Einfluß auf die
nordfranzöstsche Buchmalerei").

I m Ordenslande war man auf Wanderkünstler angewiesen. Sie arbeiteten
nach den Vorlagen von Miniaturen in den Heilsbüchern der Lidle imazee,
der Apokalypse und des Psalters, wie es die Zeilen der Heilslehrebilder im Chor
M Königsberg und einige Verdammungsszenen in dem großaufgefaßten Wand-
gemälde Zu St. Zohannis in Thorn zeigen. Vielfach arbeitete der Maler die
Skizzen aus, welche er nach der Steinplastik der „Letzten Dinge" an Dom-
porlalen Frankreichs abgezeichnet hatte. B is zur bodenverbundenen Festigung
und Ordnung seiner Verhältnisse war der Deutsche Orden darauf angewiesen,
alles Kultur- und Kunstgut aus Mi t te l - und Süddeulschland, vom Mheine,
die theologischen und juristischen Schriften aus Oberitalien und Frankreich ein-
zuführen. Von Buchmalern und Berufsschreibern hören wir in sicheren An-
gaben erst um 14M am Hofe des Hochmeisters Konrad von Iungingen in
Marienburg sowie in Danzig und Elbing").

I n dem Kunstkreise in und um Danzig ist es im 14. und 15. Jahrhundert
nicht selten, daß bejahrte Künstler sich hierher wenden und ihre archaistische Fer-
tigkeit inmitten einer fortgeschrittenen Umwelt ausüben. Der Nothelferaltar der
Klosterkirche in Karthaus, die Holzskulpturen der vier klugen und törichten Jung-
frauen, Überreste aus dem Altarschrein der alten Pfarrkirche in Hela, find Bei-
spiele dafür. Der Schreiber der fünf Bücher Dekretalen Gregors IX., (Ms. Ma r .
3.83), kennzeichnet sich ähnlich in feinen Miniaturen. Zu Anfang des Textes sind
die 7 :14 cm großen rechteckig umrandeten Szenen breit und felbstgesällig als
Vollbilder in die zweispaltige Schriftseite hineingestellt. Sie veranschaulichen,
auf den Inhalt der Bücher bezügliche Gerichtsszenen. Vor dem Offizial wird in
Abb. 7 die Anklage gegen einen in der Halsfessel vorgeführten Kleriker ver-
handelt. Ein Verlöbnis ist in Abb. 8 dargestellt. Zu beiden Seiten der frontal
die Mi t te betonenden Perfon je drei Figuren in schematischem Bewegungs-
motiv? alle unter Bogenstellungen, die von Säulen getragen werden. I n derber
schwarzer Kontur und kalligraphischem Schwung werden Faltenwurf und M o -
öellierung mit der Feder in die Deckfarben hineingezeichnet. Seine Routine
verfagt nie) jeder Strich sitzt. Gesicht und Hände sind, ohne Farbe aus dem
Pergamentgrunde ausgesperrt. Die Augen, Nase und Lippen mit der Feder
-eingezeichnet,- erstere braunschwarz und wie im Arundel-Psälter stets im
Augenwinkel- auf den Wangen und dem Kinn rote Farbtupfen. Die Gewand-

" ) Michel, Nist. äe I'art. Teil 2, Bd. 1. S .3w ff.
i6) Vgl. Elbinger Jahrbuch, I, die Miniaturmalereien des Elb. Wiesenbuchs, von

Bernhard Schmid, S. 95, Taf. I u. I I .
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färbung befolgt bestimmte Abstufungen. Bei den Hauptpersonen Hellrosa, bei
den Laien blaue und zinnoberrote Gewänder. Die auf den blanken Goldgrund,
unterhalb der Kleeblattbögen abgestimmten hellen Farben verleihen dem Bilde
bei flächiger Darstellung ohne Tiefe eine gefchlossene Gesamtwirkung. Vor den
frühgotischen Altarschreinen, die seine Vorbilder in der Komposition geworden
sind, mag er Zeitlebens gewandelt sein. Zeichnerisch nicht unbegabt, bildete er
sich nach Buchmalereien der nordfranzösischen Illuminatoren nach der Mitte des
14. Jahrhunderts. Ihren Zierformen find auch die Palmetten, TierkopfendiguN'
gen. Einrollungen und halbherzförmigen Blätter sienestscher Art geläufig.
Sein Arbeitsfeld hatte er wahrscheinlich in einem Kloster in Köln. Humorvollen
Sinnes, bringt er drollige Fabelwesen, Schwertdiener bei der Gerichtsszene, —
gar eine hohnlachende, stierhörnige Teufelsfratze bei der Verlobungsszene, hin-
ein"). Auch die Auswahl seiner Merkverse (Blatt 334 b) Iaht den Schalk er-
kennen. I u alledem karikiert er sich selbst in der Schriftspalte des 5. Buchse
Abb. 7, in der grotesken Gestalt eines Mönchs, der kühn ausholend die Feder
gleich einer Lanze schwingt. Banach müßte man ihn den M e i s t e r m i t dem
S c h r e i b k i e l nennen.

In der gleichen nordfranzöstschen Manier, aber von anderer geschulter
Hand, zeigt sich „König David die Harfe spielend" in dem L(eatu8j zu Anfang
des Psalmenkommentars (Bl. 49 in Ms. Mar. F. 288). Die äußerst delikate Zeich-
nung wird fast beeinträchtigt durch den breitflächigen Goldgrund und die am linken
Rande der Seite hinabziehende rankengeschmückte Goldleiste. Winzige, sicher,
hingesetzte Striche modellieren das Antlitz in dem ausgesparten Grunde. Kopf»
typ und Haltung sind älteren Darstellungen nachgebildet^). Der mönchische
Schreiber um 1380, ein Bruder Martinus, wird auch die Miniatur gemalt
haben.

Straff und geschlossen ist das Schriftbild der 8umma conkeZZorum des
Johannes Friburgensis (Ms. Mar. F. 88). Iierbuchstaben nur an textlich wichtigen.
Punkten. In den beiden Miniaturen auf Blatt 1 (Abb. 9) weist der Mönchschrei-
ber auf das Vorwort des Verfassers und übergibt das Buch mit ermahnender
Handerhebung den Novizen. Blatt 365 zeigt den Hof eines Klosters mit einer
Stoa neben der Kirche (Abb. 1V); der Abt, im bequemen Faltsiuhl, erläutert
den Hörern die Bedeutung des Buches. Die Kopstypen entbehren nicht der
Kennzeichnung. Die Architektur ist den Vorgängen geschickt angepaßt) durch
die Farbenwerte ist eine Tiefenwirkung erstrebt) die Malerei in Deckfarben

i9) Die Hochentwickelle Buchkunst in den Klöstern Ostenglands enthält den Nr-
sprung der phantastischen Fabelwesen, Menschen- und Tiergestalten und der aus den
Fabeln Asops hergeleiteten Szenen. I n den letzten Dezennien des 13. Jh. gewinnt
Englands Buchmalerei auf die nordfranzösische Miniatur bestimmenden Einfluß. Die
Schule von Paris zeigt in der Bible nwralisse ihr bestes Werk. Die geistreich er-
fundenen formschönen „Droleries" fanden auf dem Wege über Köln Aufnahme bei
den deutschen Buchmalern und m die Plastik. Die im Danziger Kunstkreise des
14. Jh. einzigartigen Fabelwesen an den Tragsteinen der Sterngewölbe in der Kloster-
Kirche zu Karthaus von 1385 haben ihre Vorbilder an Chorstühlen des Doms zu.
Bremen.

2«) Vgl . Fritz Burger, Die deutsche Malerei, München 1913: Abb. 167.
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mittelst des Pinsels modelliert. Hier wie in den Anfangsbuchstaben zarte
Farbentöne, rosa und hellgelb und goldocker, zwei Töne blau; schwarze Um-
rahmungen mit ganz wenig Gold. Aus den Konturen entwickeln sich lange Pal -
metten oder eingerollte Stengel mit Blattknospen und »büscheln. Me Zohlräume
der Buchstaben und ihre eigene Schriftform sprudeln von einem fein und geist-
reich erfundenen Innenleben in Linienranken und sprießendem Rollwerk aus
saftigen Stengeln und Blättern in reichlicher Verwendung von Deckweiß. Ein
3 auf Blat t 371 b wird von einem Drachen dargestellt) seinen rosafarbenen
Leib gürten drei Knoten in Orange. Kennzeichnend sind diese Blätter, Schaft-
ringe und Knoten für die avignonestsche Manier zur Zeit des Papstes Io -
hann X X I I . ; sie übernahm die Amfaltungen der Stengel und die den halben
Blättern der großblättrigen Linde und der Wasserrose gleichenden Formen mit
zwartem Geäder und weißem Augenpunkt, wie die Farbengebung mit dem
Farbenwechsel der Schule von Siena"). M i t diesen Formen unseres B u c h -
m a l e r s v o n A v i g n o n eint sich in den figürlichen Szenen die nord-
französische Ar t der Pariser Schule.

Die ständigen Beziehungen der Regierung des Deutschen Ordens zur
päpstlichen Kurie waren in den Jahren seit 1354 durch den Streit mit den
Bischöfen von Ermland besonders lebhaft; erst dem Bischof Heinrich I I I .
Sauerbaum, bisherigen Sekretär des Kaisers Karl IV . , gelang die Beilegung
durch den am 28. Juli 1374 geschlossenen Vergleich. Anlaß war genugsam ge-
geben, um die künstlerisch wertvolle Arbeit eines Miniaturisten der Schule
von Avignon in dem M s . Mar . F. 88 erklärlich zu machen.

Die Werkstatt eines Danziger Buchmalers läßt sich in ihrem Schaffen
etwa zwei Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts hindurch verfolgen. Dabei gehören
die eigenhändigen Initialen des „Enlumineurs", wie vorweg gesagt sei> in der
malerischen Auffassung und Durchführung, zu dem Besten, was die deutschen
Buchmaler des 15. Jahrhunderts geleistet haben.

Das grundlegende Werk, nach welchem die weiteren Arbeiten sich bestimmen
lassen, ist das Meßbuch M s . Ma r . F. 399, ehemals das Gebrauchsexemplar des
St. Margareten-Altars der Beuller und Weißgerber in der Marienkirche.
Von dem straff geordneten Schriftbilde des mit besonders großen Buchstaben
geschriebenen Meßkanons gibt das Blat t 140 d in der Abb. 13 den besten
Eindruck. Die große Initiale ?(e ißiturj in quadratischem Rahmen ist kenn-
zeichnend für die edle und maßvolle künstlerische Auffassung. Bas Verhältnis
des Schriftsatzes zu den breiten Randflächen ist auf leichte Sehbarkeit und das
schnelle Erkennen der Worte gerichtet; ganz im rationalistischen Sinne unserer
Ie i t . Die feingegliederten Rankenzüge umweben das Schriftbild um feine
künstlerische Einheit hervorzuheben. Die gleiche Delikatesse zeigt der zweispal-
tige Schriftsatz (Abb. 14). Sämtliche Initialien umschließt in Bildwirkung ein
in Saft- und Dunkelgrün getönter Rahmen, zuweilen mit innerer Goldkante.

21) Äknliche Formen und Farbengebung zeigt auch das Blatt „Maria als Gna-
denmutter", Schule des in Siena, wenngleich später, um 14W, tätigen Mccolo di fer
SozZo Tegliani. Berliner Kpfstchkab. Die Aufnahme der Blumenmotive aus der
Natur in die Buchmalerei fand Zuerst in Italien statt.
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Dem ? mit bräunlich-rötlichem Blattrollwerk gibt der Maler kobalt-(dunkel)-
blauen Grund, von filigranfeinen Goldranken belebt) die korallenkrausen,
farnähnlichen Formen und die fünf» und sechsteiligen Rosettenblumen sind ihm
eigentümlich. Die in Gold aufgesetzte Maske ist hier wie bei anderen Initialen
eine flüchtige Erinnerung an die Brolerien der französisch-belgischen Buch-
malerei. Die Aankenzüge mit ihren kunstvollen Durchschlingungen sind frisch
und flott erfunden. Farne, Disteln, Klee und Hirtentäschchen sprießen darin;
besonders beliebt die langspitzigen Blütenkolben) Motive und Erinnerungs-
bilder aus den Merkstätten flandrischer Buchmaler in Brügge und Valenciennes.
I n den Farbentönen und ihrem Mechsel folgt er ihren Regeln, nur daß er öfter
ein helles Gelb und Gelblichgrün verwendet. I n den rein Zeichnerisch behan-
delten kleinen Anfangsbuchstaben in blau, rot und schwarz, ohne Deckfarben-
malerei, verwendet er die erwähnten rundlappigen, saftigen Formen) Frosch-
blätter möchte man sie nennen.

Nicht alle Schriftlagen in M s . Ma r . F. 399 sind von dem selben Maler
illuminiert) zumal der Band auch fpätere Schriftsätze enthält. I n den Lagen
B l . 172 d bis 263 und B l . 264—268 sind andere Schreiber und Illuminatoren
tätig gewesen. Ein solcher begegnet uns in dem Kantionale M s . Ma r . F. 406.
Das Bi ld der ganzen Seite mit dem I^oi-ate celij auf Blat t 1 Abb. 15 vermag
Zwar das Werkstattschema nicht zu verleugnen, in blaugrau, mit violettem,
goldgemustertem Grunde haben die inneren Blattumrollungen und namentlich
die steiflinigen Ranken trockener Erfindung einen anderen Charakter. Eigen-
artige Buchstabenformen malt er in den Text des Introitus zu Advent.
Das X ^ r i e ) Abb. 16 und mehr noch das ( fr iste) Abb. 17 stellen eine
Auflockerung der mittelalterlichen Mönchsfchriftformen dar, die auch dem
Schriftmaler in den B l . 264^268 des M s . M a r . F. 399 in der Ierfpaltung
der Buchstabenform geläufig ist: Bei der Bevorzugung schwarzer Färbung^)
mit roten Linienfüllungen führt ste zu der in dem Schnörkelwerk ihrer Durch»
flechtungen schwelgenden, an die gleichzeitigen Gitter der Schmiedekunst er-
innernden Initialen der Kanzleischrift des 16. und 17. Jahrhunderts.

Dagegen gehörten die Missale M s . M a r . F. 59 und W zu den wert-
vollen eigenhändigen Arbeiten des Buchmalers von F. 399. Das Missale des
St. IohannisAltars der Marienkirche, M s . M a r . F. 80, von der Hand des
Schreibers Nikolaus Lich, 1433, hat der Buchmaler in besonders glücklicher
Stunde illuminiert. I n Formschönheit und Farbenzusammenklang weisen die
Initialen in der Malmeise der nachkarolinischen deutschböhmischen Schule in
ihrer Ar t das Beste auf. M ie der kennzeichnende tiefschwarze Grund in den
grünen oder rosenroten Buchstaben durch Quadrat- und Bierpaßfüllungen ge-
mustert und gar das Korallenwerk seiner Ranken, alles in schimmerndem
Golde, sich in die Sinne einschmeichelt und auf das Empfinden wirkt, das
müßte die Apostel der futuristischen und der absoluten Malerei unserer Tage
mit Neid und tiefster Befchämung erfüllen. Iuweilen verschmäht er nicht die
drastisch karikierten Gesichter, wie in dem 8 auf Blat t 163 d. Die glücklichste

22) Ähnliche Buchstaben in einer Handschrift der Schloßbibl. in Darmsiadt
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Komposition in der Form wie in den Farbenwerten gelang ihm in dem ^ auf
dem Blatte 7 b .(Abb. 12.)

Die Einzelformen feiner Initialen weifen auf den füdböhmifchen Kunstkreis.
Aus fremden Elementen hatte Kaiser Karl I V . (1347^1378) in augusteifchem
Machtwillen und einer dem Zeitalter vorauseilenden Ruhmsucht das Wunder
einer deutfchböymifchen Kunst in kaum zehn Jahren erstehen lassen. Ihr Mi t te l -
punkt und Lebensquell war seine Hofhaltung und die feines Sohnes, Königs
Wenzel, dazu die dünne Oberfchicht feiner geistlichen und weltlichen Würden-
träger. Italienifche Formenfchönheit und Farbengebung, französifche Bewe-
gungsanmut und deutfches Empfindungsleben verschmolzen in diesem Kunst-
kreise einseelisch zu originaler künstlerischer Einfühlung.

Anfangs des 15. Jahrhunderts, in der ausgehenden Ieitfpanne des
Menzelstils ist die Miniaturenkunst in dem Buchmaler Laurin von Klattau auf
der Höhe ihrer Entwicklung stark beeinflußt von der französischen Kunst zur
Zeit Karls V I . Nach dem Vergleich der Einzelformen bildete sich der Danziger
Maler von M s . M a r . F. 399 in seinem Kunstkreise, wobei er in der hellen,
durchsichtigen Farbengebund des Rankenwerks Eigenart bewahrt. I n der
Tafelmalerei gehört sein Interesse mehr der monumentalen Würde des Me i -
sters von Hohenfurth als der lyrischen Empfindfamkeit des Meisters von
Wittingau. Dieses künstlerische Bekenntnis bekundet überzeugend sein Haupt-
werk, das Kanonbild, Blatt 140, in Abb. 2U) wahrscheinlich die Stiftung eines
der Marienbibliothek nahestehenden Klerikers. Der Ieitstellung nach könnte
A n d r e a s S l o m m o w dargestellt sein, ein Priesterbruder des Deutschen
Ordens und Pfarrer von St. Mar ien, von 1398 bis 1438. Bei der unermüd-
lichen Sorge und Förderung, die er feiner Gründung zuwandte, liegt es nahe,
ihn in dem knieenden, in weitfaltiges violettgraues Gewand gehüllten Ordens-
geistlichen zu erkennen.

Mar ia und Johannes zu den Seiten des "s-förmigen Kreuzes, an welchem
Christus den letzten Seufzer aushaucht) von erfchütternder Wirklichkeit zu
idealer Auffassung erhoben. Christi letztes Wort ist soeben verhallt, die offenen
Hände zeigen noch die letzte Spur von Leben. Johannes hat, in Ergebenheit
laufchend, die Mahnung des Heilandes an ihn vernommen. Der in feele-
durchdringendem Schmerz den Schleier erhebenden Mar ia galt der letzte Blick
des fchon gebrochenen Auges. Gab der Hedonismus des 16. Jahrhunderts den
fchroffen Gegenfatz höchster Glückseligkeit zu tiefstem Sturz in Verzweiflung
und Vernichtung, so spricht hier die Heilslehre von dem Welterlöser, von dem
im Opfertode errungenen Sieg. Auf dem himmelblauen Grunde läßt darum der
Maler in mystisch sinnbildlichem Hinweise und in der Angleichung an den auf-
strebenden Kreuzesstamm Goldranken in immer neu sich entrollenden Strahlen
himmelan streben, gleich dem unbeugbaren Hoffnungswillen in der Menfchen-
brüst.

Der Farbendreiklang aus weiß (Maria), kobaltblau und hellsaftgrün (Io-
hannes) gibt dem Gemälde die transzendentale Stimmung; hier und da fügen
sich Partien der Amfaltungen von rofa und Karmin im Kleide der Mar ia ,
hellockergelbe im Gewände des Johannes ein, Der Fleifchton des Christus-
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Körpers ist aus sepia und wenig rot in leicht braunrötlicher Farbe mit spitzem
Pinsel lasterend minutiös durchmodelliert. Die Ieichenfeder legte nur die
Augen und die Hauptlinien der Gesichtszüge und des Gefälts fest, alles übrige
ist die Arbeit des Pinsels. Der sonore Ton des Priestergewandes im Vorder»
gründe bringt der Szene die Tiefenwirkung. In die Goldflächen der Heiligen-
scheine sind mittelst Deckweiß Perlen hineingezeichnet. Wie in der Wand-
malerei des 14. Jahrhunderts, die, mit Schablonen arbeitend, über die Ein-
rahmung zuweilen hinausgeht, sind auch hier die Gestalten teilweise in den
inneren tiefvioletten Rahmen hineingemalt. Den äußeren rosa Farbenstreifen
mit karminrotem Rande schmückt ein aus Rhomben und Perlen zusammen-
gesetztes Muster.

In dem kraftvoll und völkisch derb gezeichneten Haupte Christi, den Typen
der in wolliges Weih gekleideten, in geringer 3-Biegung dastehenden Maria
und des Johannes wie in der ganzen Komposition und der Farbengebung ist seine
Abhängigkeit von dem Meister der Hohenfurther Passton und der herben Ge-
schlossenheit der Karlsteiner Kreuzigung zu erkennen. Die Ieitstellung des
Kanonbildes wird in Rücksicht auf die kulturelle Lage in Danzig nicht fpäter
als um 1420 zu bestimmen sein, jedenfalls vor der Verkündigung und dem
Kruzifixus von 1427 an der Nord- und Südwand des kleinen Christophers
im rechtstädtischen Rathaus^). Ihr Meister gehört auch der nachkarolinischen
Schule in der Feit des Königs Wenzel (1378^1400) an; seine Komposition ist
viel flüssiger, die Maria von französischen Vorbildern stärker beeinflußt. In
mystisch-sinnbildlicher Haltung neigt sich dieser Christus an den herabsinkenden
Armen dem Betenden zu. Es ist die gleiche Auffassung wie in dem feinen auf
Goldgrund gemalten Blättchen") in F. 400 auf Blatt 116. Der Einfluß der
mystifchen Hingabe in der Gottesverehrung läßt den tief herabgesenkten
Christuskörper in stark geschwungener Haltung die Gottesnähe zum Ausdruck
bringen, die allen wahrhaft Gläubigen, wie der mit dem Schwert im Herzen
neben ihm stehenden schmerzenreichen Mutter Maria, die Vereinigung der
Seele mit dem Göttlichen verheißt. Unser Kanonbild enthält alle Qualitäten zu
einem größeren Tafelgemälde) man möchte wünschen, daß ein Altarblatt von
seiner Hand aufgefunden würde. Die handwerklich betriebene Buchmalerei
mag feinen Flug gehemmt haben. Die Frage nach feiner Persönlichkeit
wollen wir zu lösen versuchen. O. Günther nennt in dem Handschriftenkatalog
Bd. 5 einen aus Danzig gebürtigen Schreiber Kirstanus Sapientis. Perlbach
weist nach, daß er sich mit anderen Studenten aus Preußen um 1389 und 1402
in Prag aufhält) dort schrieb er den größten Teil von Ms. F. 295 der Marien-
bibliothek. Die Ieitstellung ist für unferen Buchmaler zu früh. Nun findet

22' Vie Gemälde im rechtstädt. Nathaus, Ostd. Monatsl). September 1928. S.
486 ff. Abb. 1b und ä, vom Verfasser.

2«) Die Gruppe in reicher Architekturumrahmung. Mar ia , das Schwert im
Herzen, aus dem 1324 verfaßten speculum liumanae salvationig des Mystikers Lu-
dolf von Sachfen, der als Karthäusermönch in Straßburg 1370 stirbt; nach einem aus
Schlettstadt stammenden Exemplar der Staatsbibliothek in München, Hs. clm. 146,
Tafel 91. Ver Kruzifixus im kleinen Christopher entspricht durchaus diesem Vorbild.
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Th. Hirsche) im Stadtbuch I zum Jahre 1429 einen Banziger Bürger namens
Kirstan Schreiber, seinem Gewerbe nach als ein M a l e r bezeichnet. Der
Zuname „Schreiber" ist doch so zu verstehen, daß er das Sondergebiet in seinem
Malerberuf bezeichnet. Sollte er ein Abkömmling des Kirstanus Sapientis
sein, so wäre damit auch sein Zusammenhang mit Prag, der damaligen Pflanz-
statte aller Künste, erklärt. Hier bildete er sein Talent in der Buchmalerei und
profitierte auch in der Tafelmalerei in der Ar t der älteren Meister des karolini»
schen Stils. K i r s t a n S c h r e i b e r wäre demnach unser Buchmaler, dessen
Werkstatt von 1420 bis nach 1433 nachweisbar ist.

Bisher ist man der Frage nicht nachgegangen, ob uns in den Bildsticke-
reien der Priestergewänder unserer Marienkirche oder in Miniaturen der
Marienbibliothek etwa Altargemälde aufbehalten sind, die seither verloren
gingen. Es ist da namentlich hinzuweisen auf die Nadelmalerei der Legende der
h. Mar ia Magdalena und drei Gruppen von Passionsszenen^). Bie Nadel-
malerei auf der Kappa (Hintz, a. a. O., Taf. 57 ^.), das Jesuskind auf Mariens
Schoß, dem Nahen der mit Kelch und Kreuz heranrauschenden Engel horchend,
entspricht der von dem gleichen lyrischen Temperament erfüllten Szene aus
dem Aberrest eines Altars des Marienlebens in der Sammlung Przibram in
Wien.

Ferner ist die Komposition M s . M a r . F. 16 für ein Kanonbild viel zu breit
angelegt; es dürfte darin die Abzeichnung nach einem Passionsbilde vorliegen;
wohl die dilettantische Arbeit eines Schreibers von mäßiger zeichnerischer Fer-
tigkeit. Das 32:22 cm große Blatt enthält die Darstellung Christi am Kreuz
mit den beiden Schachern, Mar ia , Johannes und Mar ia Magdalena. Die Kopf-
typen sind vom Zeichner am sorgfältigsten behandelt. Die Gesichtszüge Christi
und des rechts hängenden Schachers haben etwas verwandtes mit denen der
Kreuzigung Taf. 69 und 70 ^ , Hintz, Schatzkammer der Marienkirche. Der
mit sechsstrahligen goldenen Sternen aufgelichtete tiefschwarze Hintergrund
hält die bunten Farben zusammen. Mar ia ist über dem schwarzen(l) Kleide in
einen blauen Mantel mit zinnoberroten Umschlägen gehüllt. Johannes trägt
über dem schwarz gegürteten, orangeroten Gewand einen gelbgrünen Mantel
mit schiefergrauem Umschlage. Magdalena umklammert knieend das Kreuz und
blickt auf die Durchnagelung der Füße. Über ihrem weißen Kleide umhüllt sie ein
gelbgrüner Mantel mit altrosa Umschlägen; ihr Kopfputz besteht aus einer Krü-
selerkappe mit hängendem durchsichtigen Schleier. Die Heiligenscheine in Gold
mit Punzierung in kleinem Merpaß- und Punktmuster. Bas Antlitz der Mar ia
zeigt eine llbergangsform von der vollwangigen des Meisters von Hohenfurt
zu dem länglichen Oval französischer Ar t . Wie ein segnender Himmelstau
sprühen Blutstropfen aus den Wunden Christi hernieder. A n den Bildecken
die vier Evangelisienzeichen, jedes in silbernem Ringe; am unteren Nande der
Auferstandene, die Wundmale zeigend. Bas B i ld besitzt in der Komposition

2°) Th. Hirsch, Handels- u. Gewerbsgesch. Danzigs, S. 321.
2°) Hinh, Schatzkammer der Marienkirche, Taf. 71^—c. Taf. 66, 69 und
u. L.
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manches verwandte mit der Kreuzigung des Laurin von Klattau von
durch das Fortlassen aller Füllfiguren wollte der Abzeichner eine Ideal-
Komposition von gesteigerter Wirkung schaffen.

M i t dem ausgehenden vierten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts werden die
Einwirkungen der Kunst der Niederlande in der Tafel- wie in der Buchmalerei
vorherrschend. Nach dem Tode Wenzels blieben die höfischen Aufträge aus, die
Maler zogen fort und die Kunst von Prag, Karlstein, Hohenfurth und Wittingau
wich allmählich der neuen realistischen Gestalkungsweise.

I n dem Kanonbilde, vielleicht von einem Schüler des Meister Kirstan, in
M s . M a r . F . 6 1 ist der niederländische Einfluß bereits ausgeprägr<Abb.19).Die
milchigrofigen Fleischpartien sind auf die milde Gesamtfarbengebung abgestimmt.
Marias hellviolettes Gewand zeigt saftgrüne Umfaltungen, Johannes in rofa
gekleidet mit der gleichen grünen Gegenfarbe. Auf feiner Wanderung hatte der
angehende Buchmaler die rundlich füßlichen Kopftypen, die durchweg gestrichel-
ten Heiligenscheine, die innerhalb der geschlossenen Amriße schwer flutenden
Gewandfalten bei einem Lehrmeister am Niederrhein, wahrscheinlich in Köln
eingelernt. Die Werkslatterinnerung der mit dem Kreuze aufsprießenden
Strahlenranken des Banziger Buchmalers ist ihm zwar eindrucksvoll, doch stark
vergröbert verblieben. Im Gefält gelingt ihm eine annehmbare Leistung. Die
Gewänder nehmen teil an dem Bildgedanken. Christus ist am Kreuz erhöht;
zu ihm als Erlöser tragen die strebenden Goldranken des Andächtigen Sinn
empor. Mar ia und Johannes bleiben als Verkünder in der Erdverbundenheit?
sie ist sinnbildlich ausgesprochen in der am Boden fortfchwingenden Falten-
bewegung.

Das äußere Nankenwerk des Kanonbildes folgt den breiten, fleischigen
Blattformen rübenähnlicher Gewächfe und Fruchtkolben, die in der flandrischen
Buchkunst üppig wuchern. Für die Plastik übernommen, umranken sie holz-
geschnitzt auch die figürlichen Szenen der Pafstonsaltäre. Von der Wurzel Iesse
ausgehend, tragen ihre Verästelungen die Könige und Propheten Israels als
die Vorfahren Christi. Aus den Werkstätten in Brüssel und Antwerpen gehen
diese Schnitzaltäre in alle Ostseeländer und verbreiten ihre Formensprache.

Der Flügelaltar aus Antwerpen in der Sk. Reinholdskapelle, der Al tar
Simonis Iudä in der Marienkirche, die Passtonsaltäre in Praust und Iuckau
geben die Beispiele dafür.

I n den Initialen vergröbert sich die Blattwerksüllung? an die Stelle der
gemalten, vielfach verschlungenen Einrollungen treten geometrische Aufteilungen
mit fchreiberhandwerklichen Ranken, Spiralen und Schnörkeln. Die Abb. 11
aus M s . M a r . F. 401 zählt zu den besseren Beispielen dieser Ar t . Die Papier-
Handschrift Stadt P ib l . M s . 2310 des Thomas von Breslau, Bifchofs von
Sarepta, ein medizinisches Werk von 1467, zeigt eine schwülstige Vergröberung
des Nankenwerks an einer reizvoll dargestellten Episode aus seiner ärztlichen
Sprechstunde, Abb. 18.

2?) F. Burger, Die deutsche Malerei. Tafel XIV. Die Kreuzigung (1409) aus dem
sog. Hasenburgischen Mehtmch, von Laurin von Klattau.
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Me Abstufungen der Buchkunst bis zu den schematisch und erfindungsarm
anmutenden Zierformen gegen 1500 sind in den zu verschiedenen Zeiten ge-
schriebenen Teilen des Kantwnale M s . M a r . F. 406 zu verfolgen. Abb. 16 zeigte
uns eine bessere Arbeit eines Gehilfen Meister Kirstans, dagegen beginnt auf
Blat t I ^XVI I eine Schnörkelkursivschrift, die mit ihren Zerspaltungen und Zer-
faserungen die Schreibkünsteleien des 16. und 17. Jahrhunderts vorbereitet.

Ein Kunstschreiber war es auch der die Zierbuchstaben auf den Glasscheiben
des hölzernen Reliquienkästchens in der Schatzkammer der Marienkirche ent-
warf^). Die Schriftzeichen sind in Gold auf die innere Fläche des Glafes auf-
getragen und mit einer Folie überzogen. Die Buchstaben sind in einfachster
Weise mit Farn- und Distelblätter-ähnlichen Füllungen versehen und zum
Teil mit Zackenlinien, deren Spitze Kleeblättchen tragen, umrankt) die letzte,
nur noch zeichnerisch zu wertende Zierform der einst so prächtigen Initialen.
Nach den gleichartigen Formen in der letzten Lage, Blatt L X V I I bis L X X I I I ,
des M s . Ma r . F. 406 sind die Buchstaben auf den Gläsern von derselben
Hand. Die Frage Th. Hirschs bezüglich der 5 Zcptore^«) dürfte dahin zu
beantworten fein, daß zwischen 1334 und 1385 eher 5 Bildner in Holz und
Stein in Danzig ihr Brot fanden als 5 Schreiber. Denn die bevorrechteten
klösterlichen Schreibstuben standen im 13. und 14. Jahrhundert auch der
bürgerlichen Inanspruchnahme offen. Der erste welcher in den Handschriften
der Marienbibliothek namentlich bezeichnet wird, ist Hermannus Roden zum
Jahre 1385. Seine Arbeit M s . M a r . 234 für den Dr-, tkeol. Conradus
de Soltau ist jedoch in Prag geschrieben. Später seit 1420, sind mit den
Buchmalern eine ganze Reihe von Schreibern in Danzig tätig. Zu nennen
sind: Nikolaus Kurzswank 1421 (F. 243), Ioh. Dalwin 1421/22 (F. 263),-
H. Huxer 1425 (F. 124)) Nikolaus Lich 1433 (F. 80). Die Schreibstube
des Nikolaus Armknecht, der 1396 in Thorn geboren wurde, ist von 1437 bis
1449 nachweisbar) sein Name ist noch heute in der Einwohnerschaft Tanzigs
vertreten. Thomas Korcze fchreibt 1440, F. 188) Jakobus Birke de Königisberg
1454, Q. 46. I n Elbing werden um 1410 die Maler Johannes Wilde und Io -
hannes Drefeler genannt""). Von Schreibern finden wir dort tätig Johannes
Lucht de Elbing 1404/05, in F. 93, und Peter de Elbing 1450) in Q. 28 fchrieb
er die B l . 1—25").

So hat es denn in Danzig wirklich eine Schule der Buchmalerei in der Aus-
Wirkung der nachkarolinischen deutschböhmischen Kunst gegeben) eine Gruppe
von Buchmalern, deren Arbeiten den Schulzusammenhang erkennen lassen.

2») Vgl. Hmtz, a. a. O. Seite 39 u. Taf. 86.
2») Th. Hirsch, Handels- und Gewerbsgeschichte Danzigs, S. 327.
2») Vgl. Bernhard Schmid, a. a. O. S. 97.
" ) Im Jahre 1400 erhält der Hofmaler Peter des Hochmeisters Konrad von

Jungingen für einen Buchstaben auf einem Ablaßbriefe 3 firounge, während der
Schreiber des Ablaßbriefes nur 54 fird. erhält. (Marienburger Tresslevbuch.)

Für das Illuminieren einer Handschrift an den vom Schreiber ausgesparten
Stellen war zur Zeit Heinrich Kalows, des verdienstvollen Verwalters der Marien-
bibliothek (um 1462 bis gegen 1478) ein Preis von 2 Mark üblich.

Vgl. Günther, Die Handschriften der Kirchenbibl. v. St. Marien in Danzig und
Bernhard Schmid, Elbinger Jahrbuch Heft 1, S. 97.
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Daß sie erst spät um 1420 entstanden ist, liegt in den Ereignissen des Welt-
gefchehens seit dem Tode des Königs Wenzel (1419) begründet) sie verlegten
den Strahlungsmittelpunkt für die Malerei von neuem an die Stätten alter
Kunstblüte.

Reich und mannigfaltig sind die Beziehungen unserer deutschen Ostmark
zu den Kulturstätten des Westens und des Orients im späteren Mittelalter. Ein
Neuland der Kunst tut sich auf, wo auch immer wir den Schleier lüften. Alle
diese Strömungen gipfeln in der Kulturblüte des Ordenslandes unter der Re-
gierung Konrads von Iungingen und in der im mächtigen Emporstreben Dan»
zigs gekennzeichneten Folgezeit. Sie beruht in der Malerei auf den großauf-
gefaßten monumentalen Wandgemälden in Marienburg, Lochstedt, Thorn und
Königsberg und der Danziger Buchkunst um 1430; hauptsächlich aber in dem
um 14N5 entstandenen St. Marien-Altar der einstigen Graudenzer Schloß'
Kirche, dem Reifsten was die gesamte Malerei Norddeutschlands zwischen 13M
und 15M geschaffen hat.
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l. Einleitung.
Vor der Mündung der Weichsel erstreckt sich in einer Längenausdehnung

von 34 km von Nordwesten nach Südosten die Halbinsel Hela. Sie besteht in
einem schmalen, von hohen Dünen durchzogenen und mit kräftigen Kiefern be-
setzten Landrücken, der nur an seiner südöstlichen Spitze eine größere Ver-
breiterung zeigt. Die Halbinsel bildet den Abschluß der Danziger Bucht und
schützt diese und besonders ihre westliche Ecke, das Putziger Wiek, gegen die
Stürme der Ostsee.

Seit der Neuregelung der staatlichen Verhältnisse im deutschen Osten ist
die Halbinsel Hela, die früher dem preußischen Landkreise Putzig zugehörte,
dem Gebiet der Republik Polen einverleibt worden. Auf ihr stnden sich mehrere
kleine Fischeransiedlungen, die von kassubischer Bevölkerung von alters her
bewohnt waren und auch heute noch bewohnt sind. Kurz vor der Südspitze der
Halbinsel liegt an ihrer westlichen Innenseite das Fischerdorf Hela. Es hat auch
heute noch eine ausgesprochen deutsche Bevölkerung, die aus etwa 470 Einwoh-
nern besteht und im Unterschiede zur übrigen Bevölkerung der Halbinsel
evangelisch ist^). Dieses Fischerdorf ist heute ein aufblühender polnischer Bade-
ort, in dem man neben den alten stilvollen Fischerhäusern eine große Anzahl
moderner, auffallend unfchöner Gebäude erblickt. Durch eine neugebaute Eisen»
bahnlinie ist das Dorf Hela jetzt mit dem polnischen Festlande und seiner Haupt»
stadt Warschau verbunden, um noch weiter dem modernen Leben erschlossen zu
werden. Noch vor kurzem war Hela ein weltentlegenes, armes Fischerdörfchen,
dessen einstöckige Häuser mit den spitzen Giebeln und den zweigeteilten Haus»
türen in der malerischen Dorfstraße zu jedem Fremden von der bescheidenen,
friedlichen Eigenart feiner Bewohner fprachen.

Diese abgelegene Fischersiedlung besaß noch bis zum Zähre 1872 die Rechte
einer Stadt. Noch bis in die neueste Zeit hinein waren in ihr manche Aber»
lieferungen von einer alten, stolzen Vergangenheit lebendig. Es gab noch am
Ende des 19. Jahrhunderts in dem kleinen Hela einen Bürgermeister, der die
Angelegenheiten der Gemeinde leitete, und der Vogtsteig, der vom Dorfe aus
durch den Wald zum Außenstrande führt, erinnert noch heute daran, daß hier
einst ein Vogt Recht gesprochen hat. Lange Jahrhunderte hindurch (von 1526^
1857) gehörte die kleine Stadt zusammen mit dem östlichen Teile der Halbinsel
zum Gebiete der Stadt Danzig. Zur Zeit des deutschen Ritterordens soll sie eine
nicht geringe Bedeutung gehabt haben. Damals hat, wie eine Tafel an dem
vor etwa 25 Jahren erbauten Kurhaufe berichtet, der Hochmeister Winrich von
Kniprode dem Ort das Stadtrecht und ein eigenes Mappen verliehen.

Die Gefchichte der alten Stadt ist bisher noch nicht eingehend bearbeitet,
sondern nur gelegentlich in kürzeren Darstellungen behandelt worden, ohne

l) Seeqer, Hela. (Mitteilungen des Deutschen Seefischerei-Vereins, Nr. 4, Ber-
lin 1910), S. 1.
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daß das reiche im Danziger Staatsarchiv vorliegende Akten- und Urkunden-
Material herangezogen wäre. Namentlich die ältere Geschichte der Stadt Hela
ist besonders reizvoll. Sie ist, so schreibt P. Simfon im Jahre 1997^), in
tiefes Dunkel gehüllt. Dieses Dunkel zu erhellen ist die Absicht der vorliegen-
den Arbeit. Sie will gleichzeitig einen Beitrag zur ältesten Wirtschafts- und
Handelsgeschichte des Preußenlandes geben.

Es findet sich nicht selten die Meinung, die Halbinsel Hela wäre durch
den Zusammenschluß von mehreren Inseln, der sich erst in geschichtlicher Zeit
allmählich vollzogen hat, entstanden. Noch gegen Ausgang des Mittelalters soll
Hela, so wird behauptet, aus mehreren Inseln bestanden haben, die sich erst
spät zu einer geschlossenen Hakenbildung vereinigten^. Da die Frage, wie
die Halbinsel entstanden ist, für die Geschichte Helas nicht ohne Bedeutung
ist, soll hier kurz darauf eingegangen werden.

Bei diesen Behauptungen, Hela wäre einst eine Insel gewesen, geht man
wohl stets von der Erwähnung aus, die Hela bei Simon Grunau findet').
Dort wird erzählt, wie im Jahre 1219 ein Abgesandter des König Engelterus
von Dänemark auf der Reise von Lübeck nach Gotland bei Hela Schiffbruch
litt) es heißt da: „68 i8t ein mecntize gtorni ß^umnien unci
^n an eine insula Heia Zenannt, 3toKenäe an sommern,
Ker8cnakt Lxvantopoici äe8 kül-8tenn". Aus dieser Erwähnung Helas läßt
sich aber nicht, wie vielfach geschehen ist, der Schluß ziehen, daß Hela noch im
13. Jahrhundert eine Insel gewesen wäre. Abgesehen davon, daß es überhaupt
nicht zulässig ist, auf eine einmalige Erwähnung hin, die sich bei Simon Gru-
nau, einem höchst unzuverlässigen Berichterstatter, findet, einen so weitgehen-
den Schluß zu ziehen, ist auch der Zusatz, der die Insula Hela als „stoßende
an Pommern" näher bezeichnet, stets übersehen worden. Eine Insel, die an
Pommern stößt, ist nach unseren Begriffen eine Halbinsel. Und das ist Zela
in geschichtlicher Zeit stets gewesen. Somit fällt die Behauptung vom Insel-
charakter, den Hela in ältester geschichtlicher Zeit nachgewiesenermahen gehabt
habe, in sich zusammen, da Hela sonst nirgends eine Insel genannt wird°).

Auch die älteren Karten, in denen die Danziger Bucht und ihr Küstengebiet
dargestellt sind, zeigen einwandfrei, daß Hela in geschichtlicher Ie i t stets als
Halbinsel angesehen wurde. Die Karten des 17. Jahrhunderts haben eine ein-
gehende Betrachtung durch P. Sonntag gefunden, so daß hier nur die Ergeb-
nisse dieser Arbeit kurz angeführt Zu werden brauchen"). Es zeigen sich zwar an

2) Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins (M.W.G.), Jahrg. S
(1907), S. 43.

«) H. Wünsche, Studien auf der Halbinsel Hela, Dissertation, Dresden (1904?),
S. 13; B. H. Preuß, „Die Halbinsel Hela" in „Die Provinz Westpreußen in Wort
und Bild", S 22: H. Mankowski, „Die Halbinsel Hela" in „Nordostdeutsche Städte
und Landschaften", Nr. 9 (Danzig, 1906?), S. 4 f.

«) Perlbach, Simon Grunaus Preußische Chronik (18?ft ff.), I, S. 219.
°) Vgl. auch 3cnptore8 rerum Pru88icarum (Hg. von Th, Hirsch, M . Toppen,

E. Strehlke) Bd. I, S. 807.
«) P. Sonntag, Hela, die Frische Nehrung und das Haff, in „Schriften der Natur-

forschenden Gesellschaft in Danzig, N. F. XIV. Band (1915), 1. Heft; P. Sonntag,
Geologie von Westpreußen (Berlin 1919), S. 26S ff.



S. R ü h l e . Vie Stadt Hela im Mittelalter. 113

Verschiedenen Stellen, besonders im westlichen Teile der Halbinsel, Mischen
ihrer Wurzel und dem Dorfe Heisternest llberspülungen. Es hat sogar Men-
schenhand bei ihnen mitgeholfen, um eine Durchfahrt vom offenen Meer zum
Putziger Wiek zu ermöglichen. Kurz vor dem zweiten schwedisch-polnischen
Kriege (1654—1660) wurden an zwei Stellen Befestigungsanlagen von
den Polen errrichlet, die sogenannte „Wladislausburg" und die „Kasimirschanz",
um die künstlich angelegten Durchfahrtskanäle zu schützen. Besonders gut zeigt
öie interessante Karte aus dem mit Bildern und Karten reich ausgestatteten
Werk des Freiherrn o.Puffendorf: De rebu8 a (Carola Zueciae reze Ze8ti3
^ o r i m b e r Z e 1696), die auf das Jahr 1650 zurückgeht, die verschiedenen
Durchfahrten, von denen die Halbinsel durchbrochen wurde. Aber die Kanäle,
die augenscheinlich auf llberspülungen bei Sturmfluten zurückgingen, versiegten
immer wieder. Sie waren nur bei Nordsturm mit Wasser gefüllt, das in das
Putziger Wiek hineingetrieben wurde. Bei ruhiger See versandeten sie voll-
ständig, wie ausdrücklich berichtet wird. Der Charakter Helas als Halbinsel
wird durch diese bei Merflutungen entstandenen Durchfahrtskanäle, die nur
kurze Feit künstlich aufrecht erhalten werden konnten, nicht in Frage gestellt.
M s in die neueste Zeit hinein ist die Halbinsel bei Sturmfluten immer
wieder von Durchbrüchen in ihrem westlichen Teil, wo sie besonders schmal
ist, heimgesucht worden. Ein derartiges Naturereignis verursachte im Jahre
1694 nicht weniger als 45 llberspülungen der Halbinsel. Und noch im Beginn
des 20. Jahrhunderts (1905 und 1914) haben sich an mehreren Stellen Durch-
brüche vollzogen, durch die das Putziger Wiek mit der offenen See in Ver-
bindung trat.

Die ausführlichen Untersuchungen P. Sonntags finden eine Ergänzung in
Kartendarstellungen des ausgehenden 16. Jahrhunderts, die von ihm nicht
herangezogen werden. Aus dem Jahre 1596 stammt eine in bunter Zeichnung
ausgeführte Karte des Küstengebietes der Danziger Bucht, die für die Ge-
schichte Helas nicht ohne Wert ist'). Sie zeigt Hela als Halbinsel im Wesent-
lichen in der gleichen Form, die auch heute noch unsere Karten bringen. Ahn-
liches gilt von den beiden anderen Karten, die dem 16. Jahrhundert angehören
und bei Sonntag nur kurz erwähnt sind, ohne nähere Betrachtung zu finden.

Auch aus einer Zeit, aus der kartographische Barstellungen für unser
Gebiet nicht vorliegen, läßt sich der Nachweis führen, daß Hela eine Halbinfel
war und nicht, wie verschiedentlich behauptet wird, einstmals Inselcharakter
besaß. I n der ältesten Wil lkür der Stadt, die in einer Aufzeichnung aus den
ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts vorliegt^), wird ausdrücklich vom
Magenverkehr nach der Stadt Hela gefprochen und bestimmt: „Ke in man 3a!
^vaßene okk naläen ä^ nier c?u markte komen man 8al1 8^ lasen varn ulk
äen markt b^ 1 mk. brocke". Es ist hier von einem Wagenverkehr die Rede,
der zum Sonnabendmarkt die Waren in die Stadt bringen sollte. Dieser Geisel-
markt, den abzuhalten die Handfeste von 1378 gestattet"), konnte nur mit

') Staatsarchiv der Freien Stadt DanZig (St.A.D.) 300, P. K. I, 55.
») St A.D. 300, U. 79, A. 10: siehe Anhang 3.
») St.A.D. 300, U. 79, A. 2? siehe Anhang 2.
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Lebensmitteln beschickt werden, wenn ein Verkehr über die Halbinsel mit dem
Festlande möglich war. Ebenso hat die Berechtigung, die der Schulze von Klein-
Heisternest besitzt, alleine 3 Pferde und Vieh sich halten zu dürfen, nur einen
Wert, wenn eine Verbindung mit dem Festlande dadurch erleichtert wurde.
Die Möglichkeit, Pferde zur Bestellung von Ackern auf Hela zu gebrauchen^
erscheint ausgeschlossen, da Landwirtschaft auf Hela nirgends erwähnt wird und
auch bis auf den heutigen Tag seiner Bodenbeschaffenheit wegen undenkbar
ist. Es darf dabei nicht wundernehmen, daß hier von einem Wagenverkehr auf
dem Landwege die Mede ist, obgleich doch nach unseren Begriffen die Verbin-
düng über See kürzer und praktischer fein dürfte. I m Preußenlande, auf dessen
Verhältnisse die erwähnte Bestimmung der Wil lkür augenscheinlich zurückgeht,
wurde in ältester geschichtlicher Ie i t die Beförderung von Waren auf dem
Landwege auch dort, wo der Wasserweg möglich war, vielfach vorgezogen").

I u den Nachrichten, die aus gefchichtlicher Ie i t den Halbinselcharakter
Helas beweisen, treten als wertvolle Ergänzungen die Ergebnisse der neuesten
geologischen Forschungen. P. Sonntag hat ausführlich über die Bildung der
Halbinsel gehandelt und ihre Entstehung im Unterschiede zu den Nehrungen, die
das Frische und das Kurische Haff abfchließen und andere Gebilde darstellen,
erklärt"). Hiernach stand der westliche Teil der Halbinsel bis etwa dicht hinter
Heisternest ursprünglich, d. h. unmittelbar nach der Eiszeit, mit dem Festlande
in durchgehender Verbindung. Dadurch lag der innere Tei l des Wieks bis
zum Reff trocken und der Haken Hela begann damals erst bei Kußfeld. Mäh -
rend der fogenannten Lilorinafenkung tauchte die fandige, von alten Tälern
durchzogene Ebene westlich des Aeffs unter bis auf die höhere Dünenkette, die
im Norden die Verbindung mit dem Festlande aufrecht erhielt. Gleichzeitig
erzeugte der Sandstrom, der an der pommerschen Küste bei den vorherrschenden
Westwinden östlich wanderte, an der Stelle, wo die diluviale Küste plötzlich ab-
bricht, eine von vorneherein zusammenhängende Sandablagerung. Diese geo-
logischen Vorgänge sind schon zu Beginn der historischen Ie i t beendigt gewesen.
Gestützt wird diese Annahme durch die Ergebnisse verschiedener Bohrungen^
die auf Hela vorgenommen wurden und überall den aluvialen Charakter des
östlichen Hakens festgestellt haben.

M i t diesen Schlußfolgerungen stimmen auch die Ergebnisse überein. Zu
denen neueste, bisher noch nicht veröffentlichte Arbeiten über Hela geführt
haben^). Sie gelangten zu der Feststellung, daß sich bei Heisternest ältere geo-
logische Schichten finden. Es müssen zibei Teile der Halbinsel unterschieden
werden: Der westliche Teil ist nach A r t der Nehrungen entstanden und läßt den
ehemaligen Iusammenhang mit dem Festlande noch erkennen, wenngleich hier
leider Bohrungen noch fehlen. Der östliche Haken dagegen ist durch Anschwem-

" ) E. Keyser, Die Anfänge des deutschen Wandels im Preußenlande, in Hansische
Geschichtsblätler 192? (Band X X X l l . S 73.)

" ) P. Sonntag, a. a. O., S. 266 ff.
i2) Zerr Baurat Freudenreich, BanZig-Neufahrwasser, halte die große Liebens-

Würdigkeit, mir auf Anfrage von seinen Feststellungen Zu berichten und mir zu ge»
statten, in diesem Zusammenhange öavon Mittei lung zu machen.
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mung hervorgerufen worden. An einen ehemaligen Inselcharakter von Hela ist
öemnach nicht zu denken.

I n die älteste Geschichte menschlicher Siedlung auf Hela vermitteln einige
Funde, die aus vorgeschichtlicher Zeit stammen, einen wenn auch nur flüchtigen
Einblick. Nach Mittei lung von Herrn Professor Dr . La Baume sind von der
Halbinsel Hela bisher nur wenige vorgeschichtliche Funde bekannt. Steinzeitliche
Funde fehlen ganz, ein auffälliger Gegenfatz zur Frifchen und Kurifchen
Nehrung, ebenfo bronzezeitliche. Vagegen ist die frühe Eisenzeit durch Funde
vertreten. Im Jahre 1886 fand Professor Kumm am Wiekstrande Dünen-
abhang) zwischen Alt-Hela und Heisternest einige rohe, unverzierte Ton-
scherben, die wahrscheinlich dieser Ie i t angehören. I m Jahre 1913 entdeckte
Forstafsessor Schönwald eine weitere Fundstelle, die Prof. La Baume im selben
Jahre mit ihm besichtigte. Sie liegt unweit des Feuerwachtturms, zwei Kilo-
meter nordwestlich vom Leuchtturm Heisternest, nahe dem Außenstrande. Hier
wurden zwei Stellen gefunden, die offensichtlich Friedhöfe gewesen sind) die
zerfallenen Urnen liegen meterweife (grabweife) zusammen und sind in Dünen-
tälern vom Wind freigelegt worden. Nach der Verzierungsart handelt es sich
um Urnen aus der Frühlatenezeit (etwa um 3M bis 4M vor Chr. Geburt) und
um dieselbe Kultur, die in Pommerellen mit Steinkistengräbern und Gesichts-
urnen häufig vertreten ist. (Altesie Ostgermanen.) Gräberfelder derselben Kultur
sind von Großendorf an der Wurzel der Halbinfel Hela bekannt, wo sie eben-
falls ohne Steinschutz, hier allerdings neben Steinkisten- und Glockengräbern
auftreten. Aus fpäteren, jüngeren Ieitperioden sind bisher Funde von Hela
nicht bekannt geworden.

Es dürfte hiernach bemerkenswert fein, daß schon in der früheren Eifenzeit
ostgermanische Stämme, die auch in Pommerellen und im Weichselmündungs-
gebiet saßen, sich auf der Halbinfel niedergelassen haben. Wie lange sie dort
wohnten, darüber lassen sich Vermutungen nicht aufstellen. Ebenso wenig sind
irgendwelche Schlußfolgerungen, die für die folgenden Untersuchungen Bedeu-
tung haben, hieraus zu ziehen, zumal das Fehlen anderer Funde keineswegs
den Beweis erbringt, daß Hela in früherer oder späterer Ie i t unbewohnt war.
Auch über die Betätigung dieser ältesten Einwohner der Halbinsel Hela läßt
sich bei den wenigen, unbedeutenden Funden nichts aussagen. Immerhin liegt
die Vermutung nahe, daß auch diese ältesten Ostgermanen ebenso wie alle
späteren Bewohner Helas sich vom Fischfang nährten.

Die Deutung des Namens Hela hat eine völlige Klarstellung bisher nicht
gegeben, so daß auch von hier aus ein Rückschluß auf die älteste Geschichte und
die ersten Bewohner der Halbinsel und des Ortes Hela nicht mit Sicherheit
möglich ist.

Besonders beschäftigte man sich im 18. Jahrhundert dannt, den Namen
Hela zu deuten. Daniel Gralath") leitet Hela von den Herulern her, die hier

«) Vaniel Gralath, Beyträge Mr Geschichte der Stadt und des Landes Hela in
Preußische Lieferung . . . . der Preußischen Geschichte und Rechte, Band I (1755),
S. 393 ff.; S. 722 ff. V. Vmsburg, Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung
der freien Stadt Dantzig (Dantzig 1809), S. 428.
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gewohnt haben sollen, eine Vermutung, die der berühmte Klüver bereits vor-
brachte. Andere bringen Hela in Verbindung mit den alten Alveonen oder
Heweonen oder versuchten, es von dem griechischen ,/7z ( ^ Sumpf, Morast)
herzuleiten. Schon im 18. Jahrhundert wurde behauptet (Samuel Schelwig),
Hela hinge mit dem dänischen Worte Heel Zusammen, „welches in dieser
Sprache die Ferse bedeutet, weil die Lage des Landes mit diesem Teile des
Fußes einige Ähnlichkeit hat". Ernsthafter Zu bewerten sind die Versuche
moderner Etymologen, den Namen Hela zu erklären. Etwas kühn bringt Forste-
mann") Hela, das er fälschlich als Insel anspricht, in Verbindung „mit der
heidnischen — germanischen Bestattung auf Inseln, die in den Flüssen oöer vor
der Mündung derselben liegen. Solche Inseln, die ja später teilweise mit dem
Festlande verwachsen sein mögen, scheinen häufig mit dem urdeutschen Worte
1-IalM bezeichnet zu sein, was geradezu den Ort des Verbergens oder Begrabens
(rergl. lat. conäei-e) vom Verbum ttiian zu meinen scheint. Aus diesem Kon-
kreten Sinn Hai sich erst die Bedeutung des Totenreichs und der Nordischen
Hel entwickelt. Solche sogenannten Inseln gibt es auf germanischem Gebiete
verschiedene." Für besonders wichtig hält Förstemann nach Aufzählung ver-
schiedener ähnlicher Namen unser Hela. Ahnlich hat man Hela mit dem alt-
deutschen Heel, das Hölle bedeute, in Zusammenhang gebracht, weil hier die
Schiffbrüchigen beraubt wurden").

Weist wird bei neueren Erklärungsversuchen allerdings vermieden, eine
genaue Deutung des Namens Hela zu geben. M a n beschränkt sich z. B . dar-
auf, ausdrücklich zu erklären, daß es sich hier um einen skandinavischen
Namen handelt, wie er auch in Heisiernest, das aus Osternese (Ostspitze) ent-
standen ist, in Nixhöft und Oxhöfl vorliegt"). Soviel steht jedenfalls einwand-
frei fest, daß der Name Hela nicht slavischen Ursprungs ist. Dahin leitet auch
der Deutungsversuch, den vor kurzem Kleczkowski gegeben hat"). Er bringt
Hela in Verbindung mit dem niederdeutschen „hael" ^ „Vüne". Auch die
ältesten Namenformen, die man in Helaer Briefen und Urkunden des
15. Jahrhunderts findet, weisen darauf hin. Fast stets nennen die Natsherren
in der Stadt ihr Land Heel und nur gelegentlich begegnet gegen Ende des
15. Jahrhunderts die Schreibung Heyle oder Hele.

I I . Hela im 14. Jahrhundert.
Aber die älteste Vergangenheit HelaH liegt eine reiche, sagenhafte Aber-

lieferung vor, nach der die Stadt zu den ältesten Niederlassungen im Preußen»
lande gehört. Und wenn wir heute auch nicht geneigt sind, diese Berichte als
geschichtlich einwandfreie Tatsachen hinzunehmen, so werden wir ihnen doch
eine gewisse Bedeutung zusprechen müssen. Hela hat augenscheinlich eine alte

" ) CorrespondenMatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie 22 (1891),
Nr. 10, S. 9?—99.

«) Carl Girth, Geschichte und Beschreibung der Halbinsel Hela (Danzig 1891).
«) Lorentz, Geschichte der Kaschuben (Berlin 1926), S. 13.
" ) KlecMowski, 3wvia occiäentali5 Bd. V (Poznan 1926), S. 570; ähnlich

Kluge, Seemannsspmche s. v. Düne, S. 199: 348.
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Geschichte, auf die verschiedene Nachrichten hinweisen. Hier soll einst, so erzählt
die Sage, eine reiche Stadt gelegen haben, die zur Strafe für ihre Gottlosigkeit
am Pfingstsonntag vom Meere verschlungen wurde. Später wil l man, wie
Daniel Gralath berichtet"), auch eine alte Münze mit der Aufschrift: NLX
NLI^N gefunden haben und zog daraus den Schluß, daß Hela einst ein König-
reich gewesen wäre. Ebenso wurde behauptet, König Olaus von Norwegen, der
im Jahre 1l12l) von König Knud von Dänemark erfchlagen wurde, habe auf
Hela das Christentum eingeführt und dort eine Kapelle gestiftet"'). Eine andere
Überlieferung berichtet, daß Hela im Jahre 1128 von Herzog Wradislaw
als Stadt begründet morden sei,' im Jahre 1142 habe Bischof Albert hier die
älteste christliche Kapelle eingeweiht, die im Preußenlande entstanden wäre.
Um die GlaubwüroiL'keit dieser Nachrichten zu sichern, berief man sich auf das
Zeugnis eines alten Steines, der sich in der Mauer der Kirche in Alt-Hela
gefunden habe und später nach Neu-Hela übernommen worben wäre. Er trug,
wie von verschiedenen glaubwürdigen Gelehrten und hochgestellten Danziger
Herren im 17. und im Beginn des 18. Jahrhunderts bezeugt wird?"), die
Jahreszahl 1142. Doch läßt sich, wie schon Daniel Gralath andeutet, nicht ein-
wandfrei feststellen, ob die Zahl tatsächlich 1142 oder 1442 lautete. I m Laufe
des 19. Jahrhunderts, kurz vor dem 1888 erfolgten Umbau der Kirche, hat dann
auch ein Lehrer in Hela festgestellt, daß es sich wahrscheinlich um die Zahl
1442 handelt").

Alle diese Überlieferungen halten kritischer Beurteilung nicht stand. M a n
wird sie als beachtenswert hinnehmen!, bei der Barstellung und der Forschung
der Geschichte Helas doch nur dann heranziehen können, wenn einwandfreie
Überlieferung den Schluß nahelegt, daß ihnen Tatsachen zu Grunde liegen.

Die ältesten einwandfreien Nachrichten, die von Hela berichten, stammen
aus dem 14. Jahrhundert. Sie ermöglichen, ein anschauliches Bi ld von den
rechtlichen und wirtschaftlichen Zuständen, die damals in dieser alten Stadt
herrschten, zu entwerfen.

Bereits um die Mi t te des Jahrhunderts war Hela eine deutfche Stadt, in
der Lübifches Recht galt. Die Stiftungsurkmnoe der Katharinenbrüderfchaft
erwähnt 1351 den Vogt, der unter ihren Gründern an erster Stelle genannt
wird, und „unseren Edlen Herrn, den Bürgemeister und den Sitzenden Stuhl
des Rates", die ihre Erlaubnis zur Begründung der Brüderschaft gegeben
haben^). Hela war alfo bereits damals, wie auch die Namen der 13 Bürger, die
als Begründer der Katharinenbrüderschaft angeführt werden, zeigen, eine deut-
sche Stadt. Wann sie begründet wurde, ist allerdings nicht festzustellen. Jedoch
lähk sich annehmen, da Lübi'sches Recht in Hela galt, daß die Begründung der
Stadt bereits im 13. Jahrhundert erfolgte, bevor der Ritterorden Pommerellen

«) D. Gralath, a. a. O., S. 428.
" ) v. Duisburg, Versuch einer Beschreibung der freien Stadt Äantzig (18W),

S. 426: Stadtbiblioihek DanZig Ms. 652, fol. 83 b.
2«) Stadtbibliothek Danzig Ms. 652 fol. 85 ff.
" ) Mankorvski, a. a. O., S. 34.
22) St.A.V .300, U. 79, A. 1; s. Anhang 1.
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und mit ihm auch Hela in Besitz nahm. Das Lübische Aecht, das sehr viele
Kaufmannsstädte an der Ostsee besaßen, hatte außer in Hela auch in Danzig^),
in Elbi'ng (1240), Braunsberg, Frauenburg, Dirschau (1262), und Leba Geltung.
Es fällt auf, daß es sich hierbei um Städte handelt, die an der Seeküste liegen.
Sie sind alle durch deutsche Kaufleute im Laufe des 13. Jahrhunderts begrün-
det worden, und so scheint auch die Annahme berechtigt, dah auch Hela, in dem
dieses Lübische Recht gleichfalls galt, schon im Laufe des 13. Jahrhunderts
entstanden ist. Aber den Rat der Stadt liegen mehrere Rachrichten erst aus dem
15. Jahrhundert vor. Man kann hiernach vermuten, dah bereits in dieser
Zeit 12 Ratsleule gewählt wurden, da die Stadt Danzig um die Mil le des
15. Jahrhunderts, als sie die Verfassung Helas neu ordnete, die Iaht von
12 Ratsherren festsetzte. Man hat damals augenscheinlich an Zustände ange-
knüpft, wie sie bereits in früheren Jahren herrschten. Es bestand schon in der
Mitte des 14. Jahrhunderts ein Ausschuh des Rates, der Sitzende Rat, der die
laufenden Geschäfte führte.Er wird in der Stiftungsurkunde der Katharinen-
brülderschaft ausdrücklich erwähnt.

M i t der Verleihung der Handfeste vom Jahre 1378^) hat der Hochmeister
Winrich von Kniprode nur eine Bestätigung von Rechten gegeben, die schon
lange in der Stadt Hela Geltung besäßen. Es handelt sich! also bei dieser Ur-
Kunde nicht etwa um die Verleihung von Stadtrecht an eine Landgemeinde
oder um die Neubegründung einer Stadt, sondern, wie verschiedentlich gerade
bei den Urkunden »dieses Hochmeisters, um öie erneute Festlegung von alten
Rechten.

Die Stadt Helu lag damvls auf der Innenseite der Halbinsel, an einem vor-
springenden Haken, der sich von dem heutigen Hela aus gesehen auf dem halben
Wege nach Heisternest findet. Hier war ein besonders günstiger Anlegeplatz,
da die Ufer der See an dieser Stelle besonders schnell W bedeutender Tiefe
abfallen, wie man auch heute noch leicht feststellen kann, und gleichzeitig die
Halbinsel gegen die heftigen Nordwinde Schutz gewährt. An dieser Stelle
wurden noch lange später die Ruinen von Alt-Hela, das 1572 durch einen Brand
vollständig zerstört wurde, gezeigt. Lange stand hier noch die alte Pfarrkirche
„Unser lieben Frauen", von der auf einer ntten Karte vom Jahre 1596 ein
wenn auch nur ungenaues Bild gegeben wird^). Von den Ruinen der Stadt
selbst, etwa von irgendwelchen Aberresten des verschiedentlich erwähnten Rat-
Haufes, wird dagegen nie gesprochen.

Zur Stadt Hela gehörte schon im 14. Hahrhunderl ein Gebiet, das sich auf
der Halbinsel von der Siüdspitze aus nach Westen erstreckte. Diese „Freiheit"
der Stadt, wie sie in der Urkunde von 1378 genannt wird, umfahte in ältester
Zeit 3 Dörfer, Malderb, Heisternest unö Nickelsdorf^). Von ihnen ist Walderb
durch Feuer vernichtet worden und Nickelsdorf ganz untergegangen. Wann
dies geschehen ist, hat sich nicht feststellen lassen, da die Dörfer, die augenschein-

2-») E. Kaiser, Die Entstehung von Danzig (Danzig 1924), S . 74 f.) S . 82.
2«) S t .A D. 300, U. 79, A . 2; s. Anhang 2.
25) St.A.D. 300 P. K. I, 55.
2«) Stadtbibliothek Danzig, M s . 652 p. 87.
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lich klein und unbedeutend waren, nur gelegentlich erwähnt werden. Bas Vors
Heislelnest dagegen, das früher Klein-Heisternest, später Danziger Heisternest
im Gegensatz zum Putziger Heisternest genannt wurde, besteht heute noch. Die
Grenze des alten Helaer Gebietes deglann „einen Musketenschuß" von Groß-
Heisternest entfernt, dort schied im 17. Jahrhundert noch ein Graben die Gebiete
der Stadt Hela und des zu Putzig gehörenden Teils der Halbinsel. Damals
stand hier noch eine Eiche auf ber Putziger Seite und ein Grenzzaun. M a n
dürfte nicht fehlgehen in der Annahme^ daß diese Grenzfestsetzung später, seit
Hela Zu Danzig gehörte, auch das Gebiet der Stadt Danzig abgrenzte. Sie
stammt aus den Zeiten, in denen die Stadt Hela die Gerichtsbarkeit über ihre
„Freiheit" erhalten hatte.

Über die Einwohner dieses Gebietes üble der Vogt von Hela ebenso wie
über die Bürger der Stadt nach Lübischem Aechte die Gerichtsbarkeit aus.
Er wurde augenscheinlich schon in ältester Zeit vom Landesherrn eingesetzt.
Als fich Danzig von den Helaer Ratsherren 1454 Treue schwören ließ, hat es sich
selbst die Einsetzung des Vogtes vorbehalten^) und knüpfte damit augenscheinlich
an ein altes Aecht des Landesherrn an, das bereits unter dem Orden, ja wohl
schon zur Zeit öer Pommerellischen Herzöge bestand. DW Strafgelder, die nach
dem Urteil des Vogtes eingezogen wurden, sollten, wie stets festgesetzt wurde.
Zwischen dem Landesherrn, also dem Deutschen Ritterorden, und der Stadt
so geteilt werden, daß ber derzeitige Vogt und nach seinem Tode die Bürger
der Stadt ^ und der Hochmeister »̂ erhielt. Die Ausübung der Straßen»
gerichtsbarkeit behält sich dagegen wie üblich der Landesherr vor. Auch bei
Festsetzung der Rechte und Verpflichtungen der Bürger werden die wichtigsten
landesherrlichen Rechte dem Hochmeister und seinen Beamten vorbehalten.
Ver Orden erhält die Berechtigung, Mühlen dort einzurichten, wo er es für
richtig befindet, und hebt feinen Anspruch auf die alten Dienste und Schar-
werke ausdrücklich hervor. Ebenso darf auch nur mit seiner Genehmigung,
allerdings auch im Einverständnis mit den Bürgern Wein im Gebiete der
Stadt verkauft werden. Wie von den Geldern, die durch Gerichtsstrafen ein-
gingen, so soll öer Landesherr auch von allen „Geboten", die von den Helaer
Bürgern in ihrem Lande erlassen werden, ^ erhalten. Dagegen stehen den
Helaern freie Holzung und freie Weide in ihrem Gebiete zu. Ihre Selbständig'
Keit wird durch die Bestimmung geschützt, daß niemand ihre gemieteten Knechte
und ihre Missetäter ohne ihre Erlaubnis in seinen Schutz aufnehmen darf.
V o n einer Heeresfolge im Kampfe gegen die Litauer werden sie ausdrücklich
entbunden.

Der Beamte des Hochmeisters, dem die Stadt mit ihrem Gebiete unterstand,
war der Fischmeister. Es handelt sich hierbei um den Fischmeister in Putzig,
öer in einem Briefe vom Jähre 1433^) ausdrücklich genannt wich. Er hielt fich
in jedem Jahre längere Zeit im Herbst im Lande Hela auf und mußte dann
nach den Bestimmungen der Handfeste von den Fleischern für seine Verpflegung
festgesetzte Abgaben in Naturalien erhalten. Auch die Stadt und ihre Bürger

2') St.A.D. 300, U. 79, A. 11: P. Simson, M.W.G., Jahrg. 6 (1907), S. 43:
28) St.A.V. 300, U. 79, A. 4.
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waren zu bestimmten Zinszahlungen an den Landesherrn verpflichtet und er-
hielten dafür das Recht, in jeder Woche einmal — später wird der Sonnabend
genannt — einen „Geißmarkt" in der Stadt abzuhalten. Die Festsetzung der
Zinsabgaben, die von den verschiedenen Berufszweigen an öen Ritterorden
zu entrichten sind, lassen einen Einblick in die wirtschaftliche Vage der Stadt
gewähren. Es wird hier eine nicht geringe Anzahl von Handwerkern genannt
Fleischer, Höker, Krämer, Schuhmacher, Schneider (Schroter), Bäcker, die jeder
geringere Abgaben zu leisten hatten. Die Bäcker waren mit 1 M k . jährlichen
Zinses am höchsten von ihnen veranlagt, die Fleischer zahlten zwar nur eine
halbe Mark , dazu aber 2 Pfund Peffer und mußten die Verpflichtung über-
nehmen, die Verpflegung des Fischmeisiers bei seinem alljährlichen! Aufenthalt
im Lande sicher zu stellen. Bedeutend höher wurden die Gastwirte veranlagt.
Jeder Krug, der gutes Bier verschenkte, mußte 2 M a r k zahlen, dagegen
erforderte der Ausschank von Schiffsbier, das augenscheinlich schlechter war^
nur 1 M a r k Abgabe. Eine besonders hohe Abgabe traf die Badestuben,
die 3 M a r k und 2 Pfund Pfeffer erlegen muhten. Wie die Erwähnung all
dieser Handwerker, besonders auch der Badestuben erkennen läßt, muß Hela
im 14. Jahrhundert eine nicht unbedeutende Stadt gewesen sein, in der ein
beachtenswertes wirtschaftliches Leben blühte.

Die größten Einnahmen zog der deutsche Ritterorden jedoch aus dem Fisch-
fang und dem Fischhandel in Hela, der augenscheinlich damals die Grundlage
sür die wirtschaftliche Bedeutung der Skadt war. Jede Helaer Schute, also jedes
größere Fischerboot, mußte jährlich 1>2 M a r k bezahlen. Außerdem trugen
noch die verschiedenen Arten des Fischfanges hohe Ab'gaben. Für jeden Fisch"
trankessel mußten ebenso wie für jedes Olgarn 2 M a r k erlegt werden.
Ferner hatte jedes Meerschweinboot, d. h. jedes Boot, das zum Fang der
Delphine ausfuhr, für die Erlaubnis zur Ausübung der Jagd auf Meerschweine.
(Delphine) alljährlich gleichfalls 2 M a r k zu bezahlen. Die größten Abgaben
aber trafen den Heringsfang und den Handel mit Fischen. Das Strandgarn,
das zum Heringsfang benutzt' wurde, mußte in der ersten Hälfte des Jahres
bis Weihnachten 2 M a r k und ebenso in der Zeit zwischen Weihnachten
und Ostern 2 M a r k bezahlen, so daß für die Zeit des ganzen Jahres der
Heringsfang 4 Mark zu entrichten hatte. Außerdem hatte jede Schute, die
auf Heringsfang auszog, 4 Tonnen Heringe dem Orden zu entrichten und
von jedem „rymen" einen Schilling zu bezahlen. Ahnlich hoch waren die Ab-
gaben, zu denen die Kaufleute herangezogen wurden. Es sind damit augenscheiN"
lich die Kaufleute gemeint, die den Vertrieb der Heringe übernommen haben.

Aus den Festsetzungen der Handfeste von 1378 gewinnt man den Eindruck,
baß in dieser Stadt der Heringsfang die größte Erwerbsquelle der Bürgerfchaft
gewesen ist. Auf ihm lasteten die größten Abgaben, die nicht nur halbjährlich
in barem Gelde zu entrichten waren, sondern auch in Warenlieferungen be-
standen. Der Handel mit diefen Heringen muß ebenso in der Stadt eme
große Rolle gespielt haben, da die Kaufleute, die ihn betrieben, in ähnlicher
Weise mit hohen Abgaben belastet wurden. Neben dem Heringsfang hat äugen-
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scheinlich die Trangewinnung, die mit der Meerschweinjagd zusammenhängt,
große Bedeutung gehabt^).

Der Umfang des Heringsfanges und des Heringshandels, der von den
Bürgern der Stadt Hela getrieben wurde, läßt sich noch deutlicher als aus
den Abgabebestimmungen der Handfeste durch die Vorschriften der ältesten
Willkür der Stadt erkennen, die den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts
angehört""). Diese Willkür ist vom Fischmeister in Putzig im Einverständnis mit
den Helaer Ratsherren aufgestellt worden und enthält in einigen Teilen
augenscheinlich alle Bestimmungen, die ihre nochmalige Festlegung erführen.
Sie beruhten, wie ausdrücklich betont wird, auf alter Gewohnheit, so daß anzu-
nehmen ist, daß sie bereits im 14. Jahrhundert, vielleicht sogar noch früher
Geltung besaßen.

Iwischen den Fifchern, die den Heringsfang betrieben, und dem Kaufmann,
der sich mit ihnen vereinigte, wurde ein „Verlag", wie es wörtlich heißt, ver-
einbart. Die Bestimmungen, die hier „nach alter Gewohnheit" gelten sollten,
geben Vorschriften, die später augenscheinlich nicht mehr eingehalten werden
konnten, da sie in der Willkür durchstrichen und dadurch außer Kraft gesetzt
find. Sie zeigen Vereinbarungen, wie sie in frühmittelalterlichen „Verlagen"
üblich waren, für die Ausübung der Fifcherei im Gebiete der Ostsee bisher
aber nicht festgestellt werden konnten. Sie geben gleichzeitig einen Einblick in
das wirtschaftliche Leben des preußischen Gebietes in einer Jett, aus der nur
wenige und meist überaus spärliche Nachrichten vorliegen.

Die ältesten Vorschriften verlangten, daß jeder Kaufmann und jeder
Fischer, die als Bürger in der Stadt wohnten, sich am Heringsfang bzw. am
HerinMhandel beteiligten. Sie sollten „eine fifcherie verlegen" nach alter Ge-
wohnheit. Der Kaufmann stellte dem Fischer für die Durchführung des Fanges
eine bestimmte Geldsumme zur Verfügung. Leider ist die Willkür hier so wenig
gut lesbar, daß sich nicht feststellen läßt, wie hoch diese Summe w'ar. Es wurde
hierbei dem Fischer, der mit einer Schute den Heringsfang betrieb, und dem,
der vom Strande aus mit Booten auf den Fang ausging, verschieden hohe
Geldbeträge gegeben. Die Schutenfischerei war die wertvollere, die augenschein-
lich auch einen größeren Fang brachte und eine bedeutendere geldliche Sicher-
stellung erforderte. Es handelte sich hierbei, soweit zu erkennen ist, wohl um
einen Fang, der von großen Segelschiffen aus auf hoher See vorgenommen
wurde, während die Boote mit ihren Netzen am Strande den Heringsfang
ausübten.

Die Vereinbarung, die der Kaufmann und der Fischer eingingen, sollte
jedesmal für 1 Jahr Geltung haben. Der Fischer verpflichtete sich dabei, feinen
Fang dem Kaufmann, der ihn „verlegt" hatte, zum Ankauf anzubieten. Er
selbst durfte von feinem Fang nur 1 bis höchstens 2 ^ Tonnen ftir sich behalten
und unter seine Angehörigen, seine Kameraden (rueskumppen) und seine

2») Vgl. dazu auch: Dr. A. Seligo, Zur Geschichte der Fischerei in Westpreußen
in: Mitteilungen des Westpreußischen Fischerei-Vereins Bd. XIV (1902) Nr. 1
S. 24.

-") M.A.V. 300 U 79 A 10; s. Anhang 3.
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Leute (mitknecht) verteilen. Der Verkauf wurde gleich nach der AnKunst am
Strande vom Fischer, der stets ein „geswuren stuerman" fein mußte, vorge-
nommen. Ein Verkauf des grünen Herings war dabei an Gäste, also an Leute,
öie das Bürgerrecht nicht besaßen, verboten, solange ein Bürger den Verkauf
abzuschließen beabsichtigte. Ähnlich wurden auch durch andere Bestimmungen
die Gäste von der Nutznießung der Vorrechte, die die Wil lkür den Bürgern
einräumte, ausgeschlossen. Sie sollten stets nach Lübischem Recht gerichtet
werden.

Wenn ein Fischer d<ie Vereinbarung, die er im Verlag mit einem Kauf-
mann eingegangen war, lösen wollte und dabei dem Kaufmann eine Geld-
summe schuldig bleiben mußte, so wurde er verpflichtet, ihm zur Sicherstellung
ein Pfand zu geben. Dieses Pfand follte bei Wiederaufnahme der Fischere<i von
öem Kaufmann, der den Verlag des betreffenden Fifchers übernahm, inner-
halb von 14 Tagen eingelöst werden. Am den Fischer gegen eine harte Durch-
führung der Fangbestimmungen zu schützen, wurde ausdrücklich verboten, sich
Hur Erlangung diefes Pfandes an das Eigentum des Fifchers, feinen Hof,
Haus oder seine Kleider zu halten. Nur der HeringsfanA den er gemacht hatte,
durste zur Einlöfung des Pfandes herangezogen werden. Wi rd dagegen ein
Fischer, der geldliche Verpflichtungen einem Kaufmann gegenüber abzutragen
hat, flüchtig, so sollten diese Schutzbestimmungen für ihn nicht mehr gelten.

Neben diesen Vorschriften, die den Verlag des Heringsfanges organisieren,
finden sich in den ältesten Teilen der Wil lkür mehrere überaus strenge Be-
stimmungen zum Schutze der Geräte, die zum Heringsfang gebraucht wurden.
Es finden sich hierbei vielfach weitgehende Ähnlichkeiten mit gesetzlichen Vor»
fchriften, die heute noch in Geltung sind. Auch bei diesen Teilen der Wil lkür
wird ausdrücklich bestimmt, daß hiermit die „gerechtigkeit und die alte ge-
wohnheit", die beim Heringsfang üblich war, festgelegt wird. Der Diebstahl oder
gar das Verbrennen von fremden Garnstöcken oder „Pi t tken"^) soll mit Fesse-
lung und Gefängnisstraife geahndet werden. Sogar die vorübergehende uner-
laubte Benutzung von den zur Handhabung und Sicherung der Boote not"
Wendigen Geräten wie „rymen", „buchten", „dullen" und „steenen" wird ver-
boten und mit fchlweren Strafen bedroht. Am einen Verlust der Garnstocke zu
vermeiden, sollte jeder, wenn die Fanggeil vorüber war, seine Stocke mit nach
Hause nehmen, bis er im nächsten Jahre den Fang wieder aufnahm. Es follte
so vermieden werden, daß wieder neue Stäbe im Walde gefchlagen wurden.
'Verboten war ferner, wie auch heute noch, einem andern in fein gespanntes
Netz beim Zuge in die Quere zu fahren und dadurch seinen Fang zu stören.

Eine große Anzahl ähnlicher Bestimmungen, die sich auf die Ausübung des
Fischfanges in seinen Einzelheiten beziehen, werden außer den hier angeführ-
ten wichtigsten Vorschriften gebracht. Es würbe zu weit führen, darauf im
Einzelnen einzugehen, und es würde über den Nahmen dieser Arbeit hinaus-
gehen, die zweifellos recht beachtenswerten Fragen nach dem technischen Be-

-") Wie Herr Professor Dr. Seligo-DanZig mir mitteilt, sind darunter Scheucher,
wie sie beim Heringsfang üblich waren, zu verstehen.
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triebe dieser alten Heringsfischerei hier zu erörtern. Es genügt festzustellen', daß
all diese ausführlichen Anordnungen, die auf alte Gewohnheit zurückgehen, die
Bedeutung und den Umfang der Heringsfischerei, die in der alten Stadt Hela
ausgeübt wurde, erkennen lassen. Leider ist es nicht möglich, den Umfang öiefes
Heringsfanges und des damit im engsten Iufammenhang stehenden Herings-
Handels, der von der Stadt Hela aus im 14. Jahrhundert betrieben wurde,
genau an Hand einwandfreier Belege zu verfolgen. Die Nachrichten, die aus
diefer frühen Zeit über die wirtschaftlichen Verhältnisse im Preußenlande
vorliegen, sind ja überhau,pt recht dürftig, fo daß es meist nur möglich ist, in
großen Umrissen und vermutungsweise sich ein B i ld von ihnen zu entwerfen.
Auch über den Umfang des Heringshandels in Hela ist man auf Vermutungen
angewiesen, die allerdings deshalb große Wahrscheinlichkeit beanspruchen
dürfen, weil die Helaer Handfeste von 1378 und die Wil lkür aus dem Beginn
des 15. Jahrhunderts eingehende Bestimmungen über Heringsfang und He-
ringshandel bringen.

Bereits im 13. Jahrhundert wurde ein lebhafter Heringshandel an der
Küste des Preußenlandes getrieben und bewegte stch von hier aus in das Innere
des Landes bis weit nach Polen hinein. Schon gegen Ende des 12. Jahrhunderts
werden die Abgaben erwähnt, die vom Heringshandel im Gebiete Gellen entrichtet
werden müssen^). Ebenso wurde in der Mi t te des 13. Jahrhunderts an den Io l l -
statten in Gnesen, Posen und Bentschen von den Heringen, die aus Preußen auf
öem Handelswege über Hohensalza, Gnesen, Posen, Benlfchen und Guben in Wa>
gen befördert wurden, Zoll erhoben^). Es ist beachtenswert, daß der Zoll, der auf
dem Heringshan'del lastet, ebenso wie bei der Einführung des Salzes in Na-
turalabgaben erhoben wird, während man den Tuchhandel mit Geldabgaben
belegte. Die Heringsmenge, die als Zoll entrichtet werden soll, beträgt bei
polnischen Wagen 6 Spieße (verua) für jedes Pferd, bei deutschen Wagen
dagegen nur vier Spieße. Es soll mit dieser Angabe wahrscheinlich ein Ge-
wichtsmaß bezeichnet werden.

Der Heringshandel, der von der preußischen Küste aus in das Innere des
Landes schon in der Zeit des 13. Jahrhunderts betrieben wurde, muß, wie diefe
Angaben erkennen lassen, recht bedeutend gewesen sein. Der Herkunftsort der
Fische, die auf Wagen nach Polen hineingeführt wurden, wird nirgends an»
gegeben. Es liegt aber die Annahme nahe, daß die Heringe, die ins Innere
des Landes verfchickt wurden, nicht von weither gekommen sind, fondern aus
den heimifchen Gewässern stammen. Diese Annahme wird wesentlich durch zahl-
reiche Nachrichten gesichert, die von einem ergiebigen Heringsfang, der in den

»2) Pomerellifches Urkundenbuch, bearbeitet von Perlbach (DanM 1887 S. 7:
n. 9: 1198: S. 10 n. IN: 1198.

««) Hansisches Mkundenbuch, bearbeitet von K. Höhlbaum Bd. I u. 291: 1238?
n. 328: 1243̂  I . Voigt, Codex Prussicus Bd. I n. 55.
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ältesten Feilen an der preußischen Küste erfolgen konnte, berichten-"). Der
Hering soll sich früher so häufig hier gefunden haben, „daß man ihn mit bloßen
Händen aus dem Wasser hat nehmen können".

Bereits im Laufe des 14. Jahrhunderts ging jedoch die Ergiebigkeit des
Heringsfanges bedeutend zurück. Schon zum Jahre 1313 wird von einem
vollständigen Aushören des Heringsfanges an der Preußischen Küste berichtet.
Es heißt bei dem Chronisten Dusdurg: „eoäem anno (1313) in k>ru88ia tota
captura allecum periit, quae antea kructuosa kuei'at et ut i l ig^)" . Damit
steht in scheinbarem Widerspruch, daß auch später noch verschiedentlich von
Heringsfany und Heringshandel bei Hela berichtet wird. Allerdings wird fast
stets, wo im weiteren Verlauf des 14. Jahrhunderts vom Heringsfang die Rede
ist, darüber geklagt, daß die Ergebnisse des Fischereibetriebes sehr gering
sind'"'). Jedesmal, wenn von schwieriger wirtschaftlicher Lage im Preußenlande
gesprochen wird, spielt auch der geringe Ertrag der Heringsfischerei eine bedeu-
tende Rolle. Eine Verteuerung der Heringe machte sich in weiten Kreisen der
Bevölkerung sehr bemerkbar, da der Hering die Hauptsächlichsie Fastenspeise
im ganzen Mittelalter war.

Es geht nicht an, die Tatsache, daß einst im Preußenlande ein reicher
Heringsfanig betrieben wurde und ein lebhafter Heringshandel blühte, über-
sehen zu wollen, man würde damit der Aberlieferung, an beren Glaubwürdigkeit
zu zweifeln keine Veranlassung vorliegt, Gewalt antun. Wenn der alte Chro»
nist berichtet, der Hering habe die preußische Küste verlassen, so wird man darin
wohl mit Recht nach den Anschauungen, die sich heute über das Auftreten des
Herings gebildet haben, einen falschen Ausdruck erblicken können.Es wird
aber deshalb die Tatsache, daß bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts an der
preußischen Küste ein lebhafter Heringsfang stattfand, nicht in Abreö'2 gestellt
werden können. Leider «liegen ja aus dieser ältesten Zeit überhaupt sehr wenige
Nachrichten vor. Es darf deshalb nicht befremden, daß nicht After von diesem
Heringsfang und feiner Bedeutung berichtet wird. Irreführend ist es aber auch,
die Berichte über den Handel mit Heringen aus Schonen, der erst kurz vor
14M in Preußen einsetzte, hier heranzuziehen und mit dem alten Herings-
Handel, der bereits im 13. Jahrhundert und noch früher an der Preußifchen
Küste blühte, in Verbindung zu bringen. Es liegen durchaus keine Widersprüche

««) Aberaus oft wird die Berechtigung, an diesem Heringsfang teilzunehmen, im
13. Jahrhundert vom Landesherrn verliehen. M a n vergleiche Pommerellisches Ar-
Kundenbuch (Perlbach): S. 41/42, n. 51: 1235: S. 44/5, n. 52: 1235: S. 46, n. 53:
1236: S. 48, n. 55: 1236: S. 49, n. 56«: 123«: S. 74, n. 87: 1245: S. 142, n. 168:
1257: S. 159, n. 186: 126«: S. 174, n. 211: 1266: S. 190, n. 235: 1268: S. I M , n. 239:
1269: S. 201, n. 246: 1271: S. 224, n. 269: 1275: S. 227, n. 270: 1275: S. 248, n.
290: 1277: S. 260, n. 303: 1270 (?): S. 270, n. 315: 1280: S. 314, n. 354: 1283:
S. 321/22, n. 358: 1283: S, 324/25, n. 359: 1283: S. 386, n. 443: 1288: S. 430, n.
481: 1291: S. 431, n. 482: 1291: S. 444, n. 494: 1294: S. 452, n. 505:
1294: S. 473, n. 528: 1295: S 479, n. 531: 1295: S. 481/83, n. 532: 1295: S. 582,
n. 660: 1308: S. 585, n. 662: 1308: S. 599, n. 680: 1310: S. 600, n. 681: 1310:
ferner: Hartknoch, Al t - und neues Preußen (1684) S. 206: Voigt, a. a. O., Bd. IV,
S. 297: Bd . V, S. 5. u. a.

3°! 8cript. i-er. Pru88., Bd . I S. 212: Voigt, a. a. O., Bd . IV, S. 297 Anm.
»«) Voigt, a. a. O., Bd . V, S. 524 (1389): B d . V I I : S. 236 (1414).
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hier vor, die veranlassen,, die alte Überlieferung über den Heringsreichtum der
Preußischen Küsten anzuzweifeln, wie es K. Jagow tut^). M a n muß vielmehr
annehmen, daß im 13. Jahrhundert im preußischen Küstengebiete, insonderheit
in der Danziger Bucht, und zwar an deren geschütztester Stelle bei Hela, all-
jährlich reiche Heringsfänge stattfanden. Sie wurden dann zu Beginn des
14. Jahrhunderts aus Gründen, die wohl nie genau festzustellen sein werden, so
unbedeutend, daß fchließlich der Heringshandel aufhören mußte. I n dieser
ältesten Ie i t der Heringsfischerei werden wohl die sogenannten Hochseeheringe,,
die für den Großhandel allein in Betracht zu ziehen sind, bei Hela gefangen
fein, während später in der I e i l , in der immer wieder über die geringen Er-
träge des Heringsfanges geklagt wird, nur die Kleinen Strömlinge auftraten.
M i t dieser Annahme wird die Möglichkeit gegeben, dw alten Überlieferungen
unangetastet Zu lassen und gleichzeitig die auffallende Betonung der Herings-
sischerei und des Heringshandels, die sich in den ältesten Urkunden finden, zu
erklären.

Eine ganz ähnliche Entwicklung läßt sich dann auch in der Heringsfischerei
auf Schonen feststellen^). Auch hier ist der Hochseehering, der seit dem 12. Jahr-
hundert in sehr großer Menge auftrat, ganz plötzlich nicht mehr gefangen
norden. Seit 156N blieb er plötzlich aus, und seit dieser Zeit ging es mit der
Bedeutung der Städte aus Schonen unaufhaltsam bergab. Sie waren natürlich
nicht nach einigen Jahren verlassen und zur vollständigen Bedeutungslosigkeit
herabgesunken, sie haben sich vielmehr noch lange bemlüht, ihren Handel weiter-
Zuführen und immer wieder von Jahr zu Jahr auf bessere Heringsfänge gehofft.
Aber schließlich find sie zu Fifcherstedlungen herabgesunken, da die Quellen
ihres Wohlstandes, die in der ergiebigen Heringsfischerei lagen, versiegten.
Ähnlich lagen die Verhältnisse in Hela, nur mit dem Unterschiede, daß sich hier
dieselbe Entwicklung nicht im vollsten Lichte der Geschichte abspielte, sondern
einige Jahrhunderte früher vollzog, in einer Ie i t , aus der nur wenige Nach-
richten vorliegen.

Hela war also der Mittelpunkt des Heringsfanges und Heringshandels,
der hier, wie die Wil lkür zeigt, bis ins Einzelne organisiert war. Hier hatten
Kaufleute und Fischer eine deutsche Stadt nach Lübischem Recht gegründet
und die Auswertung der reichen Heringsfchätze, die damals die Danziger Bucht
alljährlich barg> in die Wege geleitet. Von hier aus gingen augenscheinlich die
Wagenzüge ins 3nnere des Landes, wobei an den Zollstätten der obenerwähnte
Holl entrichtet werden mußte. Neben dem Handel, den die deutschen Kaufleute
in der mit Lübischem Aecht ausgestatteten Stadt Hela betrieben, werden auch
polnische Wagen, die einen höheren I o l l zu entrichten haben, genannt. Die
Heringe, die sie zum Verkauf bringen, werden wohl von den kaschubischen
Fischern, die in den kleinen Fischerdörfern ansässig waren, ^gefangen und
dann in die weit entfernten Gebiete des polnischen Staates durch polnische

»?) K. Jagow, Vie Heringsfischerei an den deutschen Ostseeküsten im Mittelalter,
in Archiv für Fischereigefchichte, hrsg. von E. Uhbs, Heft 5 (1915), S. 31 ff.

»») D. Schäfer, Das Buch des Lübeckifchen Vogts auf Schonen Oalle 1387),
Einleitung, S. XI.II f.
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Kaufleute gebracht worden sein. In diesem Zusammenhang wird es nicht eigen-
artig erscheinen, daß gelegentlich von der „Me und fischerei Hela^)" gesprochen
wird und der Heringsfang „czuHeyle" neben dem „czu Schone" genannt wird^).

Aus dieser Erwerbsquelle wird die Stadt Hela im 13. Jahrhundert, als
der Heringsfang an der preußischen Küste noch sehr ergiebig war, Wohlstand-
und damit Bedeutung erlangt haben. Wie alt dieser Heringsfang allerdings
gewesen ist, kann auch so nicht festgestellt werden. Immerhin werden die alten
Nachrichten, die von einer Begründung der Stadt im 12. Jahrhundert berich-
len, in einem wesentlich anderen Lichte erscheinen. Es ist bei Berücksichtigung
dieser wirtschaftlichen Verhältnisse nicht von der Hand zu weisen, daß Held
eine der ältesten Städte im Preußenlande war. Auf eine nicht geringe Be-
deulung, die die Stabt einst besaß, scheint auch eine Erwähnung hinzudeuten^
die sich bei dem Chronisten Simon Grunau findet. Unter den mächtigsten
Städten des pommerellischen Landes, die der Deutsche Ritterorden in Besitz
nimmt, wird neben Danzig, Dirschau und Putzig an vierler Stelle auch Hela
genannt^).

An dem Heringshandel, der von Hela aus betrieben wurde, scheint sich
der Deutsche Ritterorden gelegentlich beteiligt zu haben. Bekanntlich hak der
Orden gegen Ende des 14. Iahrhun'derks verschiedentlich als Handelsherr auf
das wirtschaftliche Leben seines Landes weitgehend Einfluß ausgeübt. Auf
feine Beteiligung am Helaer Heringshandel deuten die Salzbestände hin, die
sich 1387 (12 leste) und 1392 (13 lest salcz) in Verwaltung des Fischmeisters zu
Scharpau auf Hela finden"). Wenn auch besondere Nachrichten darüber in
Hela fehlen, so läßt sich doch annehmen, daß der Kaufmann beim Herings-
Handel auch das Einsalzen der Fische übernahm, wie es in den Schonischen
Städten üblich war"). Die Salzbestände, die der Orden auf Hela befaß, können
nur fo ihre Erklärung finden, daß sie zum Einsalzen der Heringe Verwendung
finden sollten. Vielleicht beabsichtigte der Ritterorden, ähnlich wie der dänische
König es in Schonen tat^), den Heringshandel weitgehend zu beeinflussen. I n
späteren Jahren werden allerdings Salzlager, die dem Orden auf Hela angehören,
nicht mehr erwähnt. Das wird in gleicher Weife mit dem Rückgang des Han-
dels, den der Orden betrieb, und des Heringsfanges und damit auch des He-
ringshandels, der in Hela seinen Mittelpunkt hatte, zusammenhängen. Von
Hela werden zu Beginn des 15. Jahrhunderts für den Ritterorden nur noch
verschiedentlich Falken geholt, die nach Marienburg und nach Königsberg
gebracht werden^). ^

Von den Erträgen des Heringsfanges in Hela hatte sich der Ritterorden
nach den Festsetzungen der Handfeste von 1378 nicht unbedeutende Abgaben

-w) Perlbach, Simon Grunaus Chronik (1878), Bd. II I , S. 195? Bd. I, S. 419)
3cript. rer. Pru58., Bd. II I , S. 367, 20: 1419.

«) W. Iiesemer, Das Marienburger Amterbuch (DanZig 1916), S. 54, 18: S. 55,3.
" ) V. Schäfer, a. a. O., Einleitung, S. I^VII; I.IX.
42) D. Schäfer, a. a. O., Einleitung, S. I.VII; cxi.1 ff.
«) W. Iiesemer, Das Marienburger Treßlerbuch der Jahre 1399—1409 (1896):

Marienburg: 1404 (S. 308): 1407 (S. 435): 1409 (S. 545): Königsberg: 1405 (S. 361)
der Großschäffer: 1406 (S. 395).
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sichergestellt. Von jedem Schiff, das zur Ausübung des Heringsfanges die Er-
laubnis erhielt, sollten 4 Tonnen jährlich an den Landesherrn abgeliefert werden.
Außerdem mußten noch Iinsabgaben in barem Gelde geleistet werden. M e
Abgaben, die in Heringsmengen einkamen, verwendete man augenscheinlich zur
Ergänzung der Vorräte in den einzelnen Komtureien, unter deren Beständen
steks Heringe oft in recht bedeutenden Mengen angeführt werden"),- ähnlich
stellte sich der König im Heringsfang auf Schonen zur Deckung des eigenen
Bedarfs den „Königskauf" sicher").

Genauere Nachrichten über die Einziehung der Zinszahlungen, zu denen
Hela aus dem Ertrag des Heringsfanges verpflichtet war, lassen sich allerdings
nicht finden. Auch das Vanziger Komtureibuch verzeichnet derartige I ins»
eingä'nge nicht, sondern gibt nur Aufzeichnungen über rechtliche Verhältnisse
im Komtureigebiet. Hela wird hier nur sehr selten erwähnt. Es finden sich
neben einer Abschrift der Handfeste nur einige unwichtige Bestimmungen, die
sich meist augenscheinlich auf das Gebiet der ganzen Halbinsel, nicht der Stadt
allein beziehen. Tem Besitzer des Gutes Großendorf werden vom Orden 1376
fünfzehn Morgen Wiesen, „die uff dem lande czu heile sind zu leggen" mit
freier Nutznießung verliehen^"). Ähnlich dürfen die Leute auf den Gütern Katz
und Koliebken zu ihrer eigenen Versorgung Fischfang im Kleinen ausüben.
Auch wenn sie „czu Heyle fischen welden, so daß gemeyne lant volk tut",
sollen sie die Erlaubnis dazu erhalten gegen Erlegung der festgesetzten Abgaben,
die dem Fischmeister zu entrichten sind. Es Handell sich hierbei augenscheinlich
um besondere Vergünstigungen, durch die die Berufsfifcherei nicht berührt
wird") .

Auf die Bedeutung der Stadt Hela als Handelsplatz läßt ihre Wahl als
Treffpunkt der Ordensflotte einen Schluß ziehen. Wei l Hela allgemein bekannt
war, wurde es zum Sammelpunkt der Schiffe bestimmt, die aus den verschieden-
sten Städten des Preußenlandes auf Befehl des Hochmeisters sich zusammen-
finden sollten. 1396 trafen sich hier alle Schiffe, um sich mit den Friedens-
schiffen von Lübeck zu vereinigen und dann gemeinsam gegen Golland und
die Seeräuber vorzugehen"). Es wird für diese Wahl der gute Anlegeplatz
und die geschützte Lage bei Hela Bedeutung gehabt haben. Auch später ist oft
die Reede von Alt-Hela bei Schiffen, die von Danzig aus auf die hohe See
hinausfahren wollten, beliebt. Sie warteten hier, bis günstige Winde kamen,
die sie bei ihrer Fahrt benutzen konnten, oder die Stürme sich gelegt hatten.

Vom kirchlichen Leben in der Stadt Hela liegen aus dem 14. Jahrhundert
keine Nachrichten vor. Es dürfte jedoch nicht zweifelhaft sein, daß es in der
deutschen Stadt, die Lübisches Aecht besaß, auch schon eine Kirche gab. Wann
diese Kirche erbaut wurde, wird sich wohl nie feststellen lassen, wenn man der

«) W. Iiesemer, Vas Marienburger Ämterbuch (Danzig 1916); W. Iiesemer,
Das große Ämterbuch des deutschen Ordens.

«) D. Schäfer, a. a. O., Einleitung, S. I.VIII.
«) St.A.D. 300, 81, 1 M 226.
" )S t A.D. 3M, 81, 1 pF 1W.
«) HansereZesse (H.R.), Abteilung I, Band 4, Nr. 344, § 2; Nr. 375.
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alten Nachricht, nach der sie bereits im 12. Jahrhundert errichtet wurde, keinen
Glauben schenken möchte. Sie stand noch bis ins 18. Jahrhundert hinein,
wenngleich sie damals längst verfallen war. Noch heute sind im Walde von
Alt-Hela ihre Ruinen festzustellen.

I n das Leben der Bürger ,dieser vlten Stadt gibt dagegen der Gildenbrief
der Katharinenbrüderschaft einen beachtenswerten Einblick"). Er ist von einem
der 13 namentlich aufgeführten Begründer der Brüderschaft, Jacob Mo'lde,
ausgestellt worden. Dieser ^»acob Molde war, wie verschiedentlich erwähnt
wird, Aellermann der Brüderschaft und hak augenfcheinlich am Ende seiner
Amtsführung bei Abergabe der Abrechnung, die zum Schluß erwähnt wird,
die Bestimmungen, die bei Begründung der Brüderschaft festgesetzt wurden,
und die Beschlüsse, die in der ersten I e i t gefaßt wurden, aufgezeichnet. Vie
Niederschrift wird also in die I e i t kurz nach 1351 zu setzen sein.

I n ihren ersten Anfängen nmg die Brüderschaft schon in ältere I e i t zu-
rückgehen, bis sie die feste Organisation fand, 'von der ihr Gildenbrief Ieugnis
ablegt. So werden auch die Nachrichten, die ihre Begründung in die Jahre
1311 und 1333 verlegen, M verstehen sein^"). So wird sich auch erklären, daß
öie Gründungsurkunde eine große Anzahl von Bestimmungen enthält, die
augenscheinlich in eine ältere I e i t Zurückgehen: sie sind in einem ersten Teil
zusammengefaßt. Hier wird das Verhalten der Mitglieder bei den religiösen
Festlichkeiten, zu denen sich alle zusammenfinden, genau geregell. Jeder soll
eine Geldspende opfern, jedoch wird ausdrücklich dafür gesorgt, daß auch die
Unbemittelten eine Gabe darbringen können. Auch in allen anderen Bestim-
mungen, durch die die Wahl der Aelterleute, die Beerdigung von Brüdern
und Schwestern geregelt wird, bemüht man sich, eine vollständige Gleichstellung
aller Mitglieder, ob reich oder arm, durchzuiführen. M i t einem Dank an den
Bürgermeister und den Nat für die Erlaubnis zur Begründung der Brüder-
schaft schließt dieser erste Tei l der Urkunde. Es folgen dann Bestimmungen,
die augenscheinlich von Fal l zu Fal l von den Aetterleuten oder der Verfamm-
lung aller Mitglieder festgesetzt wurden. Sie enthalten die Verpflichtung zum
Besuch von Vigil ien und regeln das Verhalten von Brüdern und Schwestern
bei den gemeinsamen Zusammenkünften beim Biere. Anmaßendes Benehmen
der Männer und Ianksucht der Schwestern werden mit Geldstrafen bedroht.
Genauere Bestimmungen werden für die Neuaufnahme von Brüdern und
Schwestern erlassen. Nur wer „ehrsam und unversprochen ist", das Bürgerrecht
besitzt oder feierlich gelobt, es erwerben )u wollen, und einen Bürgen stellt, darf
aufgenommen werden. Auch die Aufnahme der Kinder von Mitgliedern wird
genau geregelt. Bei einer zweiten Verheiratung der Frau eines Bruders foll ihr
M a n n Aufnahme finden. Die Verpflichtung der Mitglieder an Beerdigungen
teilzunehmen, ,wird dahin erweitert, daß wenigstens ein Aeltermann stets mit»
zugehen hätte. Tagegen Wrfen bei der Beerdigung von Kindern, die nicht
12 Jahre alt wurden, höchstens 16 Mitglieder der Brüderschaft, die in der

St.A.D. 30N, U. 79, A. 1? f. Anhang 1.
Stadtbibliothek Danzig Ms. 652 fol. 87 b.
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Mähe wohnen, dabei sein. Bei all diesen Bestimmungen ist eine Gleichstellung
von Brüdern und Schwestern durchgeführt. In gleicher Meise können Männer
und unverheiratete Frauen Mitglieder der Brüderschaft werden, allerdings
werden zu Aelterleuten nur Brüder gewählt. Aber an den Zusammenkünften
der Brüderschaft nehmen die Schwestern genau so wie die Brüder teil. Die
Frau wurde also durchaus als gleichwertig behandelt, was sich vielfach im
MUtewlter feststellen läßt. Sie nahm ebenso wie an der Arbeit auch an Freud
und Leid im täglichen Leben teil. Dies ist in Hela noch bis in die neueste Zeit
bei der Einleitung der Arbeit Zu verfolgen; es finden sich noch heute in Hela
Bestimmungen, nach denen beim Fischfang und der Verteilung seiner Erträge
die Frauen ebenso wie die Männer iĥ ren Anteil erhalten^). Schließlich ist
beachtenswert, daß es sich bei dieser Katharinenbrüderschaft um Vereinbarun»
gen zu gegenseitiger Hilfeleistung, wie sie im Mittelalter oft begegnen, handelt;
von einer Verpflichtung zur Bestattung von unbekannten Toten, die ange-
schwemmt sind, ist nirgends die

l l l . Hela von 1400 bis 1454.
In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ging der Heringsfang, der in

öer Stadt Hela getrieben wurde, weiter zurück, und gleichzeitig brach auch
Her Heringshandel, der bereits im 14. Jahrhundert große Verluste erlitten
hatte, vollständig zusammen. Von den geringen Ergebnissen der Heringsfischerei
wird weiter verschiedentlich berichtet^). Es ist dabei beachtenswert, daß der
HeriWsfang, der bei Hela getrieben wurde, neben der Heringsfischerei auf
Schonen genannt wird, bei der ebenso in diesen Jahren.verschiedentlich schlechte
Erträge erzielt wurden. Man erinnerte sich augenscheinlich hierbei an frühere
Feiten, in denen die Heringsfischerei bei Hela nicht weniger Bedeutung gehabt
hatte als der weithin bekannte Heringshandet der schonischen Küste.

Die Fischer in Hela begannen aber in dieser ^eit sich bereits allmählich
umzustellen und anderen Fischsang in größerem Amifange als bisher zu be»
treiben. Sie hofften wohl noch in jedem Jähre auf so bedeutende Erträge, wie
sie früher beim Fang des Hochseeherings erzielt worden waren. Es wurde
deshalb auch noch in jedem Jahre AerinMang betrieben, zu dem die Fischer
regelmäßig hinvuszogen, aber es handelie sich hierbei, wovon man sich all-
mählich überzeugen mußte, nur noch um den kleinen Hering, den sogenannten
Strömling, und die Ergebnisse, die hier erzielt wurden, blieben stets gering,.
Während noch im 14. Jahrhundert der Heringssang augenscheinlich die wich-
tiglste Erwerbsquelle für die Bevölkerung Helas war, gewannen im Laufe des
15. Jahrhunderts zunächst neben ihm, dann immer mehr an feiner Stelle der

21) Seeger, a. a. O., S. 9.
°^) Anders, aber falsch: F. Schultz, Geschichte der Kreise Neustadt und Putzig

Wanzig 19l)?j S. 570.
°2) Lcript. rer. Pru85. Bd. I I I , S. 364, 21 (1416).; S. 271, 8 (1417); S. 387, 20:

„des Herings war ouch wenyng gefangen desin herbist beyde zu Heyle und ouch Zcu
Schone" (1419): vgl. oben S. 125,
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Aal-, Dorsch- und Lachsfang Bedeutung. Bei ihm taten sich einige Fischer Zu
einer Matschkopie zusammen, jedoch konnte hierbei ein Verlag, wie in der
Wil lkür ausdrücklich hervorgehoben wird, nicht abgeschlossen werden. Ein Ver-
lag stellte ja eine Vereinbarung dar, die Zwischen einem Kaufmann und einem
Fischer getroffen wurde und nur zur Ausübung des Heringsfanges möglich
war. Beim Aal-, Dorsch- und Lachsfang dagegen kam ein Fischhandel, der
größere Bedeutung gewinnen konnte, überhaupt nicht in Frage,' denn die
Erträge konnten hier nie so bedeutend fein wie bei dem Heringsfang, der in
Schonen ausgeführt wurde und bis zu Beginn des 14. Jahrhunderts auch in
Hela blühte. Die Matfchkopie der Fifcher stellte also nur eine Vereinigung
dar, zu der sich die Fifcher untereinander zusammentaten, und ist von einem
Verlag durchaus zu unterscheiden. Es wurden deshalb auch keine ausführlichen
Vorfchriflen, wie sie sich für den Verlag des Heringssanges in der Wil lkür
finden, gegeben. Es wird nur kurz bestimmt, daß ein früheres Abbrechen der
Vereinbarungen, die bei der Matfchkopie getroffen waren, vermieden werden
sollte.

Als die Erträge der heimischen Heringsfischerei immer weiter gering
blieben und der Bedarf an Heringen, der im Mittelalter überall sehr groß war^
nicht mehr befriedigt werden konnte, traten die Kaufleute der preußischen
Städte mit den hansischen Kaufleuten in Verbindung, durch die die reichen
Erträge des Heringsfanges in den schonischen Gebieten in den Handel gebracht
wurden. Bereits gegen Ende des 14. Jahrhunderts läßt sich eine Beteiligung
preußischer Kaufleute an diesem Heringshandel nachweisen. Die Kaufleute der
großen preußischen Städte ließen sich im Jahre 1368 ein Privi leg ausstellen unö
tmmit die Erlaubnis geben, auf einer Vi t te das Salzen der Heringe und ihren
Versand zu übernehmen^). Diefe preußische Vi t te, die zunächst von Vögten^
die abwechselnd aus den 4 größten preußischen Städten gesandt wurden,
verwalket wurde, konnte nur ganz allmählich Bedeutung gewinnen. Sie wurde
sogar vorübergehend geschliossen und hatte stets unter der Anfeindung der
benachbarten Lübecker Vi t te zu leiden. Erst nachdem sie im Laufe des 15. Jahr-
Hunderts vollständig in den Besitz der Danziger Kaufleute übergegangen war,
die dann auch allein den Vogt stellten, gewann der Handel mit Heringen aus
Schonen für Preußen und Polen größere Bedeutung. Er wurde schließlich
ausschließlich über Tanzig geleitet.

Die erste Einfuhr von schonischen HerinMn erfolgte in das Ordenslanö
gegen Ende des 14. Jahrhunderts. I n den Verzeichnissen der Komtureien, die
in jeder Burg für fast jedes Jahr Heringe in Tonnen oder nach Lastgewicht
bestimmt angeben, finden sich verschiedentlich Schonische Heringe angeführt.
Sie treten zuerst im Jahre 1385 in Danzig auf, und gwar gleich in der beson-
ders großen Menge von 17 Tonnen"),- das hiängk augenscheinlich! damit zu-
sllmmen!, daß Danziger Kaufleute den Handel mit Schonen führten. Später
finden sich dann nur noch einmal im Jahre 1410 in Danzig „3 leste schonisch

°») Th. Hirsch, DanZigs Handels- und Gewerbegeschichte (Leipzig 1858), S. 143 f.?
S. 278: D. Schäfer, a. a. O., Einleitung, S. ^ I I .

5«) M. Iiesemer, Vas große Amterbuch des deutschen Ordens, S. 683, 40: 1385.
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Hering". I n Königsberg wird nur einmal (1410) Hering aus Schonen (4 Tonnen)
erwähnt, in Christburg befanden sich 1422: 1 ^ Tonnen, Mewe hak 1416 zwei,
1422 sogar 6 und 1438 noch einmal 1 Tonne Schonischen Hering, Seltener
noch wird Hering aus Bvrnholm genannt: Königsberg 1410: 4 Lasten: Mewe
1416: 7 Tonnen und 1422: 2 Tonnen. Nur in Marienburg, dem Sitz des
Hochmeisters, finden sich in den Jahren 1393 bis 1412 fast stets größere Men-
gen von Heringen aus .Schonen^). I m übrigen wird bei den Angaben über die
Heringsbestände in den Komtureien (es sind im ganzen 164 Stellen, an denen
die Bestände an Heringen ausgezählt werden) keine Benennung über die Her-
Kunst der Heringe gegeben .Sie werden dann augenscheinlich aus der Fischerei
an der preußischen Küste stammen. Dabei handelte es sich wohl um die kleinen
Strömlinge, während aus Schonen die großen Hochseeheringe kommen. Sie
waren sehr viel teurer und galten wohl als Delikatesse. Es fällt auf, daß sie
fast nur in Marienburg, dem Sitz des Hochmeisters, und besonders zahlreich
in den ersten Jahren in Danzig auftreten. Neben ihnen müssen die Heringe
aus Hela noch immer einen guten Ruf gehabt haben. 3n Danzig werden für
das Jahr 1385 neben den bereits erwähnten 17 Tonnen Schonischen Hering
„item 4 lesie und 10 Tonnen heilschen Heringes" und für das Jahr 1410 auch
neben Schonischen Heringen „5 lesie heilifch Hering" angeführt. M a n hob den
Hering aus Hela hier wohl im Unterschied zum Hering aus Schonen hervor.
Gleichzeitig wird aber auch damit ein Hinweis gegeben, daß die übrigen
Heringsbestände, deren Herkunftsort nicht besonders erwähnt wird, dem heimi-
schen Fischfang entstammen.

Beim Iusammendruch des Heringshandels, der infolge der geringen Er-
träge des Heringsfanges völlig lahm gelegt wurde, lösten sich naturgemäß die
Vereinbarungen, in denen sich Kaufleute und Fischer zum Verlag zusammen»
geschloffen hatten, auf. Die Helenser Bürgerfchaft fah sich vor die Mah l gestellt,
sich weiter zur Handelsstadt, die Überseehandel betrieb, zu entwickeln oder zur
Fischersiedlung zu werden. I n dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit haben die
Fischer, i ie nur geringe Fänge heimbrachten und so in die Schuld der Kauf-
leute gerieten, die sie verlegt hatten, sich verschiedentlich ihren Verpflichtungen
zu entziehen versucht. Sie zogen an den „Vorstrand" und trieben hier ihren
Fischerberuf unabhängig von den Kaufleuten und von den Verlagsvorschriften,
die in der Stadt galten. Dort hatte sich^ wie überall vor den Mauern einer
Stadt, allmählich eine Vorstadt gebildet, in der man die bedrückenden Bestimmun-
gen der städtischen Wil lkür nicht zu beachten brauchte. Die aus dem Beginn des
15. Jahrhunderts stummende Wil lkür der Stadt verbietet in ihren letzten Be-
stimmungen ausdrücklich, daß ein Fischer, der von einem Kaufmann „vor-
legget" ist, ohne dessen „willen und glauben" auf den Vorstrand zieht. Augen-
scheinlich suchte man durch die Anordnung den Verhältnissen, die sich immer
mehr unter dem Zwange der Not herausbildeten, entgegenzutreten. Natürlich
war es nicht mögliche die wirtschaftliche Entwicklung, die durch den Aussall des
Heringsfanges bedingt war und die die alten Formen des Verlages beseitigen

W. Fiesemer, Das Marienburger Ämterbuch (DanZig 191b):
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mußte, aufzuhalten. Es werden immer mehr Fischer aus der alten Stadt, die
wirtschaftlich zusammenbrach, hinausgezogen fein, um sich vor ihren Toren,
„am Vorslrande", eine neue Existenz zu gründen. Es entstand hier allmählich
eine neue Fischersiedlung, Neu-Hela. Sie wurde augenscheinlich fchon vor 14M
angelegt. Die ältesten Nachrichten, die auf ein Entstehen dieser Fischerstedlung
hindeuten, sind wohl in der Erwähnung des Vicarius von Olden Heta im
Jahre 1413 zu sehen? denn die Bezeichnung ^Olden Hela" setzt ein Neu-Hela
voraus. Me Siedlung Neu-Hela muß bald neben der alten Skadt beachtens-
werte Bedeutung gehabt haben. Schon 1417 wird eine Kirche erwähnt, die
dem Heiligen Petrus, dem Schutzheiligen der Fischer, geweiht W"). Es ist die
Kirche zu St. Petr i und Paul i , wie sie später oft genannt wird, die in Neu-
Hela lag. Es ist daher durchaus irreführend, an der Stelle, wo heute Hela liegt,
die ersle deutsche Stadt Hela, die mit Kubischem Aecht begründet war, sehen
Zu wollen und Alt-Hela, als „älteste Ansiedlung Kas6)ubischer Ureinwohner"
anzusprechen^).

Als die Erträge der Heringsfischerei ausblieben, haben verschiedene Kauf-
leute aus Hela mit den Fischern, mit denen sie im Vertag zusammen den
Heringsfang und -Handel betrieben hatten, auf andere Weife verfucht, neue
ErwerbsmöIlichkeiten zu finden. Sie verfluchten augenscheinlich, ähnlich wie es
in den Stäoten auf Schonen geschah, deren Handel neben' dem Heringshandel
zeitweise recht bedeutend war, anderen Handel zu treiben und haben dabei
ihren Handelsverkehr weithin ausgedehnt. Auf einer Fahrt, die ihn durch
den Sund fthren sollte, wurde 1424 der Helaer Schiffer Thomas von Rene
von den Vitalienbrüdern gekapert) in feinem SchiGe hatte der Danziger
Werner von Essen 8 Torlrechter Laken, die jedes .10 rheimfche Gulden wert
wcren^). Tiefer Helaer Schiffer fuhr also im Auftrage eines Danziger Kauf-
manns, dessen Ware er an Bord hatte, durch den Sund bis nach Holland.
Den Verlust der Ware meldeten die Danziger bei den Verhandlungen mit
Dänemark als Schaden an.

Der Merseehündel, in den man hier einen Einblick erhält, konnte nicht
weitere Bedeutung gewinnen. Er wurde, bevor er sich richtig entwickeln konnte,
von der mächtigen Nachbarin Vanzig, die in ihm eine Gefährdung ihres Han-
öels erblicken mußte, lahmgelegt und fchließlich vollkommen verboten. Danzig
hatte in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts begonnen, seinen Macht-
bereich erheblich auszudehnen. Die Stadt halte es verstanden, dem wachsenden
Einfluß ihres Handels entsprechend, den.Handel der kleinen Nachbarsiädte
unter ihren Einfluß zu bringen und die.Städte selbst ihrem Willen gsfügig
zu machen^). Da der HandelsVerkehr, der durch den Deutschen Ordensstaat
organisiert war, zusammengebrochen war, konnten auch die kleinen Städte,
die an ihm Halt und Schutz gehabt hatten, nicht mehr neben Danzig bestehen.
Die Altstadt Danzig und die Iungstadt Danzig mußten sich dem Einfluß der

°«) Stadtbibliothek DanM Ms. 652, fol. 46: Foltz, M.W.G., Jahrg. 7 (IWch, S. 61.
27) Seeger, a. a. O., S. 5.
5«) Hanse-Rezesse, Band I, S. 281.
2») P. Simson, a. a. O., Bd. I, S. 159; 203.
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Rechtstadt unterwerfen, und auch die Stadt Hela, deren alte Erwerbsquelle
versiegt war, konnte ihre Selbständigkeit neben der mächtigen Seestadt nicht
mehr aufrechterhalten. Es gelang Danzig, Hela vollkommen unter seinen Ein»
stuß zu bringen. Im Jahre 1433 schickte Danzig seinen Ratsdiener Kersten nach
Hela zur Verhaftung eines Holzdiebes, der in seinen, Wäldern Holz geschlagen
hatte. I n überaus demütigen Wendungen berichtet der Rat von Hela, daß er
dem Wunsche Danzig entsprochen habe und die Festnahme des Mannes, der
des TiebsLahls beschuldigt wurde, veranlaßt habe"'). Wie spätere Berichte
zeigen, hat Danzig in dieser Zeit um 1430 den Handel, der von Hela aus
betrieben wurde, geradezu verboben. Hela mußte mit Danzig eine „Vereini-
gung", wie es heißt, abschließen, nach der Banzig den Schutz der Kleinen S>tadt
und ihre Versorgung mit allen notwendigen Lebensmitteln übernahm. Hela
verpflichtete sich seinerseits, jeden Fernhandel vollständig einzustellen. Dem
Rat von Hela wurde gedroht, wenn er sich diesen Bestimmungen nicht fwgen
wollte, daß Hela Wnn nicht einmal für den Hausgebrauch mit Meh l versorgt
werden würde"). So mutzten sich die Helenser, bie vollständig machtlos waren,
den Forderungen Tanzigs unterwerfen. Immer wieder hat Danzig energisch
darauf gesehen, daß seine Verordnungen befolgt wurden, und sich durch strenge
Kontrollen daron überzeugt, batz jeder Handel von Hela aus unterblieb. 1441
warf Danzig dem Rat von Hela vor, daß im vergangenen Jahre verbotene
Güter wie Pech und Teer in Booten von Danzig aus nach Hela gebracht und
von dvrt auf Helaer Schiffen in andere Lände gehandelt wären. Hela versprach
daraufhin eine genaue Untersuchung, um die Schuldigen festzustellen, und ihre
strenge Bestrafung: „wir wellen sy so vorbusen, das ir uns dor ymme dirkennen
sullet, das wir uwer wilen dervollek haben undt alle czeit gerne thun wellen
nach alle unserm vermoggen^)".

Nur für den Hausbedarf war eine Einfuhr von notwendigen Gütern ge-
stattet. Aber auch hier hatten die Helenfer Schwierigkeiten. 1438 wurden einem
Helaer Fischer in Weichselmünde vom Pfahlknecht zwei Tonnen Mehl abge-
nommen"^). Er hatte sie nicht, wie ihm gesagt wurde, mit einem Ieichen ver-
sehen lassen. Ba bat der Rat von Hela demülkglich die mächtige Stadt um
Rückgabe dieser Bestände, da man in Hela allgemein nicht gewußt hätte, daß
vorher ein Zettel zur Ausfuhr nach Hela besorgt werden müßte. Nur die Ein-
fuhr bestimmter Waren, die geradezu als Helsche Waren bezeichnet wurden,
war den Fischern gestattet. Hierzu gehörte besonders Bier und Kiepenholz^).

Bei diesem energischen Vorgehen, durch das der Danziger Rat den Han»
del von Hela lahmlegte, mußte die Bedeutung der Stadt immer mehr herab-
sinken. Die Kaufleute hallen beim Rückgänge des Heringsfanges zweifellos
schon verschiedentlich schwere Verluste erlitten. Davon wird gelegentlich in der
Chronik des Johann von Posilge zum Jahre 1416 berichtet. Und wenn es

««) St.A.V. 300, U. 79, A. 4.
" ) St.A D. 300, U. 79, A. 7.
«2) St.A.D. 300, U. 79, A. 6.
«») St.A.D 300, A. 79, A. 5.
««) St.A.V. 300, A. 79, A. 7.
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vielleicht auch fraglich erscheinen möchte, ob diese Stelle auf den Helaer
Heringshandel Zu beziehen ist, so wird doch zweifellos in gleicher Weise das,
was hier gesagt wird, wie für Schonen auch für Hela gelten^). Die Kaufleute
sahen sich schließlich gezwungen, die Stadt, in der sie unter diesen veränderten
Verhältnissen nicht mehr ihrem Erwerb nachgehen konnten, zu verlassen.
Hela wurde eine Fischerstadt, da die Mehrzahl der Bürgerschaft vom Fisch-
fang leben mußte. M i t den Kaufleuten verließen augenscheinlich auch die
Handwerker, die in der Handfeste von 1378 genannt werden, zum größten
Teil die Stadt. Jedenfalls finden sich in der Wil lkür, die aus dem Anfang des
15. Jahrhunderts stammt, keine Bestimmungen, die sich auf die Regelung ihrer
Tätigkeit oder ihres Verkaufs beziehen, nur von den Inhabern der Kruge
wird gesprochen. Sie dürfen ihre Getränke nur bis 9 Nhr abends ausschenken.
Über die Anzahl der Kruge, die in Hela bestanden, werden in dieser Zeit An-
gaben nicht gemacht; später werden 7 Kruge genannt.

DreMhängigkeit, in die Hela durch diese Vereinbarungen wirtschaftlich
von Danzig geriet, wirkte sich auch politisch weitgehend aus. Bereits 1416
wird ein Tanziger Bürger Hans Lange „advocatus in Heyle"^a). 1441
erhielt Hela durch Danzig die Mittei lung von dem Verbot des Hochmeisters
und der Preußischen Stände, daß vor Ostern niemand in diesem Jahre aus-
segeln sollte. Bei den Preußischen Ständetagen erschienen allerdings in den
ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts noch Vertreter der Sladk Hela««).
Bald aber, bereits 1453, übergab die kleine Stadt die Vertretung ihrer Inter-
essen der großen Nachbarin, von der sie Vollständig abhängig war"''). Diese
hatte ihr bereits 1441 die Einladung zur Tagung übermittelt^).

Allerdings war Hela noch immer eine Ordensstadt, obgleich es wirtschaft»
lich so weitgehend von Danzig abhängig war. Hela berief sich auch ausdrück-
lich Banzig gegenüber darauf, daß der Fischmeister zu Putzig sein Herr wäre.
Wie dieser alljährlich nach Hela kam, suchte auch der Großscheffer des Ordens
gelegentlich Stadt und Land Hela auf, wobei für feine Verpflegung eine
genaue Kostenrechnung aufgestellt wurde^).

Hela war auch jetzt gelegentlich der Sammelpunkt der Flotten, die auf
Befehl des Ordens und der preußischen Städte entsandt wurden. Ebenso
wurden auch in Hela Truppentransporte, die aus Deutschland als Hilfe für
den bedrängten Orden eintrafen, gelandet (1410). Dabei wurde ein großer
Tei l der Bevölkerung von der Pest, die unter den Soldaten ausgebrochen
war, befallen^). I m Jahre 1451 huldigte die Stadt wie die anderen preußi-
schen Stände dem Hochmeister, als dieser nach Putzig kam").

«5) 3cr. r. Pru58., hrsg von Th. Hirsch, M . Toeppen u. E. Strehlke, Bd. I I I ,
S. 364, 21.

«») Toeppen, Acten der Ständetage Ost- und Westpreuhens: Bd. II I , S. 137: 1450:
Bd. I I I , S. 343: 1451.

««̂ ) Foltz, Geschichte des Banziger Stadthaushalts (Vanzig 1919), S. 49,
Anm. 2.

«̂ ) Toeppen, a a. O., Bd. II I , S. 586.
«») Hanse-Aezesse, Abt. I I , Band 3, S. 136.
«») Joachim, Vas Marienburger Treßlerbuch der Jahre 1399—1409, S. 433: 1407.
7°) Simon Grunaus Preußische Chronik, hrsg. v. Perlbach, Bd. I, S. 750.
" ) 3cr. i-er. Pru88., Bd. IV, S 86.
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Wenn vom Leben in Hela aus der ersten Häffte des 15. Jahrhunderts be>
richtet wird, findet sich niemals ein Unterschied zwischen Alk- und Neu-Hela.
Es wird von den zwei Kirchen in Hela gesprochen, und nur gelegentlich die
Kirche „Unser lieben Frauen" und die Kirche zu St. Petri und Pauli be-
sonders bezeichnet. Man gewinnt den Eindruck, dah die Ansiedlung vor den
Toren der Stadt bald neben der alten Stadt, deren Handel vollständig zu»
sammengebrochen war, das Übergewicht gewann. Hela wurde im Laufe dieser
Feit eine Fischersieölung, die zwar Stadtrechte besaß, aber nicht wie früher
eine Kausmannstadt war. Und so wird es auch erklärlich erscheinen, daß diese
Stadt in ihrem Siegel, das sich zuerst auf einem Briefe aus dem Jahre 1414

findet, den Heiligen Petrus, den Schutzpatron der Fischer, zeigt. Der Siegel-
siempel, von dem auf zahlreichen Briefen aus dem Ende des 15. Jahrhunderts
sich eine große Iahl von guten Abdrücken findet, ist noch heute vorhanden'^).
Die Figur des Heiligen Petrus sieht in der Mitte in ganzer Gestalt und hält
in der rechten Hand den Schlüssel, in der linken augenscheinlich einen Fisch.
Die am Rande umlaufende Umschrift lautet: 8 - <Ü0N8VI.I8 - I ' LK^L -
N^I.eiX8I8 - Der Rat von Hela nennt sich hierdurch ausdrücklich Rat des
Helaer Landes, d. h. des Gebietes der Stadt und ihrer Freiheit. Man hat äugen-
fcheinlich von einer Erwähnung der Stadt abgesehen in dieser Umschrift, weil
es als selbstverständlich galt, daß die conZuie« die Stadt Hela vertraten. Es
mußte betont werden, daß sie auch über die terra keiensiZ die Herrschaft aus-
übten. Neben diesem ältesten Siegel der Stadt begegnet noch, allerdings sehr
selten, ein kleines 'Sekretsiegel. Es findet sich zuerst an einem Briefe aus dem
Jahre 1500") und zeigt den Schlüssel des Heiligen Petrus, der rechts und links
von je einem Stern umgeben ist. Auch zu diesem Siegel ist der Stempel noch
vorhanden").

Wo das Rachaus von Hela, das verschiedentlich erwähnt wird, gelegen
hat, läßt sich nicht feststellen. Man ist. geneigt, es in der Stadt Alt-Hela zu
suchen. Es gab hier auch ein Gefängnis, von dem in den Stmfbestimmungen
der Willkür und auch in den Briefen gesprochen wird .Aus dem Beginn des

St.A.V. 300, 8 544.
St.A.D. 300, U. 79, A 52.
St.A.V. 3007 3 546.
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15. Jahrhunderts stammte ferner ein Ratsbuch, dessen älteste Eintragungen
bis ins Jahr 1414 zurückgehen sollten, und das bis 1668 fortgeführt wurde.
Dieses Buch, das der Helaer Prediger Christinn Gillmeisier dem Danziger
Bürgermeister Gabriel Krumhausen 1668 zuschickte, ist leider nicht mehr vor-
Handen. Jedoch finden sich einige Auszüge, die von dem Danziger Syndikus
Nosenberg gemacht wurden^) und zum Teil von Ephraim Praetorius benutzt
wurden^").

Die Lage der Stadt an der Südspitze der langhingestreckten Halbinsel vor
der Einfahrt zur Weichsel und zu der bedeutenden Hansestadt Danzig brachte
es mit sich, daß oft in ihrer Nähe Schiffe strandeten und Güter, die von frem-
den Schiffen stammten, ans Land getrieben wurden. Nach den alten An-
fchauungen des Slrandrechles waren diefe Eigentum der Strandbewohner. Es
ist deshalb durchaus verständlich, daß die Bürger von Heln auf die Strandung
von Schissen hofften und ihrem KirchenIebete die Bitte um einen gefegneten
Strand hinzufügten^). 3n den ältesten Feiten wird in Hela das Strandrecht
vielfach als unverhüllle Plünderung ausgeübt worden sein. Die unglücklichen
Schiffer, die hier im Sturme auf Strand gerieten, verloren all ihr Eigentum
bei der Bergung ihrer Güter. Noch im Jahre 1426 beklagten stch englische
Kaufleute bei den Verhandlungen mit den Hansestädten darüber, daß eines
ihrer Schiffe, das vor Hela in Brand geraten und gestrandet war, ausgeplün-
dert wäre. Bei den Bergungsarbeiten, die von den Schisfskindern und den
Kaufleuten vorgenommen wurden, wurden die Güter der englischen Kaufleute
„von den von Heile usgetragen und weggenomen, alfe gud alfo 5M W
Sterling und mehr". Auf diese Beschwerde antworteten die Danziger, daß die
Bewohner ihres Vorlandes Hela nur ihren Bergelohn, der ihnen zustehe, zu-
rückbehalten hätten. Wenn jemand von denen, die sich geschädigt suhlten, fest-
stellen würde, daß gestrandetes Gut in Hela zurückbehalten wäre, so würde
man energisch gegen die Helenser vorgehen.

Es war nach den Bestimmungen der Strandordnung, durch die das
Eigentum d'er fremden Schiffer bei der Strandung geschützt werden sollte^
durchaus gestattet, Bergelohn für die Hilfeleistung zu fordern. Schon die
älteste Wil lkür bringt gleich in ihren ersten Bestimmungen eine Strand-
ordnung, durch die die Bergung und der Besitz der gestrandeten Güter gereglt
werden. Nur in Gegenwart des Vogtes und von 2 Ratsmännern, die als
Kämmerer bezeichnet werden, oder wenigstens nach deren vorhergehender Be-
nachrichtigung soll angetriebenes Gut geborgen werden. Ebenso soll Treibguts
also Waren, die aus der See aufgefischt werden, zu den Kämmerern vor das
Rakhaus gebracht werden. Von Slrandungen bei der Küste bei Hela wird in
dieser Zeit verhältnismäßig selten berichtet^), öfter hört man dagegen von
Werfällen durch Seeräuber oder Auslieger. Die geschützte und versteckte
Bucht bot günstige Möglichkeiten, den von und nach Danzig fahrenden Schif-

Stadtbibliothek Vanzig Ms. S52; fol 47 ff.
E. Praetorius, DanZiger Lehrer Gedächtnis (1760). S. 70/71.
K. Hirth, Vas Strandrecht (Münch. Allg. Ztg., Beil. Nr. 2«7 (1892).
Simon Grunaus Preußische Chronik, hrsg. v. Perlbach, Bd. II , S. 7N5.
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fen aufzulauern. 3mmer wieder wird von Überfall und Plünderung der Kauf»
fahrleischiffe berichtet'").

Vom kirchlichen Leben liegen aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts
bereits mehrere einwandfreie Nachrichten vor. Es gab in Alt-Hela einen
Pfarrer, d'er an der Pfarrkirche tälig war. Seine Einkünfte wurden durch
verschiedene Abgaben sichergestellt. Iunächst flössen ihm bestimmte Abgaben,
die von den Erträgen des Heringsfanges geleistet werden mutzten, zu. Außer-
dem genoß er die Einkünfte von 6 Morgen Land, die an den Wiesen der
Stadt bei der Wobberau (?) lagen^"). Ferner erhielt die Kirche in Alt-Hela
jährliche Iinseinnahmen von einer M a r k aus einem Haus, das die Mönche
von Oliva zwischen 1414 und 1431 aufgelassen hatten. Der Pfarrer von Al t -
Heia, von dem später verschiedentlich die Rede ist, wird 1416 zum ersten M a l
genannt. Neben ihm war noch ein Vikar in Alt-Hela tätig, wahrscheinlich an
der St.-Annenkapelle, die später erwähnt wird") . Die Einnahmen, die dieser
Vikarius bezog, flössen ebenfalls aus jährlichen Zinszahlungen, die von Kapi-
talien stammten, die auf Häufer angelegt waren. Im Jahre 1431 war ein
Vikar Amelung in Alt-Hela tätig, dessen Name genannt wird. Die Kirche in
Neu-Hela war dem Heiligen Petrus gewidmet und wird in den Jahren 1431,,
1439, 1443 erwähnt. 3m Zähre 1417 wird sie zum ersten Male genannt. Da-
mals fiel ihr eine Schenkung von 50 Mark zu, die Peter Strich, ein Helaer
Bürger, ihr vermachte^). Neben den Kirchen war schon 1438 eine heilige
Kreuzgilde begründet, die ihre Gelder auf Häuser ausgeliehen hatte. Ebenso
bestand bereits 1443 ein Hospital zum Heiligen Leichnam. Es erhielt ebenso
wie die Pfarrkirche zu Alt-Hela bestimmte Abgäben von den Erträgen des
Heringsfanges. Ihm wurden 1443 — 6 M a r k vermacht. Im Jahre 1442 wird
auch ein „Predikan" des Pfarrers und ein Schulmeister genannt, die ver-
pflichtet find, an Werktagen das Sakrament auszustellen und eine Kollekte
für Lichte zum Besten des Sakraments"') zu veranstalten. Es gab also damals»
auch bereits eine Schule in Hela.

lV. Hela von 1454 bis 1326.
Da die Stadt Hela bereits im Laufe der ersten Hälfte des 15. Iahrhdts»

weitgehend wirtschaftlich und politisch von Banzig abhängig geworden war,
wird es verständlich erscheinen, daß Banzig die erste sich bietende Gelegenheit
benutzte, um eine äußere Rechtsgrundlage für seine Herrschaft über die kleine
Stadt und ihr Gebiet zu gewinnen. Als sich die preußischen Stände bei Be»
ginn des Jahres 1454 entschlossen, dem Hochmeister den Gehorsam aufzufagen.

7») Hanfe-Nezesse, Abt. I, Bd. 8, n. 124: 1426; n. 775: 1430) Abt. l l , Bd.
S. 477, Nr. 2: 1416: S 451: 1428: S. 484: 1426.

8«) St.A.V. 300 BA. I A. 30.
«) Foltz, M.W.G. (Jahrg. 7) 1908, S. 61 f.
»2) Staolbibliothek Vanzig, Ms. 652, fol. 49.
«») Stadtbibtiothek VanZig Ms. 652, fol. 18.
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ließ sich Danzig am 7. März die Aufsicht über die Fischerei in Putzig und Hela
und das Gebiet der Scharpau im Werder übergeben ̂ ). Bereits in den nach-
sten Tagen ergriff Danzig Besitz von Hela und führte eine Neuregelung der
Verfassung in der Stadt durch ̂ ) . Hierbei lehnte man sich augenscheinlich eng
an die dort bestehenden Verhältnisse an. Alljährlich sollten auf dem Lande und
in der Stadt Hela 12 Ratsherren gewählt und aus ihrer Mitte heraus ein
Bürgermeister zum Wortführer des Rates bestimmt werden. Die Ratsherren
mußten der Stadt Danzig Treue schwören und sich verpflichten, „dat lant und
stat von Heyle by eren und rechte toholden". Auch der Vogt, der zu seinem
Amt vom Banziger Rat eingesetzt werden sollte, mußte schwören, Danzig die
Treue zu halten und nach Lübischem Rechte gerecht zu richten.

M i t starker Hand ergrlsf Danzig sofort die Zügel der Verwaltung in der
Kleinen Stadt. Der Danziger Rat schickte den Ratsmann Tidemann Langer-
beck nach Hela. Ihm wird die Stadt Hela und ihr Gebiet als Administrator,
wie er gelegentlich genannt wird, unterstellt. Er hatte dieses Amt mehrere
Jahre hindurch, augenscheinlich während des ganzen 13jährigen Krieges, ge-
führt. In jedem Jahre fuchte er die Stadt Hela auf und nahm vor dem Rat
und der Gemeinde die Abergabe der Zinszahlungen in Empfang. Gleichzeitig
ließ er sich die Bitten und Beschwerden von den Bürgern vortragen und
regelte selbst die vorliegenden Streitfälle, soweit der Vogt nicht schon hatte
Ordnung schaffen können; befonders schwierige Rechtsfälle legte er dem Dan-
ziger Rat zur Entscheidung vor. Zugleich leitete er auch die Einziehung der Ab-
gaben, die Danzig, seit es Hela besetzt hatte, eintreiben ließ. Zu den Ver-
pflichtungen, die man von der kleinen Stadt verlangte, follte auch die Stel-
lung von Mannschaften zum Kampfe gegen den Deutschen Ritterorden ge-
Hörens. Hela bat dringend, hiervon abzusehen. Die Stadt besaß nur für
3 Leute Harnische und mußte stets gegen die Seeräuber auf der Hut sein.
Außerdem wurden alle Bürger beim Fischfang dringend benötigt, fodaß nie-
mand entbehrt werden konnte. Auch in späteren Jahren hat die Stadt eine
Stellung von Mannschaften als vollständig unmöglich zurückgewiesen'"). Da-
gegen erklärte sich der Rat von Hela bereit, nach Möglichkeit für die Ein-
Ziehung der verlangten Gelder zu forgen. Auch bei den Tagefahrten der
preußifchen Städte zu Graudenz und Elbing bezahlte Hela die auf die Stadt
entfallenden Kriegskosten^). Der Administrator ließ diese Abgaben im Jahre
1454 durch Jakob Steubrücker einziehen, da der Rat von Hela augenschein-
lich nicht in der Lage war, die Zahlung der Gelder bei seinen Fischern durch-
zusetzen. Der Beauftragte des Administrators fuchte die Fischer auf und for-
öerte sie auf, ihre Zinszahlungen an ihn abzuführLn. Er hatte aber wenig

»4) P. Simson, Geschichte der Stadt Vanzig (Danzig 1913) Bd. I S. 239.
»5) St.A.D. 300 U 79 A. 11; s. Anhang 4; s. P. Simson, M.W.G., Jahrgang 5

41906), S. 43.
««) St.A.T. 300 U. 79 A. 13.
67) St.A.V. 300 U. 79 A. 53 (15M); A. 55 (1501); s. Anhang 4.
8») Toppen, Akten der Ständetage Ost. und Westpreußens, Bd. IV, S. 43s: 14S4:

Tagefahrt zu Graudenz, Hela zahlt 50 Mark; Bd. IV, S. 530: 1456: Tagefahrt zu
Elbing, Hela bezahlt 125 fl.
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Erfolg mit seinem Vorgehen, da sie sich weigerten, die verlangte Summe in
voller Höhe zu zahlen und sich nur bereit erklärten, die Hälfte zu entrichten.
Erst auf einen Bericht hin, den Jakob Steubrücker dem Ratsherrn Tiedemann
Langerbeck vorlegte und auf eine briefliche Mahnung hin, die von diesem an
den Rat von Hela gerichtet wurde, gelang die Einziehung der Gelder. Der
Rat läßt sich schleunigst von den Fischern einen Teil der Abgaben zahlen und
stellt die noch fehlenden Gelder aus eigenen Mitteln zur Verfügung, um
Zwangsmaßnahmen, mit denen der Administrator augenscheinlich gedroht
hatte, zu entgehen. Gleichzeitig bat Hela um Herabsetzung der Abgaben, die
in dieser Höhe nicht geleistet werden könnten. Auch in den nächsten Jahren
begegnete der Rat der Stadt Hela, dem der Administrator weiter die Ein»
treibung der Zinszahlungen überlassen hatte, hierbei den größten Schwierig-
keiten. Er muß immer wieder darum bitten, den Ablieferungstermin hinaus-
zuschieben, und eine Ermäßigung der Abgaben herbeizuführen. Diese Bitte,
die verschiedentlich und immer sehr dringend vorgebracht wird, wird stets mit
der Armut begründet, der die Bürgerschaft anheimgefallen wäre, da ihre Ein-
nahmen infolge des fchlechten Fischfanges fehr gering wären^). Die Abgaben,
die Hela ablieferte, wurden auch fchon in den ersten Jahren nach der Besitz-
ergreifung durch Danzig bedeutend herabgesetzt. Sie betrugen im Jahre 1461
nur noch 60 Mark, die zur Besoldung der in Putzig liegenden Danziger Sol-
daten, von denen soeben die Belagerung und Eroberung der Stadt durch-
geführt war, verwendet werden sollten"").

Me wirtschaftliche Lage Helas verschlechterte sich, wie diese häufigen
Klagen zeigen, von Jahr zu Jahr immer mehr. Die Bürger lebten nur noch
vom Fischfang, dessen Erträge oft nur sehr gering waren. Man hoffte äugen-
scheinlich immer noch auf einen großen Heringsfang, und die ganze Gemeinde
erwartete alljährlich den Hering, um dann immer wieder eine fchwere Ent-
täuschung. zu erleben. Die fäumige Zahlung der Abgaben wurde immer wieder
mit den schlechten Erträgen des Fischfanges entschuldigt. Dabei betonten die
Helenser, daß sie „arme Fischer wären, die in den wilden Wogen ihre Nah-
rung suchen" müßten. Im engsten Zusammenhang mit dieser fortschreitenden
Verarmung der Stadt stand auch ihre Machtlosigkeit nach außen hin. Hela
war auf den Schutz der mächtigen Nachbarstadt angewiesen, da es vollständig
wehrlos war. Man besaß in Hela, wie der Rat berichtet, nur 3 Harnische,
und mußte sogar vor den Drohungen der Anwohner des Kaminschen Haffes
Danzigs Beistand erbitten. Diese hatten nämlich Helaer Bürger festgehalten,
um dadurch ihren Forderungen, die sie Danziger Bürgern gegenüber vor-
brachten, besonderen Nachdruck zu verleihen"). Auch gegen die Aberfälle der
Livländer und Dänen, die während des 13jährigen Krieges Hela bedrohen,
sind Stadt und Land völlig ungeschützt, und flehen daher den Rat von Dan-
zig um feine Unterstützung an^).

«») St.A,D. 300 U. 79 A .18 (o. I., wohl 1460); A. 20 (o. I., wohl 1453/65)?
f. Anhang 4.

«") 3cripwre8 rer. Pru55. Bd. IV S. 610 Anm.
«) St.A.D 3M U. 79 A. 15: 1458: A. 17: 1459,
»2) S t . A H 300 U. 79 A. 21 (o. I . : 1453/66).
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Nach dem Abschluß des zweiten Thorner Friedens, der den Kampf
zwischen den preußischen Ständen und dem Hochmeister 1466 beendete, ge-
stalteten sich die Verhältnisse für die kleine Stadt keineswegs günstiger. Die
Stadt Danzig war von König Kasimir veranlaßt worden, den größten Teil
der Frischen Nehrung, die sie im Laufe des Krieges besetzt hatte, an den deut-
schen Orden herauszugeben. Als Ersatz für diefe wertvollen Gebiete wollte
König Kasimir dem Danziger Rat Stadt und Land Hela überlassen^). Aber
DanZig war mit dieser Abfindung keineswegs einverstanden. Die Gebiete der
Nehrung, die abgetreten werden mutzten, waren reich und brachten nicht un-
bedeutende Einnahmen, während Hela verarmt war, immer mehr zur Be-
deutungslosigkeit herabsank und nur geringe Iinsabgaben aufbringen konnte.
Es kam hinzu, daß Danzig Hela bereits in Besitz genommen hatte und also
für die Herausgabe einer wertvollen Neuerwerbung, die die Besetzung der
Frischen Nehrung darstellte, mit einem Gebiete, das schon längst der Vermal-
tung der Stadt unterstand, entschädigt werden sollte. Es ist verständlich, daß
sich der Danziger Nat mit dieser Regelung nicht zufrieden geben wollte. Aber
der König schob die Entscheidung darüber, wie eine volle Entschädigung für
die Herausgabe der Nehrung gewährleistet werden sollte, hinaus, bis er selbst
nach Danzig kommen würde^). Tatsächlich kam aber Kafimir nicht nach Dan-
zig, und auch unter seinen Nachfolgern wurde eine endgültige Regelung nicht
erreicht, obgleich Danzig verschiedentlich darauf drang. Erst im Jahre 1526
bestimmte König Sigismund I., daß Danzig in der Überlassung des Helaer
Gebietes eine genügende Entschädigung für die abgetretenen Länderelen auf
der Frifchen Nehrung zu sehen hätle^). Erst seit dieser Feit gehörten Stadt und
Land Hela endgültig zum Gebiete der Stadt Danzig. I n der Zwischenzeit
von 1466—1526, also volle 60 Jahre hindurch, war Hela sozusagen nur auf
Widerruf bis zur endgültigen Regelung der Besitzverhäliniffe dem Rate der
Stadt Danzig unterstellt.

Diefe unklaren Besttzverhältnisse mußten für die kleine Stadt und ihr
Gebiet überaus nachteilige Folgen haben. Die Verwaltung Helas wurde
augenfcheinlich fchon bald nach dem zweiten Thorner Frieden nicht mehr mit
derfelben Sorgfalt von Danzig geführt, wie in der Zeit des 13jährigen Krie-
ges. Verschiedene Ratsherren, deren Namen allerdings nicht genannt wer-
den, waren als Administratoren eingesetzt. Ihre Tätigkeit beschränkte sich
augenscheinlich darauf, einmal im Jahre in Hela zu erfcheinen und vor Rat
und Gemeinde den Empfang der Iinsabgaben zu befcheinigen. Dazu wollte
sich der Ratsherr Johann Kirch, der 1472 Administrator wurde, nicht ver-
stehen, sodaß Hela ihm anbot, ein Boot zu seiner Beförderung nach Danzig
zu schicken""). Schon im nächsten Jahre wurde jedoch eine neue Regelung
von Danzig aus getroffen, die deutlich erkennen läßt, daß der Rat nicht

°«) Simson, a. a. O., Bd. I, S. 25S.
" ) Simson, a. a. O., Bd. I, S. 276; 330: Thunert, Akten der Ständetage

Preußens Königlichen Anteils, Bd. I (1896), S. 188 (1472); S. 297 (1472).
»») Simson, a. a. O., Bd. I I , S. 96 (Ungenau).
»«) St.A.V. 300 U. 79 A. 23: 1472.
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mehr denselben Wert auf den Besitz und die Verwaltung der kleinen Stadt
legte, wie er es vor dem Abschluß des zweiten Thorner Friedens getan hatte.
Danzig verpfändete Stadt und Land Hela für 20 Jahre an den Ratsherrn
Johann Winckeldorff und seine Verwandten gegen eine Zahlung von 4400.—
Mark«').

Aus dieser Zeit, in der Danzig Stadt und Land Hela verpfändet hatte,
liegen irgend welche Klagen des Helaer Rates über die Höhe der Abgaben
oder die Schwierigkeiten, die ihre Eintreibung verursachte, nicht vor. Me
Verwaltung der Stadt führte, wie gelegentlich berichtet wird^), der Vogt im
Namen des Ratsherrn Johann Winkeldorff und der Stadt Danzig.

Erst nachdem die Einlösung der Pfandfumme erfolgt war und Hela wieder
unter der Verwaltung eines Danziger Administrators stand, klagte der Rat
von Hela wieder über die Schwierigkeiten, auf die er bei Eintreibung der
Iinsabgaben stieß. Er bat dringend die Abgaben, die in einer Höhe von
91 M a r k eingesammelt waren, herabzusetzen, da die Bürger völlig verarmt
wären und diefe Zahlungen nicht aufbringen könnten""). Als einer der Ad-
ministratoren, die in diesen Jahren das Helaer Gebiet verwalteten, wird
Tönniges Bockelmann 1499 genannt""). Reben ihm war später noch ein
zweiter Danziger Ratsherr Cleiß Vern, der als „Hauptmann über Hela" be-
zeichnet wird, mit der Verwaltung beauftragt^"). Auch fpäter werden ge-
legentlich 2 Danziger Ratsherren nebeneinander genannt, die Herren Jürgen
Man t und Mathias Lange, an die sich der Rat mit feinen Klagen und Be-
richten wendet^). Sie machten in jedem Jahre eine Inspektionsreise nach
Hela, dessen Verwaltung sie augenscheinlich längere Jahre hindurch führten,
scheinen sich sonst aber nicht sehr viel um die Verhältnisse in diesem Gebiet
gekümmert zu haben. Im Jahre 1521 sind die Danziger Ratsherren Jürgen
Man t und Jacob Rese Administratoren von Hela. Sie sind gerade in ihrem
Verwaltungsgebiet, um die Iinsabgaben für den Rat in Empfang zu nehmen,
als der Danziger Ratssekretär Ambrostus Storm auf der Heimreise aus
Dänemark in Hela eintraf. Er ließ sich an Land fahren und übernachtete bei
den beiden genannten Ratsherren, um am nächsten Morgen sich mit einem
Helaer Schiff nach Danzig fahren zu lassen""). Ein wesentlicher Grund für
die Vernachlässigung, die Hela von Danzig aus erfuhr, war neben der un-
geklärten rechtlichen Lage zweifellos die geringe Höhe der Abgaben, die von
hier eingingen. Die jährlichen Iahlungen, die in der verarmten Stadt und
ihrem L'ande eingetrieben werden konnten, mußten immer wieder herabgefetzt
werden und erreichten im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts nur noch
eine Höhe von 34 Mark " " ) . Je weniger die Danziger Administratoren in die-

»y St.A.V 300 U. 79 A. 24: 1473.
»») St.A.V. 30 Ml. 79 A. 44: 1497.
»°) St.A.V. 300 U. 79 A. 44: 1497.
"«) St.A.V. 300 U. 79 A. 46: 1499.
i") St.A.D 300 U. 79A. 32? 1500: A. 57: 1502.
«2) St.A.V. 300 U. 7V A. 67: 1519.
">-<) g.-A. Abt. I l l Bd. ?, Nr. 429 § 73/76: 1521.
"4) St.A.V. 300 U. 79 A. 62 (o. I . : 1516/19).
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sen Jahren in die Verhältnisse in Hela eingriffen, desto mehr hört man vom
Vogt der Stadt, der im Namen der Stadt Danzig die Gerichtsbarkeit aus-
übt. Mehrere dieser Vögte sind aus den Briefen des Helaer Nates an Danzig
oder aus eigenen Schreiben bekannt. Neben ihnen tritt die Bedeutung des
Nates der Stadt Hela immer mehr zurück.

Der Vogt hatte oft einen nicht leichten Stand? denn der Nat der Stadt
Danzig scheute sich nicht, in seine Gerichtsbarkeit einzugreifen und Helenser
Bürger von sich aus zur Nechenschaft zu ziehen, wenn Beschwerden ein-
gingen"'"'). Ebenso mußte auf Tanzigs Forderung hin der Vollzug einer
Strafe ausgesetzt werden, bis die Administratoren zu alljährlichem Besuch
in der Stadt erschienen waren""). Gelegentlich wurde sogar die Gerichts-
barkeit des Vogtes von Danzig aus übergangen, und mehrere Helenser Bür -
ger zur Verhandlung nach Danzig bestellt"^). Bei schwierigen Nechtsfällen
mußte sich entsprechend den Bestimmungen der Wil lkür der Vogt sofort an
den Danziger Nat wenden. Als im Jahre 15M eine größere Schlägerei am
Strande stattgefunden hatte, bat er den Danziger Nat, die Verhandlungen
zu übernehmen, da dieser Fall seine Befugnisse überschritte"^. Auch Helas
Bürger wollten sich den Gerichtsentscheidungen des Vogtes nicht immer
fügen. Die größten Schwierigkeiten wurden dem Vogt Hans Nole 1521 be-
reitet. Er geriet in schwere Auseinandersetzungen mit einem Bürger, der ihn
und seine Frau schwer beschimpft hatte. Als er ihn vor sein Gericht ziehen
wollte, erklärte er, daß er sich seinem Arteil nicht füge, da der Vogt nicht in
eigener Sache Necht sprechen dürfe""). Ein a.ndermal gelang es dem Vogt
nur mit Unterstützung des Nates und der ganzen Gemeinde, die zu einer Ver-
sammlung berufen wurde, die Verhaftung eines besonders widerspenstigen
Mitbürgers durchzuführen"").

Der Vogt war aber nicht nur Nichter in der kleinen Stadt, fondern zu-
gleich auch Vertrauensmann des Danziger Nates und besonders seines Ad-
ministrators. Er hatte oft die verschiedensten Aufträge für ihn in feinem
Amtsbezirk auszuführen. Dazu gehörte die Beförderung von Briefen, die an
die Admirale der im Hafen von Hela liegenden Flotte gerichtet waren"^) und
die Übermittelung von Befehlen an Danziger Schiffe, die auf der Neede von
Hela lagen. Oft wurden ihm noch schwierigere Aufträge erteilt. So sollte er
sogar von den Schiffen der Lopocysen (?), die vor der Stadt lagen, einen
Knecht abfangen, wagte aber diesen Befehl nicht auszuführen, da er mit einem
Aberfall und mit Brandschahung bedroht wurde^ j . Von großer Wichtigkeit
waren für Danzig stets die Nachrichten über die Schiffe, die auf der Neede

«°) St.A.D. 300 U. 79 A. 38: 149V.
««) St.A.V. 300 U. 79 A. 79: 1523.
"") St.A.V. 300 U. 79 A. 73: 1531.
««) St.A.D. 300 U. 79 A. 50) A. 51: 1500.
"») St.A.D. 300 U. 79 A. 76: 1522.
"«) St.A.D. 300 U. 79 A. 75: 1522.
i") St.A.V. 300 U. 79 A 26: 1480: A. 72: 1520.
"2) St.A.V. 300 U .79 A. 60: 1511.
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von Hela Schutz gegen ungünstige Winde suchten""). Ebenso wurde vom Vogt
genaue Meldung über die Kämpfe verlangt, die sich Zwischen verschiedenen
Schiffen hier abspielten"^. Der Vogt Hans Henke erhielt sogar von Danzig
den Auftrag, unter den Einwohnern seines Amtsbezirks Bootsleute, die man
nötig brauchte, anzuwerben"^).

Die ungeklärte rechtliche Lage, in der sich Stadt und Land Hela seit dem
zweiten Thorner Frieden befanden, brachte eine große Unsicherheit mit sich,
unter der die Bürger oft fehr fchwer zu leiden hatten. Der Woywode von
Pommerellen trat verschiedentlich an die Stadt mit Forderungen heran, die
erkennen lassen, daß er ihre Unterstellung unter die Herrschaft Danzigs nicht
anerkannte. Er verlangte nicht nur die Zinszahlungen, die an den Landes-
Herrn abzuführen waren"^), fondern forderte auch die Stellung von Mann-
schaften, zu der Hela verpflichtet roäre"^. Er drohte dabei, um feinen For-
derungen mehr Nachdruck zu verleihen, mit der Ungnade des Königs, wenn
die Stadt feinen Forderungen nicht nachkommen wolle""). Auch in die kirch-
lichen Verhältnisse von Hela fuchte er verfchiedentlich eigenmächtig einzu-
greifen""). Außer diefen gelegentlich in fcharfem Tone vorgebrachten Förde-
rungen bemühten sich die Woywoden Otto von Machwitz und Nikolaus Wol -
kau, das enge Verhältnis, in dem Hela zu Danzig stand, dadurch zu lockern^
daß sie die kleine Stadt veranlassen wollten, eine selbständige Vertretung zu
den Tagesfahrten der Preußischen Stände nach Ehristburg, Graudenz oder
Elbing zu entsenden^"). Aber die Helenfer wandten sich stets mit der Bitte
um Schutz an das mächtige Danzig, unter dessen Herrschaft sie gerne bleiben
wollten^"). Sie hatten die liberzeugung gewonnen, daß sie ohne Danzig voll-
kommen schutzlos wären. Nicht einmal gegen die Drohungen einiger Pomme-
rellischer Hofleute, deren entlaufene Bauern in Hela aufgenommen waren,
konnte sich die kleine Stadt alleine helfen^). Und fogar die Danziger Unter-
faßen vergriffen sich an Weide und Wald des Helaer Rates, den sie äugen-
fcheinlich für vollständig machtlos hielten^).

Die Machtlosigkeit des Nates und die Unsicherheit, der die Stadt aus-
gefetzt war, waren letzten Endes begründet in der fchwierigen wirtschaftlichen
Lage der Bürgerfchaft. Schon bei der Einziehung der Abgaben, die der Rat
der Stadt abliefern mußte, war immer wieder von der furchtbaren Verarmung
der Bürger die Rede. Die oft geradezu rührenden Klagen, die in den Briefen
laut wurden, waren zweifellos berechtigt. Sie wurden auch von Danzig an-

)
"»)
"«)

)

St A.V. 300 U. 79 A. 66: 1519; A. 69: 1319: A. 70: 1920.
St.A.G. 300 U. 79 A. 78: 1523.
St.A.D. 300 U. 79 A. 77: 1522.
St.A.D. 300 U. 79 A. 23: 1472; A. 35: 1488.

) St.A.D. 300 U. 79 A. 53: 1500.
"«) St.A.D. 300 A. 79 A. 55: 1501.
"») St.AD. 300 A. 79 A. 30: 1487: A. 31: 1487: A. 33: 1488.
12«) St.A.D. 300 U. 79 A. 35: 1491: A. 40: 1496: A .42: 1496: A. 43: 1497:

A. 45: 1498.
"1) St.A.D. 300 U. 79 A. 33: 1488.
122) St.A.D. 306 U 79 A. 46: 1499: A. 52: 1500.
i2->) St.A.V. 300 U. 79 A. 47: o. I. (15. Jahrhundert).
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erkannt und dadurch berücksichtigt, daß die Abgaben, die die Stadt leisten
mutzte, immer weiter herabgesetzt wurden^«). Immer wieder ist es dabei der
schlechte Heringsfang, durch den die Not veranlaßt wurde. So allgemein bekannt
war damals die schwere Lage der Bürger von Hela, daß sie sich darauf be»
riefen, die Danziger wüßten ja selbst, „wo ydt myt uns gelegen y ß ^ ) " . So be-
tont der Rat von Hela auch, als er Danzig um seine Unterstützung in einem
Erbstreit bittet, „es dünket uns nicht ein kleines sein vor uns arme fischer
200 M a r k zu erben"""). Oft ging es den Helensern so schlecht, daß „der
tigenste Mensch in seinem Hause nicht einen dorsch hat Zu essen, weder
trocken noch gesalzen, da sie nichts gefangen"^).

Hela war eben vollständig eine Fischersiedlung geworden. Der Fischfang
war der einzige Beruf, der von der ganzen Bevölkerung ausgeübt wurde^»).
Verschiedentlich bat deshalb der Rat, zu Gerichtsverhandlungen die Helenser
Bürger erst nach der Fangzeit nach Danzig zu laden^j , da sie sonst den ganzen
Verdienst, den sie gerade während dieser Ie i t gewinnen könnten, versäumen
müßten. Jeder Handel war der Bürgerschaft, wie. schon in der ersten Hälfte
des 15. Jahrhunderts, auch jetzt von Danzig aufs strengste untersagt. Es war
sogar bestimmt worden, daß die Helenser Fischer den Vertrieb ihrer Fische
nicht selbst übernehmen dürften. Die Danziger Kaufleute follten zum Ankauf
der Fische nach Hela kommen und so an die Stelle der Kaufleute, die bis dahin
in Hela tätig gewesen waren, treten. Sehr bald aber sahen sich die Helenser
Fischer gezwungen, um ihre Fifche verkaufen zu können, nach Danzig zu
fahren und sie dort feil zu halten. So wurden sie letzten Endes doppelt ge-
schädigt und hatten zum Verlust ihrer alten Handelsfreiheit noch den Nachteil,
daß sie mit ihren Fischen zum Verkauf nach Danzig fahren mußten. Hierdurch
wurde besonders der ärmere Teil der Bevölkerung schwer betroffen. Ihre Bitte,
mit der sie sich unter Berufung auf das, was ihnen zugefagt war, an den Rat um
Änderung diefer fchwierigen Lage wandten, wird aber bestimmt keinen Erfolg
gehabt haben"«).

Der Rat von Danzig nahm es mit der Durchführung seines Han-
delsverbots in der kleinen Stadt überaus genau und schärfte diese seine
Vorschriften dem Rat von Hela, den er für ihre Durchführung verantwortlich
machte, immer wieder ein"'). So gab Hela auf eine Anfrage Danzigs die be>
stimmte Iustcherung, daß es sich an die Vorschriften genau halle und kein Mehl
und kein Korn ausführe oder auf Schiffen ausführen lasse"-). Am die Erfüllung
eines Gefuches um Unterstützung zu ermichen, fügte der Rat von Hela, der
Danzig feiner Unterwürfigkeit versichern wollte, hinzu: „und wir ouch nym

St.A.D. 3M U 79 Ä. 57: 1522.
St.A.D. 300 U. 79 A. 44: 1497.
St.A.D. 300 A. ?9 A. 65: 1516.
St.A.D. 300 U. 79 A. 69: 1519.
St.A.D. 300 U. 79 A. 28: 1489.
St.A.D. 300 U. 79 A. 56: 1501.
St.A.D. 300 U. 79 A. 84: 1525.
St.A.D. 300 U. 79 A. 6>1: 1514.
St.A.D. 300 u. 79 A. 27: 1482.
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denken czu verkoufen"^". Immer wieder werden die bestimmten Versicherun-
gen, daß kein Helenser Bürger ein Roggengeschäft mache oder mit Bier und
Dorsch handele, wiederholt^). Und wenn Verstöße gegen diese Bestimmungen
vorkamen, so griff der Rat von Hela selbst ein und erstattete sofort Meldung
an Danzig, um eine strengere Bestrafung der ganzen Stadt zu vermeiden. Als
einmal der Verdacht aufgetaucht war, die Bürger des Städtchens hätten
mehrere Güter eines gestrandeten Schiffes zurückbehalten, um sie im Handel
Zu verkaufen, ließ der Danziger Rat fofort Haussuchungen in Hela abhalten^).
Auch ein Ausfuhrhandel mit Bier wurde von Hela aus nicht betrieben, ob-
gleich eine große Menge Bier in jedem Jahre von Danzig aus dorthin gebracht
wurde"«). Dies Bier wurde in Hela felbst für die 7 Kruge, die in jedem Jahre
I M Faß Bier verschenkten, benötigt. Ein Verkauf von Bier an die Schiffe,
die auf der Reede vor Hela lagen, war gleichfalls ausdrücklich verboten. Jedoch
wird natürlich die Schiffsbesatzung, die vor Hela lag und dort günstigen Segel-
wind erwartete, in den 7 Krugen des Landes bei der Vertilgung des Bier-
vorrates nicht unerheblich mitgeholfen haben.

Es wird unter diesen Verhältnissen nicht wundernehmen, daß die Gewalt
des Rates der Stadt Hela nur noch ein Schein war, der aus früherer Zeit ge-
blieben war, in der Hela eine Handelsstadt gewesen war und durch die Aussuhr
von Heringen Bedeutung erlangt hatte. Der Rat war vollständig machtlos und
suchte bei jeder Gelegenheit die Unterstützung von Danzig. Iwa r wurde noch in
Hela wie einst ein Ratsbuch geführt, und verschiedentlich wurden Urkunden, die
rechtliche Vereinbarungen bezeugten, ausgestellt"?). Aber ihre Richtigkeit wurde
gelegentlich in Zweifel gezogen, und Hela mußte sich an Danzig mit der Bitte
wenden, der Gültigkeit seiner Rechtsakte Anerkennung zu verschaffen^). M ?
kleine Stadt hatte sogar nicht einmal die Macht, die Überweisung einer ihr zu-
gesprochenen Erbschaft, die der Kirche und dem Rathaus von Hela zugefallen
war, durchzusetzen, sondern mußte Danzig um Unterstützung zur Durchführung
öieser Angelegenheit bi t ten^). Auch in der Bevölkerung der Stadt und des
Landes Hela konnte der Rat sein Ansehen nicht mehr aufrechterhalten. Er bat
Danzig, durch strenge Bestrafung der Bürger, die ihm den Gehorsam verweiger-
len und ihn öffentlich dem Hohn und Spott preisgaben, sein Ansehen wieder
herzustellen. Besonders schlimm trieb es derselbe Bürger, der schon mit dem
^Vogt in schwerste Streitigkeiten geraten war. Er hatte sich, wie Hela brieflich
klagte, erfrecht, „einem Ehrsamen Rath auff Hel keukel namen zu geben . . .
als nemlig Hans Heuken (den Vogt) euren borenbether Cleis rolen (den frühe-
ren Vogt) itzt mit euch wonhaftig ein hawignafe Arnth scheuwen einen noth»
scheisser, Brosian reger einen Krabbenstreicher Hanns ruben einen trogen

St.A.D. 300 U. 79 A. 30: 1487.
St.A D. 300 U. 79 A. 52: 1500; A. 6'9: 1519.
St.A.D. 300 U. 79 A. 36: 14W.
St.A.D 300 U. 79 A. 61: 1514.
St A.D. 300 U. 79 A. 49: 1500; A. 57: 1502: A. 59: 1511.
St.A.D. 300 U. 79 A. 57: 1502.
St.A.D. 300 U 79 A. 63: 1516.
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pomerenigk öffentlich vor seinen knechten gelestert und geschendet"")". Außer-
dem hat er diefe Schimpfnamen in einen Reim gebracht, der auf einem einge-
legten Zettel zu lefen war. Da diese Spottoerse recht bezeichnend sind, mögen
sie hier folgen:

Cristan lange was ein heftiger mean
Wy balde ehr bey meyn holczs quam
Her wolde meyn holczs gern enthpfangen
Dar Kunde Herr nicht wohl an langen
Wy risch das ehr czu nothscheysser quam
Nothscheisser wes nicht bey dy handt
Wy drade ehr czu hawignesen kwam
Hawicknese was auch nicht bey dy hant
Wy balde her czu Krabbenstreicher kwam
Dar was ehr nicht wol beKant
Gar drach ehr den brerenlether fant
Hans rube der treuge pomering was auch dar mangk.

Dieser Beschwerdebrief zeigt die ganze Hilflosigkeit des Rates von Hela und
seiner angesehensten Mitglieder. Die Danziger Ratsherren werden über dieses
Schriftstück sich höchlichst amüsiert haben.

Der rohe Ton, den die Spottverse erkennen lassen, herrschte augenschein-
lich damals auch sonst im Helaer Fischerleben. Bei Streitigkeiten waren
schwerste Beschimpfungen nicht selten, und manches M a l haben die Bürger unö
ihre Frauen sich gegenseitig die Ehre abgesprochen. Oft ging man fogar zu
Tätlichkeiten über. So ging ein Fischer mit offenem Messer auf die Frau des
Vogtes los und befchimpfte fie öffentlich auf die unflätigste Meise^"). Ein
anderer schlug einen Mitbürger und nannte seine Frau eine Hure"^j. Am
schlimmsten war es im Jahre 15M, als es zu einer großen Schlägerei am
Strande kam. Hier gab es nach dem Bericht, den der Vogt an den Danziger
Rat einschickte, sogar Tote und mehrere Schwerverwundete""). Worum es sich
bei diesen Streitigkeiten handelte, wird nicht gesagt. Es liegt jedoch die Ver-
mutung nahe, daß es eine Auseinandersetzung zwischen Bewohnern von Al t -
Hela und Neu-Hela war, zwischen denen naturgemäß Neid und Groll bestanden
haben werden.

Die Unsicherheit, die durch die politische Lage der Stadt gegeben war, unö
die wirtschaftliche Not, in die die Bürgerschaft geraten war, wurden bei meh-
reren kriegerischen Ereignissen, die sich in der Nähe der kleinen Stadt abspiel-
ten, befonders fchwer empfunden. Die geschützte Lage der Reede von Hela bot
den Ausliegern der Seemächte die beste Gelegenheit, sich hier versteckt zu
halten und die nach Danzig hinsegelnden oder von dort ausfahrenden Schiffe
zu überfallen. Es waren hauptsächlich Lübecker Auslieger, die meist holländische

««) St.A.D. 300 U. 79 A. 85: 1525.
i«i) St.A.D. 300 U. 79 A. 74: 1521.
«2) St.A.D. 300 U. 79 A. 76: 1522.
«») St.A.D. 300 U. 79 A. 50: 1500? A. 51: 1500.
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Schiffe bei Hela aufbrachten"^), ja fogar eine ganze holländische Flotte an-
griffen und fchwer fchädigten"°). Gelegentlich nahmen sie auch dänifche
Schiffe"«) oder raubten ein Schiff aus, das Güter eines Bürger von Kämpen
mit sich führte"?). Sogar Danziger Schiffe wurden einmal von den Lübeckern
aufgebracht"^).

Bei den Auseinandersetzungen über die llberfälle, die zwifchen Danzig
und Lübeck stattfanden und einen breiten Raum auf den Hansetagungen ein-
nahmen, spielte die Frage, ob Hela zum Danziger Fahrwasser gehöre, eine große
Rolle. Schon im Jahre 1457, in der Zeit des 13 jährigen Krieges, sprach Danzig
von „unze vorlant Heile", wohin der König von Dänemark, der Danzig als
Gast aufsuchen wollte, gekommen wäre""). Lübeck wollte dagegen Hela nicht
als Danziger Gebiet anerkennen und behauptete, daß die llberfälle bei Hela
nicht in den Danziger Gewäffern erfolgt wären und deshalb eine Schadenersatz-
leisiung nicht in Frage käme""). Diesen Behauptungen traten die Danziger
immer wieder mit der größten Entschiedenheit entgegen und betonten wieder-
holt, das Banziger Hoheitsgebiet reiche von der Weichsel „ab bet to Nesehovet
und wedderumbe langest de neringe vilna bet an dat deep'")".

I n diese Kämpfe, die vor ihren Augen stattfanden, wurden die Helenser
Fischer gelegentlich mit hineingezogen. Sie erhielten vom Danziger Rat 1511
den Befehl, die Ladung von zwei holländischen Schiffen, die von Lübecker Aus»
liegern genommen, dann aber wieder bei dem starken Sturm zurijck auf die See
gefahren und bei Hela gestrandet wären, zu bergen. Die Helaer führten den
Befehl aus, konnten aber nicht verhindern, daß die holländischen Seeleute, die
sich zu ihnen gerettet hatten, von den Lübeckern gefangen fortgeführt wurden^).
Kurz darauf wurden dänifche Schiffe auch von einem Lübecker Auslieger
genommen und verbrannt. Den Leuten, die sich an Land retten konnten, gaben
die Bürger von Hela aber weder Essen noch Trinken für ihr Geld, ließen sie
auch nicht in ein Haus oder eine Herberge ein, wohl aber nahmen sie ihnen
Kisten, Packen, Register und anderes, was sie an Land gebracht hatten, for t " ' ) .
Auf die Befchwerde der Dänen hin ließ Danzig fofort den Vogt von Hela die
Angelegenheit untersuchen, da es in keiner Weise wollte, daß den Untertanen
des Königs auf Danziger Gebiet irgend welcher Schade zugefügt werde. Es
wurde festgestellt, daß man in Hela von den ganzen Borgängen überhaupt nichts
wußte. Die Dänen hätten sich, so meldete der Bogt, in den Dünen versteckt
gehalten und sich dann auf ein holländisches Schiff gerettet, als die Lübecker
fortgefahren wären. Bei Nachforschungen nach den Gütern brachte man nur

««) Hanse-Aezesse Abt. I I I , Bd. 5, Nr. 607: 1510: II I , 6, Nr. 186, § 49: 1511:
II I , 6. Nr. 248: 1511.

«°) Hanfe-NeZesse Abt III, Bd. 6, 229: 1511? III, 3, 127.
"«) Hanse-Nezesse Abt. III, Bd. 6, Nr. 231/235: 1511.
"- ) Hanse-Nezesse Abt. I I I , Bd 6, Nr. 474, § 2: 1512.

) Hanse-Nezesse Abt. I I I , Bd. 7 N. 43, § 8? § 15: 1510 u. 1511.
Hanse-Rezesse Abt. I I , Bd. 4, Nr. 375: 1457.

Hanse-Reze
Hanse-Rezesse Abt. III, Bd. 6, Nr. 237: 1511.

se Abt. III, Bd. 6, Nr. 246: Bd. 7, Nr. 113, § 91.
Hanse-ReMe Abt. I I I , Bd. 6, Nr. 227: 1511.
Hanse-Nezesse Abt. III, Bd. 6, Nr. 231.
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eine Kiste mit einigen wertlosen Briefen zu tage'^). M a n gewinnt bei dieser
Darstellung den Eindruck, daß die Helenser Fischer in Erinnerung an frühere
Jetten in ihre alten Vergehen verfielen und sich die gestrandeten Güter der
Äberfallenen Dänen aneigneten. Sie sind aber wohl dabei aus Furcht vor dem
strengen Regiment der Stadt Danzig so überaus vorsichtig vorgegangen, daß
ihnen nichts nachgewiesen werden konnte.

Außer den Ausliegern, die vor Hela ihr Unwesen trieben, fanden sich oft
eine große Anzahl von Schiffen dort ein, die den Danziger Hafen verlassen
hatten und nun hier auf günstigen Segelwind warteten. Sie lagen oft fehr
lange vor Hela, und ihre Besatzung wird wohl auch gelegentlich an Land ge»
gangen sein, um sich in den Kneipen von Hela zu stärken. So wird wohl die
große Biermenge, die für die 7 Kneipen in Hela in jedem Jahre notwendig
war, ihre Erklärung f inden^). Denn wenn die Bürger auch das Bier, das
nach Hela gebracht war, nicht im Handel nach außerhalb, also auch nicht auf die
vor der Stadt liegenden Schiffe verkaufen durften, so konnte und wollte man
doch nicht hindern, daß sich die Schiffer in Hela felbst beim Bier die lange Ie i t
des Wartens vertrieben. Auch die Danziger Gesandten für den Hansetag, der
Bürgermeister Hinrich Wyfse und der Ratsherr Ulrich Huxer, die vom Rat nach
Lübeck abgeschickt waren, lagen fast volle 4 Wochen vor Hela, bis sie endlich
weitersegeln konnten. Sie fanden 36 große und kleine Schiffe vor der schützen-
den Halbinsel, die immer wieder versuchten, um Hela herumzufegeln, aber
immer wieder zurückkamen, „da der Wind ihnen zuwider war"")" .

I n dieser Ie i t des ausgehenden 15. Jahrhunderts, als Helas wirtschaftliche
Bedeutung immer mehr zurückging, läßt sich eine wachsende Anteilnahme der
Bevölkerung am kirchlichen Leben der Stadt feststellen. Die Pfarrkirche „Unser
lieben Frauen" in Alt-Hela befaß damals augenscheinlich noch dieselbe Be-
deutung als Gotteshaus wie die Kirche St. Petri und Pauli in Neu-Hela.
Neben beiden Kirchen, die verschiedentlich genannt werden^"), wird 1479 ein
Hospital erwähnt, dem eine Stiftung von 3l1 M a r k zufällt. Die Zinsen hier»
von sollte das Hospital nur dann erhalten, wenn es Kranke aufgenommen hätte,'
sonst sollten sie dem Heiligen Leichnamhospital zufallen, dessen Vorsteher auch
148N genannt werden. Seitdem Danzig die Herrschaft über Hela angetreten
hatte, übernahm es auch die Besetzung der Pfarrstellen in der Stadt. I m Jahre
1472 schickte der Rat von Danzig den Helensern einen Geistlichen, Herrn
Steffen, als Pfarrer. Er sollte der Nachfolger des alten Geistlichen, des Herrn
Peter, werden, der nach Danzig ging. ^er Rat von Hela war mit dieser Rege-
lung sehr einverstanden^). Bald jedoch versuchte der Woywode von Putzig
auch hier einzugreifen""). Er vertrieb den Pfarrer Johannes Iadecke und ließ
sich von ihm die Schlüssel ausliefern"") .Hela wandte sich verschiedentlich in

«4) Hanse-Nezesse Abt. III, Bd. 6, Nr 238.
«5) St.A.D. 3M U. 79 A. . .: f. oben S. . .
««) Hanse.NeZesse Abt. I I I , Bd. 7, Nr. 113, ß 1: 1518; Nr. 117.
«?) Stadtbibliothek DanZig Ms. 652.
«8) St.A.V. 3M U. 79 A. 22: 1472.
«») Vgl. oben S. . . .
«<>) St.A.V. 3M U. 79 A. 30: 148?) A. 31: 148?: vgl. P. Simson, a. a. O. I,

S. 314.
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dieser Angelegenheit mit Bittgesuchen an Danzig,' die Stadt verlangte gleich-
zeitig, daß auch ihre alten Rechte auf die Kirche von Schwarzau, die der Woy-
wode sich aneignen wollte, geschützt würden. Diese Rechte der Helaer Bürger-
schaft gingen augenscheinlich bis in älteste Zeit zurück und waren wohl ein
letzter Rest von dem großen Machteinfluß, den Hela und seine Pfarrkirche einst
ausgeübt hatten. Es ist beachtenswert, daß sich dieser Zusammenhang, der zwi-
schen den Pfarrkirchen von Alt-Hela und Schwarzau bestand, auch in einer
kaschubischen Sage widerspiegelt""). Danach verließ die heilige Mutter Gottes,
die von den zum Luthertum übergetretenen Bewohnern von Hela verlassen war
und nicht mehr in ihrer Kirche verehrt wurde, in einer Nacht die Kirche in Al t -
Hela und wanderte über das Meer nach Schwarzau, wo sie sich an einem
Brunnen niederließ. Dort wurde eine Kapelle erbaut und ihr Bi ld aufgestellt.
Es liegt nahe, anzunehmen, daß aus der verlassenen Kirche von Alt-Hela das
wertvolle Kirchengemälde nachts von den frommen Fischern von Schwarzau,
die wohl noch die Zusammenhänge der beiden Kirchen kannten, hinübergerettet
wurde.

Seinen Anspruch, die kirchlichen Verhältnisse in Hela zu regeln, gab der
Woywode augenscheinlich trotz des Danziger Einspruches noch keineswegs auf.
Er griff vielmehr ein Jahr darauf noch weitgehender ein und wollte feinen
Schreiber Hilarius Storch, der nicht einmal Priester war, als Pfarrherrn nach
Hela schicken. Es ist verständlich, daß sich der Rat energisch dagegen sträubte^).
Er bat Danzig, beim Offizial oder beim Bischof durchzusetzen, daß der Vikar
Jakob Brandt Pfarrer in Hela werde. Diesmal fcheinen Danzigs Bemühungen
Erfolg gehabt zu haben, da die Klagen über diefe Abergriffe verstummen. Lange
Jahre hindurch fcheinen die Helenser mit ihrem Geistlichen und der Verwal-
tung ihrer Kirche zufrieden gewefen zu fein. Verfchiedene Stiftungen flössen
in den nächsten Jahren den beiden Kirchen und der St. Annen-Kapelle zu"^),'
sie zeugen von dem frommen Sinn der Bürgerfchaft in diefer armen Stadt.

Erst in der Ie i t , als die Reformation die Gemüter bewegte, traten auch die
Bürger von Hela mit Beschwerden über ihren Pfarrer und mit der Bitte, hier
Änderung zu veranlassen, an den Danziger Rat heran. Der Helenser Pfarrer,
Herr Bartholomäus, der vom König und dem Danziger Bürgermeister Mathias
Bischoff in feinem Amte bestätigt worden war, follte das Pfarramt in Hela
aufgeben und an feine Stelle Herr Hinrich Hincze treten""). Beide Geistliche
waren den Helenfern gut bekannt. Deshalb traten sie mit aller Wärme für
Herrn Bartholomäus, den Nachfolger ihres alten Pfarrers, ein und wandten
sich gegen Herrn Hincze, den der Offizial zu ihnen gefchickt hatte. Eine Menge
von Klagen wurden gegen ihn erhoben. Er war lange Ie i t gar nicht in Hela
anwesend und hatte oft feine amtlichen Pflichten vernachlässigt. Besonders
schwerwiegend erschien es, daß er das alte Kirchengebet, durch das ein „geseg-

i") (üenova, Zkoab ik»»?6bcko-ctovM8kje move) . . . Neuabdruck dieser Sage
in Vjerni ttasMe für 1930, S. 43, wie mir Dr. Lorentz freundlichst mitteilt.

«2) St.A.D. 300 A. 79 A .33: 148«.
" " ) St.A.V. 300 U. 79 A 25: 1477? A. 34: 1490: A. 41:1496: A. 63: 1516
««) St.A.D. 3M U. 79 A. 80: 1524.
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neter Strand" erbeten wurde, nicht vor der Gemeinde verlesen wollte. Deshalb
hatte die Gemeinde ihm mit seinem Kaplan Urlaub gegeben und wollte ihn
nicht mehr als Geistlichen haben. Da er aber vom Offizin! Zum Pfarrer bestellt
war, mußte hier eine Einigung erreicht werden. Diese wurde darin gefunden,
daß Herr Bartholomäus der Ortsgeistliche in Hela wurde und der Pfarrer
Hincze, der sich in Danzig aufhielt, auf einen Teil feiner Einkünfte, die ihm aus
dem Pfarramt in Hela zustanden, zu Gunsten der Kirche verzichtete. Dieje
Lösung, die Danzig herbeiführte, war den Helensern befonders lieb, weil Herr
Bartholomäus durch feine Frömmigkeit und dadurch, daß er ein Sohn ihrer
Stadt war, sich ihre besondere Liebe erworben hatte. Die Gemeinde schloß sich

. dem Dank des Rates noch besonders an"°).
Neben diefem Pfarrer wählten sich die Helenfer bereits im nächsten Jahre,

2525, einen Geistlichen, der Herr Hinrich genannt wird, zum Kaplan und fand-
ten ihn mit einem Brief nach Danzig. Sie baten Danzig um Bestätigung ihrer
Wahl , da dieser Prediger neben dem Pfarrer von der ganzen Gemeinde „zu
einem Capelan der worts Christi wy bei euch gehandelt itczs auch bey uns an-
genommen ist. deshalben das kleide dy kappe und alle sein dingk menschlicher
lere nachgelösten biblischer Heilikeith anzuhengen vorwilliget." Dieser Geist-
lich hatte sich verpflichtet, stch in Danzig noch im Predigen ausbilden zu lassen
und dann in Hela seine Tätigkeit aufzunehmen. Durch ihn wurde die Refor-
mation bereits 1525, also im felben Jahre wie in Danzig, in Stadt und Land
Hela eingeführt"").

Erst mit dem Jahre 1526 kam Hela endgültig an die Stadt Danzig. König
Sigismund I. bestimmte, daß Stadt und Land Hela endgültig in den Besitz
der Stadt Danzig übergehen sollten"'). M i t der endgültigen llbernahme der
Verwaltung der Stadt Hela durch Danzig beginnt nun ein neuer Abschnitt in
der Geschichte der Stadt Hela. Es folgt eine Zeit von über dreihundert Jahren,
in der Hela aufs engste mit den Geschicken der mächtigen Handelsstadt ver-
knüpft war.

«°) St.A.D. 300 U. 79 A. 81; 82: 1524.
««) St.A.V. 300 U. 79 A. 83: 1525) vgl. Simson, a. a. O., II, S. .
"?) Simson, a. a. O. II, S. 96.



S. R i i h l e . Die Stadt Hela im MMelalter. 151

V. Beilagen.
Anhang 1.

Ordnung der St . Katharmenbrüderschafl von Hela 1351:

Staatsarchiv Danzig 300 U. 79, A. 1; Neuere Abschrift aus M s . B ib l . Duc.
Golh. Folio 807, S. 493) vergl. dazu: Sadtbibliothek Danzig M s . 652, fol. 61 ff.

Im Namen Gottes Amen. Gott und seine liebe Mutter und die heilige
Matrone St. Catharina, die haben Zu häuf gesandt Erbahre Männer; der erste
ist gewesen der Voigt, der andere ist Hans von Nudye, der dritte Jacob Krüde-
ner, der vierte Hans von der Medene, der fünfte Buhle wolter, der Sechste
Tidecke Hagemeister, die Siebende Hanß Ebotzye, der Achte Ludwig von dem
Brincke, der neunte Tydemann Stripteroy, der Iehende Peter von Königsberg,
der eilfte Clauß Lyst, der Zwölfte Johannes Witte, der dreizehnde Jacob Molde.
W i r Sämbtliche haben gestiftet eine Bruderschaft und ein Seelengerehte, mit
einander Ebahre Leute, olle die es begehrende seyndk, Gott zu Lobe und Ehren
und seiner lieben Mutter Marien, mit der h. Matrone St. Catharinen Hilfe ihr
Zu Lobe. Höret nun zu wie ihr das Seelen gerehte halten sollet. Am St. Catha-
linen Tag, so sollet ihr unter ollen Haußarmen eine halbe Tonne Bier aus»
theilen und abermahl auf Pfingsten, auch fo viel den gedachten Hauß Armen
an der h. Matrone St. Cathrinen Abendt, so sollen alle Brüder und Schwestern
die zu dem Seelen gerehte gehören bei der Mgi l ien wesen, des anderen tages
darnach, Soll zu dem Seelen gerehte kommen ein ieder Bruder, und eine iede
Schwester bey der Strafe die die Brüder darauf gesetzet haben, nemlich der da
nicht kommt, es sei Bruder oder Schwester, der hat verbüßet ein halb U Wachs,
«s sey denn daß er nicht einheimisch were oder sonsten Krankheit halben ver-
hindert würde. Ferner an demselben Tage als man das Seelen gerehte begehret
M der Messe, so sollen die Elterleute Pfennige auf die Bahre legen, diser
Ursachen, ob etwa ein Bruder oder Schwester wäre, die kein Geldt hatten, die
sollen von der Bahre Pfennige nehmen und opfern gleich den andern Brüdern
und Schwestern, wie gebräuchlich ist. Des anderen Tages nach St. Catharinen
Tag sollen die Eltesten andre Elterleute kiesen, nemlich zwei Brüder aus der
Gemeine, welchen man nun zum Eltermann kieset, oder für die gemeine zu
rathen, welcher sich dessen würde weigern, der soll nicht nimmer verbüßet haben,
nemlich acht N Wachs; ferner höret und vernehmet der Brüder Eintrechtigkeit,
was sie zu Nahte seyn worden, wofern ein Bruder oder Schwester krank ist,
denen soll man ihr Bier zu hause schicken, ferner ob ein Bruder oder Schwester
^inen Knecht oder Magd hätte, und in seinem Brodle stürbe, und verließe so
viel nach sich als 2 N Wachs werth were, daß sollen die Brüder nehmen, und
Hm die Liechte leihen, und gleich einem andern Bruder oder Schwester thun:
were es aber Sache daß er nicht so viel hette, so soll man ihme die Lichte in
St . Katharinen Ehre leihen. Weiter ob ein Bruder oder Schwester ver»
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armle, daß er nicht vermöchte sein Wachs Geldt zu geben, so soll man ihn
gleichwol! wie einen anderen Bruder einen Botten fänden, ob auch einer gleich
aussätzig were, so soll man ihn dennoch sein Theil geben und Recht damit
fahren gleich einen gesunden Bruder. Auch danken wir Gott mnd unserem
Edlen Herrn dem Bürgermeister und dem sitzenden Stule des Rahts, daß sie
uns eine Bruderschaft und eine Seelen gerehte zu halten erlaubet auch ver-
günsiiget, daß wir einen Gezwang unter uns haetten über Schwestern in Iucht
und in Ehren.

Noch sindt die Eiligsten zu Rahte geworden, wenn ein Mensche aus der
Brüderschaft verstirbet, sollen die Brüder und Schwestern zu der Mgilien und
Beigrab gehen, ein ieder Bruder und Schwester, so nicht dabey ist, hat einen
Schilling verbüßet, wenn die Brüder und Schwestern sitzen und trinken in der
Brüderschaft, und ein Mann unbescheiden were mit einem anderen, der soll
nicht nimmer verbrochen haben, als der Mann 6 Talenten, wofern solches auf
ihn mit zweyn Männern, fo nechst dabey sitzen, kan bezeuget werden. Wenn die
Brüder sitzen und trinken ihre Bier, ist das ein Bruder oder Schwester sitzet
und trinket, und daß es ihnen zu ungute kommet, der soll nicht nimmer als vier
Skott verbrochen haben. Wenn eine Schwester sitzet in der Brüderschaft und
beginnt sich mit einer andern zu hadern, die sollen nicht nimmer verbrechen^
nemlich iede Schwester ein Vierding, es sei denn, daß es die eine Schwester
möge auf die andere bringen, und mit 2 Schwestern, so zunechst sitzen, bezeuge.

Es soll auch ken Mann oder Frau die Brüderschaft empfangen, es sey
denn ehrbahr und unversprochen, und foll Bürge fetzen, daß er sich recht un>
redlich verhalten habe. Wir Elterleute danken alle Brüdern und Schwestern,
beyde Jung und Alt, die in der Brüderschaft sindt, daß sie uns Unterthan ge-
wesen bis auf diefe Ieit, Gott müßt unfer pflegen und die heilige Jungfrau
S. Cathrina, Amen.

Wenn ein Mensch stirbet aus unser Brüderschaft, foll allezeit ein Elter-
mann dabey fein, ist aber keiner dabey, so soll ein jeglicher Eltermann: Ver>
büßen 2 Schilling, er sey denn nicht in der Stadt gewesen, oder aber sey fonsten
durch Krankheit verhindert, wenn ein Mann oder Frau unser Brüderschaft
gewinnet, haben sie Kinder, es seien viel oder gering, sie sollen nicht mehr
haben als die Helfte von unser Brüderschaft, dieweil sie bey ihres Vaters unb
Mutters Brodle seyn; wollen sie aber hernach, wenn sie nun ihr eigen Brodt
gewinnen und verdienen können, ferner darin bleiben, so sollen sie die Brüder-
schaft gewinnen, umb die ander Geldes, als gesetzet ist: Solches
aber soll nicht länger aufgehoben werden, als ein Jahr, nemlich von einem
S. Cathrinen Tag bis zum andern S. Cathrinentage, fo hat er denn nicht mehr
daran, er gewinne sie denn umb das Geldt, als es gefetzet ist, nach dem Tage
S. Cathrinen. Wenn ein Kind stirbet, daß binnen zwölf Jahren ist, denn sollen
nicht mehr als Sechzehn Personen mit zu Grabe folgen, die da zunechst wohnen
aus unser Brüderschaft, die sollen darkommen bey der Buße, wie zuvorgemeldet
worden, soferne es der Knecht den Brüdern nicht ansaget, so soll er selber die
Buße geben» Stirbet einer aus unser Brüderschaft und die Frau nimbt einen
anderen Mann, der soll die Brüderschaft gewinnen, gevint er sie zu behalten.



S. R ü h l e . Tie Stadt Hela im MMelalter. 153

Ferner da einer unser Brüderschaft begehrete, man ihm solches nicht zu-
lassen, er sey denn ein Bürger oder thut uns angeloben, daß er seine Bürger-
schaft wolle gewinnen) Wenn ein M a n unser Brüderschaft gevint, so soll kein
Eltermann für ihn geloben.

Wenn die Elterleute Rechenschaft thun den jungen, so sollen die Elterleute
willig thun, den gemeinen Brüdern was man Geldes antrauete ohne Schuldt.
Diese und eure Gerechtigkeit hat einer bedacht, der heißt Jacob Molde unö
hab ens den Eltesten vorgelegt, das ist alles mit ihrem Willen geschehen. Diesen
Brief und eure Gerechtigkeit, die soll man auch lesen zu allen S. Cathrinen-
Tagen, auf daß ihr wisset, wofür ihr euch follet hüten, und worzu ihr recht habet)
die Brüderschaft und Seelen Gereyt ist gestiftet nach der Gebut (!) unfers lieben
Herrn Jesu Christi Eintausend dreyhundert und ein und fünfzigsten Jahre.

Anhang 2.

Handfeste der Stadt Hela, erteilt durch Hochmeister Winrich v. Kniprode: 1378:

Staatsarchiv Danzig 300 U. 78, A. 2) vgl. Staatsarchiv 300, 81 Nr . 1 Danziger
Komtureibuch) p. 110 u. p. 241.

Copie des verbrannten Originals, welches die Helenfer fer I I . Bist . ak
Mariae 1527 (2. Juli) dem Danziger Aate übergaben.

W3e Bruder Wynrich von Kniprode Homeister des ordens der brudere
öes Spitales Sente marien des deutschen / huß von Jerusalem mit willen unö
rote unser metgebiteger gebyn und vorlyen unsern getruwen Burgern und 3n-
woner unser stat zue heyle. Eren / rechten erben^) und nochkomelingen lübesch
recht und gerichte. also was uf dem lande uf ere vryheyt von gerichte ere Invoner
vordufet wirt das des / zcwey teyl uns und unferm Hufe das dritte teyl dem
voyte hermano ruther noch fynem tode den vorgenannten bürgeren fal ge-
hören und geval/len usgenommen Strafengerichte di wir adir unser bruder
wellen felbir richten. Ere gestrofeten orleyl füllen fy zcum Elbingen unde nicht
vorder / holen wir vorlyen ouch von dem orte heyle an zcu heben bys, zcum
heysterneste vry holczunge und weide und was dor binnen ist mit dem heyster-/
neste gesessen di sullen alle eines rechten gebruchen und genisen und sullen Ere
recht suchen uf dem orte und wellen das er zcins der hir-/noch geschrebin stet
nickt gehoget noch genedert werde, sunder sy sullen bliben by dem alden zcinse.
und umb den selbin zcins zcu leginde / bis zcu resehoipte"). und^wellen das kein
man wyn zcappe is ensye mit unserm und der burger wille Ouch sullen di vor-

1) „erben" fehlt m 300. 81, 1 pg. 241.
2) refehoipte -^ Mxhöf t .
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genanten burger / von allun geböte das sie eren Inwoneren gebiten mit unserm
wissen den dritten phenning haben Ver littowschen reisen füllen sie und ere /
nochkomelinge vry sin und umbetwungen. Is sol nymand ere gemiten Knechte
und Ere misseteter uf das land geleiten di en entloufen / sint. 3s en sye mit
willen unser der burger und der sachwaldin. Einen markttag mögen sie in der
wochen halten mit dem geyschmarkte / . ume welcher verlyunge wille. welle
wir das uns eyn iczlich Schute Zinse alle jar eweclich andirhalbe mark pruischer
muncze. Io der kretischem falzcwu marg zcinfen der gut bir schenket, Wer
schifbir schenket der zcinset eine marg. Ein iczliche batstobe sal zcinsen dri
marg / und czwey phunt Pfeffers, jo der kessil do man vischtron inne smelczet
zcinset zcwu marg. Eyn Iczlich vleyschhoyer eyne halbe marg / und zwey phunt
Pfeffers und einen broten von eynem ahlben virdunge alle suntage in dem
herbiste di wile der vischmeister dor / lit uf dem lande. Io der Höker eyne halbe
mar und ein phunt pheffers zcinset. Ein jchech kremer eine halbe marg und ein
phunt / pheffers. jo der fchumecher eyne halbe marg und ein phunt pheffers. )o
der Schroter ein phunt Pheffers. jo der becker eine / marg. D i kowflute zcu
halbin marken. Und jo das Olgarn zcwu marg fal zcinfen. And di Strantgarn
di noch Heringe zcin / bes zcu wynachten füllen zcinfen zcu marken -^ und di
noch wynachten bis zcu Öfteren zcin füllen ouch zcu marken zcinfen. jo das
merfwyn Bot zcwu mark und ein Iczliche Schute in dem heringvange fal uns
vir tunnen heringie zcinfen. und von iczlichen / rymen eynen fchilling Ber vor-
genante zcins fal uns alle jor uf senke niclows tag des bischobis gevallen. wir
vellin ouch ap / keinerhande vifchery adir andir genys Hirnochmols uf dem lanoe^j
gevyle der hi vor nicht gewest were den zcins möge wir noch / unserem
willen setczen noch gewonheit. Ouch neme wir uns us molstete . molen zcu
buwen wo is uns und unsere brudere / bequemlich dünket uf dem lande und
allen nutcz der di herlichkeit an gehöret. Sunderlich dy aldin dinste und
Scharwerke / welle wir uch uns beHalden, ewiclichen noch der alten gewonheil.
Czu ewegem destr dinge gedechtnifse habe wir unser / Ingesegil an destn brif
gehangen . der gegebin ist zcu Marienburg. I n der jorczal unsers Herren.
Tusent dryhundert I m acht und / Sebniczigstene jare am neesten dunrstage noch
unser frowen lag als fy zcu hemil wart entphangen. Gezcuge sint unser liben /
brudr. Bruder Lutther von Edier, groskomthur. Bruder Gotfird von linden
obirster marschalle. Bruder ulrich vricke obirster / Spitaler und komthur zcum
Elbinge. Bruder Cunrad zcolner obirster Trappier und komthur zcu Crisburg.
Bruder Baldewyn / von Frankenhouek Treseler. Bruder ditkerich von Elner
komthur zcur balge. Bruder Siff ird walpod von Basfenheym komthur / zcu
danczk. Bruder Cunrod Malroder komthur zcu Slochow. her Nicloms unß Ca-
pellan. Kune von Libensteyn Iohan Schonevold / unser Kumpane unde vi l
ander Ersame luite.

„uf dem lande" fehlt 300, 81, Nr. 1.
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Anhang 3.
Wi lkür der Stadt und des Landes H«ela,

abgefaßt mit Zustimmung des Fischmeisters von den Nalmannen von Hela.
(o. I . : Beginn des 15. Jahrhunderts). St.A.D. 300 U. 79 A . 10.

(Die durchstrichenen Wörter sind in Klammern gesetzt.)

M i t willen und geloben unsers gnedigen heren des vischmeisters und durch
ernstlicher bevelunge zo habe wir ratman gefonnen und bedocht alfo uff
eynen gemeynen nutcz alfo uff eyne wilkor unser herschaft zcu wirdiclichen eren
und der gemeynheit / czu fromen zo gebitte wir vifchmeister das man defse
noch geschreben artikel ernstlichen Halden fal bey der busse dy bey eynem icz-
lichen artikel geschreben steit dy do belibet wirt durch unfes heren des visch-
meister und durch fyne herliche irkentnisfe / und wir wellen ouch das man alle
jar jerlich desse wilkor vor uns uff tragen fal und sy lesen was wir denne
belieben das sal man ernstlichen Halden eyn jar.

Hyr hebet sich an der siat wilkor. Das eyn jderman sal dancksagen unserem
gnedigen Hern dem homeister gudes rechtes und gudes fredes und fynem
Erwirdigen orden und undertamgen gehorfam unsem gnedigem heren dem
vischmeister.

Nymant sal an den strant gan gut czu bergen an gelawben des foytes
by 2 marken Ouch sal nymant gut vordingen czu bergen sunder vor dem
foyte in 2 er ratman kegenwertikeit offte ir der foyt nicht gehaben kan mer
den czwene by vorlust / syner arbeit welchman gut birget der sal ant»
worten den kemmerern vor dat rathus mit wissenheit des foytes welch-
man vindet driff gut inn der see offte an dem strande der fal das antworten
den kemerern vor das rathus by fynem hälfe / deme fal man erlichen lonen
^cymant fal lofen ancker adir steyne uff dem strande losen legen adir in dem
wasser kemet dar schaden van der sal her uff richten Ouch sal man olde
schiffe und böte dy nicht nutze werden (dy fal man) fu/ren bufen dy witcze by
den heiligen geist by 1 mark broche welch man stuiren wil und vor sturman
faren wi l der (sal) syn recht thun vor dem foyte by 3 mark broche ee her an dy
see vert Nymant fal dem andern fynen sturmann entwynen / adir
fynen rueskumppen her Hot dennne fyne czit us geHalden by 3 gutten mark
jdach fal der selbige bescheiden man mit nymanden varen er dy czit ump ge-
komen ist also her gelobet Haltes.

Nymant sal topelen lasen in fyme Hufe in houe und in fyner eigenheit by
Z mark und wer do koppelt der sal geben 1 mark Alle spil sullen verboten
syn umb gelt by sotenen brochen also vorscrewen sieet und worde dor von komen
flachtunge adir / totflag czo fal der wirt fyne broche nicht wissen Ouch fal
nymant fyne cleider adir fyne steueln vor toppelen dyem syn Mipper geczoget
Hot das mag syn schipper weder nemen ane rede und ane recht Ouch sal
nymant teer hitczen in / fynem Hufe by 1 mark broche. Ouch fal keyn rues

i) Es folgt eine Zeile, die durch Rasur unleserlich geworden ist. Vie letzten Worte
lauten: „by seynem halse".
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kumpen adir mitknecht lenger messer tragen denn dy mose vor dem rathuse^
Adir ab y keyn man heymelichen messer trüge under den cleidern adir in dem
ermel mete schaden zcu thuen und . . / do mete begriffenn morde deme sal man
'̂ - durch dy hant slaen an dem kake hir umbe warne eyn jderman syn gesynde
das sy ane schaden bliben.

(Hir hebet sich an dy gerechtigkeit und dy aZde gewoynheit von den strant
garnj wer do Hot eyn strant gärn an dem strande der sal haben 2 gehenge
an dem strande der mag hengen syn gärn wo her erste czu kompt also gar be-
scheioenlich as her / do selben by czoge deme das gehenge horte und em muc-
lichen selben verböte As ymant begriffen worde adir befunden deme dem
andern syne gärn stoke neme adir syne pritken (und) entfremden (wolde und)
zcu hus tragen (wolde) und ver/burnen melde den sal man by den kag bynden

Ouch sal eyn jderman syn gärn stoken zcu hus füren wen her usgefischet hat
und vorwaren sy bas uff das ander iar by 1 mark broche M s der walt
unvorhawen bleibe").

Welch man eyn czog beleget do fal en nymannt ab dringen also gar be-
scheidentlich ab her mit synen rus Kumpanen dor by is und so mechtig ist das
her syn bot mag ab füren und syne lyne so wol vorwaret ist^). Nymant sal dem
anderen/obir syn gärn rennen alzo lange das herLXXX lynen us Hot wer des
begunde in freuelem mute der sulde clage leiden mit lubifchem rechte umb hin-
dern und umb fchaden Nymant sal czugen an dem strande sunder eyn
geswuren stuerman /

Ouch sal nymant dem anderen nemen lynen rymen duchte adir dullen adir
stene an dem strande (und)^), her darume beclaget (wurde) zo sal her eyne mark
gebrochen haben Ab ymant icht by dem anderen fünde fynen Kescher den
her uff dem strande genomen / hette den mag her mit gliche zuchtigen mit der
tymnitcze her sy arm adir reich hirumb lose eyn jderman dem andern das syne

Ouch welch sturman Hering vorkoffet das sal eyn stete koff blyben is sy
wy vi l is sy Ouch sol keyn / gast koMlagen an dem strande umb grünen
Hering do eyn burger by sieet und dinget dornach wenne der burger dor von
geet zo mag her en kouffen adir wer do wi l I n iczlich sturman deme fy
vor orkundet / der den Hering wygget I n sal on vorkouffen an dem strande

Schipper part und Kinder part ab der Hering synem kouffe nicht gatllch
were adir fynem matschoppen wer en kouffen wi l deme gemeynen kouffman
alfo gar bescheidenlichen eyne tonne adir 1 ^ adir 2 / adir 25^ das her mag czu
hus tragen mit fynem volke das mag her wol teilen funder broche Dyse
wilkor fal eyn iczlich sturman Halden by 3 mark broche umb des gemeynen
kouffmans wille Eyn fchipper und eyn kouffman dy das / gärn geczuget

2) M i t späterer Hand übergeschrieben: „by 1 guten f" (virdung).
u) Es folgt eine Ie i le , die von späterer Hand Mischengesetzt ist: „Det sulwige

recht salen ok heben de robyn garne".
«) Hier ist als Einschiebsel Mischengesetzl: „Ne en dar bawen utorenght de sal

gebrechet haben 1 halwe cmtte mark und den fchaden den he bewisen mag den sal
(die nächsten Worte auf Nasur in noch späterer Schrift) he im wider uffrichten und
das fal von denn . . . . . loburg garnen dermoßen och verstanden werden."

5) Gestrichen und überschrieben: „wurde".
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haben der fal der neesie fyn vor alle man also her an dem strande gilt zwischen
dem mynsten und dem meisten Ouch sal sich eyn jderman bewisen gatlichen
und erlichen mit unser liben frawen gelde dy helfte zcu der Kirchen dy / ander
helffte czu dem heiligen lichnam Were ouch ymant der des nachtis ginge
und tete fchaden deme garne adir dem Heringe der were jung adir alt und
wurde her underweifet sunder blut und czugbar wunden her sulde es nymant /
clagen welch man der sich enander vor matschopten czu der vifcherie dy fal
«m Halden dy czei't us alfo her ym gelobet Hot by 3 gutten mark bas zcu dem
czinstage is fy welcherleie vifcherie is fy etc. keyn vifcher fal Hering füren zcu
dem / marckte der von einem kouffman vorleget ist zcu der vifcherie") by 3
gutten marken sunder wilen und gelouben synes kouffmans adir fifch do her en
uff vorleget hott

Ouch fal keyn man holtcz grüne haven adir bome vellen by^j . . . . . . . .
Eynen vrien margtag fal Halden eyn jderman off den fonnobet her fy von wanne
her fy Vlefcher und alle vorkouffer sullen nicht kouffslagen / am sontage
vor der messe by 1 mark broche Gewarnet sy eyn iczlich burdiges vater
das sy kennen rueskumpen von dem lande füren dy dem kouffman schuldig
sy adir sschippern blibe sy schuldig her sal dyschulde bis . . . . .̂ ) von deme«)
her schuldig ist Eyn yderman her sy vischer adir kouffman der fyne
vorkerunge Hot uff dem lande der lofe sich schicken (?) by 1 mark broke") . . .
. . . . . . . eyn iczlich kouffman fal eyne fifcherie verlegen nach alter / gewon-
h e i t . . . . . . kouffflagen wi l uff dem lande und fal sich lasen geweren den
fisch in . . . . . nach alder gewonheit Ouch sal eyn iczlich kouffman czogen
synem Fischer X V I mole wis / der mit eyner schutin vifchet wer do vifchet /
mit eynem böte Der fal eyn czugen V I I I mal wis und fal em geweren an dem
strande also hir vorgeschrewen steet das helfet eyn vorlag noch alder gewon-
heit ofte dem kouffman nicht gütlich were lang zcu Halden den eyn jar und czu
vorlegen und / deme kopman fchuldig blibe was her em geczuge Hot das fal
her em fetczen vor eyn phant Das phant fal der kouffman Halden bas in
dy czukomfft der vifcherie vor fo vi l alfo es wirdig ist und das der kouffman
geben mag wer den fischer czu leget uff das ander jar der dem kouffman schuldig
ist der sal dem kouffman fyn geld geben bynnen 14 tagen Der gelich mag der
fischer ouch von dem koufman scheiden wen der em nicht gatlich ist.

I n eynen sotanen geliehenes keyn kouffman fal eynen fifcher ab phanden
das her em nicht geczuget Hot noch hus adir hoff adir cleider funder was her
em geczuget Is were dann fache das her vorfluchtig wurde Salczvifch flag-
vifch runtvifch das helfet keyn vorlag nicht das heist eyn vorkouff das fal eyn
iczlicher manen mit lubifchem rechte wenn her czu befchuldigen halt (von späte-
rer Hand gesetzt: „alle wegke zal der erste vorleger feyn der erste boczaler").

») Späterer Iusatz: „uf gruinen fisch . . . . von Zeder . . . . emfangen".
?) Auf Aafur drei weitere Iufähe: a) „de stam fal gewen 4 gute v.": b) „von

iderm stam czu empfangen": c) „ein iczlich stam . . . ."
«) Mehrere Wörter durch Aafur. unlesbar.
") Am Nande eingeschoben: „er hob oenne vorlob".
"») Durch Rasur Zerstört und nur z. T. lesbar.
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Keyn mann sal rcagene off Halden dy hir zcu marckte komen man sal sy
lasen uaren uff den markt by 1 mark broche Wer dem anderen syn geczawe
czu bricht adir czu snyt in der see von notwegen der sal das bestodern do sich
scheidet und geben dem sloder eyn by merke mit eynem boerhandczken bey
syner ere sunder das sy im storme und windes not rete und das beweislich
were dorume seyeyn iderman bericht das nymant deme anderen schaden thu
und wer do vorloren geczow an land brengen der sal sy antworten dem
vogete"). Keyn man sal gaffen adir genge bebawen bey 3 gutten marken
und fal noch weder uff brochen noch des rates irkentnnifse Sweyne und
enten füllen vorboten fyn werden sy geslagen man sal nicht dor abir richten
Nymant sal by nachte gestolen visch kouffen droge adir grün by 3 gutten
mark Nymant fal smer dornen in synem Hufe adir Hofe by vorlust des
guttes Eyn jederman werffe syne visch youvte und syn un notcziken in
den sannt by 4 mark / Nymant sal vifchhoupte adir gelnisse von dem
Heringe losen tragen in dy Heide adir in gaffen und in genge by 1 mark her
sal es in dy see tragen Nymant sal deme anderen syn bot nemen sunder
synen orlop by 1 mark brochen.

Wer dem andern entlopet mit synem denste ofte mit fynem gelde der
fal von dem lande bliben und geechtet fyn (Ms ist princkge und wilkor eyn-
trechtig)^) wer dem anderen stuert eyn lafchs gärn der fchipper fal dem
stuerman geben 1 mark / Wer dem andern eyn strandgarn füret deme siuer-
man fal man geben dy woche 1 geringen f. Nymant fal fynem stuerman
furtel thun noch knechte adir mede by 1 mark broches sunder ist der stuerman
sich beweifete in fyner trwen erbeit das ym / der fchipper adir fyne matfchop
schenckete eyn par steueln das mag her wol thun ane broche (Ouch
funde(?) is bornde do got vor sy)") und wurde dar eyn hus ab gebrachen
adir czwee der schaden sal dem ganczen Lande an gan dy hufer wedir / czu
bwen Ouch sullen czwele nockbar eyn ledir haben und eyn iczlich burger
2 eymer wer das licht hotwenne man umb geet er sal 1 mark gebrachen
haben und were is das von eynem manne fuer us wene und her das nicht
befchre / ge der fal geben 10 mark uff das rathus Item wy is der rat
irkennt mit den eldesten der gemeynheit zo fal man den fifch falczendas iar
Nymant fal gamatrithen (?) falczen by 1 (mark)") broch Ouch kein
weib fal gamaraten (?) reifen dem kouff / adir dem fchipper by orteil des
kakes Ouch wer do oifch verkouft adir Hering der fal fyn gemerk uff
den boden czien by 1 (mark)") broch") (Item Nymant fal kouffslagen uff

" ) Von späterer Hand am Rande Zugefügt: „by 1 guden f".
12) llber dem Durchstrichenen von späterer Hand: „(noch jetz) wy doch och im

privileaüen zumeist (?) durchweg gegeben mit voitze recht (?)".
" ) Von späterer Hand darüber geschrieben: „Aber (?) so eyn frawe aus gevyne (?)".
" ) Darüber geschrieben: „1 f."
i5) Von späterer Hand eingefügt: „Und der fifch sal lygen 3 woche uf oeK

fischers behaeht (?)".
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dem lande vor den rath vore und lasse sich schreibn / is sey wenig adir oill
bey 3 gutten mark und by vourlust des gutles)").

(Hir an hebet sich der Iumffrawen czucht und der wetwen gehorsam)
Keyne jumffrawe sal sich vorlrwen mit eynem mane an erer frunde wile das
das stete möge bleiben Dy selbige vorgenannte jumffrawe sal nicht mer
erbgut haben wen in (?) / geschaffene cleider ale ir erbgut sullen haben ere
neesten erben von dem erbgutte sal haben der rat 19 mark (Hir ist abir ey
trechtig das lubsche recht und der stat wilkor) " j Ouch keyn wetwer
noch wetwe sal gan sttczen in eyn egelich' / bette der eliche Kinder Hot ee her
den Kinder erb schichte und teilunge getan Hot und der glichen eyne wetwe
ouch durch oormunder das sal verkündiget seyn vor dem rate by 10 mark
broche sunder gnode Und dy vormunder sullen / sich alle jähr beweisen
vor dem rate Item wo sich 2 böse weider scheiden dy sullen den steyn
umb den rink tragen adir sullen deme rate IN mark geben Der syne
wache nicht helt dy em geboten wert der sal geben eyn f / Eyn iczlich kruger
sal syne volle stoffe us senden by 5 mark Item isczlicher haker der mit
wicht adir mit mose umb geet der sal sy nicht haben und vol geben und wirt
her dor obir funden zo fal her geben 3 mark zcu broche / Eyn jederman der
sich mit dem anderen vor matschoppet to dorsch vangen adir uff eyn gärn
der sal dem anderen holden uff dy czit de her em gelobet. Kommet dar clage
von vor dem rat wenne is schult is der sal brechen 3 mark und sal deme /
andern Halden was her em gelovet Hot Keyn man sal de bodem
ab brechen uff dem strande wen dy lute zcu hus czyen von den
olfange adir von dem laschfange by 3 gutten mark Eyn iczlich
bordinge der koufslagen der fal vifcher (?) vorlegen / und entphangen den
vischs von synem vischer gelich eynem anderen kouffmanne und sal von eynes
anderen vischer nicht kouffen by 1 gutten mark Ouch wer dem anderen
gelobet zu czien des abendes uff dem strande der sal em des / nachtis us
helffen und Halden by des rates zucht").

Item nymant sal hindern das sacrament der heiligen Ee an knechten
und an meyden Item keyn kreczemer sal czappen länger an den obend
denn czu des Seigers newne by 1 mark broche Ouch sal keyn kreczemer
mitknechte und / rueskumppen länger Halden wenn en led ir hirre zcu sagen
adir syn schivper dy 1 (mark)") broche Ouch sal keyn kreczemer adir
kreczemerynne keynen ruesknechte adir mitknechte byr bürge den uff 2 st
doryne ench das recht / hulfflich sy in der beczalunge Item welch vischer
vorlegget ist von eynem kouffmanne der sal nicht uff den vorstrant czin ane
willen und glouben synes kouffmans by 3 gutten mark (zo gar bescheiden-

«) z. T. radiert: darunter in späterer Hand: „Ouch czal eyn iczlich seynen fisch
alzo salczen das her methe volwaren (?) neag bey 1 f. breke".

" ) Darüber später geschrieben: „noch Liibschem rechte".
" ) Später hinzugefügt: „dy czeit alzo (sy) er gelobeth ha(ben)th": darunter in

späterer Hand: „Jedoch alzo garbeschedelichen dacz yderman czal seynem Hern unoe
seyne frawen ane dynen (?)".

«) Anstelle des fortradierten „mark" später hinzugefügt: „1 f."
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lich)2") as sy zcu beyden teilen / Kunden ir kennen irer beider fromen do
füllen sy eynlrechtig umb syn und sal em den fichzs zcu der Hank Halden umb
eynen mogelichen phenige das sy sich zcu beiden teiln behelffen mögen
Item nymant sal an dem vorstrande / von eyns kouffmans vischer fische
kouffen by vorlust des guttes is sy denne des kouffmanns wille adir sal sich
entledigen mit synem eide das her is nicht gewust hatt.

Ouch welle wir (fifchmeisterj^) das der rat ale jar also nachen is en
gutt duncket dy Stoffe und dy wicht beseen bey der busse dy do obenge-
schreyen steit.

Rechts unten von derselben Hand in vier Zeilen:
Ouch wenn der rath umb get mit den Burgern zcu beseen den / ge-

salczen visch wer do busveldig gefunden wird arm adir reich / der soll 1 f
gebrachen haben geringen geldes Ouch sal sich nymant / entschuldigen
mete umb zcu geen by 3 mark.

Unter der ganzen Wil lkür findet sich mit jüngerer Zand folgender Iusatz:
Bisse vorg. broche zullen vallen dem lande czu beste.

über den gestrichenen Wörtern von späterer Hand: „also".
Das Wort „fischmeisier" ist ausradiert, aber gut lesbar.
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Anhang 4.
Mgesten

Zu den Urkunden und Briefen der Stadt Hela aus der Jett von 1351 bis 1323.

Staatsarchiv der Freien Stadt Danzig: 300 U. 79 A. 1^86.

1. Gründungsbrief der Katharienbrüderschaft vom Jahre 1351 (f. Anhang 1).
Abgeschrieben aus M s . B ib l . Duc. Goth Folio 807, S. 493.

2. Handfeste der Stadt Hela, gegeben vom Hochmeister Winrich von Kniv-
rode. Marienburg. 1378. August 19. Abschrift auf Pergament nach dem
verlorenen Original Anfang des 15< Jahrhundert. Vg l . dazu: Danziger
Komtureibuch: St .A.D. 300, 81, 1 S. 241 (s. Anhang 2).

Z. Hela bestätigt die Eintragung seines Gerichtes (nach Lübischem Recht),
nach Ieugnis seiner Mitbürger Berent von den Venen, Helmich Lanc-
mann und Claus von der Oste, daß Claus Stollebeyge sein Haus in der
Breitgäfse an Johann Nymann und Johann Bolike übertragen hat.
1414. März 6. Papier. Siegel (verstümmelt).

4. Hela bestätigt Danzig den Empfang des Briefes und meldet, daß es
die Forderung seines Dieners Kersten, der auf Wunsch 3 M a r k ge-
liehen erhalten habe, erfüllt und den des Holzdiebstahls beschuldigten
Mann aus Heisternest festgenommen habe. Hela bittet, die Auslieferung
dieses Mannes von feinem Herrn, dem Fischmeister in Putzig, zu ver-
langen, der mündlich befohlen habe, ihn auszuliefern. Während der
Fangzeit fei alles unterwegs, und der Gefangene könne leicht entweichen.
1433. Apr i l 27. Papier. Siegel abgefallen.

5. Hela bittet Danzig, dem Lorenz Friedrich die zwei Tonnen Mehl , die
ihm der Pfahlknecht vor der Münde fortgenommen habe, wiederzu»
geben. Er brauche sie zu feiner Notdurft und Danzig habe zugefagt,
soviel Meh l nach Hela kommen zu lassen, wie sie für sich brauchten.
Friedrich habe es ebensowenig wie jemand sonst in Hela gewußt, daß
man sich ein besonderes Zeichen zur Ausfuhr verschaffen müsse.
1433. Apr i l 7. Papier. Kein Siegel.

6. Hela gibt auf eine briefliche Anfrage hin Danzig Auskunft, daß die
für den Handel von Hela verbotenen Güter, wie Teer und Pech, die
bei einer Schiffsstrandung nach Hela gekommen wären, auf Befehl des
Fischmeisters nach Putzig gebracht wären) die Helenser trieben keinen
Handel, und der Rat würde jeden bestrafen, der gegen dieses strenge
Verbot des Danziger Rates sich vergehen wollte.
1441. März 20. Papier. Siegel verstümmelt.

7. Hela berichtet auf die briefliche Mittei lung von D a n M hin, daß nach
Beschluß des Hochmeisters und der Städte niemand vor Ostern aus»
segeln solle, es sei ein Danziger Schiffer zu ihnen gekommen; er habe
feine Schute oben mit Helscher Ware, nämlich Bier und Kiepenbändern,
deren Transport nach Hela erlaubt fei, beladen, dadrunter aber Kuh-
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häute und Ierten und trockenen Lachs und andere wertvolle Handels-
waren gehabt. Hela habe ihn angehalten, damit nicht ein Helenser in
Verdacht käme, verbotenen Handel zu treiben.
(14)41. März 25. Papier. Siegel abgefallen.

8. Hela bezeugt, daß es vom Danziger Rat das bei ihm 1438 niedergelegte
Ablaßgeld (10 Mark , 10 Scott und 3 Schillinge, 4 goldene Cronen und
2 Rheinische Gulden) zurückerhalten hat. sAußen ist bemerkt, daß Van-
zig dem Hochmeister das in Danzig, Putzig und Hela gesammelte Ab-
laßgeld (2000 Mark) abgeliefert hat.)
1448. Juni 9. Papier. (Verselbe Inhalt wie 9.)

9. Hela bezeugt, daß es das Ablaßgeld (10 Mark , 10 Scott, 3 Schillinge
geringen Geldes, 4 goldene Cronen und 2 Rheinische Gulden) zurück-
erhalten hat.

1448. Juni 9. Pergamenturkunde mit guterhaltenem Wachssiegel. (Der-
selbe Inhalt wie '8.)

10. Wil lkür der Stadt Hela, o. I . (Anfang 15. Jahrhundert.) (s. Anhang 3.)

11. Verfügung des Rates der Stadt Danzig über die Wahl und den Eid
des Vogtes und Rates von Hela.
1454. März 14.

Neuere Abschrift aus Ms. Berol. f. 265 u. 19. Abgedruckt: P. Simson,
M . W . G. 1907 (Heft 6) S. 43.

12. Hela teilt Danzig mit, daß der Helenfer Bürger Lorenz Iiegenhagen
sich vor Tiedemann Langerbeck und dem Rat von Hela beklagt habe^
daß Gertrud Iastrowski, eine Bürgerin von Danzig, mit Gewalt aus
ihrem väterlichen Erbe vertrieben sei.

(14)54. M a i 11. Papier.

13. Hela bittet Danzig, die Stadt von der vom Gubernator verlangten Stel-
lung von Mannschaft in Marienburg zu entbinden, da sie nur für
drei Mann Harnische besäße und ständig gegen die Seeräuber auf der
Hut fein müßte) außerdem könnten sie niemand beim Fischfang, auf den
sie angewiesen wären, entbehren. Sie versprechen dagegen, nach Mög>
lichkeit die geforderten Gelder zu bezahlen, bitten aber nochmals, Dan-
zig möge sie in seinen Schutz nehmen.

(14)54. Juni 23. Papier. Siegel sel)r verstümmelt.

14. Hela rechtfertigt sich auf briefliche Anfrage hin Danzig gegenüber und
erklärt, daß es dem Jacob Stenbrucker nicht daran gehindert habe, den
Zins vom Aalgarn bei den Fischern auf feiner Freiheit einzuziehen)
die Leute wollten den I i ns bezahlen, aber nicht in der vollen Höhe.
(14)54. October 16. Papier. Siegel abgefallen.

15. Hela klagt Banzig ,daß die Anwohner des Caminer Haffes mehrere
Bürger von Hela, die dorthin gekommen wären, festgenommen hätten
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zur Sühne für Schäden, die sie durch den Helenser Arnt Iarnecke
erlitten hätten.
(14)58. Juni 15. Papier. Siegel (in der Sammlung des Archivs). Vg l . 17.

16. Hela bittet Danzig, sie so wie früher auch auf der nächsten Mar ien-
burger Tagefahrt, zu der sie der Gubernator eingeladen habe, zu ver»
treten. Die Helenser wären „arme Fischer, die in den wilden Wogen
ihre Nahrung suchen müssen".
(14)59. März 27. Papier. Siegel (in der Sammlung des Archivs).

17. Hela bittet Banzig um Hilfe gegen Camin, das feine Bürger unter dem
Vorwande, Danzig habe ihnen 100 Rheinische Gulden vorenthalten, fest-
gehalten hätte.
(14)59. Juni 6. Papier. Siegel. Vg l . 15.

18. Hela klagt Danzig, daß feine Leute des schlechten Heringsfanges wegen
in der Einzahlung der Iinsabgaben säumig wären. Der Rat von Hela
hofft jedoch, am nächsten Sonntag Laetare die ganze Summe singe-
sammelt zu haben und will das Geld dann nach Putzig an Jacob Stein-
brugger und die Leute des Herrn Tidemann Langerbeck abschicken.
o. I . (Etwa 1460.) März 11. Papier. Siegel abgefallen«

19. Hela bittet Danzig, dem Bürger Lichtefret und dem Schipper Woyke
ihren Termin bis auf 14 Tage nach Michaelis auszufetzen, da der Hering
noch nicht gekommen wäre, „zo wir doch noch hoffen das uns der
almechtige Got nicht wirt loffen underwegen auch eyn ydermen sich
dorczu gerichtet Hot . . . "
(14)63. September 16. Papier. Kein Siegel

20. Hela entschuldigt sich bei Danzig, daß es wegen des schlechten Fisch-
fanges den I i ns nicht an Herrn Tidemann Langerbeck überfandt habe
und bittet um Frist bis Mitfasten, da sie in großer Not und Armut
wären.
o. I . (Etwa zwifchen 1453 und 1465), I V vor Purificat Marie. Papier.
Siegel abgefallen.

21. Hela bittet Danzig um Beistand gegen die Liefländer und Dänen, die
sie bedrohten. Das Land wäre jetzt fchwach bevölkert und die Leute
feien überall am Strande zerstreut aufgestellt.
o. I . (Zwischen 1453 und 14S6) I V vor Iohannis. Papier. Siegel ab-
gefallen.

22. Hela meldet Danzig, daß sie den Priester Herrn Steffens, der fchon
früher in ihren Diensten gewesen wäre, gern genommen hätten und daß
der alte Pfarrer Herr Peter nach den Festtagen nach^Hanzig kommen
und dort ihre Briefe wieder zurückgeben werde.
(14)72. März 9. Papier. Siegel.

23. Hela bittet den Danziger Ratsherrn Johann Kirch, am St. Iacobstage
auf einem Boot, das sie fenden wollten, zu ihnen zu kommen. Seine
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Vorgänger wären alle in jedem Jahre herausgesegelt und vor dem Rat
und der Gemeinde erschienen, um den Zins entgegenzunehmen. Ferner
bitten sie ihn, er solle den Danziger Rat um seine Fürsprache beim
Woywoden von Pommerellen, Otto von Machwitz, bitten,' dieser hätte
für die Wiesen, die in der Freiheit der Stadt Hela liegen, von den
Helenfern Zins gefordert.
(14)72. Juli 22. Papier. Siegel.

24. Der Rat von Banzig verpfändet dem Ratsherrn Johann Winkeldorf
und seinen Angehörigen das Land Heyle mit allen seinen Einkünften
auf 20 Jahre für 4400 Mark .
1473. Januar 5.
Neuere Abschrift von einer in Mscript. Bibl . Buc. Gothanae. Fol. 802,
S. 277 befindlichen Bornbach'schen Abschrift.

25. Hela antwortet auf Danzigs Brief und bittet, den Hoppener und seine
Frau zur Herausgabe der Gelder, die sie den Helischen Kirchen schuldig
wären, zu veranlassen. Die Forderungen, die sie an Hela gestellt haben,
weist Hela zurück) Beweise könnten sie nicht vorlegen.
(14)77, Juni 1. Papier. Siegel verstümmelt.

26. Hela macht Danzig klar, daß es die Briefe, die an die Admirale der
Flotten vor Hela gerichtet waren, nicht habe befördern können, da die
Schiffe schon 3 Tage fort gewesen wären, als die Briefe eintrafen und
ihr Boot sie nicht mehr habe erreichen können.
(14)80. M a i 30. Papier. Siegel. ,

27. Hela versichert Danzig, daß es fein Verbot, Korn oder Mehl durch
Schiffe fortzuschaffen oder aus dem Lande fortführen zu lassen, genau
befolge.
(14)82. Apr i l 26. Papier: Siegel abgefallen.

28. Hela meldet Danzig, daß es einigen Danzigern ein Boot mit Meh l ,
das von Hela ausfahren wollte, fortgenommen habe und dem Danziger
Rat die Entfcheidung überlasse, da ja der Handel für Hela verboten
wäre; sie betonen ihre Armut und ihre Abhängigkeit von Danzig.
1482. Dezember 24. Papier. Siegel.

29. Hans Borchert, Vogt zu Heia, bezeugt in einem Briefe an Danzig dem
Eggert Ryke, daß er mit einem Mann allein aus einem Schiff, das am
Strande des Woywoden von Putzig gescheitert sei, übrig geblieben sei
und von der Ladung, die aus Heringen und Äpfeln bestanden habe, nur
5 Tonnen Heringe geborgen wären.
(14)84. September 30. Papier. Siegel abgefallen.

30. Vogt und Rat von Hela bitten Danzig, ihnen beizustehen, daß ihr
Pfarrer ihnen nicht genommen werde. Sie seien arme Leute und auf

' die Hilfe Danzigs angewiesen, dem sie stets gehorsam sein würden: „und
wir ouch nymer denken czu vorkaufen". Sie bitten Danzig ebenso, für
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ihren alten Besitz der Pfarrkirche zu Swarszow (Schwarzau) einzutreten,
die der Woywode von Putzig sich aneignen wolle.
1487. Februar 2. Papier. Siegel.

31. Vogt und Rat von Hela bitten Danzig um Beistand für ihren Pfarrer,
dem der Woywode von Putzig die Kirchenschlüssel abfordere.
(14)87. März 9. Papier. Siegel.

32. Hela bezeugt in einem an Danzig gerichteten Briefe, daß Jacob Raw-
bäum die Hofstätte am Fischmarkt, die seinem Vorfahren Stenzel Kösel
gehörte, an Jacob Plathen überlassen habe.
(14)81. (Ohne Datum.) Papier. Siegel.

33. Hela bittet Vanzig, beim Bischof oder beim OfsiZial durchzusetzen, daß
der Vikar Jacob Brant die Pfarre in Hela erhielte. Der Moywode von
Putzig wolle feinen Schreiber, der nicht einmal Priester sei, zum Pfarrer
von Hela machen. Hela wolle aber unter der Herrfchaft Danzigs, dem
es sich im Kriege unterworfen habe, bleiben.
1488. October 13. Papier. Siegel.

34. Hela meldt dem Danziger Bürgermeister Heinrich Falke, daß sein Vogt,
der im Namen des Herrn Johann Winkeldorff und der Stadt Danzig
das Land Hela verwalte, einen Maslbaum, der lange Zeit herrenlos
und unbenutzt bei der Kirche von Alt-Hela am Strande lag, an die Stief-
väter jener Kapelle geschenkt habe. Diese hätten ihn an Hans Walkow
verkauft, dem fein Eigentum, als er es in die Weichsel gebracht habe,
streitig gemacht wäre. Sie bitten um Schutz für ihn, zumal da die Marke,
die auf dem Mast stehe, nicht die Marke des Eigentümers sei.
149«. Apr i l 26. Papier. Siegel abgefallen.

35. Niclas Wolkau, Pommerellifcher Woywode, verlangt von Hela die Ab-
lieferung des zu St. Petri und Pauli fälligen Iinfes auf Mathei bei
der Tagefahrt in Graudenz. Er verlangt Angabe, ob Hela irgend etwas
durch die jetzt abgehenden Boten an den König überbracht haben möchte.
(14)91. Juli 25. Papier. Siegel.

36. Hela versichert Danzig auf briefliche Anfrage hin, daß es wegen des
geborgenen Mehls und Korns Hausfuchung abgehalten habe.
(14)92. (Ohne genaueres Datum.) Papier. Siegel.

37. Hela bittet Herrn Johann Winkeldorff, „Rathmann tho Dantczk, howft-
mann tho hele", zu veranlassen, daß die Danziger Sendboten auf der
Tagefahrt zu Mathaei sich ihrer annehmen und Hela gegen die Be-
schuldigungen, die Herr Nicolaüs Wolkau durch Paul Schefeler vor-
gebracht habe, schützen.
o. I . (Zwischen 1469 und 1493.) Papier. Siegel.

38. Hela entschuldigt sich bei Danzig und rechtfertigt auf briefliche Anfrage
hin sein Vorgehen gegen Geßete, Heynrich Medings Hausfrau,- sie
hätten ihr nicht verboten, in See zu fahren und zu fifchen, nachdem sie
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in Danzig dafür den Zins gezahlt habe, sondern sie hätten ihr entsprechend
den Bestimmungen der Wil lkür den Handel mit Fischen verboten. Ebenso

habe man dem Danziger Matz Sahers nicht Salz fortgenommen, sondern
ihm nur nicht erlaubt, es eigenmächtig zum Rathaus zu bringen und dort
niederzulegen.
1494. Februar 16. Papier. Siegel.

39. Hela bittet Danzig, den Iodeke Brand zu unterstützen, den der ehemalige
Vogt Borchart bevollmächtigt habe, einen silbernen Gürtel einzulösen,
den er einst bei der Witwe Johann Krygers, jetzt Frau Heinrichs von
Otzen für 11 M a r k verpfändet habe.
1494. Februar 15. Papier. Siegel z. T. abgefallen.

4N. Riclas Wolkau, Pommerellischer Woywode, ladet Hela zu einer Tage»
fahrt auf Mittwoch nach Aemimscere nach Elbing ein.
(14)96. Februar 3. Papier. Siegel z. T. abgefallen.

41 Hela bittet Danzig, die Kirchenväter der Kirchen von Al t - und Reu-Hela
fowie der S. Annen-Kapelle im Besitze der ihnen zugefallenen Legate zu
schützen.
(14)96. M a i 17. Papier. Siegel.

42. Riclas Wolkau, Pommerellischer Moywode, fordert Hela zum Besuch
der Tagefahrt in Marienburg am Margarethentag auf.

(14)96. Juni 19. Papier. Siegel abgefallen.

43. Mclas Wolkau, Pommerellischer Woywode, fordert Hela auf, die Tage-
fahrt in Christburg am Sonntag nach Himmelfahrt zu besuchen,' hierher
seien außer den Ständen die Landrichter, Bauernführer und Hanptleute
geladen.

(14)97. Apr i l 20. Papier. Siegel abgefallen.

44. Hela meldet Danzig, daß es 91 M a r k an Iinsabgaben eingesammelt habe
und bittet, in Zukunft diese zu hohen Abgaben herabzusetzen.

(14)97. Apr i l 27. Papier. Siegel abgefallen.

45. Niclas Wolkau, Pommerellischer Woywode, fordert Hela zum Befuch
der auf Bisttationis Mar ie verlegten Tagefahrt in Graudenz auf, wo der
Bischof von Leslau eine Königliche Votschaft einbringen werde.

(14)98. Juni 14. Papier. Siegel.

46. Richter und Rat von Hela bitten Herrn Tönniges Bockelmann, Rats-
mann zu Danzig, ihnen die Hilfe Danzigs gegen die Pommerellischen
Hofleute zu vermitteln. Diese wollten sie wegen einiger Bauern, die zu
ihnen entlaufen wären, mit Fehde heimsuchen.

1499. Dezember 18. Papier. Siegel.

47. Bürgermeister und Rat von Hela übersenden dem Rat von Banzig zwei
Meerschweine und bitten um Schutz gegen Danziger Unterfassen, die
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ihnen Meide und Wald beschädigt hätten und sie auf der Weichsel beim
Fischen behinderten.

o. I . (15. Ihdt.). Dezember 3. Papier (beschädigt). Kein Siegel.

48. Nilcas Lütterberg bittet den Rat von Danzig, ihm 50 oder W M a r k zu
leihen, da er im Dienste der Stadt Schulden habe machen müssen.
o. I . (15. Ihdt.). Siegel stark beschädigt.

49. Hela bescheinigt die Richtigkeit der Aussagen von zwei Schiffern, die in
Rirhöft einen Schiffer im Auftrage seines Reedes Balter Steven be-
fragen sollten, weshalb er ohne Auftrag von Hela forlgefegelt wäre.

o. I . (etwa 1500), im August. Papier. Kein Siegel.

Z0. Der Vogt zu Hela bittet Danzig, zum Sonntag Septuagesimi einen Rats»
mann mit einem Schreiber nach Hela zu schicken, da die Hand Gottes
schwer auf Hela liege.
1500. Januar 10. Papier. Siegel.

Z I . Hela bittet Danzig das Gericht über die große Schlägerei, die am Strande
stattgefunden habe, zu übernehmen, da es zu schwach wäre, um in diesem
Falle die Gerichtsbarkeit auszuüben. (Man vergleiche hierzu die Fest-
setzungen der Handfeste von 1378, Anhang 2.)
1500. Apr i l 21. Papier. Siegel.

Z2. Richter und Rat von Hela verweisen auf briefliche Anfrage hin Herrn
Tönniges Bockelmann und Herrn Cleicz Vern, Ratsherrn von Danzig
auf das Ieugnis einiger Bürger, die man hingeschickt habe zur Erkundi-
gung über Hans Bizarth. Dieser sei kein aus Pommern entlaufener
Bauer, sondern ein Fischer der Vitte „geheten der Roff (?)"; sie bitten
daher, ihn gegen die Pommerifchen Hofleute in Schutz zu nehmen.

Dem Brief liegt ein Iettel bei, der ein Nachschreiben enthält. Der
Helaer Mitbürger Hans von Eichen wird gegen die Beschuldigung, er habe
ein Roggengeschäft in Hela vermittelt, verteidigt.
1500. August 19. Papier. Kleines Siegel.

Z3. Hela bittet den Danziger Ratsherrn Tönniges Bockelmann um Schuß
gegen Riclas Wolkau, den Pommerellifchen Moywoden, der von der
Stadt die Stellung von Kriegsmannschaft gefordert habe.
1500. Dezember 1. Papier. Siegel.

34. Richter und Rat von Hela bezeugen aus dem befchworenen Stadtbuch,
daß ihr Mitbürger Peter Seehagken 1493 ein Erbe von Hans Rigniens
Tochter gekauft und bezahlt habe. Sie bitten, den Danziger Jacob Rode zu
veranlassen, seine Ansprüche auf diefes Erbe aufzugeben.

1501. März 6. Papier. Siegel. Vg l . 57.

35. Hela bittet Danzig um Schutz gegen den König, der unter Androhung
seiner Ungnade die Stellung von Leuten mit Harnischen, Wagen und ande-
rem Gerät gefordert habe) sie besäßen nichts derartiges. Sie bitten, Danzig
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möge „für die Armut des Landes Heel" beim König und beim Herrn Nico-
laus Molkau eintreten.
1501. März 1929. Papier. Siegel zerstört.

36. Hela meldet Äanzig auf briefliche Anfrage, daß sein Bürger Hans Masze
in feinem Streilhandel mit dem Danziger Bürger Hans Hoghe, den er
nicht zu kennen angebe, um Auffchub bis Michaelis bitte, da er sonst bet

seinem Fischfang, zu dem er sich verpflichtet habe, gestört werden würde.
1501. September 14. Papier. Siegel.

57. Bürgermeister und Rat von Hela bitten die Herren Antonius Bockelmann
und Claus Vern, „Hauptmann über Hela", um Schutz gegen den Danziger
Jacob Rode, der die Richtigkeit ihres Stadtbuches bestreitet und ihnen mit
einem geistlichen Prozeß vor dem Offizial drohe.
1502. M a i 31. Papier. Kleines Siegel. Vg l . 54.

58. Hela bittet Herrn Antonius Bockelmann zu veranlassen, daß der Danziger
Rat „für uns arme Leute" an den Landvogt in Pommern schreibe unt>
ihn hindere, gegen die Helenser mit Gewalt vorzugehen.
1502. November 19. Papier. Siegel.

59. Hela teilt Banzig mit, daß Bartholomäus Ruthke und seine Frau Doro-
thea ein Erbe am Fischmarkt „bei den Mittelpforten" an den Danziger
Hermann Meythe übertragen habe.
1511. Januar 21. Papier. Siegel stark beschädigt.

60. Hela meldet Danzig, es habe nicht wagen können, den „Lopczysen" (?), die
mit großer Macht vor ihnen lägen, einen Knecht abzufangen, da sie ge-
droht hätten, sie dann mit Raub, Brand und Mord heimzusuchen.
(15)11. August 11. Papier. Siegel.

61. Hela bittet Danzig, dem Heinrich Byrbom das Bier, das er des Eises
wegen bei der Münde ans Land gebracht hätte, zurückzugeben. Das von
Danzig geholte Bier werde nicht in die Fremde verkauft, sondern sei für
die sieben Kruge bestimmt, die es auf Hela gebe. Jeder von ihnen brauche
jährlich 100 Faß Bier. Im letzten Winter sei in Bezug auf das Trinken
größere Not gewesen, als man sie in den letzten 40 Jahren gespürt hätte^,
1514. März 28. Papier.

62. Vogt und Rat von Hela melden Danzig, daß man in diesem Jahre wegen
der neuen Fischerei mit dem „Mersswine"'Fang nicht mehr als 34 Mark.,
aufbringen könne.
o. I . (etwa 1515 bis 1519). Papier. Kein Siegel.

63. Hela bittet Danzig, in einem Erbsireite für sie einzutreten. I u m Besten der
Kirche und der Stadtgebäude feien ihnen 2M M a r k vermocht worden von
dem Helaer Bürger Michel Fischer, was jetzt besiritten würde. Es wäre
aber für sie als arme Schiffer keine Kleinigkeit 200 M a r k zu erben und
deshalb bäten sie um Unterstützung.
1516. Januar 22. Papier. Siegel.
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64. Hela meldet Danzig, daß seine Leute bei der Bergung der gestrandeten
Güter angestrengt tätig gewesen wären, da sie keine Pferde hätten, und be-
sonders Wachs in Sicherheit gebracht hätten. Sie bitten um Übersendung
des Bergegeldes „nach des Landes Weise".

1517. Oclober 6. Papier. Siegel zerstört.

65. Nicolaus Moel (wohl ^ Nole), Vogt auf Heia, meldet, daß die Jacht
des Königs mit 12N Mann an Bord dort gewefen wäre, ein Faß Bier aus
Kersten Guldenmeisters Schiff genommen habe und nach Balga abgesegelt
fei. Es sei von einem Mitbürger und dem Priester Lorenz Byszat in Leba
gesehen worden, wie mit der Jacht Briefe angekommen wären, die nach
Lauenburg gebracht und unterwegs von zwei Kreuzherrn in Empfang ge-
nommen wären.

1519. (Ma i oder Juni.) Papier. Kleines Siegel.

66. Hela erklärt sich Danzig gegenüber bereit, seinen Auftrag betreffend N n
Schiffer Heinrich Utesch auszuführen, bittet dafür aber gegen alle Folgen^
die hieraus erwachsen könnten, geschützt zu werden.

1519. Juni 18. Papier. Kleines Siegel.

67. Mclas Nole, Bogt zu Hela, meldet den Vanziger Ratsherren Jörgen M a n t
und Mat t is Lange, daß heute drei Orlogfchiffe von Dänemark in die
Neede eingelaufen wären, die nach den Mitteilungen der Gesandten Zum
Hochmeister wollten.

1519. November 1. Papier. Siegel. (Hausmarke des Bogtes).

68. Nicolaus Nole, Bogt auf Hela, klagt dem Danziger Ratsherrn Jörgen
Manth, daß Matz Genyffen, der sich in Hela aufhalte, die Schiffe plün-
dere und am Mittwoch nach Aller Heiligen ein schwedisches Schiff ge-
kapert habe.

1519. November 3. Papier. Siegel (Hausmarke).

69. Hela versichert Danzig, daß weder Bier noch Meh l oder Dorsche von dort
an Fremde verkauft wären. Die Armut fei bei ihnen so groß, daß der
„tigendste mensch in seinem Hause nicht einen Dorsch hat zu essen weder
trocken noch gesalzen". Auf die Frage nach den Schiffen berichten sie, daß
zwei Schiffe lange hinter Nixhöft gelegen hätten,' doch kämen sie nicht
dorthin und wüßten nicht, was es für Schiffe wären.

1519. Dezember 19. Papier. Siegel.

7U. Aicolaus Nole, Bogt auf Hela, meldet Danzig, welche Maßnahmen er
getroffen habe, um Nachrichten von der See her zu erhallen. Iochim Bolt^
der sich dicht an die Feinde heranwagte, wäre in einen Kampf geraten;
sie sollten ihm einige große Schiffe zu Hilfe schicken.

1520. März 29. Papier. Siegel (Hausmarke).

71. Hela meldet Danzig, daß er die Boten von Danzig.zu Pferde nach Heister-
nest gebracht hätte. Die Helenser Schute, die von Staryn gekommen wäre.
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wisse von der Barke nichts) sie habe hinter Hela gelegen und sei vor
kurzem abgefahren.

(15)20. Juli 2. Papier. Siegel abgefallen.

75?. Hela meldet Danzig, daß es in Ausführung der erhaltenen Befehle den
Schiffern anfagen werde, sich so bald wie möglich nach der Weichsel zu
begeben.
(15)20. October 25. Papier. Kleines Siegel.

73. Die Gemeinde von Hela beklagt sich bei Banzig über den Rat von Hela,
der acht Bürger ohne jeden Grund aufgefordert hat, vor dem Danziger Rat
zu erscheinen.

1521. August 27. Papier. Kein Siegel.

74. Hela bittet Danzig, den Hans Nonnyncke wegen seines Ungehorsams streng
* zu bestrafen. Er habe verschiedentlich den Vogt Cleys Role und seine Frau

beschimpft und bedroht und ihm den Gehorsam verweigert. Schließlich
habe er sich seiner Gerichtsbarkeit nicht unterwerfen wollen und an den
Danziger Rat appelliert.

1521. September 22. Papier. Siegel. Vg l . 76.

75. Hela berichtet Danzig von den Streitigkeiten zwifchen Jacob Collarth und
Hans Rewe und wie hierdurch eine Spaltung in der ganzen Gemeinde
hervorgerufen werde. Die Sache wird an den Danziger Rat gewiesen.

1522. M a i 4. Papier. Siegel abgefallen.

76. Hela bittet Danzig, den Hans Nonnycke, der sich gegen den Vogt Nicolaus
Role ungebührlich benommen, seine Frau beschimpft und bedroht habe,
vor fein Gericht zu ziehen) da er sich geweigert habe, den Vogt als Richter
anzuerkennen.

1522. M a i 10. Papier. Siegel. Vg l . 74.

77. Johannes Hennecke, Vogt auf Hela, meldet Danzig, daß er auf Wunsch
der Danziger Kaufherren mit verfchiedenen Schiffern verhandelt habe, in
den Dienst der Stadt zu treten. Die meisten wollten nicht dienen) zwei
wären bereit, wenn sie Bürger von Hela werden würden.

1522. August 22. Papier. Siegel (Hausmarke des Vogts).

78. Vogt Hans Henke meldet dem Hauptmann über Hela, dem Danziger Rats»
mann Hennynk Czume, daß von zwei Jachten zwei vor Hela ankernde
Schiffe genommen wären) die Räuber hätten beabsichtigt, die erbeuteten
Güter für Bier und Brot auf Hela zu „beuten", aber er habe es ihnen
verboten.

1523. Juli 9. Papier. Kleines Siegel.

79. Danzig befiehlt dem Vogt Hans Henke und dem Rat von Hela, die dem
Helenfer Bürger Jacob Dickhmer auferlegte Strafe nicht eher zu vollziehen,
bis die Danziger Ratsmänner auf ihrer alljährlichen Iespektionsreife dort-



S. R i i h l e. Die Stadt Hela im Mittelaller. 171

hin gekommen wären. Der Verurteilte sei nicht gefragt und nicht ver-
hört worden.

1523. Dezember 23. Papier. Siegel Zerstört.

80. Hela beklagt sich in Danzig, daß der Offizial ihren Pfarrer, der vom
König und vom Bischof von Cujawien bestätigt war, den Herrn Bartholo-
mäus, verstoßen habe und den Priester Herrn Hintze, den man wegen
seiner vielen Vergehen beurlaubt habe, ihnen wieder aufdringen wolle.
(15)24. März 12. Papier. Siegel.

81. Hela meldet Danzig, welche Vereinbarung Zwischen dem Priester Bartho-
lomäus, der seit der Krankheit des Herrn Jacob Branlsch ihr Geistlicher
gewesen wäre, und dem Pfarrer Hintze, der sich in Danzig aufhielte,
getroffen wäre.
(15)24. Apr i l 25. Papier. Siegel.

82. Me Gemeinde von Hela dankt dem Danziger Rat, daß er bei ihnen Frie-
den gestiftet habe. Der Prediger Heintze müsfe jetzt von feinen Einnahmen
40 M a r k zum Besten der Kirche hergeben.

(15)24. Apr i l 29. Papier. Siegel.

83. Hela bittet Danzig, den Überbringer des Briefes, den Prediger Herrn
Heinrich, den es zum Capellan auf ein Jahr gewählt habe, zu bestätigen.
Herr Heinrich fei bereit, das Wort Christi wie in Banzig zu verkündigen
und habe sich verpflichtet, bei den Predigern in Danzig zu lernen.
(15)25. Februar 5. Papier. Siegel.

84. Richter, Rat und die Gemeinde von Hela, bitten Danzig, zu veranlassen,
daß die alte Ordnung wiederhergestellt werde, nach der die Danziger
Kaufleute felbst nach Hela kommen mußten, um den Rundfisch einzu-
kaufen. Die armen Leute in Hela hätten schwer darunter zu leiden, daß
sie ihre Waren nach Danzig zum Verkauf bringen müßten.

(15)25. M a i 11. Papier. Siegel.

85. Hela bittet um strenge Bestrafung des Hans Nonike und feiner Frau.
Sie hätten den Sonntag nicht heilig gehalten und den ganzen Rat von
Hela mit Spottnamen verhöhnt, ja sogar Spottverse, die auf einem bei-
gelegten Iettel sich finden, gegen sie verfaßt.

(15)25. I u l l 27. Papier. Siegel zerstört.

86. Hela bittet Danzig, sie nicht dazu zu zwingen, die Martha, „eine M a -
trone des Pfarrers", wieder aufzunehmen. Sie habe, nachdem sie die
Kaufmannschaft, die ihr verboten wäre, niedergelegt habe, die Leute durch
Wucher schwer geschädigt und sei deshalb aus dem Lande vertrieben
worden.
1525. September 25. Papier. Siegel.
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Anhang 5.
Helaer Bürgernamen

aus der Ie i l des Millelallers (^1326).
Soweit nicht anders angegeben, bezeichnen die Signaturen: Staatsarchiv

Danzig 300 U. 79 A. 1-^86. St.B.T. ^- Stadtbiblwthek Danzig.

1. Amelung, Vikarius in Hela 1431 St.B.D.Ms.652
2. Borchart, Hans, ehem. Vogt 1494 A 39
3. Biczarth, Hans 1500 A 52
4. Bolike, Johan 1414 A 3
5. Brand, Iakode 1594 A 39
6. Brandes, Jacob, Mcarius zu Alt-Hela 1483 St.B.D.Ms.652
7. Brincke, Ludwig von dem 1351 A 1
8. Bringkmann, Mart in 1500 A 52
9. Buhle, Wolter 1351 A 1

10. Busch, Pawel 1522 A 75
11. Byhzath, Lawrentz, Priester, Mitbürger in Hela 1519 A 65
12. Byrbom,Hynrich 1514 A 61
13. Cherun, Albrecht 1522 A 75
14. Crystobb, Hans 1500 A 52
15. Cziwingh, Gregor 1500 A 52
16. Mckhuer, Jacob 1523 A 79
17. Drewes, Hans 1500 A 52
18. Ebotzyge, Hanß 1531 A 1
19. Eichen, Hans v. 1500 A 52
20. Fischer, Katerine 1516 A 63
21. Fischer, Michael 1516 A 63
22. Frederich, Lorentz 1434 A 5
23. Fyscher, Peter 1521 A 74
24. Gloze, Mathes 1500 A 52
25. Godecke, Johannes, Pfarrer zu Hela 1483 St.B.D.Ms.652
26. Hagemeister, Tidecke 1351 A 1
27. Hencke, Hans 1470 St.B.D.Ms.652
28. Hencke, Hans, Vogt 1522 A 77
29. Heppener, Heinrich 1470 St.B.D.Ms.652
30. Indre, Kurt, Mitbürger 1519 A 65
31. Kuncze, Thomas 1522 A 75
32. Königsberg, Peter v. 1351 A 1
33. Kresseler, Hans 1522 A 7?
34. Krüdener, Jakob 1351 A 1
35. Lapeman, Helmich 1414 A 3
36. Lange, Hans, Advocatus i. Heyle) (Foltz, Van-

ziger Stadthaushalt. S. 49)
37. Lichlefret 1463 A 19
38. Loppener, Thaddeuß 1500 A 52
39. Lyst, Clauß 1351 A 1
40. Maße, Hans 1501 A 56
41. Mafsoro, Hans 1457 St.B.D.Ms.652
42. Medene, Hans v. der 1351 A 1
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43. Melcher Peter
44. Molde, Jacob
45. Myrolo, Mclas
46. Nonnede, Hans
47. Nyemann, Iohan
48. Nygemann, Hans
49. Oste, Clawes v. der
50. Peter, Vyne
51. Reger, Brosian
52. Rene, Thomas v., Helaer Schiffer
53. Aickwiß, Hans
54. Robatczke
55. Aole, Nicolaus, Vogt zu Hela
56. Rüdeler, Hans
57. Rüdege, Hans v.
58. Ruthke, Bartholomäus
59. Schake, Peter
60. Scheue, Arnth
61. Schreder, Alex
62. Seehagken, Peter
63. Steffens, Priester in Hela
64. Stollebegge, Elawes
65. Stricke, Peter
66. Slripteroy, Tydemann
67. Ulinth, Hans
68. Veuen, Bereul v. der
69. Verdryn, Hans
70. Wimer, Hans
71. Witte, Johannes
72. Woyke, Schipper
73. Iarnecke, Arnt
74. Iegtenhagen

1522
1351
1438
1521
1414
1494
1414
1500
1525
1424
1493
1417
1519
1522
1351
1502
1522
1525
1522
1501
1471
1414
1417
1351
1500
1414
1522
1511
1351
1463
1458
1454

A75
A I

A 74
A 3

A 3
A 52
A 85
H. R.
A 54
St.B.D.Ms.652
A 67
A 75
A I
A 59
A 73
A 85
A 75
A 54
A 22
A 3
St.B.D.Ms.652
A I
A 52
A 3
A 75
A 60
A I
A 19
A 15
A 12
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Einleitung.
Der Name A l e x a n d e r s v o n S u c h t e n ist dem größten Teil der

heutigen Menschheit unbekannt. Wenige Historiker der Medizin, wenige For»
scher in der Geschichte der Chemie und Alchemie kennen seinen Namen, kein
biographisches Lexikon bringt seine Lebensgeschichte. And doch ist dieser Arzt
seiner Ie i t hoch berühmt gewesen als treuer Anhänger des T h e o p h r a s t
v o n H o h e n h e i m , der sich P a r a ce ls u s nannte, als Forscher auf den
Pfaden des Meisters, der besonders in dem Streit um die Heilwirkungen des
A n t i m o n durch seine Bücher eine hervorragende Stellung einnahm, so daß
diese immer wieder ein ganzes Jahrhundert lang nachgedruckt wurden.

Bei meinen Studien über die Geschichte der chemischen Arzneien lockte
mich diese Persönlichkeit, von der ich durch seinen Freund T o x i t e s ^ so
mancherlei Interessantes erfuhr. Noch mehr wurde mein Interesse geweckt als
ich durch eine Veröffentlichung von Carl M o l i t o r ^ ) aus dem Jahre 1882
erfuhr, daß diefer Alexander von Suchten gar mannigfache Schicksale erlebt
halte, die ihn vom Osten nach dem Westen trieben. Gleichzeitig erkannte ich,
aus der ausführlichen Bibliographie S u d h o f f s ' ) im Ientralblatt für Biblio»
thekswefen die Bedeutung dieses Arztes für die Einführung des Antimons in
den Arzeneifchatz. Ich setzte mich deshalb mit dem Staatsarchiv der Freien
Stadt Danzig und dem Preußischen Staatsarchiv zu Königsberg in Verbindung
und erhielt von ihnen eine Fülle von neuem auf Alexander von Suchten bezüg-
lichem Mater ial , welches das Lebensbild Suchtens wesentlich zu klären imstande
war. Niesen beiden Archiven bin ich deshalb zu ganz besonderem Danke ver-
pflichtet. Wie nunmehr auf Grund diefer neuen Forfchungen sich das Lebens-
bild Alexanders von Suchten gestaltet tMt, möchte ich in Folgendem berichten.

Abstammung und Jugend.
Die Familie v o n S u c h t e n stammt sicher vom R h e i n e her. Nach

T o x i t e s (I. c) ist etwa um das Jahr 1470 „ni t lang darvor, ehe der Teutsch
Mar ien orden ausz dem land verjagt ist worden, der Edel und vest Herr Hein-
rich von Suchten von dem Nheinstrom, da seine eltern nit weit von Cöln ge-
sessen, in Preußen mit seinem Ohem Muncken Beken gezogen. Der meinung,
das sie theütsche Herrn werden unnd den orden annemen wölten. Demnach

1) Die Lebensbeschreibung befindet sich in dem Büchlein „ I H ß l unuz 6e gecretiz
^ n t i m o n i i " Straßburg 1570 S. 11, welches von T o x i t e s herausgegeben ist. Siehe
S. 209.

2) M o l i t o r , C a r l . „Alexander von Suchten, ein Arzt und Dichter aus der
I e i t des Herzogs Albrecht." Altpreußische Monatsschrift B d . 19 (1882) S. 480 ff.
Mo l i to r hat nur einen k l e i n e n Tei l des großen Handschriftenmaterials benutzt!

») S u d h o f f , K a r l „E in Beitrag zur Bibliographie der Paracelsisten im
16. Jahrhundert." Centralblatt für Bibliothekswesen B d . 10. Leipzig 1893 S. 391.

12»
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aber der orden verjagt, seind sie beyde im land blieben, und hat sich gemelter
Herr Heinrich von Suchten verheurat, von welchem Toctor Alexander samvt
allen anderen ron Suchten, so jetzt in Preussen wonen, iren ursprung und her-
kommen haben." Meser Angabe des Toxites stehen andere Manuskripte der
Danziger Stadtbibliothek, die Genealogien der Suchten enthalten, entgegen.
Nach diesen ist H e i n r i c h v o n S u c h t e n schon 1398 in B a n z i g
genannt. Er trägt als Beiname im ersten Manuskript „der geburt vom Rein",
im zweiten „der geburt von gutten leuten am Rein", im dritten „burtig am
Rein". Im Bürgerbuch der Rechtsstaat ist er als „Hinrik van Zuchtelen" ein-
getragen und schließlich findet man seinen Namen in einer weiteren Genealogie
mit dem Beisatz: „am Rein niederwerts zur rechten, ist von guten leuten ge-
boren". Meser Heinrich von Suchten hat nach dieser Chronik mit dem G r e g o r
Ze i ch („Ieitz") „anno 1410 in den Krieg, dorinne U l r i c h v o n I u n g i n -
g e n der hohemeisler erschlagen, einen geharnischten mann ausgefertigt". Er
soll „drei hausfrawen gehabt haben, darunder die letzte gewesfen ist, G r e t k e ,
Herrn Cordt L e t z k o w e n burgermeisters tochter^)". Heinrich von Suchten ge-
hört also zu jenen Rheinländern, die im Laufe des 14. Jahrhunderts nach Dan-
zig einwanderten um sich in der ausstrebenden Stadt an der Weichselmündung
neue Wohnstätten zu gründen. Keyse r^ ) hat in seiner hübschen Veröffent-
lichung 52 Neubürger namhaft gemacht, die aus 28 verschiedenen Orten am
Rhein von Bingen abwärts bis zur niederländischen Grenze stammten. Unter
ihnen tri t t die Stadt K ö l n besonders in den Vordergrund. Unsere Bemühun-
gen durch Nachfragen in den Archiven zu Köln, Düsseldorf, Süchteln etwas
Näheres über eine Familie v o n S u c h t e n , die unweit Köln gewohnt haben
foll, zu finden, sind leider vergeblich gewesen. Me in erster Gedanke war, daß
„ S uchte n" mit der Stadt Süchteln zusammenhinge, finden wir doch in der Ge-
schichte der Stadt Süchteln") einen R a z o von Süchteln in einer Urkunde von
1123 und umgekehrt um 1491 in den Vanziger Bürgerbüchern einen G o s w i n
v a n I u c h t e l e n und 1419 einen „Hans van Juchten". Aber die genaue
Bestimmung der Genealogien, daß unser Suchten „am Rhein niederwärts zur
Rechten" und „nit weit von Cöln" herstammen soll, spricht gegen diese An-
nähme. Dagegen ist es sicher, daß die Familie van der Becke aus K ö l n
stammt. Ihr Ahn in Danzig M i n h o l d v a n d e r B e c k e lieh sich 1362
in Danzig nieder. W i r können deshalb wohl ungezwungen annehmen, daß auch
die den van der Beckes verwandten Suchten aus der gleichen Gegend stammen.
Beide Familien kamen zu höchstem Ansehen. Schon Heinrichs von Suchten
Sohn erster Ehe B a r t h o l o m ä u s wurde 1447 Ratmann von Danzig, eine
Tochter Elßke heiratete den G r e g o r Z e i h . Des Bartholomäus Sohn
H e i n r i c h ist der in dem obenerwähnten Buch des Alexander von Suchten

4) Nach Mitteilungen des Staatsarchivs der Freien Stadt Danzig. Vgl. auch
G o t t h i l f Löschin „Die Bürgermeister, Aathsherren und Schoppen des Dan-
zigerFreistaates und die PatriZierfamilien, denen sie angehörten". Danzig 1868, S. 13.

2) K e y s e r , Er ich. Nheinländer im mittelalterlichen Danzig. Ostdeutsche Mo-
natshefte 6 (1925) S. 238.

«) D e i l m a n n , Z. Geschichte der Stadt Süchteln. Süchteln 1916. S. 20.
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Genannte. Er wurde Bürgermeister von Danzig und starb 15N1. Er halte vier
Söhne. Der bedeutendste ist C h r i s t o p h, einer der ersten Humanisten Dan-
zigs, Domherr zu Frauenburg und Reval, Pfarrer zu St. Johann in Danzig,
lange Zeit in schöngeistigem Verkehr mit den hervorragendsten Humanisten in
Rom, seit 1516 im Ermland zu Frauenburg als Prä'vositus tätig. Der zweite
Sohn H e i n r i c h wurde bekannt durch einen großes Ärgernis erregenden
Prozeß mit einem gleichfalls einem hochangesehenen Geschlecht angehörenden
Bürger Danzigs, dem Moritz F e r b e r , dessen Familie ausKalkar am Nieder-
rhein stammt. Es handelt sich um die Werbung um die Hand der reichen A n n a
P i l m a n n , der Tochter des Kaufherrn M a t t h i s P i l m a n n . Da
Moritz Ferber mit seiner Werbung zu Gunsten Suchtens abgewiesen wurde,
appellierte er bis nach Rom, ohne Erfolg. Es ist durchaus wahrscheinlich, daß
dieser Moritz Ferber, der später ein bedeutender Bischof von Ermland wurde,
die Stellung unseres Alexander von Suchten dortselbst im Andenken an diese
Niederlage bereits ungünstig beeinflußt hat. Der 3. Sohn des Bürgermeisters
Heinrich ist G e o r g , der sich im Jahre 1511 mit E u p h e m i a , der Tochter
des L o r e n z Schu l t ze in Dirschau, vermählte, die allgemein „rosa von
Dirschau" genannt wurde. Er wurde in den Danziger Aufruhrtagen 1525
Schöffe und 1527 abgefetzt. Er ist d e r V a t e r A l e x a n d e r s v o n Such-
t e n. Außer Alexander entsprossen dieser Ehe noch zwei Söhne, einmal B a r -
t h e l, der kinderlos um 1564 starb, zum andern G e o r g , der mit Elisabeth
v o n E g l i n g e n verheiratet war und 1565 starb. Der 4. Sohn des Bürger-
meisters Heinrich ist dann C o r d t I von Suchten, der ebenfalls in der Revo-
lution 1525 Bürgermeister von Danzig wurde und 1538 starb. Der Sohn diefes
C o r d t von Suchten, ist der Schöffe und Ratsherr C o r d t I I von Suchten,
der mit B a r b a r a aus dem berühmten Geschlechte F e l d s t e d t e verheiratet
war. Er hat sich durch großartige milde Stiftungen in Danzig besondes hervor-
getan. Ein anderer Sohn Cordts, H e i n r i c h war ein ausgezeichneter Aelter-
mann des Stahlhofes zu London von —1558. Näheres über die Familie
berichtet uns der beigefügte S t a m m b a u m (f. Anlage).

Fürwahr, unfer Alexander von Suchten konnte stolz auf diefe Familie
sein! Wann er geboren ist, steht nicht fest, doch können wir wohl annehmen, daß
er um 1520 das Licht der Welt erblickte. Seine Ausbildung genoß er in
E l b i n g , in dem 1535 von W i l h e l m G n a v h e u s gegründeten Gym-
nastum, welches gerade von den Bürgersöhnen Danzigs besonders besucht
wurde. Dieser G n a p h e u s ^ j , der von K a r l V . aus seiner Vaterstadt,
dem Haag, wo er schon als Rektor wirkte, vertrieben wurde, gelangte nach
langer Wanderung bis nach C l b i n g , wo er zehn Jahre weilte und 1541 nach
K ö n i g s b e r g übersiedelte, da er seines Glaubens wegen verfolgt wurde.
Sein Mitarbeiter war C h r i s t o p h ' H e i l aus Wiesbaden, der zugleich Arzt
war und im Griechischen unterrichtete. I n einem Loblied auf Elbing, welches
von Gnapheus gedichtet in einem Festspiel vorkam, das „Der Triumph der
Beredsamkeit" benannt war, heißt es:

?) Vgl. R e u s c h , A l b e r t . Wilhelm Gnapheus, der erste Rektor des Elbingec
Gymnasiums. I I . Programm des Elbinger Gymnasiums 1877. S. 1—38.
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„Schweigen will ich davon, daß über das Ganze G n a p h e u s ,
Euer getreuster Klient waltet als Gymnasiarch,
Daß C h r i s t o p h o r u s Z e y l , der Medicus, welcher die beiden
Sprachen von Grund aus kennt, Lehrer des Griechischen iM)."
Bas Gymnasium war hochberühmt. Der stolze Direktor gab im Oktober

1540 eine S a m m l u n g von Ged ich ten seiner Schüler her<
auŝ ) (es geschah dies zum ersten Ma l in Preußen). Im ganzen beteiligten sich
sich an dieser Sammlung 16 Schüler, zum größten Teil aus dem Osten Deutsch-
lands. Suchten steuerte zwei Gedichte bei auf der 13. und 16. Seite der
geistlichen Gedichte und zwar behandelt er die Texte vom Abendmahl, Luc. 14,
Vers 16—28 und vom Splitter im Auge des andern, Luc. 6, Vers 36—42. Der
Anfang dieses zweiten Poems beginnt:

viti)8 Lcateant variiZ tua pectoi'a, cumque
8oräibu8 in koeäi8 8emi8epu!ta cubent:
älium äamnNZ, Kuiu8 quiä ci'iminÄ tent28
Oemere, äum puru8 tu viäeare tidi?

tuum proprium corpu8 curare memento,
tuo cra88um pectore terZe lutum.

Oeinäe venito quo krati'i8 tu crimina to!Ia8,
kuic,

Der Domherr von Frauenburg.
W i r gelangen jetzt zu einem Kapi te l im Leben A l e x a n d e r s , welches

bisher überhaupt noch nicht bekannt war . A l e x a n d e r v o n S u c h t e n ist Dom-
Herr am Kapi te l zu Frauenburg gewesen. Er verdankt diese Stel le seinem Oheim,
dem B r u d e r seiner M u t t e r : A l e x a n d e r S c u l t e t i , wie dieser seinen ge-
wohnlichen Nam en S c h u l t z e ins Lateinische übersetzte. Dieser A l e x a n d e r
S c u l t e t i , dessen hauptsächlichste Lebensdaten ich in der Anmerkung " j gebe.

koetura. 3i lva t^armmum 8ive
, tumultuarie con^ezta . . . . autore O u i l i e l : O n a p r i s n

i , ^,LlbiMN8i8 8cliol2e moäeratore primario . . . . deäani ex otiicina
«koäi . ^.nnu 1541. 3n Königsberg Umvirf i tätMbliothek: Pb N Qu Bei-

band 35. Gnapheus widmet dieses Werk A u r i f a b e i , der damals Rektor an der
Marienschule zu Vanzig war.

«) A l e x a n d e r S c u l t e t i , Sohn des L o r o n z S c h u l t z e in Dirschau, war
zuerst niederer Geistlicher im Gebiet der Brestauer Diözese, dann war er Dank seiner
hervorragenden Fähigkeiten schon als Jüngling an der Curie zu Rom amtlich be-
schäftigt. Der apostolische Stuhl verlieh ihm 1519 ein Canonicat in Ermland. I u
gleicher Zeit wurde er zum Priester geweiht. Wenig später wurde er Landprobst in
Mehlsack. 1520 kam er zunächst nach Elbing, 1521—1524 weilte er in Livland. 1525
ist er in Frauenburg. Seit 1528 finden wir ihn in dauernden Streitigkeiten mit ein-
zelnen Ordensbrüdern. So machte er dem D a n t i s c u s , dann auch andern B r i i -
dern wegen des Canonicats Schwierigkeiten. 1529 verschaffte er sich als Officialis
Curiae Nomanae das päpstliche Privilegium, daß er unmittelbar dem apostolischen
Stuhl unterstand und sich nicht der Rechtsprechung seines Bischofs zu unterwerfen
habe. I m gleichen Jahre wurde er Domkantor. Er unterstützte den K o p e r n i c u s
bei der Anfertigung einer Karte, verfaßte 1530 einen leider verlorenen ausführlichen

rerum prutrienicarum praezertim ^armien8ium". 3m gleichen Jahre zog
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W eine problematische Gestalt, von anscheinend bestechendem Wesen und
großer Klugheit, der aber durch seinen Kampf gegen den Bischof, vor allem
aber durch die Feindschaft, die der spätere Bischof von Ermland H o s i u s
gegen ihn trug, nicht nur aus seinem Kanonikat entfernt und seiner Güter
beraubt, ein armseliges Leben in Rom führte, sondern auch seine beiden Neffen,
nnsern Alexander und seinen Bruder Georg mit ins Verderben riß.

Alexander wurde (nach der liebenswürdigen Mi t te i lung des Herrn Regens
E. B r a c h v o g e l in Braunsberg) am 14. Dezember 1538 Canonicus zu Frauen-
bürg. Diese Stelle hatte der Collegiatstiftspropst Pau l S n o p e c in Guttstadt
aufgegeben. Bei der Besitznahme dieser Pfründe ließ sichAlexander v o n
S u c h t e n durch M a t t h ä u s G r a f vertreten"). Sein Bischof war
der in Humanistenkreisen hochangesehene J o h a n n e s D a n t i s c u s
alias F l a c h s b i n d e r , auch J o h a n n e s v o n H ö f e n genannt, eben»
falls ein Danziger K ind") . Diesem Bischof lag vor allem daran, daß seine
Domherren geistig bedeutende, akademisch gebildete Männer würden. Er
schrieb deshalb in einem Dekret vom 29. M ä r z 1540 vor, daß niemand in
Frauenburg Residenz halten dürfte, ehe er nicht drei Jahre hindurch ohne
Unterbrechung vorher eins der wissenschaftlichen Fächer studiert hätte. Diese

er sich die Feindschaft des späteren Bischofs H o s i u s zu, dem er ebenfalls das Recht
bestritt, ein Canonicat zu erlangen. 3m Jahre 1540 wurde er von D a n t i s c u s auf
das Zeugnis von acht Ermländer Domherren beim König Sigismund I. von Polen der
Häresie angeklagt. 3n seinem Besitz befand sich ein zu Zürich gedrucktes Buch des
Veformators H e i n r i c h B u l l i n g e r mit Notizen Alexanders. Alexander flüchtete
nach R o m , wo er zunächst freigesprochen, dann aber von 1541—44 ins Gefängnis
geworfen wurde. 1346 verfaßte er eine umfangreiche Chronographie über die ganze
Weltgeschichte bis 1546, die er dem Cardinal A l e x a n d e r F a r n e s e widmete und
schwor seine „Ketzereien" ab. Der Cardinal begünstigte ihn sehr, so daß Alexander
mit Glück Schritte tat, um sein konfisziertes Besitztum in Ermland und sein Cano-
nicat wiederzuerhalten. Auch die Königin B o n a von Polen trat für ihn ein. 1551
gelang es Alexander sogar vom päpstlichen Stuhl den Kirchenbann gegen alle Dom-
Herren von Frauenburg durchzusetzen, weil sie seine Einkünfte ihm vorenthalten hät-
ten. Kurze Zeit nachher verfaßte er eine ausführliche Genealogie des Polenkönigs,
1554 eine solche des Herzogs A l b r e c h t v o n P r e u ß e n , der ihm sehr gewogen
war. Er erhielt freies Geleit nach Ermland, nutzte es aber nicht aus, trotzdem der
Bischof T i e d e m a n n G i e f e von Ermland ihm günstig gesinnt war. Nach dem
Tode des Cardinals F a r n e s e wurde er wieder bestraft, dann aufs Neue von den
folgenden Päpsten freigesprochen. 1564 scheint er gestorben zu sein. Er war ver-
heiratet. Sein Sohn J u l i u s erschien 1557 in Danzig. Seine Neffen A l e x a n d e r
und G e o r g v o n S u c h t e n muhten ihn Jahrzehnte lang unterhalten und haben
sicher auch viel Geld für die Prozesse ausgegeben. Sie verarmten deshalb selbst. —
Näheres bei E i c h h o r n : Der Ermlänoische Bischof und Cardinal Stanislaus Hosius.
Ma inz 1854 Bd. 1. S. 41 u. S. 55 ff. — S t a n i s l a i H o f i i Epistolae T. I I .
1551—1558. Ed. H i p l e r - Iakrzewski. Cracoviae 1886 an vielen Stellen. Befonders
S. 414 Anm. — S. a. S o m m e r f e l d t , G u s t a v . Die Brüder Alexander und
Georg von Suchten in ihren Beziehungen zum Herzog Albrecht I. von Preußen und
M m Domkapitel zu Frauenburg. Oberland. Geschbl. Bd . 3, S. 557—566. Prowe,
Leopold. Nicolaus Copvernicus. Bd . I. T. I I . Ber l in 1883 S. 346—3O2.

" ) Acta Capituli 1533—1608 im Archiv des Domcapitels. Vg l . aber Epistolae
Stanislai Hosii . . . . Tomus 1. Cracoviae 1879/47. Siehe den Brief des Hosius
an Dantiscus vom 5. I I . 1539, nach dem G e o r g von Suchten das Canonicat des
S n o p e c in Besitz genomen habe.

" ) Aber D a n t i s c u s siehe: W e t z e r k W e i t e s Kirchenlexikon. 2. Auf l .
3. Bd . 1884. Sp. ^l396. S. a. den Aufsatz von T h e o d o r H i r s c h in der „Allge-
meinen Deutschen Biographie".
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Verfügung ist die Erweiterung einer Bestimmung des Bischofs von T h u n -
g e n aus dem 15. Jahrhundert^). So wird denn auch unser Alexander von
Suchten, nachdem er von seinem Canonicat Besitz ergriffen und etwa 30 Tage
in Frauenburg Residenz gehalten hat, durch den Bischof den Consens erhalten
haben, für das dreijährige Studium von Frauenburg fern zu bleiben. Nach
der Lebensbeschreibung durch T o x i t e s (s. o.) hat Alexander zunächst in
L o e w e n „vier Ia r lang in Galeni medicina compliert und ist von dannen in
Italiam gezogen, und alda seine studia vollendet". Vorher soll er, auch nach der
gleichen Quelle, „ in linguis Philosophia sich für andere geübt haben". Loewen
galt damals als die katholischste aller Universitäten und wurde deshalb auch
besonders von den der Wissenschaft beflissenen Domherren aus Frauenburg
aufgesucht. Eine der ersten Persönlichkeiten dort war der Freund des V a n -
t i s c u s G e m m a F r i s i u s , welcher über das Medizinstudium in Loewen
sich in einem Briefe vom 7. Apr i l 1543 folgendermaßen ausläßt: „Ooctoi-eK
tanäeni meäici al iqui kic plure8 8unt quam aezroti et kuerunt plu8 quarri
auclitoreZ. 8eä in äies quoyue nomen claritaäque zckolae meäicae I^o-
vanii 8L86 aä 8iäei'a rol l i t ; acce88it enim nupe
vanien8em in8tituta nova meäicinae lectio praeter
quoque anatomem celedral'e, iä quoä Kactenu8 plane neßlectum kuit
maßno auäitorum äetrimento." Außerdem gibt diefer Brief ein vorzügliches
Bi ld über das Leben und die Kosten des Aufenthaltes eines Medizinstudieren-
den in Loewen"). Ob unser Alexander im Anschluß an dieses Studium noch
die Universitäten Italiens besucht hat, erscheint mir zweifelhaft. Wahrscheinlicher
ist es, daß Alexander, der uns später selbst erzählt (S. 193), daß er 15 Jahre
zwischen der Dichtkunst und der Heilkunst geschwankt habe, zunächst sich mehr
den schönen Künsten zuneigte. Jedenfalls wird Alexander im nächsten Jahr-
zehnt, wenn überhaupt sein Stand genannt wird, nur als P 0 e t a , als D i c h -
l e r bezeichnet. Den Wechsel brachte erst der Aufenthalt bei O t t h e i n r i c h ,
über den wir noch ausführlich sprechen werden (S. 191 f.). Hier erst hat er sich
eingehend mit der Heilkunst des P a r a c e l s u s beschäftigt. I m Anschluß an
diese Ausbildung müssen wir ihn uns dann als paracelsischen Arzt am Hofe
öes Königs von Polen denken. Von hier ist er dann sicher nach Italien ge-
zogen (S. 194).

Kehren wir nun wieder an den Anfang der 40 er Jahre nach Frauenburg
zurück! Hier hatten sich finstere Wolken des Unheils über A l e x a n d e r
v o n S»u chten zusammengezogen. I m Jahre 1540 war Alexander S c u l t e t i
der Haeresie angeklagt und durch den Befehl des Königs Sigismund l . von
Polen nach einem kurzen Gerichtsverfahren aller feiner Güter und feines

12) Siehe Z i p l e r , F r a n Z . „Libliotkeca V^armienzis oder Literakurgeschichte
des Bistums Ermland." Bd . 1. Braunsberg u. Leipzig 1872. S. 98, Anm. 29. Bezug!,
der Verfügung von T h ü n g e n s s. a. H i p l e r , Fr . „spicile^ium ^opernicanum"
Braunsberg, 1873 S. 261 (51).

" ) Vg l . H i p l e r , Franz. „Beiträge zur Geschichte der Renaissance und des
Humanismus aus dem Briefwechesel des Johannes Dantiscus. „Ieitschr. f. d. Gesch.
u. Altertums«. Ermlands (1887) S. 567. Vg l . auch T r i c o t - R o y e i , ^oup ä' oeuii 8ur
1' ancienne kaculte de I^auvain. Revue 6e8 czue8tion8 8clentiiiHUL8 vom Juli 1927.
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Canonicats beraubt worden. Er war mit seiner Frau nach Rom geflüchtet, wo
er zunächst verurteilt wurde. (Siehe Anm. 9.) Wie natürlich ist unser Alexander
von Suchten für seinen Oheim in Frauenburg eingetreten und hat sich dadurch
den Haß der andern Domherrn, vor allem auch des Bischofs D a n t i s c u s zu^
gezogen. Die Verfolgungen setzten nun 1541 ein und hatten zum Zweck
A l e x a n d e r v o n S u c h t e n nicht nur von seinem Canonicat zu ent-
fernen, sondern ihm auch sein gesamtes Hab und Gut zu nehmen. Schon 1543,
am 1. Juni, hören wir, dah der Stiftsprobst S n o p e c dem Domkapitel die
Urkunde über die päpstliche Wiederverleihung seines ehemaligen, jetzt von
A l e x a n d e r v o n S u c h t e n bekleideten Canonicats vorlegt. Das Urteil
war also schon gesprochen. I n der Folgezeit hat A l e x a n d e r anscheinend an
den päpstlichen Stuhl appelliert. Die Geschichte der Apellation und seines M i ß -
erfolges bringt der nachfolgende noch nicht veröffentlichte Brief. Kurz sei nur
bemerkt, dah am 17. März 1545 der Neffe des Dantiscus C a f p a r H a -
n o w das Canonicat A l e x a n d e r s v o n S u c h t e n erhielt. Gleichzeitig
ist wahrscheinlich das gesamte Gut S u c h t e n s durch König Sigismund Kon»
fisziert und C a s p a r H a n o w zugesprochen worden. Die ganzen Vorgänge
finden ihre lebendigste Beleuchtung in nachfolgendem Briefe, den nun
A l e x a n d e r v o n S u c h t e n i n feiner Not an den Herzog A l b r e c h t
v o n P r e u ß e n am 15. Apr i l 1545 von Brandenburg in Ostpreußen aus,
richtet. 36) gebe ihn hier im Wortlaut wieder:

„(Quanta me mole8tia et injuria, illu8tl'i88ime ?l'incep8 I o a n n e 8
et (üa8pal 'U8 H a n n a u , illiu8 8orori8 ki1iu3>

kkecei'inr, 8i <üei8ituäini I'uae Iiteri8 cxplicare
velim, neque <üel8ituäini T'uae jucunäum e88et auäire et mim' peräMicile
3cribere. <)uorum, et8i tanta in me 8emper kuit immanita3, ut in

cte8 et äie3 incumbel'ent, ut 8i
moäo p083ent, re8, 8tatumque meum

tamen, quoaä 1ezibu8 koc kacere conati 8unt, ezo iiiorum
äivino auxilio in dune U8gue äieni re8titi. Î sunc, quia ninil 1eZidu8 8e
prokicere viäent, ciuoniam aä vim et potentiain 8e converterunt, ut icl̂
quoä jure non po88unt, injuria ooli8e<^u5ntul', ezo neque viribu8
opibu8 cum valentiore pußnare p088um. ?i'0ptel'ea ne in p0te8tÄtem
corum meorum veniam, in tuteiam et patrocinium mi8ei'il:0i'äiamciue
warn, i11u8tri88ime princep8, conluZere roZoi'. I^olo mirum (^ei3ituäini
I'uae viäeatui', czuae rnea naec 3it juvenili8 auäaeia, ut "suae Oel8ituäini
Ki8ce pueri lid. mei8 riuzi3 interpeiiare, tantumque denekioium ad eo
petere au8im. ^ateor me in kac re valäe impruäentem et temerarium
e88c, 8eä cum mini äe tua in (Üei3ituäinem "luam 8upp1ice3 clementia et
mi3el-icoräia multi multa czuotiäie praeüicarelit, et cum nemo a1iu8 8it
in tota P l -U88 ia , 8ud cuiu3 imperio tutu8 e88e po85em, in 8pem
etiam veni lüei8ituäinem "l'uam noc midi 3Upp1icitei' petenti mi3errimi8
mei8 in rebu3 non äene^aturam. Itaque 3UM8i animum, et meam inno-
centiam 80lituäinemque et Lpi3copi Varmien8i8 in me cruäeiitatem
atque injuriam I'uae <Iei8ituäini exponere non äuditavi,
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8 8it, ob8ervo lü. 7., ut coßno^ere velit, eZo rem omnem ab initio
^uemaämoäum IL8ta 8it, (ü. I '. quam brevi88ime exponam.

^.nte aliquot anno8 I o a n n e 8 Lpi8copu8 ^armien8i8 cum lDano-
nico quoäam X^armien8i, qui mini nece88ituäini e8t coniunctu8") contro-
ver8iam nabuit et quiäem aänuc nabet, eunäem lüanonicum apuä
k^oloniae kal8o acerrime accu3avit. Hie, pv3teaquam 3e ab
copi in patria non 8ati3 tutum köre arbitrabatup, 1̂  o m a m L8t
et cau8ain 8uam p o n t i k i c i Nax. c08N08cenäam terminanäainque
remi3it. Lßo, quoä Kuiu8 e38em nece83al'iu8 et e i u 3 ä e m e c c i e -
8 i a e ( D a n o n i c u 3, ab illiu8 in3o1entia tutU8 e88e non potui, quin in
me quoque impetum kaceret. — l^uaproptei' ut meliu8 et kaci1iu8 me
P033e88ic>ne (Üan0nicatU8 Varmien8l8 äetul'bai'et atque äejiceret, 5ub-
ornavit d a 8 p a i ' i u m I i a n n au^'), qui me K o m a e in juäicio accu-
3aret. l>lon äubitavit, quoä Lpi8copu8 e88et, quoä apuä liebem poloniae
autkoritate multum ßpatia po88et plurimum, quin iä, quoä veliet, e88et
con8ecuturu8. Itaque äum <üa8pai'iu8 Ülannau parte8 avunculi 8ui Komae
Htrenue a^it, ne8cio quibu8 ka!Iarii8 a pontikice Nax. Iitel'a8 impetrat
(bracnium 3ecu1are appeliant), in quibu3 erat 8criptum, ut ( Ü a 8 p a r 0
Î l a n n a u in p088e88ionem OanonioatU8 ceäeam nuique omne8
tU3) qui aä me ex ni8 boni8 pervenerunt, 8umptu8^ue 8ine uiia
Hatione quamque primum re8tituerem. l)uoä cum procurator meu8,
czui Komae cum ( ! a 8 p a r o l i a n n a u juäicio contenäit, eozno-
vi33et, äocuit juäice8, l'em alitel' e88e atque <Üa8pai 'U8 l t a n n a u
o3tenäi38et, 8imi!itei'que Kuiu8 literao a pontikice Nax. äatae 8int,
quivi8 3i qui8que <üa8pa i 'U8 t i a n n a u B^armiae kacere moli-
i'ique a8sre83U8 e38et i i i i obviaret atque re8i8tel'et. Interea äum kaec
Roma geruntui' I o a n n e 8 Lpi8copu8 Vai'mien8i8 a nepote 8uo
< ^ a 8 p a l ' o ? I a n n a u certioi' kit, procuratorem meum a I^ontikice
Nax. litera8 kabele, quae brackium 8uum 8ecu1are ita impeäiant, ut
Fiuilam vim ampliu8 liabere viäeantui'. ^.ttenäe per De08 immoi'ta1e8,
illu8tri88ime ?i'inc:ep8, novum ßenu8 krauäi8, quam inique, quo äolo me
^pi8copU8 opprimere co^itavit. I^03tea quam koc izitup i l l i terminatum e8t,
maZni8 itinei'ibu8 1eZato8 l ^ i ' Ä e o v i a m mittit, ubi a
«pi8to1arum maßi3tl'i8, (a Keße ip80 non auäeo äicere, qm, cum
anni38imu8 e5t, non 8v1et quamque inäucta cau3a conciemnare) nuic
lite^ae äantur, quibu8 rex k^oloniae Sanonici8 Vai-mien8ibu8 manclat, ut

i«) Gemeint ist Alexander Sculteti, s. o.
i2) Caspar Hanow ist bereits seit Januar 1541 in Rom um darauf zu

sehen, daß die Ächtung Alexanders Sculteti vollzogen wird. Näheres in den Hosius-
Briefen. Er blieb damals anscheinend bis 1546 in Rom und verfocht gleichzeitig seine
^Angelegenheit gegen den Sachverwalter Alexander von Suchten. Dieser Feind Alexan-
ders, der auf den nächsten Seiten dauernd erwähnt wird, ist in Krakau erzogen. Er
wurde später 1548 Administrator in Allenstein. Gegen den späteren Bischof Hos ius
trat er 1561 in scharfe Opposition und lehnte sich 1595 gegen ihn auf, so daß er sogar
1566 exkommuniziert wurde, dann aber Neue zeigte und sich unterwarf. 1567—1571
ermländischer Generawikar. Er starb am 6. Mai 1571. Eine bedeutende Persönlichkeit,
Huch als Dichter genannt.
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nulla3 1itera3 ex Italia veniente3 p r o me 8cripta3 vei le^ant, vel
Iecti8 optemperent; 8i quae autem c o n t r a me 8criptae kuerint, quic-
quiä kae continuerint, noc ut exequatoi'. Î aec omnia liomae i^noravit
procuratoi' meu8 et litei-a3 aä (Üanonicatum ^armien8em l'ontikici8 Nax.
mittit, ne <^a8par'U8 I^ lannau in P088e88ionem aämittant. ()ua8
1itera3 i l l i ^ejecerunt et lezere noluerunt. Î une Lpi3copU8 ^arlnien3i8,
eonki8U3 1iteri8 k'ontikica1idu8, qua8 nuliam vim kabere äixi, (Üanon i -
c a t u m m i n i e i ' i p u i t 8ibi<^ue a me 8ati8kiel'i p08tu1at et omne3
kructU8 8umptU8que, quaeäam in nac cau8a kacti 3int̂  reäenäi pl)8tu1at.

Illu8tri88ime ^^0293 , rem omnem, quemaämoäum ßL3ta e3t.
äudito, quin <̂ . 11'. inteiiigat, quantam mini injuriam I 0 a n n e 8

Mal-mien3i8 kecerit quantamque üeincep3 kacere cozitet.
3idi 0MNL8 kruc:tU8 0MNL8 8umptU8 l'eääi quo jure? V i 8cili-

oet, in nua maznam 8pem kabet et potentiam.
Vereol", I11u8tl'i38ime k'l-incep8, ut nonmoäo riäicu1u8 et <Ü. I'. mo-

1e3tU5 viäear, 8i <Ü. " l . cau8am nanc quam conkiäo lÜ. I'. jam totam cozno-
vi38e p1uribu8 vei'bi8 clariorem reääere conoi'. Venim etiam <ü. I'.
aequalitati clementiae mi8eric0i'äiaque äikkiäere. ()uaploptel', i11u8tri5-
sime k'rincep8, c^uoniam (ü. "5. innocentiam meam coßnitam per8riec:tam-
que eam e88e arbitror', pro 8uo in omne3 k'ru38ian03 nomine8 paterno
amore atque benevoientia venementer (Ü. I'. rozo, ut me, M i in patro-
cinium kiäem mi8erjcol'äiamque tuam conkußi, äikkicillimi8 mei8 tem»
poi'ibu8 O. I'. ne äe8el-at, 8eä mini kiäem publicam in L. <H. äicione aä
annum vel, äonee controvel'8ia, quam nabeo in I 0 a n n e ^pi8copo Mar,
mien8i et O ^ p a r o l t a n n a u Komae tl'an3aßatui', conceäat, ne
I 0 a n n i 3 Lpi8copi ^armien8i8 immanita8 tua in äicione mini noceat,
neve mini nv8 kructU8, quo8 petit, 3umptU8que i l l i reääere neee88e 8it.
^.equum e8t <D. I'. non 3olum eorum, qui in (Ü. 1". imperio 8unt, 8eä etiam
omnium (Ünri8tianorum (ü. I'. 3upplicantium tuenäorum et con8el'van-
<1orum curam Zerere. Ita Ocu8, aM tantum in (̂ . I'. prae8iäii, tantum
Lloriae contulit, äe 8umma tua dementia et mi8eric:0räia maßi8 maßi8-
que I'. <H. in 6ie8 et amadit et tuebitur. Oe meo erZa 0. I'. 3tuäio akkine
et amore noc velim 0. I'. expectat, quae ab ßravi38imo prineipique 8eu
Hmanti83imo atque 8tuäio3i88im0 expectancla 8unt. Deum ĉ uae80, ut
<ü. "l". a.uam äucti88ime incolumen remque tuam publieam klol'enti83i'
mam L88e velit. Oati8 V cal. 8extil ^nno 1545

Deäiti88.
a 8ucnten"j."

Ter Herzog gab Alexander daraufhin freies Geleit, aber er konnte nicht
hindern, dah J o h a n n e s D a n t i s c u s nicht nur feine sämtlichen Güter in
Ermland an Caspar Hanow überwies, sondern auch dazu überging seinen Dan-
Ziger Besitz, der recht beträchtlich gewesen sein muß, an Caspar Hanau zu vergeben.

'«) Preuß. Staatsarchiv K ö n i g s b e r g . Adelsalrchiv Suchten S. 8v—10v.



188 W. H a b e r l i n g . Alexander v. Suchten, ein Danziger Arzt und Dichter.

Um diesen Schritt zu verhindern, übergab Alexander in einer Verhandlung vor
dem Bürgermeister und den Ratsmannen des Stadtteils Löbenicht von Königsberg
am 28. August 1545") sein gesamtes Gut an seinen Bruder B a r t h e l , weil
dieser, nach dem Tode seines Vaters, viel Geld ihm vorgestreckt und zugesandt
habe, das er außer Landes verzehrt, auf das Studium gewandt und das Seine
verstudieret habe, so daß er von seinem Bruder Barthel soviel empfangen habe,
als sein Erbteil von elterlicher und großelterlicher Seite her betrüge. Dafür
übergibt er ihm all feine Erbfälle Güter und Anteile und alle Gerechtigkeiten
in Danzig und Dirfchau und allerorten, als da sind: seine fahrende Habe,
liegende Gründe, Silber, Geschmeide, güldene Ringe und Kleinodien, Linnen
und Wolle und sonst aller Hausrat, die ihm aus all diesen Erbteilen zustanden.
Barthel könnte sie nach eigenem Gefallen, zu seinem Ruhen verbrauchen"').
M i t dieser Urkunde erschien zunächst dem Ansturm gegen Alexanders Güter
die Spitze abgebrochen! Alexander ist dann zuerst in K ö n i g s b e r g für
längere Zeit geblieben. Bevor ich aber auf diefen Aufenthalt näher eingehe,
fei hier betont, daß es durch diese Cefsion der Vanziger und Dirschauer Güter an
B a r t h e l v o n S u c h t e n unserem Alexander gelang, diese wenigstens der
Familie zu erhalten. Iwa r forderte einige Jahre fpäter C a f p a r H a n o w
von der Stadt Danzig, daß ihm die Güter Alexanders ausgehändigt würden.
Er stützte sich dabei auf einen Befehl des Königs Sigismund August von Polen,
welcher der Stadt Danzig den Auftrag gegeben hatte, alle Güter des Alexan-
der von Suchten an Cafpar Hanow auszuhändigen. Auf diefen Befehl hin
hatte die Stadt Danzig die Güter A l e x a n d e r s in Pfand genommen. Bar-
thel von Suchten erhob aber hiergegen Einspruch, weil diese Güter durch die
Cesston A l e x a n d e r s in seinen Besitz übergegangen seien. Unter dem
14. Apr i l 1550 befiehlt der König erneut"^), die gepfändeten Güter A l e x a n -
d e r s fofort an C a f p a r H a n o w auszuhändigen. Barthel interpelliert
direkt beim Könige. Der König entscheidet unter dem 26. Dezember 1550"),
daß der Einspruch Barthels berücksichtigt werden müsse. Er macht aber darauf
aufmerksam, daß Caspar Hanow die Erlaubnis erhalten hätte den Prozeß gegen
A l e x a n d e r zu R o m „ratione expen8arum quarunäarum" zu führen.
Alexander wird hier „ p o e t a" genannt. Von Rom aus hat Cafpar Hanow
zwei Erkenntnisse erlangt, welche Alexander verurteilen. Rachdem Barthel
nunmehr erneut feinen Rechtsstandpunkt dargelegt hat, anscheinend aber nicht
bis zum König durchgedrungen ist, befiehlt dieser unter dem 13. Apr i l 1551"),
daß Barthel innerhalb sechs Tagen nachweisen müßte, daß die Cesston Alexan-
ders rechtlich einwandfrei fei, andernfalls Cafpar Hanow in den Besitz der
Güter Alexanders gelange. Es folgt nun eine neue Appellation Barthels beim
Könige, welcher am 24. März 15522") die Prozeßakten an den Rat der Stadt
Danzig zurückfchickt, weil das Gericht der Stadt Danzig noch nicht entschieden

" ) a) Preuß. Staatsarchiv Königsberg. Adelsarchiv v Suchten S. 63 und 141,
B. 20 920 sowie Staasarchiv Danzig: b) 3M A. 82, Nr. 336 v. 14. 4. 1550.

«) Staatsarchiv Danzig, 300 Ü. 82, Nr. 337 v. 26. 12. 1550.
«) Staatsarchiv Danzig, 300 U. 82, Nr 338 v. 13. 4. 1551.
2") Staatsarchiv Danzig, 300 U. 5 B., Nr. 375 v. 24. 3. 1552.
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habe. Me Entscheidung datiert vom Reichstag zu Pelrikau, auf dem Barthel
jeine Sache durch einen Procurator verteidigt hatte. Me endgültige Entscheidung
ist nicht bekannt. W i r besitzen aber die Aufstellung der Ankosten, die Barthel in
öem ganzen Prozeß gegen Caspar Hanow gehabt hat (sie betragen über 126
Gulden) und schließen daraus wohl mit Recht, daß Barthel seine Position sieg-
reich verteidigt hat^j. Die Ermländifchen Güter Alexanders waren und blieben
freilich in der Hand Caspar Hanows.

In Königsberg.
W i r können uns denken, mit welchem Gefühl der Erleichterung und Be-

freiung Alexander mit dem sicheren Geleit des Herzogs Albrecht in K ö n i g s -
b e r g im Frühjahr 1545 eintraf. Er wurde anscheinend auch freund-
schastlich aufgenommen und genoß die Zuneigung des Rektors der am
17. August 1544 gegründeten Universität Königsberg G e o r g i u s S a b i -
nus^ ' ) . M o l i t o r berichtet, daß ihm 1546 ein Stipendium feitens
Herzogs Albrecht bewilligt sei'-'). Es ist durchaus möglich, daß Alexander an
der Universität seinen medizinischen Studien nachgegangen ist. Im Jahre 1547
erschien dann sein erstes und einziges größeres dichterisches Werk „ V a n ä a -
1 u 8" (Abb. 1) genannt, welches er dem Grafen Andreas v o n G o r k wid-
mete (Litverz. N r . 1). I n diefem Merke, welches zu Königsberg bei I o h a n -
nes M e i n r e i c h erschien, nimmt den größten Raum ein Epos von der
sagenhaften polnifchen Königin W a n d a ein (509 Distichen). Diese Königin
hatte das Gelübde der Keuschheit abgelegt und wies deshalb einen Freier, den
deutfchen Fürsten Ruediger zurück. Dieser überzog darauf Polen mit Krieg,
jedoch waren die Polen unter Mandas Führung siegreich. Mand<a aber, um
ihrem Lande weitere Kriege zu erfparen und ihr Gelübde zu wahren, stürzte
sich in die Meichsel, deren Stromgottheit sie fortan wurde, so daß der Fluh von
ihr den Namen „Vandalus" führt. Diefem Epos folgt in dem Büchlein Alexan-
öers die „Npistola I^ucretiae aä ^ u r i a l u m " (115 Distichen). I n einer Elegie
von 36 Distichen, welche an Sabinus gerichtet ist, beklagt er den am 18. Januar
1547 erfolgten Tod des berühmten italienischen Dichters und Cardinals P i e -
t r o B e m b o , dem Sabinus besonders nahegestanden hatte. Dieses Merkchen
enthielt außerdem ein Lied des Sabinus auf Alexander von Suchten, welches
folgenden Mort laut hat:

ut invictis äomuit , qui viribu8 oi'bein
^.lexanäer Nart iZ aä arma kuit:

21) Staatsarchiv DanZig 300 U. 141 B . vom 10. 6. 1552.
22) über das wechselvolle Loben des G e o r g i u s S a b i n u s berichtet beson-

ders ausführlich M a x T o p p e n , M e Gründung der Universität Königsberg und
das Leben ihres ersten Rektors Georg Sabinus. Königsberg 1844. S. a. A l lg . Dtsche.
Biographie.

2») Vie Nachricht soll bei A r n o l d t , Geschichte der Königsberger Universität
M finden sein. Ich habe vergeblich nach ihr gesucht.
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8ic et iäem qui nomen nade8, 8 u c k t e n e
Ni t ta p ie r i i natU8 aä arma ckori.

()ui3 äeu8 implevit juvenilia pectoi'a? ()ui8 te
^x tu l i t aetatem 8piritu8 ante tuam?

I^Iauä minu8 oblectat me Zl^t ia cNl-miuiz Kuiu3
I'e quoä amore klaßran8 ^ m p k a canente äeäit,

()uam quoä ^b^äeno I^eanäro 8e8tia8
8iäoni8 aut ^k r^Z io mi8it NIi8a äuci.

^onia ludere perße
au3tuni te nomini8 excitet omen:

Omina nominidu3 nam ĉ ui3 ine83e ne^et:
Inter non0rat03 csU08 1'eut0ni8 ora poeta8

lactat, ^.poiiineo carmine victoi' eri8."

Dieses Buch, „das Erstlingswerk seiner Jugend", weihte Alexander mit
einem besondern ausführlichen Gedicht dem Herzog Albrecht, dem er nicht
genug Dank zu sagen weiß für seine Errettung aus der Not, in die ihn die Ver-
folgungen des ermlä'ndifchen Bischofes gebracht hatten. Besonders bezeichnend
sind folgende Verse, die von Molitor verdeutscht sind^j:

„Nicht habe ich solang mir vergönnt war die heimische Erde,
Müßigen Wandel gepflegt und auch nicht tatlofe Ruh'.

Wenn auch getroffen mein Herz durch gewaltige Schläge des Schicksals
Droht zu erliegen der Wucht also gar schweren Geschicks,

Konnte ich doch, indessen ich sang dies ärmliche Liedchen,
M i t der Sicherheit freu'n, Herzog, in Deinem Gebiet?

Denn daß ein grimmiger Feind nicht nehme als Beute mein Leben,
Bürget mir Dein Gebot in Deiner Aeiche Gebiet.

Und so schuld ich Dir Dank, daß ich lebe gesichert von jenem.
Der mein Schicksal bedroht mit erdichteter Schuld."

Die Königsberger Universitätsbibliothek besitz drei Exemplare dieses Wer-
Kes von Suchten^): Eins ist gewidmet: „O. kelici Kegi pol^pnemo amico s^
kamilial-i 8uo" (Abb. 1j. — Dieser Polyphemus ist der aus Gent stammende
ehemalige Karthäuser Mönch F e l i x K ö n i g , dem E r a s m u s den Namen
Polyphemus angehängt hatte. Er ist der Begründer der Königsberger Unwersi-
tätsbibliothek, der er von 1534—1549 vorstand, in welchem Jahre er mit vielen
andern zu Königsberg an der Pest starb^).

Suchten ist einige Jahre in Königsberg geblieben. Dann aber machte er
sich auf den Weg nach Deutschland, und wir finden feine Spur wieder bei dem
Pfalzgrafen O t t h e i n r i c h in Weinheim im Jahre 1549.

2«) Molitor, a. a. O. S. 482 und 483. Vas ganze Gedicht zählt 28 Distichen.
2») In Königsberg, Universitätsbibliothek: Pb 5 in einem Sammelband von

18 Gedichten an letzter Stelle. S. auch S. 214.
2«) Näheres bei E r n s t K u h n e r t: Geschichte der Staats- und Universitäts-

Bibliothek zu Königsberg. Leipzig (Karl W. Hiersemann) 1926, S. 19—21.
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Der Schüler des Paracelsus.
Für Suchten war es ein besonderer Glückszufall, daß er in dem Pfalz-

grafen O t t h e i n r i c h einen Herrn fand, der ihn durch das Amt, welches
er ihm auftrug, mit den Schriften des großen Arztes bekannt machte,
dem er nun fein Leben lang anhing, des P a r a c e l s u s . T o x i t e s berichtet
darüber in feiner fchon mehrfach erwähnten Lebensbeschreibung von Alexan»
der: „Als er aber neben andern gelerten medicis, fo noch im leben feindt, in
G a l e n i medicina vil mengel befunden, hat er auch T h e o p h r a s t i doctri-
nam mit fleis ersorfchet, unnd alles was darzu gehörig bey dem ourchleuchtig-
sten hochgebornen Fürsten und Herrn Oth Heinrichen Pfaltzgraven bey Rhein,
unnd Curfürsten etc. hochloblichster und seliger gedechtnus neben Doctor Wil»
Helmen R a s c a l o n ^ ) (zu welcher zeit von hochgedachtem Curfürsten ich
auch dienstgeld gehabt^), mit großer mühe und arbeit vierthalb jar lang in
das werck gericht, unnd erfahren, und dan von dem seinen in Preußen und
polen mit ein geriege summa gelts gehen lassen, bis er zu dem rechten grundt
kommen. Darumb was hie in disem tractatu begriffen, kumpt alles ausz er-
farenheyt und gutem wiffen." Im weiteren Verlauf spricht er dann von der
richtigen Separation des Mercurius, Sal und Sulvhur, welche er sowohl wie
der „hochgelert Herr C r i s t o p h o r u s P y t h o p ä e u s , so des Z u n g e n
H e r z o g e n aus P r e u ß e n Pä'dagogus gewesen" von Alexander gelernt
und mit ihrer Händen gemacht hätten. Dieser P y t h o p ä e u s war später
Arzt in Annaberg, ein begeisterter Verteidiger des Paracelsus. Lehrer des
Herzogs Albrecht Friedrich von Preußen, der 155s geboren ist, kann er hoch-
stens zu Anfang der fechziger Jahre gewefen sein^j. — I n welcher Stellung
war nun unfer Alexander bei Ottheinrich? Darüber hat uns neuerdings
S c h o t t e n l o h e r wertvolle Aufschlüsse gegeben, indem er aus dem Ge-
Heimen Hausarchiv in München eine Bestallung Alexander von Suchtens
durch O t t h e i n r i c h aus dem Jahre 1549 veröffentlicht hat. Es handelt
sich um den Akt 2645, wo unter Nr . 40 zu lefen ist:

„Alexandern vonn Suechtenn Bestallung von Hertzog Ottheinrich.

Nemlich soll er jeder Ie i t , was I r F. gnaden ime zuarbeiten, zumachen
und auszzurichten bevelchen werden, gewertig, auch warzu I r f. gnaden ine
brauchen, gehorsam, willig und getreu zu sein. And was er allso bey I r fürst-

2y llber den Arzt W i l h e l m N a s c a l o n siehe Näheres bei v. W e e ch,
Iur Geschichte des Kurfürsten Ottheinrich „ I . f. Gefch. d. Oberrheins, Bd. 25 (1873),
S. 236 u. a. O. S. a. S c h o t t e n l o h e r , Pfalzgraf Ottheinrich und das Buch,
Münster i. W (Aschendorf) 1927, S. 182.

2«) Vergl. C. Schmid t, Michael Schütz gen. Toxites. Straßburg (C. F .Schmidt)
1883, S. 55, wonach Toxites 1553 eine Pension von Ottheinrich bezogen hat. Er schreibt
aber am 7. Mai 1557 an J o h a n n e s S t u r m (S. 73): auf diesen Fürsten könne
man sich nicht verlassen, seit zwei Jahren habe er ihm seine Pension^ufgesagt. Jeden-
falls hat Toxites hier als Schüler des Alexanders seine alchimistischen Experimente
begonnen, die er dann viele Jahre hindurch fortgesetzt hat „mit großen Unkosten,
mancherlei Nöthen und wenig Erfolg,, (I. c. S. 81).

2») llber P i t h o p e u s siehe Joch er III, Sp. 1602—1603) s. a. S u d h o f f ,
Ein Beitrag zur Bibliographie der Paracelsisten usw. Ientralbl. f. Bibliothekswesen
10 (1893) S. 404.
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lichen gnaden sehen oder für sich selbs erfaren würdt, dasselb niemandt eröff-
nen, sondern solches 3r f. Gnaden auch was er seinem Verstandt nach waisz,
anzuzaigen und nichts zu verhalten, schuldig sein.

Er soll auch aus 3r f. Gnaden Kunstbüechern noch anndern, darmit er umb»
gehn und unnder Handen haben würdt, für ine oder anndere, ohne 3r f. Gna-
üen Vorwissen nichts ausschreiben noch verzaichnen, vil l weniger dasselb ann-
dere sehen noch auszaichen lassen, und sich inn llem dem treulich und der-
maßen halten, wie aim getreuen Diener woll annsteet, welchs er auch I r f.
Gnaden also zu volziehen angelobt.

Zur Besoldung Iars 30 f l . , 2 klaider und die Lifferung wie anndern seins
gleichen.

Actum Weinheim am Sonntag Reminiscere Anno 1549«")."

Durch diese Bestallung wird uns klar, daß Alexander die alchemistischen
Bücher, die der Fürst mit Hilfe seines getreuen Buchdruckers H a n s K i -
l i a n " ) gesammelt hatte, zu bewachen beauftragt war. Hier hat Suchten sich
in diese Bücher vertieft und hat besonders wohl die Schriften des Paracelfus
studiert, die in ihnen enthaltenen Experimente und Rezepte durchprobiert und
ist fo ein begeisterter Schüler des großen Arztes geworden.

Arzt beim König Sigismund August von Polen.
Reise nach Italien.

Gustav S o m m e r f e l d (1. c. S. 558) behauptet, daß der Vermögens-
Verfall, der die Familie von Suchten damals traf, weil sie durch ihren Oheim
A l e x a n d e r S c u l t e t i und dessen Spekulationen in Armut und Not ge»
raten waren, Alexander von Suchten veranlaßt hätte, ganz in den Dienst
des Königs Sigismund August von Polen überzugehen. Diese Angabe dürfte
nicht richtig fein. I w a r wissen wir aus einem Briefe des Bruders des Alexan-
der, G e o r g von Suchten, am 3. Oktober 1554^), haß Alexander damals in
Polen sich aufhielt und die Genealogie, die Alexander Gculteti für Herzog
Albrecht versaßt hatte, durch den Dekan der Kirche zu Krakau S t a n i s -
l a u s v o n B o r c k erhalten follte, um sie weiter an den Herzog Albrecht zu
übermitteln. Aber wir kennen nunmehr auch einen Brief des Herzogs Albrecht
an den König Sigismund August vom 26. März 1563-^), aus dem einwandfrei
hervorgeht, daß Alexander „vor einigen Jahren" vom König von Polen unter
feine Leibärzte unter der Bedingung aufgenommen sei, daß er ihn an der
Krankheit, an der damals der König litt, e i n Jahr zu W i l n a behandele.

3") Sch o t t e n l o h e r , K a r l . Pfalzgraf Olthemrich und Alexander von Such-
ten. I . f. Gesch. d. Oberrheins, 41 (1928), S. 602—604.

" ) S c h o t t e n l o h e r , K a r l . Pfalzgraf Ottheinrich und das Buch 1. c.
S. 64. S. a.

22) Staatsarch. Z. Königsberg. Adelsarchiv v. Suchten.
3«) Staatsarch. z. Königsberg. (A. I . Schr. II Fch. 4 Nr. 168. K. 1942.)



U. ^

D -

« u?. k H r c «.-«i -ri ^
?. c ̂ , c^z'rrt.l.^sio

>^««<) « V Xl.Vll.

8
l

Abb. 1.
Die erste Dichtung Alexanders

„Vandalus" 1547.
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Abb. 3.
Suchtens zweites Merk

„Clavis Alchemiae" 1604.
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Abb. 4.
Die Hamburger Ausgabe

der Werke Suchtens 1621.
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'Alexander wurde damals Hoffnung gemacht, daß er seine Erbgüter, die er
wegen der Aechtung seines Oheims Alexander Sculteti gegen alles Recht und
Billigkeit verloren hatte, vom König wiedererhalten solle. Als das Jahr aber
vorbei war, und er vom König seine Güter erbat, auch durch die Beschwerden
und Schwierigkeiten des Hofdienstes arg belästigt war, wäre er, nach dem
Briefe, abgewiesen worden und Zwar im Oktober des darauf folgenden Jahres
und hätte, an dem Erfolg seiner Bemühungen verzweifelnd, ohne daß ihm das
versprochene Gehalt ausgezahlt sei, sich vom Hofe entfernt. W i r wissen nun
nicht, in welchem Jahre unser Alexander am Hofe des Polenkönigs sich auf-
hielt. Es ist aber bekannt, daß der König Sigismund August sich Anfang 1557
nach dem Reichstag von Warschau nach Wilna begab"), das er als Stand-
quartier bei dem damals ausbrechenden Kampf des Deutschordens gegen den
Erzbischof von Riga, dem der König zu Hilfe zog, erwählt hatte. Vielleicht war
Alexander in diesem Jahre am königlichen Hofe zu Wilna.

llber die Gefühle, welche Alexander am Hofe des Königs von Polen in
Wi lna beseelten, gibt uns eine Elegie Aufschluß, welche er zwar erst 1570 in
semer ersten Schrift über das Antimon veröffentlicht (S. 216), die aber sicher
in der Mi t te der fünfziger Jahre verfaßt wurde. Diese Elegie ist betitelt:
, „ V i r i c1ari83imi ^.lexanäri a Zuckten Pki1o80pliiae A Neäicinae v e l ' a e
Ooctori8: aä ^.poli inem in (üatarrko pe3tilentia1i. LIeßia quarta. ()uiä
8it n i k i i ? " W i r erfahren aus dieser Elegie die hochinteressante, oben schon
erwähnte Tatsache, daß Alexander 3 Lustren, d. h. 15 Jahre geschwankt hat,
ob er sich den schönen Künsten, d. h. der Dichtkunst, besonders hingeben solle,
oder der Medizin. J e t z t ist er zur Heilkunst entschlossen! Vol l tiefgründigen
Wissens der Geheimnisse Aegyptens und des Steins der Weisen fühlt er sich
am polnischen Hofe tiefunglücklich, besonders da er anscheinend in heftigen
Kämpfen mit den Galenistischen Ärzten seine Position dauernd verteidigen
muß. Er selbst will keine Götter in Zukunft verehren als allein den M e r -
Ku r . Der weitere Inhalt dieser Elegie, welcher den Werk der paracelsischen
Heilkunst betont, ist nicht von besonderem Interesse. Er schließt mit dem leb-
haften Wunsch, daß ihm bald vergönnt sein werde.

„Vivei 'e, cra8Hue rniki äicere, V i 1 n a v a l e ! "
Der interessante Anfang der Elegie aber lautet in Abersetzung: „O Phoe-

bus! War das der Lohn für fo viel M ü h ' und Arbeit, daß ich nunmehr sorgen-
voll mitten in Sarmatien leben muß! Was nützt mir nun die Erforschung der
ägypkffchen Geheimnisse, was die Entdeckung des Steins. Hier ist sicher Bar-
barenland, wie es stets war: alles mildert die Zeit, aber hier konnte sie kein
Recht finden! Täufche ich mich, daß diese Erde jenen Künsten abhold ist? Ist
es nicht recht, daß unter uns die Gepen wohnen? Fürchten die Priester des
erymanthischen Bären (das Sternbild des großen Bären) dw Kälte? und die
Musen die Schwerter? L e b w o h l b a r b a r i s c h e s L a n d ! Dank Dir
Phoebus, Du führst den drei Lustren (15 Jahre) schwankenden endlich auch zu

Eichhorn: Cardinal Hosius 1. c. S. 274.
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den Wässern der Heilkunst! Du wolltest, wie Vu noch heute willst, daß ich
eines so großen Geschenkes wert sei: das ist der höchste Wunsch meiner Sehn»
sucht! Es ist schon etwas den König schauen zu dürfen, die obersten Feldherren,
aber ich mag nicht auf Sarmatischem Boden verweilen! Hier herrscht der Neid,
der Begleiter der Tugend und Beiner Kunst o Phoebus! Ihn hegt diese Schar
der Griechlein (Anhänger Galens) gegen mich Jetzt wurde mir durch
Merkur die Gabe geschenkt die Krankheit zu Heilen und diesen gütigen Gott
stets als Helfer zu haben. So werde ich in meinen Liedern und meiner Schrift
außer Merkurius keine Götter besingen! Nur schenkt, o Götter, wenn es recht
ist, mir als Eurem getreuen Arzte die Gabe über die ärztliche Religion zu
schreiben!"

Aus dem oben erwähnten interessanten Briefe des Herzogs Albrecht an
König Sigismund August geht aber weiter hervor, daß sich Alexander von
Wilna nach Italien begeben hat. W i r wissen nicht zu welchem Iwecke und wie
lange er er sich dort aufgehalten hat. Sicher aber hat er sich dort in der Heil-
Kunst und zwar in der paracelstschen Heilkunst weiter vervollkommnet. Wahrschein-
lich hat er erst hier in einer der berühmten Universitäten Italiens den medizinischen
Doktorgrad erworben. Wahrscheinlich wollte er dadurch den Galenischen Aerz-
ten, die ihn, solange er den Toktortitel nicht führte, nicht als Arzt gelten
lassen wollten, ebenbürtig werden, wenn er auch später sich recht abfällig über
die käufliche Erwerbung des Doktortitels in Italien ausspricht. (S. S. 202.)»
Erst nach seiner Rückkehr aber hören wir nunmehr die ärztlichen Fähigkeiten
Alexanders preisen und zwar ist es wieder Herzog Albrecht von Preußen, in
dem zitierten Briefe, der Suchtens „er-uäitio et in moi-bis curanäig äexteri-
tas" dem Könige preist. Seine Kunst werde gerade von den besten gelobt. Wo-
aber Alexander sich so bewährt hat, wissen wir leider nicht!

Arzt Herzog Albrechts von Preußen.
Als Alexander als anerkannter und berühmter Arzt im März 1563 wieder

in Königsberg eintraf, da hat er zuerst den Herzog Albrecht gebeten, ihm bei
der Wiedererlangung seiner Güter behilflich zu fein und hat gehofft, fein Ziel
diesmal dadurch zu erreichen, daß er wieder in die Dienste des Königs von
Polen träte. I n dem schon mehrfach erwähnten Briefe des Herzogs an den
König Sigismund August von Polen vom 25. März 1563 empfiehlt der Herzog
dem König eindringlichst Alexander als Leibarzt anzunehmen, diesem seine
Erbgüter wieder zurückzugeben, und, wenn er ihn nicht am Hofe haben wolle,
ihm wenigstens ein Gnadengehalt auszusetzen, das ihm ruhig zu leben gestatte
und dem König ermögliche, den Arzt zu jeder Ie i t im Falle einer Krankheit
zu sich zu holen. Die Antwort des Königs vom 21. Oktober 1363 ist rein dila-
torisch: der König könnte zur Zeit sich mit dieser Angelegenheit noch nicht be>
schuftigen^). I n einem weiteren Schreiben, datiert Warschau, den 27. Dezem-

»°) Königsberg. Staatsarchiv. A. I . Schr. 2. Fch. 4. Nr. 169 K. 1943. Der Brief
datiert aus Wilna.
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ber 1563, lehnt der König wegen Äberbeschäftigung gleichfalls ein Eingehen auf
die Angelegenheit ab. Er glaubt nicht, daß er je Alexanders Hilfe in Anspruch
genommen habe, will von einem Gnadengehalt nichts wissen und alles andere
näher überlegen, wenn er von den öffentlichen Geschäften sich einmal frei»
gemacht habe^).

I n der Zwischenzeit aber hatten sich am preußischen Hofe zu Königsberg
die Verhältnisse so gestaltet, daß ein tüchtiger Arzt dringend notwendig
wurde. H e r z o g A l b r e c h t damals 73 Zähre alt, war im Jahre 1562
im Sommer an einem kleinen Geschwür am linken Unterschenkel erkrankt.
Das Geschwür wurde durch einen von Straßburg gekommenen medizinischen
Marktschreier behandelt und wesentlich verschlimmert. Der Herzog litt viel
Schmerzen und mußte mehrfach annähernd ein Vierteljahr krank darnieder-
liegen. Dazu plagte ihn das Podagra^). Als dann im Jahre 1563 der Herzog
E r i c h v o n B r a u n f c h w e i g mit einem Heere sich der Weichsel näherte,
um in Preußen einzufallen, mußte der Herzog völlig überrafcht, ihm
eiligst entgegenziehen und setzte sich durch die mit unglaublicher Schnellig-
keit vollführten Märfche und die vielen Entbehrungen den größten An-
strengungen aus, fo daß er einen Schlaganfall und durch diefen eine
Lähmung der linken Seite davontrug. Gerade damals nun, — der Schlag-
anfall traf ihn am 22. September im Lager von Marienwerder, — befand sich

»«) Königsberg. Staatsarchiv. A. I . Schr. 2. Fch. 4. Nr. 170. K. 1944.
»?) Vergl. Acta Borussica Ecclesiasiica Civilia Literatia oder sorgfällige

Sammlung allerhand zur Geschichte des Landes Preußen gehöriger Nachrichten / Uhr-
Kunden, Schriften und Dokumenten. 5. Stück. Königsberg u. Leipzig 1730. (Universi-
täts-Bibl. Königsberg: Ob 533, 1.) Die Schilderuna entstammt dem Krankheitsjournal
von Herzog Albrechts Leibarzt Matthias Stojus (1526^1583). Stojus hat dieses
Journal am 20. 3. 1569 verfaßt. Die wörtliche Schilderung der damaligen Erkrankung
(1. c. S. 682) lautet folgendermaßen:

/mnu 3aluti8 reztitutae 1562, cum eczuo velieretur aeztivo tempore, u!cu8-
culum in 8mi8tro crure ex attritiane 8ubortum 68t, Moä (2nirurz;olum importuna
tractatione, U8ucjue aerium ^ cau8ticorum yuorunäam ita iuit exacerbatuin, ut
pel82nari proprer intemperiem k, eiiluxum kumorum 6iu iwn potuerit. <̂ um tarto
iortuna, M28N0 N08tl0 malo, circumiolclNLU8 czuiäam Neäicu8 as^rta Iiuc advolanz
^i-^entorato, nL8cia Quorum commenäatione lllu8tri88imo Princip! innotuit, soquo
rem äoäuxit, ut ulcu8, yuoä curanäum ei committedatur, loco incommoäi88imo
circa maleolum interiorem apertum 8ervari oportuerit propter eitluxioneg vebemen-
tiu8 ilruente8 eoque 6ecumbente8. Ninc continuo propemoäum akilictÄ iuit vale-
tuäo. Î am <̂, äoloribu8 ä̂  pruritibu8 ita 8ubinäe vexadatur, ut lectn 3.IiciU0tie3 iere
ciuaälantl8 mini 8p2tio 2tii8,eretur, maxime, yuanäo 6olole8 pnäa^rici 8Upervsnie-
bant, M08 antea ĉ uiciem, 8eci lÄNore8, brevioreg, ^, mitioie8 perpe88U8 erat.

(̂ um L r i c u 8 Dux Lrun8vicen8i8, aiimi8 Principi8 no8tri, anno 63 aä Vi8tu-
lam cum exercitu 2cce8it, ut k'ru88imn invaäeret, tum praeter omnem expectatio-
nem (niliil enim korum pl2686N8erat, neque 1iteri8 amicorum aämonitu8 erat cle
li08tium irruptione, ita i68tinanter expeäitionem 8U8cipere coacw8 68t, ut relicta
vsnatione, cui multum äiver82 in r63>0w8 parte vacadat, massni8 itineribu8 incre-
äibili celeritate contecti8, tum in urbem aävowret, tum coactci, äe zua äitione
oxercitu 3M0. ec^uitum peäitumczue numero maximo, intra octiclrmm ad Vi8tulam
aääucsret, & tran8itu Ko8tem prokiberet, ita ut parum tempori8 yuieti äaretur.
Nac perturbatione 3enex, tum Iaboribu8, «̂  otic)8i8 auibu8(wm tractatibu8, czui in
iäem tempu8 inciäedant, iracw8, in kemiple^iän ö< paral^8in acciäit, yua
8uperiole8 part68 8ini8tri Iat6ri8 re8olutae 8unt. 3eä H>6i beneiicio ita l68titutu8
tuit, ut exi^ua 82,It6M in 8ermone, ex minu8 articulata pronunciätione äiiticulw»
obzervaretur, reliczua inteLritati l68tituelentur.

13*
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Alexander von Suchten in Königsberg. Er wohnte im Kaufe des ebenfalls dem
Paracelfus anhängenden Leibarztes J a c o b M o n t a n u s , der, 1529 zu
Kreuznach geboren, ein besonderer Günstling des Herzogs war. Der Herzog
hatte M o n t a n u s auf feine eigenen Kosten 1553 in Italien drei Jahre lang
Medizin studieren lassen, er wurde Doktor in Bologna, bei seiner Rückkehr
nach Königsberg Leibarzt, ja der Herzog ließ ihm auf seine Kosten eine Officin
einrichten in der natürlich die paracelsischen Mi t te l zubereitet wurden. Er
starb 1600°«).

An unfern Alexander wandte sich nun der Kanzler des Staates J o h a n n
v o n K r e u h und erfuchte ihn, ein Gutachten über den Zustand des Herzogs
und die von ihm vorgefchlagene Hilfeleistung abzugeben.

Ihm wurde bei diefer Gelegenheit ein kurzgefaßtes Gutachten der Leib-
ärzte des Herzogs ausgehändigt, zu dem er sich zu äußern hatte. Ausführlich
aber äußerte sich jeder einzelne der Leibärzte M a t h i a s S t o j u s , V a l e -
r i u s F i d l e r , J a c o b u s M o n t a n u s , S e v e r i n G ö b e l und
S i m o n T i t i u s in befonderen Gutachten, die uns auch erhalten sind, die
aber hier außer Betracht bleiben können^). Das zusammengefaßte Gutachten
hat den Titel: „Der Aerzte Bedenken über die Krankheit des Herzogs von
Preußen 1563'")." Es lautet:

ata pl'ae3enti8 akkectioni8 5unt 3tupc)l' cum levi quaäam
unäe motU3 äißitorum 5ini3trae manu8, maxime vero 8en8U3

kuit. (Üii'ca caput autem oculu8 8inl8tel' labl'um 8Uperiu3 eiu8äem
Iateli8 et l inzua quoczue akkecta kuit, ita ut non 3ulum conliiveret oculu3
et intume8ceret, ladrum etiam ver3U8 paNem 3anam cli3tol'quei'etul', 8eä
et äeZiutitio una cum loquela impeäiretur' et novoi'um 8^mptomatum

kuerunt ppocai'tai'ticae; mutata cliaeta et me6icÄtloni8 rationa-
a nobi8 8upei'l0l'ibu8 anni8 in3titutae. I^m enim inteßro prope»

moäum anno !1lu8tri38imu3 k'rjncep8 no3tel' U8U8 e8t tal i victu et meäi-
ut quilidet non 8o1um meäicu3, 8eä aliu3 etiam,

moäo a33equitul', juäicare kacile po88it, Ki8 mali8
mu1ti8 moäi8 praeäitam e83e"). I^am in koc ult imo 3enio ea 8unt aäki-

»») A r n o l d t , Historie der Königsbergischen Universität. Bd. 2. Königsberg
1746. S. 529.

-"») Staatsarchiv Königsberg. V. 19. 7.
«) Staatsarchiv Königsberg V, 19. 6. S. 1—2.
" ) Es handelt sich hauptsächlich uin die Behandlung des Herzogs mit dem Pulver

des T r i t h e m i u s , welches der Vertraute des Herzogs, der große Abenteurer
P a u l Sca l i ch in einer besonderen Abhandlung vom 1. April 1592 dem Herzog
empfohlen hatte. Dieses Pulver sollte in wunderbarer Weise eine ganze Neihe von
Krankheiten heilen. Manche, die dieses Pulver genommen, hätten ein Alter von
I M Jahren erreicht und dabei eine überraschende Schärfe des Geistes bewahrt, zudem
sei es außerordentlich einfach, ohne alle die umständlichen Manipulationen der Aerzte
zu gebrauchen: bei verschiedenen Mahlzeiten des Tages, verschiedene Male in der
Moche genommen, „stärkt es den Magen, reinigt das Gehirn, erheitert den Blick,
stärkt das Gedächtnis und bewahrt vor Schlaganfällen und Gicht". Trotz der ablehnen-
den Begutachtung der Leibärzte, nahm Albrecht auf Zureden Scalichs das Mittel
doch. Näheres Paulus S c a l i c h i u s . . . . 32tllae pliiIo8orMcaL 8ive NwceUa-
neorum. I^eLiomonri LolU88orum, loannez vaubmann, 1563, S. 149—2M. Der ganze
Titel der Schrift heißt: „Oe pulvere "1'ritkemii eiu8 aä vario8 morbc>8, viäelicet:
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dita, quae valiäl88ime totiu8 corp0ri8 nabitum immutant, et caput 8imul
cruäi8 Kumoribu8 replent, äe quidu8 non e8t in nac drevitate 8pecia1iter
äicenäum. Oeinäe non aänibita e8t uUa evacuatio taÜ8, quae a partidu3
remotioribu8, maxime vero a capite, noxio8 Kumore8 eäuceret, quod
3inßuli8 anni8 alioc^ui vere et autumno a nodi8 nabita, äilizenti con3iäe-
ratione kieri 8o1edat. ^cce88erunt äenique Ki8 äikkicillimi8 tempoi'ibu3
akkectu3 animi immoäerati, viziliae et 1ad0re8, quibu8 i11iu8 aetati et
temperamenti corporis vire8 minime pare8 epant. k'i'aeceäente8 cau823
vei interna8, quo aä locum akkectuum, iuäicamu8 materiam pie^maticam
et in3ciäam maxima ex parte, unäe ob8tructio et intemperie8 krißiäa
oborta e8t. Oi8p08itio ip8a praeter naturam circa tertium par nervorum
ceredri acciäit, cuiu3 cuni äuplex 8it exortU8, et varia äi3tributio in par-
te8 kaciei, lin^uae et palati kacile patet, vei obiter in anmomici8 ver8ato,
quibu8 partibu3 akkectio maxime communicetur. In reliquo corpore non
parum e8t aäu8torum numorum, uti urinae et alia 8ißna juäicant.

Hoc in ca8u ea a nobi3 Kactenu3 aänidita 8unt prae3iäia, ut re8 ip8ä
te3tetur, omnia Z^mptomata initiora e88e et multo toiierabiliora, quoä 3i
äe 3inZu1i8 Ü8 reääenäa e8t ratio, non äetrectaditur. Illuä quoä nunc
re3tat, azenäum äuodu8 capitidu8 compiectemur, m e ä i c a t i o n e et
ä i a e t a . Oe m e ä i c a t i o n e nikii priu3 azenäuin ex inäicatione
viäetur, quam ut (cum praemi88a 8unt lenientia, ve! ut vocant minoran-
tia) materia rellyuäm inciäentidu8, aperientibu8 et ab8ter8entibu8, ac
peculiariter caput re8picientidu8 aä expul8lonem praeparetur. 8 e -
c u n 6 o ut praeparata materia eciucatur talidu8 pkarmaci8, yuae cum
pituita 8imul aäu808 numore8 evacuant. ^ e r t i o aä topica acceäen-
äum e8t, reliquum 8i quiä erit po8t purZationem, partim eäucentia, par-
tim locum akkecturn roburantia. k'robamu8 itaMe a purZanti8 meäica-
inenti exkiditione, errnina, ma8ticatoria et coI1u8ione8 ori3 vei
nio8 ex Ü8, quae citra repietionem et in8iZnem calekactionem
äi3cutiunt, extrakunt, maxime vero cum per paiatum et nare8 ip3a
natura evacuationem tentaverit, quam cum aäiutricem Kaduerimu8 tanto
korticiu8 omnia Oei Oratia 8ucce83erunt, inunctione quoĉ ue utenäum
e53e cen8emu8 ex otri8 pni1o8oM«rum, tkuri8, ma8ticki8 I'erred^ntkinae
Luccini aliquidu8 vel u8t. aä cervicem vei primam vertedram colii, aä
tempora aä 8Uturam quo^ue coronaiem intimo non aräente mal« auri-
bu3 ĉ uociue in3til!anäum aliquiä erit. k'ro roboratione autem non 8o1uni
capiti8 8eä aüarum etiam partium Kactenu8 intermi38um U8um <Üonk.
Kv8aceae et aliorum renovanäum e88e cen8emu8, quae 8imu1 evapora-
tione8 aä caput maxime a cibo prokideant, matutino tempure poterit
interäum äe8tiI1atum quoäam, quoä 8piritU8 rekiciat, exkiberi.

Ztomacki, l^elebri, Oculnrum, Nemoriae, Numorum, Pectori8, Î 2U8eae,
pinLueäiniz, Lpilepziae, ^popiexiae, (Üalculi, (^liila^rae, pnäa^rae, L c i a t i
aämilÄncw eiticantia". Scalich überreichte diese Schrift am 16. Juni 1565 S. a. Gerta
Krabbel : Paul Scalich, ein Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert. Münster i. N.
1915, S. 121.
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D i e t a iri8tituenäa E8t, quae Ü8äem intentionibu8 3ei'vi2t ea in re,
ne quiä committatur' alternig et partiti3 ^6^18 oulinae in3pectionem
Kadedimu8, potum quoqiue convenientem propina^i curabimu8. Î e vero
in animi akkectibu8 aliHuiä committatui') cum a nobi8, tum maxime ab
IIlu3tl'i88imi Principi8 O. lüon8ilial'ii8 opera äabitur, ut, quantum kieri
pote8t, evitentui' mo1e8tioi'a, quoä 8i a (ükirurZo crura ita tl'actabuntul'
uti convenit, ne kluxio impeäiatur vel äolol'e8 nimium auKeantur, 3pei'a-
MU3 i8t daec ncminoäo pro malorum prae3entium mitißatione, 3eä etiam
prae8ervatioiie in p08terum nodi3 mirum in moäum commoäatura,
ut kiat, Oeum clementem toto pectore roZamur.

II1u3ti'i83.

N e 6 i c i.

Auf dieses Gutachten hin antwortet Alexander von Suchten Zunächst in
einem kurzen Handschreiben über das Unterschenkelgeschwür des Herzogs
folgendermaßen:

„Den offenen schaden betreffend unseres genedigsten Fürsten und Herrn,
ist für allen Dingen achtzuhaben, wie die Caussa morbi abgewendet, und zu dem
eußerlichen loch rath geschaffen werde. Also wurdt die Cura (ich rede allein
vom offnen fchaden) geteilt in die Innerliche artznei, und eußerliche artznei. ge-
hören beid dem Medico zu, die handtarbeitt dem Chirurgo.

C a u s s a m o r b i .
Ich hab heutt gesagt, das ein Saltz sei im Blut t des Menschen, dasselbig

soll in seinem temperamento stehen, das ist es soll nit zu scharff fein, noch zu
dünn. I n allen offnen fchaden ist das Saltz kommen auß feinem naturlichem
temperamenlo, und ist bei unserm g. F. und Herrn scherffer denn es sein soll;
dorumb macht es Locher außen und innen und vollbringt seine artt des fresfenß,
brennendß, dornoch es schorff, fcherffer oder am allerscherffsten ist nach ort
seiner eigenschafft und boßheidt. Die Arfachen, dodurch daß Saltz kommen aus
feinem naturlichen temperamenlo folt der Medicus aus der A s t r o n o m i a
M i c r o c r o s m i wissen, will man derhalben von mir ein bericht auch haben,
bin ich bereidt denselben einem Jeden zu leisten zu gelegener Ie i t t .

C u r a m o r b i i n t r i n s e c a .

Dieweil! der Mangell an Saltz ist, soll dem Saltz geholffen werden, in der
gestalt, das die artt corroswa so im ^altz ist weg gethon werde, wie das nun
geschicht noch gelegenheitt eines jeden Kranken, ist die Zeit nit, das ich hie
viell dovon schrieb, und dieweil! viel! Medicamina sein, die solchem schaden
dienstlich, so meld ich hie nur einß, und sag, das die Rubedo der Corallen
gebraucht in offenen schaden keinen krancken verlosten hott. Wer mehr be-
scheidt von Corallen, wie sie zu gebrauchen oder zu bereiten sein, wissen wil l,
der lese P a r a c e l f u m in seiner g r o ß e n W u n d t a r t z n e y , im an-
dern Teil des dritten lractatss im dritten und neundten Capitel!^).

«) cyig Zubereitung der Corallen findet sich nicht an der von Suchten Zitierten
Stelle, sondern im 3. Tractat im 1. Tl., im 3 u. 9. Kap. Vergl. Suohoff, Theophrast
von Hohenheim, gen. Paracelsus, sämtliche Werke, Bd. 10 (1928), S. 357 u. 373.
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C u r a e x t r i n s e c a .

Den schaden am bein betreffend fog ich, daß fur allen dingen das Saltz
so sich von oben hinab gesetzt, außgezogen werd, oder getodt. Zum auß-
Ziehen würd der L i q u o r c o r a l l i n u s mitt wein unndt myrrha uberge-
schlagen, Zur todtung wurdt gebraucht der t a r t a r u s oder dieweil! unsere
Medici nit wissen was tartarus sei (das tartarus Weinstein sei weiß ein jeder)
das M i r um, do von die Alten geschrieben, und unser aertzt aus Iren
Apoteken verloren. So es jemandtß begert zu sehen, will ichs im gerne zaigen.

Also ist das die gantze Summa das die Kötte der Corallen hulffen
öem Saltz, und im bludt das bofe Saltz scheidet vom gutten, und purgiret das
blutt Zum Loch hinauß. Euserlich soll das Saltz gewend werden durch das
Nitrum (ich meine mit Salpeter) oder soll ausgezogen werden, mit warmem
Benden in wein gestaucht oder wah dergleichen ist.

Dieß ist mein kleiner einseitiger Vorstandt in diesemm fchaden, Gott gebe
öas F. D. Medici einen besseren wissen und brauchen, dorum bitt ich Gott
von Hertzen.

Alexander von Suchten").

Die beiden nun folgenden Gutachten, welche sich eingehend mit der Krank-
heit des Herzogs befassen, zeugen einmal von einem gediegenen ärztlichen
Wissen, zum andern aber sind sie von einer frischen Angriffslust gegen die
Galenischen Arzte des Herzogs erfüllt, die starke Worte zu hören bekommen.
Hier spricht der überzeugte Paracelsist einmal frei von der Leber weg und
gibt seinem Meister in seinen Ausdrücken an Deutlichkeit nichts nach. Als
Heichen der Zeit sind gerade diese beiden Gutachten so eminent bedeutsam und
interessant, dah ich es mir nicht versagen kann, sie wörtlich wiederzugeben.
Das erste Gutachten hat die Überschrift: „Den Achtvarn und Hochgelarth
Zerren, F. D. I n Preußen leibärzten und der medicin Doctoribus viel glück
und heil von godt der do ist ein Ursprung aller warheitt in Christo Jesu
unserem Herrn." Der Text aber lautet folgendermaßen:

„Dieweil Ich die gelegenheit diefer geforlich Zeitt und F. B. u. g. Herrn,
loblich alter und jetzige fchwachheitt vor allen dieng in Acht haben muß, wil
sichs nicht gebueren, daß ich auff alles, fo mir in euerem (gunstiegen lieben
Herrn) consilio zu wieder, alhie andtwort und bescheitt gebe, so auch euer M e -
bicamenta, die I r Incidentia, Aperientia, Abstergentia, caput respitientia et
adustos Humores educentia nennet, also wenigk schaden mit sich brechte als
hulff, wolt Ichs auch gescheen lassen, allein darumme, daß Ich nicht für den
«ngesehen wurde, der euch (wie man faget) feindt sey, dieweil aber mich F. D.
Hieher gnediglich gefordert, daß Ich mein consilium irer F. D. nicht vörschweig,
so zwinget mich mein gewissen, daß Ich daß melde, dah Ich weiß, dadurch
F. D. möchte ein Schwacheitt oder Kranckheitt in solch Irer F . D. loblichem
alter entspringen, bitt ich dienstlich I r wollet ein weill euer affectus uff ein
Mte legen, und eueres Landtsfürsten mebr bödencken, den eure ehre und nutz.

«») Dieses kleine Gutachten steht auf S. 3—4 des in Anm. 40 näher bezeichneten
Aktenstücks.
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Küche und Keller, daß I r doch alles von E. g. Herrn habt, wollet auch,
so ich sagen werde euch und eueren praeceptoribus zuwieder, urtheilen, nie-
mand zu lieb oder leidt, sondern die nackente warheitt vor äugen haben^
welchs ich mich den genzlich zu euch vorsehe. Erstlich habet Ihr euer Curam
in zwey teil geteilt, in medicationem et dietam, und sprecht daß der Medicin
offitium sein sol, ut materiam, die I r adustos Humores nennet, incidentibus et
aperientibus praeparate ad expulsionem, so vorstehe Ich, daß I r zu diesen
fachen die simplitia brauchen werdet, so euch von euren praeceptoribus seindt
furgeschrieben, nemlich die I r calida heißet, in primo, 2do oder 3" gradu alles
pro digestivis rütam oder rosmarinum oder fumum terrae oder herbam para-
lists, oder Bethonicam oder Buglossam und die oder dergleichen viel mer
mischen noch euerem Brauch, möchten auch vieleicht digeriren cum syrupo de
Melliloto oder zuvhor ehe I r digerirt, I r F. D. geben etwaß de Mitr idato
oder Theriaca cum aqua masticis, ameos et anethi, darzu ein Gargarismum
machen ex melle und sinapi oder piretro, pulegio, cum potione Sancti Pauli ,
oder waß hierzu gehörtt, noch euer leer, möcht auch I r . F. D. Slernutatoria
machen, de castoreo, pipere albo, nigella, sinapi und die naßlöcher inungirn
cum lacte muliebri, oleo rosaceo oder dergleich, möchtet auch vieleicht I r . F. D.
bäder machen ex sulphure, sale et alumine, und daß har abscheren und ein
pflaster legen aufs daß Haupt ex Galvano, castoreo, serapino, Armoniaco und
dergleichen ding viel mehrer brauchen, wie es Euer facultet einhelt, mier nicht
unbewust. Darauff sage Ich, daß Euer incidentia aperienlia & c. die Krafft
n i c h t haben zu vollbringen im menschen, waß I r Inen zumesset, und daß auß
der Ursachen der morbus davon Euer consttlium ist, hatt sein regionem, sein
locum, dorin ehr sein boßheitt volbringen, in nervis, in dene liget materia
morbi restdua, welche I r wolt, per aperlionem, incisionem, abstersionem be-
reiten zum außtreiben; daß aber solchs nicht gescheen kan durch euer simplitia^
wie oben gemeldet, ist die ursach, die kreuter sie seindt sauer oder sueß, bitler
oder scherff, odoriferae oder foetidae, so baldt sie zu dem magen Komen, vör-
lieren sie Ihre eußerliche virtutes, denn waß do stirbet und faulet, böhelt
deren ding keins; nun follen die ding ad nervös komen, ad locum affectum,
müssen sie zuvohr in den magen vörfaulen; nichts verfaulet, es sterbe dann:
was ist sterben anders, denn vörlieren die eußerliche form, auf welche euer
lehr sundirt ist. So I r zulasset, daß die Ding in den magen faulen, aber die
virtutes altz in forma, odore säpore nicht absterben wo b l e i b e t e u e r
p h i l o s o p h i a , so3r sprechendt, ob gleich die Ding sterben, so bleibt doch
die Krafft dort! Andtwort I ch, daß watz d o t i s t , h a t t k e i n k r a f f t
m e h r , allein fein corpus, do die Krafft in gestanden ist, weich corpus mutz
per putrefactionem resolvirt werden in terram et aquam, dorein eins per
inteslina, daß ander per vesicam außgetrieben wirdl; was von den beiden
überbleibt, ist e i n A r c a n u m und ois elementi terrestris, welchs so es außer-
halb des menschen dahin gebracht wirdt, wiederstehet allen aerischen Kranck»
heilen und in febribus ein Artznei ist. Merk t euch weiter, die vis so über-
bleibt (wie jetzt gesagt) wird wieder ihr contrarium, daß ist den lufft. Unsers
Gnedigslen Fürsten und Herrn Kranckheit ist jo kein a e r , sondern a q u a unb
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I r heißt es h u m o r e m : was sollen dan, lieber godt, die Leute thun, so die
virtutes extrinsecae (in welchen alle euer Kunst hengt) im magen sterben, und
komen nicht ad nervös, und was ad nervös davon kompt, inen ein speise aber
kein Arznei ist: so muß ein Arznei do sein u n d ein speise, nicht speise o h n e
arznei, auch nicht arznei o h n e speise, sondern beides zusamen, wie die natur
uns geben hatt,' die membra affecta muessen durch die speise wieder zunhemen,
alßdan genesen sie: aber die speise nemen sie nicht ahn one ein krafft der
arznei,' darumb muß Arznei u n d speih do sein. Diese philosophia werdet I r
mhier wol bleiben lassen, jedoch suchet waß I r do wieder hatt, die warheit zu
ehren. So I r mir virtutem laxativi wuerdet furwerffen, solt I r auch davon
gutt böscheidt haben, denn ich weiß das unther euch (halt mirs zum besten)
keiner ist, der do wisse, warumb senna, polipodium usw. laxieren, so Ihrs und
m. g. H. erfaren wurdet, werdet I r euer constlia anders stellen müssen. I u m
a n d e r n , daß ich rathe daß I r f. D. leib mitt kreuter nicht solle angefüllet
werden, ist die ursach daß I . F. D. jhe lenger jhe elter und schwacher werden
in der krafft der dreisechtigen dauung, darumb sol I r F. D. magen essen die
speise davon ehr gewonet hatt: nichts vordauet unser magen besser, nichts
nimpt ehr lieblicher an, den seine gewohnliche speise: so eine fremde Speise
zu im kompt sieht er drob leiden säur, ob wirs gleich nicht sehen. D i e w e i l
n h u n e u e r K r e u t e r e i n s p e i s e s e i n des v i h e s a u f s dem
f e l d e u n d n i c h t des m e n s c h e n und euer Arznei so I r darinnen
haben, kein Arznei ist, sonder eine zierde, domit der creator die weld gezieret
hatt und die eußerliche virtutes alle im magen absterben, worumb sol man irei7
F. D. die speise geben, die doch des menschen speise Nicht ist: waß meinet I r
daß fur ein unrath dem frumen alten Fürsten daraus entstehen würde. Wen
I r F. D. dreisig Ia r junger weren, hette es aber ein andere meinung, sollte
ich die Ursachen alhie angeben, wurde mier diese Ie i t t in der ich andtworten
sol viel zu kurz fallen. Meae rationes dieses Handels, deren viel seindt in
p h i s i c a , A s t r o n o m i a und chimicis, laß ich hie alle bleiben, sollen
zu anderen zelten gemeldet werden. Lieben Herrn D. vorarget mier nichts,
denn jhe feinder I r mhier feidt, jhe mher i ch euch gunne die erkenntnuß der
Arznei. Warumb faget I r Ich wil derhalben nicht mitt euch stimmen, daß
F. D. meine Medicamina brauchen sol und Ich daß lob haben wolle. Ich weiß
in dieser cura kein lob zu erlangen, Godt hatt Ihr F. D. fchon geholffen, dem
gehöret daß lob zue, fo I r euch daß annemen werdet, zihet in Godt seine Ehre
über. Ich kan euch auch niht bergen, daß ich mitt meiner arznel nicht so milde
bin wie I r mitt der euren, die I r den leuten stets einpredieget: suchte ich ein
lob auß meiner Arznei, were ich vieleicht lengst bei eurem fürsten gewesen.
Eins lian ich nicht vorschweigen, daß F. D., so sie den offenen fchaden nicht
hetten, und kennete daß donum, fo sie von Gott haben zu erhaltung Ihres
langen lebens, fuerwar nicht würde weder euer noch meiner bedorffen, die
schwachheitt so F. D. etwan spueret, kommt auß dem Alter, w o l t I r n h u n
dem A l t e r s e i n E i g e n s c h a f f t n e m e n durch e u e r A r z n e i ,
v o r f u c h t s , ich w i l l z u f e h e n , werdet I r den Fürsten sterker machen,,
saget daß ich gelogen hob.
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Zum Böschluß und zu einer letzte wil ich euch dieß schenken. Wer ist so
hoch gelert in der Arzeni gewesen, der alles gewust hab, fürwar niemandts,
darumb ist es unß kein schände, daß wir teglich mher lernen,- sagte ich daß in
öen krefften der naturlichen diengen ich nichts erfaren hatte, so wer mein
arbeidt umbsonst,' sagte ich auch daß mir nichts in der Arznei gebreche, so wer
ich ein luegner,' derhalben beger ich, was ich nicht weiß und 3r wisset, das-
selbige von euch zu lernen) I r auch dergleichen solt euch nicht schemen, so
mhier Godt etwaß geben, daß euch unbewußt, dasselbige von mhier wiederumb
anzunemen. I r wisset ja wol, daß der titel den I r habet, zu P a d u a , B o l o -
n i e n , F e r r a r a e u. s. w. umb ein schnödes geldt erkaufst wirdt, welches
geldt mhier zu solchem eußerlichen schein (godt lob) nhie gemangelt hatt. S o
d a s g e l d t v ö r st e n d i g e u n d e r f a r e n e l e u t e m a c h t e , w h e r e
u n t e r d e n r e i c h e n k e i n e r k e i n n a r r e . Ich bitt, wollet diese rede
von mhier in keinen argen aufnemen, sonder dazu trachten, daß I r daßjenige
so ich in der Arznei schreibe vorstehen möget, und was ich in Krankheiten
brauch, dasselbige lernet machen. M a n I r nhun das werdet wissen, alßdan
urtheilet ob es nugae wie I r fürgebet sein oder nicht, ob I r gleich distiliren
könt und Kapaunen oder feldhüner sieden, fürwar sobaldt I r das, so ich für-
halte, erfaren werdet, werdet I r solche Kunst ahnspeien; meinethalben mogte
ich wol leiden, daß I r mich bei den leuten so schon lobet und, was ich hier
schreibe oder rathe, dasselbe nugas heißet, aber dieweil viel fremde Menschen
der eußerliche schein und tilel bekrieget und inen an irem christlichen heyl zu
kurz geschicht, wil ich euch mitt dieser schrifft christlich vermanth haben und
gebeten, wollet Euren Landtsfürsien zu ehren, und der warheitt zum beistandt,
was Ich in meinem den fürstlichen D. Mheten ubergegebnen consilio unrecht
habe, dasselbige schrifftlich anzeigen, so erbitt ich mich auch darauff wieder
humanissime zu antworten, und I r mier desgleichen wieder, so offt bis eß
offenbar werde, wer in der arzenei ein Vorführer ist oder nicht, so d i e l e h r
G a l e n i o d e r A v i c e n n a e rech t i st, w i r d t s ie n i c h t k ö n n e n
u m b g e stoßen w e r d e n , so u n s e r e K u n s t , d i e do e n t s p r i n g e t
a u ß dem f e u e r u n d d e n e l e m e n t K r e f f t e n fa l sch i s t , w i r d t
s i e w i e d e r d i e M a h r h e i t n i c h t b e s t e h e n k ö n n e n . Dieweil auch
die Arznei kein Theologia ist, das ist im glauben stehet, sondern im wissen,
solt I r nicht schuldig sein, so ich mich auff einen autorem zihen würde, obs
gleich ein heilig wherk denselben anzunhemen; dergleichen werde ich Aulhori-
tatem Galeni und Avicennae nicht achten, werdet mhir auch nichts domitt
probieren mögen, dieweil die Arznei geschieden von der Theologia, den mensch-
lichen fünf Sinnen underworffen und m i t d e n s i n n e n m u ß p r o b i e r t
w e r d e n , d e n n d e r s p a l t i st u n d e u n ß , o b G a l l e n u s e i n r e c h -
t er M e d i c u s s e i g e w e s e n o d e r n i ch t . I r sagt Ja. I c h s a g e n e i n ,
derhalben lasset ihn stehen an seinen orth und probirt eure lehr mitt der
philosophia naturali, und mit den, so menschlich fünf sinne begreiffen können.
Ob I r schon saget I r wollet mein constlium in der schul disputieren, mag ich
wol leiden,- aber I r thutt wie der B a b st, der jetzt zu Triendt mhitt seinen
bifchoffen disputiert de Theologia, Sie seindt der fach eines, mögen statuieren
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was sie wollen, ist es darumb hie zu Konigsperck auch anzunehmen. Ihr sagek
nen, darumb waß I r in euer schul disputiert, muß es bey allen Ärzten recht
fein? und der warheitt den halß brechen? schreibet und refutieret meine nugas, so
wil ich eur Galenisch evangelium auch rumen das jederman sehe, welche gewalt
I r unß und der hellen warheitt gethan habbt. Ob ich gleich sehe, daß ich mhier
ein schwere bürde auf den halß lade, so sol mir nichts zu schwer sein, domitt die
worheitt offenbar werden in der Arznei. Ein Argumentum habe ich euch geben
zu schreiben in meinem constlio, schreibet, so wirdt einß daß ander herfür-
brengen; ich sei wo ich wolle so solt I r mitt andtwort nicht gesaumel werden.
Hum beschluß bitt ich euch, wollet die constlia bleiben lassen und greiffen die
fach an, desgleichen wi l ich auch thun und seidt des wol ingedenck, wie man
in den wald ruffent, fo klingts wieder heraus, qui quae vult dicit quae non vult
audiet; hiemitt vorleihe uns godt den rechten Vorstand in seiner Heilig Brei-
faltigkeitt. Amen. Alezander von Suchten^)."

Ver fröhliche Kampfesmut gegen die Galenische Ärzteschaft, welcher dieses
Prächtige Consilium durchpulst, beseelt auch das folgende auf Befehl des Kanz-
lers geschriebene ausführliche Consilium. Auch diefes befchäftigt sich mit der
Grundlage der Heilkunde, gibt aber vor allem Anweisungen für die BeHand-
lung des Herzogs Albrecht. Bas Consilium befindet sich auf S. 14—19 der
Manuskriptsammlung, die in N r . 4t) der Anmerkungen näher bezeichnet ist.
Es lautet:

„Gestrenge Edle vnd veste gepittende Herrn. Nochdem ich mich in Euer
Herlickeiten kegenwertikeit erbotten meine meinung betreffend F. D. unfers
genedigen Herrn itzige schwacheit, wie es von E. H. vor gut angefehen, schriefft-
licd auffzulegen, habe ich diefes allhie auffs kurtzest vorfasset. So unser G. F.
und Herr oder euer herlichkeitt ein weitleufftigern bericht deryalben begeren
werden, will ich mich hie weitter erbotten haben,.dasselbig auch E. H. dienst-
lichen zu leisten.

E r s t l i c h muß ich mitt der warheit bekennen, daß mich F. D. Zufall nit
wenig bekumert, den wen ich betracht der edlesten Cavalier Gottetz Leben und
sterben, und die gelegenheit dieffer fchweren vorlauffnen Kranckheitt, muß ich
in mier felber erschrecken; jedoch danke ich dem lieben Gott) daß er mit seiner
barmhertzigkeit, die er kegen unß elenden menschen von ewickeit zu ewickeit
hegt, das feuer, fo daß hauß, dorin I re F. D. wonen, angezündet, Widder vor-
lofchen hott, ob gleich die vestigia folcheß brandh zum teill noch vorhanden,
hoff auch unser Gott werde durch mittell, so er dem menschen zu tröst geben,
was vorbrannt ist, dasselbig widder mitt gebürlichen nutrimentis erstatten, und
I re F. D. von dem residuum deß brandh auch freien und erledigen.

Was nun die kranckheit antri f f t hoff ich, es werde keiner unter uns ver-
neinen, daß es ein fpecies guttae gewefen, es fei nun Apoplsxja, varalysts oder
spasmus, oder was dergleichen ist, fo ist es auß dieffem gefchlecht, kan auch
ftas Gott genediglichen abwenden wolle) widder kommen. Das es aber nit
gefchehe, was mein constlium oder bedencken hie in sei ist also:

Staatsarch. Königsberg. 1. c. (Anm. 40), S. 5—13.
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Ich ratte F. D. mit treuen hertzen, das Ire F. D. sich e n t h a l t e v o n
a l l e r a r t z n e i und dieselbig zu gebrauchen sich zuvor bereit, wie volgt.

I u m Ersten, das Ire F. D. von sich ablege alle C u r a s et n o c t u r -
n o s l a b o r e s , domit I re F. D. ein Ie i t lang, wie sie mier zum H e i l i g e n
B e i l l angetzeigt, beladen gewesen) den dodurch wurde das Cerebrum er-
kelttet und lokett zu sich feind unserß lebens (vorauß in alten leuten den Sa-
turnum, der mit sich bringt an den ort seine Kinder Apoplexiam und ire
species).

Z u m A n d e r n das F. V . Rathe fleißig acht haben, daß nichtß für I re
F. D. angetragen werde, dodurch Ire genade kennte zu Zorn gereitzet werden;
den im Zorn wurdt der Stomachus alfo hefftig perturbirt, das er in den Kreff-
ten der digestion vorletzt würd, dodurch infinita mala entspringen, und vorauß
die, so diesse kranckheit ferdern.

Z u m d r i t t e n fol nit zugelassen werden, das Ire F. D. neu mehren
hoern, die Ire F. D. mochten zu einer Misericordia oder tristicia bewegen, den
diesse beiden affectus fchwechen bei alten leutten den spiritum vitalem, von
welchem der spiritus animalis lebt und sein krefft hott.

Z u m v i e r d t e n ist von allen dingen von notten, dieweil! F. D. ein
offnen schaden hott, daß die fluß so sich unden inß bein setzen, nit mit verbinden
verhalten und widder über sich getrieben werde, sonder daß die fluß iren gang
haben, und rath gefunden werde, daß der fons, dorauß solche fluß entfpringen,
nit verstopffet fondern außgelrucknet werden.

So Ire fürstliche D. sich hierin wie gemeldet nit also werden halten, darf ich
keglich affirmiern, das all unfer vorhaben würd umbfonst fein, und fo jemandt
gedachte, das per medicamina kundt geweret werden, das von obgemelten
fachen kein unratt entstünde, der wurdt sich selbß betriegen; den s o l l e n u n s
d i e M e d i c a m e n t a h e l f f e n , so m ü s s e n w i e r u n ß z u v o r
s e l b e r h e l f f e n . Ich hoff aber F. D. werde sich unserm Vatterland lenger
gunen, und gutten rath annemen und demselben volgen, hoff auch Irer F. D.
Räthe werden Ire genaden dozu bereden.

Domitt nun gewurket werde durch Naturliche Mi t te l l , dasz folcher Cafus
mit Iren L. D. uns nit mehr begegne, muß ich itzo von der a r t z n e i reden.
Was die urfachen gewesen des vorigen Zufalß, weiß ich nit, und ob ichs gleich
wüste, so kan nit gewandelt werden was geschehen ist.

Solche Kranckheitten, wie Ire F. D. zu Marienwerder erlitten, entspringen
aus dem E l e m e n t o A q u a e , und sein nichtß den ein gutta. Die Ursach ist,
daß das Element Aqua auß seinem temperamento kompt und geht in ein putre-
faction, darauß novae generationes entfpringen das sein kranckheitten. So Je-
mandt wurdt sprechen, quod omne temperamentum conststat ex quatuor
Elementis fortiter misiis, sag i ch, das nichtß ist sub globo Lunae dorinn die
vier Elementa vura coacervata sein, sonder das temperamentum sei ein Mutter
aller ding auff erden, jeweilen nach art der Elementen.

Die Element geben Ire frucht in Microcosmo wie in maiore mundo in
einem wie im andern. Apoplexia, Paralysts ist ein frucht entsprungen aus.
seiner Mutter, die da ist das Elementum aquae.
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Dieweil! auß den Elementen kein frucht oder kranckheit kompt, das
Element werde den zuvor getrieben auß seinem temperamento, ist von notten,
das das Elementum aquae in seinem temperamento erhalten werde, biß zur
Zeit das ire praedestinirte Zerstörung anfällt, welche niemand roeren «an den
Gott allein.

Soll man nun daß Elementum aquae in seinem temperamento erhalten,
so muß es geschehen durch die ding, so caussam resolutionis Elementi in diessen
kranckheilten nit zulaffen, das ist die übrige feuchtickeit Elementi quae aus-
trucknen, das durch das E l e m e n t u m A e r i s allein geschicht. Derhalben
würd muffen Ire F. D. die Krefft diesfes Elementh in der speiße genießen,
und auß den Dingen, fo I re F. V . auff Irem Tifch essen, foll die artzeney
gemacht sein.

Das ich aber von denen, fo der Lehr G a l e n i und A v i c e n n a e an»
hangen, vorstanden werde, muß ich von diessem Element und Temperament
etzwas mehr reden.

Es kan ein Jeder bei sich felber erkennen wen er ein gebratten Hunlein
auffist, das das allerwenigst vom huinlein von Menschlicher Natur angenommen
und behalten wurdt und das meist als excrementa durch ihre gebürliche Emun-
dacia außgehe. Nun merken mich eben, das wenigst, so vum hunlein im Men-
schen bleibt, ist weder kalt noch warm, sauer noch süße, sondern es ist e i n
t e m p e r a m e n t u m deß E l e m e n t ß d a r a u s d a s y ü n l e i n ge-
b o r e n ist. D a s se lb t e m p e r a m e n t w ü r d du rch u n ß t r a n ß -
m u t i r t i n u n s .

Was der Elemente frucht sein, ist mier unnötig hie zu erzelen,' ein Jeder
lerne es, do es gelernet wurdt; wie auch alle Ding in solch Temperamentum
gebracht werden, ist auch on nott antzuzeigen. Das aber niemandt meine, ich
gebe den Leutten Q u e c k s i l b e r p r o m e d i c i n a , wie mir etzlich aus neid
nachreden, und das Ire F. D. wisse woauß ich das Medicamentum Aereum
gemacht, so ich in diessem Casu Irer F. D. mitt mier gebracht, aber noch bei mier
halt, rede ich mitt guttem gewissen fur Gott bei dem teill- das ich hoffe zu
haben im Himmelreich, das es gemacht ist auß einem F e l d h u n , dobei nichts
ist den ein fpiritus vini, Cinamonum und dergleich gewurtz und zucker deß ge-
schmacks und der Lieblickeit halben.

W i l l nun F. D. behuttet fein fur folchen Saturnimschen Apesten, muß sie
bas obgemelte von mier oder dehgleichen von einem anderen brauchen, nit alle
tag, sonder in der Wochen ein mol, zwei oder drei nach gelegenheitt Irer F. D.
sterke oder schwacheit. Was solche Medicamenta nicht außrichten, würd kein
anderß, es sei ein Laxatwum oder was es wil l thun, das bin ich gewis.

Es soll auch niemandß gedenken, das durch diesse artzney die vestigia, so
wier an unserm g. F. sehen, weggenommen werden, sonder das allein domit
gewerett wirt, das dergleichen Kranckheitten, die Leib und Leben betroffen, nit
widderkommen: fo die vestigia mitt der Ie i t durch Irer F. B. naturliche Krefft
vertrieben werden, wirdt man ander mittelt brauchen, hoff aber es von notten
nit fein foll. Sos aber von notten fein wird, mag alßden auch vorgenommen
werden. Itzo aber muh gefchehen, das mehr von notten ist, das ist, das fo ein
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Casus nit mehr kum oder begegne auß unser Vorseumnuß, sonder wie Gott wil l.
Wie dem offnen schaden tzu thun sei, sobald ire F. D. widder was stark

werden, will ich meine meinung auch underteniglich anzeigen.
Dieß betreffend F. D. itzigen gebrechen habe ich nach der Pflicht, so ich irer

F. D. schuldig, euer herrlickeiten kundt gethan, die werden alle fachen woll
erwegen, und was irer F. B. nutzlich und zu thun ist unß allen zum besten sampt
ihrer F. D. statuieren und schließen. Hiemit befell ich mich dienstlich in E.
herlickeiten gunst. E. H.

dinstwillig
Alexander von Suchten")."

Beide Consilien sendet Alexander , ,^x aeäibuz O. Nontan i " (S. S. 196)
am 6. Oktobe 1563 mit einem kleinen Anschreiben an den Kanzler J o h a n n
v o n K r e u t z . Anscheinend hat dann die Behandlung Herzog Albrechts durch
Alexander in dem von ihm im letzten Consilium vorgezeichneten Wege statt-
gefunden, denn ein halbes Jahre später beginnt der Herzog durch Anterhä'nd-
ler mit Alexander zu verhandeln, ob er nicht als Leibarzt in seinen Dienst
treten wil l. Eine Reihe von Schriftstücken hierüber sind uns erhalten^). A ls
erster berichtet der damals noch in hoher Gunst stehende Abenteurer S c a l i -
chius über seine Verhandlungen mit Suchten an den Herzog einige
Tage vor dem 3. Apr i l 1564"). Nach diefem ist Alexander willens sich dem
a l t e n Herzog für die Dauer feines Lebens als Arzt zu verpflichten, aber er
weigert sich dem j u n g e n Herzog späterhin ärztliche Dienste zu leisten. Aus
dem Schriftstück geht hervor, daß man Alexander hundert Hufen Landes als
Entgelt zugefagt hat, aber dem Wunsche Alexanders, diese als Erbteil zu be-
sitzen noch nicht nachgekommen war. Interessant ist die Bemerkung, daß Such-
tens Danziger Verwandte darauf drängen, daß er wieder nach Danzig komme
und daß sein Oheim C o n r a d v o n S u c h t e n (s. S. 181) ihm in diesem Falle
eine gleiche geldliche Entschädigung zugefagt hat, wie der Herzog. Anscheinend
sind aber die Verhandlungen durch Scalich recht langfam vorangegangen, denn
am Ostermontag, am 3. Apr i l 1564, schreibt Alexander an den Herzog selbst:

„Durchlauchtiger hochgeborner Fürst, genedigster Herr. Nach erbietung
meiner undertenigen gehorssamen Dienste kan ich E. F. B. nicht bergen, daß
ich sowoll auf meiner als E. F. D. itzigen gelegenheit verurfacht werde, diesse
schriefft zu übersenden. Es ist ein Ie i t t her ein Handlung E. F. D. und meinen
Dienst betreffend, durch Herrn S c a l i chium geschehen aber noch nicht zum
end kommen. Ich glaub die Arfach fei, das E. F. D. von mier durch inen mehr,
den ich zu thun ihr gedacht oder mir von E. F. D. mehr, den E. F. D. befolen,
sei zugesagt. Dieweil! nun es für E. F. D. gefundtheit nicht ist und mier der-
gleichen, nicht wenig schaden gibt, in fodderung meiner erbgutter, dieweil mein
bruder, der sie ingehatt, negst mitt tode abgangen, das E. F. D. und ich nicht
wissen, woran ein jeder ist, woraus nu miehr Herr S c a l i c h i u s gantz abge-

Staatsarch. Königsberg. 1. c. (Anm. 40), S. 14—18.
Slaatsarch. Königsberg. HerZogl. Briefarchiv A. I . 3. 31, 105, I—VIII.
Aber Scalichius s. Anm. 41.
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schlagen, etzwaß dorin weiter Zu handeln, ist mein untertenige bitt an E. F. D.
wollen mier ein endtlichen bescheidt geben lassen bei Iemandß, der mier E. F.
D. nackete und bloße meinung erzele, mit was condicion ich E. F. D. mit
meinen geringen Diensten dienen mochte. Das ich E. F. D. Ihr Leben vorschreiben
solte, ob mier oder Iemandts das muglich, gib ich E. F. D. wie einem Christ-
lichen Fürsten zu betrachten. Das ich auch E. F. D. Lieben Son, meinen gest. H>,
auff Herrn G c a l i c h i i antragen, zu dienen mich nicht verbinden kan, hab
ist viell ursachen, welche ich E. F. B. gerne will kundt thun, sofern sie E. F. B.
in genaden wollen anhoern. Hie auff bitt ich underteniglich E. F. D. umb ein
gnedigst antwordt. E. F. D. undertenig

Diener
Alexander von Suchten^)."

Auf diesen Brief antwortet der Herzog felbst und weist die in Alexanders
Schreiben erhobenen Vorwürfe gegen S c a l i c h als unbegründet zurück. Er
wünfcht, eine noch eingehendere Behandlung durch Alexander, dann würde auch
der Lohn nicht ausbleiben"'). Gleich hinterher am 5. Apr i l beginnen dann die
Verhandlungen mit Alexander durch zwei Vertraute: den Chirurgen des Her-
zogs P e t r u s S a r t o r und den Sekretär B a l t h a f a r G a n s . Auf die
Belehnung mit den 100 Hufen läßt sich der Herzog nicht mehr ein, sondern
bietet Suchten in einem Bestallungsentwurf vom 6. Apr i l an, 400 Gulden,
freie Wohnung und Garten, Futter für vier Pferde, Holz zur Feuerung und den
täglichen Wein. Ferner verpflichtet sich in diesem Entwurf der Herzog beim
König'von Polen vorstellig zu werden, daß Suchten der vor 20 Jahren ent-
rissene Besitz wiedergegeben werde").

Alexander wendet sich nun in drei weiteren Briefen gegen einzelne Punkte
der Bestallung .Er ist in großer Eile, weil er nach Danzig verreisen wil l. W i r
wissen, daß damals sein Bruder B a r t h o l d gestorben war und ihm alles
daran lag die Erbschaft diefes Bruders anzutreten. Vorher will er aber mit dem
Fürsten den Vertrag abschließen. Er betont, daß er bei der geringen Entschädi-
gung für feine Dienste wenigstens Haus und Garten geschenkt haben möchte.
Schließlich verzichtet er aber auch auf diefe Forderung, wil l aber nun, da er
nur das tägliche Brot durch den Fürsten erhalte, vom Herzog die ausdrückliche
Genehmigung bekommen, so oft er wollte seiner Erbgüter wegen nach Danzig
zu reisen, und dort so lange zu verweilen, als er es für nötig erachtete. — Auf
diefe Bedingung ist anscheinend der Herzog nicht eingegangen. Alexander
aber ist schleunigst aus Königsberg verschwunden und hat sich nach Danzig be-
geben, wo er die volle Erbschaft seines Bruders Barthel angetreten hat, wäh-
rend sein Bruder G e o r g schwerkrank darniederlag. Dieser beschwert sich in
einer Schrift vom 16. Apr i l 1565 über öieses Vorgehen feines Bruders Alexan-
der in einem Brief an den Herzog: „das er (Alexander) sich^vom Saban das

«) S. Anm. 46, II.
««) S. Anm. 46, II I .
°°) Anm. 46, IV u. V.
«) Anm. 46, VI—VIII
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Herz mit dem Geiz dermaßen lest besitzen, und sich der gulter alle, so noch zu
Danzig vorhanden, zumaßet. Er kennt sich selbst zu erben recht, mich aber, die
wir doch under einer Mutter Herzen gelegen und naturliche leibliche bruder
sind, erkennt und schilt sie unerweister fachen erblos, welches doch wider gott
und alle pillicheit ist^)." — Kurze Zeit danach ist Georg von Suchten gestorben
und es beginnt nun ein über zwanzig Jahre währender Erbschaftsstreit zwischen
Alexander von Suchten und den Erben seines Bruders Georg, der uns aber
nur im ersten Anfang interessiert. Denn Alexander von Suchten, der sich, wie
oben betont, die gesamte Erbschaft Barthels angeeignet hat, verkauft sie, die
in der Hauptsache in Häusern und Grundbesitz bestand. Vergebens versucht die
Witwe Georgs, E l i s a b e t h , geb. v o n E g l i n g e n , durch Vermittlung
von Verwandten Suchtens und anderer Persönlichkeiten für sich und ihre
Kinder einen Teil der Erbschaft zu erhalten. 3n einem Briefe aus jener Feit
(1565) sehen wir Alexander festentschlossen, das angeeignete Gui nicht aus der
Hand zu geben^). Er schreibt an den Bürgermeister von Königsberg, der ihn
im Interesse der Witwe interpellierte: „Während seiner Studienzeit im Aus-
lande hätten seine Brüder so viel für sich verbraucht, daß das jetzige Erbteil
nur ein Entgelt für die im Voraus von den Brüdern verausgabten Gelder
sei, und daß er keinen Pfennig herausgeben werde, es fei denn, daß die Witwe
zuvor alles das herausbezahlte, was ihr Mann mehr aus den Gütern empfan-
gen habe, als ihm von Rechts wegen zustande." I n dem darauf folgenden
Prozeß in Danzig wird Alexander verurteilt, den Nachkommen seines Bruders
Georg eine angemessene Summe auszuzahlen. Alexander appelliert darauf an
den König Sigismund August von Polen und läßt die Sache versacken. Er
selbst geht außer Landes, und zwar wahrscheinlich schon 1567. Sein Sach-
walter M a r t i n K n u s t führt nun die mannigfachen Prozesse. Diese wer-
den nun aber nicht mehr zwischen Alexander und den Erben seines Bruders
geführt, denn Alexander ist, trotz aller Citationen unauffindbar, sondern zwi-
schen der Stadt Danzig und den Erben Georgs, weil die Stadt den Verkauf
der Erbgüter durch Alexander zugelassen hat und die Danziger Bürger, welche
die Erbgüter erstanden haben, in ihrem Besitze schützt. — Schließlich wird die
Stadt von König Sigismund I I I . von Polen zu einer Entschädigung an die
Erben Georgs von Suchten verurteilt. Ob sie sie freilich entrichtet hat, ist frag-
lich. Für uns hier ist nur von Interesse, daß im Jahre 1590 Alexander als
gestorben („äekunctu8") bezeichnet wird. Das letzte Datum in den Prozeß»
akten aber ist der 25. August ^

Die letzten Lebensjahre Alexanders.
Was ist nun aber in der Zwischenzeit aus unserm Alexander von Suchten

geworden? Die ersten Spuren seiner Anwesenheit in Deutschland finden wir in

22) Staatsarch. Königsberg. Adelsarch. v. Suchten, S . 6N.
23) Staatsarch. Königsberg. Adelsarch. v. Suchten S . 71.
3«) Staatsarchiv Königsberg. Adelsarch. v. Suchten, S . 69—95; Slaatsarch. Dan-

zig. 2. Aktenstücke A 300 Abtlss733 A r . 2, 104 i. Inha l t 99 B la t t . N r . B . 3 M Abt lg . 33
N r . 2. 166. Inha l t 39 B la t t . Beide Ak ten der Stadt Danzig.
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einem Gedicht an einen Bruder A e g i d i u s K a r l in Salzburg, in dem er
öiesem Belehrungen über die Kunst des Paracelsus erteilt. Dieses Gedicht ist
1567, also kurz nach dem Scheiden Alexanders von Danzig, in einem Werk
abgedruckt, welches den Titel führt: „Medici Libelli Des hocherfarnesten Herrn
Theophrasti Paracelsi " (S. S. 215). Dieses Werk erschien zu Köln bei
Arnold Byrckman's Erben^). Ob wir aus diesem Gedicht auf ein persönliches
Iusammensein der beiden in Salzburg schließen können, wo Suchten die Spuren
seines Meislers Paracelsus suchte, erscheint zweifelhaft. Vagegen geht aus einer
Schrift des M i c h a e l T o x i t e s , auf die wir gleich zu sprechen kommen
werden (S. 219), mit Sicherheit hervor, daß Alexander v o r 1570 sich einige
Zeit in S t r a ß b u r g aufgehalten hat, wo er mit Toxites zusammen ärztlich
tätig gewesen ist. Es wird uns sogar ein Meister J o h a n n S c h w e i t z e r
aus S t e c h s f e l d e n namhaft gemacht, der etliche Male den Rat
Alexanders und des Toxites gebraucht habe. Dieser Meister Johann Schweitzer
ist uns bekannt. Er war der Verwalter des Hospitals zum Heiligen Geist in
S t e p h a n s f e l d (elsässisch: Steffelde). Dieser Ort ist etwa 12^15 km
von Straßburg entfernt. Das Spital nahm Findelkinder und Arme auf und
existierte seit dem 13. Jahrhundert'").

Dann aber finden wir ihn auf dem Reichstage zu Speier 1570 wieder.
And noch einmal hören wir etwas ausführlicher von ihm durch seinen Freund
M i c h a e l T o x i t e s . Das Bedeutsamste ist, daß die beiden Paracelsisien
hier die Ergebnisse ihrer Federn miteinander tauschen. T o x i t e s schenkt
Alexander seine ebenerschienene Ausgabe von Paracelsus Archidoxa (Straß-
bürg, Theodosius Aiehel, 1570)^), während Suchten ihm das noch ungedruckte
Büchlein: „ D e 8 e c i - e t i 8 ^ n t i m o n i i " (Abb. 2) überreicht, welches
Toxites so bedeutsam erscheint, daß er es, nach Straßburg zurückgekehrt, mit
eigener Vorrede und einer Reihe von Gedichten Suchtens bei C h r i s t i a n
M ü l l e r s E r b e n drucken läßt. Die Elegien Suchtens enthalten den
Wiederabdruck der Elegie an K a r l v o n S a l z b u r g über die wahre M e -
dizin, dann eine weitere Elegie an C h r y s o g o n u s S o p h i s t a , in der vor
der falschen Chemie gewarnt und der Weg zur wahren Kunst gewiesen wird,
drittens an Toxites gerichtet, eine Erzählung von L u l l u s , in der die Sage
verspottet wird, daß dieser während eines langjährigen Aufenthaltes in England
mit von ihm hergestelltem Golde dem Staatsfchatz aus der Not geholfen habe.
Suchten tritt überhaupt allerorten in feinen Schriften und Elegien gegen die
falsche Alchemie auf, die nur Gold zu machen strebt. Er ist aber überzeugt von
der Wirksamkeit des Steins der Weisen, vor allem aber tritt er in dem von
Toxites in Druck gegebenen, jetzt fertig gedruckten Büchlein für die Verwen-
düng des A n t i m o n bei den verfchiedensten Krankheiten ein. Die vierte
schon in Wi lna gedichtete Elegie haben wir bereits S. 193 besprochen.

5») Pergl. S u d h o f f , Karl. Versuch einer Kritik der Echtheit der Paracelsi-
schen Schriften. Tl. 1. Berlin 1894. S. 52 u. IM .

5«) Vie Nachrichten über Johann Schweitzer verdanke ich Herrn Dr. W icke r s -
h e i m e r in Slratzburg.

27) Vergl. S u d h off , a. a. O., S. 187.
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I n Speier begab sich nun auch jener traurige Vorfal l , von dem uns Toxites
berichtet. Dort erkrankte der Kanzler von Pasfau J o h a n n G o t t h a r t
schwer in feiner Herberge. Da Toxites in Vertretung Alexanders nach
W i m p f e n zu einem Kranken geritten war, fo hatten die Diener des Kanz-
lers einen Wundarzt des Prinzen von Oranien zum Kanzler gerufen, der
jedoch ihn so verkehrt behandelte, daß er bereits dem Tode nahe war, als
Toxites nach seiner Rückkehr mit Alexander den Kanzler aufsuchte. Alexander
gab dem Kranken ein Tränklein, nach dessen Genuß er in kurzer Zeit starb.
Später machte man Toxites den Vorwurf, er habe den Kanzler mit feiner
Kunst getötet und er gibt uns in einer Apologie^) eine ausführliche Schilderung
des Vorfalls, die uns um Suchtens willen ungemein interessiert, und deren
Haupttext folgendermaßen lautet:

„A ls der Reichstag Anno 70. zu Speir gehalten worden / schickte der Ehr-
würdig Herr I o h a n S c h w e i t z e r Weiland meister zu Stechsfelden / zu
Doctor A l e x a n d e r n v o n n S u c h t e n / gen Speier / dasz er zu jme solte
gen Wimpffen kommen / von wegen einer Krancken Person so der meister alda
in seinem Hausz hat liegen / Als aber Doctor A l e x a n d e r n anderer Ge-
schefft halben / von Hausz zu weichen / ungelegen / bat er mich das ich hinausz
reiten wolte / d i e w e i l d a n n d e r H e r r M e i s t e r z u u o r zu
S t r a s z b u r g e t l i c h m a l u n s e r b e i d e r R a h t g e b r a u c h t
h a t t / hab ich Doctor A l e x a n d e r n gefolgt / in dem is gemelter Cantzler
fo zu der Kronen zu Herberg gelegen / kranck worden / davon ich nichts
gewiszt / vnnd als er eines Medici begert / hat man jm ein Niderländer zu^
bracht / welcher kein Medicus / fonder des Printzen von Vranien in jr Fürst»
lichen Gnaden I u g in das Niderlandt Wundartzet gewefen ist.

Als ich nun mein sach zu Wimvfen mit Gottes Genaden glücklich verricht /
und wider gen Speir kommen / hat mich als bald ein guter Freund / so auch
in des gemelten Cantzlers Herberg gelegen / gar ernstlich gebeten / dasz ich
jhnen den Cantzler heymsuchen / vnnd jhm mein Raht mittheilen wollte /
welches ich jhm / dieweil ich weder den Herrn Cantzler / noch sein Medlcum
kante / abgeschlagen / den andern tag aber / hab ich uff gemeltes Freundts
weiter anhalten / Doctor A l e x a n d e r n v o n S u c h t e n zu dem
Cantzler geführt / wiewol nun alles zu fpat war / vnnd kein Raht mehr helffen
möcht / dieweil der Mderlender den Herrn Cantzler verderbt / und dahin
kommen lassen / daß er hat ansahen zu sterben / ehe dann wir zu jme kommen
seind / vnd die Glieder Eisz kalt wark / deszgleich ich nie an keinem Krancken
Menschen griffen hab / jedoch als sich der betrübt M a n n gar übel gehub und
sein Weib und Kinder hefftig klaget und jhm fchwer liesz angelegen fein /
und fleißig bat / fo wir etwas hetten / dasz jhm dienstlich fein möchte / dasz wir
Ihme dos wolten mittheilen / tröstet j h n D o c t o r A l e x a n d e r / und sagte
er welte jhm etwas bei mir schicken / allein zu einer Sterckung des hertzens /

Ds Pe8te — PUILIPPI 'MLO- / Mra8ti paracelÄ, . . . . Item, /
Voctori8 'soxitae 6e8 La88aul8clien / <^antxler8 töälicden absang delan-

/ . . . 3tra3dur3 Î iclauZx N^riot N. I). I^XXVI. Oe8cdrieben izt
in „NarLrauen Lacien äen 16 Naltij 76. (Nüncdsn, Dniv.-Libl. Neä. 553.)
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dessen sich der Kranck mann sehr erfrewet / und mich gantz sreundtlich bat / ich
solte jhm hierin dienen / welches ich jhm billich nit hab sollen abschlagen.

Da ich nun m i t D o c t o r A l e x a n d e r n heym gangen / gab er mir
in einem Gläszlin ein Potionem / dauon tranck er aber selbs zuuor ein Löffel
voll ausz in meinem beysein / mit befelch / wann ich zu dem Cantzler keme /
solte ich auch ein Löffel vol trincken / vnd jme sagen / es were diese Potio
nichts anders dann ein consortatio cordis / diesem kam ich also nach / vnd
tranck auch ein Löffel voll vor dem Cantzler / feinen Vätter C h r i s t o f f e r
S c h o b e r dem W i r t zu der Kronen / welcher jetz W i r t zu dem Knobloch ist /
A n d r e s S c h u l t z e n /vnd seinem Sohn / welche beide auch da zu Herberg
lagen / Als nun der Herr das sach / vnd was Tocotor A l e x a n d e r mir
befolhen anhöret / nahm er das vberig Wasser / vnnd lrancks ausz / aber nach
etlichen Stunden ist er von dem Apostemate / so er im Hirn gehabt / dasz sich
im gantzen Angesicht erzeigt, im Herrn entschlaffen."

Nach dem Aufenthalt in Speier hören wir nur wenig mehr von Alexander.
Als fein Freund Toxites 1572 einige chemische Bücher des großen Alchymisten
R a y m u n d L u l l u s bei Petrus Perna herausgiebt (s. Nr . 4 der Biblia-
graphie) da steuert Alexander ein Gedicht (7 Distichen) „De I^apiäe pki lo-
8oplwrum" bei, welches e r G u i l h e l m u s B l a n c u s widmet, über den
nichts Näheres in Erfahrung zu bringen war. Dieses Gedicht ist später noch
öfters nachgedruckt worden. Ebenfalls bei Petrus Perna erfchien dann die
lateinische Übersetzung feines Werkes über das Antimon im Jahre 1575 (s.
Nr . 5 der Bibliographie). Der Abersetzer war G e o r g F o r b e r g e r aus
Meißen, ein Freund des J o h a n n T h ö l d e , der später die Werke Alexan-
ders herausgab. Ob Suchten mit Forberger, diesem bekannten Herausgeber
der Werke des Paracelsus, persönlich bekannt war, wissen wir nicht.

Anser Alexander hatte ferner, das geht aus feinem ersten Antimonwerke
hervor, die Absicht ein Werk „De U8U et aälninistratione ^n t imon i i " zu
schreiben. Er hatte bereits angefangen „ein besonder Libell davon zu machen,
so Gott Gnade und Nuhe gibet soll euch unverhalten sein". Auf diefes Buch,
das auch Toxites in feiner Vorrede und in feiner Verteidigungsfchrift gegen
den Dr . S t e n g l i n erwähnt, haben die nachfolgenden Herausgeber seyn-
füchtig gewartet. So schreibt Thölde in der Ausgabe von 1613: „Ob nun solches
(Buch) von neydischen Leuten auffgefangen und Hinterhalten, oder in andere
Wege verfuncken und umbkommen, ist mir unbewußt. I u wündschen aber wer
es wol, dasz solches ergänzet und neben diefem zu Tage hette kommen mögen
(S. 63 u. 177)."

Dann ist uns noch ein Brief an ihn bekannt. Er befindet sich im Leidener
Staatsarchiv""). Ein Freund des P a r a c e l s u s , B a r t h o l o m ä u s Scho-
b i n g e r aus St. Gallen«") (1500—1585), ein hochangesehener Mann, bei

5») Die Handschrift befindet sich in der Universitätsbibliothek zu Leiden im Codex
Vossianus Chemicus Folio Nr. 2, B l . 1 u. 2. S. a. Schuber t u. K. S u d h o f f ,
Paracelsusforschungen H. 2, Frankfurt a. M . 1889, S. 143- und S u d h o f f, Ein
Beitrag z. Bibliographie der Paracelsisten usw. I. c. S. 4M.

«") Näheres ülwr Schob inge r bei Schuber t u. S u d h o f f , Paracelsus.
forschungen H. 2 I. c. S. 141 Anm.

14*
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dessen Bruder Paracelsus 27 Wochen wohnte, ein Liebhaber der chemischen
Wissenschaft, schreibt an Suchten, der ihm anscheinend angetragen hat Gold
für ihn herzustellen, er könne sich leider auf diesen Versuch Suchtens nicht
einlassen, denn die bisherigen Experimente hätten ihn nicht von der Möglich-
keit überzeugt durch den Lapis philosophorum unvollkommene Metalle in voll-
kommene umzuwandeln. Er nennt Alexander seinen lieben guten Freund. Das
Erschütterndste aber ist die Anschrift, - der Brief stammt vom Apr i l 1576, —
die lautet: Alexandre von Suchten A l e x a n d e r A c h t s i n n i t qui se
nominal. Alexander will damit sagen, — es ist ein Wortspiel, — daß durch
öas Schicksal aus dem g e s u c h t e n Arzt einer geworden ist, den man nicht
mehr sucht, den man nicht achtet, das heißt natürlich, den man nicht b e -
achtet. Dieser Brief ist das Letzte, was von seinen Lebzeiten von ihm zu er-
fahren ist. Kein Buch, kein Stein gibt uns Kunde, wo dieser Arzt das Ende
gefunden, wo er begraben ist.

Ein zweites Werk von Alexander, genannt: der „ ( ^ l a v i s ^ I c k e -
m i a e äe s e c i - e t i s ^ . n t i m o n i i " (Abb. 3) ist erst nach seinem
Tode 1604, dann freilich gleich an zwei Stellen zu Mümpelgardt durch Jacob
Foillet und zu Leipzig durch den berühmten und berüchtigten Erfinder des
Basilius Valentinus, den Verfasser des „Triumphwagen des Antimons",
J o h a n n T h ö l d e bei J a c o b A p e l s erschienen"). Es läßt uns noch
Einiges über die weiteren Lebensumsta'nde Alexanders ahnen. Dieser widmet
das Werkchen einem hervorragenden Angehörigen der Familie v o n S e e -
b a ch, genannt J o h a n n B a v t i s t a v o n S e e b a c h , der sich im Kriege
und im Frieden um das Haus Österreich außerordentlich verdient gemacht hat^').
Vielleicht ist Alexander im Menst dieses Johann Baptist« von Seebach ge-
wesen, ein Dienst, von dem er selbst am Schluß dieses Büchleins sagt: „Die Con-
dition, so ich jetzund trage / lässet mir wenig ruhe von diesem Handel zu
schreiben".

Die Mömpelgarder Ausgabe dieses zweiten Werkes Alexanders enthält
noch einen unvollständigen Dialog: „De Hydrope", der am Schluß den Vermerk
trägt: „Diser D. Alexander Suchlenus ist von disem Tractat abgestorben."

Nach seinem Tode aber wurde A l e x a n d e r noch eine Reihe von
Traktaten zugeschrieben, die freilich an Bedeutung den beiden ersten Antimon-
schriflen nicht das Wasser reichen können, und bei denen die Autorschaft Such-
tens auch recht unsicher ist. I m ganzen sind es, außer dem Gedichtsvers, wie
uns die nachfolgende Bibliographie der Werke Alexanders zeigt, neun medizi-
nifche Werke und Gedichte, die Alexander im Ganzen verfaßt haben soll. Wie
oft sie aufgelegt sind, möge nachfolgende Übersicht zeigen, bei der die eingeklam-
merten Nummern die Nummern der Bibliographie bedeuten.

1. leider- unu8 äe 8ecreti8 ^n t imon i i (3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19,
19, 20, 21, 22).

2. c iavis ^ lck imiae (8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22).

" ) S. Nr. 8 und 9 d. Bibliographie.
«2) Über Johann Baptist« von Seebach, verql V a l e n t i n K ö n i g , Ge-

nealogische Adelshistorie thür.-sächs. Geschlechter. Bd. 2, 1732, S. 1082.
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3. Oia!oßU8 äe tt^ärope (8, 11, 22).
4. lüoncoräantia ck^mica (10, 22).
5. (üolloquia ck^mica (10, 22).
6. Oe tribu8 kacultatibu3 (11, 22).
7. ^xplicatio tincturae ^Keopkl-a8ti parc:e!8i (11, 16, 17, 22, 23).
8. Oe vera meäicina (2, 3, 10, 11, 13, 15, 22).
9. Oe lapiäe Pkil080pkorum (4, 7, 11).
Ein ganzes Jahrhundert lang wurden nun diefe Traktate und Schriften

gedruckt und aufgelegt. I h r Ruhm muß um diefe Zeit, da man erbittert um
das Recht stritt das A n t i m o n als Heilmittel zu verwenden, besonders groß
gewesen sein. Seine trefflichen Anweisungen erschienen als sichere Führer zu
der Kunst der spagirischen Mediz in. Dann aber vergaß man die Werke und
ihren Autor, wie fo viele feiner Zeitgenossen. Doch verdient Alexander von
Suchten nicht diefes Vergessen! Denn jeder ernsthafte Forscher, der heute den
Wegen nachfpürt, die Alexander einst in seinen Werken gegangen ist, empfin-
det den himmelweiten Anterfchied zwischen dem, was Alexander schrieb, und
dem unwahren Gewäsch vieler gleichzeitiger Alchimisten.

Wenn er auch natürlich vom Wahn der I e i t befangen war, so versuchte er
doch, und vielerorts mit Erfolg, die W ah r h e i t zu geben. W i r glauben gerne,
was er am Schluß des ersten Traktates betont: „Was ich schreib, daß w a h r
ist, und ist dieß Merck nicht einmal, sondern mehr denn hundert mal durch
meine Hand gangen und kan viel besser denn ein Schuster den Leist aus dem
Schuch ziehen: w a r u m s o l l t ich d a n n i c h t s c h r e i b e n , w a s w a h r
ist. O b g l e i c h d e r T e u f f e l noch f o f c h w a r z u n d b ö f e ist,
so w i r d e r m i c h n i c h t d a r a n h i n d e r n k ö n n e n !
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Bibliographische Übersicht
über die Werke Alexanders von Suchten.

Vorbemerkung.
18 Merke ^.1exanäer8 3inä bereit8 von K a r l 8 uänokk in 8einer

Arbeit: „Nin LeitraZ xur Lidliozrapnie äer k>araee!8i8ten im 16. Janr-
kunäert im Xentralbiatt lür Libliotnek3xve8en, Lä. 19, I^eip/iz 1893,
8. 391 kt. 2U3ammenße8te11t. Die mit einem 8tern ver3enenen 8inä vom
Verka38er

1547. V^^ IO^ I .V8 / I I ^ V ^ K I PKIl>IOIPI / O.

Oapitaneo / äeäi-
. / ^ O O I T ^ ^ 8 1 L P ^ I O t . ^ / ^ucretiae aä

lum. / ^.utore ^.lexanäro k 8ucnten / (-eäanen8i. / Il^l
O.

In 4 °. Nit 43 unbexeickneten 8eiten (^ 2 — l̂ ). ^uk äen
er8ten 33 8eiten „Vanäa1u8" mit äer ßleicken MiämunZ wie
auk äem l i te id lat t . ^uk 8. 34 G 2 ver8.):
^O ^t.^X^?<OKV^1 / 8 V 0 m L ^ V N . / ^uk 8. 35 G 3)
bi3 8. 43: ^ P ^ I O I . ^ / I.VOK^T'I^L ^
lum, ^utkore ^lexanäro / a 8uckten. / 8. 43—45:
KI83 I -MVN VIKVM Q L 0 ^ ( ; i V M / 8abinum äe morte
k'etri Lembi ^lezia. / Hinter äie8em <3eäicnt auk 8. 45:
In ^.caäemia lieziomontanae excuäebat / Ioanne8 Vue^n-
reick. /

Oa8 ^P08 „Vanäa1u8" entkält auk 32^ 8eiten 509 Oi3ti-
enen. Oa8 Lpitapnium Vanäae nat 12 Ver3e, äie Zpi3to1a
I_.ucretiae 115 Oisticnen, äie Miämunß 6e8 8adinu8 an
^.lexanäer kat 8, äie ^lezie üder äen loä äeg Petru8 Lem-
bu3 36 Di8ticken.

Vorkanäen in I)eut3c:n1anc1: in I5öniß8berß, Dniv.-Libi.
k'd 5 in ärei Lxemplaren; 2 Exemplare in rot3eiäenem ^in-
banä von 6er Hanä cle3 <Üa8par ^ , n ß l e r 8incl Oeäi-
Kation3exemplare. In äem er8ten i8t äem Lücnlein ein Viä-
munß8ßeäicnt von 8uckten3 an I^erxoZ ^.ldrecnt von
k'reulien auk einize vorzedunäene Llätter einZe8cnrieben.
Da8 Oeälcnt entnält 28 Oi8ticnen. Der x^veite Lanä träßt
äie nanä8cnriktlic:ke ^iämunß: „O. k'eiiei KeZi I^oi^pnemo
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amico & kamiliari 8uo ^.lex: a 8ucnten ää." (8. ^.bb. 1.)
Oa8 ^iämunß8Zeäicnt an lier^oz ^,Idrecnt i8t von (̂  a r 1
N o i i t o r I. c. (^nm. 2) 8. 481—485 xvörtlicn >viäer-
ZeZeben unä in8 Oeut8c:ne üder8etxt.

1567. „NLOIOI I.IL^I.1.1 Oe3 nockerkarne8ten «errn T 'NLO
p« I i ^87 ' I ?^K^(I!LI_8I, beväer ^rtxenev Ooctori8, vor-
nin niemal8 in I ruck au8^anßen (3etruckt 2U (Mn,
bev ^rnoläi Lvrckman3 k^rden. ^,nno 1567.

In 4". Mit 12 LIl > 261 paß. In inm ein 1ateini3cne3
Oeäickt in 28 Oi5ticken:
, ^ ä O. Oarolum

kuit?" IInter8cnl'ieben: „^.. a 8. O. ä. k.
a 8ucnten Ooctoi'.

8uänokk: Vei'3uc:n einei' Xrit ik äei' ^cntne
8i8cnen 8cnrikten, 1. l e i i . Leriin 1894 8. 134 Nr. 87.

Vornanäen in: Oanxiz, 8taätdid1. XIX9 262, Nüncken,
Oarm8taät, l^rlanZen, Mür^durß, t^eiäeiderz, (-ie^en, I^ö-

^erniZeroäe, NaininZen, k'rankkurt a. N.
(Letkmann u. 8enkenbel-ß), ^ürnbel-Z, ^uZ8bul-
Nain?, ^ ien (t^ok, ^nivel-8ität8 u. 8ckott),
(8tuä), Xrem8niün8tel', Neik, ^ämont, Xopennazen

1570. I^idei- vnu8 / Oe 8ecreti8 ^ntimonij. / Oa8 i8t // Von äer
ßro3//8en kevmlißkeit / äe8 ^.N'/timonjj äie ^.rt^nev be-
lan^ent. / Ourcn äen Laien / vnä nockße-/Iekl'ten I^errn

von / 8ucnten / äer waren ^11080911!, vnä /
Doctorn. ^.Ilen Meäici8 nott>venäiß 2uwi83en. *

I_.ucae 8. / Non e8t occultum, quoä non manike8tum 8it kutu-/
rum: nee ab3conäitum, l̂ uoä non coZN08(:enäum. / & in pro»
patulum venturum. / <Üum l*riuileßio Oae8areo aä äeeen-
nium. / Oetruckt 2U 8tralzburß / de^ ( Ü k /
Lrben. ^.nno / 1570. /

In 8 °. Mit 142 8. 8. 1—24 Viämunz: Dem
vnä / Lälen l ierrn / ^ o n a n I ^ i r i c n e n / v o n K e v t -
n axv / äer kür8t1icnen 8tikt — Nürback / unä I^auäern coa-
äiutori mei-/nen (!ün8ti8en l lerrn. / ^.m Lnäe äer Vorreäe
8. 24: Qeben 2U 8traLburz / äen 18. k^ebruarij / ^.n-/no
1570. / L. L. / Oien8t>vi11i8er / Nickaei ^ 0 x i t e 8 Ne-
äicu8 / ^rßentoraten3l8. / Oarauk 8. 25—29: Vorreäe / Oe8
Lälen vnnä nock-/selenrten liLKRI">l ^1exanäer8 / von
8uckten / äer xvaren Pki1o80-/pni, vnä äer ^.rt^nev Ooctor /
an äen ßut^illißen Le8er. / Oann äer Traktat 8. 30 bi8 102.
Oarauk 8. 103 12 Vi8ticken mit äer Vber8cnrikt:



216 W. Haber l ing. Alexander v. Suchten, ein Danziger Arzt und Dichter.

/ 7oxite8. Oarauk 8. 104^-116:
^Iexanäer8 von 8ucnten. 8. 104^-107: OL V L K ^
(DII^^. / viri elari88. ^.lexanäri a 8ucnten, k'ki-/l080pniae &
Neäicinae Ooct0ri3 aä <^a-/rolum 8aÜ8burßen3em ^lezia.
28 Optionen. Oarauk 8. 108^110: V IK I <ÜI.^IiI88IMI ^ - /
lexanäri a 8ucnten, Pnilo8opkiae 6c, me-/äicinae Ooctorl3
aä (Ünrv80ßo — / num 8opnv8tam. / mit 24 Oi8ticnen.
kolßt 8. 111-̂ 113 äie äritte Meßie: V IK I
lexanäri a 8ucnten, k'ni1o8opniae <̂ , / ineäicinae
Nicaelum I'o-Zxiten meäicinae Ooctorem. / mit 21 Di8ti-
cnen. 8. 113 äie vierte Nleßie: V IK I OI .^ I i I88INI ^ - /
lexanäri a 3ucnten l'nilo80pniae <̂  Neäicinae verae Ooc-
tori8: aä / ^ppoilinem in lÜatarrno / pe8ti1entia!i. / 31 Oi8ti-
cnen. 8cdliettlicn eine Zle^ie äe8 ^oxite8: 8. 117: ^ O
<ÜNKI81MN OPI'. / Nax. Nicaeli T'oxitae pro verae /
8cientiae coznitione oratio. / mit 3N Oi3ticnen di8 8. 120.
^etxt kolßt 8. 121 ^ 8. 142: Xu äem unp2rtnei3cnen / I ^ e r /
1'oxite8. / — Oe^en Dr. 3tenß1in in ^U88burz, äer 1566 eine
8cnrikt Zezen äag Antimon verkaÜt nat. (^.dd. 2.)

Vornanäen in: Oanxiß, 8taätbidl. XIX» 323, Xöniß8-
berß, Univ.-Lidl. ^ä. 34. 8, 8taat3bid1. Leriin ?kv8. I I I
oct. 202 x. unä: Nu 1376. Univ.-Libl. Lre8lau u.

1572. K^VNVNQI / LVI . I . I I / N ^ I 0 l l i c ^ ^ I /
8VI 1'^N-/pori8 äocti38imi übelli aliquot / (Ünemici. /

primüm, excepto Vaäe mecum, in lucem /
Ooetoi'i3 I'oxitae eäiti. / ()uorum omnium nomina

äabit. / 6 V N p « I V I ^ L ( ^ I 0
/ aä Oecennium. / L ^ 8 I I ^ ^ . /

/ N. O. LXXII .
In 8°. Nit 45 undexeicnneten unä 480 be^eicnneten

8eiten. .̂uk äer er3ten unbex. 3. Inka1t5ver2eicnni8
e8 Î u11u8, äann auk 9 unbex. 8eiten ^iämunz

^ auk unbex. 2. 8. Ver2eicnni3 äer Lücner äe8 ^
auk äer koiZenäen 8eite: ON I ^P ION l'l^ll-/l030pnol'um
carmen ^.. äe / 8. aä (^uiinelmum / LIancum. / Oeäicnt in
7 Oi3til:nen. Dem Traktat kolZt ein Inäex von 31 8eiten.

Vornanäen in Oanxi^, 8taätbibl. T'b 7332,
8taat8bibl. Nu 1272.

1575. OT 8L^KL1'I8 / ^ . ^ l ' l lNO^ I I / leider vnu8 /
OKI ^ 8V<DN-/ten verae pni!o8opkiae ao me-/äicinae
Ooctol'i8. / Läitu3 Qermanice quiäem anno 1570: nuno
au-/tem in Latinum tran3iatU3 3ermonem / per /
Q IVN ^0«'/berßium Nv8ium. / (üui aääitu8

/ Neäiei
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8iue correcta Nvärar^vri prae-/cipitatio. /
?LK PNT'KVN PLRl<^N. / ^nno 1575.

In 8°. Nit 112 Zeiten. 8eite 3^5: praekatio ^utori8 aä
lectorem; 8. 6—49 äie 5 Kapitel äer ^.ntimon8cnrikt 8ucn-
ten8, alle8 üder3etxt nack l<r. 3, äie Xapjtelüder3cnrikten
et̂ va8 ^eänäert unä am Î uKe äer Capitel einige kommentie-
renäe ^otixen äe8 Vber8et2er8. 8. —82 äie I'ractate
Pnaeäro8 von koäacn (8uäkolk, Nin Leitr. 2. Lidlioß
U8>v. 8. 322, l^r. 7.) 8. 83^112 1'neopni-a8ti k»aracei8i
Oe ^larcotici8 aeßl'ituäinidu8, vt 8unt 1^68^3, k'1eure8i8 et
k'runeiia. ^8. 8uänokk, Ver8uck einer Kritik ä. Zcntneit ä.
paracei8i8cnen 8cnrikten ' l . 1. 8. 280 l>lr. 164.)

Vornanäen in: Leriin, 8taat8dib1iotnek 2041, Univ.-Lidi.
Lre8iau, (iöttin^en, Köni88derß. I'rieri I^trecnt,
briäße, Oxkorä, Pari8.

W. 1598. O^ 8NcKL7'I8 / ^ N ' l l N O ^ I I . / Oati i8t / Von äer
8en nevmlißkeit äe3 ^.N'/timonij, xu 1'eut
genant, äie ^rtxnev detrekkenä. / Ourcn äen Lälen, vnnä /
^locnZeienrten I^Ierrn ^.lexanäer von / 8ucnten, äer xvaren
Pnilo8opkv, vnä / ^rt^nev Ooctorn. / Î ucae 8 ° /

Î lon e8t occultum, quoä non manike8tuin 8it / kuturum: neo
ab8conäitum, quoä non / C0^no3cenäum et in pr0pa-/tu!um
venturum,. /

Qeäruckt xu Nümpel^art, äurcn / l̂acod k'oiliet. 1598. /
In 8« mit 72 8eiten. 8. 3^5 Vorreäe äe8 Ver1eßer8:

,,^n äen ^olmevnenäen I^e8er." 8. 6 8te1Ien au8: Inopk. (!)
k^aracel I^ibro 3. äe vita lonßa cap. 6 unä in libro äe reno»
vatione et re8tauratione . . . . / 8. 7—56: Oe 8ecreti8 ^.nti-
monii (I^lr. 2: 8. 25—102). 8. 57: ^vpoßrapnu8 aä I^ectorem;
um äen Raum ?u lullen küge er nacnkolzenäe „Kap8oäia3
vom 8altx unä 8einen bereitunßen" an, >ve1cne auk 8. 57—72
kolZen. ^.m Nnäe 8 keilen Errata.

8. ä. 8uänokk, lÜentraibi. k. Lid!iotnek3>ve3. 8. 393, Î r. 4.
Vornanäen in Nrian^en, I^niv.-Libi.

7. 1600. K ^ I N V N O I / I.VI.1.II / M ^ I 0 K I ( ^ N I /
8VI ^LN-/p0ri8 äocti88imi, libeili aliquot /
Î unc primüm, excepto Vaäe mecum, / in lucem opera O00
tori8 I'oxi'/tae eäiti. /. ()uorum omnium nomina ver8a / pa-
ßina äabit. / ^ V N ?KIVI I . . (^^^8. ^ ^ 8 ? . / aä Oe-
cennium. / L ^ 8 I I . L ^ L . / 7>pi3 c o M ^ O I ^ ^ I . O -
K I ^c :« I I . / ^nno N O <ü. /

In 8°. Mit 37 unbexeicnneten unä 393 bexeicnneten 8ei-
ten. ^uk äer Kück8eite äe3 ^itel3 Innalt äer X^erke äe^

äen näcn8ten 6 8. Vorreäe -wie in Î r. 4,.
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äarauk auk 2 8. Ver2eienni8 aller Merke äe8 I^ullu8, aut
äer näcn8ten 8eite: OL L^PION ?ttH.080-/pnorum car-
men ^.. äe 8 .aä / Ouilnelmum Llancum. / l^acn äen ^er -
ken Ü68 I^ul!u8 ein Inäex von 26 8.

Vornanäen in Oanxiß, 8taätbibl. ?b 7333, Lre3lau,
Univ.-Libl. 1^3 . I I I oct. 120.

1604. Oe8 Lälen vnä «ockZelarten // ^ L X ^ N O K I von 8ücn-
ten // äer xvanren Pnilo3opnev unnä / ^rtxnev Ooctori8; /

vom ^ ^ i r i N 0 ^ I 0 . / Oer Lr8te // von äer

/ äie ^.rt^nev be-/trekkenäe: vor äi8em
Oer ^näer / 6 I ^ V I 8 ^ I .O«INNI^N, / OL
^ I I N O N I I : / Nt^van äem Lälen ^onanni

Lapti8tae / von 8eebacn ?u Lnren ße3ckriden: / I^un aber
allen äer (^nvmi3cnen / ^.rtxnev I^iednadern / 2U I^utx unä

// 8ampt einem k^razmento Dialozi OL
) eiu3äem ^utori3, / Lr3tmal8 an taZ ße^eben.

äruckt 2U NümpeiZarät // Ourcn ^acod l^oillet / Im
1604. /

In kl. 8". Ni t 12 unbexeicnneten unä 140 de^eicnneten
8eiten. ^uk äen er8ten 6 Leiten Vorreäe äe8 I^lerau8Zeber3:
,,^,ä lectorem". ^,uk äer 7. unä 8. 8eite 2>vei ^.U88prücne
äe8 k'aracel8U8, auk äer 9.—10.: Inäex (Üapitum priori8 trac-
taw8. ^uk äer 11.: Errata. Oarauk 8. 1^50: „Oe 8ecreti8
^.ntimonii", 3. 51—94: „0Iavi8 ^.lckvmiae äe 8ecreti8 ^n t i -
monii", 8. 95^124: „Nx DialoZo O. ^lex. 3ucntenii" (Ober
äie Ma38er8ucnt.) ^.uk 8. 124 äer Vermerk: „Oi8er O.
^.lexanäer 8ucntenu8, / i8t von äi8em "lractat adZe3torden //
unä al8o imperkect ninäer / Mm verla88en v/oräen." 8. 123—
140 äer Iractat „Vom 8alt2 / unä v/ie / äa88elbi8e in man-
enerlev >vez / xu dereiten." (^bb. 3.)

Vortianäen in Qöttinzen, I^niver8ität8-Libli0tne1c <Ünem.
1. 199 an 2. 3teI1e; unä Lre3lau, Univ.-Lidl.

1604. ^ ^ ' l l N O ^ I I / NMer i a Qemina. / ^lexanäri von 8ucn-
ten. / Oa3 i8t: Von äen groben / Oeneimnu38en äe82 ^.nti-
monij, / in x^veene I'ractat abgeteilet. / Deren einer äie
^,rt?neven 2U ankallenäen / men3cnlienen Kranckkeiten okken-
banret, / Oer ^.näer aber, >vie äie Netallen ernönet / vnä
in verbe88erunß vber8et2et xveräen. / Ni t manokerlev Kün8t-
lionen vnä l'nilo8opni8cnen / beväer8eit8 äer8elbißen berei-
tunken, exempel>vei8e / i1lu8trirt) vnä xu vinäicirunß 8eine8
I.ob8 / vnä rukm8 publiciret ^oräen. / Ourck / ^okann
I'nöläen, Ne83um. / 16 ^8ißnet ^.pel8, Ootte8kämpker^ 04. /

Lucnnän.
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In 8". Ni t 530 3eiten. ^ m Lnäe: „(^eäruckt xu
dei Valentin am Lnäe. "svpi8 tteraeäum Leveri." — 8. 3—9

T'nöläe^ an ŝac. <Üonr. k'raetoriu3 von perle-
am i'aZe Nienaeli8 äe8 Lrt2enßel8, im

1604." 8. 10—82 Vorreäe sodann Moläe: ,,^n äen
zün8tißen Î e5er äie8e8 Lucti8 Oe lauäe H, viribu8
moni)'." 8. 83 unä 84 Iateini8cne (ieäiclite auk 8ucnten unä
T'nöläe. 8. 85—172 ^bäruck äer ^U8ßabe äe8 7oxite8 (d^r. 3
8. 1—142). 8. 173—8. 392: „Lrieuterunz vnnä erklei-unZ
äe83 er3ten 1'l'ac:tat8 Oe Nv8terii8 ^ntimonij ^.lex. von
8ucnten". 8. 393, T'itel: ,,^ractatu3 8ecunäu3 Oe ^ntimonio

i ^lexanäri von 8ucnten. ^ n äen I^rbarn vnä Vne8ten
Lapti5ta von 8eebacn ße3enrieden . . . . l>su er8tlic:n

publicirt unä in Druck zeden. Ourcn I. 1". N. O. ("lköläe)...
M. O. (ÜIIII." 8eite 395—402 Vorreäe. 8. 403^452 Oer
T'raetat I I Oe ^.ntimonio vul^ari. — 8. 453̂ —459: „^ääitio
Lx Italißrapnja." Oder 8al ^ntimonij u. äe88en Oedrauck.
Unter8cnrieden: ^. I'. O. (al8v "lnoläe). 8. 461 Titelblatt:
„LrleuterunZ Oe8 ^.näern "5l'ac:tat8 von äem ^.ntimonio.
^. " l . «̂  c. I.eip2is, ^nno 1604." 8. 463—464 ^ n äen
„I^eipxiß, äen 21. 8eptemb. ^.nno 1604." Oie
reicnt bi8 8. 530.

Darauf onne 2anl (unbexeicnnet) I^eßi3ter, Errata unä
Oruckernotix.

Ob I>lr. 8 oäer 9 eker er3cnienen i3t, lälit 8icn 8cnxver
8azen. Oer beiäen ^.U8ßaben eigene neue "lractat über äa8
Antimon in alcnemi8ti8cner Le^iekunZ entnält xxvar in
beiäen ^.u3Zaben äa8 ßleicne ^e rk , aber jeäem la^ ein
5elb3tänäiße8 Nanu8kript vor. I'nöläe nat eine Ninleitunß,
xvelcne äer Nümpelzaräer ^U8^abe feklt, i8t auck 80N8t
3tellen>vei3e au8künrlicner; aber aucn k'oiliet kat kleine nur
inm eiZentümlicne ^.b8cnnitte, 2. L. am I3näe. Leiäe be-
tonen, äatt äie8 V^erk nocn nient Zeäruekt 8ei. 1'nöläe8
^U8^abe kam er8t am Lnäe äe8 ^anre8 1604 krüne8ten8 in
äen l^anäel. ^anr8cneinlic:k er8t (>8terme88e 1605. ^.ber
k'oillet kann auen 3eine ^.u8Zabe xurüekäatiert naben.

Î lacn 8uänokk, ^ in Leitraz U3xv., lüentralbl. k. Lib11otnek3-
xve8en 1. c. Nr. 6, 8. 394—395.

Vornanäen in : Lerlin 8taat8bibliotnek, Lre8lau u. Halle,
Hniver8ität8bibli0tkek. 444

1606. ( ^ L ^ I ^ cN^Nic!^. / c!0^c!0KO^NII^ cNVNIQ^. /
^ 2 0 ^ ^ » 1 1 . 0 8 0 ? « . 80^I I^ I< i :^ ' lUN. / Orev vntei'-
3cnieä-/licne / Mt^licne / vnä xuvor nie /
Iractätlein / onn v^elcker liülkk / niemanät in
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(ünvmiam veram ver8tenen // nocn äa3 3ummum
erlernen xvirät. / In ^velcker I. Der reckte Orunät unnä
k'unäa-Zment aller natürlicnen unä ubernatürlicken Dinzen
erliläret / ^virät. / Im I I . viel 8cnöner verzleicnun^en vnnä
Vberein8tim-/munßen etlicner alten vnnä ne^en
8opni8cnen 8cnrikk-/ten / von xvanrer Lerevtung
k'nii03opni8cken 8tein8 // (Üollißieret von l i . ^lexanäro von
8ücnten / Neä. D. Derer / aller Innalt pv3t praekationem
?u kinäen. I N I I I . au8en8cneinlicne LrklärunZ aller vnä
jeäer par-/ticularitäten / kürnemb8ten ?Ianätßrikken vnnä
Vortkevlen // aä conkicienäum ^,2vt k'nilo8opk. nece83aria,
80 (ieorZiu3 / <̂ 1ettu8, I. V. Î ic. 3elb8t inn praxi xvanr oäer
kal8cn dekunclen // von jnm einem ßuten freunde in Ni8xiven
communiciert. / ^etxo ader allen l^ilii8 äoctrinae xu de8on-
äerm / dlutxen unä Oekallen an i'Nz ßeden // Von / k'ran-
ci3co Kie8ero, l^nvmico vnä / Neäico ?u k'ranckkurt. / Nül-
nau8en / Lev Martin 8pielien / In Verle-/ßunß ^onann^
8pietten / etc. / ^ 5 M 0 N D^ V I .

In lcl. 8°. Mit 20 unbeseicnneten unä 581 bexeickneten
8eiten. Vorreäe Kie8er8 ße^viämet: (IeorZ 8cnxvallenberß,
äe8 ,,1'numd8tikkt8 xu 8t. ?eter xu k'ritxlar in l̂e88en / lüan-
torn unä lüanonico unä Laltna8ar Xevben deiäer Keckten
Doctor." Datum: k'rankkurt a. N. pro äiver8itate <Ialenäa-
riorum äen 29. unä W. ?az Nartii ^.nno 16W. I1nter8c:nrie-
den „k'ranxi8cu8 Kie8eru8 Lür^er unä
8ten." Die8e Vorreäe umkaüt 16 undexeicknete 8eiten.
äen kol̂ enäen ärei: Vorreäe an äen Î e8er, äarauk Innalt3-
verxeiclini3 unä äie k'ißur äer (^adala. Der er3te I'raktat
reicnt bi3 8eite 62, äer 2. T'eil von 8. 6s bi8 282. Nr künrt
äen "litel „ c o ^ c o i i D ^ ^ I - I ^ O t t ^M ic : ^ , / lä e8t, /
Line vergleicnunß etlicner / Pnil030pki8cnen 8cnriMen /
von / Lerevtunß äe8 Pnilo8op1ii8cnen 8tevn3 // ^ ie 8olcke

mit äer I^atur vderevn / 3timmet vnnä 8ick äamit
2u be88erer explication Nanuali8, "linctu-

rae Pni'/Io80pn0rum, ^pocalvp3i8 ŝ  lidri vexationum
^neo-/plira8ti paracels^ an tag zeben: Durcn / ^I^NX^I^-
Dl iUM von 8ückten / verae / ?nil. 6. Neä. D. / " ^8 kolzt
3.385 (eißentl. 283—373): „(^olloquia (Ükvmica", äann 8.375^
581 ^xot Ptiilo80pli0rum 8olikicatum.

Vorkanäen in: l^niver8ität8bibliotnek (^öttinzen:
1 724 unä Dniver8ität8bibl. (Freik8^valä, Lrlanzen. In

I^onäon. Lrit.

1608. ? ^ ^ D 0 l i ^ /
L I ' / Leneäicta, De Leneäicto I^apiäi8 ^^110309«. Mv8terio. /
Darinnen / ^l»0<i:^I.^?8I8 De8 Nocnerleucnten /



W. I a b e r l i n g . Alexander v. Suchten, ein Danziger Arzt und Dichter. 221

ti^nen Köniß3 vnä
; von vn8erm ^eut8enen ^Ierme-/te, äem Laien /

Nonarcken vnä P t t l l . 0 / 8 0 ? t t 0 ^ri8me-
kc. Veräol-

mit einei- 8cnönen Lrklerunz äe3 ^.uen Laien / vnä
erkanrnen, ?ni1o80pni, ^ L L X ^ ^ O K I von 8ü./cnten /
i'u8que Neäicine O. 8ampt 8einel' ^ ,1^ . V. 8. an^enen^ten 3
Vnäer5ckieälicnen I'l-Lctetlein / 80 vor / nie ße3enen >vor-
äen / wie aucn ^.näeren I^U8äem / materiae
^vie 3ie nack äei' Vorreät 8pe-/cikiret >veräen:
Ooctrinae lterme-/ticae 2u nutx vnä Zutem / ŝetxo k'ubli-
ciret. / Ourcn / Leneäictum l^i^uium; ^Itennoviatem, l^r.: p.
I.. Q I . I'. ?. / N. t̂ . O. ' l . ?. O. Q. l<. / Oarauk
8tei-n, äarunter: Oetruckt xu 8tl-a82durß / inn
I^axari 2et2ener8 16L8. /

In 8". Nit 31 unbe^eicnneten unä 282 dexeicnneten 8ei-
ten. ^.uk äer I^ück8eite äe3 1 îtel8 äa8 Qeäicnt: „Oe I^apiäe
l'ni1o30pnorum ^pi^ramma" ^1exanäer8 von 3uckten an
Qu1ie1mu3 L1ancu8 (vei-ßl. 8. 211). ^.uk äen näcn3ten 30 8ei-
ten: „prolocutrix 8ermo Oeäicatoriu5^ an Nionael Daniel

ßen. polanä, <üon8i1iariu8 äe8 I'nuincapitte^
kerne!' an Laltna8al- Kevd, I. V. Ooctorem,

k'rankkurt a. N., unä Jokann I^nocn Never, Laumei3ter' unä
in

äei- letzten 8eite äie8el' Vorreäe: „^.ctum
k'eria I^lataiitia I. ^ ^13^ 7'l'i8meßi3ti no8tl'j 8paZvri in orbe
nati 1607. 26. Oecembri8 in Lremitico n08ti-0 Nu8aeo!o Na-
Zenoam. I_Inter3cnl-ikt: Leneäictu8 l'ißulu8, i_Itennovia8 k'i'.
poeta 1 .̂ <Ü. "I'neoloßus; ^neo80pniu3; Pni1o30pnu3; Neäi-
cu8; Lremita. I'. N.

Oarauk kolßt 8. 1—16 äei- 'lraotat äe8 parac:ei3U3: „ I
8. 17^48: „OL

pniae ŝ . Meäicinae Doctori8 aä (^arolum
8. 49^111: „ O I ^ I . 0 ( 3 ^ 8

Ooctol-i3, 6. Pn11o30pni pi-ae8tan-
ti33imi, Introäucen3 äua8 per3ona3 interiocutrice^ 8c.

Lernnaräum". Qai-auk 8. 112^142: „LX
' ^ c U I . 7 ' ^ ' l I L U 8 . ^L^X./anär i a

8ucnten". Oanacn 8. 143—263: „ ^ L ^ X ^ ^ O . X.

M i, ad ^lexanäro a 8ucnten Pni1o3opniae
Ĥ  Ueäicinae V. Ooctor". Oarauk kolken 8. 263^271: Kvtkmi
Zermanici eine8 unbekannten ^utvl-8; äann 8. 273—274:
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„^ämonitiuncula. ^,n äen treunerxiZen Î e8er unä l'ilium
Doctrinae". 8. 275—292: 2 Traktate über äa3 ^,urum pota-
bile, von äenen äer letzte unter^eicnnet i8t: ^acobu8 Non-
tanu3 Neäicinae Doctor xu XöniZ8berß in k'reuKen ^.nno
Domini 1595.

Vorkanäen in : 8taätbibl. Dan-iz XIX« 192, Univ.-
Libl. Qöttinßen: (ünem 1, 181. 8taat8bibl. Lerlin, Univ.-
Libl. Lre8lau, Lrlanßen, Nün8ter.

12. 16W. 8uenten ^.lex. ^.ntimonii Nv8teria ßemina. I^erau8ß. von
T'nöläe. Qera 1608. In 8°.

VerZI. 8uänokk, Nin LeitraZ 2Ul° Lidlloßrapliie äei' k'ai'a-
cel8i8ten. (Üentraldlatt küi' Libliotnek8^e8en I. c. 8. 396. Von
8uänokk nicnt ße8enen. ^.nticiuNi'iat3kätai0z von Kobnei' in
Lre8wu 1885, d r̂. 182.

Duron Umkraze in äen Lidliotneken Oeut8c:n1anä8 nicnt
xu ermitteln.

*13. 1613. ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ 1 1 NV-/3teria Qemina / ^lexanäri von 8ucn-
ten. / Oa8 ist: / Von äen ßro88en / (FeneimnÜ88en äe3? ^.nti-
monii / in 2>veene Iractat adße-/tneilet: / Derer einer äie
^rtxeneven xu anka1-/1enäen Nen8cnlicnen Kranckneiten /
okkenbanret. / Der ^näer aber / >vie äie Netallen rnonet
vnnä / in verbe88erunß vber8etxet ^veräen. / Nit mancnerle^
l(ün3tlienen vnä k'nilo80pni8c:nen / beväer8eit8 äer8e1bi8en
Lereitunzen / ^xenipel8>vei8e / i11u8triert / vnä ?u vinäicie-

8eine8 Î ob8 / vnä Kunni8 pudlicieret >ivoräen. / Durcli
^lnöläen / tüe88Uin. / Oera / In VerleZunz ŝacob
/ Lucknänä. / ^ N N O N Dc: X I I I . /

In KI. 8°. Ni t 16 unbeseienneten unä 511 bexeicnneten
8eiten. 8. 3—9 ^ iämun^ : an ^akod (Üonraäl'raet0riu8 von
perlederz, Kitter unä deiäer ^rxeneien Doktor. Oeden in
I^eiptxiz am "laße Micnaeli8 äe8 I2r2enßei8 im Satire 1694.
Unter8cnrikt ^onann I'köläe. Darauk Vorreäe 1'köläe8 an
äen Î e8er 8. 19—63: „De lauäe et viribu8 antimonii" Unter-
3cnrikt: Leipt^iß Die Laurentij 1694. 8. 64 Oeäicnt „ In
monium <ÜI. ^.lexanäri a 8uonten" von (Ü03MU8 Ianicnatiu5
Neäicu8 pnilv. I.^do. Darauk 8. 65—66: <3eäient äe^
lünri8topnoru8 k'reibi8iu8 au8 8prottau auk Ionann I'nöläe,
„äe Okeimia optime meritum". 8. 67^85 äie bekannte Vor-
reäe äe8 "loxite8 an ^onann Mricn von Kevtna>v. Darauk
8. 86—137 äer er8te "lractat 8ucnten8, 8. 138 ein Qeäicnt
äe8 7'oxite8 an äen I^e8er, äarauk 8. 139—157 äie bekannten
(!eäic:nte 8ucnten8 über äie xvanre Meäixin. 8. 158̂ —175 äie
Deken8ion83enrikt äe8 T'oxite« (8. o.). 8. 176—8. 388 äio
Vorreäe an äen Î e8er unä äie Lrläuterunß äe8 1. 1>aktat3
äurck Ionann T^nöläe. Darauk neuer l i te l 8.389:
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8^c!V^OV8, / De ^ntimonio vulßari / ^lexanäri von
Zuckten. / ^,n äen Lälen vnä Vek8ten. / ^ 0 N ^ ^ L ^ l ' -

/ vun 8eeback 8e3ckrieben. / In >velckem ßekanäelt
von / äer ^lran8mutation vnä Veränäerunß / äer Ne-

tallen / 80 äurck äen ^ntimo-/nium xu v^e^e gekrackt >ver-
äen / kan / vnä müßlick / i8t. / Î u er8tlick pudliciert vnnä
in Druck ßeben. / Oui-ck / ^. ' l . N. O. / I^eiptxiß / N OO
XI I I . / Vorreäe äurcn äen ttei-au88edel- 8. 390^394.
auk 8. 395^448 äer x^eite Traktat. Oarauk 8. 449:

? ^näern ^ra-/ctat8 von äem ^ n / /
i von 8ucnten. / Darinnen Nxempei vnnä / man-

cnerlev k'roce88 V0rße8c:nrie-/den / >vie äie Metallen äurck
äa8 8pie82-/ß1a8 uder8etxet v/eräen / können. / Den Xün8t»
lern xu ßut xu8am-/men ßetraZ^en / vnnä in Druck / ver-
kerti^et // Durcn / ^. T'. H. c. / Qera>v / ^NNO M D<2 X I I I . /
8. 45l1—451 Vorreäe, äatiert I^eipxiß, äen 21. 3eptemder'
1694, äarauk äie Erläuterung 8. 451—511. Danacn ein Ke-
ßi8ter von 16 unbexeicnneten 8eiten.

Vornanäen in (Iöttinzen, I^niv.-Lidl. Okern. I, 199; Ler-
lin, 8taat8dibliotnek; Lre3lau, Dniv.-Lidl.; Nalle, l^lniv.-
Lidl.; Nüncnen, Lavri8cke 8taat3bidl. ^.lcn. 275.

14. 1614. (5Iavi8 ^.lcnimiae mit 1"ractat äe ^.ntimonio, l̂acob k'oillet,
Nümpelßarä 1614. In 8 °. 8uänokk I. c. 8. 397 kat äie8e ^U8-
Zabe nickt ße8eken. Vielleickt iäentl8ck mit l>lr. 5?

Durck Umkraße in äen Libliotkeken Deut8cklanä8 nickt
xu vermitteln.

1621. /
/ 1 ' I i ^c : ' l ^ IV3 De

curk / I 0 ^ Q N I N I N 0 K 3 I I . / ^Vn8ickt von «am-
durz, über äer: N^NLUK( ;

I, / Impen3i8
, / ^NN() 1621. /

In 8 «. Nit 46 unbexeickneten 8eiten.- ̂  2^(ü 5.
iämunß5Zeäickt äe8 ^,rxte8 Nickael
an Nor8iu3. .̂uk äen näck8ten 2 3ei-

ten ^iämunZ äe8 ^oackim Nor8iu8 an äen 1"ke03opken unä
^rx t Nelckior Lreler, äatiert ttamdurz Nai 1621. Dann
kolken 36 8eiten Traktat, äann ein (-eäickt ^.lexanäer8 von
8uckten: „Ober äen 8tein äer >^ei8en" von ŝokanne3
^.renät äem Nor3M8 ße^viämet. weitere Ver8e an Nor8iu5
von I'keoäor (Dkri3tian 8ckl088er, von k'rieäkelm, ^,rxt unä
Pki1o80pk, von ^okanne8 ^rceriu8, von <^erdranäu8

ääniäcker ^.r?t, von
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xvaläer Proke38or, unä mekrere anäere von Otto ltenricu8
Moeniu8. (^bd. 4.)

Vorkanäen in XöniZ8berß: I^niv.-Lidl. p. 157, ^n^b. 2.
8taat8dibl. Lerlin, IIniv.- Lidl. ttalle u. Oöttinßen.

°̂16. 1623. NV<ÜI.I5V8 80l»ttI<2V8, / oäer ^usxleßunß in linctu./r-am
k>kv3icorum 1'keo-/pkra8ti k'aracel8i. / Darinnen äie reckte
>vakre Nate-/ria oäer 3ubiectum Pkilo8opkorum <Üa-/tkoIi-
cum, auck äe82 zantxen ^erck8 / 30 >vol äer / alten k'nilo-
80pnen / al8 / äe3x ^ne0pnra8ti nev/e / corrizirte / reckte
vnä eißentlicke prae-/paration ze^ei^et ^ i rä . / 8ainpt einem
anäern vnä 8ekr nütxlicken / "lractätiein Oada1i3ti8cker
X>̂ ei8e vom lapiäe / k'ki1o30pkorum de8ckrieden / unä äen
Veris / (^k^miae 8tuäio8j8 2U ßutem / kerkürZeden / äurck /

^ ^ L O I O ' l V N . / I^ranckkurt am Mavn / de)5
/ MNNI3 xu kinäen. / Im ŝakr N. O(^. XXI I I . /

In kl. 8". ^ i t 116 be-eicnneten 8eiten. Der T'raktat
8uckten3 über äie I'inctura pkv8icorum reickt di3 8. 73,
äarauk kolßt: „ ^ Z ^ I Q N ^ p» I I ^080 I ' « i c :VN ON
8^<Ü^L1'0 Pkv8icorum". Oanaen 8. 79: Oer anäere 1>ak-
tat „Oe Î apiäe pkilo8opkico".

Vorkanäen in Oanxiß, 8taätdibl. XIX« 235, in äer I_Iniv.-
Lidl. Lre8lau N 1421 an 5. 8tel1e, ttalle unä Kiel, ^rlanzen,
Oarm8taät, Î onäon Lrit. Nu3. VerZI. 8uänokk, Ver5uck
einer Xritik äer Lcktneit äer l'aracel8i8cken 8ckrikten
I'. 1. - 1. c. 8. 533 u. 534, Nr. 325.

1623. NV<ÜI^V8 80?NI(^V8, / seu / L X ^ I . ^ N ^ ' l l O / IN

IN / qua vera ac Zenuina materia, 8iue 8udiec-
tum / Pki1o80pkorum (Üatkolicum, tum etiam totiu3 operi8,
tam veterum l'kii080pkorum, / quam 1keopkra8ti noua cor-
recta, / vera ac propria praeparatio / äemongtratur; /

vti1i8, äe Î apiäe k'ki1o80pkorum, more
3criptU8, ^ in verorum (Ükvmiae 3tuäio8orum / commoäum
1uciäatU8, publicigue / iuri8 kactU8 / per /
L ^ N ^ O i c i ' V N . /

k^rancokurti aä Noenum, apuä / I^Vlü^N
N. OQ XXI I I .

In kl. 8". 98 8. Line Iateini8cne Ober8etxunß äe8 vorker-
Zekenäen. Oer Xommentar 2ur "sinctura k'kv8icorum reickt
von 8. 3^59. 128 kolZt: 8. 60^64: ^eniZma l'kilo30pkicum
Oe 3ecreto?kv8icorum. 8. 65^^98: 8ecunäu3 ^ractatU3 Oe
Î apiäe k'kilo80pkico.

Verßl. 8uäkokk, Ver8uck einer Kritik äer Lcktkeit äer
Paracel8i8cken 8ckrikten. 71. 1. Nr. 326, 8. 334—355.

Vorkanäen in Trlanzen, Univ.-Lidl. k'. 299/302.
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"°18. 1670. L^8I I . IV8 V ^ I . ^ ^ ' l l ^ V Z , / ^ /
/ 0t? / N ^ U K ^ 6.
/ ^.1.80, / 0k tne kir8t ^incture, lioot anä / 8pirit

ok N Z I ^1^1.8 anä NI'/I^NI^^^8, ko>v tne 8ame are /
ceiveä, (^enerateä, Lroußnt / kortn, (Dnan^eä, anä
teä. / ^nereunto i8 aääeä, l^riei' lioZei' / Lacon ok tne Ne-
äicine oi- ^lincture / ok ̂ .ntimon^; Nr. Ionn Isaac l̂ o1-/1anä,
ni8 Mork ok 8aturn, anä / ^I .LX. Van 8U<2lü^Z^ ok tke
8e-/ci'et8 ok ^ntimon^. / ^ran8iäteä out ok tti^n Outen b)s /
O ^ M L I . 0^LLL . / L 0 ^ O 0 ^ , / I-i-inteä, anä are to de
8olä d)s No3e8 / pitt at tne ^nite ttai-t in Littie-Lriwin,
1671.

In 16". Die er8tßenannten Traktate >veräen auk 238 8.
beginnen mit b^onäel-em "litei unä

äie Traktate 8ucnten8:
Van 8U(M1MN / 0 ^ "l t tL / 8e<2kL'l3/01^/^1^.

Id^ "7^0 7'KZ^7'I8«8. / Iran8wteä out ok
/ d^ Or. 0. a ?er8on ok c)reat-8ki1l in
vv̂ kien i8 aääeä L. Vaientine'3 / 8a1t ok

xvitn it8 II8e. / ^0^O0I<l, / pnnteä, anä are to de
8olä b^ / No3e3 ?itt at tne Mkite ttart / in I^ittie Lriwin,
1670.

In 16". Nit 6 unbexeielineten unä 122 be^eicnneten 8eiten.
In enß1i8enel- Qbel-8etxun8 äie Vorreäe 8ucnten8 auk 6 un-
de^eicnneten 8eiten ?uin er3ten Iralctat. Oarauk kolßt äer
1. 'lraktat von 8. 1^58; äarauk neue8 T'iteldwtt: .

Van 8U0«1'L^ / 01^ ^N I ' INcMV /
T00dw " l K ^ ^ ' l ^ Z . / Oie

Orucker8 xvie auk äem 1. I'iteidiatt.
Oei' 2. "sraktattext dezinnt 8. 61 mit äei' ^iämunz: I'o

tne tionouradie / ^onn Lapti3ta Van 8eedacn. / unä reient
di8 8. 117. 8. 118—122 iät anseküßt:

/ / L / 8a1t ok ̂ ^ " r i N 0 ^ V . /
8cn1uü 2 8eiten Luonanxeizen von No3e8 k'itt.

Voi'nanäen in Deut8cn1anä in liannovei', Kßi. unä l'ro-
., 4,4, in Nnzianä, Lrit. Nu3. naen 8uänokk,

Vei-8. e. Xrit. ä. parae. 8cnpikt. I, 3. 678.

19. 1670. Oe 3ecreti8 ^ntimonii. Lonäini 1670. In 8«. 8uänokk I. c.
8. 398. Von 8uänokk nickt ße3enen.

20. 1675. O. ^ L L X ^ ^ O I i l von 8ucnten / N ^ 8 ' l L R I ^ <3LNI?>l^/
, / i8t: / Von äen ßro88en (-eneimnÜ88en /

/ ^ l M N O N I I , / In 2>vev T'ractat ad^etneilt: / Oeren
/ Oie ^.rtxneven xu ankailenäen Nen8cn!icnen /

Ki-anckneiten okkendaret / Der ^.näer adei- / ^ i e äie Ne-

15
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tallen ernönet / unä in Verde83erunß / über8etxet ^veräen. /
manenerlev Kün8tlionen unä k'ni1o8opni8cnen / beväer-
äer8elbiZen LereitunZen / Nxempel^vei8e illu8trirt, unä

/ 2U Vinäicirunz 8eine8 Î ob8 unä Kunm8 pudlioirt -^voräen /
äuron / ^onann Möläen / lle88um. / ^njet^o aukk8 neue
üder8enen / mit einem voll8tänäißen / Keßi8ter vermenget. /
Mit Köm. Xai8erl. Naje3t. unä <^nur-kür8tl. / 8äcn8i8cnem
k^rivile^io. / l>lürnderß / In Verle^unß l'aul I^ür8ten8 Kun8t-
unä Lucn-/nänäler8 8eel. Mittid unä L>ben. /

8. ^ r . 21! In kl. 8 °. Ni t 31 unde^eicnneten unä 380 de-
xeicnneten 8eiten. Sinter äem I'itel: „Lrklärunß äe8 Xupk-
kei'-7'itul8." in Veiten auk viel- 8eiten; äarauk äer Kupker-
8ticn: im Oval (-ötter. Oben tronenä auk äem ^.älei- 2eu8,
in äer Nitte XuZel mit I^reux unä äie Oder8cnrikt: ,
dorum äomitor liercule8". 8. 1̂ —58: Voi-reäe: „^sonann
äen/an äen ßi'038gün8tißen I^e8ei'äie8e8 Lucn8

äe8 8pie82ßla88e8." Oanacn äie MiämunZ äe8
an Ankann II lr icn von Kevtna^v 8. 59—73 vom

18. I I . 1570 xvie in äei- 1. ^uklaze. 8. 74 2^vei 8teI1en au8
paracel8U8 übel- äie tran8mutierenäe Xl-akt äe3 ^ntimon8.
8. 75̂ — 1̂14: äer ei^te Traktat vom ^ntimonio oäer 8pieK-
ßlaü / äe8 Lälen unä llockZelanrten llei-rn ^Iexanäei-3 von
8ucnten U8>v. >vie in clei-1. ^ukl. — 8. 115—279:
U8v̂ . be8cnl'ieben äurcn ^onann I'oläen Ite88u

8. 281—330: „ ' lR^c ' I ^ ' I 'U8 8N(^U^O^8 / /
' l l N O ^ I O / V U L Q ^ K I , / ^lexanäri von 8ucnten. / ^ n
äen Ll-darn unä Ve8ten / ^ 0 « ^ ^ ! ^ L ^ P I ' 1 8 ' l ^ / von 8ee-
bacn Ze8cnl'ieden. / In xvelcnem zenanäelt ^virä / von äer
1'l'an8mutati0n unä VeränäerunZ äer Netallen / 80 äurcn
äa8 ^.nti-/monium 2U>veZe Zebraont ^ver-Zäen kan unä möß-/
licn i3t. / I. 7. N. O."

—380: I^rläutel'unß äe8 anäern I'ralcta^ von äem
^.ntiminio äe8 ^.lexanäri von 8ucnten U8V/.

äen näcn8ten 25 undexeicnneten 8eiten
5.)

Vornanäen in : Lerlin. 8taat8bibliotnek: Nu 2052.

21. 1675. O. ^ l .LX^. I^OKI von 8ucnten / Nv8teria Qemina /
I ' INOI^ I I , / Oa8 i3t: / Von äen Zl-088en Qeneim-/ni88en äes
^.ntimonii, In 2>veen 'lractat adzetneilet, / Derer einer äie
^rtxneven xu ankallenäen Nen8cnliotien Kranlcokneiten
okkenban-/ret, / äer ^.näer ader, ^vie äie Netallen ernönet
unä /in Verbe88erunß Üder8et2et v^eräen, / Ourcn /
Ionann I'nöläen, lie88um / ^njet^o auk8 neue über8enen,
mit einem voli8tänäißen / Keßi8ter vermenret, / mit (Dnur-
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lür8tl. 8äcn8l5cnen I^rivilezio. / Verlebt von Ankann
mann, Lucn- unä X,un3t-/nänälern in Nürnberg / 1675.

In kl. 8". Oei' äarauk kolZenäe ?ext i8t vollkommen äer
ßleicke >vie in Nr. 17. Leiäen Lückern i8t Nr. 9 xu Qrunäe
ßeleßt. ^8 kenlen nui': äie ^iämung an Praetoriu8, äie
1ateini8cnen (!eäicnte vor unä ninter äem 1. Traktat unä äie
Oeken8ion83cnrikt äe8 1'oxite8. Viele3 I^ateini8cne i8t
äeut8cn Über8et2t, äocn i3t aucn einei' äer Nümpeißaräer
Drucke l<r. 6 oäer 8 benutzt. Da8 Ke^i8ter i8t neu unä
8elb8tänäiß bearbeitet.

I^ack 8uäkokk, X., Lin Leitrag U8N. 1. c. 8. 398 Nr. 16.

*22. 168N. ^lexanäri von 8uenten / l:ine8 xvakren k>nilo8opni unä äer
/ ^l-t^eneven Ooctori8 / <Ünvmi8one 8cnrikkten / ^!1e /
8oviel äeren vorkanäen / Xum er8ten manl 2U8ammen ße-
äruokt / mit 8onäerbakrem 1̂ 1ei8x von vielen Druck /
kenlern Ze8äudert / vermenret / unä in 2^ev tneile / al8
äie 1'eut8cnen unä I^ateini3cnen / verka83et. /

Druckermarke: 8onne im Krei3 äer 8ecn8 Planeten.
Darunter: l'ranckkurt am N a M / In VerleZunß Oeorz
Molkk8 / Luckn. / in llamdurß // Druckt3 ^onann Qörlin. /
/^nno M Dlü I.XXX .

In kl. 8". Ni t einem 'liteidiläe alcnemi8ti8cner ^.rt unä
15 ulibeseicnneten, 8vv/ie 486 de^eicnneten 8eiten. 2unäcn8t
Vorreäe auk 11 unbexeiekneten 8eiten. ^.m Î näe äer Vor-
reäe: „Qe^nrieden bev (^olln am T'aze / äa äie 8onne in
äa8 ^eicken äe8 nimmli8cnen ^iääer8 trat / ^nno 168v. /"
Darunter: I I lr . <Ü. von Dazit^a. ^,uk äer näcli8ten undex.
8eite Ver2eicnni8 äer 9 Traktate. L8 kolßen: 1. 8. 1—160
(^oncoräantia clivmica. 2. 8. 161—228 lüolloquia clivmica.
3. 8. 229—266 Vom ^ntimonio oäer 8pie82Z1a32:. 4. 8. 267—
304 De 8ecreti3 ^.ntimonii 30N8t <Ülavi3 ^lclivmiae.
5. 8. 305—356 Dialo8U8. 6. 8. 357—382 De tridu8 kacultati-
bu8. 7. 8. 383—457 Lxplicatio tincturae ^neopnra8ti para-
cel8i. 8. 8. 458—486 De vera Neäicina. 9. ^,uk kolßenäen
6 unde^eicnneten 8eiten ärei Llezien ^lexanäer8 an: <ünrv8o-
Zonum 8oplii8tam, an Nicliael 1'oxite3 unä an Apollo in
iÜatnarro pe8tilentiali. 8cnlieZ1icn auk äen letxten undexeick-
neten ärei 8eiten al8 k'üllunZ äa3 Î ieä äe8 I'oxite« an
(Ünri8tu8 mit äem Oedet um Kenntni8 äe8 >vanren ^i88en8.
(^db. 6.)

Vornanäen in äer 8taat3dibl. Lerlin Nu 2069; Univ.-
Lidl. Lre8lau u. Marburg.

23. 1893. ^. ßoläen anä dle88eä ca8ket ok nature'3 marvel8. Lv Lene-
äiotu8 k''ißulu8. I'iteldilä v/ie Nummer 11. No>v kir8t äone
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into Lnßlisk krom tno (-erman original pub!i8neä at 8tra8-
in tne ^ear 16W. I^onäon: ^ame8 Llliott 6i. (üo., I'empie

, k'aicon ciourt, k'Ieet 8treet, L. (ü. 1893.
In 8". XXXI, 361 8. Line volistänäiße Obel-8et2unß äer

von 16W äurcn ^.l-tnur L^ä>varä Maite. Ni t einer
Vorreäe, äie über Alexander von 8ucnten in 3enr unxulänz-
licner unä okt 8cnieker ^ei8e nanäeit. In äem Luon 8. 192—
258: ^.n expianation ok tne natural pnilo8opner'8 tincture, ok
^neopnra8tu8 paracei8U8 bv ^lexanäer von 8ucnten.

Ourcn I^acnlraze in äen äeut8cnen Libliotneken nicnt
xu erkalten.

Î lacn 8uänokk, Ver8ucn einer Krit ik äer Lentneit äer
paracei8i8cnen 8cnrikten T'I. 1 8. 678 im Lriti8N Nu8eum in
I^onäon.
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2 ) i e Begründung der Technischen Hochschule in Danzig bildete ein Glied
in der Kette jener Bestrebungen, die der preußische Staat um die Wende des
19. Jahrhunderts zum 20. Jahrhundert unternahm, um die kulturelle Lage und
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des deutschen Ostens zu heben. Der große
Aufschwung, den Deutschland seit 1870 erfuhr, war an dem Osten zwar nicht
spurlos vorübergegangen, aber er hatte sich bei seiner Entfernung von den
neuen Welthandelsstraßen und Industriebezirken weit weniger geltend ge»
macht, als im Westen. Rheinland und Westfalen zogen gleich der Reichshaupt-
stadt zahlreiche und mit die tüchtigsten Kräfte der östlichen Provinzen an. Ihr
Verlust wog um fo schwerer, als gleichzeitig die polnische Bevölkerung inner-
halb des preußischen Staates an I a h l und wirtschaftlicher Bedeutung ständig
zunahm. Nur die Mithi l fe des Staates konnte unter diefen Umständen einen
Ausgleich herbeiführen.

Die erneute Schaffung einer Provinz Westpreußen, wie sie schon von
1814—1824 bestanden hatte, mit der Hauptstadt Danzig im Jahre 1878 bildete
den Auftakt diefer Bewegung. Ostpreußen und Westpreuhen sollten fortan
unter strafferer Verwaltung zu frifcher Tätigkeit angeregt werden.

Die Ansätze neuen Lebens traten vornehmlich in Danzig hervor. Anter
der Leitung seines wagemutigen Oberbürgermeisters v o n W i n t e r dehnte
sich das alte Stadtbild aus und wuchs seit 1896 über den hergebrachten Wal l -
ring hinweg. Die Begründung der Danziger Schichauwerft im Jahre 1891, die
Regulierung der Weichsel mit Anlage einer neuen Strommündung bei Schie-
wenhorst in den Jahren 1890—1895, die Schaffung eines Freibezirks in Reu-
fahrwasfer 1899 brachten den neuen Zeitgeist zum Ausdruck. I n den gleichen
Jahren (1898) wurde der Verband ostdeutscher Industrieller begründet. Der
frühere Kultusminister v o n G o ß l e r , der seit 1891 als Oberpräsident in
Danzig wirkte, zog zahlreiche Industrien nach der aufblühenden Stadt. Die
Hafenanlagen wurden im Jahre 1904 durch den Kaiferhafen erweitert. I n der
Abwehr der anwachsenden polnischen Zugriffe auf den deutfchen Besitz waren
die Preußische Ansieolungskommission seit 1886 und der Deutsche Ostmarken-
verein seit 1894 tätig. Der Erfolg diefer Bemühungen war nicht zu verkennen.
Aber es fehlte der Provinz noch das notwendige Bewußtsein ihrer geschichtlich
gewordenen Einheit. Es war vor allem keine Sammelstelle des geistigen Lebens
vorhanden, wie sie Ostpreußen in der Universität Königsberg seit Jahr-
Hunderten besaß.

Oberpräsident von Goßler liebäugelte deshalb im Stillen mit dem Ge-
danken, der Provinz Westpreußen gleichfalls eine Landesuniversität zu
schaffen. Nur fah er vorerst keine Möglichkeit ihrer Begründung. Ein Zufall
brachte dem Wunfch eine unerwartet schnelle Erfüllung. Ein Art ikel der
„Kölnischen Zeitung" erörterte am 28. Sept. 1896 den Plan, m den Provinzen
Posen oder Mestpreußen eine Universität zu schaffen. Er wurde fogleich von
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der „Danziger Zeitung", die unter der Leitung des bekannten Abgeordneten
R i c k e r t damals der beredteste Ausdruck der öffentlichen Meinung Danzigs
war, aufgegriffen und in besonderem Sinne auf Danzig bezogen: „ I m ganzen
Osten gibt es wohl keine Stadt, welche bessere Vorbedingungen für die Be»
gründung einer Universität auszuweisen hat, als Danzig. Hier vereinen sich die
Denkmäler einer großen Vergangenheit mit den Annehmlichkeiten einer ent-
zückenden Umgebung. Was Heidelberg und Freiburg für den Süden bedeuten,
das bedeutet Danzig für den Nordosten. Hier ist man jetzt dabei den engen
Panzer, welcher die innere Stadt bisher umgab, zu sprengen. Wer weiß, ob
nicht das nächste Jahrzehnt eine weitere Ausdehnung der Stadt und weitere
Fortschritte für dieselbe bringt. Es wäre immerhin schon ein großer Gewinn
auch für die nationale Entwicklung des Ostens, wenn wenigstens mit der Ein-
richtung einer landwirtschaftlichen Hochschule in Danzig begonnen würde."

„Der Gesellige" in Graudenz gab diese Nachrichten schon am 2. Oktober
1896 mit dem Wunsch wieder, die eigene Stadt, die dabei mit Heidelberg ver-
glichen wurde, vor Danzig zu bevorzugen, eine Absicht, der „Bas Westpreutzi-
sche Volksblatt" in Danzig am 3. Oktober mit recht ironischen Bemerkungen
über die landschaftlichen Schönheiten von Graudenz widersprach. Dagegen
brachte die „Banziger Zeitung" am 17. und 18. Oktober 1896 zwei längere
Aufsätze unter der Überschrift „Die westvreutzische Hochschule der Zukunft",
deren Verfasser nicht genannt war, aber später als Professor der Geologie an
der Universität Königsberg Dr . A. Ien tzsch bekannt wurde. Da er sich da-
mals zu geologischen Forschungen in der Provinz Westpreußen aufhielt, hatte
er von den Erörterungen in der Presse Kenntnis erhalten, und fuchte, da er die
Begründung einer Universität bei der Nachbarschaft Königsbergs für über-
flüssig hielt, die Gedanken dadurch in eine gesunde Bahn zu lenken, daß er die
Begründung einer Technischen Hochschule in Danzig befürwortete. Er faßte
feine Meinung dahin zusammen:

„Nachdem wir nachgewiesen zu haben glauben, daß das Streben nach
einer Universität aussichtslos ist, fragt es sich, welche andere Hochschule in diese
Lücke treten könnte? Eine Bergakademie wird niemand hierher legen wollen.
Für eine Forstakademie ist absolut kein Bedarf, da die vorhandenen Aka-
demien zu Eberswalde und Münden, trotz teilweise geringer Hörerzahl, so
reichlich genügen, daß vor einigen Jahre schon — freilich ohne Erfolg — die
Aufhebung Mündens in der öffentlichen Meinung erwogen werden konnte.
Auch für eine Landwirtschaftliche Akademie ist keine Aussicht, da alle studie-
renden Landwirte nach Universitätsstädten gehen wollen, mit sehr ausgesproche-
nem Zuge nach dem Westen. So bleiben denn die „Technischen Hochschulen" im
engeren Sinne, welche die weiten Gebiete des Bau- und Maschinenwesens,
der angewandten Chemie und Physik, überhaupt das gesamte „Ingenteurfach"
umfassen. Preußen besitzt drei solche Hochschulen, Charlottenburg bei Berl in,
Hannover und Aachen. Wenngleich die großartigen Einrichtungen und aus-
gezeichneten Lehrkräfte diefer Anstalten zur Ausbildung der von Preußen be-
nötigten höheren Techniker zweifellos genügen, fällt es doch auf, daß Preußen
nur drei solche Institute, das übrige Deutschland aber deren sechs besitzt, näm-
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lich Dresden, München, Stuttgart, Karlsruhe, Barmstadt und Braunschweig.
I m Verhältnis von Fläche und Einwohnerzahl ist also Preußen ganz erheblich
ärmer an Technischen Hochschulen, als das übrige Deutschland) und zwischen
Berl in, Dresden und Mga gibt es überhaupt keine Technische Kochschule! Wer
aus den östlichen Provinzen Technik studieren will, ist gezwungen, mindestens
nach Berlin zu gehen. Der Osten ist also von Technischen Kochschulen völlig
entblößt, während er an Universitäten nur arm ist, da östlich von Berl in noch
Breslau und Königsberg, nördlich von Berl in Greifswald mit Universitäten
ausgestattet sind. Eine Technische Kochschule in Westpreußen würde weit über die
Grenzen dieser Provinz hinaus von Bedeutung sein. Sie würde ihre Studie»
renden auch aus Ostpreußen, Hinterpommern, Posen und einem Teile Schle»
siens empfangen. Auch aus Rußland würde sie sicher Iuzug erhalten, da in den
technischen Fächern die Staatsprüfungen noch nicht überall so unentbehrlich
sind, wie in den Universitätsfächern, in denen der russische Iuzug fast völlig
aufgehört hat.

„Selbst wenn der Staat geneigt sein sollte, dem Mangel technischer Hoch-
schulen im Osten abzuhelfen, entstünde freilich die naturgemäße Frage: Ist es
öenn überhaupt möglich, in unserem industriearmen Osten jene praktischen An-
schauungen zu bieten, ohne welche ein begeistertes und verständnisvolles
Studium kaum möglich erscheint. Barauf ist zunächst zu erwidern, daß der
wesentlichste Teil der technischen Studien an der Kochschule stets der theoreti»
sche Unterricht bleibt, insbesondere die Gewinnung einer breiten mathematisch-
naturwissenschaftlichen Grundlage. Biese theoretischen Fächer können selbst»
ledend ebenso wie die unentbehrlichen Nebenfächer ^Kunst» und Literatur»
geschichte, Erdkunde, Volkswirtschaftslehre, ausgewählte Teile der Rechts-
Kunde und so fort) an jedem Orte gelehrt werden. Sodann aber muß hervor»
gehoben werden, daß in unferem Osten trotz seiner Industriearmut dennoch
für mehrere technische Fächer recht gute, für einzelne sogar hervorragende prak-
tische Anschauungen gewonnen werden können. Dies gilt zunächst für den
Wasserbau. Von den Technischen Kochschulen Preußens liegt keine an einem
großen schiffbaren Strome) von denen Deutschlands nur Dresden an der Elbe
und Darmstadt in der Nähe des Rheines: keine einzige liegt am Meer. Eine
Hochschule in Danzig würde die unvergleichliche Gelegenheit bieten, die groß»
artigen Strombauten an der Weichsel mit den anschließenden Kanälen und
Schleusen, nicht minder wie die Hafenbauten von Danzig, Neufahrwasser und
Hela in nächster Nähe zu sehen und die Wirkungen des Massers in den ver-
schiedenen Jahreszeiten zu beobachten. Da auch an kleineren Flüssen ver»
schiedenster Typen kein Mangel ist, von der schnell dahinschießenden Radaune
bis zur trägen Tiege und Mott lau, und da auch die Entfernung zum Brom-
berger und Oberländer-Kanal und zur Königsberger Schiffahrtsrinne keine
übermäßige ist, so würde in der Tat dem Wasserbautechniker <in außerordent»
lich mannigfaltiges Anschauungsmaterial zur Verfügung stehen. Noch einziger
ist Danzigs Lage für das Studium des Schiffbaus: Kaiserliche und Schichausche
Werft, Handelshafen und jährlicher Besuch der deutschen Kriegsschiffe — für-
wahr, man braucht diefe vier Dinge nur zusammen zu nennen, um klar zu



236 E. Keyser . Die Begründung der Technischen Hochschule Vanzig.

machen, daß eine Danziger Technische Hochschule, wenn sie entsprechende Lehr-
Kräfte erhielte. Hervorragendes leisten und für den deutschen Schiffsbau von
großer Bedeutung werden könnte. I m Maschinenwesen stehen wir hinler dem
Westen zwar weit zurück) es fehlen uns beispielsweise die großen Bergwerks-
Maschinen und Walzwerke, die Spinnereien, die Fabriken für spezielle Werk-
zeugmafchinen,' aber dennoch kann auch der angehende Maschinenbauer, für
welchen der theoretische Unterricht ohnehin ganz besonders wichtig ist, bei uns
gar viele und vielerlei Maschinen kleinen und großen Kalibers in Tätigkeit
sehen — sicher nicht weniger, als in irgendeinem deutschen Mittelstaate zur
Zeit der Gründung der dortigen Hochschulen vorhanden waren. Der Elektro-
techniker findet im Osten bereits einige bemerkenswerte Anlagen und in der
Ausnützung unserer Flußgefälle eine bedeutende Aufgabe. Der Eisenbahn-
lechmker vermißt zwar bei uns die — übrigens auch bei Berl in fehlenden
Tunnels und Zahnradbahnen . I m übrigen aber findet er bei uns alle wesent-
lichen Typen und Einrichtungen des Eisenbahnwefens in derfelben Mannig-
faltigkeit wie irgendwo anders im Reiche. Für den Brückenbau findet man
hervorragende Werke in den großen Weichselbrücken und in den Dreh- und
Klappbrücken unserer Hafenstädte, von denen Königsberg soeben wieder eine
musterhafte Eisenbrücke gebaut hat. Auch für das Hochbausiudium liegen die
Verhältnisse nicht ungünstig. Gelten doch Marienkirche und Marienburg als die
bedeutendsten Werke der Backsteingotik und die größeren Neubauten Danzigs
als geschmackvoll und eigenartig. Banzigs Hochschule würde die naturgemäße
Aufgabe zufallen, den Ziegelrohbau zu pflegen und die alten ruhmvollen Tra-
dilionen desfelben den speziellen Anforderungen und Hilfsmitteln der Neuzeit
anzupassen. Für die künstlerische Seite des Hochbaues bietet Danzig wohl mehr
als irgend eine andere Stadt des deutschen Nordostens,' aber auch betreffs aller
der öffentlichen Gesundheitspflege dienenden Ientralanlagen, welche teils dem
Hochbau teils dem Tiefbau angehören, genießt Danzig einen wohlbegründeten
Nuf. An chemischer Industrie besitzt unser Osten — außer Brennereien^
Brauereien, Zucker- und Gasfabriken — verhältnismäßig wenige Betriebe.
Doch ist gerade für das chemische Studium eine über das Laboratorium hinaus-
gehende Anschauung am ehesten zu entbehren. So scheint es denn, daß in
Danzig die Vorbedingungen für die Errichtung einer „Technischen Hochschule"
wohl gegeben sein könnten. Für die anderen oben genannten Städte treffen
diese Bedingungen freilich nicht zu. Wenn Rußland in Sibirien, um die dortige
Kultur zu heben, eine Universität gründen konnte, fo kann Preußen mit viel
größerem Rechte eine Technische Hochschule in Danzig errichten. Denn West-
preußen neben Posen und Ostpreußen sind auch für die Technik noch lange kein
Sibirien! Daß die Industrie unferes Ostens durch eine Technische Hochfchule
mächtig gehoben werden würde, unterliegt keinem Zweifel. M a n gebe dem
Osten mehr Industrie, und auch die Landwirtschaft wird dabei gedeihen. Daß
auch Betriebe, welche importierte Rohstoffe oder Halbfabrikate verarbeiten
müssen, bei uns mit Nutzen exportieren können, geht aus dem Bestehen von
Merken in Banzig, Elbing und Königsberg hervor, die wir nicht zu nennen
brauchen. Das bloße Vorhandenfein einer Technischen Hochschule würde die
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Einwohner des Ostens in höherem Maße zu gewerblichen Anlagen anregen) die
Professoren würden in schwierigen Fällen als Ratgeber helfen können) und
die jungen Techniker würden gewiß manche Lücken erspähen, wo der Industrie
eine neue Stätte bereitet werden könnte. Ihr Blick würde sich schärfen für die
Bedürfnisse und Arbeitsgelegenheiten des Küstenlandes. M a n hat viel geredet
und geschrieben, auf welche Weise man die Industrie des Ostens heben könnte)
kein Mi t te l würde dazu geeigneter sein als eine Technische Hochschule. Ihre
Errichtung würde einen Abschnitt in der Entwicklung der östlichen Provinzen
bezeichnen.

„Bas Ergebnis unserer Besprechung läßt sich kurz zusammenfassen wie solgt:
Wenn Westpreußen die Errichtung einer Hochschule anstrebt, so sollte es nicht
nach einer Universität, sondern nach einer Technischen Hochschule trachten.
Denn diese würde leichter erreichbar, und wenn erreicht, lebensfähiger und von
ungleich höherem Nutzen sein) ihr natürlicher Platz wäre Danzig. Ob und
wann das Ziel erreicht werden kann, entzieht sich unserm Ermessen."

Die Ausführungen von Jentzsch fanden in Danzig zunächst lebhafte Beach-
tung. Sie wurden von den „Danziger Neuesten Nachrichten" vom 16. Januar
1897 weitergesponnen. Jedoch wurden dann die Erörterungen in der öffent-
lichkeit ein halbes Jahr lang nicht fortgesetzt. Nur der Oberprästdent von Goß-
ler beschäftigte sich weiter mit jenen Möglichkeiten^)

Erst im September 1897 brachte das „Berliner Tageblatt" den Vorschlag
eines in Berl in lebenden Westpreußen, in dem idyllischen Oliva bei Danzig die
ersehnte Universität zu begründen. „Die Danziger Landschaft ist bekanntlich
eine der schönsten des deutschen Nordens. Die idealen und materiellen Vorteile
der in Oliva gedachten Universität würden nicht allein dem von seiner einstigen
Bedeutung arg herabgesunkenen, wenn auch jetzt in industriellem Aufschwung
begriffenen Danzig und feinem Hinterland zugute kommen. Eine Pflegestätte
deutfcher Wissenschaft und deutscher Technik bei der alten Hansestadt würde
ihre geistigen Segnungen auf Danzig, sein Hinterland, auf die Provinzen West-
preußen und Posen gleicherweise ausstrahlen." (Bericht der „Danziger Neuesten
Nachrichten" vom 22. September 1897.) Wiederum wurde der Vorschlag von
mehreren Zeitungen ausgenommen, obwohl gegen die Wahl Olivas sogleich
mancherlei Gründe geltend gemacht wurden. Der „Graudenzer Gesellige" vom
3. Oktober, die „Danziger Allgemeine Zeitung" und die „Danziger Ie i tung"
vom 7. Oktober, die „Berliner Post" vom gleichen Tage, auch die „Danziger
Neuesten Nachrichten" und das „Wesipreußische Volksblatt" vom 20. Oktober,
die „Elbinger Iei tung" vom 23. Oktober begrüßten den Gedanken erneut und
sprachen sich zumeist für eine Technifche Hochschule aus. Das Gleiche tat die
„Danziger Iei tung" am 21. Oktober, nachdem eine Berliner Meldung über das
Wachstum der Technischen Hochschule in Charlottenburg, den Gedanken nahe-
legte, das außerordentlich starke Iuströmen der Jugend namentlich von Osten

l) Am 22. September 1897 wurde im Oberpräsioium ein Aktenstück mit der
Überschrift „Die Gründung einer Universität in Westpreußen" angelegt. Später wurde
das Wort Universität in Hochschule abgeändert. Acta des Kgl. Ober-Prästdiums
Wesipreußen. Vol. 1, Tit. V I I I Sect. 4 Fach 400 Ar. 6.
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nach Berlin-Eharlottenburg dadurch einzuschränken, daß man etwa noch in
Danzig eine Technische Hochschule errichtete. Für die künftige Arbeit wurden
folgende Gesichtspunkte aufgestellt:

„Es kommt jetzt darauf an, daß der Gedanke auch die Sympathie und
kräftige Unterstützung weiterer Kreise, Zunächst in unserer Stadt und innerhalb
der Negierung, findet. Eine polytechnische Hochschule in Danzig, welche später
auch noch nach anderer Richtung hin entwickelt werden könnte, würde ein
Stützpunkt für die Hebung des geistigen und nationalen Lebens des gesamten
Ostens bilden. Die Früchte, welche sie tragen würde, wären erheblich höher
anzuschlagen, als die finanziellen Opfer, welche mit der Schaffung einer solchen
Anstalt verbunden wären. Möge sich die Idee daher bald weiter Bahn brechen,
nnd alle Hindernisse, die ihr möglicherweise entgegengestellt werden, siegreich
überwinden. An ihrer Verwirklichung mitzuarbeiten, ist jedenfalls des
Schweißes der Edlen werth!"

Inzwischen hatte Anton B e r t l i n g , Redakteur der „Danziger Zeitung" und
vermutlich Schreiber jener Zeilen, einen weiteren Schritt zur Ausführung jener
Pläne getan. Als Vortragsredner des angesehenen „Allgemeinen Gewerbe-
vereins" in Banzig hatte er schon im September den Abgeordneten Rickert
zu einem Vortrage am 28. Oktober aufgefordert und schlug ihm am 21. Oktober
vor, über die Begründung einer Technischen Hochschule in Banzig zu sprechen.
Da Rickert sofort darauf einging und sich auch noch Unterlagen von Ministerial-
öirektor Althoff aus dem Kultusministerium beschaffte, lud Bertling zu dem
Vortragsabend auch noch den Oberpräsidenten von Goßler persönlich ein. Er-
freut, daß die von ihm schon viel behandelte Frage endlich einer größeren
Öffentlichkeit vorgelegt werden follte, versprach Goßler nicht nur selbst zu
kommen, sondern auch das Wor t zu ergreifen^).

Der Vortrag fand am 28. Oktober 1897 unter der Leitung des Vorsitzen-
den, des Kaufmannes Julius Momber, statt. Rickert lehnte zunächst die Grün-
düng einer neuen Universität in Preußen ab, um dann um so lebhafter für die
Errichtung einer Technischen Hochschule sich einzusetzen. Genaue Iahlenangaben
erläuterten seine Darlegungen, die in der Aufforderung gipfelten, daß die
Stadt Danzig sich in erster Reihe um die neue Lehranstalt bewerben follte.
Für das Studium des Strom- und Hafenbaus, des Schiffs- und Maschinen-
baus und der Architektur böte es die besten Vorbedingungen. Landwirtschaft
und Industrie bedürften gerade in Westpreußen der weiteren Entwicklung.
Nach Rickert stimmte Oberpräsident von Gohler den geäußerten Gedanken
vollauf zu und legte die Bedeutung der einzelnen Lehrfächer für die damalige
allgemeine Wirtschaftslage und die besondere Eignung Tanzigs für ihren
Unterricht dar. Die Unterweisung der Jugend über die Verhältnisse in Rußland
und Skandinavien erschienen ihm bei der Lage Danzigs besonders wichtig. Er
schloß mit den Worten: „Ich betrachte die Sache ganz nüchtern,' ich frage, was
braucht der Nordosten, was braucht Westpreußen? und meine Antwort ist:

2) Bericht der „Danziger Neuesten Nachrichten" vom 29. Oktober 1897 — vgl.
„Hochschulnachrichten", München, vom November 1897, Nr. 86 und den Bericht Bert-
Angs in der „Danziger Zeitung" vom Juli 1929.
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Eine Technische Hochschule. Aber nicht etwa eine Hochschule, die einfach abzu»
schreiben ist von der Charlottenburger. Alle Kräfte müssen sich vereinigen, auch
der Mittelstand muß fest und entschieden eintreten, und dann hoffe ich doch,
daß im Laufe der Jahre das Ziel erreicht werden kann, dem ich mit ganzer
Kraft zustrebe')."

Da- der damalige Oberbürgermeister Danzigs D e l b r ü c k und der Stadt-
Kämmerer, Stadtrat E h l e r s gleichfalls bestrebt waren, die Hochschule für
Danzig zu gewinnen, trugen sie bereits am 16. November 1897 die Wünsche der
Stadt dem Kultus- und Finanzministerium in Berl in vor. Dabei wurden ihnen
gute Aussichten eröffnet, sobald die Platzfrage für das Hochfchulgebäude gelöst
wäre. Gleichzeitig reichte von Goßler eine Denkfchrift am 17. November dem
Kultusministerium ein.

Nachdem sich noch der Bürgerverein mit der Frage beschäftigt hatte, wobei
öie Herren Dl>. Lehmann, Brunzen und der Vorsitzende Schmidt Ansprachen
hielten, legte der Magistrat bereits am 30. November der Stadtverordneten-
Versammlung den Antrag vor, das Uphagengrundstück in Langfuhr für 250 OM
M a r k anzukaufen, um es der Negierung als Bauplatz für die Hochschule anzu-
bieten. Wenn es der Negierung nicht erwünscht wäre, sollte das kurz zuvor
erworbene Gelände des Hospitals zu Aller Gottes Engel am St. Michaelswege
für den gleichen Zweck zur Verfügung gestellt werden. Die Stadtverordneten
Karow, Dr . Lehmann und Schmidt widerfprachen der Verlegung der Hoch-
schule nach Langfuhr, da sie dadurch eine Minderung der Miet - und Grund-
stückspreise in der alten Stadt befürchteten. Sie brachten das Wallgelände am
alten Stadtlazarett am Iacobstor und den Mallplatz zum Vorschlag. Doch
wiesen Delbrück und Ehlers diesen Plan zurück und empfahlen dringend den
Ankauf des Aphagenparkes, da er, wenn nicht für die Hochfchule, für den Neu-
bau des Stadtlazarettes verwertet werden sollte. Der Antrag wurde schließlich
mit einer Mehrheit von 46 zu 6 Stimmen angenommen.

I n diesen Monaten hatte jedoch der Wunsch nach einer Hochschule, dessen
finanzieller Erfüllung die zuständigen Ministerien, wie bald bekannt wurde,
keinen Widerstand entgegensetzten, auch andere Städte ergriffen. B is zum An-
fang Dezember 1897 bewarben sich auch Königsberg, Bromberg, Posen und
Breslau um die neue Hochschule. Bald darauf traten noch Elbing, Thorn und
Kiel hervor. Da die östlichen Universitätsstädte alsbald ausgeschlossen wurden
und die kleineren Städte in Westpreußen ohne weiteres hinter Danzig zurück-
stehen mußten, blieben schließlich nur Danzig und Kiel miteinander in ernst-
lichem Wettbewerbe, da nach dem Wunsch der Ministerien die neue Hochschule
in erster Linie eine Abteilung für Schiffbau erhalten sollte, um die bis dahin
einzige Abteilung diefer A r t in Charlottenburg zu entlasten. Von Danzig wurde
die Angelegenheit mit um so regerem Eifer verfolgt.

Gas Vorsteheramt der Kaufmannschaft richtete eine entsprechende Eingabe
Anfang Dezember an den Ministerpräsidenten und an die Ministerien für
Unterricht, Handel und Finanzen. Die feit 1743 bestehende Naturforfchende
Gesellschaft begrüßte in einem Schreiben an den Kultusminister vom 7. Dezem-
der, das der Vorsitzende Professor A. Momber unterzeichnet hatte, die in Aus-



249 E. Keyser . Die Begründung der Technischen Hochschule ÄanZig.

stcht stehende Förderung der Naturwissenschaften und wies auf ihre Bibliothek
hin, die gerade die bedeutendsten älteren Merke in mustergültigen Reihen
besaß. Auch wurde die Humboldt-Stiftung in Höhe von 13 000 M a r k als
Werbemittel für die Studierenden empfohlen. Baugewerksmeister Herzog,
machte eine Eingabe im Auftrage der Gewerkschaften und Innungen Danzigs
am 17. Dezember an den Oberpräsidenten Goßler. Der Allgemeine Gewerbe-
verein war mit einem Schreiben vom 13. Dezember schon vorangegangen.
Schließlich suchte der Oberpräsident den Kaiser auf der Durchreife am 21. De-̂
zember in Thorn auf. Der Kaiser erklärte dabei, daß er die Begründung der
Technischen Hochschule gerade in Danzig lebhaft begrüße und feine Minister
bereits entsprechend unterwiesen habe. Es ist verständlich, daß diese Äußerung
lebhaftesten Beifall fand. Auch kann es nicht bezweifelt werden, daß gerade
die Stellung des Kaifers, der feit jeher für die Ostmarkenpolitik eifrig eintrat,
die weitere Entwicklung maßgebend beeinflussen mußte. So wurde bereits in
den Staatshaushalt für 1898 ein erste Rate zur Vorbereitung der Hochschul-
gründung eingesetzt.

Damit war grundsätzlich das große Werk gesichert. Am 16. März 1898
erklärte der Kultusminister Dr . B o s s e im Abgeordnetenhause: „Vor 4 M o -
naten erhob sich eine spontane Bewegung für die Errichtung einer Technifchen
Hochschule in Banzig. Und nun entdeckten auf einmal viele Städte, daß sie ohne
Technifche Hochschule nicht leben können, von denen jede nachwies, daß nur sie
die genügenden Bedingungen dafür biete. Der Kaiser habe sich auf Bericht des
Kultus- und Finanzministers für Danzig entschieden. I n Danzig, in der neu
abgezweigten Provinz, brauchen wir einen geistigen deutschen Mittelpunkt,
wie ihn ein deutsche Hochschule bietet." Auch Geheimer Regierungsrat
R i e d l e r sprach sich in seinem Buche „Unsere Hochschulen und die Anforde-
rungen des 20. Jahrhunderts", Verlag A . Seydel, Berl in 1898, für Danzig
aus. Diese Erklärungen fanden in der ganzen Provinz lebhaften Widerhall.
Bereits om 20. März wurden in der „Elbinger Zeitung" Stiftungen von
Stipendien für Danzig angeregt. Der Tanziger Sparkassenverein stiftete darauf
im M a i 1898 200 000 M a r k für die künftigen Studierenden. Am 1. Apr i l
sandten Magistrat und Stadtverordnete von Danzig an den Kaiser eine Dank»
adresse. Am 4. Apr i l kamen die Minister von Miquel und Dr . Bosse und
Ministerialdirektor Althoff nach Danzig, um die in Aussicht genommenen
Bauplätze zu besichtigen. Der Platz des alten Lazarettes am Olivaer Tor unö
das Grundstück von Rabowski wurden sogleich abgelehnt. Das Gelände am
Uphagenpark erschien wegen seiner Lage zwischen der Eisenbahn und der
Straßenbahn nicht genügend ruhig und gegen Erschütterungen gesichert. So
blieb nur das Gelände am Michaelsmeg übrig. Bevor noch die endgültige Ent-
scheidung gefallen war, stimmte die Stadtverordnetenversammlung dem A n -
trage des Magistrates zu, mehrere Bauplätze neben diesem Grundstücke anzu-
kaufen, um zu ihm einen ausreichend breiten Iugang von der Großen Allee
her zu schaffen. Auch wurde im Kultusministerium der „Plan für Organisation
der neuen Technischen Hochschule in Danzig" ausgearbeitet, wobei mehrere
hervorragende Sachverständige Gutachten für die Gliederung und Besehung
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bei einzelnen Abteilungen einreichten. Es wurden Abteilungen für Architek-
tur, Bauingenieurwesen, Maschineningenieurwesen und Elektrotechnik, Schiffs-
und Schisfsmaschinenbau, Chemie und Hüttenkunde, sowie Allgemeine Wissen-
schaften vorgesehen und eine Zahl von 600 Studenten den Berechnungen zu
Grunde gelegt. Die Denkschrift wurde den zuständigen Stellen zur Beurteilung
übergeben und fand fast allgemeine Billigung. Der Antrag der Landwirt-
schaftskammer der Provinz Westpreußen vom 29. Oktober 1898, das landwirt-
fchaftliche Institut von der Universität Königsberg abzutrennen und der Danzi-
ger Hochschule anzugliedern, wurde dagegen am 13. Februar 1899 vom Kultus-
Ministerium abgelehnt.

Nachdem die Stadt die beiden Grundstücke in Langfuhr am Uphagenpark
und am Michaelsweg bereits am 2. M a i 1898 zur Auswahl angeboten hatte,
entschied der Kultusminister sich in einem Schreiben an den Oberpräsidenten
vom 19. September 1898 für das letztere.

Im Winter 1898/1899 wurde der Plan für den Bau und die Verfassung
der Hochschule in den Ministerien eingehend ausgearbeitet. I m Ministerium
für öffentliche Arbeiten wurde zunächst unter der Leitung des Geheimen Bau-
rates E g g e r t , später des Geheimen Baurates Dr . T h ü r ein Bauentwurf
aufgestellt. Er fah von vornherein ein Hauptgebäude und befondere Gebäude
für das chemifche Institut, das elektrotechnische Institut und das Maschinen-
laboratorium vor. Auf Wunsch des Kaisers wurde die äußere Architektur dem
Danziger Renaissance-Stil angelehnt. Vie Denkschrift über die Begründung
der Technischen Hochschule führte hierüber folgendes aus: „Die architektonische
Gestaltung foll, entfprechend den vorwiegend praktischen Zwecken der Anstalt,
schlicht und einfach gehalten werden, ohne doch eine wirksame und eindrucks-
volle Gesamterscheinung auszufchließen. Eine folche erscheint geboten im Hinblick
auf die unvergleichliche Schönheit der Stadt, in welcher zahllose Bauten Zeugnis
geben von einer großen ruhmreichen Vergangenheit. Aus praktischen Gründen
liegt es nahe, Anschluß zu suchen an den Formenkreis der Bauten im Stile der
deutschen Renaissance, welche im Ziegelrohbau unter Anwendung von Hau-
siein für die Gesimse und die Belebung der Flächen durchgeführt sind. Die
Dächer sind steil zu halten und durch Giebel und Dachaufbauten zu beleben,
wodurch ohne befondere Kosten eine Reserve an Raum gewonnen wird, die bei
dem unausbleiblichen Anwachsen der Ansprüche und für fonstige Zwecke von
großem Werk fein wird."

Der Entwurf wurde am 20. März 1899 der Akademie des Bauwefens zur
Prüfung vorgelegt und bis auf geringfügige Einzelheiten am 3. M a i 1899 an-
genommen^Fur die weitere Bearbeitung der Baupläne wurde im Apr i l der
Landdauinspektor C a r s t e n in das Ministerium berufen^). Im M a i überwies
das Ministerium dem Magistrat ein großes Schaubild des Hauptgebäudes,- es
sollte nach Beschluß des Magistrats im Stadtmuseum aufbewahrt werden.

2) Vgl. das Ientralblatt der Bauverwaltung, 19. Ihrg., Bl . 549 f. vom 18 No-
vember 1899. ^ ^

4) Mer den Fortgang der Bauarbeiten, vgl. „Festschrift Zur Eröffnung am 6. OK-
tober 1904" von He«n Prof. Carsten, DanMg. Druck Kafemann.
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Nachdem der Bauplan näher ausgearbeitet war, wurde der allgemeine Entwurf
am 15. Juli 1899 mit Lageplan für das Hauptgebäude und das Maschinen-
laboratorium dem Oberpräsidenten übersandt. Es wurde beabsichtigt, im Früh-
jähr IWl) mit den Bauarbeiten zu beginnen. Doch wurde zunächst noch der
Entwurf in mehreren Punkten umgearbeitet, zumal auch der Kaiser selbst die
Gestaltung des Hauptgebäudes und der Eingangstore beanstandete. Wie vor-
gesehen, siedelte Landbauinspektor Carsten im Frühjahr 19M nach Danzig über,
wo ihm die Regierungsbaumeister E g g e r t und M a r k g r a f zur Seite
standen. Die Werksteinarbeiten führte die Firma Ieidler und Wimmer in
Bunzlau aus. Die Bildhauerarbeiten leistete der Bildhauer W e s t p h a l aus
Berl in. Nachdem schließlich die Stadtverordnetenversammlung am 13. Februar
19M die kostenlose Abereignung des Grundstückes am Michaelswege an die
preußische Staatsregierung beschlossen hatte, konnte am 11. M a i der Aber-
lassungsvertrag zwischen dem Oberpräsidenten und dem Magistrat abgeschlossen
werden. Doch tat erst im August 1WV Oberpräsident von Goßler den ersten
Spatenstich, im September wurden die ersten Arbeiten für das Hauptgebäude
begonnen. B is zum Eintritt des Winters waren die Grundmauern hergestellt.
2m Laufe des folgenden Jahres wurde das Hauptgebäude bis zur Brüstung des
2. Stockwerkes fertig. Gleichzeitig wuchsen das elektrotechnische und das M a -
schinenlaboratorium heran. I m August 1W4 wurde die gesamte Anlage nach
fünfjähriger Arbeitsplanung vollendet. Am 6. Oktober 1904 wurde die Hoch-
schule durch den Kaiser feierlich eröffnet. Der Oberpräsident von Goßler war
inzwischen im Jahre 1W2 dahingegangen und der frühere Oberbürgermeister
B e l b r ü c k an seine Stelle getreten. Er ward als Stadtoberhaupt durch den
Stadtkämmerer E y l e r s ersetzt. So blieben gerade in Danzig die leitenden
Persönlichkeiten, wenn auch an anderem Platze, mit den Gründungsarbeiten
der Hochschule eng verbunden.

Neben den Bauarbeiten schritten die Vorbereitungen zur Berufung des
Lehrkörpers und die Einrichtung des Lehrbetriebes rüstig vorwärts. Die
Grundlage dafür bildete die „Denkschrift betreffend die Begründung einer
Technischen Hochschule in Danzig", die am 2. März 1899 dem Abgeordneten-
hause vorgelegt wurde. Der Abgeordnete Dr-. D i t t r i c h aus Braunsberg
erstattete den Bericht. Abgeordneter und Stadtrat Ehlers hob nach ihm in
kurzen Worten die Schnelligkeit hervor, mit der die Begründung der Hochschule
von Anfang an betrieben war. Am 16. März wurde der Gründungsplan an-
genommen, und die angeforderten M i t te l bewilligt^. Die Denkschrift ging von
dem Gedanken aus, daß die Begründung einer Hochschule in Banzig die ostdeut-
sche Jugend stärker als bisher zum Studium der Technik anreizen und die dortige
Industrie anregen werde. Neben dem allgemeinen Bedürfnis nach einer neuen
technifchen Lehranstalt in Preußen wurde die nationale Bedeutung der Hochschule
für Westpreußen swrk Mtont . „Um der leitende Mittelpunkt der Provinz zu
werden, geistige IenirMlstelle, deren Wirkung sich weit über
die angrenzenden Gebiete erstrecken. Aber nach Lage und Größe ist die alte Hanfe-

6) Die Denkschrift wurde am ?. März in der „DanZiger Zeitung" und in den
„Danziger Neuesten Nachrichten" im Auszüge veröffentlicht.
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stadt und zweite Seehandelsstadt des Staates sehr wohl geeignet, eine Tech-
nische Hochschule in sich aufzunehmen und ihr ausreichende Anregungen zu
bieten. Danzig ist neben Nürnberg die architektonisch schönste und eigenartigste
Stadt Deutschlands, enthält die kostbarsten Bauten aus der Zeit des gotischen
Backsteinbaus und der Renaissance, und umgibt den jungen Architekten mit
einer Welt edler Formen, die seinen Schönheitssinn wecken und heranbilden.
Von den Ingenieurwissenschaften bieten insbesondere dem Wasserbau die
Hafenanlagen und Sicherungsbauten und der gewaltige und schwierige Strom
der Weichsel mit seinen Mündungen, Schleusen und Deichen mannigfachste
Anregungen." Die Gesichtspunkte der Denkfchrift fanden auch bei der Dan-
ziger Bürgerschaft und der Bevölkerung des Weichsellandes stärksten Beifall.
Die „Danziger Neuesten Nachrichten" verliehen ihm am 5. Oktober 1904 in
ihrem Leitaufsatz zur Eröffnung der Hochschule folgenden Ausdruck: „Auf deut-
schem Boden erhebt sich unfere Hochfchule, im Dienste deutschen National-
gefühls foll sie stehen auf der Wacht an der Weichsel, mit breitem stahlblinken-
dem Schild deutsches Wesen schirmend und deutsche Ar t . Was durch hin-
gebungsvolle Kraft geschaffen, foll sie durchbluten mit nationalem Leben unö
eine treue Helferin fein bei der weiteren stolzen Entfaltung deutschen Bewußt-
feins und deutscher Gesittung. Wie ein ungeheurer Brennspiegel foll sie all die
tausendfachen Strahlen deutscher Kultur auffangen, um sie vereinigt und Kon-
zentriert Zu neuem Kreislauf hinauszufenden Es mögen auch alle die-
jenigen, die das Vertrauen unserer leitenden Stellen hierher auf ihre Posten
berufen hat, stets dessen eingedenk fein und bleiben, daß der Kampf um die
Ostmark noch lange nicht entfchieden ist«)."

Niemand hat im Jahre 1804 geahnt, daß gerade diese Worte noch 25 Jahre
später im verstärkten Sinne gelten würden. Die Technische Hochschule in
Danzig hat 10 Zähre (1904—1914) sich einer ruhigen Entwicklung erfreut, in
denen sie sich den älteren Hochschulen Deutschlands als wissenschaftlich und
pädagogisch gleichberechtigt erwiefen hat. Sie hat gleich ihnen 5 Jahre hindurch
(1914—1919) schwerste Einbussen in persönlicher und geistiger Hinsicht erlitten.
Sie hat im Jahre 1919 den ernsten Kampf um ihr Fortbestehen aufnehmen
müssen und sie hat wiederum 10 Jahre hindurch als einzige grenzlanddeutsche
Technische Hochschule sich in einer ebenso gefährdeten/wie stolzen Sonder-
stellung befunden. Lehrtätigkeit und Forschungsarbeit, Lehrkörper- und Stu-
dentenzahl haben sich ständig aufwärts entwickelt. Darüber hinaus ist die Dan-
ziger Hochfchule getreu dem Leitgedanken Mer<BHa/ründer zur Schutz- und
Trutzburg deutscher Kultur im Osten geworden.

«) Aber die Eröffnung der Hochschule, vgl. die „Denkschrift über die Eröffnungs.
feier der Königl. Technischen Hochschule in Danzig, Zusammengestellt von dem «Rektor
Prof. Dr. v. Mangold,




